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A. Vorbemerkung

Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Palmaille 33, 22767 Hamburg

Dr. Volker Simmering

Geschäftsführer 

Joachim Schmarbeck

Geschäftsführer 

Nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs sind bei einem öffentlichen Angebot von geschlosse-

nen alternativen Investmentfonds (sogenannte AIF) in Deutschland die Wesentlichen Anlegerinformatio-

nen sowie der Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen und des Gesellschafts- und Treu-

handvertrages zu erstellen und den Privatanlegern zur Verfügung zu stellen. Der Verkaufsprospekt hat 

diejenigen Angaben zu enthalten, die erforderlich sind, damit der interessierte Anleger über die ihm ange-

botene Anlage informiert wird und sich insbesondere über die damit verbundenen Risiken ein begründetes 

Urteil bilden kann.

Der Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages der Investment-

gesellschaft und des Treuhandvertrages kann ebenso wie die Wesentlichen Anlegerinformationen von den 

Anlegern kostenlos wochentags von 9 bis 17 Uhr wahlweise in Papierform oder auf einem dauerhaften 

Datenträger unter der Kontaktadresse

Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (nachfolgend „Paribus KVG“)

Palmaille 33, 22767 Hamburg, Tel.: + 49 (0) 40 88 88 00 6-0

angefordert oder als Download auf der Webseite der Paribus KVG unter www.paribus-kvg.eu abgerufen 

werden. Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht. Diese Dokumente 

sind kostenlos über dieselben Adressen und Medien zu beziehen wie der Verkaufsprospekt.

Paribus KVG übernimmt als Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verantwortung für den Inhalt dieses Ver-

kaufsprospektes einschließlich der Anlagebedingungen und des Gesellschafts- und Treuhandvertrages 

sowie für die Wesentlichen Anlegerinformationen. Die Angaben in den vorgenannten Dokumenten beruhen 

auf dem derzeitigen Stand der Planung und auf Grundlage der in diesem Verkaufsprospekt näher darge-

stellten Verträge sowie den zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

Dies gilt insbesondere für die Angaben, Prognosen und Berechnungen. Eine Haftung für den Eintritt der 

auf diesen Annahmen beruhenden Prognosen wird gegenüber den Anlegern nicht übernommen. 

Zielgruppe des Beteiligungsangebots sind unternehmerisch denkende und handelnde natürliche Perso-

nen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpfl ichtig sind und ihre Beteiligung im Privatvermögen halten 

sowie diese nicht fremdfi nanzieren. Daneben können sich aber auch juristische Personen (z. B. Stiftung) 

sowie Personengesellschaften (z. B. ebenfalls Investmentvermögen) oder Personenmehrheiten an der In-

vestmentgesellschaft beteiligen. 

Das Beteiligungsangebot wird in der Bundesrepublik Deutschland zur Zeichnung angeboten. Paribus KVG 

behält sich vor, die Vermögensanlage zudem in der Schweiz und in der Republik Österreich anzubieten. Die 

Höhe der einzelnen Teilbeträge, die in der Schweiz oder in der Republik Österreich angeboten werden, ist 

im Zeitpunkt der Vertriebsanzeige noch nicht bekannt.

Hamburg, den 30. September 2015

Kapitalverwaltungsgesellschaft
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B. Defi nitionen

In folgender tabellarischer Übersicht sind die 

in diesem Verkaufsprospekt häufi g verwende-

ten Begriffl ichkeiten defi niert und in alphabeti-

scher Reihenfolge dargestellt. Sofern inner-

halb eines Kapitels des Verkaufsprospektes 

von den nachfolgenden Defi nitionen abgewi-

chen wird, ist dies im entsprechenden Kapitel 

jeweils gekennzeichnet.

Begriff Defi nition

AIFM-Richtlinie Richtlinie 2011/61/EU

Anlagebedingungen der 

Investmentgesellschaft

Von der BaFin am 1. April 2015 genehmigte Anlagebedingungen der Investmentgesell-

schaft, welche in diesem Verkaufsprospekt im Kapitel „Anlagebedingungen“ 

vollständig abgedruckt sind

Anleger Die der Investmentgesellschaft neu beitretenden Direktkommanditisten oder Treugeber 

Ausgabeaufschlag Die bei Zeichnung anfallende Gebühr in Höhe von bis zu 5 % des Beteiligungsbetrages

Ausgabepreis Beteiligungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Beteiligungsbetrag Vom Anleger investiertes Kapital ohne Ausgabeaufschlag

Beteiligungsgesellschaft Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Beteiligungskapital Von allen Anlegern investiertes Kommanditkapital auf Ebene der Investmentgesell-

schaft ohne Ausgabeaufschlag

Direktkommanditisten Anleger, die sich unmittelbar als Kommanditisten an der Investmentgesellschaft 

beteiligen

Einzahlungskonto Konto der Investmentgesellschaft, auf das der Ausgabepreis gezahlt und welches in 

der Beitrittserklärung sowie in diesem Verkaufsprospekt benannt wird

Eisenbahninvestitionsgüter Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestand- und -ersatzteile gemäß § 261 Abs. 2 

Nr. 5 KAGB

Erste Einzahlungsrate Zahlung in Höhe von 20 % des Beteiligungsbetrages zzgl. Ausgabeaufschlag auf den 

gesamten Beteiligungsbetrag

Garantiertes Kapital Das von der Paribus Capital GmbH im Rahmen der Platzierungs- und Finanzierungs-

garantie garantierte Beteiligungskapital in Höhe von 10.000.000 Euro (ohne Ausgabe-

aufschlag)

Gesamtmittelrückfl uss Summe der Auszahlungen der Investmentgesellschaft an den Anleger einschließlich des 

anteiligen Veräußerungserlöses. Der Gesamtmittelrückfl uss wird in Prozent bezogen 

auf den Beteiligungsbetrag angegeben und beinhaltet die Rückzahlung des eingesetzten 

Kapitals.

Geschäftsführende Kommanditistin 

der Beteiligungsgesellschaft

Paribus KVG

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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Begriff Defi nition

Geschäftsführende Kommanditistin 

der Investmentgesellschaft

Paribus KVG, welche für die Investmentgesellschaft die Funktionen der Kapital-

verwaltungsgesellschaft und der geschäftsführenden Kommanditistin übernimmt

Geschäftsführende Kommanditistin 

der Projektgesellschaft

Paribus KVG

Gesellschaftsvertrag 

der Investmentgesellschaft

Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft in der Fassung vom 13. Mai 2015, 

welcher in diesem Verkaufsprospekt im Kapitel „Gesellschaftsvertrag der Investment-

gesellschaft“ vollständig abgedruckt ist

Gründungskommanditisten 

der Investmentgesellschaft

Paribus KVG und die Treuhandkommanditistin

HGB Handelsgesetzbuch

Investmentgesellschaft Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Investmentvermögen Geschlossener alternativer Investmentfonds nach dem KAGB

Kapitalverwaltungsgesellschaft Paribus KVG, welche für die Investmentgesellschaft die Funktionen der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft und der geschäftsführenden Kommanditistin übernimmt

KAGB Kapitalanlagegesetzbuch

KARBV Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung

Kommanditisten 

der Investmentgesellschaft

Gründungskommanditisten der Investmentgesellschaft und Anleger

Komplementärin 

der Beteiligungsgesellschaft

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Komplementärin 

der Investmentgesellschaft

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Komplementärin 

der Projektgesellschaft

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

KASchlichtV Kapitalanlageschlichtungsstellenverordnung

Laufzeitende oder Laufzeit Die Laufzeit der Investmentgesellschaft ist bis zum 31. Dezember 2026 befristet. Wird 

die Platzierungsphase der Investmentgesellschaft (ein weiteres Mal) um bis zu ein Jahr 

über den 31. Dezember 2015 hinaus verlängert, endet die Laufzeit der Gesellschaft am 

31. Dezember 2027.

Level-2-VO Delegiertenverordnung (EU) Nr. 231/2013

Mindestbeteiligungsbetrag Der Beteiligungsbetrag eines Anlegers soll mindestens 10.000 Euro betragen und ohne 

Rest durch 1.000 teilbar sein.

Mittelverwendungkontrolleurin CORDES TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

5

B. Defi nitionen



Begriff Defi nition

Northrail northrail GmbH

Paribus Capital Paribus Capital GmbH

Paribus KVG Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Paribus Vertrieb Paribus Vertrieb GmbH

Platzierungsphase 

der Investmentgesellschaft

Die ursprüngliche Platzierungsphase für den Erwerb einer unmittelbaren oder mittelba-

ren Beteiligung an der Investmentgesellschaft begann einen Werktag nach der Veröffent-

lichung des Verkaufsprospektes vom 17. Juli 2013 und endete am 18. Juli 2014.

Die Platzierungsphase für den Erwerb einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung

an der Investmentgesellschaft auf Grundlage des vorliegenden Verkaufsprospektes 

beginnt nach der Erlaubnis zum Vertrieb gemäß § 316 KAGB durch die BaFin und mit

dem Start des Vertriebes und endet mit vollständiger Platzierung des Beteiligungskapi-

tals, spätestens am 31. Dezember 2015. Paribus KVG hat das Recht, den Platzierungs-

schluss um bis zu ein weiteres Jahr, mithin bis zum 31. Dezember 2016, zu verlängern.

Paribus KVG wird die Platzierungsphase voraussichtlich um ein weiteres Jahr bis zum

31. Dezember 2016 verlängern.

Projektgesellschaft 1 Paribus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG

Projektgesellschaft 2 Paribus Rail Portfolio III SPV 2 GmbH & Co. KG

Projektgesellschaften Projektgesellschaft 1 und 2

Treuhandkommanditistin Paribus Trust GmbH

Treuhand- und Verwaltungsvertrag Treuhand- und Verwaltungsvertrag in der Fassung vom 13. Mai 2015, welcher in 

diesem Verkaufsprospekt im Kapitel „Treuhand- und Verwaltungsvertrag“ vollständig 

abgedruckt ist

Treugeber Anleger, die sich über die Treuhandkommanditistin mittelbar an der Investmentgesell-

schaft beteiligen

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft einschließlich der Anlagebedingungen 

und des Gesellschafts- und Treuhandvertrages

Verwahrstelle CORDES TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 30. September 2015 

(hier defi niert als Datum des Verkaufsprospektes gem. § 165 Abs. 1 KAGB)

Zweite Einzahlungsrate Zahlung in Höhe von 80 % des Beteiligungsbetrages

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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C. Verkaufsprospekt

I. Leitgedanke

Der Verband der Bahnindustrie in Deutsch-

land (VDB) hat im Jahr 2012 die sechs be-

deutendsten Trends für die Bahnindustrie wie 

folgt beschrieben:

• Steigende Umwelt- und Klimaschutz-

anforderungen

• Weltweit wachsende Ballungsräume 

(„Megacities“)

• Globalisierung der Weltwirtschaft

• Liberalisierung und Deregulierung des 

Schienenverkehrs

• Interoperabilität des Schienenverkehrs 

in Europa

• Steigende Treibstoffpreise und Re-

ssourcenverknappung

Die vom VDB identifi zierten Trends führen 

voraussichtlich dazu, dass mehr Güter- und 

Personenverkehr von der Straße auf die 

Schiene verlagert wird, dass in den Großstäd-

ten und Ballungsräumen weniger Menschen 

ein eigenes Auto besitzen und stattdessen 

mit Bus und Bahn fahren, dass die Anfor-

derungen an die Energieeffi zienz von Loko-

motiven und Triebzügen wachsen und dass 

zunehmend alte Fahrzeuge durch moderne 

und effi ziente Fahrzeuge ersetzt werden. 

Die Liberalisierung und Deregulierung des 

Schienenverkehrs führt darüber hinaus vor-

aussichtlich zu mehr Wettbewerb und mehr 

privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen auf 

der Schiene, die Lokomotiven lieber fl exibel 

mieten als kaufen.

Diese nachhaltigen Trends bilden die Grund-

lage für die Investitionsstrategie der Invest-

mentgesellschaft. Aufbauend auf der langjäh-

rigen Markterfahrung des Assetmanagements 

und den Erfahrungen aus den Beteiligungs-

angeboten Paribus Rail Port folio I (Paribus 

Deutsche Eisenbahn Rendite fonds IX GmbH & 

Co. KG) und Paribus Rail Portfolio II (Paribus 

Deutsche Eisenbahn Renditefonds XV GmbH & 

Co. KG) wird die Investmentgesellschaft (mit-

telbar über die Projektgesellschaften) in ener-

gieeffi ziente Eisenbahninvestitionsgüter, ins-

besondere Lokomotiven für den Güter- oder 

Personenverkehr, investieren und diese an 

Eisenbahnverkehrs- und Industrieunterneh-

men, Hafengesellschaften und weitere Kun-

den vermieten. Durch die Auswahl energieeffi -

zienter Fahrzeuge werden die Projektgesell-

schaften auch und gerade bei steigenden 

Energiepreisen wettbewerbsfähige und gut 

vermietbare Fahrzeuge anbieten können.
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1. Art der Beteiligung

Bei der angebotenen Beteiligung an der In-

vestmentgesellschaft, das heißt der Paribus 

Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene 

Investment-KG, handelt es sich um Komman-

ditanteile an der Investmentgesellschaft, ei-

ner Personengesellschaft in der Sonderform 

einer geschlossenen Investmentkommandit-

gesellschaft deutschen Rechtes, welche als 

geschlossener Publikums-Alternativer In-

vestmentfonds aufgelegt wird, mit Sitz in 

Hamburg. Die Investmentgesellschaft wird 

das von den Anlegern und den Gründungs-

kommanditisten einzuzahlende Kapital nach 

Abzug der Initialkosten und der Bildung einer 

angemessenen Liquiditätsreserve mittelbar 

über die Beteiligungsgesellschaft in den Er-

werb von Eisenbahninvestitionsgütern inves-

tieren.

Eigentümer der Eisenbahninvestitionsgüter 

werden Projektgesellschaften, die anteilig 

oder vollständig von der Beteiligungsgesell-

schaft gehalten werden.

Die Anleger treten der Investmentgesell-

schaft als Direktkommanditisten oder Treu-

geber über die Treuhandkommanditistin bei. 

Die Haftung des Anlegers ist grundsätzlich 

ausgeschlossen, soweit die Einlage geleistet 

und nicht zurückgezahlt ist. Eine Nach-

schusspfl icht besteht grundsätzlich nicht. 

Die gesellschaftsrechtliche Struktur des In-

vestmentvermögens ist in diesem Kapitel in 

Abschnitt 13. grafi sch illustriert.

2. Anlegerprofi l

Das Angebot richtet sich an unternehme-

risch denkende und handelnde natürliche 

Personen, die in Deutschland unbeschränkt 

steuerpfl ichtig sind und ihre Beteiligung im 

Privatvermögen halten. Juristische Perso-

nen (z. B. Stiftungen) sowie Personengesell-

schaften (z. B. weitere Investmentvermögen) 

oder Personenmehrheiten können sich 

ebenfalls an der Investmentgesellschaft be-

teiligen. 

Die Beteiligung ist zur Diversifi kation des 

Vermögens eines Anlegers geeignet und 

sollte nicht die einzige Beteiligung des Anle-

gers darstellen. Anleger, die sich an der In-

vestmentgesellschaft beteiligen möchten, 

müssen bereit sein, eine langfristige Kapi-

talbindung einzugehen und die sich aus ei-

ner unternehmerischen Beteiligung erge-

benden Risiken (vgl. dazu das Kapitel „Risi-

ken“) zu tragen.

Das Beteiligungsangebot ist nicht für Anle-

ger geeignet, die eine kurzfristige Anlage-

strategie mit garantierter Rendite verfolgen. 

Der Anleger sollte in der Lage sein, die Be-

teiligung vollständig aus seinem Eigenkapi-

tal zu fi nanzieren. Von der Aufnahme von 

Fremdkapital zur teilweisen oder vollständi-

gen Finanzierung der Beteiligung wird 

grundsätzlich abgeraten.

Anleger sollten sich vor einer Beteiligung an 

der Investmentgesellschaft von kompeten-

ten Beratern ausführlich beraten lassen.

3. Anlageziele und 
Anlagepolitik

Anlageziel der Beteiligung ist es, aus der 

Vermietung und anschließenden Veräuße-

rung von Eisenbahninvestitionsgütern Ein-

nahmenüberschüsse zu erzielen und diese 

an die Anleger auszuzahlen. Zu diesem 

Zweck wird die Investmentgesellschaft mit-

telbar durch die Investition in die Beteili-

gungs- und die Projektgesellschaften ein 

Portfolio von Eisenbahninvestitionsgütern 

aufbauen. Zum Zeitpunkt der Vertriebsan-

zeige wurden bereits die in Kapitel „Vermö-

gensgegenstände“, Abschnitt 2. in Verbin-

dung mit Kapitel „Wesentliche Vertragsbe-

ziehungen und Identität und Pfl ichten 

sonstiger Dienstleister“, Abschnitt 4. darge-

stellten Eisenbahninvestitionsgüter erwor-

ben. Die Investmentgesellschaft beabsich-

tigt, mittelbar über die Beteiligungsgesell-

schaft und die Projektgesellschaften weitere 

Eisenbahninvestitionsgüter zu erwerben.

4. Investitionsstrategie

Der Investitionsstrategie der Investmentge-

sellschaft liegt ein Portfolioansatz zugrun-

de. Für den Aufbau des Portfolios hat Pari-

bus KVG verbindliche Investitionskriterien 

entwickelt, die in den Anlagebedingungen 

der Investmentgesellschaft unter Ziffer B., 

2. sowie im Gesellschaftsvertrag der Invest-

mentgesellschaft, dort Anlage 2, dargestellt 

sind (vgl. auch Kapitel „Vermögensgegen-

stände“, Abschnitt 2.).

Der Ankauf der Eisenbahninvestitionsgüter 

erfolgt durch Paribus KVG für Rechnung der 

jeweiligen Projektgesellschaft unter Einbe-

ziehung des Dienstleisters Northrail. Vor 

Ankauf der Eisenbahninvestitionsgüter wird 

jeweils ein Gutachter ein Wertgutachten er-

stellen. Im Hinblick auf die von den Projekt-

gesellschaften bereits erworbenen Eisen-

bahninvestitionsgüter liegen Markt-/Ver-

kehrswertgutachten vor. Diese sind im 

Kapitel „Regeln über die Vermögensbewer-

tung“, Abschnitt 3. im Detail dargestellt. 

Darüber hinaus erfolgt zum jeweiligen Bi-

lanzstichtag (31. Dezember eines jeden Ka-

lenderjahres) eine laufende Bewertung der 

Vermögensgegenstände der Investmentge-

sellschaft (vgl. hierzu Kapitel „Regeln über 

die Vermögensbewertung“). 

5. Platzierungsphase der 
Investmentgesellschaft 

Die ursprüngliche Platzierungsphase für 

den Erwerb einer unmittelbaren oder mittel-

baren Beteiligung an der Investmentgesell-

schaft begann einen Werktag nach der Ver-

öffentlichung des Verkaufsprospektes vom 

17. Juli 2013 und endete am 18. Juli 2014. 

Die Platzierungsphase für den Erwerb einer 

unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung 

an der Investmentgesellschaft auf Grundla-

ge des vorliegenden Verkaufsprospektes be-

ginnt nach der Erlaubnis zum Vertrieb ge-

mäß § 316 KAGB durch die BaFin und mit 

dem Start des Vertriebes und endet mit voll-

ständiger Platzierung des Beteiligungskapi-

tals, spätestens am 31. Dezember 2015. Pa-

ribus KVG hat das Recht, den Platzierungs-

schluss um bis zu ein weiteres Jahr, mithin 

II. Angebot im Überblick

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

8



Der Anleger nimmt pro rata temporis ab 

dem 1. des Monats, der auf die vollständige 

Einzahlung seines Beteiligungsbetrages und 

des Ausgabeaufschlags folgt, an den Aus-

zahlungen teil, jedoch nur, sofern und soweit 

dies nach dem Gesellschaftsvertrag der In-

vestmentgesellschaft geschuldet war und er 

dazu durch die Treuhandkommanditistin 

aufgefordert wurde. Eine vollständige Ein-

zahlung der zweiten Einzahlungsrate vor 

Aufforderung durch die Treuhandkomman-

ditistin berechtigt nicht zur Teilnahme an 

den Auszahlungen der Gesellschaft.

9. Mit der Beteiligung 
verbundene Rechte und 
Pfl ichten der Anleger

Mit der Beteiligung sind das Recht auf Teil-

nahme am Gewinn und Verlust der Invest-

mentgesellschaft, das Recht auf Auszahlung 

von freier Liquidität, das Stimmrecht bei Be-

schlussfassung in der Gesellschafterver-

sammlung der Investmentgesellschaft, das 

Recht auf abschriftliche Mitteilung des Jah-

resberichtes und auf Prüfung von dessen 

Richtigkeit unter Einsichtnahme in die Bücher 

der Investmentgesellschaft, das Recht auf Er-

richtung eines Beirates, auf Auszahlung des 

Auseinandersetzungsguthabens beim Aus-

scheiden aus der Investmentgesellschaft, auf 

Übertragung der Beteiligung an der Invest-

mentgesellschaft und auf Beteiligung am Li-

quidationserlös der Investmentgesellschaft 

sowie die Pfl ichten zur Einlageleistung zzgl. 

Ausgabeaufschlag und die Eintragung der 

Haftsumme im Handelsregister von 10 % der 

Pfl ichteinlage verbunden.

Die mit der Beteiligung verbundenen Haupt-

merkmale der Anteile der Anleger ergeben 

sich aus den Anlagebedingungen, dem Ge-

sellschaftsvertrag der Investmentgesell-

schaft, dem Treuhand- und Verwaltungsver-

trag sowie der vom Anleger unterzeichneten 

Beitrittserklärung. Anleger, die sich nur 

mittelbar an der Investmentgesellschaft be-

teiligen, verfügen über die dargestellten 

Rechte nur mittelbar. Die Rechte und Pfl ich-

ten der Anleger sind ausführlich im Kapitel 

„Anteile und Rechtsstellung der Anleger“, 

Abschnitt 4. beschrieben.

über den 31. Dezember 2015 hinaus verlän-

gert, endet die Laufzeit der Gesellschaft am 

31. Dezember 2027 (das Laufzeitende der 

Gesellschaft nachfolgend allgemein „Lauf-

zeitende“). Die in diesem Prospekt darge-

stellten Prognosen berücksichtigen ein 

Laufzeitende zum 31. Dezember 2027. Die 

Investmentgesellschaft wird nach Laufzei-

tende aufgelöst und abgewickelt (liquidiert), 

es sei denn, die Gesellschafter beschließen 

mit einfacher Mehrheit die Verlängerung der 

Laufzeit der Investmentgesellschaft. Die 

Laufzeit der Investmentgesellschaft kann 

jeweils um bis zu zwei Jahre für insgesamt 

bis zu fünf Jahre nach Maßgabe des vorste-

henden Satzes verlängert werden, wenn ei-

ner der in den Anlagebedingungen der In-

vestmentgesellschaft unter Ziffer I. aufge-

zählten Gründe vorliegt. 

Zudem kann die Investmentgesellschaft 

durch Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung, der bis zum Laufzeitende einer 

Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stim-

men und der Zustimmung der Paribus KVG, 

danach der einfachen Mehrheit der abgege-

benen Stimmen bedarf, auch vor dem Ende 

ihrer Laufzeit aufgelöst und abgewickelt (li-

quidiert) werden.

8. Auszahlungen

Die Auszahlungen an die Anleger der In-

vestmentgesellschaft sollen während der 

Platzierungsphase der Investmentgesell-

schaft halbjährlich nachschüssig jeweils zu 

Beginn des Folgehalbjahres erfolgen. Nach 

Abschluss der Platzierungsphase sollen die 

Auszahlungen vierteljährlich nachschüssig 

jeweils zu Beginn des Folgequartals erfol-

gen.

Die Auszahlungen erfolgen aus dem Liquidi-

tätsüberschuss der Investmentgesellschaft 

nach Bildung einer angemessenen Liquidi-

tätsreserve. Es wird angestrebt, laufende 

Auszahlungen in Höhe von anfänglich min-

destens 6 % p. a. des Kommanditkapitals zu 

leisten. Eine hinreichende Liquiditätslage 

der Gesellschaft vorausgesetzt, ist in den 

Folgejahren auch eine höhere Auszahlung 

möglich.

bis zum 31. Dezember 2016, zu verlängern. 

Paribus KVG wird die Platzierungsphase vo-

raussichtlich um ein weiteres Jahr bis zum 

31. Dezember 2016 verlängern.

Die Investmentgesellschaft hat auf Grundla-

ge des nach Vermögensanlagengesetz von 

der BaFin am 17. Juli 2013 gebilligten Pros-

pektes Eigenkapital in Höhe von 6.424.000 

Euro platziert, das Teil des geplanten Betei-

ligungskapitals von 29.989.000 Euro ist. Das 

für die Durchführung der Investitionen in die 

Anlageobjekte benötigte Mindestkapital in 

Höhe von 10.000.000 Euro ist durch die nach-

folgend dargestellte Platzierungs- und Fi-

nanzierungsgarantie abgedeckt.

6. Platzierungs- und 
Finanzierungsgarantie

Paribus Capital hat gegenüber der Invest-

mentgesellschaft eine Platzierungs- und Fi-

nanzierungsgarantie abgegeben. Darin ga-

rantiert Paribus Capital der Investmentge-

sellschaft die Einzahlung und Platzierung 

eines garantierten Kapitals in Höhe von 

10.000.000 Euro (ohne Ausgabeaufschlag) 

bis zum Ende der – ggf. verlängerten – Plat-

zierungsphase.

Paribus Capital kann das ausstehende ga-

rantierte Kapital in der Weise erbringen, 

dass sie eine Pfl ichteinlage in entsprechen-

der Höhe übernimmt. Paribus Capital wird 

jeweils von ihren Pfl ichten frei, wenn ein 

Dritter nach näher spezifi zierten Bedingun-

gen das ausstehende garantierte Kapital an 

die Investmentgesellschaft leistet. Hierbei 

kann es sich auch um andere Kapitalformen 

wie z. B. Fremd- oder Mezzanine-Kapital 

handeln (zu den Einzelheiten vgl. im Kapitel 

„Wesentliche Vertragsbeziehungen und Iden-

tität und Pfl ichten sonstiger Dienstleister“, 

Abschnitt 7.3). 

7. Geplante Laufzeit der 
Investmentgesellschaft

Die Laufzeit der Investmentgesellschaft ist 

bis zum 31. Dezember 2026 befristet. Wird 

die Platzierungsphase der Investmentge-

sellschaft (nochmals) um bis zu ein Jahr 

9

II. Angebot im Überblick



10. Mittelverwendungs-
kontrolle und 
Verwahrstelle 

Die Kontrolle der prospektgemäßen Verwen-

dung und Freigabe des Kapitals während der 

Investitionsphase erfolgt durch die CORDES 

TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Hamburg. 

Verwahrstelle ist ebenfalls die CORDES 

TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Hamburg.

11. Anlagebedingungen

Die Anlagebedingungen der Investmentge-

sellschaft sind unter Lit. E. wiedergegeben.

12. Besteuerung der 
Beteiligung

Einzelheiten zu den steuerlichen Auswir-

kungen einer Beteiligung an der Invest-

mentgesellschaft sind im Kapitel „Wesentli-

che Grundlagen der steuerlichen Konzepti-

on“ dargestellt. Die steuerlichen Risiken 

einer Beteiligung an der Investmentgesell-

schaft sind im Kapitel „Risiken“, Abschnitt 

6.2 beschrieben.

Die Investmentgesellschaft wird mit dem 

Halten der Beteiligung an der Beteiligungs-

gesellschaft ausschließlich vermögensver-

waltend tätig. Die Anleger der Investment-

gesellschaft erzielen zu einem überwiegen-

den Anteil sonstige Einkünfte im Sinne des 

§ 22 EStG. Die sonstigen Einkünfte unterlie-

gen der Besteuerung mit dem persönlichen 

Steuersatz des jeweiligen Anlegers. Ein 

eventueller Veräußerungsgewinn ist nach 

der Rechtslage und -auffassung zum Zeit-

punkt der Vertriebsanzeige steuerfrei, da die 

Veräußerung der Eisenbahninvestitionsgü-

ter frühestens nach einer Haltedauer von 

zehn Jahren erfolgen soll.

Aus der Anlage der freien Liquidität erzielen 

die Anleger darüber hinaus Einkünfte aus Ka-

pitalvermögen. Auf die Zinserträge aus der 

Anlage der freien Liquidität bei Banken fi ndet 

die sogenannte Abgeltungsteuer Anwendung. 

Dies bedeutet, dass die Kapitalertragsteuer 

und der Solidaritätszuschlag von den Banken 

einbehalten und abgeführt werden. Auf Ebe-

ne des Anlegers entsteht insoweit keine wei-

tere Einkommensteuerzahllast.

Mindestbeteiligung 10.000 Euro

Ausgabeaufschlag Bis zu 5 % des Beteiligungsbetrages

Laufzeit Bis 31. Dezember 2026, bei Verlängerung der Platzierungsphase um ein Jahr: 

bis 31. Dezember 2027

Geplantes Gesamtinvestitions volumen 

(konsolidiert)

Rund 40.300.000 Euro

Geplantes Beteiligungskapital 29.989.000 Euro (kann um bis zu 30.000.000 Euro auf bis zu 59.989.000 Euro erhöht 

werden)

Kapitalverwaltungsgesellschaft Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Verwahrstelle CORDES TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Mittelverwendungskontrolle Kontrolle der prospektgemäßen Verwendung des Anlegerkapitals durch CORDES 

TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, nach formalen Kriterien

Treuhandkommanditistin Paribus Trust GmbH

Haftung Die Haftung der Anleger ist grundsätzlich ausgeschlossen, soweit die Einlage geleistet 

und nicht unter die eingetragene Haftsumme (10 % der Pfl ichteinlage) gesunken ist. 

Eine Nachschusspfl icht besteht nicht.

Besteuerung Sonstige Einkünfte gemäß § 22 EStG (überwiegend) und Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen gemäß § 20 EStG; Auszahlungen der Investmentgesellschaft unterliegen keinem 

Quellensteuerabzug.

13. Zusammenfassung der Rahmendaten der Beteiligung

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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Paribus Rail Portfolio III SPV 2 GmbH & Co. KG

Projektgesellschaft 2

Übersicht über die geplante Struktur des Investmentvermögens

Anleger

oder

Paribus Trust GmbH

Treuhandkommanditistin

Paribus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG

Projektgesellschaft 1

Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft,

geschäftsführende Kommanditistin 

der Investmentgesellschaft, der Beteiligungs-

gesellschaft und der Projektgesellschaften

< 0,1 % < 0,1 %> 99,9 %0 % 0 %

Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Beteiligungsgesellschaft

> 99,9 %

> 99,9 %

Treugeber Direktkommanditisten

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Investmentgesellschaft

0 % < 0,1 %

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Komplementärin der Investmentgesellschaft, 

der Beteiligungs gesellschaft 

und der Projektgesellschaften



Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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Komprimierte Darstellung der Mittelverwendung in der Investitionsphase1,

konsolidierte Betrachtung (Prognose2)3

In Euro

In % der 

Gesamt-

investition

In % des 

Kommandit-

kapitals 

inkl. Ausgabe-

aufschlag

1. Anschaffungskosten 34.883.040 86,47 110,73

2. Emissionsabhängige Kosten

2.1. Vergütungen 4.495.453 11,14 14,27

2.2. Nebenkosten der Kapitalanlage 523.545 1,30 1,66

3. Sonstiges 0 0,00 0,00

4. Liquiditätsreserve 440.412 1,09 1,40

Gesamtinvestitionssumme 40.342.450 100,00 128,06

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

1 Beinhaltet die Ist-Werte von 2013 und 2014.

2 Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.

3 Unter Berücksichtigung eines Beteiligungskapitals in Höhe von 29.989.000 Euro.



negativ abweichender Ertragsverlauf hätte 

somit verringerte Auszahlungen an die Anle-

ger zur Folge.

2.2. Erwerbsrisiko

Die Auswahl, der Ankauf und die damit ein-

hergehende Bewertung sowohl der kauf-

vertragsgegenständlichen Eisenbahninvesti-

tionsgüter als auch der noch zu erwerbenden 

Eisenbahninvestitionsgüter sind von großer 

Bedeutung für das wirtschaftliche Ergebnis 

der Investmentgesellschaft. Northrail hat die 

kaufvertragsgegenständlichen Eisenbahnin-

vestitionsgüter identifi ziert und deren Ankauf 

koordiniert bzw. wird in Zukunft die Eisen-

bahninvestitionsgüter identifi zieren und de-

ren Ankauf koordinieren. Des Weiteren wur-

den bzw. werden ausschließlich Eisenbahn-

investitionsgüter erworben, die zuvor von 

einem Gutachter bewertet wurden bzw. wer-

den. Es besteht die Möglichkeit von Fehlein-

schätzungen und -entscheidungen bei der 

Bewertung, der Auswahl und dem Ankauf von 

Eisenbahninvestitionsgütern. Insbesondere 

besteht das Risiko, dass der Gutachter den 

Wert der Eisenbahninvestitionsgüter höher 

ansetzt, als er tatsächlich ist. Das Vorstehen-

de könnte sich negativ auf die geplanten Er-

gebnisse der Projektgesellschaften, der Be-

teiligungsgesellschaft sowie der Investment-

gesellschaft und damit die Auszahlungen an 

die Anleger auswirken.

Auch ist nicht vorhersehbar, ob zum geplan-

ten Zeitpunkt in ausreichendem Umfang 

weitere Eisenbahninvestitionsgüter als In-

vestitionsmöglichkeiten für die Investment-

gesellschaft zur Verfügung stehen, was für 

die beabsichtigte Risikostreuung von Bedeu-

tung ist. Kann das Eigenkapital der Invest-

mentgesellschaft mangels weiterer Investi-

tionsmöglichkeiten nicht oder nicht zum 

vorgesehenen Zeitpunkt (mittelbar) in Ei-

senbahninvestitionsgüter investiert werden, 

besteht das Risiko, dass das Eigenkapital 

nur bankenüblich verzinst wird und damit 

geringere Erträge als bei einer Investition in 

weitere Eisenbahninvestitionsgüter erzielt 

werden können, so dass sich die Auszahlun-

gen an die Anleger verringern würden.

1. Allgemeine Hinweise

Die Beteiligung an der Investmentgesell-

schaft ist eine langfristige, unternehmerisch 

geprägte Kapitalanlage, die mit erheblichen 

Risiken verbunden ist. Die folgende Darstel-

lung behandelt die wesentlichen tatsächli-

chen, rechtlichen und steuerlichen Risiken 

einer Beteiligung an der Investmentgesell-

schaft, nicht aber alle individuellen Risiken 

eines Anlegers.

Dieses Beteiligungsangebot ist nur für Anle-

ger geeignet, die bei negativer Entwicklung 

der Geschäftstätigkeit der Investmentge-

sellschaft einen entstehenden Verlust hin-

nehmen können. Das steuerliche Konzept 

basiert auf der geltenden Rechtslage, ein-

schlägigen Gerichtsurteilen sowie der Pra-

xis der Finanzverwaltung. Eine zukünftige 

Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder 

eine veränderte Rechtsprechung oder Ver-

waltungspraxis kann Auswirkungen auf die 

prognostizierten Kapitalrückfl üsse nach 

Steuern für den Anleger haben und zu einer 

steuerlichen Mehrbelastung führen.

Jeder Anleger sollte vor dem Erwerb einer 

Beteiligung den vorliegenden Verkaufspros-

pekt sorgfältig lesen, sich mit den darge-

stellten Risiken sowie etwaigen zusätzlichen 

Risiken aus seiner individuellen Situation 

befassen und, soweit er nicht über das erfor-

derliche wirtschaftliche, rechtliche oder 

steuerliche Wissen verfügt, fachkundige Be-

ratung einholen.

2. Die Risiken im Einzelnen

Nachfolgend werden die allgemeinen Risi-

ken auf Ebene der Investmentgesellschaft 

dargestellt.

2.1. Semi-Blindpool

Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige hat sich 

die Investmentgesellschaft als Kommandi-

tistin an der Beteiligungsgesellschaft betei-

ligt. Die Beteiligungsgesellschaft ihrerseits 

hat sich bereits an zwei Projektgesellschaf-

ten beteiligt.

Beide Projektgesellschaften haben bereits 

Eisenbahninvestitionsgüter erworben (nach-

folgend „kaufvertragsgegenständliche Ei-

senbahninvestitionsgüter“).

Die Projektgesellschaft 1 hat zwei Eisen-

bahninvestitionsgüter (nachfolgend „kauf-

vertragsgegenständliche Eisenbahninvesti-

tionsgüter der Projektgesellschaft 1“) er-

worben. Beide Eisenbahninvestitionsgüter 

wurden bereits am 15. Oktober 2013 bzw. am 

28. April 2015 übergeben.

Die Projektgesellschaft 2 hat bisher zwei Ei-

senbahninvestitionsgüter erworben (nachfol-

gend „kaufvertragsgegenständliche Eisen-

bahninvestitionsgüter der Projektgesellschaft 

2“). Die Übergabe der Eisenbahninvestitions-

güter der Projektgesellschaft 2 ist am 10. De-

zember 2013 erfolgt.

Es steht noch nicht fest, an welchen weite-

ren konkreten Projektgesellschaften sich 

die Beteiligungsgesellschaft beteiligen wird 

und in welche weiteren konkreten Eisen-

bahninvestitionsgüter zukünftig (mittelbar) 

investiert werden soll. Es besteht somit ein 

„Semi-Blindpool“-Risiko. Hierunter versteht 

man, dass sich der Anleger vor seinem Bei-

tritt kein Bild vom gesamten Portfolio der In-

vestmentgesellschaft machen kann. Die Er-

gebnisse der Investmentgesellschaft können 

daher nicht vollständig verlässlich prognos-

tiziert werden. Es können außerdem keine 

Aussagen darüber getroffen werden, welche 

Ergebnisse die einzelnen Eisenbahninvesti-

tionsgüter erwirtschaften werden.

Da der Verkaufsprospekt nicht unverzüglich 

nach jedem weiteren Erwerb von Eisen-

bahninvestitionsgütern im Rahmen eines 

Nachtrages aktualisiert werden kann, bleibt 

das „Semi-Blindpool“-Risiko bestehen, wenn 

während der Platzierungsphase der Invest-

mentgesellschaft Eisenbahninvestitionsgüter 

erworben werden. Im Zeitraum zwischen der 

Vertriebsanzeige und dem ersten Nachtrag 

bzw. zwischen den einzelnen Nachträgen 

kann sich der Anleger daher kein vollständi-

ges Bild vom bereits bestehenden Fahrzeug-

pool insgesamt machen. Die zukünftige Ge-

winn- und Ertragslage der Investmentgesell-

schaft kann somit nicht vollständig verlässlich 

prognostiziert werden. Ein von der Prognose 

III. Risiken
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Ferner besteht das Risiko, dass Kaufverträge 

über den Erwerb von Eisenbahninvestitions-

gütern, die die Investmentgesellschaft mit-

telbar über die Beteiligungsgesellschaft 

durch die jeweilige Projektgesellschaft abge-

schlossen hat bzw. noch abschließen wird, 

aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

nicht durchgeführt werden können oder dass 

der Verkäufer oder Käufer vom Kaufvertrag 

zurücktritt. Sofern Anzahlungen auf die Ei-

senbahninvestitionsgüter geleistet wurden, 

besteht in diesem Fall darüber hinaus das 

Risiko, dass die geleisteten Anzahlungen 

nicht oder nur zum Teil zurückgezahlt werden 

(z. B. bei Insolvenz des Fahrzeugherstellers 

oder Verkäufers). Bei Eintritt des Risikos wür-

den zusätzliche Kosten für die Beschaffung 

von Alternativinvestitionen entstehen und 

Mieteinnahmen entfallen. Dies könnte die 

Höhe der Auszahlungen an die Anleger be-

einfl ussen und bis hin zu einem Totalverlust 

der Einlage der Anleger (inkl. Ausgabeauf-

schlag) führen. Das Erwerbsrisiko besteht 

trotz der Beauftragung der Verwahrstelle und 

Mittelverwendungskontrolleurin. Diese kont-

rollieren die Umsetzung des wirtschaftlichen 

und rechtlichen Konzeptes des in diesem 

Verkaufsprospekt dargestellten Beteiligungs-

angebotes, der Bonität der beteiligten Perso-

nen, Unternehmen und Vertragspartner oder 

der Ertragsfähigkeit der anzukaufenden Ei-

senbahninvestitionsgüter nicht in Gänze.

2.3. Mittelbare Beteiligung der 

Investmentgesellschaft an den 

Projektgesellschaften

Die Investmentgesellschaft ist mittelbar 

über die Beteiligungsgesellschaft an den 

Projektgesellschaften beteiligt. Weder der 

Investmentgesellschaft noch dem Anleger 

stehen unmittelbare Ansprüche gegen die 

Projektgesellschaften zu. Es besteht das Ri-

siko, dass die Auszahlungen der Projektge-

sellschaften an die Beteiligungsgesellschaft, 

insbesondere im Falle einer Insolvenz der 

Beteiligungsgesellschaft, nicht oder nur teil-

weise an die Investmentgesellschaft ausge-

schüttet werden. Dies könnte die Höhe der 

Auszahlungen an die Anleger beeinfl ussen 

und bis hin zu einem Totalverlust der Einlage 

der Anleger (inkl. Ausgabeaufschlag) führen.

2.4. Beteiligung eines weiteren 

Anlegers an der Beteiligungsge-

sellschaft

Es ist konzeptionsgemäß möglich, dass sich 

neben der Investmentgesellschaft und ihrer 

geschäftsführenden Kommanditistin ein 

weiterer/mehrere weitere Gesellschafter an 

der Beteiligungsgesellschaft beteiligen oder 

Dritte der Beteiligungsgesellschaft Kapital 

zur Verfügung stellen („Drittkapital“). Sollte 

das eingeworbene Kommanditkapital der In-

vestmentgesellschaft geringer ausfallen als 

prognostiziert, besteht das Risiko, dass die 

Investmentgesellschaft eine entsprechend 

niedrigere Beteiligung an der Beteiligungs-

gesellschaft halten würde und dass sich die 

Beteiligungen des/der anderen Gesellschaf-

ter im Verhältnis erhöhen oder dass die Be-

teiligungsgesellschaft mehr Drittkapital 

aufnehmen muss, was zu einer Erhöhung 

der Kosten für die Beteiligungsgesellschaft 

führen würde. Tritt der Beteiligungsgesell-

schaft ein Gesellschafter mit einem hohen 

Beteiligungskapital und damit mit einem ho-

hen Stimmenanteil oder anderweitigen Ein-

fl ussmöglichkeiten bei, besteht außerdem 

das Risiko, dass die Beteiligungsgesell-

schaft von diesem beherrscht wird.

Aufgrund des Vorstehenden könnte die In-

vestmentgesellschaft in der Ausübung ihrer 

Gesellschafterrechte in der Beteiligungsge-

sellschaft gehindert sein. Insoweit besteht 

das Risiko, dass die Investmentgesellschaft 

nicht über eine Stimmenmehrheit oder Stim-

mengleichheit in der Beteiligungsgesell-

schaft verfügt und keinen entscheidenden 

Einfl uss in der Beteiligungsgesellschaft gel-

tend machen kann. In der Beteiligungsgesell-

schaft gefasste Beschlüsse sind für die In-

vestmentgesellschaft auch bindend, wenn sie 

selbst gegen die Beschlussfassung gestimmt 

hat. Es ist daher nicht auszuschließen, dass 

Entscheidungen getroffen werden, die den In-

teressen der Investmentgesellschaft zuwi-

derlaufen. Außerdem könnten sich solche 

Entscheidungen negativ auf das Ergebnis der 

Investmentgesellschaft und somit auf die 

Auszahlungen an den Anleger auswirken, bis 

hin zum Totalverlust der Einlage der Anleger 

(inkl. Ausgabeaufschlag).

2.5. Prognoserisiko

Die im Prospekt dargestellten Prognosen 

basieren auf Modellannahmen. Diese An-

nahmen berücksichtigen den zum Zeitpunkt 

der Vertriebsanzeige erwarteten Platzie-

rungsverlauf des Eigenkapitals und den er-

warteten wirtschaftlichen Verlauf des Betei-

ligungsangebotes. Es besteht das Risiko, 

dass das Konzept, Eisenbahninvestitionsgü-

ter mittelbar zu erwerben und gewinnbrin-

gend zu vermieten, Umstände und Risiken 

nicht berücksichtigt, die sich erst zu einem 

späteren Zeitpunkt während der Beteili-

gungsdauer ergeben. Dies gilt umso mehr, 

als die Prognosesicherheit mit zunehmen-

der Dauer des Prognosezeitraumes ab-

nimmt. Ferner besteht das Risiko, dass ent-

weder getroffene Annahmen zu optimistisch 

in der Konzeption berücksichtigt wurden 

oder Sachverhalte überhaupt nicht berück-

sichtigt wurden. Ferner wird das Konzept 

bisher nur von wenigen Anbietern umge-

setzt. Eine auf dieses Geschäftsfeld be-

grenzte, langjährige und umfangreiche Leis-

tungsbilanz zu einer nachhaltigen Tragfä-

higkeit des Konzeptes liegt nicht vor. Das 

Vorstehende kann zu nachteiligen Abwei-

chungen von den vorgesehenen Ergebnissen 

der Projekt- und der Beteiligungsgesell-

schaft und damit der Investmentgesellschaft 

führen. Dies könnte die Höhe der Auszahlun-

gen an die Anleger beeinfl ussen und bis hin 

zu einem Totalverlust der Einlage der Anle-

ger (inkl. Ausgabeaufschlag) führen.

2.6. Eigenkapitalplatzierungsrisiko und 

Rückabwicklungsrisiko 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

das vorgesehene Beteiligungskapital von bis 

zu 29.989.000 Euro oder im Falle der weite-

ren Erhöhung von bis zu 59.989.000 Euro 

nicht in voller Höhe bis zum 31. Dezember 

2015 bzw. 31. Dezember 2016 platziert wer-

den kann. 

Sollte nur ein geringerer Betrag platziert 

werden können oder die Investmentgesell-

schaft das Beteiligungsangebot vor Erreichen 

dieses Betrages schließen, hätte dies negati-

ve Auswirkungen auf das Ergebnis des Betei-

ligungsangebots. Feststehende Aufwandspo-

sitionen, die nicht von der Höhe des platzier-

ten Beteiligungskapitals abhängen (z. B. 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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„Drittleistung“). Sofern der Dritte Fremdka-

pital leistet, würde dieses Fremdkapital im 

Falle einer Liquidation vorrangig zu dem 

vom Anleger eingezahlten Kapital (Einlage 

inkl. Ausgabeaufschlag) zurückgeführt wer-

den, so dass der Anleger seine Einlage (inkl. 

Ausgabeaufschlag) verlieren könnte.

Zudem besteht durch die weitere Aufnahme 

von Fremdmitteln – entweder aufgrund des 

Ausfalles der Platzierungsgarantin oder der 

Drittleistung in Fremdkapital – das Risiko, 

dass sich die Fremdkapitalquote der Invest-

mentgesellschaft unter anteiliger Hinzu-

rechnung des mittelbar durch die Beteili-

gungs- und/oder Projektgesellschaften auf-

genommenen Fremdkapitals derart erhöht, 

dass das nach dem KAGB zulässige Verhält-

nis zwischen Eigen- und Fremdkapital der 

Investmentgesellschaft überschritten wird. 

Das Beteiligungsangebot müsste ggf. teil-

weise oder vollständig rückabgewickelt wer-

den, was neben einem Ausfall der Auszah-

lungen an die Anleger zu einem teilweisen 

oder vollständigen Verlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) führen 

könnte.

2.8. Vermietung/Mietentwicklung

Die Höhe der prognostizierten laufenden 

Auszahlungen an die Anleger hängt wesent-

lich von der Höhe der Einnahmen aus der 

Vermietung der Eisenbahninvestitionsgüter 

ab. Eine Verschlechterung der Vermietungs-

bedingungen gegenüber den getroffenen 

Annahmen, beispielsweise ausgelöst durch 

einen konjunkturellen Abschwung, kann 

eine Minderung der Mieteinnahmen wie 

auch Mietausfälle zur Folge haben. Es be-

steht zudem das Risiko, dass Mieter der Ei-

senbahninvestitionsgüter liquidiert werden 

müssen, Liquiditätsengpässe haben oder 

aus anderen Gründen ihren Verpfl ichtungen 

zur Zahlung der vereinbarten Miete nicht, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nach-

kommen. Dies kann auf Ebene der Beteili-

gungsgesellschaft und der Projektgesell-

schaften zu Kostenerhöhungen und/oder 

Mietausfällen führen, die mittelbar auch das 

Ergebnis der Investmentgesellschaft und 

damit die Auszahlungen an die Anleger ne-

gativ beeinfl ussen können.

Vergütungen der Northrail auf Ebene der 

Projektgesellschaften; allgemeine rechtli-

che, steuerliche und sonstige Beratungs- so-

wie Verwaltungskosten), würden sich dann 

verhältnismäßig stärker auf die investierba-

ren Mittel und den laufenden Überschuss 

auswirken, als dies bei planmäßiger Platzie-

rung des Beteiligungskapitals der Fall wäre. 

Dies würde die Wirtschaftlichkeit der Invest-

mentgesellschaft verschlechtern, was nega-

tive Auswirkungen auf die Höhe der Auszah-

lungen an die Anleger zur Folge hätte.

Zudem ließe sich bei einem geringeren Be-

teiligungskapital die Diversifi kation des 

Portfolios nicht wie geplant realisieren. Dies 

hätte entsprechende Folgen für die Risiko-

struktur und Anlagestrategie des Beteili-

gungsangebots und könnte sich negativ auf 

die Höhe der Auszahlungen an die Anleger 

auswirken. Auch könnte die Investmentge-

sellschaft bereits vor dem Ende der geplan-

ten Laufzeit zu liquidieren sein. Eine vorzei-

tige Liquidation der Investmentgesellschaft 

könnte zum teilweisen oder vollständigen 

Verlust der Einlage des Anlegers (inkl. Aus-

gabeaufschlag) führen.

Wird das für die Umsetzung des Beteili-

gungskonzeptes erforderliche Eigenkapital 

innerhalb des Platzierungszeitraumes (ein-

schließlich der möglichen Verlängerung 

desselben) nicht erreicht, besteht das Risi-

ko, dass das Beteiligungsangebot nach ent-

sprechendem Gesellschafterbeschluss nicht 

fortgeführt und die Investmentgesellschaft 

aufgelöst wird. In diesem Fall wird die vom 

Anleger gewünschte Anlage nicht seitens 

der Investmentgesellschaft realisiert, so 

dass die hieraus erwarteten Erträge nicht 

erzielt werden. Zudem kann ein Anleger, der 

seine Einlage einschließlich des Ausgabe-

aufschlages bereits geleistet hat, weder die 

Rückerstattung noch die Verzinsung der Ein-

lage noch einen Ersatz für entgangenen Ge-

winn verlangen. Wird die Investmentgesell-

schaft aufgrund der vorgenannten Umstän-

de aufgelöst, so könnte dies zur Verringerung 

der Auszahlungen an die Anleger bis hin zu 

einem Totalverlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Ausgabeaufschlag) führen.

2.7. Ausfall der Platzierungsgarantin/

Fremdkapitalaufnahme

Paribus Capital garantiert der Investment-

gesellschaft die Einzahlung und Platzierung 

eines Mindestkapitals von 10.000.000 Euro 

(ohne Ausgabeaufschlag, nachfolgend „Min-

destkapital“) bis zum 31. Dezember 2015. 

Bei Verlängerung der Platzierungsphase 

wird das Mindestkapital bis zum 31. Dezem-

ber 2016 garantiert. Sollte die Investment-

gesellschaft die Garantie aufgrund eines 

negativen Platzierungsverlaufs teilweise 

oder in voller Höhe in Anspruch nehmen 

müssen, besteht das Risiko, dass Paribus 

Capital die Platzierungsgarantie nicht erfül-

len kann. Dies gilt umso mehr, als Paribus 

Capital ggf. auch Platzierungsgarantiever-

träge mit anderen AIF schließen wird und in-

sofern zeitgleich aus mehreren Platzie-

rungsgarantien in Anspruch genommen wer-

den könnte. Es besteht somit das Risiko, dass 

die Investmentgesellschaft nicht über das 

erforderliche Eigenkapital verfügt, um weite-

re Eisenbahninvestitionsgüter mittelbar zu 

erwerben. Unter diesen Umständen wären 

die Investmentgesellschaft, die Beteili-

gungsgesellschaft und/oder die Projektge-

sellschaften ggf. gezwungen, weitere Fremd-

mittel aufzunehmen. Die für diese Fremdfi -

nanzierung anfallenden Kosten für Zins und 

Tilgung der Investmentgesellschaft, der Be-

teiligungsgesellschaft und/oder der Projekt-

gesellschaften sind in den Prognoserech-

nungen nicht enthalten. Auch kann nicht 

vorhergesagt werden, ob der Investmentge-

sellschaft, der Beteiligungsgesellschaft und/

oder der Projektgesellschaft das dann erfor-

derliche Fremdkapital von einer Bank ge-

währt wird. Die vorstehend genannten Um-

stände würden im Ergebnis die Höhe der 

Auszahlungen an die Anleger schmälern. 

Auch könnte es zur Rückabwicklung des Be-

teiligungsangebotes kommen, was außer zu 

einem Ausfall der Auszahlungen an die Anle-

ger auch zu einem teilweisen oder vollständi-

gen Verlust der Einlage des Anlegers (inkl. 

Ausgabeaufschlag) führen könnte.

Die Paribus Capital wird von ihren Verpfl ich-

tungen aus der Platzierungsgarantie eben-

falls frei, wenn ein Dritter das ausstehende 

Kapital als Eigen- oder Fremdkapital in 

Höhe von bis zu 10.000.000 Euro an die In-

vestmentgesellschaft leistet (nachfolgend 
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Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die 

jeweiligen Mietverträge über die jeweiligen 

Investitionsobjekte vor Ablauf der geplanten 

Mietzeiten enden, z. B. durch außerordent-

liche Kündigung. Die Projektgesellschaften 

wären in einem solchen Fall gezwungen, 

das jeweilige Investitionsobjekt an Dritte 

neu zu vermieten. Es besteht das Risiko, 

dass eine Anschlussvermietung des jewei-

ligen Eisenbahninvestitionsgutes nicht oder 

nur zu schlechteren Mietkonditionen und/

oder nur nach aufwendigen und kostenin-

tensiven Instandsetzungsmaßnahmen oder 

sonstigen Anpassungen möglich ist. Die mit 

einer Neuvermietung verbundenen Kosten 

können höher ausfallen als in der Progno-

serechnung pauschaliert enthalten. Zudem 

wäre bis zu einer Nachvermietung mit einer 

zeitweisen Nichtvermietung des jeweiligen 

Eisenbahninvestitionsgutes zu rechnen. 

Während etwaiger Zeiten ohne Mieter hätte 

die jeweilige Projektgesellschaft, die Eigen-

tümerin des Eisenbahninvestitionsgutes ist, 

den Mietausfall und die anfallenden Kosten 

für z. B. Wartung, Versicherung, Abstellung 

etc. zu tragen. Auch die Realisierung dieser 

Risiken würde zu geringeren oder zu gar 

keinen Mieteinnahmen sowie höheren Kos-

ten auf Ebene der Projektgesellschaft und 

damit der Beteiligungsgesellschaft und In-

vestmentgesellschaft führen und somit im 

Ergebnis die Auszahlungen an die Anleger 

verringern. Dies könnte bis hin zu einem 

Totalverlust der Einlage des Anlegers (inkl. 

Ausgabeaufschlag) führen.

2.9. Betriebs-, Instandhaltungs- und 

Wartungskosten

Die Eisenbahninvestitionsgüter müssen in-

stand gehalten und gewartet werden. Insbe-

sondere müssen regelmäßig Hauptunter-

suchungen der Eisenbahninvestitionsgüter 

durchgeführt werden. Es besteht das Risiko, 

dass die Betriebs-, Instandhaltungs- und 

Wartungskosten der Eisenbahninvestitions-

güter – soweit sie nicht vom Mieter zu tragen 

sind – höher ausfallen als geplant. Zudem 

besteht das Risiko, dass die Hauptuntersu-

chungen und/oder die Wartungen länger an-

dauern als geplant und die Eisenbahninves-

titionsgüter in der Zeit keine Mieteinkünfte 

generieren. Dies hätte negative Auswirkun-

gen auf die Höhe der Auszahlungen an die 

Anleger zur Folge. 

In einigen der Mietverträge wird vereinbart 

werden, dass der Mieter die Betriebs-, In-

standhaltungs- und Wartungskosten der Ei-

senbahninvestitionsgüter übernimmt oder 

die Betriebs-, Instandhaltungs- und War-

tungsmaßnahmen selbst durchführen muss. 

Sollte ein Mieter nicht in der Lage sein, diese 

Kosten zu zahlen oder die Maßnahmen 

durchzuführen, oder führt er diese mangel-

haft durch, wären die Projektgesellschaften, 

die Beteiligungsgesellschaft und damit die 

Investmentgesellschaft unter Umständen 

gezwungen, in Vorleistung zu treten oder die 

Maßnahmen auf eigene Rechnung durchfüh-

ren zu lassen. Sollte der Mieter die entstan-

denen Kosten nicht zurückzahlen können, 

besteht das Risiko, dass letztendlich mittel-

bar die Investmentgesellschaft entgegen 

der Prognose Aufwandspositionen selbst zu 

tragen hätte. Ferner besteht das Risiko, dass 

die Projektgesellschaften die Übernahme 

der Betriebs-, Instandhaltungs- und War-

tungskosten der Eisenbahninvestitionsgüter 

nicht durchsetzen können. In diesem Fall 

könnten die tatsächlich anfallenden Kosten 

höher ausfallen als zum Zeitpunkt der Auf-

stellung des Verkaufsprospektes kalkuliert. 

Das Vorstehende hätte negative Auswirkun-

gen auf die Höhe der Auszahlungen an die 

Anleger zur Folge und könnte bis hin zu ei-

nem Totalverlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Ausgabeaufschlag) führen.

2.10. Wertentwicklung

Der gesamte Mittelrückfl uss aus den kauf-

vertragsgegenständlichen Eisenbahninvesti-

tionsgütern und den noch zu erwerbenden Ei-

senbahninvestitionsgütern wird auch von den 

Verkaufserlösen bei Beendigung der Invest-

mentgesellschaft, der Beteiligungsgesell-

schaft und/oder der Projektgesellschaften 

bestimmt. Der Markt für gebrauchte Eisen-

bahninvestitionsgüter unterliegt Schwankun-

gen. Die ökonomische Entwicklung dieses 

Marktes kann nicht vorhergesagt werden. 

Daher besteht das Risiko, dass z. B. aufgrund 

gesunkener Nachfrage die Verkaufspreise 

der Eisenbahninvestitionsgüter niedriger 

ausfallen als prognostiziert. Des Weiteren 

können Marktveränderungen dazu führen, 

dass geplante Verkäufe nicht zustande kom-

men. Das Vorstehende könnte zu geringeren 

Einnahmen oder zu der Notwendigkeit einer 

höheren Fremdfi nanzierung führen, was die 

Ergebnisse der Projektgesellschaften, der 

Beteiligungsgesellschaft und der Invest-

mentgesellschaft beeinträchtigen kann. Dies 

könnte die Verringerung der Auszahlungen 

an die Anleger bis hin zum Totalverlust der 

Einlage des Anlegers (inkl. Ausgabeauf-

schlag) zur Folge haben.

2.11. Veräußerungszeitpunkt/

Notwendigkeit einer Anschluss-

fi nanzierung

Die Prognoserechnung geht von einem be-

stimmten Zeitpunkt für die Veräußerung der 

Eisenbahninvestitionsgüter bzw. der Anteile 

an der Beteiligungsgesellschaft oder der je-

weiligen Projektgesellschaft (nachfolgend 

gemeinsam „Beteiligungen“) aus. Es besteht 

das Risiko, dass dieser prognostizierte Zeit-

punkt nicht eingehalten werden kann. So be-

steht die Möglichkeit, dass die Veräußerung 

der Eisenbahninvestitionsgüter oder der Be-

teiligungen aufgrund der Marktlage, der 

Mietsituation oder sonstiger ungünstiger 

Rahmenbedingungen zum vorgesehenen 

Zeitpunkt wirtschaftlich nicht möglich oder 

nicht sinnvoll ist. Verzögerungen können sich 

auch daraus ergeben, dass die Kaufpreiszah-

lung bei der Veräußerung der Eisenbahnin-

vestitionsgüter oder der Beteiligungen in der 

Regel erst erfolgt, wenn der vertragsgemäße 

Übergang des Eigentums sichergestellt oder 

erfolgt ist. Die vorgenannten Faktoren hätten 

bei ihrem Eintritt negative Auswirkungen auf 

das prognostizierte Ergebnis der Investment-

gesellschaft. Dies hätte negative Folgen für 

die Höhe der Auszahlungen an die Anleger. 

Sofern die Eisenbahninvestitionsgüter oder 

die Beteiligungen erst später veräußert wer-

den können, als konzeptionsgemäß vorgese-

hen, könnte eine Anschlussfi nanzierung auf-

genommen werden müssen. Es besteht das 

Risiko, dass die Kosten einer Anschlussfi nan-

zierung höher ausfallen als konzeptionsge-

mäß vorgesehen. Dies würde das Ergebnis 

der Investmentgesellschaft verschlechtern, 

was wiederum die Verringerung der Auszah-

lungen an die Anleger zur Folge hätte.

Sollte es nicht gelingen, eine Anschlussfi -

nanzierung aufzunehmen, besteht das Risi-

ko, dass die fi nanzierende Bank zur Tilgung 

der Kreditverbindlichkeiten die Eisenbahnin-

vestitionsgüter oder die Beteiligungen ver-
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des Kapitaltransfers, auftreten. Die Anwend-

barkeit ausländischer Rechtsordnungen 

kann die Durchsetzung eigener oder die Ab-

wehr fremder Ansprüche erschweren oder 

unmöglich machen und zu erhöhten Kosten 

führen. Hierdurch können die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der jeweiligen Pro-

jektgesellschaft und damit mittelbar der In-

vestmentgesellschaft negativ beeinfl usst 

werden. Dies kann sich negativ auf die Aus-

zahlungen an die Anleger auswirken und bis 

hin zu einem Totalverlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) führen.

2.15. Währungsrisiko

Es ist möglich, dass zukünftig abzuschlie-

ßende Mietverträge über den Einsatz von 

Eisenbahninvestitionsgütern außerhalb des 

Euro-Währungsraumes die Zahlung des 

Mietzinses in einer Fremdwährung vorse-

hen. Hierdurch unterläge das Beteiligungs-

angebot den Risiken aus Veränderungen 

der Wechselkurse zwischen Euro und der 

Fremdwährung. Außerdem können durch 

den Einsatz von Eisenbahninvestitionsgü-

tern außerhalb des Euro-Währungsraumes 

Betriebs-, Instandhaltungs- und Wartungs-

kosten in Fremdwährungen entstehen. 

Durch nachteilige Kursentwicklungen kön-

nen die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der jeweiligen Projektgesellschaft und 

damit mittelbar der Investmentgesellschaft 

negativ beeinfl usst werden. Dies kann sich 

negativ auf die Auszahlungen an die Anleger 

auswirken und bis hin zu einem Totalverlust 

der Einlage des Anlegers (inkl. Ausgabeauf-

schlag) führen.

2.16. Kostenüberschreitungsrisiko

Sollten die tatsächlichen Kosten der Investi-

tionsphase die prognostizierten Kosten 

überschreiten, würde dies die Mittel, die 

zum Kauf von (weiteren) Eisenbahninvestiti-

onsgütern zur Verfügung stehen, reduzie-

ren. Dies könnte die beabsichtigte Risi-

kostreuung des Portfolios der Investment-

gesellschaft negativ beeinfl ussen. Zudem 

könnte die Investmentgesellschaft bei einer 

Kostenüberschreitung gezwungen sein, 

Fremdkapital aufzunehmen. Der hierdurch 

entstehende zusätzliche Aufwand für die 

Zahlung der Darlehenszinsen ist in den Pro-

gnoseberechnungen nicht enthalten. Beide 

Faktoren können zu einer negativen Abwei-

wertet, um sich aus dem Verwertungserlös 

zu befriedigen. Dies hätte erhebliche Zu-

satzkosten zulasten der Investmentgesell-

schaft und/oder einen geringeren Veräuße-

rungserlös als kalkuliert zur Folge. Dies 

würde sich negativ auf die Auszahlungen an 

die Anleger auswirken.

2.12. Technischer Zustand/

Gewährleistungsansprüche

Der allgemeine und technische Zustand der 

erworbenen und der noch zu erwerbenden 

Eisenbahninvestitionsgüter wurde bzw. wird 

zum Zeitpunkt des Ankaufs durch Northrail 

und einen Gutachter untersucht. Die Eisen-

bahninvestitionsgüter können jedoch mit 

Mängeln behaftet sein, die vor dem Kauf un-

entdeckt blieben bzw. bleiben werden. In den 

Kaufverträgen, insbesondere in den Kauf-

verträgen über gebrauchte Eisenbahninves-

titionsgüter, könnten Gewährleistungsrech-

te ganz oder teilweise ausgeschlossen sein. 

Es besteht das Risiko, dass auch zukünftig 

abzuschließende Kaufverträge Gewährleis-

tungsausschlüsse enthalten werden oder 

dass Gewährleistungsansprüche gegen Ver-

käufer und/oder Hersteller von Eisenbahnin-

vestitionsgütern nicht durchgesetzt werden 

können.

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass 

Gewährleistungsansprüche gegen den Ver-

käufer oder Hersteller von Eisenbahninvesti-

tionsgütern aus anderen Gründen nicht oder 

nur gerichtlich mit den üblichen Prozess-

risiken (insbesondere Insolvenzrisiko des 

Gegners, Kostenrisiko) durchgesetzt wer-

den können. Außerdem kann ein schlechter 

technischer Zustand der Eisenbahninvestiti-

onsgüter dazu führen, dass höhere Instand-

haltungs- und Instandsetzungskosten an-

fallen als in den Bewertungen ursprünglich 

unterstellt. Zudem besteht das Risiko, dass 

aufgrund eines schlechten technischen Zu-

standes der Eisenbahninvestitionsgüter nach 

dem Kauf die (Erst- und/oder Weiter-) Ver-

mietung nicht unmittelbar zustande kommt, 

so dass längere Mietausfallzeiten entstehen 

als in der Bewertung angenommen. Die vor-

stehend dargestellten möglichen Abweichun-

gen von den getroffenen Annahmen können 

dazu führen, dass die Ergebnisse der Projekt-

gesellschaften, der Beteiligungsgesellschaft 

und damit die der Investmentgesellschaft 

geringer ausfallen als geplant und somit die 

Auszahlungen an die Anleger reduziert wer-

den. Dies kann bis hin zu einem Totalverlust 

der Einlage des Anlegers (inkl. Ausgabeauf-

schlag) führen.

2.13. Behördliche Genehmigungen

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Ei-

senbahninvestitionsgüter sind behördliche 

Genehmigungen erforderlich. Es besteht das 

Risiko, dass die erforderlichen Genehmigun-

gen – insbesondere für Neufahrzeuge – sehr 

restriktiv, beschränkt und/oder unter Aufl a-

gen erteilt oder widerrufen werden. Dies gilt 

insbesondere im Hinblick auf Inbetriebnah-

megenehmigungen durch das Eisenbahn-

Bundesamt. Es ist insbesondere möglich, 

dass die erworbenen bzw. die noch zu er-

werbenden Eisenbahninvestitionsgüter nur 

eine – z. B. auf die Laufl eistung in Kilome-

tern – beschränkte Inbetriebnahmegeneh-

migung erhalten. Darüber hinaus können 

diese Genehmigungen Aufl agen, z. B. in Be-

zug auf den technischen Zustand der Fahr-

zeuge, enthalten. Sofern die erforderlichen 

Genehmigungen nicht oder beschränkt oder 

unter Aufl agen erteilt werden und/oder wi-

derrufen werden, wird damit der Betrieb der 

Eisenbahninvestitionsgüter untersagt oder 

eingeschränkt. Die Projektgesellschaften 

könnten ggf. gezwungen sein, weitere Inves-

titionen zur Beseitigung der Aufl agen oder 

zur Wiedererlangung der Genehmigung zu 

tätigen. Dies kann zu Mietausfällen, höheren 

Kosten und/oder einem Wertverlust der Ei-

senbahninvestitionsgüter führen, die die 

Auszahlungen an die Anleger bis hin zu ei-

nem Totalverlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Ausgabeaufschlag) reduzieren würden.

2.14. Auslandsrisiko

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

die Vermietung und der Betrieb von Eisen-

bahninvestitionsgütern außerhalb Deutsch-

lands aufgrund politischer, wirtschaftlicher, 

steuerlicher oder rechtlicher Rahmenbedin-

gungen einem höheren Risiko ausgesetzt ist 

als die vergleichbare Vermietung und der 

vergleichbare Betrieb in Deutschland. Es 

können Ereignisse außerhalb des Einfl uss-

bereichs der Investmentgesellschaft, wie 

z. B. Streiks, Enteignung, unvorhergesehene 

Gesetzesänderungen, rechtswidrige Hand-

lungen, Einschränkungen und Verhinderung 
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chung der Prognose und damit zu einer Ver-

schlechterung der Höhe der Auszahlungen 

an die Anleger führen. Zudem besteht durch 

die weitere Aufnahme von Fremdmitteln das 

Risiko, dass sich die Fremdkapitalquote der 

Investmentgesellschaft derart erhöht, dass 

das nach dem KAGB zulässige Verhältnis 

zwischen Eigen- und Fremdkapital der In-

vestmentgesellschaft überschritten wird. 

Das Beteiligungsangebot müsste ggf. teil-

weise oder vollständig rückabgewickelt wer-

den, was neben einem Ausfall der Auszah-

lungen an die Anleger zu einem teilweisen 

oder vollständigen Verlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) führen 

könnte.

2.17. Finanzierungsrisiko

Die Investmentgesellschaft beabsichtigt, 

selbst kein Darlehen aufzunehmen. Die 

Beteiligungsgesellschaft sowie die Pro-

jektgesellschaften haben einen Darlehens-

rahmenvertrag mit einem Kreditinstitut 

abgeschlossen. Entsprechend diesem Rah-

menvertrag haben die Projektgesellschaften 

Einzelkredite aufgenommen und werden je-

weils die Projektgesellschaften weitere Ein-

zelkredite aufnehmen. 

Sofern die Projektgesellschaften in dem 

jeweiligen Darlehensvertrag keine Verein-

barung über eine feste Zinsbindung über 

die gesamte Darlehenslaufzeit abgeschlos-

sen haben, unterliegen die Zinssätze den 

Schwankungen der Kapitalmärkte. Daher 

können höhere Zinssätze als angenommen 

anfallen, die das Ergebnis der Projektge-

sellschaften und damit das Ergebnis der Be-

teiligungsgesellschaft und der Investment-

gesellschaft beeinträchtigen würden, was 

wiederum die Auszahlungen an die Anleger 

verringern kann. Entsprechendes gilt für 

Darlehen, die zum Zeitpunkt der Vertriebs-

anzeige noch nicht fest vereinbart oder ab-

gerufen wurden.

Beim Abschluss der erfolgten und beabsich-

tigten Finanzierungen wurde und wird das 

jeweilige Anlagevermögen der Beteiligungs- 

und/oder Projektgesellschaft – somit die 

Eisenbahninvestitionsgüter – als Sicherheit 

an das fi nanzierende Kreditinstitut verpfän-

det oder sicherungsübereignet sowie dar-

über hinaus weitere Sicherheiten bestellt. 

Verschlechtert sich während der Vertrags-

laufzeit die Bonität der Projektgesellschaf-

ten oder der Beteiligungsgesellschaft, kann 

das fi nanzierende Kreditinstitut die Stellung 

weiterer Sicherheiten verlangen oder den 

Kredit außerordentlich kündigen, was die 

Projektgesellschaften und die Beteiligungs-

gesellschaft vor Liquiditätsprobleme stellen 

könnte. Im letzteren Fall müssten die vorge-

nannten Gesellschaften eine neue Finanzie-

rung aufnehmen. Hierbei besteht das Risiko, 

dass diese nur zu schlechteren Konditionen 

abgeschlossen werden kann, so dass höhere 

Kosten für die Projektgesellschaften und die 

Beteiligungsgesellschaft und damit mittel-

bar für die Investmentgesellschaft entste-

hen. Dies könnte die Auszahlungen an die 

Anleger verringern.

Soweit keine andere Finanzierung zu erhal-

ten wäre oder weitere Sicherheiten nicht 

bereitgestellt werden könnten, könnte es 

zu einer kurzfristigen Verwertung der Ei-

senbahninvestitionsgüter durch das fi nan-

zierende Kreditinstitut kommen, was ggf. 

zur Realisierung von Wertverlusten führen 

könnte. Dies würde die Vermögenswerte 

der Projektgesellschaften und damit die 

Werthaltigkeit der Beteiligungen der Be-

teiligungsgesellschaft und der Investment-

gesellschaft gefährden und könnte die Ver-

ringerung der Auszahlungen an die Anleger 

bis hin zum Totalverlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) zur Folge 

haben. 

Zudem besteht durch die weitere Aufnahme 

von Fremdmitteln das Risiko, dass sich die 

Fremdkapitalquote der Investmentgesell-

schaft unter anteiliger Berücksichtigung 

des mittelbar durch die Beteiligungs- und/

oder Projektgesellschaften aufgenomme-

nen Fremdkapitals derart erhöht, dass das 

nach dem KAGB zulässige Verhältnis zwi-

schen Eigen- und Fremdkapital der Invest-

mentgesellschaft überschritten wird. Das 

Beteiligungsangebot müsste ggf. teilweise 

oder vollständig rückabgewickelt werden, 

was neben einem Ausfall der Auszahlungen 

an die Anleger zu einem teilweisen oder voll-

ständigen Verlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Ausgabeaufschlag) führen könnte.

2.18. Eigenkapitalzwischenfi nanzierung

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

die Investmentgesellschaft, die Beteiligungs-

gesellschaft und/oder die Projektgesell-

schaften eine Eigenkapitalzwischenfi nanzie-

rung benötigen. Es besteht das Risiko, dass 

sie keine Eigenkapitalzwischenfi nanzierung 

erhalten. Dies würde das Ergebnis der In-

vestmentgesellschaft und damit die Auszah-

lungen an die Anleger beeinträchtigen, was 

bis hin zum Totalverlust der Einlage des Anle-

gers (inkl. Ausgabeaufschlag) führen könnte. 

Sofern die Investmentgesellschaft, die Betei-

ligungsgesellschaft und/oder die Projektge-

sellschaften eine Eigenkapitalzwischenfi nan-

zierung aufnehmen, besteht das Risiko, dass 

sich die prognostizierten Kosten der Invest-

mentgesellschaft, der Beteiligungsgesell-

schaft und/oder der Projektgesellschaften 

erhöhen. Dies würde das Ergebnis der Invest-

mentgesellschaft und damit die Auszahlun-

gen an die Anleger beeinträchtigen.

Die Projektgesellschaft 2 hat bereits eine 

Eigenkapitalzwischenfi nanzierung aufgenom-

men. Es besteht daher das Risiko, dass die 

Projektgesellschaft 2 die Zahlungsverpfl ich-

tungen aus der Eigenkapitalzwischenfi nanzie-

rung bei Fälligkeit nicht oder nicht vollständig 

selbst erfüllen kann. Ferner besteht das Risiko, 

dass die Investmentgesellschaft, die Beteili-

gungsgesellschaft und/oder die Projektgesell-

schaften im Falle der Aufnahme von (weiteren) 

Eigenkapitalzwischenfi nanzierungen die Zah-

lungsverpfl ichtungen aus der Eigenkapitalzwi-

schenfi nanzierung bei Fälligkeit nicht oder 

nicht vollständig selbst erfüllen können. Dies 

könnte zur Konsequenz haben, dass die Invest-

mentgesellschaft rückabgewickelt werden 

muss. Die Rückführung der Eigenkapitalzwi-

schenfi nanzierung ist letztendlich abhängig 

vom Verlauf der Platzierung des Beteiligungs-

kapitals. Sollte die benötigte Platzierungszeit 

länger andauern als angenommen, würde die 

Eigenkapitalzwischenfi nanzierung erst später 

als vereinbart oder als angenommen zurück-

geführt werden können. Dies würde zu einer 

weiteren Erhöhung der Eigenkapitalzwischen-

fi nanzierungskosten führen. Das Vorstehende 

würde das Ergebnis der Investmentgesell-

schaft und damit die Auszahlungen an die An-

leger beeinträchtigen und könnte bis hin zum 

Totalverlust der Einlage des Anlegers (inkl. 

Ausgabeaufschlag) führen.
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dargestellt sind, zu einer anderen Auffas-

sung gelangt als die Investmentgesellschaft. 

Das steuerliche Konzept ist nicht mittels ei-

ner verbindlichen Auskunft der zuständigen 

Finanzverwaltung abgesichert. Die endgülti-

ge Anerkennung der steuerlichen Konzepti-

on bleibt regelmäßig der Betriebsprüfung 

durch die Finanzverwaltung vorbehalten. 

Dies kann bis zum endgültigen Eintritt der 

Bestandskraft zu Steuernachzahlungen und 

-zinsen, anderen Zuschlägen und Kosten 

führen. Sollte es aufgrund einer späteren 

Prüfung zu einer Steuernachzahlung kom-

men, ist diese im Zeitpunkt der Vertriebsan-

zeige nach Maßgabe des § 233a AO mit 6 % 

jährlich ab dem 16. Monat nach Ablauf des 

Jahres, für die der jeweilige Bescheid er-

geht, zu verzinsen. Ferner kann die Verfol-

gung der eigenen Rechtsposition zu erhebli-

chem fi nanziellen Aufwand führen. Dies hätte 

negative Auswirkungen auf die Auszahlung 

an die Anleger und würde dazu führen, dass 

der Anleger weiteres eigenes (Privat-)Ver-

mögen für Zinsen oder die Verfolgung der 

eigenen Rechtsposition einsetzen müsste.

Geplante Gesetzesänderungen, nicht offi zi-

ell veröffentlichte Verwaltungsanweisungen 

und sonstige nicht verbindliche Äußerungen 

zum deutschen Steuerrecht wurden nicht 

berücksichtigt, soweit darauf nachfolgend 

nicht besonders hingewiesen wird. Das Risi-

ko einer abweichenden Beurteilung der 

steuerlichen Behandlung durch die Finanz-

verwaltung sowie von Änderungen der 

Rechtsprechung und Gesetze und der sich 

daraus ergebenden Folgen, insbesondere 

eine höhere steuerliche Belastung, trägt der 

Anleger.

b. Einkünftequalifi kation 

Das steuerliche Konzept der Vermögensanla-

ge sieht eine vermögensverwaltende Struk-

tur vor. Sollte die Finanzverwaltung die Vor-

aussetzung einer sogenannten gewerblichen 

Entprägung, z. B. aufgrund der Funktion der 

Paribus KVG als Kapitalverwaltungsgesell-

schaft, als nicht erfüllt ansehen oder eine ge-

werbliche Tätigkeit der Investmentgesell-

schaft bzw. der Beteiligungsgesellschaft oder 

der Projektgesellschaft(en) annehmen, wür-

den dem Anleger alle Einkünfte der Invest-

mentgesellschaft als Einkünfte aus Gewer-

bebetrieb zugerechnet werden. Ein entspre-

2.19. Rechtliche Risiken

Die rechtlichen Grundlagen des Beteili-

gungsangebotes beruhen auf der Rechtsla-

ge zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige. Es 

besteht jedoch das Risiko, dass sich künftige 

Gesetzesänderungen negativ auf das recht-

liche Konzept der Investmentgesellschaft 

auswirken. Dies gilt insbesondere im Hin-

blick auf mögliche Änderungen des Allge-

meinen Eisenbahngesetzes. Sofern das All-

gemeine Eisenbahngesetz geändert wird, 

besteht das Risiko, dass der Betrieb der Ei-

senbahninvestitionsgüter mit höheren Kos-

ten als kalkuliert verbunden ist. Dies könnte 

zu geringeren Auszahlungen an die Anleger 

oder zu einem Totalverlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) führen. 

Auch der Einsatz weiteren Vermögens durch 

den Anleger kann nicht ausgeschlossen 

werden. 

Es besteht darüber hinaus das Risiko, dass 

sich die Rechtsprechung während der Lauf-

zeit des Beteiligungsangebotes ändert oder 

die im Rahmen eines konkreten Rechtsstrei-

tes angerufenen Gerichte von einer herr-

schenden Rechtsprechung abweichen. Dies 

kann wiederum dazu führen, dass einzelne 

oder mehrere vertraglich von der Invest-

mentgesellschaft, der Beteiligungsgesell-

schaft oder von den Projektgesellschaften 

vereinbarte Regelungen von Gerichten als 

nicht oder nicht in vollem Umfang wirksam 

angesehen werden. Durch derartige Ent-

wicklungen können die vom Anleger erziel-

baren Auszahlungen beeinträchtigt werden, 

was bis hin zum Totalverlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) führen 

kann. Es kann ferner nicht ausgeschlossen 

werden, dass über das Vermögen des Anle-

gers das Insolvenzverfahren eröffnet wird.

2.20. Steuerliche Risiken

Nachstehend werden die wesentlichen steu-

erlichen Risiken der Vermögensanlage be-

schrieben. Die Risiken wirken sich über die 

Projektgesellschaften, die Beteiligungsge-

sellschaft und ggf. die Investmentgesell-

schaft auf die Anleger aus und können dazu 

führen, dass Auszahlungen an die Anleger 

gemindert werden oder völlig ausbleiben. 

Darüber hinaus kann die tatsächliche Belas-

tung mit Steuern, Nebenleistungen und Kos-

ten von den erwarteten Steuerbelastungen 

abweichen. Dies kann dazu führen, dass das 

sonstige (Privat-)Vermögen des Anlegers 

entsprechend höher belastet wird (vgl. auch 

Abschnitt 2.39. in diesem Kapitel).

Den Kurzangaben über die für die Anleger 

bedeutsamen Steuervorschriften zur Betei-

ligung an der Investmentgesellschaft liegen 

bestimmte Annahmen zugrunde; sie bezie-

hen sich auf in Deutschland unbeschränkt 

einkommensteuerpfl ichtige natürliche Per-

sonen, die die Beteiligung in vollem Umfang 

aus Eigenkapital fi nanzieren und im Privat-

vermögen halten. Die persönlichen Verhält-

nisse des einzelnen Anlegers können von 

den getroffenen Annahmen abweichen. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn der Anleger 

beabsichtigt, die Beteiligung im Betriebsver-

mögen zu halten oder sie mit Fremdkapital 

zu fi nanzieren. Es können sich für den Anle-

ger abweichende steuerliche Besonderhei-

ten ergeben, die nachfolgend nicht darge-

stellt werden und daher einer gesonderten 

Überprüfung bedürfen. Die allgemeinen 

Ausführungen in diesem Prospekt bieten ei-

nen Überblick über die steuerlichen Konse-

quenzen der Beteiligung der Anleger an der 

Investmentgesellschaft, können jedoch auf-

grund der Komplexität eine Beratung der 

Anleger durch den individuellen steuerli-

chen Berater nicht ersetzen. Dem Anleger 

wird empfohlen, sich hinsichtlich der Beteili-

gung an der Investmentgesellschaft und den 

sich daraus ergebenden individuellen steu-

erlichen Folgen vom persönlichen steuerli-

chen Berater beraten zu lassen.

a. Allgemeines steuerliches Risiko

Die Kurzangaben über die für die Anleger 

bedeutsamen Steuervorschriften wurden 

auf der Grundlage der im Zeitpunkt der Ver-

triebsanzeige veröffentlichten Anweisungen 

der Finanzverwaltung, der Rechtsprechung 

und der zu diesem Zeitpunkt anwendbaren 

Steuergesetze erstellt. Es besteht das Risi-

ko, dass sich durch künftige Änderungen in 

der Praxis der Finanzverwaltung, der Recht-

sprechung oder der Steuergesetzgebung 

eine ungünstigere steuerliche Belastung 

ggf. mit rückwirkenden Auswirkungen er-

gibt. Darüber hinaus kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die Finanzverwal-

tung oder die Rechtsprechung auch in Berei-

chen, die in diesem Prospekt nicht näher 
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chendes Risiko ergibt sich zudem dann, wenn 

die Projektgesellschaft(en), die Beteiligungs-

gesellschaft oder die Investmentgesellschaft 

entgegen ihrem Unternehmensgegenstand 

ihre Geschäftstätigkeit ändern oder sich die 

Voraussetzungen für eine gewerbliche Prä-

gung durch Änderungen bei den Gesellschaf-

ten oder die im Zeitpunkt des Erwerbs einer 

Beteiligung an einer Projektgesellschaft exis-

tierenden Struktur ergeben. In einem solchen 

Fall würden die Einkünfte zusätzlich mit Ge-

werbesteuer belastet. Zudem wären sämtli-

che Veräußerungsgewinne steuerpfl ichtig. 

Dies hätte zur Folge, dass die Ergebnisse der 

Investmentgesellschaft negativ vom prognos-

tizierten Verlauf abweichen könnten und es 

beim Anleger zu einer höheren steuerlichen 

Belastung kommen könnte. Ein Totalverlust 

der Anlage des Anlegers (Einlage inkl. Ausga-

beaufschlag) kann nicht ausgeschlossen 

werden.

c. Erwerbsaufwendungen

Eine endgültige Festlegung der Aufteilung 

der Investitionskosten in Anschaffungskos-

ten und sofort abzugsfähige Werbungskos-

ten wird regelmäßig erst im Rahmen einer 

Betriebsprüfung erfolgen. Weicht diese Auf-

teilung von der prognostizierten ab, kann 

sich dies unmittelbar auf die Höhe des steu-

erlichen Ergebnisses und damit auch auf die 

Höhe der Steuerbelastung der Anleger aus-

wirken. Die Finanzverwaltung kann auch zu 

einer anderen Einschätzung hinsichtlich der 

für die Abschreibung zu berücksichtigenden 

Nutzungsdauer der Eisenbahninvestitions-

güter kommen. Dadurch kann das tatsächli-

che vom prognostizierten steuerlichen Er-

gebnis abweichen, was sich auf die Höhe der 

Steuerbelastung der Anleger auswirken 

würde und auch das weitere (Privat-)Vermö-

gen des Anlegers belasten könnte.

d. Fehlen der Einkünfteerzielungs absicht 

Nimmt ein Anleger zum Erwerb seiner Betei-

ligung an der Investmentgesellschaft eine 

Fremdfi nanzierung auf, besteht das Risiko, 

dass auf Ebene des Anlegers ein steuerlicher 

Totalüberschuss der Einnahmen über die 

Werbungskosten nicht erreicht wird und ins-

gesamt steuerlich unbeachtliche Liebhaberei 

angenommen wird. Dies hätte zur Folge, dass 

die Finanzverwaltung die im Zusammenhang 

mit der Beteiligung entstehenden negativen 

Einkünfte, insbesondere durch die Fremdfi -

nanzierung entstandene Zinsaufwendungen, 

steuerlich nicht anerkennen würde und es so 

zu einer höheren steuerlichen Belastung so-

wie einer Verzinsung von Mehrsteuern beim 

Anleger käme. Es ist möglich, dass der Anle-

ger hierbei weiteres eigenes Vermögen ein-

setzen muss, um die Steuerschuld sowie Zin-

sen und Kosten zu tilgen.

e. Ergebnisverteilung in der Platzierungs-

phase der Investmentgesellschaft 

Nach der Rechtsprechung des BFH (BFH v. 

27. Juli 2004, Az. IX R 20/03, BStBl. II 2005, 

33) ist eine sogenannte Gleichverteilungs-

abrede, wonach Einkünfte in der Weise zu 

verteilen sind, dass sämtliche während der 

Platzierungsphase der Investmentgesell-

schaft eintretenden Kommanditisten gleich-

zustellen sind und demzufolge die erst in 

einem späteren Geschäftsjahr der Invest-

mentgesellschaft beigetretenen Kommandi-

tisten einen höheren Anteil an den negativen 

Einkünften der Investmentgesellschaft er-

halten als die bereits im ersten Geschäfts-

jahr beigetretenen, steuerrechtlich grund-

sätzlich anzuerkennen. Dies gilt allerdings 

nur unter der weiteren Voraussetzung, dass 

der nach dem Beitritt eines jeden Komman-

ditisten im Geschäftsjahr erwirtschaftete 

Verlust hoch genug ist, um den diesen Kom-

manditisten zugerechneten Verlustanteil ab-

zudecken. Eine Zuweisung von Verlustantei-

len, die durch Ausgaben oder Abschreibun-

gen vor dem Beitritt des Anlegers verursacht 

wurden, ist mit steuerrechtlicher Wirkung 

nicht möglich. Ob sich eine derartige Gleich-

verteilung auch für steuerrechtliche Zwecke 

erreichen lassen wird, hängt davon ab, wie 

das Verhältnis und der jeweilige Zeitpunkt 

der Aufwendungen in den Jahren 2015 bis 

zum Ende der Platzierung zu den beitre-

tenden Anlegern aussehen. Im Zeitpunkt 

der Vertriebsanzeige kann nicht vorherge-

sagt werden, welcher Anteil an den voraus-

sichtlichen handels- und steuerrechtlichen 

Verlusten der Jahre der Platzierungsphase 

welchem Anleger für steuerliche Zwecke 

zuzuweisen ist. Es besteht weiterhin das 

Risiko, dass die Finanzverwaltung der dis-

quotalen Ergebniszuweisung für steuerliche 

Zwecke im Rahmen der Veranlagung oder 

einer späteren Betriebsprüfung nicht folgt. 

In diesen Fällen kann es für die jeweiligen 

Anleger zur Zurechnung unterschiedlicher 

steuerlicher Ergebnisanteile kommen, so 

dass sich für die Anleger unterschiedliche 

steuerliche Belastungen und unterschiedli-

che wirtschaftliche Ergebnisse ergeben kön-

nen. Dies könnte auch das weitere (Privat-)

Vermögen des Anlegers belasten.

f. Risiko der Besteuerung von 

Veräußerungsgewinnen 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

es im Rahmen geringfügiger Portfolioanpas-

sungen zu Veräußerungen von Eisenbahnin-

vestitionsgütern innerhalb eines Zeitraumes 

von zehn Jahren seit deren Erwerb oder dem 

Beitritt eines, mehrerer oder aller Anleger 

kommt. In diesem Fall ist ein Veräußerungs-

gewinn oder Verlust als privates Veräuße-

rungsgeschäft beim Anleger zu berücksichti-

gen. Entsprechendes gilt, wenn eine oder 

mehrere Projektgesellschaften, z. B. auf 

Druck eines fi nanzierenden Kreditinstituts 

oder eines Beschlusses der Gesellschafter 

einzelne, mehrere oder sämtliche Lokomoti-

ven innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jah-

ren seit dem Beitritt oder Erwerb der jeweili-

gen Lokomotiven veräußern. Es kann insbe-

sondere auch nicht ausgeschlossen werden, 

dass ein Veräußerungsgewinn künftig auf-

grund einer Gesetzesänderung unabhängig 

vom Zeitpunkt der Veräußerung und der Hal-

tedauer steuerpfl ichtig ist. Dies kann eine hö-

here steuerliche Belastung des Anlegers zur 

Folge haben und könnte auch das weitere 

(Privat-)Vermögen des Anlegers belasten. 

g. Steuerbelastung ohne 

 Liquiditätszufl uss 

Für den Anleger besteht grundsätzlich das 

Risiko, dass das in einem Wirtschaftsjahr 

der Investmentgesellschaft anteilig auf ihn 

entfallende steuerliche Ergebnis aus seiner 

Beteiligung zu einer persönlichen Steuerbe-

lastung führt, ohne dass entsprechende 

Auszahlungen aus der Beteiligung erfolgen. 

Der Anleger hätte in diesem Fall die zusätz-

liche Steuerbelastung aus der Zurechnung 

des Ergebnisanteils aus seinem sonstigen 

privaten Vermögen zu zahlen (vgl. auch Ab-

schnitt 2.39. in diesem Kapitel).
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oder Kaskoversicherung – aus welchen Grün-

den auch immer – nicht leistet bzw. nicht leis-

ten kann oder sofern ein nicht versichertes 

oder nicht versicherbares Schadensereignis 

eintritt. Die Projektgesellschaft – und somit 

letztendlich die Investmentgesellschaft – wäre 

somit unter Umständen gezwungen, die Fol-

gekosten inkl. Reparaturkosten selbst zu tra-

gen oder – im Fall eines Totalschadens – die 

Kosten für eine Neuanschaffung zu decken 

oder einen Totalausfall hinzunehmen. Dies 

würde sich negativ auf die Auszahlungen an 

die Anleger auswirken und könnte bis hin zu 

einem Totalverlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Ausgabeaufschlag) führen.

2.24. Entscheidungs- und 

Schlüsselpersonenrisiko

Das wirtschaftliche Ergebnis der Investment-

gesellschaft hängt wesentlich von den Fähig-

keiten und Entscheidungen der Geschäftsfüh-

rung der Investmentgesellschaft, der Beteili-

gungsgesellschaft, der Projektgesellschaften 

und der Paribus KVG als Kapitalverwaltungs-

gesellschaft ab. Es besteht daher zum einen 

das Risiko, dass Entscheidungen getroffen 

werden, die sich später als falsch herausstel-

len. Zum anderen besteht das Risiko, dass für 

die Projektgesellschaften, die Beteiligungs-

gesellschaft oder die Investmentgesellschaft 

maßgebliche Schlüsselpersonen ausfallen, 

beispielsweise die Mitglieder der Geschäfts-

führung der jeweiligen Gesellschaft. Der Ein-

tritt beider Risiken hätte letzten Endes negati-

ve Auswirkungen auf das Ergebnis der Invest-

mentgesellschaft und damit auch auf die 

Höhe der Auszahlungen an die Anleger. Ein 

Totalverlust der Einlage des Anlegers (inkl. 

Ausgabeaufschlag) kann nicht ausgeschlos-

sen werden.

2.25. Interessenkonfl ikte, 

personelle Verfl echtungen

Die Interessenkonfl ikte und personellen 

Verfl echtungen der an dem Beteiligungsan-

gebot beteiligten Gesellschaften und Perso-

nen sind im Kapitel „Interessenkonfl ikte“ 

näher dargestellt. Interessenkonfl ikte und 

personelle Verfl echtungen können dazu füh-

ren, dass die Investmentgesellschaft, die 

Beteiligungs- und/oder Projektgesellschaf-

ten benachteiligt werden. 

2.21. Vertragserfüllungsrisiko

Es besteht das Risiko, dass die Vertragspart-

ner der Investmentgesellschaft, der Beteili-

gungsgesellschaft und/oder der Projektge-

sellschaften ihre vertraglichen Pfl ichten 

nicht vollständig erfüllen. Auch besteht das 

Risiko, dass Verträge nicht oder nicht ord-

nungsgemäß durchgeführt werden. Soweit 

die Vertragspartner ihren Verpfl ichtungen 

nicht nachkommen oder diese unzureichend 

umsetzen, könnte dies zur vorzeitigen Aufl ö-

sung von Verträgen führen. Daneben besteht 

das Risiko, dass vertragliche Vereinbarun-

gen unwirksam oder anfechtbar sind und 

bestehende Verträge verändert oder aufge-

löst werden. Die Störungen bei der Durch-

führung von Verträgen oder deren vorzeitige 

Aufl ösung können negative Auswirkungen 

auf die Ertragslage der Projektgesellschaf-

ten, der Beteiligungsgesellschaft und folg-

lich der Investmentgesellschaft haben und 

sich damit negativ auf die Auszahlungen an 

die Anleger auswirken.

Mit der Erbringung der Leistungen wären 

sodann neue Vertragspartner zu beauftra-

gen. Es besteht das Risiko, dass die dafür zu 

vereinbarenden Vergütungen höher ausfal-

len als diejenigen, die mit dem ursprüngli-

chen Vertragspartner vereinbart waren und 

in der Prognoserechnung unterstellt wur-

den. Auch dies würde sich negativ auf die 

Auszahlungen an die Anleger auswirken. Et-

waige Schadensersatzansprüche gegenüber 

Vertragspartnern wegen Verletzungen ihrer 

vertraglichen Pfl ichten sind möglicherweise 

nicht, nur mit den üblichen Prozessrisiken 

(unter anderem Kostenrisiko) oder nicht in 

vollem Umfang durchsetzbar. Die Verträge 

können zudem Haftungsbeschränkungen 

vorsehen, die die Schadenshöhe eines ein-

tretenden Schadens nicht abdecken. Die 

Nichteinbringlichkeit solcher Ansprüche, 

z. B. wegen Insolvenz eines Vertragspart-

ners, hätte ebenfalls geringere Auszahlun-

gen an die Anleger zur Folge. Dies könnte bis 

hin zu einem Totalverlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) führen.

2.22. Rechtsverfolgung, 

Rechtsstreitigkeiten

Es besteht das Risiko, dass den Projektge-

sellschaften, der Beteiligungsgesellschaft 

oder der Investmentgesellschaft Rechts- 

und Beratungskosten, Gerichtskosten oder 

sonstige Kosten entstehen, um ihre Rech-

te gegenüber etwaigen Vertragspartnern 

durchzusetzen oder zu verteidigen, ohne 

dass sie diese Aufwendungen im Ergeb-

nis ersetzt bekämen. Es besteht ferner das 

Risiko, dass es im Zusammenhang mit der 

Erfüllung von Verträgen zu Rechtsstreitig-

keiten auf Ebene der Projektgesellschaften, 

der Beteiligungsgesellschaft oder der In-

vestmentgesellschaft kommt. Die hierdurch 

ggf. entstehenden Zusatzkosten sind in den 

Prognoserechnungen nicht enthalten. Bei 

einem Unterliegen in den Rechtsstreitigkei-

ten hätten die Projektgesellschaften, die Be-

teiligungsgesellschaft bzw. die Investment-

gesellschaft ggf. die Kosten des Rechtsstrei-

tes zu tragen. Die Verwirklichung von mit 

Rechtsstreitigkeiten oder der Rechtsverfol-

gung verbundenen Risiken hätte negative 

Auswirkungen auf die Ertragslage der Pro-

jektgesellschaften, der Beteiligungsgesell-

schaft und folglich der Investmentgesell-

schaft und damit niedrigere Auszahlungen 

an die Anleger zur Folge. Dies könnte bis hin 

zu einem Totalverlust der Einlage des Anle-

gers (inkl. Ausgabeaufschlag) führen.

2.23. Versicherungsrisiko

Die Projektgesellschaften werden über North-

rail Versicherungen gegen Maschinenbruch 

(Kaskoversicherung) abschließen oder den je-

weiligen Mieter zum Abschluss einer Kasko-

versicherung verpfl ichten. Der jeweilige Halter 

der Eisenbahninvestitionsgüter – z. B. die nor-

thrail Fahrzeugverwaltungs GmbH oder der 

jeweilige Mieter – wird die erforderliche Haft-

pfl ichtversicherung abschließen. Sofern die 

Haftpfl ichtversicherung im Versicherungsfall 

(z. B. bei Personen- oder Umweltschäden 

durch einen Unfall, höhere Gewalt oder Ein-

wirkung Dritter) in Anspruch genommen wird, 

besteht das Risiko, dass die Deckung der Haft-

pfl ichtversicherung nicht ausreicht. In diesem 

Fall kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

der jeweilige Eigentümer – mithin die jeweilige 

Projektgesellschaft – die wirtschaftlichen Fol-

gen zu tragen hat. Das Gleiche gilt, sofern bei 

einem Versicherungsschaden die Haftpfl icht- 
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Insoweit können sich Interessenkonfl ikte er-

geben, die unter Umständen zum wirtschaft-

lichen Nachteil der Investmentgesellschaft 

und/oder der Beteiligungsgesellschaft und/

oder der Projektgesellschaft(en) gelöst wer-

den, was die Höhe der Auszahlungen an die 

Anleger negativ beeinfl ussen könnte – bis 

hin zu einem Totalverlust der Einlage der 

Anleger (inkl. Ausgabeaufschlag).

2.26. Liquidität und Auszahlung

Die Investition in die Investmentgesellschaft 

ist ein langfristiges Engagement. Die Invest-

mentgesellschaft kann anstehende Zahlun-

gen nur leisten, wenn sie über ausreichend 

liquide Mittel verfügt. Auch Auszahlungen 

der Investmentgesellschaft an die Anleger 

können erst erfolgen, wenn die nötigen liqui-

den Mittel zur Verfügung stehen. Der Eintritt 

von nicht vorhergesehenen Umständen wie 

auch die Realisierung von Risiken, wie die in 

diesem Kapitel beschriebenen wesentlichen 

Risiken, können dazu führen, dass der In-

vestmentgesellschaft vorübergehend oder 

dauerhaft keine ausreichende Liquidität zur 

Verfügung steht. Sollte die vorhandene Li-

quidität der Investmentgesellschaft nicht 

ausreichen, könnten die Auszahlungen an 

die Anleger verzögert werden oder ganz 

ausfallen. Dies würde sich negativ auf die 

Auszahlungen an die Anleger auswirken und 

könnte bis hin zu einem Totalverlust der Ein-

lage des Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) 

führen.

2.27. Leverage-Risiko

Die Projektgesellschaften haben Fremdkapi-

tal aufgenommen und werden ggf. weiteres 

Fremdkapital aufnehmen. Die Eigenkapital-

rentabilität der jeweiligen Projektgesellschaft 

und damit die der Investmentgesellschaft er-

höht sich im Regelfall, sofern der für die Dar-

lehen zu zahlende Fremdkapitalzinssatz 

niedriger ist als die Gesamtinvestitionsrendi-

te. Es besteht das Risiko, dass dieser Hebel-

effekt (Leverage-Effekt) sich negativ auf die 

Eigenkapitalrentabilität auswirkt, wenn der 

Fremdkapitalzinssatz oberhalb der Gesam-

tinvestitionsrendite der geplanten Investition 

liegt. Durch den Hebeleffekt kann die Ver-

wirklichung der in diesem Kapitel dargestell-

ten Risiken stärkere negative Auswirkungen 

auf die Auszahlungen an die Anleger haben, 

als dies bei einer vollständigen Eigenkapital-

fi nanzierung der Investition der Fall wäre. 

Dies kann negative Auswirkungen auf die 

Höhe der Auszahlungen an die Anleger haben 

und könnte bis hin zu einem Totalverlust der 

Einlage des Anlegers (inkl. Ausgabeauf-

schlag) führen.

2.28. Auseinandersetzungsguthaben

Ein Anleger hat in bestimmten Fällen seines 

Ausscheidens aus der Investmentgesell-

schaft Anspruch auf ein Auseinanderset-

zungsguthaben. Es wird in drei gleichen Ra-

ten ausbezahlt. Die Auszahlung der ersten 

Rate erfolgt erstmals zwölf Monate nach dem 

Stichtag der dem Auseinandersetzungsgut-

haben zugrunde liegenden Auseinanderset-

zungsbilanz. Die weiteren Raten werden je-

weils zwölf Monate später entrichtet. Es be-

steht das Risiko, dass bei schlechter 

Liquiditätssituation der Investmentgesell-

schaft das Auseinandersetzungsguthaben 

nicht oder nicht vollständig an die Anleger 

ausgezahlt werden kann. Dies würde die Ein-

lage des Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) 

teilweise oder in Gänze gefährden. Außerdem 

besteht das Risiko, dass ein Anleger, der auf 

die Auszahlung des Auseinandersetzungs-

guthabens fi nanziell angewiesen ist, zur De-

ckung seines eigenen Liquiditätsbedarfes 

weiteres eigenes Vermögen einsetzen muss. 

Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, 

dass über das Vermögen des Anlegers das 

Insolvenzverfahren eröffnet wird.

2.29. Treuhandkommanditistin/

mittelbare Beteiligung/

Treuhandverwaltung

Die Kommanditbeteiligung der Direktkom-

manditisten wird durch die Treuhandkom-

manditistin im Rahmen eines Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages als Verwaltungstreu-

hand verwaltet. Treugeber halten ihre Betei-

ligung an der Investmentgesellschaft eben-

falls auf Grundlage von Treuhand- und Ver-

waltungsverträgen mittelbar über die 

Treuhandkommanditistin. Dadurch sind so-

wohl die Treugeber als auch die Direktkom-

manditisten dem Risiko ausgesetzt, dass die 

Treuhandkommanditistin ihren vertragli-

chen Verpfl ichtungen nicht nachkommt. 

Dies gilt insbesondere für die Treugeber, die 

auf die Weiterleitung der Auszahlungen der 

Investmentgesellschaft über die Treuhand-

kommanditistin an die Treugeber und die 

weisungsgemäße Wahrnehmung der Treu-

geberinteressen in den Gesellschafterver-

sammlungen der Investmentgesellschaft 

angewiesen sind. Für den Fall der Insolvenz 

der Treuhandkommanditistin ist im Gesell-

schaftsvertrag der Investmentgesellschaft 

und in den Treuhand- und Verwaltungsver-

trägen vorgesehen, dass die von ihr treuhän-

derisch gehaltenen Kommanditanteile sowie 

die Verwaltung der direkt beteiligten Kom-

manditisten auf eine neu zu bestimmende 

Treuhandkommanditistin übergehen. Es ist 

nicht ausgeschlossen, dass die Interessen 

der Treugeber in einem solchen Fall beein-

trächtigt werden. Eine mittelbare Beteili-

gung oder die Verwaltung der Direktkom-

manditbeteiligung durch die Treuhandkom-

manditistin kann aufgrund des Vorstehenden 

niedrigere Auszahlungen an die Anleger zur 

Folge haben. Bei schwerwiegenden Pfl icht-

verletzungen der Treuhandkommanditistin 

ist ein Totalverlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Ausgabeaufschlag) möglich.

Zudem hat die Treuhandkommanditistin ge-

gen den Anleger einen Anspruch auf Frei-

stellung von etwaigen Inanspruchnahmen, 

die sich aus dem Treuhandverhältnis mit 

dem betreffenden Anleger ergeben. Die Frei-

stellungsverpfl ichtung des Anlegers ist auf 

den Ausgabepreis (Beteiligungsbetrag zzgl. 

Ausgabeaufschlag) begrenzt. Es besteht da-

her das Risiko, dass der betreffende Anleger 

in Anspruch genommen wird. Dies würde 

dazu führen, dass der Anleger gezwungen 

wäre, weiteres eigenes Vermögen einzuset-

zen. Es kann somit nicht ausgeschlossen 

werden, dass über das Vermögen des Anle-

gers das Insolvenzverfahren eröffnet wird.

2.30. Beschlussfassung, Stimmrechte, 

Majorisierung

Anleger nehmen ihre Gesellschafterrechte 

innerhalb der Investmentgesellschaft in 

Präsenz-Gesellschafterversammlungen 

oder im schriftlichen Abstimmungsverfah-

ren wahr. Nimmt an den Gesellschafterver-

sammlungen nur eine Minderheit der Ge-

sellschafter teil, besteht das Risiko, dass 

Beschlüsse gefasst werden, die die Mehrheit 

der Gesellschafter, die nicht anwesend war 

oder nicht abgestimmt hat, gegen sich gel-

ten lassen muss.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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gen (Entnahmen), die nicht durch Gewinne 

gedeckt sind und bei denen die Möglichkeit 

einer Rückzahlungsverpfl ichtung besteht, 

vor der betreffenden Auszahlung (Entnah-

me) gegenüber den Anlegern ausdrücklich 

erklärt wurde (vgl. § 152 Abs. 2 KAGB). Da-

rüber hinaus haften die Anleger nach Been-

digung der Liquidation gemäß § 161 Abs. 4 

KAGB nicht für die Verbindlichkeiten der In-

vestmentgesellschaft. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass (in Zukunft) andere 

Gesetze (wie die Insolvenzordnung oder das 

GmbH-Gesetz) zu den vorstehend genannten 

haftungsbefreienden Regelungen des KAGB 

(§ 152 Abs. 2 und §161 Abs. 4 KAGB) vorran-

gig sind oder sein werden und sie somit ab-

bedingen. Dies würde zu einer weitergehen-

den Haftung des Anlegers führen.

Eine weitergehende Haftung analog der §§ 30 

f. GmbHG bis zur Höhe aller empfangenen 

Auszahlungen ohne Begrenzung auf die 

Hafteinlage kommt in Betracht, wenn durch 

die Auszahlung der Investmentgesellschaft – 

und unter Berücksichtigung der Komple-

mentär-Haftung der Komplementärin der 

Investmentgesellschaft – das Vermögen der 

Komplementärin der Investmentgesellschaft 

unter den Nennbetrag des Stammkapitals 

sinkt oder eine bei dieser schon bestehende 

Unterbilanz verstärkt wird.

Anleger, die sich als Treugeber an der In-

vestmentgesellschaft beteiligen, haften 

nicht unmittelbar gegenüber Gläubigern der 

Investmentgesellschaft. Allerdings muss 

der Treugeber die Treuhandkommanditistin 

von einer Haftung aus der Beteiligung, die 

sie für den Treugeber hält, freistellen. Wirt-

schaftlich betrachtet ist daher der Treuge-

ber dem Direktkommanditisten bezüglich 

der Haftung gleichgestellt. 

Sofern sich das vorbeschriebene Haftungs-

risiko auf Ebene der Investmentgesellschaft 

realisiert, kann sich dies negativ auf die vom 

Anleger erzielbaren Rückfl üsse auswirken 

und bis hin zu einem Totalverlust der Einlage 

des Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) füh-

ren. Im Fall der Realisierung des Haftungs-

risikos auf Ebene des Anlegers kann das 

sonstige Vermögen des Anlegers gefährdet 

werden.

Treten der Investmentgesellschaft Großan-

leger mit hohen Zeichnungssummen und 

damit mit einem hohen Stimmenanteil bei, 

besteht außerdem das Risiko, dass die In-

vestmentgesellschaft von einem oder weni-

gen Anlegern beherrscht wird. Anleger mit 

niedrigen Zeichnungssummen könnten in 

der Ausübung ihrer Gesellschafterrechte in-

soweit gehindert sein, als dass die gemäß 

Gesellschaftsvertrag der Investmentgesell-

schaft mit einfacher oder qualifi zierter 

Mehrheit gefassten Beschlüsse für alle An-

leger bindend sind. Somit können Entschei-

dungen der Gesellschafter getroffen wer-

den, die den Interessen einzelner Anleger 

zuwiderlaufen. Darüber hinaus könnten auf 

diese Weise zustande gekommene Gesell-

schafterbeschlüsse zu geringeren Auszah-

lungen an die Anleger bis hin zum Totalver-

lust der Einlage des Anlegers (inkl. Ausga-

beaufschlag) führen.

2.31. Widerruf von Beitrittserklärungen

Steht einem Anleger als Verbraucher im 

Hinblick auf außerhalb von Geschäftsräu-

men geschlossene Verträge und Fernab-

satzverträge über Finanzdienstleistungen 

ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, kann er 

seine Vertragserklärung innerhalb der ge-

setzlichen Fristen widerrufen. Im Falle des 

Widerrufs sind die empfangenen Leistungen 

spätestens nach 30 Tagen zurückzugewäh-

ren. Soweit der Beteiligungsbetrag vor Er-

klärung seines wirksamen Widerrufs bei der 

Investmentgesellschaft eingegangen ist, ist 

der Anleger zur Zahlung von Wertersatz für 

bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistun-

gen verpfl ichtet. 

Hat die Investmentgesellschaft die zurück-

zuzahlenden Mittel jedoch bereits investiert, 

müssten die zu erstattenden Beträge aus 

den laufenden Einnahmen geleistet werden. 

Kann die Investmentgesellschaft dies nicht, 

wäre sie gezwungen, entweder bereits er-

worbene Eisenbahninvestitionsgüter zu ver-

äußern oder zusätzliches Fremdkapital auf-

zunehmen. Die zusätzlichen Kosten, die 

hierdurch entstehen würden, sind in der 

Prognoserechnung nicht enthalten. Die Fol-

ge wäre, dass sich die Höhe der Auszahlun-

gen an die Anleger verringern würde.

Im Fall von Massenwiderrufen, das heißt in 

Fällen, in denen eine große Anzahl von Anle-

gern ihre Vertragserklärung widerruft, be-

steht zudem das Risiko, dass die Invest-

mentgesellschaft zahlungsunfähig wird, was 

für die Anleger zu einem Verlust der Einlage 

des Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) füh-

ren würde.

2.32. Einzahlungsverzug oder -ausfall

Es besteht das Risiko, dass Anleger ihre Ein-

lage verspätet oder nicht in voller Höhe ein-

zahlen. In diesem Fall könnte es sein, dass 

die Anleger ganz oder teilweise aus der In-

vestmentgesellschaft ausgeschlossen wer-

den. Dies könnte das Ergebnis der Invest-

mentgesellschaft und damit die Auszahlun-

gen an die Anleger beeinträchtigen. 

Sollte eine große Anzahl von Anlegern ihre 

Einlage nicht, nicht in voller Höhe oder ver-

spätet leisten, besteht zudem das Risiko, 

dass die Investmentgesellschaft zahlungs-

unfähig wird oder Eisenbahninvestitionsgü-

ter nicht im geplanten Umfang oder erst zu 

einem späteren, ggf. ungünstigeren Zeit-

punkt angekauft werden können, was für die 

Anleger zu einem Verlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag) führen 

würde.

2.33. Haftung des Anlegers

Anleger, die der Investmentgesellschaft als 

Kommanditisten beitreten, haften, solange 

der betreffende Anleger seine Pfl ichteinla-

ge nicht zumindest in Höhe der eingetrage-

nen Haftsumme eingezahlt hat, gegenüber 

Gläubigern der Investmentgesellschaft be-

schränkt auf die Höhe der im Handelsregis-

ter eingetragenen Haftsumme. Auch wenn 

der Anleger seine Pfl ichteinlage in Höhe 

der Haftsumme eingezahlt hat, lebt diese 

Haftung wieder auf, sofern und soweit die-

ser Anleger Beträge entnimmt oder erhält, 

die sein Kapitalkonto unter den Betrag sei-

ner Haftsumme sinken lassen oder durch 

Verluste mindern (§ 172 Abs. 4 HGB). Insbe-

sondere können die Auszahlungen liquider 

Mittel, die keinem Gewinn der Investment-

gesellschaft entsprechen, zu einem Wieder-

aufl eben der auf die Haftsumme beschränk-

ten Haftung des Kommanditisten führen 

(§ 172 Abs. 4 HGB). Das Vorstehende gilt 

nur, wenn dies hinsichtlich der Auszahlun-
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2.34. Persönliche Anteilsfi nanzierung

Sofern ein Anleger seine Beteiligung an der 

Investmentgesellschaft – entgegen der 

Empfehlung der Paribus KVG – durch Darle-

hen fi nanziert, besteht in dem Fall, dass 

Auszahlungen teilweise oder ganz ausfallen, 

das Risiko, dass der Anleger Zins und Til-

gung des Darlehens aus seinem sonstigen 

Vermögen zu decken hat. Falls aufgrund der 

steuerlichen Geltendmachung von Finanzie-

rungskosten auf Ebene des Anlegers kein 

steuerlicher Totalüberschuss erzielt wird, 

besteht ferner das Risiko, dass die Finanz-

verwaltung die Beteiligung an der Invest-

mentgesellschaft als Liebhaberei qualifi -

ziert – mit der Folge, dass bis dahin steuer-

lich geltend gemachte Werbungskosten 

nachversteuert und ggf. verzinst werden 

müssen. Auch dies würde dazu führen, dass 

der Anleger gezwungen wäre, weiteres eige-

nes Vermögen einzusetzen. Es kann sodann 

nicht ausgeschlossen werden, dass über das 

Vermögen des Anlegers das Insolvenzver-

fahren eröffnet wird.

2.35. Anteilsübertragung/Handelbarkeit 

der Beteiligung

Ein Treugeber kann seine Beteiligung an der 

Investmentgesellschaft nur mit Zustimmung 

der Treuhandkommanditistin veräußern. 

Der Direktkommanditist kann seine Beteili-

gung an der Investmentgesellschaft nur mit 

Zustimmung der geschäftsführenden Kom-

manditistin veräußern. Es besteht das Risi-

ko, dass die Treuhandkommanditistin bzw. 

die geschäftsführende Kommanditistin der 

Investmentgesellschaft ihre Zustimmung 

verweigert, um wirtschaftliche Nachteile zu-

lasten der Investmentgesellschaft zu ver-

meiden. Es besteht daher das Risiko für den 

übertragungswilligen Anleger, dass er für 

den Fall eines Liquiditätsengpasses weite-

res eigenes Vermögen einsetzen muss, um 

seine Liquidität wiederherzustellen.

Ein geregelter Zweitmarkt für Beteiligungen 

an geschlossenen Investmentgesellschaften 

existiert nicht. Daher sind die Anteile an der 

Investmentgesellschaft nicht frei handelbar. 

Es besteht somit das Risiko, dass ein Ver-

kauf der Beteiligung an der Investmentge-

sellschaft nur mit Preisabschlägen oder gar 

nicht möglich ist. Auch in diesen Fällen 

könnte der Anleger gezwungen sein, im Fal-

le eines Liquiditätsengpasses weiteres eige-

nes Vermögen anstelle des Veräußerungser-

löses einzusetzen.

2.36. Rechtsänderungen

Die rechtlichen Grundlagen des Beteili-

gungsangebotes beruhen auf der zum Zeit-

punkt der Vertriebsanzeige aktuell vorherr-

schenden Rechtslage. Es besteht jedoch das 

Risiko, dass sich künftige Gesetzesänderun-

gen sowie Änderungen der Auslegung, An-

wendung oder Handhabung bestehender 

Gesetze negativ auf das rechtliche Konzept 

der Investmentgesellschaft und in der Folge 

auf die Auszahlungen an den Anleger, bis hin 

zu einem Totalverlust der Einlage des Anle-

gers (inkl. Ausgabeaufschlag), auswirken.

2.37. Risiken aus der Inkraftsetzung des 

Kapitalanlagegesetzbuches

Paribus KVG als Kapitalverwaltungsge-

sellschaft unterliegt der durch die AIFM-

Richtlinie vorgegebenen Regulierung, die in 

Deutschland insbesondere durch das KAGB 

mit Wirkung vom 22. Juli 2013 umgesetzt 

wurde. Die Regulierung enthält Vorgaben 

unter anderem in Bezug auf Eigenmittel, 

Verhaltensregeln, Liquiditätsmanagement, 

Organisation und Transparenz der Verwal-

tungsgesellschaft und der durch sie ge-

schuldeten Geschäftsführung in der Invest-

mentgesellschaft. Insbesondere weil diese 

Regulierung geschlossener Investmentver-

mögen bzw. ihrer Geschäftsführung in der 

Bundesrepublik Deutschland erstmals er-

folgt und zudem erst seit kurzer Zeit in Kraft 

ist, bestehen in verschiedenen Bereichen 

der Umsetzung dieser Regulierung noch Un-

klarheiten, mit deren Klärung erst im Laufe 

der nächsten Jahre zu rechnen ist. Auch 

können sich Ansichten der Verwaltung zur 

Umsetzung der Anforderungen dieser Regu-

lierung wieder ändern. Folglich kann diese 

Regulierung höhere Kosten bei ihrer Umset-

zung nach sich ziehen als bisher erwartet. 

Dies würde die Rendite der Investmentge-

sellschaft negativ beeinfl ussen. Auch kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass die ge-

plante Investitionstätigkeit der Investment-

gesellschaft weiter eingeschränkt wird als 

erwartet oder gar vollständig verboten wird. 

Es kann zudem nicht ausgeschlossen wer-

den, dass diese Regulierung ebenfalls die 

Beteiligungs- und/oder die Projektgesell-

schaften treffen wird. In diesem Fall ist nicht 

ausgeschlossen, dass die Beteiligungs- und/

oder die Projektgesellschaften aufgrund 

erhöhter Kosten eine geringere Rendite er-

wirtschaften oder schlimmstenfalls liqui-

diert werden müssen. Dies könnte niedrige-

re Auszahlungen an die Anleger bis hin zu 

einem Totalverlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Ausgabeaufschlag) zur Folge haben.

Es ist der Paribus KVG als Kapitalverwal-

tungsgesellschaft gestattet, aufgrund der 

regulatorischen Anforderungen im Hinblick 

auf die Errichtung, Änderung oder Aufhe-

bung von Dokumenten Anpassungen vorzu-

nehmen, die das rechtliche Verhältnis zwi-

schen den Anlegern, der Investmentgesell-

schaft, den Gründungsgesellschaftern und 

den für die Investmentgesellschaft tätig 

werdenden Dritten betreffen. Anpassungen 

kann es insbesondere hinsichtlich der Ein-

schaltung einer Verwahrstelle, der Einrich-

tung einer regelmäßigen Bewertung, der 

Umgestaltung der Geschäftsführung – z. B. 

durch Austausch des geschäftsführenden 

Gesellschafters – und der Einrichtung von 

Risiko- und Liquiditätsmanagementsyste-

men geben. Das gleiche Recht hat die Treu-

handkommanditistin im Hinblick auf den 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag. Hieraus 

ergibt sich für den einzelnen Anleger das Ri-

siko, dass strukturelle Änderungen der In-

vestmentgesellschaft, die mit einer Ein-

schränkung der Rechte des Anlegers ein-

hergehen können und/oder zu höheren 

Kosten führen können, durchgeführt wer-

den, ohne dass der einzelne Anleger oder 

alle Anleger hierauf Einfl uss haben.

Die geschilderten Risiken und mit ihnen ver-

bundene Folgen beschränken sich nicht auf 

die AIFM-Richtlinie und das KAGB. Es kann 

zudem nicht ausgeschlossen werden, dass 

Aufsichtsbehörden von einer Regulierungs-

pfl icht der Investmentgesellschaft oder ei-

ner der beteiligten Personen, etwa aufgrund 

der Bestimmungen des Kreditwesengeset-

zes oder eines anderen Gesetzes, ausgehen 

oder dass eine solche gesetzliche Regulie-

rung während der Laufzeit der Investment-

gesellschaft eingeführt wird. 
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Allgemein können die Einführung neuer 

Aufsichts- und Regulierungspfl ichten für In-

vestmentgesellschaften sowie die weitere 

Verschärfung bestehender regulatorischer 

Bestimmungen oder die Annahme einer 

möglicherweise bestehenden Regulierungs-

pfl icht durch die zuständigen Aufsichtsbe-

hörden zu erhöhten Kosten, zu einer teilwei-

sen oder vollständigen Einschränkung der 

Geschäftstätigkeit der Investmentgesell-

schaft und zu deren vorzeitiger Liquidation 

führen, was die vom Anleger erzielbaren 

Auszahlungen verschlechtern und bis hin zu 

einem Totalverlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Ausgabeaufschlag) führen kann.

2.38. Risiken aus dem Einsatz von 

Derivaten

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand ha-

ben, dürfen nur zur Absicherung der von der 

Investmentgesellschaft, der Beteiligungs-

gesellschaft oder den Projektgesellschaften 

jeweils gehaltenen Vermögensgegenstände 

gegen einen Wertverlust getätigt werden. 

Hierbei kann es sich z. B. um Zinssicherun-

gen im Rahmen der Fremdfi nanzierung han-

deln (Zinssatzswaps). Mit dem Einsatz von 

Derivaten können Markt-, Wertänderungs- 

und Vertragsrisiken verbunden sein. Folge 

dessen kann sein, dass Derivate vorzeitig 

und zu schlechteren Konditionen aufgelöst 

werden müssen. Dies kann sich negativ auf 

die Investmentgesellschaft und in der Folge 

auf die Auszahlungen an den Anleger, bis 

hin zu einem Totalverlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Ausgabeaufschlag), auswir-

ken.

 2.39. Maximales Risiko

Das maximale Risiko der Anleger um-

fasst die Summe der oben im Einzelnen 

beschriebenen Risiken mit den nach-

folgend dargestellten Auswirkungen:

• den Verlust der Einlage, des Ausga-

beaufschlags sowie gezahlter und 

noch zu zahlender Steuern und Zin-

sen auf Steuern, denen keine Steu-

ererstattung gegenübersteht;

• falls der Anleger seine Beteiligung 

fremdfi nanziert, umfasst das maxi-

male Risiko auch entstandene Zin-

sen und Kosten sowie das Risiko, 

die Fremdfi nanzierung einschließ-

lich aufgelaufener Zinsen aus sei-

nem übrigen Vermögen zurückzah-

len zu müssen, wenn die Invest-

mentgesellschaft das eingezahlte 

Kapital nicht zurückzahlen kann;

• die Rückzahlung bezogener Aus-

zahlungen von der Investmentge-

sellschaft, soweit das Kapitalkonto 

des Anlegers durch die Auszahlung 

unter den Betrag seiner Haftsum-

me absinkt oder weiter absinkt;

• mangels geregelten Marktes für 

die Anteile an der Investmentge-

sellschaft kann eine Veräußerung 

unter Umständen gar nicht oder 

nur unter Totalverlust der Investiti-

on der Anleger durchgeführt wer-

den.

Das maximale Risiko umfasst somit den 

Verlust der gesamten Kapitalanlage und 

darüber hinausgehende Verluste, die von 

der individuellen Situation des Anlegers 

bestimmt werden. Im Falle einer Fremd-

fi nanzierung der Beteiligung bzw. des 

Eintritts der steuerlichen Risiken oder 

eines Wiederaufl ebens der Haftung kön-

nen weitergehende Verluste bis in das 

Privatvermögen des Anlegers entstehen; 

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

über das Vermögen des Anlegers kann 

nicht ausgeschlossen werden.

2.40. Keine weiteren wesentlichen 

Risiken

Neben den in diesem Kapitel dargestellten 

Risiken existieren nach Kenntnis der Pari-

bus KVG zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 

keine weiteren wesentlichen Risiken im Zu-

sammenhang mit der Beteiligung.

2.41. Informationen über die Anlage-

grenzen des Risikomanagements  

Der am Erwerb eines Anteils Interessierte 

kann Informationen über die Anlagegrenzen 

des Risikomanagements, die Risikomanage-

mentmethoden und die jüngsten Entwick-

lungen bei den Risiken und Renditen der 

Vermögensgegenstände der Investmentge-

sellschaft verlangen. Diese kann er bei Pa-

ribus KVG in Schriftform anfordern.
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1. Bestand und Angebot 
 von Lokomotiven

Fahrzeugfl otte

Auf Europas Schienen sind derzeit knapp 

40.000 Diesel- und Elektrolokomotiven un-

terwegs. Diese Lokomotiven hatten 2011 ein 

Durchschnittsalter von 27 (Elektro-) bis 34 

Jahren (Diesellokomotiven). Von dieser Ge-

samtfl otte waren lediglich rund 540 Elektro- 

und 820 Diesellokomotiven im Eigentum von 

Leasing- und Vermietgesellschaften. Die 

restlichen Fahrzeuge waren im Eigentum 

von EVU, überwiegend ehemaliger Staats-

bahnen und deren Töchter. 

Nach Schätzungen von Marktteilnehmern 

wird die Flotte der zu vermietenden Elektro-

lokomotiven bis 2015 auf 700 bis 800 an-

wachsen. Dieses Wachstum allein würde 

aber nicht ausreichen, um die nach dem Wil-

len der EU geplante Verlagerung von Stra-

ßenverkehr auf die Schiene zu ermöglichen 

oder um das altersbedingte Ausscheiden 

von Fahrzeugen zu ersetzen. Hierfür ist ein 

weiteres Wachstum sowohl bei den Miet- als 

auch den Kaufl okomotiven notwendig.

Vermietgesellschaften

In dem Markt der Mietlokomotiven verfügt 

Northrail bereits über eine starke Position. 

Mit rund 100 verwalteten Lokomotiven hat 

sie einen Marktanteil von rund 6 % aller 

Mietlokomotiven und rund 10 % der Diesello-

komotivfl otte. Damit gehört Northrail zu den 

10 größten Vermietern Europas und ist größ-

ter deutscher Manager von Dieselmietloko-

motiven.

Einer der größten Vermieter von Lokomoti-

ven in Europa ist Alpha Trains, die sich im 

Besitz von Pensions- und Private Equity 

Fonds befi ndet und sowohl eine große Flotte 

an Nahverkehrszügen als auch Diesel- und 

Elektrolokomotiven für den Strecken- und 

Rangierdienst vermietet. Im Bereich der 

Elektrolokomotiven setzt Alpha Trains, wie 

auch viele andere Vermieter, auf die weitver-

breitete TRAXX-Plattform des Herstellers 

Bombardier.

Weiterer großer Anbieter von Mietlokomoti-

ven ist Mitsui Rail Capital Europe (MRCE), 

Tochtergesellschaft des japanischen Misch-

konzern Mitsui. MRCE wurde 2000 als Sie-

mens Dispolok gegründet und 2006 an Mit-

sui verkauft. Siemens Dispolok war seiner-

zeit einer der ersten Vermieter von 

Lokomotiven auf dem deregulierten deut-

schen Eisenbahnmarkt. Die Flotte umfasste 

2013 rund 280 Lokomotiven, davon rund 200 

elektrische Streckenlokomotiven. Aufgrund 

der Unternehmenshistorie sind dies über-

wiegend Fabrikate von Siemens, aber auch 

TRAXX-Fahrzeuge von Bombardier sowie 

Maschinen anderer Hersteller befi nden sich 

im Bestand. 

Ein dritter wesentlicher Anbieter von Mietlo-

komotiven auf dem deutschen Markt ist 

Railpool. Railpool wurde von der HSH Nord-

bank und der KfW 2008 gegründet und bot 

2013 rund 80 Bombardier TRAXX in unter-

schiedlichen Systemausführungen und eini-

ge Voith Gravita 10 Lokomotiven zur Vermie-

tung an. Railpool war außerdem Startkunde 

für die von Siemens in Konkurrenz zu Bom-

bardier neu entwickelte Vectron-Lokomoti-

ve, von denen Railpool mehrere bestellt hat 

und die Ersten 2013 ausgeliefert wurden. 

Auch Railpool bietet seine Lokomotiven mit 

Full Service an und ist Mieter der beiden 

Vectron-Lokomotiven der Projektgesell-

schaft 2.

2013 trat mit ELL European Locomotive 

Leasing ein weiteres Unternehmen in den 

Markt der Lokomotivvermietung ein. ELL 

bietet mit der Siemens Vectron bislang aus-

schließlich Elektrostreckenlokomotiven an. 

Der Markteintritt der ELL ist ein Zeichen 

dafür, dass auch weitere Investoren den Er-

werb und die Vermietung von Lokomotiven 

als wirtschaftlich interessante Investition 

identifi ziert haben.

2. Güterverkehr

Der Güterverkehr auf der Schiene hat sich in 

den vergangenen Jahren stetig fortentwi-

ckelt. So sind sowohl die Transportmenge 

(gemessen in Tonnen) als auch die Trans-

portleistung (gemessen in Transportmenge 

multipliziert mit Transportentfernung, ange-

geben in Tonnenkilometern) in den vergan-

genen zehn Jahren gestiegen. 2009 kam es 

infolge der schlechten Konjunkturentwick-

lung zu einem starken Einbruch der Trans-

portleistung. Dieser hat jedoch vor allem DB 

Schenker getroffen, während die Wettbe-

werber nur einen vergleichsweise geringen 

absoluten Rückgang hinnehmen mussten 

und somit ihren Marktanteil deutlich stei-

gern konnten. Dieser lag 2011 gemessen an 

der Zugleistung in Tonnenkilometern bei 

26 % und konnte bis 2013 auf 33,2 % gestei-

gert werden – der höchste Wert seit Öffnung 

des Schienengüterverkehrsmarktes für den 

Wettbewerb. 

 

Nach 2009 hat sich der Güterverkehrsmarkt 

insgesamt und der Schienengüterverkehr im 

Besonderen deutlich erholt und bereits 2011 

fast wieder das Niveau von 2008 erreicht. 

Auch im sogenannten Modalsplit, dem je-

weiligen Anteil der Verkehrsträger Schiene, 

Straße, Schiff und Rohrfernleitungen am Ge-

samtaufkommen, konnte die Schiene bis 

2011 wieder deutlich zulegen und im Jahr 

2009 verlorene Anteile zurückgewinnen. 

Seither liegt die Transportmenge des Schie-

nenverkehrs auf ungefähr gleichbleibendem 

Niveau, wobei die Transportmenge im Jahr 

2014 auch bedingt durch den langen und in-

tensiv geführten Tarifkonfl ikt mit der Ge-

werkschaft der Lokführer gegenüber dem 

Vorjahr um 2,3 % zurückgegangen ist. Die 

Transportleistung (Transportmenge multi-

pliziert mit der Transportdistanz, angegeben 

in Tonnenkilometern) ist 2014 hingegen un-

verändert geblieben, so dass die Transport-

strecke der transportierten Güter zugenom-

men hat. 

Im Modalsplit konnte der Schienenverkehr 

im Zeitraum von 2004 bis 2013 (Daten für 

2014 und 2015 lagen zum Zeitpunkt der Ver-

triebsanzeige noch nicht vollständig vor) sei-

nen Anteil sowohl bei der Transportmenge 

als auch der Transportleistung erhöhen. So 
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lag der Anteil der im Schienengüterverkehr 

transportierten Güter 2013 bei 9,52 %, ein 

Zuwachs von über einem Prozentpunkt be-

ziehungsweise 12,9 % gegenüber dem Anteil 

2004. Noch deutlicher ist der Zuwachs in der 

Transportleistung ausgefallen. Nach den 

Daten des Statistischen Bundesamtes lag 

der Schienengüterverkehr 2013 bei 23,5 % 

der Transportleistung, der höchste Wert in 

den vergangenen zehn Jahren und rd. 23,6 % 

beziehungsweise 4,5 Prozentpunkte über 

dem Anteil im Jahr 2004.

Langfristig soll nach dem Willen der EU der 

Anteil von Schiene und Binnenschiff am Gü-

terverkehr steigen. Dazu sollen bis 2030 

30 % des Straßengüterverkehrs, bis 2050 so-

gar 50 % des Straßengüterverkehrs über 300 

km auf Schiene oder Schiff verlagert wer-

den, um somit die Luftimmissionen durch 

den Verkehr zu reduzieren, ohne den Ver-

kehr und die Mobilität einschränken zu müs-

sen. Daraus folgt für den Schienenverkehr 

eine zu erwartende Erhöhung des Ladungs-

aufkommens in den nächsten Jahren um ein 

Mehrfaches des derzeitigen Aufkommens. 

Dafür werden neue leistungsfähige und 

energieeffi ziente Strecken- und Rangierlo-

komotiven sowie Güterwaggons benötigt. 

Die Wettbewerber der DB konzentrieren sich 

meist auf ihre Kernkompetenz – die Erbrin-

gung von Logistikdienstleistungen. Das Ei-

gentum und die Finanzierung der dafür not-

wendigen Lokomotiven und Waggons sehen 

sie nicht als ihr vornehmliches Ziel. Diese 

werden häufi g projektbezogen gemietet oder 

geleast. Daraus ergibt sich für Leasing- und 

Vermietgesellschaften die Chance, die zu er-

wartende Nachfrage mit einem breiten An-

gebot an Mietlokomotiven zu bedienen.

3. Personenverkehr

Im öffentlichen Personenverkehr unterschei-

det man gemeinhin zwischen dem Nah- und 

dem Fernverkehr. 

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) 

umfasst den öffentlichen Linienverkehr mit 

z. B. Straßen-, Hoch- und U-Bahnen sowie 

Bussen und Fähren im alltäglichen Verkehr 

von im Regelfall nicht mehr als 50 km. Ent-

sprechend beinhaltet der Personenfernver-

kehr die darüber hinausgehenden Verbin-

dungen. Eine eindeutige und scharfe Tren-

nung der Bereiche gibt es aber nicht, so dass 

insbesondere in Ballungsräumen und Ver-

kehrsverbünden auch mit Transportmitteln 

des Nahverkehrs Entfernungen von teils 

deutlich über 50 km zurückgelegt werden 

können. In diesem Zusammenhang ist auch 

von Regionalverkehr die Rede, der im Über-

gangsbereich von Nah- und Fernverkehr an-

gesiedelt ist. Nachfolgend wird jedoch ent-

sprechend den Unterscheidungen des Sta-

tistischen Bundesamtes auf Zahlen zum 

Nah- und Fernverkehr eingegangen.

Der ÖPNV hat in den letzten Jahren stark an 

Bedeutung für die Mobilität insbesondere in 

Ballungszentren gewonnen. Dazu haben vie-

le Faktoren beigetragen: steigende Kraft-

stoffpreise, die Einrichtung von Umweltzo-

nen, ein stetiger Ausbau des Angebotes und 

eine weiter zunehmende Urbanisierung füh-

ren dazu, dass mehr Menschen für tägliche 

Fahrten den ÖPNV und insbesondere den 

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) be-

nutzen. So stieg die Beförderungsleistung 

der Bahnen im Nahverkehr zwischen 2004 

und 2014 um rund 33 %, die Zahl der beför-

derten Personen um rund 29 %. Im Jahr 

2012 fuhren in Deutschland erstmals mehr 

als 11 Milliarden Fahrgäste im Linienverkehr 

mit Bussen und Bahnen. Daran hatten der 

Nah- und der Fernverkehr mit Eisenbahnen 

einen wesentlichen Anteil, deren prozentua-

ler Fahrgastzuwachs nur vom (in absoluten 

Zahlen unbedeutenden) Fernverkehr mit 

Bussen übertroffen wurde.

  

Dynamische Entwicklung der Wettbewerbsbahnen setzt sich fort

Zugleistungen in Milliarden Tonnenkilometern

Wettbewerber Deutsche Bahn Marktanteil Wettbewerber in %
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kommenden Jahren wird die Zahl der Ver-

gabeverfahren nach Einschätzung der DB 

ähnlich hoch ausfallen. Diese Ausschrei-

bungswelle hat einen Investitionsbedarf 

von mehreren Milliarden Euro zur Folge – 

ein sehr hohes Finanzierungsvolumen, das 

alle Marktteilnehmer vor Herausforderun-

gen stellt und neuen Finanzierungsmodel-

len eine Einstiegsmöglichkeit eröffnet.

 

Auch im Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) 

war die Entwicklung der Fahrgastzahlen über 

viele Jahre positiv, wenn auch weniger deut-

lich als im Nahverkehr, in dem ein stärkerer 

Wettbewerbsdruck der verschiedenen Anbie-

ter herrscht. So stieg die Zahl der Passagiere 

im SPFV von 2004 bis 2014 um rund 11,7 % auf 

129 Millionen Fahrgäste, die Beförderungs-

leistung stieg im gleichen Zeitraum um 11,4 % 

auf 36,1 Milliarden Personenkilometer. Dabei 

hatte gerade der SPFV in den Jahren 2011 

und 2013 mit nicht unerheblichen Problemen 

zu kämpfen: Durch den kalten Winter Anfang 

2011 fi elen viele Verbindungen aus, die Über-

schwemmungen durch das Hochwasser 2013 

führten ebenso wie die Streiks der Lokomo-

tivführer im vierten Quartal 2014 zu zahlrei-

chen Zugausfällen oder Verspätungen und 

einer Verringerung der Fahrgastzahlen. Im 

zweiten Halbjahr 2012 beschloss die Bundes-

regierung darüber hinaus die Liberalisierung 

Im SPNV sind seit 1994 die Bundesländer 

als Aufgabenträger für die Bestellung und 

Vergabe von Beförderungsleistungen im 

Nahverkehr verantwortlich. Seither dürfen 

auch private Wettbewerber der DB (seit 

1999: DB Regio) an Ausschreibungen teil-

nehmen und Leistungen anbieten. Ihr Anteil 

an den erbrachten Zugkilometern hat sich 

seither bis auf rund 26,4 % im Jahr 2013 er-

höht. Dieser Anteil kann in den kommenden 

Jahren weiter wachsen. So wurden 2013 

Verkehrsleistungen im SPNV mit einem Vo-

lumen von rund 100 Millionen Zugkilome-

tern pro Jahr neu vergeben, und auch in den 

Seit 1994 stetige Marktanteilsgewinne für Wettbewerber im SPNV

Zugleistungen in Millionen Zugkilometern

Wettbewerber Deutsche Bahn Marktanteil Wettbewerber in %
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des Marktes für Fernbusverkehr, der in Kon-

kurrenz zum SPFV ebenfalls zu einer Verla-

gerung von Nachfrage auf den Fernbusver-

kehr geführt hat. So stiegen 2013 und 2014 

sowohl die Passagierzahlen (+13,1 % bzw. 

+11,2 %) als auch die Beförderungsleistung 

(+12,3 % bzw. +19,5 %) im Fernbusverkehr ge-

genüber dem jeweiligen Vorjahr deutlich an. 

Ähnlich der Entwicklung im Nahverkehr ist zu 

hoffen, dass die Stärkung des Wettbewerbes 

zu einer Verbesserung des Angebotes für die 

Kunden und damit zu einem Wachstum des 

Marktes insgesamt führt, wovon auch der 

SPFV profi tieren wird. 

 

Bislang ist der Anteil der Wettbewerber zur 

DB Fernverkehr auf der Schiene verschwin-

dend gering und liegt bei rund einem Pro-

zent. Nur auf wenigen ausgewählten Stre-

cken sind Wettbewerbsangebote zu fi nden, 

häufi g nur mit ein bis zwei Verbindungen pro 

Tag und nicht im Hochgeschwindigkeitsseg-

ment. Inwiefern es anderen Unternehmen 

gelingen wird, mit innovativen Strategien die 

DB erfolgreich herauszufordern und ein at-

traktives Konkurrenzprodukt anzubieten, 

bleibt abzuwarten. Es besteht in jedem Fall 

ein Wachstumspotenzial, an dem sich auch 

die Investmentgesellschaft mit innovativen 

Finanzierungsmodellen beteiligen kann.

Trotz der beeindruckenden Zahlen zu Größe 

und Wachstum des öffentlichen Personenver-

kehrs ist dessen Anteil am gesamten Perso-

nenverkehr einschließlich Individualverkehr mit 

dem Pkw relativ gering. Nach Zahlen der Deut-

schen Bahn lag der Anteil des motorisierten 

Individualverkehrs („MIV“) 2013 bei rund 84 %. 

 

Der Anteil des Schienenverkehrs lag der 

Studie zufolge bei rund 7 %. Die Wachstums-

möglichkeiten für den öffentlichen und ins-

besondere den schienengebundenen Perso-

nenverkehr sind also noch erheblich. Mit 

weiter steigenden Energiekosten und der 

anhaltenden Diskussion über die Einführung 

Quelle: Destatis, eigene Darstellung

Linienfernverkehr mit Eisenbahnen

Linienfernverkehr ingesamt Fahrgäste Linienfernverkehr ingesamt Personenkilometer
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einer Pkw-Maut oder ähnlicher Finanzie-

rungsmodelle wird der Schienenverkehr sei-

nen Vorteil im Hinblick auf die Energie- und 

Kosteneffi zienz in der Zukunft voraussicht-

lich noch stärker ausspielen können.

(Quellen: Deutsche Bahn AG, Wettbewerbs-

bericht 2014; Statistisches Bundesamt unter 

www.destatis.de; Europäische Kommission, 

Weißbuch „Fahrplan zu einem einheitlichen 

europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem 

wettbewerbsorientierten und ressourcen-

schonenden Verkehrssystem“)

4. Fazit

Die europäischen Regierungen und die EU 

fordern und fördern die Stärkung des Schie-

nenverkehrs und die Verlagerung von Ver-

kehr auf die Schiene. Das Straßennetz ist 

nur bedingt in der Lage, mehr Güter- und 

Personenverkehr aufzunehmen. Schon jetzt 

sind viele Fernstraßen regelmäßig durch 

Staus blockiert. Daher wird ein Großteil der 

künftig zu erwartenden zusätzlichen Trans-

portkapazität auf alternative Transportwege 

wie Schiene und Binnenschiff verlagert wer-

den müssen. 

Darüber hinaus ist der Schienenverkehr 

deutlich energieeffi zienter als der Straßen-

verkehr. Für den Transport der gleichen An-

zahl von Reisenden oder Menge an Gütern 

wird auf der Schiene erheblich weniger 

Energie verbraucht als für den Transport auf 

der Straße. Vor dem Hintergrund zu erwar-

tender Kostensteigerungen für Energie wer-

den die Transportkosten im Schienenver-

kehr bei ansonsten gleichen Voraussetzun-

gen in der Zukunft folglich langsamer 

steigen als im energieintensiveren Straßen-

verkehr. Daher ist zu erwarten, dass der 

Schienenverkehr in den kommenden Jahren 

auch aus Kostengründen einen wachsenden 

Anteil an der Transportleistung erreichen 

wird.

In den vergangenen Jahren haben die Wett-

bewerber der Deutschen Bahn ihren Anteil 

sowohl am Güterverkehr als auch am Perso-

nenverkehr auf der Schiene kontinuierlich 

steigern können. Dabei sind es gerade die 

Wettbewerber, die ihren eigenen Fuhrpark 

schlank und fl exibel halten, indem sie über-

wiegend Fahrzeuge mieten oder leasen, 

statt Kapital durch den Erwerb der Fahrzeu-

ge zu binden. Mit innovativen Konzepten und 

fl exiblen Strukturen sollten sie auch weiter-

hin in der Lage sein, einen wachsenden 

Marktanteil zu erobern. Damit wird voraus-

sichtlich auch die Mietnachfrage nach Ei-

senbahninvestitionsgütern zukünftig weiter 

wachsen. Dies wird sowohl Strecken- und 

Rangierlokomotiven als auch Fahrzeuge für 

den SPNV betreffen.

Von dem erwarteten Nachfragewachstum 

soll die Investmentgesellschaft profi tieren. 

Die Investmentgesellschaft beabsichtigt, in 

energieeffi ziente Eisenbahninvestitionsgü-

ter zu investieren und diese an Eisenbahn-

verkehrsunternehmen zu vermieten. Durch 

die Auswahl energieeffi zienter Fahrzeuge 

wird angestrebt, auch und gerade bei stei-

genden Energiepreisen wettbewerbsfähige 

und gut vermietbare Fahrzeuge anbieten zu 

können.
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tragsbeziehungen und Identität und Pfl ich-

ten sonstiger Dienstleister“ dargestellt und 

erläutert.

1.2 Erläuterungen zum konsolidierten 

Investitions- und Finanzierungsplan 

(Prognose)

Anschaffungskosten 

Eisenbahninvestitions güter

Die Investmentgesellschaft plant, mittelbar 

Eisenbahninvestitionsgüter, insbesondere 

Lokomotiven für den Rangier- und Strecken-

dienst, zu erwerben. Die Summe der prog-

nostizierten Kaufpreise einschließlich even-

tueller Kosten für anschaffungsnahe Arbei-

ten wird hier ausgewiesen.

Die Investmentgesellschaft soll entspre-

chend den in den Anlagebedingungen der 

Investmentgesellschaft unter Ziffer B. 2. und 

der Anlage 2 des Gesellschaftsvertrages 

dargestellten Investitionskriterien in ver-

schiedene Teilbereiche des Schienenver-

kehrs wie z. B. Rangier- und Streckenloko-

motiven investieren. Eine Festlegung auf 

eine zu erreichende Gewichtung der Teilbe-

reiche erfolgt nicht.

Die genannten Bereiche des Schienenver-

kehrs weisen unterschiedliche Rendite-Risi-

ko-Profi le auf und erlauben den Einsatz un-

terschiedlicher Fremdkapitalquoten. Das 

hat zur Folge, dass die Höhe des für den Er-

werb von Fahrzeugen zur Verfügung stehen-

den Kapitals von der tatsächlichen Zusam-

mensetzung der Vermögensgegenstände 

der Investmentgesellschaft, der Beteili-

gungsgesellschaft und insbesondere der 

Projektgesellschaften zum Abschluss der 

Investitionsphase und dem dafür in An-

spruch genommenen Fremdkapital abhän-

gig ist. Folglich ist eine Prognose der An-

schaffungskosten nur unter dem Vorbehalt 

der Umsetzung verschiedener Annahmen 

darstellbar. 

Nachfolgend werden zwei typisierte Investi-

tionen, deren mögliche durchschnittliche 

Fremdkapitalquote und der im Rahmen des 

Investitions- und Finanzierungsplanes (Pro-

gnose) unterstellte Anteil der Kaufpreis-

summe an den Anschaffungskosten der Ei-

senbahninvestitionsgüter dargestellt. Die 

Darstellung ist weder abschließend noch 

1. Investitions- und Finan-
zierungsplan (Prognose)

1.1. Vorbemerkungen

Allgemeines

Die Investmentgesellschaft investiert das von 

den Anlegern eingezahlte Kapital nach Abzug 

der Initialkosten mittelbar in ein diversifi zier-

tes Portfolio von Eisenbahninvestitionsgütern. 

Neben dem im Kapitel „Vermögensgegenstän-

de“, Abschnitt 2. dargestellten Startinvestment 

werden weitere Eisenbahninvestitionsgüter 

nach den Anlagebedingungen unter Ziffer B. 2. 

sowie nach den im Gesellschaftsvertrag der 

Investmentgesellschaft, dort Anlage 2 defi nier-

ten Investitionskriterien erworben. Die genaue 

Zusammensetzung des Portfolios steht zum 

Zeitpunkt der Vertriebsanzeige noch nicht fest. 

Die Investmentgesellschaft strebt an, Betei-

ligungskapital in Höhe von 29.989.000 Euro 

bei Anlegern zu platzieren. Sie kann das Be-

teiligungskapital auf bis zu 59.989.000 Euro 

erhöhen. Sollte sie bei Schließung des Betei-

ligungsangebots ein höheres oder niedrige-

res Beteiligungskapital platziert haben als 

im konsolidierten Investitions- und Finanzie-

rungsplan ausgewiesen, werden sich auch 

die meisten anderen Positionen, insbeson-

dere die Fondskosten und die Investitions-

summe, entsprechend verändern. 

Die Höhe des aufzunehmenden Fremdkapi-

tals wird sich im Detail nach den erworbe-

nen Eisenbahninvestitionsgütern und den 

abzuschließenden Mietverträgen richten. 

Die dafür zugrunde gelegten Finanzierungs-

richtlinien sind dem Gesellschaftsvertrag 

der Investmentgesellschaft als Anlage 2 bei-

gefügt. Daher kann auch die relative wie die 

absolute Höhe des Fremdkapitals von dem 

im konsolidierten Investitions- und Finanzie-

rungsplan dargestellten Wert abweichen.

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Die Investmentgesellschaft hat über die Be-

teiligungsgesellschaft zwei Projektgesell-

schaften gegründet und wird ggf. weitere 

Projektgesellschaften gründen oder sich 

an solchen beteiligen. In den Projektgesell-

schaften wird das Eigentum an Eisenbahnin-

vestitionsgütern mit ähnlichem Einsatz- und 

Risikoprofi l sowie gleicher Finanzierung 

gebündelt. Somit erwirbt die Investmentge-

sellschaft das Eigentum mittelbar über die 

Beteiligungs- und Projektgesellschaften.

Diese Struktur ermöglicht es, für verschiede-

ne Projekte mit unterschiedlichen Finanzie-

rungspartnern zusammenzuarbeiten. Auch 

kann sich die Investmentgesellschaft somit an 

größeren Projekten beteiligen, die bei Reali-

sierung allein durch die Investmentgesell-

schaft zu viel Eigenkapital binden würden, um 

eine Diversifi zierung des Portfolios der Invest-

mentgesellschaft zu ermöglichen, oder ande-

ren Finanzierungspartnern eine Beteiligung 

an allen (mittels Beteiligung an der Beteili-

gungsgesellschaft) oder einzelnen Projekten 

ermöglichen.

Die Projektgesellschaften nehmen selbst 

Fremdkapital auf und schließen Verträge 

über die Verwaltung der Fahrzeuge ab. Pari-

bus KVG hat dabei sicherzustellen, dass die-

se den Vorgaben der Investmentgesellschaft 

und dieses Verkaufsprospektes entspre-

chen.

Der dargestellte konsolidierte Investitions- 

und Finanzierungsplan (Prognose) basiert 

auf einer konsolidierten wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise. Um andererseits die ge-

sellschaftsrechtliche Perspektive abzubilden, 

wird ergänzend jeweils ein Investitions- und 

Finanzierungsplan (Prognose) auf Ebene der 

Investmentgesellschaft, der Beteiligungsge-

sellschaft sowie der Projektgesellschaften 

gezeigt.

Details zu der geplanten gesellschaftsrecht-

lichen Struktur entnehmen Sie der Grafi k im 

Kapitel „Angebot im Überblick“, Abschnitt 

13. sowie den Erläuterungen in den Kapiteln 

„Investmentgesellschaft“ und „Wesentliche 

Vertragsbeziehungen und Identität und 

Pfl ichten sonstiger Dienstleister“, Abschnitt 

1. und 2.

Grundlagen des Investitions- und 

Finanzierungsplanes 

Die Positionen des Investitions- und Finan-

zierungsplanes (Prognose) beruhen auf ab-

geschlossenen Verträgen, gesetzlichen Vor-

schriften, sorgfältigen Kostenanalysen und/

oder Erfahrungswerten der Paribus KVG. Die 

zugrunde gelegten wesentlichen Verträge 

sind detailliert im Kapitel „Wesentliche Ver-

V. Wirtschaftliche Angaben
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Konsolidierter Investitions- und Finanzierungplan1 (Prognose2)    

Euro

In % der 

Gesamt-

investition

In % des 

Kommandit-

kapitals 

inkl. Ausgabe-

aufschlag

Mittelverwendung (Prognose)

1. Anschaffungskosten Eisenbahninvestitionsgüter 34.000.000 84,28 107,93

2. Anschaffungsnebenkosten 830.000 2,06 2,63

Summe objektbezogene Kosten 34.830.000 86,34 110,56

3. Finanzierungskosten 53.040 0,13 0,17

4. Liquiditätsreserve 440.412 1,09 1,40

Investitionssumme 35.323.452 87,56 112,13

5. Treuhandvergütung Investitionsphase 60.000 0,15 0,19

6. Fondskonzeption und Marketing 585.000 1,45 1,86

7. Fremdkapitalvermittlung 176.800 0,44 0,56

8. Eigenkapitalbeschaffung (inkl. Ausgabeaufschlag) 2.998.900 7,43 9,52

9. Platzierungs- und Finanzierungsgarantie 674.753 1,67 2,14

Summe Fondskosten 4.495.453 11,14 14,27

10. Rechts- und Steuerberatung, sonstige Nebenkosten 276.971 0,69 0,88

11. Mittelverwendungskontrolle 15.000 0,04 0,05

12. Verwahrstelle 45.000 0,11 0,14

13. Nicht abziehbare Umsatzsteuer 186.574 0,46 0,59

Summe Fondsnebenkosten 523.545 1,30 1,66

Gesamtinvestitionssumme 40.342.450 100,00 128,06

Mittelherkunft (Prognose)

14. Beteiligungskapital 29.989.000 74,34 95,20

15. Gründungskapital 14.000 0,03 0,04

Summe Kommanditkapital (ohne Ausgabeaufschlag) 30.003.000 74,37 95,24

16. Fremdkapital 8.840.000 21,91 28,06

17. Ausgabeaufschlag 1.499.450 3,72 4,76

Gesamtfi nanzierungssumme 40.342.450 100,00 128,06

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
1 Beinhaltet die Ist-Werte 2013 und 2014.
2 Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.
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einschließlich des Kapitals der Gründungs-

gesellschafter (ohne Ausgabeaufschlag) zzgl. 

Umsatzsteuer. Soweit das Beteiligungskapi-

tal auf Grundlage des nach Vermögensanla-

gengesetz erstellten und veröffentlichten 

Verkaufsprospektes platziert worden ist, er-

hält Paribus Capital diese Vergütung.

Fremdkapitalvermittlung

Die Beteiligungsgesellschaft hat Paribus 

KVG mit der Vermittlung des Fremdkapitals 

beauftragt. Die Paribus KVG erhält für ihre 

Leistung eine Vergütung in Höhe von 2 % des 

in Anspruch genommenen Fremdkapitals, 

die in dieser Position erfasst ist. Sofern und 

soweit die Projektgesellschaften das Fremd-

kapital aufnehmen, wird die Vergütung di-

rekt von der jeweiligen Projektgesellschaft 

geschuldet.

Eigenkapitalbeschaffung 

(inkl. Ausgabeaufschlag)

Paribus KVG hat Paribus Vertrieb mit der 

Platzierung des Beteiligungskapitals beauf-

tragt. Paribus Vertrieb erhält von der Invest-

mentgesellschaft eine Vergütung in Höhe 

von 5 % des vom Anleger gezeichneten Be-

teiligungskapitals zzgl. des Ausgabeauf-

schlags in Höhe von bis zu 5 % des vom Anle-

ger gezeichneten Beteiligungskapitals (d. h. 

insgesamt bis zu 10 % des vom Anleger ge-

zeichneten Beteiligungskapitals).

Aus dieser Vergütung werden die von Pari-

bus Vertrieb beauftragten Vertriebspartner 

honoriert sowie die Ausgaben für Vertriebs-

aufwendungen gedeckt. Die Aufwendungen 

der Paribus Vertrieb für die Tätigkeit der 

Vertriebspartner können höher sein als die 

Beträge, die sie selbst von der Investment-

gesellschaft für die Vermittlung des Beteili-

gungskapitals erhält. 

Platzierungs- und Finanzierungsgarantie

Paribus Capital stellt der Investmentgesell-

schaft eine Platzierungs- und Finanzie-

rungsgarantie. Darin garantiert Paribus Ca-

pital der Investmentgesellschaft, dass das 

Beteiligungskapital (ohne Ausgabeauf-

schlag) zum 31. Dezember 2015 – bei Ver-

längerung der Platzierungsphase: bis zum 

31. Dezember 2016 – in Höhe von 10.000.000 

Euro platziert und eingezahlt ist (im Folgen-

den „garantiertes Eigenkapital“).

verbindlich und gibt keine obligatorische Ge-

wichtung wieder. Das am Ende der Investiti-

onsphase tatsächlich erworbene Portfolio 

kann auch unter Berücksichtigung der In-

vestitionskriterien wesentlich von dem hier 

dargestellten beispielhaften Portfolio abwei-

chen.

Investitionsbeispiel 1: Rangierlokomotiven

Investitionsbeispiel 1 unterstellt, dass ein 

Portfolio von neuen und jungen gebrauchten 

Rangierlokomotiven erworben wird. Es wird 

weiterhin angenommen, dass die Fahrzeuge 

über einen modernen Dieselantrieb verfü-

gen und für durchschnittlich rund zwei Jahre 

vermietet sind. Der Fremdkapitaleinsatz be-

trägt beispielhaft 20 % der Kaufpreise.

Investitionsbeispiel 2: Streckenlokomotiven 

Bei Investitionsbeispiel 2 wird angenommen, 

dass die Projektgesellschaften mehrere Stre-

ckenlokomotiven mit Elektroantrieb für den 

schweren Güterverkehr erwerben. Als durch-

schnittliche Mietvertragslaufzeit werden drei 

bis fünf Jahre unterstellt. Die Fahrzeuge wer-

den durchschnittlich in Höhe von 35 % des 

Kaufpreises mit Fremdkapital fi nanziert.

Für Zwecke des Investitions- und Finanzie-

rungsplanes (Prognose) sowie der Liquidi-

tätsrechnung (Prognose) wird beispielhaft 

unterstellt, dass 60 % der Investitionen ent-

sprechend Investitionsbeispiel 1 erfolgen und 

die verbleibenden 40 % entsprechend Investi-

tionsbeispiel 2. Auf Basis der zuvor genann-

ten Annahmen bezüglich Fremdkapitalquo-

ten und relativer Anteile an den Eisenbahnin-

vestitionsgütern der Projektgesellschaften 

ergeben sich bei einem Beteiligungskapital 

von 29.989.000 Euro insgesamt Anschaf-

fungskosten für Eisenbahninvestitionsgüter 

in Höhe von 34.000.000 Euro.

Hinsichtlich des zum Zeitpunkt der Vertriebs-

anzeige erworbenen Portfolios von Eisen-

bahninvestitionsgütern wird auf die Ausfüh-

rungen in Kapitel „Wesentliche Vertragsbezie-

hungen und Identität und Pfl ichten sonstiger 

Dienstleister“, Abschnitt 4. verwiesen.

Anschaffungsnebenkosten

Die Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 

830.000 Euro beinhalten die Ankaufgebühr in 

Höhe von 1,5 % der Anschaffungskosten. Die-

se wird von der erwerbenden Projektgesell-

schaft an Northrail gezahlt. Darüber hinaus 

werden hier die erwarteten Kosten für die Er-

stellung von Wertgutachten, für eine eventuell 

notwendige Lackierung und Überführung der 

Fahrzeuge sowie für eventuelle rechtliche Be-

ratung im Zusammenhang mit dem Abschluss 

der Kaufverträge ausgewiesen.

Die Leistungen von Northrail werden im Ka-

pitel „Wesentliche Vertragsbeziehungen und 

Identität und Pfl ichten sonstiger Dienstleis-

ter“, Abschnitt 7.6 dargestellt.

Finanzierungskosten

Für die Bearbeitungsgebühren der fi nanzie-

renden Kreditinstitute wurde ein Betrag von 

53.040 Euro berücksichtigt. Dies entspricht 

0,6 % des in Anspruch genommenen Darle-

hens. Bei einer abweichenden Fremdfi nan-

zierungshöhe oder einer abweichenden Kos-

tenbelastung durch das fremdfi nanzierende 

Kreditinstitut können die tatsächlichen Kos-

ten hiervon abweichen.

Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve dient zum Ausgleich 

unterjähriger Liquiditätsschwankungen und 

wurde darüber hinaus aus Gründen der 

kaufmännischen Vorsicht für unvorhergese-

hene Ausgaben eingeplant. Die Liquiditäts-

reserve kann je nach Realisierung der übri-

gen Positionen des Investitions- und Finan-

zierungsplanes (Prognose) entsprechend 

höher oder niedriger ausfallen.

Treuhandvergütung Investitionsphase

Für die Einrichtung der Treuhandverwaltung 

erhält die Treuhandkommanditistin eine ein-

malige Vergütung in Höhe von 0,2 % des bei 

Schließung der Investmentgesellschaft ge-

zeichneten Beteiligungskapitals einschließ-

lich des Kapitals der Gründungsgesellschaf-

ter der Investmentgesellschaft (ohne Ausga-

beaufschlag) zzgl. Umsatzsteuer.

Fondskonzeption und Marketing

Für die Konzeption des Beteiligungsangebo-

tes, die Übernahme der Prospektverantwor-

tung und die Durchführung des Marketings 

im Rahmen der Eigenkapitalplatzierung er-

hält Paribus KVG eine Vergütung in Höhe von 

1,95 % des bei Schließung der Investmentge-

sellschaft gezeichneten Beteiligungskapitals 
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Paribus Capital kann die Garantie in der Wei-

se erfüllen, dass sie eine Pfl ichteinlage in 

Höhe der Differenz zwischen dem tatsäch-

lich bei Platzierungsschluss platzierten Ei-

genkapital (ohne Ausgabeaufschlag) und 

dem garantierten Eigenkapital übernimmt 

(„Differenz“ nachfolgend „ausstehendes Ei-

genkapital“). Paribus Capital wird unter be-

stimmten Voraussetzungen auch von ihren 

Verpfl ichtungen frei, wenn ein Dritter das 

ausstehende Eigenkapital als Eigen- oder 

Fremdkapital an die Investmentgesellschaft 

leistet. 

Für die Stellung der Platzierungs- und Fi-

nanzierungsgarantie erhält Paribus Capital 

eine Vergütung in Höhe von 2,25 % des bei 

Fondsschließung platzierten Beteiligungs-

kapitals.

Rechts- und Steuerberatung, sonstige 

Nebenkosten

Diese Position beinhaltet Kosten für Bera-

tungsleistungen und sonstige Nebenkosten, 

die im Rahmen der Gründung und der Pros-

pektentwicklung, z. B. für Rechts- und Steu-

erberatung, voraussichtlich insgesamt an-

fallen werden.

Mittelverwendungskontrolle

Die Investmentgesellschaft hat mit der COR-

DES TREUHAND GmbH Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft einen Vertrag über die 

Durchführung einer Mittelverwendungskon-

trolle abgeschlossen. Zahlungen vom Ein-

zahlungskonto werden nur dann freigege-

ben, wenn alle im Mittelverwendungskont-

rollvertrag festgelegten Voraussetzungen 

erfüllt sind. 

Verwahrstelle

Die Investmentgesellschaft und Paribus KVG 

als Kapitalverwaltungsgesellschaft haben 

mit der CORDES TREUHAND GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft einen Verwahr-

stellenvertrag geschlossen. Danach erhält 

die Verwahrstelle für die Einrichtung der 

Verwahrstellenfunktion und für den zusätzli-

chen Aufwand während der Platzierungs- 

und Investitionsphase eine Vergütung in 

Höhe von 45.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer. 

Sollte das Beteiligungsangebot mit einem 

Kapital (Beteiligungskapital ohne Ausgabe-

aufschlag zzgl. anteiliges mittelbares 

Fremdkapital der Beteiligungs- und Projekt-

gesellschaften) von mehr als 40.000.000 

Euro geschlossen werden, erhöht sich die 

Vergütung entsprechend.

Nicht abziehbare Umsatzsteuer

Diese Position enthält die von der Invest-

mentgesellschaft, der Beteiligungsgesell-

schaft und den Projektgesellschaften zu 

zahlende Umsatzsteuer, soweit sie im Rah-

men des Investitions- und Finanzierungs-

planes (Prognose) voraussichtlich insge-

samt anfallen wird und nicht als Vorsteuer 

abziehbar ist.

Beteiligungskapital

Das geplante Beteiligungskapital beträgt 

29.989.000 Euro (ohne Ausgabeaufschlag). 

Davon sind zum Zeitpunkt der Vertriebsan-

zeige 6.424.000 Euro platziert. Die Paribus 

KVG kann das zu platzierende Beteiligungs-

kapital auf bis zu 59.989.000 Euro erhöhen. 

Im Fall einer Erhöhung ändert sich die abso-

lute Höhe der Beträge, insbesondere der 

Positionen 1 bis 9, 12 bis 14 und 16 bis 17, 

sowie das Gesamtinvestitions- und Gesamt-

fi nanzierungsvolumen.

Die Details zur Einzahlung des Beteiligungs-

kapitals sind in Kapitel „Ausgabe und Rück-

gabe von Anteilen, Beendigung der Beteili-

gung an der Investmentgesellschaft“, Ab-

schnitt 1. dargestellt.

Gründungskapital

Die Pfl ichteinlage der Treuhandkommandi-

tistin beträgt 10.000 Euro. Die Pfl ichteinlage 

der Paribus KVG beträgt 1.000 Euro. Sie 

übernimmt darüber hinaus in der Beteili-

gungsgesellschaft sowie den Projektgesell-

schaften die Funktion der geschäftsführen-

den Kommanditistin und übernimmt auch in 

diesen Gesellschaften jeweils eine Pfl icht-

einlage von 1.000 Euro. Unter der Prämisse, 

dass die Investmentgesellschaft mittelbar in 

zwei Projektgesellschaften investieren wird, 

ergibt sich daher insgesamt ein Gründungs-

kapital von 14.000 Euro.

Fremdkapital

Die Projektgesellschaften werden nach 

Maßgabe des im Kapitel „Wesentliche Ver-

tragsbeziehungen und Identität und Pfl ich-

ten sonstiger Dienstleister“, Abschnitt 6. 

dargestellten Rahmenkreditvertrages lang-

fristige Darlehen aufnehmen. Die Beteili-

gungsgesellschaft und die Projektgesell-

schaften 1 und 2 haben zu den im Kapitel 

„Wesentliche Vertragsbeziehungen und 

Identität und Pfl ichten sonstiger Dienstleis-

ter“ Abschnitt 6. dargestellten Konditionen 

einen Kreditvertrag mit der UniCredit Lea-

sing Finance GmbH abgeschlossen, so dass 

grundsätzlich eine anteilige Fremdfi nanzie-

rung erfolgen kann. Die zum Zeitpunkt der 

Vertriebsanzeige abgeschlossenen Einzel-

kreditverträge sind im vorgenannten Ab-

schnitt aufgelistet.

Ausgabeaufschlag

Auf das Beteiligungskapital entfällt ein Aus-

gabeaufschlag in Höhe von bis zu 5 %, den 

Paribus Vertrieb erhält und zur Abdeckung 

der Eigenkapitalbeschaffungskosten ver-

wendet.
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1.3. Erläuterungen zur komprimierten 

Darstellung der Mittelverwendung 

in der Investitionsphase, 

konsolidierte Betrachtung 

(Prognose)

Die Position „1. Anschaffungskosten“ enthält 

die Anschaffungskosten der Eisenbahninves-

titionsgüter inkl. Anschaffungsnebenkosten 

sowie die Finanzierungskosten. Die Position 

„2.1 Vergütungen“ korrespondiert mit der 

Summe Fondskosten des Investitions- und 

Finanzierungsplanes (Prognose), während die 

Position „2.2 Nebenkosten der Vermögens-

anlage“ die Summe der Fondsnebenkosten 

enthält. Die prognostizierten Vergütungen ent-

stehen in Höhe von 4.318.653 Euro zzgl. ggf. 

anfallender nicht abziehbarer Umsatzsteuer 

bei der Investmentgesellschaft sowie in Höhe 

von 176.800 Euro auf Ebene der Projektgesell-

schaften für Finanzierungsvermittlung.

Die geplante Gesamthöhe aller Provisionen 

und Vergütungen inkl. Ausgabeaufschlag, 

die an den Prospektverantwortlichen oder 

an eine ihm nahestehende Person gezahlt 

werden, beträgt 5.128.003 Euro inkl. nicht 

abziehbarer Umsatzsteuer. 

Wird nur das Mindestkapital entsprechend 

der Platzierungs- und Finanzierungsgaran-

tie in Höhe von 10.000.000 Euro eingewor-

ben, verändern sich die oben dargestellten 

Werte. In diesem Fall reduzieren sich die 

Anschaffungskosten auf 10.876.380 Euro 

(82,2 % der Gesamtinvestition bzw. 103,6 % 

des Kommanditkapitals inkl. Ausgabeauf-

schlag). Die Vergütungen betragen 1.493.253 

Euro (respektive 11,3 % bzw. 14,2 %) und die 

Nebenkosten der Kapitalanlage 441.845 

Euro (respektive 3,3 % bzw. 4,2 %). Zusam-

men mit einer Liquiditätsreserve in Höhe 

von 420.972 Euro (respektive 3,2 % bzw. 

4,0 %) ergibt dies eine Gesamtinvestitions-

summe in Höhe von 13.232.450 Euro (126,0 % 

des Kommanditkapitals inkl. Ausgabeauf-

schlag).

1.4. Erläuterungen zum Investitions- und 

Finan zierungsplan auf Ebene der 

Investmentgesellschaft (Prognose)

Die Positionen des Investitions- und Finanzie-

rungsplanes auf Ebene der Investmentge-

sellschaft (Prognose) korrespondieren mit 

den gleichlautenden Positionen des konsoli-

dierten Investitions- und Finanzierungspla-

nes (Prognose) in diesem Kapitel in Abschnitt 

1.2, sofern sie nicht nachfolgend dargestellt 

sind.

Anschaffungskosten 

Beteiligungsgesellschaft

Diese Position weist die kalkulierten An-

schaffungskosten für den Gesellschaftsanteil 

an der Beteiligungsgesellschaft aus. Diese 

ergeben sich aus dem Kommanditkapital 

(Pfl ichteinlage), das die Investmentgesell-

schaft in die Beteiligungsgesellschaft einlegt. 

Das von der Beteiligungsgesellschaft benö-

tigte Eigenkapital ergibt sich insbesondere 

aus deren geplanten Beteiligungen an den 

Projektgesellschaften.

35

V. Wirtschaftliche Angaben

Komprimierte Darstellung der Mittelverwendung in der Investitionsphase1,

konsolidierte Betrachtung (Prognose2)3

In Euro

In % der 

Gesamt-

investition

In % des 

Kommandit-

kapitals 

inkl. Ausgabeauf-

schlag

1. Anschaffungskosten 34.883.040 86,47 110,73

2. Emissionsabhängige Kosten

2.1. Vergütungen 4.495.453 11,14 14,27

2.2. Nebenkosten der Kapitalanlage 523.545 1,30 1,66

3. Sonstiges 0 0,00 0,00

4. Liquiditätsreserve 440.412 1,09 1,40

Gesamtinvestitionssumme 40.342.450 100,00 128,06

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

1 Beinhaltet die Ist-Werte von 2013 und 2014.

2 Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.

3 Unter Berücksichtigung eines Beteiligungskapitals in Höhe von 29.989.000 Euro.



Investitions- und Finanzierungplan auf Ebene der Investmentgesellschaft1 (Prognose2)    

Euro

In % der 

Gesamt-

investition

In % des 

Kommandit-

kapitals 

inkl. Ausgabe-

aufschlag

Mittelverwendung (Prognose)

1. Anschaffungskosten Beteiligungsgesellschaft 26.362.176 83,69 83,69

Summe objektbezogene Kosten 26.362.176 83,69 83,69

2. Liquiditätsreserve 295.076 0,94 0,94

Investitionssumme 26.657.252 84,63 84,63

3. Treuhandvergütung Investitionsphase 60.000 0,19 0,19

4. Fondskonzeption und Marketing 585.000 1,86 1,86

5. Eigenkapitalbeschaffung (inklusive Ausgabeaufschlag) 2.998.900 9,52 9,52

6. Platzierungs- und Finanzierungsgarantie 674.753 2,14 2,14

Summe Fondskosten 4.318.653 13,71 13,71

7. Rechts- und Steuerberatung 276.971 0,88 0,88

8. Mittelverwendungskontrolle 15.000 0,05 0,05

9. Verwahrstelle 45.000 0,14 0,14

10. Nicht abziehbare Umsatzsteuer 186.574 0,59 0,59

Summe Fondsnebenkosten 523.545 1,66 1,66

Gesamtinvestitionssumme 31.499.450 100,00 100,00

Mittelherkunft (Prognose)

11. Beteiligungskapital 29.989.000 95,20 95,20

12. Gründungskapital der Investmmentgesellschaft 11.000 0,03 0,03

Summe Kommanditkapital (ohne Ausgabeaufschlag) 30.000.000 95,24 95,24

13. Ausgabeaufschlag 1.499.450 4,76 4,76

Gesamtfi nanzierungssumme 31.499.450 100,00 100,00

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
1 Beinhaltet die Ist-Werte 2013 und 2014.
2 Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.

Liquiditätsreserve

Auf Ebene der Investmentgesellschaft ist 

eine Liquiditätsreserve in der hier ausgewie-

senen Höhe vorgesehen.

Gründungskapital der 

Investmentgesellschaft

Das Gründungskapital der Investmentgesell-

schaft setzt sich zusammen aus der Pfl icht-

einlage der Treuhandkommanditistin in Höhe 

von 10.000 Euro und der Pfl ichteinlage der 

Paribus KVG in Höhe von 1.000 Euro.
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Pfl ichteinlage der geschäftsführenden 

Kommanditistin 

Die Pfl ichteinlage der geschäftsführenden 

Kommanditistin der Beteiligungsgesellschaft 

beträgt 1.000 Euro. Dieser Betrag ist Teil der 

Position 15. „Gründungskapital“ des konsoli-

dierten Investitions- und Finanzierungspla-

nes (Prognose) in diesem Kapitel in Abschnitt 

1.2. Paribus KVG ist berechtigt, zur Umset-

zung und Erreichung der Investitionsstrategie 

weitere Kommanditisten in die Beteiligungs-

gesellschaft aufzunehmen.

1.5. Erläuterungen zum Investitions- und 

Finanzierungsplan auf Ebene der 

Beteiligungsgesellschaft (Prognose)

Anschaffungskosten Projektgesellschaften

Diese Position weist die kalkulierten Anschaf-

fungskosten für die Kommanditanteile an den 

Projektgesellschaften aus. Die Anschaffungs-

kosten ergeben sich aus dem Kommanditka-

pital, das die Beteiligungsgesellschaft in die 

Projektgesellschaften einlegt. Das von den 

Projektgesellschaften benötigte Eigenkapital 

ergibt sich insbesondere aus den Anschaf-

fungskosten der Eisenbahninvestitionsgüter, 

aus den Anschaffungsnebenkosten und weite-

ren Kosten sowie aus der Liquiditätsreserve, 

die aus Vorsichtsgründen bei den Projektge-

sellschaften gebildet werden soll.

Liquiditätsreserve

Auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft ist 

eine anfängliche Liquiditätsreserve in der 

hier ausgewiesenen Höhe vorgesehen.

Pfl ichteinlage der Investmentgesellschaft

An dieser Stelle wird das geplante Komman-

ditkapital der Investmentgesellschaft an der 

Beteiligungsgesellschaft ausgewiesen (vgl. 

Position 1 des Investitions- und Finanzie-

rungsplanes auf Ebene der Investmentge-

sellschaft (Prognose) in diesem Kapitel in 

Abschnitt 1.4). 

Die Investmentgesellschaft hat bei Gründung 

der Beteiligungsgesellschaft eine Pfl ichtein-

lage in Höhe von 5.000 Euro übernommen. 

Die Pfl ichteinlage ist voll eingezahlt. Die In-

vestmentgesellschaft wird ihre Pfl ichteinlage 

in dem Maß erhöhen, wie die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin der Beteiligungsge-

sellschaft dies abruft und wie die Umsetzung 

der Investitionsstrategie dies erfordert. Zum 

Zeitpunkt der Vertriebsanzeige beträgt die 

von der Investmentgesellschaft übernomme-

ne Pfl ichteinlage 4.672.441,21 Euro.

Investitions- und Finanzierungplan auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft1 (Prognose2)3    

Euro

In % der 

Gesamt-

investition

In % des 

Kommandit-

kapitals 

inkl. Ausgabe-

aufschlag

Mittelverwendung (Prognose)

1. Anschaffungskosten Projektgesellschaften 26.305.922 99,78 99,78

Summe objektbezogene Kosten 26.305.922 99,78 99,78

2. Liquiditätsreserve 57.254 0,22 0,22

Gesamtinvestitionssumme 26.363.176 100,00 100,00

Mittelherkunft (Prognose)

3. Pfl ichteinlage der Investmmentgesellschaft 26.362.176 100,00 100,00

4. Pfl ichteinlage der geschäftsführenden Kommmanditistin 1.000 0,00 0,00

Summe Eigenkapital 26.363.176 100,00 100,00

Gesamtfi nanzierung 26.363.176 100,00 100,00

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
1 Beinhaltet die Ist-Werte 2013 und 2014.
2 Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.
3 Unter Berücksichtigung eines Beteiligungskapitals in Höhe von 29.989.000 Euro.
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Investitions- und Finanzierungplan auf Ebene der Projektgesellschaften1 (Prognose2)3    

Euro

In % der 

Gesamt-

investition

In % des 

Kommandit-

kapitals 

inkl. Ausgabe-

aufschlag

Mittelverwendung (Prognose)

1. Anschaffungskosten Eisenbahninvestitionsgüter 34.000.000 96,73 129,24

2. Anschaffungsnebenkosten 830.000 2,36 3,15

Summe objektbezogene Kosten 34.830.000 99,10 132,39

3. Finanzierungskosten 53.040 0,15 0,20

4. Liquiditätsreserve 88.082 0,25 0,33

Investitionssumme 34.971.122 99,50 132,93

5. Fremdkapitalvermittlung 176.800 0,50 0,67

Summe Fondsnebenkosten 176.800 0,50 0,67

Gesamtinvestitionssumme 35.147.922 100,00 133,60

Mittelherkunft (Prognose)

6. Pfl ichteinlage der Beteiligungsgesellschaft 26.305.922 74,84 99,99

7. Pfl ichteinlage der geschäftsführenden Kommmanditistin 2.000 0,01 0,01

Summe Eigenkapital 26.307.922 74,85 100,00

8. Fremdkapital 8.840.000 25,15 33,60

Gesamtfi nanzierung 35.147.922 100,00 133,60

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
1 Beinhaltet die Ist-Werte 2013 und 2014.
2 Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.
3 Unter Berücksichtigung eines Beteiligungskapitals in Höhe von 29.989.000 Euro.

Liquiditätsreserve

Die auf Ebene der Projektgesellschaften ins-

gesamt vorgesehene anfängliche Liquidi-

tätsreserve ist in dieser Position ausgewie-

sen.

Pfl ichteinlage der Beteiligungsgesellschaft

An dieser Stelle wird das geplante Komman-

ditkapital der Beteiligungsgesellschaft an 

den Projektgesellschaften ausgewiesen (vgl. 

Position 1 des Investitions- und Finanzie-

rungsplanes auf Ebene der Beteiligungsge-

sellschaft (Prognose), in diesem Kapitel in 

Abschnitt 1.5). 

Die Beteiligungsgesellschaft hat bei Grün-

dung der Projektgesellschaften 1 und 2 jeweils 

eine Pfl ichteinlage in Höhe von 1.000 Euro 

1.6. Erläuterungen zum Investitions- und 

Finanzierungsplan auf Ebene der 

Projektgesellschaften (Prognose)

Die Investmentgesellschaft wird den Ankauf 

der Eisenbahninvestitionsgüter mittelbar über 

die Projektgesellschaften durchführen. In den 

Projektgesellschaften werden jeweils Eisen-

bahninvestitionsgüter mit ähnlichem Profi l und 

gleicher Finanzierung zusammengefasst. So 

wird die Projektgesellschaft 1 voraussichtlich 

im Wesentlichen Rangierlokomotiven erwer-

ben, während die Projektgesellschaft 2 voraus-

sichtlich überwiegend Streckenelektrolokomo-

tiven halten wird. Die Beteiligungsgesellschaft 

kann ggf. weitere Projektgesellschaften grün-

den, erwerben oder sich an solchen beteiligen. 

Die genaue Zahl und das Portfolio der Projekt-

gesellschaften stehen zum Zeitpunkt der Ver-

triebsanzeige noch nicht fest. Die verwendete 

Darstellung unterstellt beispielhaft, dass ins-

gesamt zwei Projektgesellschaften gegründet 

werden. Diese werden im Investitions- und Fi-

nanzierungsplan auf Ebene der Projektgesell-

schaften (Prognose) aggregiert dargestellt. 

Eine Aufteilung auf einzelne Gesellschaften 

unterbleibt an dieser Stelle.

Die Positionen des Investitions- und Finanzie-

rungsplanes auf Ebene der Projektgesell-

schaften (Prognose) korrespondieren mit den 

gleichlautenden Positionen des konsolidierten 

Investitions- und Finanzierungsplanes (Prog-

nose) in diesem Kapitel in Abschnitt 1., sofern 

sie nicht nachfolgend dargestellt sind.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

38



übernommen. Die Pfl ichteinlage ist voll einge-

zahlt. Die Beteiligungsgesellschaft wird ihre 

Pfl ichteinlage in dem Maß erhöhen, wie die 

jeweilige geschäftsführende Kommanditistin 

der Projektgesellschaften dies abruft und wie 

die Umsetzung der Investitionsstrategie dies 

erfordert. Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 

beträgt die von der Beteiligungsgesellschaft 

übernommene Pfl ichteinlage bei der Projekt-

gesellschaft 1 1.197.860,60 Euro und bei der 

Projektgesellschaft 2 3.465.580,61 Euro, zu-

sammen mithin 4.663.441,21 Euro.

Pfl ichteinlage der geschäftsführenden 

Kommanditistin 

Die Pfl ichteinlage der geschäftsführenden 

Kommanditistin beträgt bei jeder der zu grün-

denden Projektgesellschaften 1.000 Euro, so 

dass sich für die unterstellten zwei Projektge-

sellschaften insgesamt eine Summe der 

Pfl ichteinlagen in Höhe von 2.000 Euro ergibt. 

Dieser Betrag ist Teil der Position 15 „Grün-

dungskapital“ des konsolidierten Investitions- 

und Finanzierungsplanes (Prognose) in die-

sem Kapitel in Abschnitt 1.2.

Die geschäftsführende Kommanditistin hat 

bei der Gründung der Projektgesellschaften 

1 und 2 jeweils eine Pfl ichteinlage in Höhe 

von 1.000 Euro übernommen. Die Pfl ichtein-

lage ist voll eingezahlt. Die geschäftsführen-

de Kommanditistin der Projektgesellschaft 

ist berechtigt, zur Umsetzung und Errei-

chung der Investitionsstrategie weitere Kom-

manditisten in die Projektgesellschaften auf-

zunehmen.

2. Liquiditätsrechnung 
(Prognose)

Allgemeines

Die Zusammensetzung der mittelbaren Ver-

mögensgegenstände der Investmentgesell-

schaft steht zum Zeitpunkt der Vertriebsan-

zeige nicht abschließend fest. Auch unter 

Berücksichtigung der Investitions- und der 

Finanzierungskriterien kann das am Ende 

der Investitionsphase tatsächlich erworbene 

Portfolio wesentlich von dem im Rahmen des 

Investitions- und Finanzierungsplanes (Prog-

nose) dargestellten beispielhaften Portfolio 

abweichen. Die verschiedenen Bereiche des 

Schienenverkehrs weisen unterschiedliche 

Rendite-Risiko-Profi le auf und erlauben den 

Einsatz unterschiedlicher Fremdkapitalquo-

ten. Auch stehen die Einnahmen und Ausga-

ben für die Eisenbahninvestitionsgüter nicht 

fest und unterliegen voraussichtlich markt-

bedingten Veränderungen. Das hat zur Folge, 

dass die Höhe sowohl der laufenden Auszah-

lungen wie auch der Schlussauszahlung der 

Investmentgesellschaft von unter anderem 

der tatsächlichen Zusammensetzung des 

Portfolios, der Höhe der Fremdfi nanzierung 

und der Marktentwicklung abhängig ist. Da-

her ist eine sichere Prognose der Höhe der 

Einnahmen und Ausgaben der Investmentge-

sellschaft sowie der Auszahlungen an die An-

leger zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 

nicht möglich. Vielmehr basiert die Liquidi-

tätsrechnung (Prognose) auf zahlreichen An-

nahmen und Prämissen, die nachfolgend wie 

auch im Kapitel „Wirtschaftliche Angaben“, 

Abschnitt 1. erläutert werden. Sie basiert fer-

ner auf der Annahme der vollständigen Um-

setzung des in Abschnitt 1. dieses Kapitels 

dargestellten und beschriebenen konsoli-

dierten Investitions- und Finanzierungsplans 

(Prognose). Die tatsächliche zukünftige wirt-

schaftliche Entwicklung der Investmentge-

sellschaft und die Auszahlungen an die An-

leger können wesentlich von den in der Li-

quiditätsrechnung (Prognose) beispielhaft 

dargestellten Werten abweichen.

Um die Auswirkungen von geänderten Prä-

missen auf die Liquiditätsrechnung (Progno-

se) darzustellen, schließt sich an diesen Ab-

schnitt eine Sensitivitätsanalyse an.

Die Darstellung der Liquiditätsrechnung 

(Prognose) basiert auf einer konsolidierten 

Betrachtung über alle Ebenen der Invest-

mentgesellschaft, der Beteiligungsgesell-

schaft und der Projektgesellschaften. So 

werden z. B. die Mieteinnahmen der Projekt-

gesellschaften zusammen mit den Gesell-

schaftskosten der Investmentgesellschaft 

ausgewiesen. Diese Darstellung wurde ge-

wählt, um ein besseres Verständnis der Zu-

sammenhänge und der wirtschaftlichen Ge-

samtsituation der Investmentgesellschaft zu 

vermitteln.

Einnahmen

Mieteinnahmen

Die Projektgesellschaften erzielen im We-

sentlichen Einnahmen aus der Vermietung 

der Eisenbahninvestitionsgüter. Dabei wird 

angestrebt, je nach Investitionsbeispiel eine 

Bruttomietrendite (anfängliche Jahresmiet-

einnahmen dividiert durch Anschaffungs- 

und Herstellungskosten) von durchschnittlich 

rund 10,5 % p.  a. zu erzielen. Zur Berücksich-

tigung von Ausfall- und Vermietungsrisiken 

wird kalkulatorisch eine Auslastungsquote 

von 85 % für Rangierlokomotiven und 95 % für 

Streckenlokomotiven unterstellt. Dadurch er-

gibt sich über das gesamte oben dargestellte 

beispielhafte Musterportfolio eine erwar-

tete anfängliche Nettomietrendite (Brutto-

mietrendite multipliziert mit Auslastungs-

quote) von rund 9,3 % p. a. Kalkulatorisch wird 

unterstellt, dass die relativen Mieteinnahmen 

in Folgejahren in Höhe der erwarteten Infl ati-

onsrate von 1,8 % p. a. steigen.

Die zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige ab-

geschlossenen Mietverträge sind in Kapitel 

„Wesentliche Vertragsbeziehungen und 

Identität und Pfl ichten sonstiger Dienstleis-

ter“ in Abschnitt 5. dargestellt.

Versicherungs- und 

Hauptuntersuchungsumlagen

Es wird erwartet, dass die Mieter neben dem 

Mietzins für die Eisenbahninvestitionsgüter 

Umlagen für Kaskoversicherung und die 

alle sechs bis acht Jahre fälligen Hauptun-

tersuchungen zahlen, die im Durchschnitt 

die damit im Zusammenhang stehenden 

Kosten weitgehend decken. Die Hauptun-

tersuchungsumlage wird kalkulatorisch in 

eine Rücklage eingestellt und zur Zahlung 
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Konsolidierte Liquiditätsrechnung1 (Prognose)2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Einnahmen

1. Mieteinnahmen 34.403 716.250 1.182.980 2.402.703 3.565.748 3.629.935 3.695.273

2. Versicherungsunterlagen 2.931 11.560 52.861 137.959 204.739 208.424 212.176

3. HU-Umlagen 6.626 97.520 169.511 303.804 450.862 458.979 467.241

4. Veräußerungserlös 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einnahmen 43.960 825.572 1.405.351 2.844.466 4.221.349 4.297.339 4.374.690

Ausgaben

Fahrzeugkosten

5. Flottenmanagement 3.351 52.313 86.708 192.202 285.448 290.801 296.254

6. Fahrzeugeinstellung 0 8.360 13.228 34.592 51.437 52.466 53.515

7. Instandhaltung 0 5.557 28.283 73.814 109.545 111.516 113.524

8. Versicherungsaufwand 3.567 14.279 53.455 139.509 207.039 210.766 214.560

9. Hauptuntersuchungen 0 0 0 0 214.793 382.655 445.191

10. Zugführung (+) / Aufl ösung (–) 

HU-Rücklage 6.626 97.520 169.511 303.804 236.069 76.324 22.050

Gesellschaftskosten

11. Geschäftsführung, Fremd verwaltung, 

Haftungsvergütung 11.277 63.488 87.041 125.627 159.150 160.689 161.725

12. Treuhhandvergütung 0 11.486 41.650 54.700 78.162 78.540 78.540

13. Verwahrstellenvergütung 0 0 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320

14. Steuerberatung, Buchführung, 

Jahresabschlussprüfung, sonstige 58.913 78.950 86.508 113.490 115.535 117.615 119.736

15. Darlehenszinsen inkl. 

Bereitstellungszinsen 40.062 165.145 139.636 378.620 302.524 286.148 269.149

16. Tilgung 0 84.863 174.412 353.196 430.599 446.975 463.973

Gesamtausgaben 123.796 581.960 913.752 1.802.875 2.223.621 2.247.815 2.271.537

Liquiditätsüberschuss -79.836 243.612 491.599 1.041.591 1.997.720 2.049.523 2.103.153

Auszahlung an Anleger 

in % Kommanditkapital 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 %

Auszahlung 5.920 271.860 502.457 1.321.157 2.100.000 2.100.000 2.100.000

Auszahlung an geschäftsführende 

Kommanditisten 0 1.022 98 153 256 262 268

Summe Liquiditätsreserve 

und HU-Rücklage 361.282 429.531 588.086 612.171 745.713 771.298 796.232

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
1 Beinhaltet die Ist-Werte 2013 und 2014.
2 Prognosen sind keine verlässslichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Veräußerung Summe

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

3.761.783 3.829.497 3.898.426 3.968.590 4.040.023 4.112.744 4.186.777 4.262.141 0 47.287.274

215.995 219.883 223.841 227.870 231.972 236.147 240.398 244.725 0 2.671.481

475.651 484.212 492.928 501.799 510.832 520.027 529.387 538.917 0 6.008.295

0 0 0 0 0 0 0 0 23.487.670 23.487.670

4.453.429 4.533.592 4.615.195 4.698.259 4.782.826 4.868.919 4.956.562 5.045.783 23.487.670 79.454.962

301.809 307.469 313.235 319.110 325.095 331.193 337.406 343.735 0 3.786.130

54.586 55.677 56.791 57.927 59.085 60.267 61.472 62.702 0 682.105

115.567 117.647 119.765 121.921 124.115 126.349 128.624 130.939 0 1.427.167

218.422 222.354 226.356 230.430 234.578 238.801 243.099 247.475 0 2.704.691

453.205 461.362 675.146 687.299 486.727 929.040 504.407 513.486 0 5.753.311

22.446 22.850 –182.218 –185.500 24.105 –409.013 24.980 –229.553 0 0

162.782 163.860 164.960 166.081 167.225 168.392 169.582 170.796 352.315 2.454.990

78.540 78.540 78.540 78.540 78.540 78.540 78.540 78.540 0 971.399

33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 0 433.160

121.891 124.087 126.323 128.598 130.915 133.273 135.674 138.118 0 1.729.628

251.504 233.188 214.175 216.241 256.656 227.599 196.911 164.500 0 3.342.060

481.618 499.935 518.948 527.147 517.529 546.586 577.274 609.684 2.607.262 8.840.000

2.295.691 2.320.289 2.345.341 2.381.114 2.437.891 2.464.347 2.491.289 2.263.743 2.959.577 32.124.640

2.157.738 2.213.303 2.269.853 2.317.145 2.344.935 2.404.571 2.465.273 2.782.040 20.528.093 47.330.323

7,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 71,21 % 176,21 %

2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 21.362.537 47.763.931

275 281 288 293 296 303 310 346 2.351 6.803

876.141 1.012.013 999.360 1.030.712 999.456 594.711 684.654 836.795 0 
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von Kosten im Zusammenhang mit Haupt-

untersuchungen, ggf. auch in Folgejahren, 

verwendet. 

Veräußerungserlös

Der Veräußerungserlös der Eisenbahninvesti-

tionsgüter ist abhängig von z. B. dem Alter und 

Zustand des jeweiligen Fahrzeuges, der er-

warteten Restnutzungsdauer, der Leistungs-

klasse und der Nachfrage zum Zeitpunkt der 

Veräußerung. Es wird erwartet, dass der 

durchschnittliche Veräußerungserlös für das 

beispielhafte Musterportfolio am Ende des 

Prognosezeitraumes bei rund 69 % der An-

schaffungs- und Herstellungskosten liegt. 

Dieser Wert wurde aus gutachterlichen Wert-

verlaufsprognosen mit mathematisch-statis-

tischen Methoden für das beispielhafte Mus-

terportfolio abgeleitet.

Zinseinnahmen aus der Anlage von Liquidi-

tätsreserven und Rücklagen wurden nicht 

berücksichtigt.

Fahrzeugkosten

Flottenmanagement

Die Projektgesellschaften haben Dienstleis-

tungsverträge mit Northrail als Berater für 

Eisenbahninvestitionsgüter abgeschlossen, 

die das Flottenmanagement inkl. der Vermie-

tung, Verwaltung und technischen Betreuung 

der Fahrzeuge durch Northrail regeln. North-

rail übernimmt bereits für das Paribus Rail 

Portfolio I und das Paribus Rail Portfolio II die 

Fahrzeugverwaltung. Da der für die Überwa-

chung und Betreuung der Eisenbahninvestiti-

onsgüter entstehende Aufwand, etwa für die 

Suche nach Mietern, den Abschluss von Miet-

verträgen oder für die Organisation und Be-

treuung von Reparaturen und Instandhal-

tungsarbeiten, im Wesentlichen unabhängig 

ist von der Größe des Fahrzeugs und der 

Höhe der Mieteinnahmen, erhält Northrail ab 

2015 eine feste Gebühr in Höhe von 5.610 

Euro p. a. pro Lokomotive und 3.060 Euro p. a. 

pro SPNV-Fahrzeug. Um darüber hinaus 

auch eine Anreizkompatibilität zwischen dem 

Eigentümer und Northrail zu erreichen, er-

hält Northrail eine zusätzliche Vergütung in 

Höhe von 5 % der vereinnahmten Mieterträge 

aus Lokomotiven und 2 % der Mieteinnahmen 

aus SPNV-Fahrzeugen. Als Ausgleich für den 

zusätzlichen Arbeitsaufwand bei Durchfüh-

rung der laufenden Wartung durch die Pro-

jektgesellschaften erhält der Fahrzeugver-

walter darüber hinaus einen Betrag von 15 % 

einer ggf. mit einem Mieter vereinbarten 

Wartungspauschale. Die Liquiditätsrechnung 

(Prognose) berücksichtigt weder Einnahmen 

aus einer möglichen Wartungspauschale 

noch die damit im Zusammenhang stehen-

den Kosten und Vergütungen.

Die vorgenannten Vergütungen verstehen 

sich jeweils zzgl. Umsatzsteuer. Die Vergü-

tungen pro Fahrzeug steigen ab dem Jahr 

2016 um 2 % p. a., bezogen auf den Vorjah-

reswert. Sofern eine oder mehrere Projekt-

gesellschaften einen anderen Dienstleister 

mit dem Flottenmanagement beauftragen, 

kann die Vergütung hiervon abweichen. Die 

beispielhafte Berechnung unterstellt, dass 

bis zum Ende des Jahres 2015 insgesamt 

neun und bis Ende 2016 insgesamt 18 Loko-

motiven als Eisenbahninvestitionsgüter er-

worben werden.

Fahrzeugeinstellung

Der Fahrzeughalter übernimmt die Regist-

rierung der Schienenfahrzeuge (Lokomoti-

ven und SPNV-Fahrzeuge) beim Nationalen 

Fahrzeugeinstellungsregister und alle wei-

teren von Gesetzes wegen und aufgrund des 

Fahrzeugeinstellungsvertrages vom Fahr-

zeughalter durchzuführenden Aufgaben. 

Dazu gehört neben der abzuschließenden 

Haftpfl ichtversicherung auch die laufende 

Dokumentation aller an den Schienenfahr-

zeugen durchgeführten Wartungen und 

technischen Arbeiten. Sofern nicht der Mie-

ter selbst diese Aufgaben übernimmt, be-

auftragen die Projektgesellschaften die nor-

thrail Fahrzeugverwaltungs GmbH mit der 

Fahrzeugeinstellung. Dafür erhält die north-

rail Fahrzeugverwaltungs GmbH ab 2015 

eine monatliche Vergütung von anfänglich 

228,89 Euro pro Fahrzeug zzgl. Umsatzsteu-

er. Anderenfalls erhält die northrail Fahr-

zeugverwaltungs GmbH die Hälfte des vor-

genannten Betrages, um im Interesse der 

jeweiligen Projektgesellschaft die ord-

nungsgemäße Durchführung der Aufgaben 

des Fahrzeughalters durch den Fahrzeug-

halter zu überprüfen und zu bestätigen. Die 

Vergütung erhöht sich ab dem Jahr 2016 um 

2 % p. a. bezogen auf den Vorjahreswert.

Instandhaltung

Die laufende, überwiegend nutzungsabhän-

gige Wartung und Instandhaltung der Eisen-

bahninvestitionsgüter soll aufgrund der ab-

zuschließenden Mietverträge in der Regel 

vom jeweiligen Mieter durchzuführen sein. 

Sofern der Mieter diese Arbeiten nicht selbst 

durchführt, wird er dafür einen Zuschlag zur 

Miete zahlen müssen (sog. Wet-Lease) und 

die jeweilige Projektgesellschaft als Eigen-

tümerin wird die Arbeiten auf eigene Kosten 

durchführen lassen. Bekommt sie die damit 

im Zusammenhang stehenden Kosten nicht 

oder nicht vollständig vom Mieter erstattet, 

hat sie diese selbst zu tragen. An dieser 

Stelle wird beispielhaft der erwartete Auf-

wand für Wartung und Instandhaltung aus-

gewiesen, soweit dieser nicht durch die Mie-

ter übernommen wird. Es ist möglich, dass 

die Vermietung als Wet-Lease zukünftig 

häufi ger vorgenommen wird und sowohl 

Einnahmen als auch Instandhaltungskosten 

folglich höher ausfallen als hier geplant.

Versicherungsaufwand

Northrail hat für die von ihr verwalteten Ei-

senbahninvestitionsgüter einschließlich der 

Eisenbahninvestitionsgüter der Projektge-

sellschaften eine Kaskoversicherung abge-

schlossen. Diese soll verschuldensunab-

hängig Schäden an den Fahrzeugen absi-

chern und die Reparaturkosten abzgl. eines 

Selbstbehalts abdecken sowie einen aus der 

Reparaturzeit resultierenden Mietausfall zu-

mindest teilweise ersetzen. Die dafür fällige 

Versicherungsprämie wird auf die Projekt-

gesellschaften umgelegt und soweit mög-

lich über die Versicherungsumlage an die 

jeweiligen Mieter weiterbelastet. Sofern die 

tatsächlichen Kosten der Kaskoversicherung 

von den vereinnahmten Umlagen abweichen, 

geht der verbleibende Mehr- oder Minderer-

lös zugunsten oder zulasten der jeweiligen 

Projektgesellschaft.

Hauptuntersuchungen

Lokomotiven müssen im Abstand von jeweils 

sechs Jahren eine sogenannte Hauptunter-

suchung durchlaufen. Die Frist kann vom 

Fahrzeughalter zwei Mal um jeweils ein Jahr 

verlängert werden, wenn die Fahrzeuge in ei-

nem guten technischen Zustand sind. Im Zu-

sammenhang mit der Hauptuntersuchung 

werden die Fahrzeuge auf ihre Verkehrssi-
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cherheit untersucht und umfassend gewar-

tet. Die Kosten für diese zeit- und arbeitsin-

tensiven Arbeiten sind bei dieselgetriebenen 

Fahrzeugen aufgrund der aufwendigeren 

Wartung des Dieselmotors meist höher als 

bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb. Im Rah-

men der beispielhaften Liquiditätsrechnung 

wurde unterstellt, dass die ersten planmäßi-

gen Hauptuntersuchungen im Jahr 2017 

durchzuführen sind. Die Kosten sollen über-

wiegend aus der in Vorjahren gebildeten 

Hauptuntersuchungsrücklage gezahlt wer-

den. Sofern die tatsächlichen Kosten der 

Hauptuntersuchungen von den vereinnahm-

ten Umlagen einschließlich der Rücklagen 

abweichen, geht der verbleibende Mehr- oder 

Mindererlös zugunsten oder zulasten der je-

weiligen Projektgesellschaft. Sollten die Kos-

ten in einem Jahr höher ausfallen als die 

Rücklagen, ist die Differenz aus den laufen-

den Einnahmen der jeweiligen Projektgesell-

schaft zu begleichen. Eine zeitliche Verschie-

bung der tatsächlichen Hauptuntersuchungs-

termine gegenüber der beispielhaften 

Liquiditätsrechnung kann ggf. zu abweichen-

den Auszahlungen an die Anleger führen.

Gesellschaftskosten

Als Bemessungsgrundlage für die Berech-

nung der laufenden Vergütungen der Invest-

mentgesellschaft gilt, sofern nachfolgend 

nicht anders dargestellt, die Summe aus 

dem durchschnittlichen Nettoinventarwert 

der Investmentgesellschaft im jeweiligen 

Geschäftsjahr und den bis zum jeweiligen 

Berechnungsstichtag von der Investment-

gesellschaft an die Anleger geleisteten Aus-

zahlungen, maximal aber 100 % des von den 

Anlegern gezeichneten Beteiligungsbetra-

ges (nachfolgend „Bemessungsgrundlage“). 

Der Nettoinventarwert wird aus dem Ver-

kehrswert der zur Investmentgesellschaft 

gehörenden Vermögensgegenstände abzüg-

lich der ggf. aufgenommenen Verbindlich-

keit und sonstigen Verbindlichkeiten ermit-

telt. Wird der Nettoinventarwert nur einmal 

jährlich ermittelt, wird für die Berechnung 

des Durchschnitts der Wert am Anfang und 

am Ende des Geschäftsjahres zugrunde ge-

legt.

Geschäftsführung, Fremdverwaltung, 

Haftungsvergütung

Paribus KVG erhält für die Fremdverwaltung 

der Investmentgesellschaft von dieser erst-

malig für das Geschäftsjahr 2015 eine jährli-

che Vergütung in Höhe von bis zu 0,2975 % 

der Bemessungsgrundlage. Für die Zeit vom 

1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 

beträgt die jährliche Vergütung jedoch min-

destens 44.625 Euro. Ab Liquidationseröff-

nung durch Laufzeitende, Gesellschafterbe-

schluss oder sonstige Gründe nach § 131 

HGB beträgt die jährliche Vergütung bis zu 

0,2975 % der Bemessungsgrundlage.

In ihrer Funktion als geschäftsführende 

Kommanditistin der Investmentgesellschaft 

erhält Paribus KVG von der Investmentge-

sellschaft als Entgelt für ihre Geschäftsfüh-

rungstätigkeit eine jährliche Vergütung in 

Höhe von bis zu 0,0595 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Für 

die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. De-

zember 2015 beträgt die jährliche Vergütung 

jedoch mindestens 14.875 Euro.

In ihrer Funktion als geschäftsführende Kom-

manditistin der Beteiligungsgesellschaft er-

hält Paribus KVG von der Beteiligungsgesell-

schaft ab dem Jahr 2015 eine Geschäftsfüh-

rungsvergütung in Höhe von 1.517,25 Euro 

p. a. sowie den Ersatz ihrer Auslagen. Die Ver-

gütung erhöht sich ab dem Jahr 2016 um 2 % 

p. a., bezogen auf den Vorjahreswert.

In ihrer Funktion als geschäftsführende Kom-

manditistin der Projektgesellschaften erhält 

Paribus KVG von den Projektgesellschaften 

jeweils eine Geschäftsführungsvergütung in 

Höhe von 0,1981 % des zum jeweiligen Ge-

schäftsjahresende bzw. nach Abschluss der 

Investitionsphase des zu diesem Zeitpunkt 

investierten Eigenkapitals sowie den Ersatz 

ihrer Auslagen. Die Vergütung erhöht sich ab 

dem Jahr 2016 um 2 % p. a., bezogen auf den 

Vorjahreswert.

Bei Veräußerung des Kommanditanteils 

der Investmentgesellschaft an der Betei-

ligungsgesellschaft oder bei Veräußerung 

der Kommanditanteile der Beteiligungsge-

sellschaft an einer oder mehreren Projekt-

gesellschaften oder bei Veräußerung der 

von den Projektgesellschaften gehaltenen 

Eisenbahninvestitionsgüter erhält Paribus 

KVG eine Transaktionsgebühr in Höhe von 

1,785 % des Veräußerungswertes. Die Be-

messungsgrundlage und die Berechnung der 

Transaktionsgebühr sind in Kapitel „Kosten“ 

Abschnitt 4. dargestellt. 

Die Komplementärin der Investmentgesell-

schaft erhält von der Investmentgesellschaft 

als Entgelt für ihre Haftungsübernahme eine 

jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 

0,00595 % der Bemessungsgrundlage im je-

weiligen Geschäftsjahr. Für die Zeit vom 

1 Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 

beträgt die jährliche Vergütung jedoch min-

destens 1.488 Euro.

Die Haftungsvergütung der Komplementärin 

der Beteiligungsgesellschaft beträgt ab dem 

Jahr 2015 1.517,25 Euro p. a. Die Haftungs-

vergütung der Komplementärin der Projekt-

gesellschaften beträgt jeweils 1.547,60 Euro 

p. a. Die Vergütungen erhöhen sich ab dem 

Jahr 2016 um 2 % p. a., bezogen auf den Vor-

jahreswert. Die jeweilige Komplementärin 

der Beteiligungsgesellschaft und der Pro-

jektgesellschaften erhält darüber hinaus 

sämtliche Aufwendungen ersetzt, die ihr im 

Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die 

jeweilige Gesellschaft entstehen und dem 

Umfang nach einem ordentlichen Geschäfts-

betrieb entsprechen.

Treuhandvergütung

Die Treuhandkommanditistin erhält für die 

gegenüber allen Anlegern einschließlich der 

Direktkommanditisten erbrachten administ-

rativen Verwaltungsfunktionen von der In-

vestmentgesellschaft eine jährliche Vergü-

tung in Höhe von bis zu 0,2618 % der Bemes-

sungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. 

Für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. 

Dezember 2015 beträgt die jährliche Vergü-

tung jedoch mindestens 41.650 Euro. 

Verwahrstellenvergütung

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstel-

le beträgt bis zu 0,5 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, min-

destens jedoch 33.320 Euro. 
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Die vorgenannten Vergütungen verstehen 

sich inkl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe 

zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige. Bei ei-

ner Änderung der gesetzlichen Steuersätze 

werden die genannten Bruttobeträge bzw. 

Prozentsätze entsprechend angepasst.

Steuerberatung, Buchführung, Jahresab-

schlussprüfung, sonstiges

Für weitere laufende Gesellschaftskosten 

wie Buchführung und Jahresabschlusser-

stellung der Beteiligungs- und Projektge-

sellschaften, Rechts- und Steuerberatung, 

Jahresabschlussprüfung sowie jährliche 

gutachterliche Bewertung der Eisenbahnin-

vestitionsgüter wird ein Betrag von rund 

115.000 Euro p. a. zzgl. Umsatzsteuer kalku-

liert. Die Kosten werden voraussichtlich in-

fl ationsbedingt im Laufe der Zeit ansteigen.

Ausgewiesen werden jeweils die Kosten und 

Vergütungen inkl. der nicht abziehbaren 

Umsatzsteuer.

Darlehenszinsen inkl. Bereitstellungszinsen

Die Projektgesellschaften werden nach 

Maßgabe der als Anlage 2 des Gesellschafts-

vertrages der Investmentgesellschaft wie-

dergegebenen Finanzierungsrichtlinien so-

wie des im Kapitel „Wesentliche Vertragsbe-

ziehungen und Identität und Pfl ichten 

sonstiger Dienstleister“, Abschnitt 6. darge-

stellten Kreditvertrages Fremdkapital auf-

nehmen. Darauf fallen laufende Zahlungen 

für Zins auf abgerufene Darlehensbeträge 

sowie Bereitstellungszinsen auf bereitge-

stellte, aber nicht abgerufene Darlehensbe-

träge an. Die Höhe der Zinsen und Bereit-

stellungszinsen ist abhängig von Höhe und 

Zeitpunkt der abgerufenen Darlehensbeträ-

ge, die wiederum vom Platzierungsverlauf 

und den angekauften Eisenbahninvestitions-

gütern abhängig sind. Daher kann die tat-

sächliche Zinsbelastung von der hier darge-

stellten beispielhaften Liquiditätsrechnung 

abweichen.

Tilgung

Ausgewiesen wird ein beispielhafter Til-

gungsverlauf, der sich unter den zuvor dar-

gestellten Annahmen bei einer annuitäti-

schen Tilgung ergibt. Die Details zu dem be-

reits abgeschlossenen Kreditvertrag sind im 

Kapitel „Wesentliche Vertragsbeziehungen 

und Identität und Pfl ichten sonstiger Dienst-

leister“, Abschnitt 6. dargestellt. Für zukünf-

tige Darlehensaufnahmen sind diese in je-

weils abzuschließenden Einzelkreditverträ-

gen zu vereinbaren.

Auszahlungen an Anleger

Paribus KVG wird den nach Abzug der lau-

fenden Kosten und Bildung einer angemes-

senen Liquiditätsreserve verbleibenden Li-

quiditätsüberschuss der Investmentgesell-

schaft an die Anleger auszahlen. 

Unter Berücksichtigung der zuvor erläuter-

ten Annahmen, Erwartungen und Verträge 

bezüglich der Einnahmen und Ausgaben er-

gibt sich der dargestellte prognostizierte 

Auszahlungsverlauf von anfangs 6 % p. a. an-

steigend auf 8 % p. a. des eingezahlten Betei-

ligungskapitals.

Aus dem Veräußerungserlös abzgl. der Dar-

lehenstilgung sowie der Auszahlung der ver-

bleibenden Liquiditätsreserve ergibt sich für 

die Liquidationsphase der Investmentgesell-

schaft eine prognostizierte Schlussauszah-

lung in Höhe von rund 71 % des Beteili-

gungskapitals.

Die ausgewiesene Summe der Auszahlun-

gen an die Anleger beinhaltet auch die ge-

leisteten Auszahlungen an Anleger, die 2013 

und 2014 beigetreten sind. Bei einem Beitritt 

im Juni 2015 beträgt die Summe der prog-

nostizierten Auszahlungen an den Anleger 

161,21 % des Beteiligungskapitals. Weitere 

Details zu den Rückfl üssen für einen bei-

spielhaften Anleger bei einem Beitritt zum 

30. Juni 2015 bzw. zum 30. Juni 2016 sind im 

Kapitel „Wirtschaftliche Angaben“ in Ab-

schnitt 4. dargestellt.

Aus Vereinfachungsgründen werden die ge-

planten Auszahlungen vollständig in dem 

Jahr dargestellt, für das sie geleistet wer-

den. Tatsächlich wird die jeweils letzte Rate 

der jährlichen Auszahlungen am Anfang des 

Folgejahres geleistet.
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sind als Verkaufserlös in Prozent der An-

schaffungs- und Herstellungskosten darge-

stellt.

Durchschnittliche Auslastung

In der Liquiditätsrechnung wurden die dort 

dargestellten durchschnittlichen Auslas-

tungsquoten angenommen. Sofern über die 

Laufzeit der Investmentgesellschaft die tat-

sächliche durchschnittliche Auslastung z. B. 

aufgrund einer anderen Portfoliozusam-

mensetzung oder wegen geänderter Markt-

bedingungen hiervon abweicht, hätte dies 

die dargestellten Auswirkungen auf den Ge-

samtmittelrückfl uss an die Anleger.

3. Sensitivitätsanalyse 
(Abweichungen von 
Prognosen)

Die nachfolgend abgebildeten Sensitivitäts-

analysen stellen die Auswirkungen von Ab-

weichungen verschiedener Parameter im 

Rahmen der zuvor dargestellten beispielhaf-

ten Liquiditätsrechnung (Prognose) dar. Die 

tatsächliche Entwicklung der zugrunde ge-

legten Parameter kann von den beispielhaft 

zugrunde gelegten Werten deutlich abwei-

chen. Dies kann den Gesamterfolg der Invest-

mentgesellschaft signifi kant beeinfl ussen.

In den nachfolgend dargestellten Analysen 

werden die Auswirkungen dargestellt, die 

Änderungen einzelner Parameter auf die 

prognostizierten Auszahlungen für einen 

beispielhaften Anleger mit Beitritt zum 30. 

Juni 2015 haben. Die übrigen Parameter 

werden jeweils konstant gehalten. Folgewir-

kungen oder ein kumulatives Auftreten von 

Änderungen mehrerer Parameter können 

die Gesamtauswirkungen verstärken oder 

vermindern. Aus den gewählten Abweichun-

gen der Parameter kann nicht auf eine mög-

liche Ober- oder Untergrenze geschlossen 

werden. Aussagen hinsichtlich Eintrittswahr-

scheinlichkeiten werden nicht getroffen. 

Als Vergleichsgröße dient der prognosti-

zierte Gesamtmittelrückfl uss vor Einkom-

mensteuer auf Anlegerebene für einen 

beispielhaften Anleger mit einem Beitritt 

zum 30. Juni 2015, dargestellt in Prozent 

bezogen auf den Beteiligungsbetrag (ohne 

Ausgabeaufschlag). Gesamtmittelrückfl uss 

bedeutet die Summe der Auszahlungen 

der Investmentgesellschaft an den Anleger 

einschließlich des anteiligen Veräußerungs-

erlöses. Der Gesamtmittelrückfl uss wird in 

Prozent bezogen auf den Beteiligungsbetrag 

angegeben und beinhaltet die Rückzahlung 

des eingesetzten Kapitals. Der sich aus der 

vorangegangenen Liquiditätsrechnung erge-

bende Wert ist in den nachfolgenden Tabel-

len jeweils hervorgehoben.

Mietrendite

Die Tabelle stellt dar, wie hoch der Gesamt-

mittelrückfl uss an den beispielhaften Anle-

ger über die Laufzeit der Investmentgesell-

schaft bei einer abweichenden durchschnitt-

lichen Mietrendite sein könnte. Eine höhere 

oder niedrigere Mietrendite kann sich be-

reits aus einer gegenüber dem Investitions-

beispiel abweichenden Portfoliozusammen-

setzung ergeben. Damit eventuell im Zu-

sammenhang stehende weitere Änderungen 

z. B. der Auslastung, der Instandhaltungs-

kosten oder der Fremdfi nanzierung sind in 

dieser Sensitivitätsanalyse nicht berück-

sichtigt.

Verkaufserlös

In der obenstehenden Tabelle ist dargestellt, 

inwieweit sich ein höherer oder niedrigerer 

Mittelrückfl uss für die Anleger ergibt, wenn 

die Eisenbahninvestitionsgüter zum Ende 

des Jahres 2027 zu einem höheren bzw. 

niedrigeren Preis als angenommen veräu-

ßert werden. Die verschiedenen Szenarien 
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Mietrendite Gesamtmittelrückfl uss vor 

Einkommensteuer

8,44 % (Abweichung von Prognose) 128,29 %

9,50 % (Abweichung von Prognose) 144,75 %

10,55 % (Prognose) 161,21 %

11,61 % (Abweichung von Prognose) 177,68 %

12,66 % (Abweichung von Prognose) 194,15 %

Verkaufserlös Gesamtmittelrückfl uss vor 

Einkommensteuer

55,27 % (Abweichung von Prognose) 145,79 %

62,17 % (Abweichung von Prognose) 153,50 %

69,08 % (Prognose) 161,21 %

75,99 % (Abweichung von Prognose) 168,92 %

82,90 % (Abweichung von Prognose) 176,63 %

Durchschnittliche Auslastung Gesamtmittelrückfl uss vor 

Einkommensteuer

70,00 % (Abweichung von Prognose) 125,09 %

80,00 % (Abweichung von Prognose) 144,09 %

89,00 % (Prognose) 161,21 %

95,00 % (Abweichung von Prognose) 172,62 %

99,00 % (Abweichung von Prognose) 180,23 %



Zinssatz Fremdfi nanzierung

Die beispielhafte Liquiditätsrechnung (Prog-

nose) unterstellt, dass die Zinssätze des 

Darlehens für die ersten zehn Jahre fest ver-

einbart sind. In der oben dargestellten Ta-

belle wird gezeigt, wie der Gesamtmittel-

rückfl uss von einer Veränderung des Zins-

satzes des Darlehens um die dargestellten 

Basispunkte (100 Basispunkte = 1 Prozent-

punkt) ab 1. Oktober 2018 beeinfl usst wird. 

Basis ist jeweils der unterstellte Zinssatz in 

Höhe von 3,75 % p. a. bis 30. September 2023 

bzw. 5,50 % danach.

Kosten der Hauptuntersuchungen

Die für Zwecke der Liquiditätsrechnung (Prog-

nose) angenommenen Kosten der Hauptunter-

suchungen basieren auf Erfahrungswerten von 

Northrail mit den dargestellten Investitionsbei-

spielen. Sofern die tatsächlichen Kosten jedoch 

in dem dargestellten Umfang von den erwarte-

ten Werten abweichen, hätte dies bei ansons-

ten gleichen Parametern die aufgezeigten Aus-

wirkungen auf den Gesamtmittelrückfl uss. 

Infl ation

Es wird unterstellt, dass bei Neuabschlüssen 

von Mietverträgen die Mietraten im Umfang 

der Infl ation angepasst werden können. Eben-

so ist davon auszugehen, dass sich die Kosten 

der Gesellschaften durchschnittlich in Höhe 

der Infl ation entwickeln, sofern nicht eine ab-

weichende Anpassung der Kosten oder Vergü-

tungen festgelegt wurde. Dies betrifft zum 

Beispiel Kosten für Wartung und Instandhal-

tung, Hauptuntersuchungen, Versicherung, 

Buchführung und Jahresabschlusserstellung. 

Im Rahmen der Liquiditätsrechnung (Progno-

se) wurde eine Infl ation über die gesamte 

Laufzeit in Höhe von 1,8 % p. a.unterstellt. Die 

obenstehende Tabelle stellt die erwartete 

Auswirkung einer abweichenden Infl ationsra-

te auf den möglichen Gesamtmittelrückfl uss 

des Investitionsbeispiels dar.

Über die Darstellung der Einzelsensitivitä-

ten hinaus soll nachfolgend dargestellt wer-

den, wie sich die Kombination von zwei Risi-

ken auf den Gesamtmittelrückfl uss auswir-

ken kann. Dazu werden die Auswirkungen 

der Veränderung der Auslastung sowie des 

Verkaufserlöses tabellarisch kombiniert. 

Die im Rahmen der beispielhaften Liquidi-

tätsrechnung (Prognose) verwendeten Wer-

te sind jeweils hervorgehoben.

Durchschnittliche Auslastung

Verkaufserlös 81 % 85 % Prognose 89 % 95 % 99 %

55 % 130,6 % 138,2 % 145,8 % 157,2 % 164,8 %

62 % 138,3 % 145,9 % 153,5 % 164,9 % 172,5 %

69 %  Prognose 146,0 % 153,6 % 161,2 % 172,6 % 180,2 %

76 % 153,7 % 161,3 % 168,9 % 180,3 % 187,9 %

83 % 161,4 % 169,0 % 176,6 % 188,0 % 195,7 %
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Zinssatz Fremdfi nanzierung Gesamtmittelrückfl uss vor 

Einkommensteuer

–300 bp (Abweichung von Prognose) 166,01 %

–150 bp (Abweichung von Prognose) 163,60 %

0 bp (Prognose) 161,21 %

150 bp (Abweichung von Prognose) 158,85 %

300 bp (Abweichung von Prognose) 156,52 %

Kosten der Hauptuntersuchungen Gesamtmittelrückfl uss vor 

Einkommensteuer

–40,00 % (Abweichung von Prognose) 168,88 %

–20,00 % (Abweichung von Prognose) 165,04 %

0,00 % (Prognose) 161,21 %

20,00 % (Abweichung von Prognose) 157,37 %

40,00 % (Abweichung von Prognose) 153,54 %

Infl ation Gesamtmittelrückfl uss vor 

Einkommensteuer

0,90 % (Abweichung von Prognose) 144,72 %

1,35 % (Abweichung von Prognose) 152,79 %

1,80 % (Prognose) 161,21 %

2,25 % (Abweichung von Prognose) 170,00 %

2,70 % (Abweichung von Prognose) 179,17 %



4. Kapitalrückfl uss-
rechnung (Prognose)

Erläuterungen zur 

Kapitalrückfl ussrechnung (Prognose)

Die nachfolgend dargestellten Kapitalrück-

fl ussrechnungen bilden die prognostizierten 

Kapitalfl üsse (Einzahlungen, Auszahlungen, 

Steuerzahlungen und -erstattungen) im Zu-

sammenhang mit einer Beteiligung an der 

Investmentgesellschaft unter Berücksichti-

gung eines Beteiligungskapitals in Höhe von 

insgesamt 29.989.000 Euro ab. 

Die Kapitalrückfl ussrechnungen (Prognose) 

beziehen sich auf einen Anleger mit einer bei-

spielhaften Beteiligungssumme von 100.000 

Euro und basierend auf der zuvor dargestellten 

Liquiditätsrechnung (Prognose). Als Zeitpunkt 

des Beitrittes zur Investmentgesellschaft und 

der Einzahlung des Ausgabepreises (Beteili-

gungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag) ist der 

30. Juni 2015 bzw. der 30. Juni 2016 unterstellt 

worden. 

Es wird in den Darstellungen grundsätzlich 

unterstellt, dass der Anleger einen Grenz-

steuersatz zur Einkommensteuer von 42 % 

zzgl. Solidaritätszuschlag hat.

In Position 1 wird das zum Jahresbeginn „ge-

bundene Kapital“ wiedergegeben, das dem 

gebundenen Kapital zum Ende des Vorjahres 

entspricht. 

Die geplanten Auszahlungen der jeweiligen 

Periode der Investmentgesellschaft an den 

Anleger (Position 5) sind unterteilt in Gewinn-

auszahlungen (Position 3) und Eigenkapital-

rückzahlungen (Position 4), wobei die Ge-

winnauszahlungen auf den handelsrechtli-

chen Ergebnissen unter Berücksichtigung 

des Verlustvortrages der Investmentgesell-

schaft aus der Investitionsphase basieren.

 

Position 6 gibt die prognostizierten Steuer-

zahlungen auf Ebene des Anlegers auf Basis 

des oben genannten Grenzsteuersatzes wie-

der. Der Solidaritätszuschlag wurde bei allen 

Positionen ebenfalls berücksichtigt. Abgel-

tungssteuer auf Zinserträge aus der Anlage 

liquider Mittel wurde bei den Auszahlungen 

nicht berücksichtigt, da keine Zinserträge aus 

der Anlage liquider Mittel kalkuliert wurden.

Das gebundene Kapital zum Jahresende (Po-

sition 8) ergibt sich als Saldo aus dem gebun-

denen Kapital zum Jahresbeginn, den Ein-

zahlungen (Einlage und Ausgabeaufschlag) 

und den Auszahlungen (Auszahlungen der 

Investmentgesellschaft abzgl. Steuerzahlun-

gen) für den Anleger.

Sobald ein Direktkommanditist seine Pfl icht-

einlage in Höhe seiner im Handelsregister 

eingetragenen Haftsumme eingezahlt hat, ist 

seine Haftung gegenüber Gläubigern der In-

vestmentgesellschaft grundsätzlich ausge-

schlossen. Soweit Auszahlungen nach den 

handelsrechtlichen Vorschriften als Rück-

zahlungen der Pfl ichteinlage anzusehen sind, 

lebt die persönliche Haftung der Direktkom-

manditisten gegenüber Dritten wieder auf, 

wenn und soweit der Betrag, der nach Abzug 

sämtlicher Rückzahlungen von der Pfl icht-

einlage verbleibt, die im Handelsregister ein-

getragene Haftsumme unterschreitet (vgl. 

Kapitel „Risiken“, Abschnitt 2.32). Gemäß 

Prognose ist dies zu keinem Zeitpunkt der 

Fall (Position 9). Das anteilige Fremdkapital 

(Position 10) ist der zum Jahresende rechne-

risch auf die beispielhafte Beteiligung entfal-

lende Fremdkapitalanteil der Projektgesell-

schaften; die Investmentgesellschaft und die 

Beteiligungsgesellschaft nehmen konzepti-

onsgemäß kein Fremdkapital in Anspruch.

Die Auszahlungen an den Anleger werden voll-

ständig in dem Jahr dargestellt, für das sie 

geleistet werden. Konzeptionsgemäß erfolgt 

die jeweils letzte Teilauszahlung für ein Ge-

schäftsjahr jedoch zu Beginn des Folgejahres.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1. Gebundenes Kapital Jahresbeginn 0 102.000 96.317 91.310 85.202 79.115

2. Eigenkapitaleinzahlung 105.000 0 0 0 0 0

3. Gewinnauszahlung 0 0 0 0 0 0

4. Eigenkapitalrückzahlung 3.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000

5. Summe Auszahlung 3.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000

6. Steuerzahlungen 0 317 1.993 892 913 1.021

7. Summe des Rückfl usses 3.000 5. 683 5.007 6.108 6.087 5.979

8. Gebundenes Kapital Jahresende 102.000 96.317 91.310 85.202 79.115 73.136

9. Haftungsvolumen 0 0 0 0 0 0

10. Anteiliges Fremdkapital 25.415 27.425 25.990 24.500 22.953 21.348

Prognostizierte Kapitalrückfl ussrechnung für einen Zeichner mit einer Nominalbeteiligung 
von 100.000 Euro (Prognose)1

Ausgabeaufschlag 5 %, Beitritt 30. Juni 2015, unterstellter Grenzeinkommensteuersatz von 42 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
1 Prognosen sind keine verlässslichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.

2016 2017 2018 2019 2020

Euro Euro Euro Euro Euro

1. Gebundenes Kapital Jahresbeginn 0 102.000 95.000 88.883 82.796

2. Eigenkapitaleinzahlung 105.000 0 0 0 0

3. Gewinnauszahlung 0 0 0 0 0

4. Eigenkapitalrückzahlung 3.000 7.000 7.000 7.000 7.000

5. Summe Auszahlung 3.000 7.000 7.000 7.000 7.000

6. Steuerzahlungen 0 0 883 913 1.021

7. Summe des Rückfl usses 3.000 7.000 6.117 6.087 5.979

8. Gebundenes Kapital Jahresende 102.000 95.000 88.883 82.796 76.817

9. Haftungsvolumen 0 0 0 0 0

10. Anteiliges Fremdkapital 27.425 25.990 24.500 22.953 21.348

Ausgabeaufschlag 5 %, Beitritt 30. Juni 2016, unterstellter Grenzeinkommensteuersatz von 42 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Veräußerung Summe

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

73.136 67.266 61.207 55.225 48.580 41.427 35.050 28.711

0 0 0 0 0 0 0 0 105.000

3.385 2.883 3.057 3.816 2.668 4.419 4.735 32.946 56.208

3.615 4.117 3.943 4.184 5.332 3.581 3.265 38.263 105.000

7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 71.208 161.208

1.131 940 1.018 1.355 847 1.624 1.661 0 13.711

5.869 6.060 5.982 6.645 7.153 6.376 6.339 71.208 147.497

67.266 61.207 55.225 48.580 41.427 35.050 28.711 0

0 0 0 0 0 0 0 0

19.681 17.952 16.194 14.469 12.647 10.723 8.691 0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Veräußerung Summe

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

76.817 70.948 64.888 58.906 52.261 45.108 38.732 32.392

0 0 0 0 0 0 0 0 105.000

0 0 2.391 3.816 2.668 4.419 4.735 32.179 50.208

7.000 7.000 4.609 4.184 5.332 3.581 3.265 39.030 105.000

7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 71.208 155.208

1.131 940 1.018 1.355 847 1.624 1.661 0 11.392

5.869 6.060 5.982 6.645 7.153 6.376 6.339 71.208 143.816

70.948 64.888 58.906 52.261 45.108 38.732 32.392 0

0 0 0 0 0 0 0 0

19.681 17.952 16.194 14.469 12.647 10.723 8.691 0
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schriften der KARBV und unter Berücksichti-

gung eines Beteiligungskapitals in Höhe von 

insgesamt 29.989.00 Euro aufgestellt.

 

Des Weiteren erfolgt eine Darstellung bzw. 

Prognose der Finanzlage (Cash-Flow-Rech-

5. Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der 
Investmentgesellschaft

Im Folgenden sind die Eröffnungsbilanz, die 

Bilanzen zum 31. Dezember 2013 und zum 

31. Dezember 2014, die Planbilanzen jeweils 

zum 31. Dezember der Jahre 2015 bis 2027, 

sowie die zugehörigen Gewinn- und Verlust-

rechnungen für die Investmentgesellschaft 

dargestellt. Die Bilanzen und die Gewinn- und 

Verlustrechnungen wurden nach den Vor-

Ertragslage1 (Prognose)2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Investmenttätigkeit

Erträge

Erträge aus Sachwerten 0 47.262 502.405 469.145 1.158.927 1.068.558 1.085.209

sonstige betriebliche Erträge 0 4 0 0 0 0 0

Summe Erträge 0 47.266 502.405 469.145 1.158.927 1.068.558 1.085.209

Aufwendungen

Zinsen aus Kreditaufnahme 2 2 0 0 0 0 0

Verwaltungsvergütung 7.304 65.042 102.638 130.535 186.524 187.425 187.425

Verwahrstellenvergütung 0 0 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320

Prüfungs- und 

Veröffentlichungskosten 39.850 28.623 15.748 16.032 16.321 16.614 16.913

Aufwendungen Investitionsphase 1.079.348 556.538 1.452.127 1.754.185 0 0 0

Summe Aufwendungen 1.126.503 650.205 1.603.833 1.934.072 236.164 237.359 237.658

Ordentlicher Nettoertrag –1.126.503 –602.939 –1.101.427 –1.464.927 922.763 831.199 847.551

Veräußerungsgeschäfte

Realisierte Gewinne 0 0 0 0 0 0 0

Ergebnis aus Veräußerungs-

geschäften 0 0 0 0 0 0 0

Realisiertes Ergebnis 

des Geschäftsjahres –1.126.503 –602.939 –1.101.427 –1.464.927 922.763 831.199 847.551

Zeitwertveränderung

Erträge aus Neubewertung 0 0 0 527.746 985.611 963.037 940.213

Aufwendungen aus Neubewertung –1.653 –114.038 –44.450 0 0 0 0

Summe des nicht realisierten 

Ergebnisses des Geschäftsjahres –1.653 –114.038 –44.450 527.746 985.611 963.037 940.213

Ergebnis des Geschäftsjahres –1.128.156 –716.977 –1.145.878 –937.181 1.908.374 1.794.235 1.787.764

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
1 Beinhaltet die Ist-Werte 2013 und 2014.
2 Prognosen sind keine verlässslichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.
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nung) für diese Jahre und eine Überleitung 

zum steuerlichen Ergebnis der Investment-

gesellschaft. Die Angaben zum steuerlichen 

Ergebnis und der Verteilung für die Jahre 

2013 und 2014 sind vorläufi g und stehen un-

ter dem Vorbehalt abweichender Bescheide 

durch die Finanzverwaltung.

Abweichend von der Liquiditätsrechnung (Pro-

gnose) berücksichtigen diese Darstellungen 

die geplanten Auszahlungen an Anleger je-

weils zu dem geplanten Zahlungszeitpunkt. 

Daher kann die dargestellte Liquiditätsreserve 

zum jeweiligen Jahresende von der Darstel-

lung in der Liquiditätsrechnung (Prognose) 

abweichen. Darüber hinaus kommt es zu zeit-

lichen Verschiebungen hinsichtlich der Aus-

zahlungen zwischen den Jahren.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Veräußerung Summe

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1.158.131 1.232.718 1.103.544 1.156.068 1.384.146 1.040.093 1.565.754 1.660.733 0,00 14.632.694

0 0 0 0 0 0 0 4

1.158.131 1.232.718 1.103.544 1.156.0658 1.384.146 1.040.093 1.565.754 1.660.733 0 14.632.698

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

187.425 187.425 187.425 187.425 187.425 187.425 187.425 187.425 0 2.366.292

33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 0 433.160

17.218 17.528 17.843 18.164 18.491 18.824 19.163 19.508 0 296.841

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.842.198

237.963 238.273 238.588 238.909 239.236 239.569 239.908 240.253 0 7.938.494

920.168 994.445 864.955 917.158 1.144.910 800.523 1.325.846 1.420.480 0 6.694.204

0 0 0 0 0 0 0 0 9.570.277 9.570.277

0 0 0 0 0 0 0 0 9.570.277 9.570.277

920.168 994.445 864.955  917.158 1.144.910 800.523 1.325.846 1.420.480 9.570.277 16.264.481

917.102 893.706 870.027 846.068 821.831 797.320 772.539 747.491 0 10.082.693

0 0 0 0 0 0 0 0 –9.922.552 –10.082.693

917.101 893.706 870.027 846.068 821.831 797.320 772.539 747.491 –9.922.552 0

1.837.271 1.888.152 1.734.983 1.763.226 1.966.741 1.597.844 2.098.385 2.167.971 –352.275 16.264.481
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Vermögenslage1 (Prognose)1

Bilanz (KARBV) 7. 1.2013 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A. Aktiva

II. Investmentanlagevermögen

1. Sachanlagen

2. Anschaffungsnebenkosten

3. Beteiligungen 227.314 4.126.700 12.125.710 25.561.367 25.472.268 25.217.242

4. Wertpapiere

5. Barmittel

a) Täglich verfügbare Bankguthaben 528.034 464.401 650.085 747.038 400.971 350.232

6. Forderungen

a) Eingeforderte ausstehende Pfl ichteinlagen 11.000 158.950 8.000 0 0 0 0

7. Sonstige Vermögensgegenstände 154.700 428.400 20.000 20.000 20.000 20.000

8. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 35.700 20.092 5.000 5.000 5.000 5.000

Aktiva 11.000 1.104.698 5.047.593 12.827.795 26.333.404 25.898.240 25.592.475

B. Passiva

1. Rückstellungen 23.855 28.010 25.000 25.000 25.000 25.000

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 50.302 60.495 60.000 60.000 60.000 60.000

3. Sonstige Verbindlichkeiten

a) ggü. Gesellschaftern 77.000 140.066 10.000 10.000 10.000 10.000

b) Andere 26.347 15 0 0 0 0

4. Eigenkapital

a) Gezeichnetes Kapital 11.000 1.958.000 6.435.000 15.423.700 30.000.000 30.000.000 30.000.000

b) Kapitalrücklage 97.350 321.200 770.635 1.499.450 1.499.450 1.499.450

c) Entnahmen –92.060 –470.530 –1.332.855 –3.676.394 –5.776.394

d) Nicht realisierte Gewinne / 

     Verluste aus der Neubewertung

–1.653 –115.691 –160.142 367.605 1.353.216 2.316.253

e) Gewinnvortrag / Verlustvortrag –1.126.503 –1.729.441 –2.830.869 –4.295.795 –3.373.033

f) realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres –1.126.503 –602.939 –1.101.427 –1.464.927 922.763 831.199

Passiva 11.000 1.104.698 5.047.593 12.827.795 26.333.404 25.898.240 25.592.475

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
1 Beinhaltet die Ist-Werte 2013 und 2014.
2 Prognosen sind keine verlässslichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

52



31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 Veräußerung

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

24.902.122 24.581.930 24.257.060 23.722.477 23.168.851 22.790.953 21.984.529 21.617.952 21.004.229 0

353.117 410.580 523.601 693.167 910.019 929.658 933.926 998.889 1.310.583 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0

25.280.239 25.017.509 24.805.661 24.440.644 24.103.870 23.745.611 22.943.455 22.641.841 22.314.812 0

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 0

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

1.499.450 1.499.450 1.499.450 1.499.450 1.499.450 1.499.450 1.499.450 1.499.450 1.499.450 1.499.450

–7.876.394 –9.976.394 –12.076.394 –14.176.394 –16.276.394 –18.601.394 –21.001.394 –23.401.394 –25.801.394 –47.763.931

3.256.466 4.173.569 5.067.275 5.937.302 6.783.370 7.605.201 8.402.522 9.175.061 9.922.522 0

–2.541.834 –1.694.284 –774.115 220.330 1.085.286 2.002.444 3.147.354 3.947.877 5.273.724 6.694.204

847.551 920.168 994.445 864.955 917.158 1.144.910 800.523 1.325.846 1.420.480 9.570.277

25.280.239 25.017.509 24.805.661 24.440.644 24.103.870 23.745.611 22.943.455 22.641.841 22.314.812 0
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Finanzlage1 (Prognose)2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Realisiertes Ergebnis –1.126.503 –602.939 –1.101.427 –1.464.927 922.763 831.199 847.551

Zunahme/Abnahme 

der Rückstellungen 23.855 4.155 –3.010 0 0 0 0

Sonstige zahlungsunwirksame 

Aufwendungen/Erträge 0 –47.262 –502.405 –469.145 –1.158.927 –1.068.558 –1.085.209

Zunahme/Abnahme sonstiger 

Vermögensgegenstände/

Rechnungsabgrenzungsposten –190.400 –258.092 423.492 0 0 0 0

Zunahme/Abnahme 

Verbindlichkeiten 153.649 46.926 –130.576 0 0 0 0

Operativer Cash-Flow –1.139.399 –857.211 –1.313.926 –1.934.072 –236.164 –237.359 –237.658

Auszahlungen für Investitionen –228.968 –4.085.581 –8.414.537 –13.633.090 0 0 0

Ausschüttung der 

Beteiligungsgesellschaft 0 119.420 846.483 1.221.325 2.233.637 2.286.620 2.340.542

Cash-Flow aus Investitionen –228.968 –3.966.161 –7.568.055 –12.411.765 2.233.637 2.286.620 2.340.542

Einzahlungen aus Eigenkapital-

zuführungen Anleger 1.896.400 4.851.800 9.446.135 15.305.115 0 0 0

Ausschüttungen an Anleger –92.060 –378.470 –862.325 –2.343.539 –2.100.000 –2.100.000

CashFlow aus Finanzierung 1.896.400 4.759.740 9.067.665 14.442.790 –2.343.539 –2.100.000 –2.100.000

Netto Cash-Flow (Summe 

aus Einzel Cash-Flows ) 528.034 –63.633 185.684 96.952 –346.066 –50.739 2.884

Finanzmittelbestand Anfang 

der Periode 0 528.034 464.401 650.085 747.038 400.971 350.232

Finanzmittelbestand 

am Ende der Periode 528.034 464.401 650.085 747.038 400.971 350.232 353.117

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
1 Beinhaltet die Ist-Werte 2013 und 2014.
2 Prognosen sind keine verlässslichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Veräußerung Summe

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

920.168 994.445 864.955 917.158 1.144.910 800.523 1.325.846 1.420.480 9.570.277 16.264.481

0 0 0 0 0 0 0 –25.000 0 0

–1.158.131 –1.232.718 –1.103.544 –1.156.068 –1.384.146 –1.040.093 –1.565.754 –1.660.733 –9.570.277 –24.202.971

0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 –70.000 0 0

–237.963 –238.273 –238.588 –238.909 –239.236 –239.569 –239.908 –310.253 0 –7.938.490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 –26.362.176

2.395.426 2.451.295 2.508.154 2.555.761 2.583.875 2.643.837 2.705 3.021.947 20.651.954 50.565.147

2.395.426 2.451.295 2.508.154 2.555.761 2.583.875 2.643.837 2.704.871 3.021.947 20.651.954 24.202.971

0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.499.450

–2.100.000 –2.100.000 –2.100.000 –2.100.000 –2.325.000 –2.400.000 –2.400.000 –2.400.000 –21.962.537 –47.763.931

–2.100.000 –2.100.000 –2.100.000 –2.100.000 –2.325.000 –2.400.000 –2.400.000 –2.400.000 –21.962.537 –16.264.481

57.463 113.022 169.566 216.852 19.639 4.268 64.963 311.694 –1.310.583 0

353.117 410.580 523.601 693.167 910.019 929.658 933.926 998.889 1.310.583

410.580 523.601 693.167 910.019 929.658 933.926 998.889 1.310.583 0
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Steuerliche Ergebnisse1 (Prognose)2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Realisiertes Ergebnis –1.126.503 –602.939 –1.101.427 –1.464.927 922.763 831.199 847.551

Steuerliche Korrekturen aus 

der Aktivierung der Weichkosten 1.100.252 474.744 1.465.686 1.503.235 –250.950 –250.950 –250.950

Sonstige steuerliche Korrekturen –368.294 197.993 326.398 185.405 20.647 21.023 21.410

Steuerliches Ergebnis aus der 

Einnahmenüberschussrechnung –394.545 69.798 690.657 223.714 692.460 601.271 618.010

davon steuerfrei

zu versteuerndes Ergebnis –394.545 69.798 690.657 223.714 692.460 601.271 618.010

– davon Beitritt 2013 –394.545 69.798 492.835 48.554 88.049 39.438 40.335

– davon Beitritt 2014 0 197.821 111.020 201.325 90.175 92.228

– davon Beitritt 2015 0 64.140 403.086 180.545 184.655

– davon Beitritt 2016 0 0 291.113 300.792

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen. 
1 Beinhaltet die Ist-Werte 2013 und 2014.
2 Prognosen sind keine verlässslichen Indikatoren für zukünftige Wertänderungen.
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Veräußerung Summe

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

920.168 994.445 864.955 917.158 1.144.910 800.523 1.325.846 1.420.480 9.570.277 16.264.481

–250.950 –250.950 –250.950 –250.950 –250.950 –250.950 –250.950 –250.950 –1.783.468 0

21.805 22.208 22.611 23.028 23.459 23.877 24.335 –45.215 0 520.688

691.023 765.704 636.616 689.236 917.419 573.450 1.099.232 1.124.315 7.786.809 16.785.169

7.786.809

691.023 765.704 636.616 689.236 917.419 573.450 1.099.232 1.124.315 0 8.998.361

45.101 49.975 41.550 44.984 59.877 37.427 71.743 73.380 808.502

103.124 114.269 95.004 102.857 136.910 85.578 164.042 167.785 1.662.137

206.471 228.785 190.215 205.937 274.116 171.341 328.439 335.934 2.773.664

336.328 372.676 309.847 335.458 446.517 279.104 535.007 547.216 3.754.058
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umfassende Erfahrung im Bereich der 

Strukturierung und des Managements von 

Kapitalanlagen. Für die Paribus-Gruppe hat 

er unter anderem mehrere große Investitio-

nen in Eisenbahnprojekte erfolgreich struk-

turiert und begleitet. Vor seinem Einstieg bei 

der Paribus-Gruppe war Dr. Simmering bei 

verschiedenen Emissionshäusern in verant-

wortlichen Positionen tätig.

Dr. Christopher Schroeder 

(geb. 1961)

Geschäftsführender Gesellschafter der Pa-

ribus-Capital-Gruppe, Aufsichtsrat der Pari-

bus KVG 

Dr. Christopher Schroeder ist seit mehr als 

20 Jahren im Finanzwesen in verantwortli-

chen Positionen tätig. 2003 gründete er die 

SCM Capital Management GmbH und baute 

sie 2006 zur Paribus-Capital-Gruppe aus. 

4. Bislang durchgeführte 
Kapitalanlagen

Die Geschäftsführer und Mitarbeiter der Pa-

ribus KVG verfügen über langjährige Erfah-

rungen in der Konzeption und der Verwal-

tung von Kapitalanlagen. Sie greifen als Teil 

der Paribus-Capital-Gruppe außerdem auf 

die Erfahrung der Paribus Capital und der 

anderen Gesellschaften der Gruppe in der 

Konzeption, Platzierung und Verwaltung ge-

schlossener Fonds zurück. Die nachfolgende 

Tabelle gibt einen Überblick über die von Pa-

ribus Capital bis zum Inkrafttreten des KAGB 

initiierten geschlossenen Publikumsfonds 

und deren Entwicklung bis zum 31. Mai 2015.

1. Innovative Investments 
mit unternehmerischen 
Ideen

Die Paribus-Capital-Gruppe initiiert und 

verwaltet geschlossene alternative Invest-

mentfonds (AIF) und realisiert für die Anleger 

chancenreiche Investments mit einem aus-

gewogenen Rendite-Risiko-Profi l, schwer-

punktmäßig in den Assetklassen Eisenbahn-

logistik und Immobilien. Seit ihrem Bestehen 

hat die Paribus-Capital-Gruppe geschlosse-

ne Publikumsfonds mit einem Gesamtinves-

titionsvolumen von rund 390 Millionen Euro 

erfolgreich platziert. An die Anleger der von 

der Paribus-Capital-Gruppe initiierten ge-

schlossenen Publikumsfonds wurden bislang 

aus den laufenden Fonds mehr als 57.000.000 

Euro ausgezahlt (Stand: 30. September 2015). 

Die Paribus-Capital-Gruppe entwickelt und 

initiiert darüber hinaus Investitionen für in-

stitutionelle Anleger und sogenannte Priva-

te Placements. Dazu zählen unter anderem 

Eisenbahninvestitionen mit einem Gesam-

tinvestitionsvolumen von rund 500 Millionen 

Euro und Immobilienportfolios mit einem 

Gesamtinvestitionsvolumen von mehreren 

Hundertmillionen Euro.

Seit 2014 bündelt Paribus KVG das Know-

how der Paribus-Capital-Gruppe in Konzep-

tion, Finanzierung, kollektiver Vermögens-

verwaltung gemäß dem KAGB und Assetma-

nagement (nachfolgend „Fremdverwaltung“) 

von geschlossenen Investmentvermögen. 

2. Erfahrungen mit den 
Assets – Kompetenz der 
Paribus-Capital-Gruppe

Northrail berät die Paribus KVG sowohl beim 

Ankauf, bei der Vermietung und späteren 

Veräußerung als auch im technischen Ma-

nagement der von der Investmentgesell-

schaft mittelbar gehaltenen Lokomotivfl otte. 

Ihr Verbundpartner northrail technical ser-

vice GmbH & Co. KG betreibt zwei Lokomo-

tivwerkstätten. 

Weitere Informationen zum Produktportfolio 

sowie die Unternehmensdarstellung der Pa-

ribus KVG fi nden Sie im Internet unter www.

paribus-kvg.eu.

Die Geschäftsfelder der Paribus-Gruppe fi n-

den Sie unter www.paribus-capital.de.

Weitere Informationen zu Northrail und ihrer 

Tätigkeit fi nden Sie in Kapitel „northrail GmbH“ 

sowie im Internet unter www.northrail.eu.

3. Die Geschäftsführung

Joachim Schmarbeck 

(geb. 1960)

Geschäftsführer der Paribus Kapitalverwal-

tungsgesellschaft mbH, Geschäftsführender 

Gesellschafter der Paribus-Capital-Gruppe 

Joachim Schmarbeck blickt auf eine lang-

jährige Expertise im Bereich des Fondsge-

schäftes mit Schwerpunkt in- und ausländi-

sche Immobilien zurück. Nach Stationen bei 

namhaften Immobilienfondsanbietern ver-

antwortete er ab dem Jahr 2000 das Fonds-

geschäft einer Hamburger Privatbank und 

dort ab 2007 als Vorstand die Bereiche Ak-

quisition, Development, Assetmanagement 

und Sales. Seit Januar 2009 ist Joachim 

Schmarbeck Geschäftsführer bei Paribus 

Capital, seit 2013 bei Paribus KVG. Er ist ver-

antwortlich für die Bereiche Konzeption, Li-

quiditäts- und Portfoliomanagement.

Dr. Volker Simmering 

(geb. 1969)

Geschäftsführer der Paribus Kapitalverwal-

tungsgesellschaft mbH, Geschäftsführender 

Gesellschafter der northrail GmbH

Dr. Volker Simmering ist seit 2009 für die 

Paribus-Capital-Gruppe tätig, seit dem Jahr 

2012 als Geschäftsführer der Paribus Capi-

tal und seit 2013 als Geschäftsführer der Pa-

ribus KVG, verantwortlich für unter ande-

rem Risiko- und Interessenkonfl iktmanage-

ment. Er ist Volkswirt und verfügt über 
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Name1 Emissions  -

jahr

Fonds-

volumen2

Eigen

kapital2

Fremd-

kapital2

Kumulierte Auszahlungen3

Soll Ist

Geschlossene Fonds (Publikumsfonds) der Assetklasse Immobilie

SCM Capital GmbH & Co. 

Renditefonds II KG

2003 5.304.000 2.080.000 3.224.000 94,25 % 96,75 %

SCM Capital GmbH & Co. 

Renditefonds III KG

2005 13.317.000 5.456.000 7.861.000 72,75 % 72,75 %

SCM Capital GmbH & Co. 

Renditefonds V KG

2006 17.235.000 6.550.000 10.685.000 58,00 % 58,50 %

SCM Capital GmbH & Co. 

Renditefonds VIII KG

2007 11.717.800 4.797.800 6.920.000 54,63 % 53,00 %

Paribus Renditefonds XI 

GmbH & Co. KG

2009 32.700.000 14.000.000 18.700.000 33,00 % 28,00 %

Paribus Renditefonds XVI 

GmbH & Co. KG4
2010 61.742.000 35.742.000 26.000.000

5,00 %

21,00 %

5,00 %

21,00 %

Paribus Renditefonds XVII 

GmbH & Co. KG

2011 28.509.000 16.009.000 12.500.000 19,25 % 19,50 %

PParibus Renditefonds XVII 

6b GmbH & Co. KG5

2012 2.726.000 2.726.000 – 15,73 % 15,67 %

Paribus Renditefonds XVIII 

GmbH & Co. KG

2012 67.225.000 34.725.000 32.500.000 21,00 % 21,00 %

Paribus Renditefonds XXIV 

GmbH & Co. KG

2013 54.707.000 29.707.000 25.000.000 2,75 % 2,75 %

Summe Immobilien 292.456.800 149.066.800

Geschlossene Fonds (Publikumsfonds) der Assetklasse Schiff

Paribus Schiffsportfolio 

Renditefonds X GmbH & Co. KG6
2009 4.733.000 4.733.000 – – –

Geschlossene Fonds (Publikumsfonds) der Assetklasse Eisenbahn

Paribus Deutsche Eisenbahn 

Renditefonds IX GmbH & Co. KG7

(Paribus Rail Portfolio I)

2008 35.000.000 35.000.000 – 65,50 %
50,00 %

46,00 %

Paribus Deutsche Eisenbahn 

Renditefonds XV GmbH & Co. KG8

(Paribus Rail Portfolio II)

2010 58.756.030 49.581.000 9.175.030
35,50 %

31,50 %

33,50 %

29,50 %

Summe Eisenbahn 93.756.030 84.581.000

Summe aller Publikumsfonds 390.945.830 238.380.800

1 Die Paribus Metropolregion Hamburg-Wohnen Renditefonds XII GmbH & Co. KG wurde von privaten Investoren geschlossen. Die Paribus Development 

Renditefonds XIV GmbH & Co. KG ist in der Paribus Renditefonds XVI GmbH & Co. KG aufgegangen. Daher sind diese zunächst als Publikumsfonds 

initiierten Gesellschaften nicht in der Übersicht enthalten. 
2 Werte bei Abschluss der Investitionsphase. Sofern sich ein Fonds noch in der Platzierungs- bzw. Investitionsphase befi ndet, sind die Prospektwerte 

wiedergegeben. Die Angaben zum Fondsvolumen und zum Eigenkapital verstehen sich ggf. zzgl. Agio (Ausgabeaufschlag) auf das Eigenkapital.
3 Angaben zu den Soll- und Ist-Werten der kumulierten Auszahlungen erfolgen, soweit sie den Zeitraum bis zum 30. September 2015 betreffen. Ein Teil der 

Auszahlungen wird bei einigen Fonds regelmäßig zu Beginn der Folgeperiode durchgeführt und ist folglich weder im Soll noch im Ist berücksichtigt, 

sofern der geplante Zahlungszeitpunkt nach dem 30. September 2015 liegt.  
4 Die Auszahlungen setzen sich zusammen aus der Auszahlung des prospektierten Gewinnvorabs in Höhe von 5 % p. a. für die Zeit vom 1. September 2011 

bis 15. Januar 2012, der an alle Anleger ausgezahlt wurde, und den laufenden Auszahlungen.
5 Aufgrund der Beteiligung am Renditefonds XVII ist das Kapital der Paribus Renditefonds XVII 6b GmbH & Co. KG bereits im Kapital der Paribus Rendite-

fonds XVII GmbH & Co. KG enthalten und wird in der Summe nicht zusätzlich berücksichtigt.
6 Das Paribus Schiffsportfolio investiert in Vorzugskapital und vergleichbare Beteiligungen an Schiffsfonds. Aufgrund des Blindpoolcharakters der 

Beteiligungen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde keine Prognose über Auszahlungen erstellt.
7 Der Ist-Wert der kumulierten Auszahlungen enthält eine Sonderauszahlung in Höhe von 4 % p. a., die an Anleger ausgezahlt wurde, die ihre Einlage 

frühzeitig eingezahlt hatten. Die Auszahlung erfolgte aus den laufenden Erträgen, während die Prospektprognose eine Auszahlung zum Ende der 

Fondslaufzeit vorsieht. In der Übersicht werden die kumulierten Auszahlungen sowohl für Anleger, die die Sonderzahlung erhalten haben, als auch für 

später beigetretene Anleger dargestellt. 
8 Das dargestellte Fremdkapital entspricht dem zum Stichtag aufgenommenen Fremdkapital. Der Wert der kumulierten Auszahlungen enthält eine 

Sonderauszahlung in Höhe von 4 % p. a., die an Anleger ausgezahlt wurde, die ihre Einlage frühzeitig eingezahlt hatten. Die Auszahlung erfolgte aus den 

laufenden Erträgen, während die Prospektprognose eine Auszahlung zum Ende der Fondslaufzeit vorsieht. In der Übersicht werden die geplanten und die 

kumulierten Auszahlungen sowohl für Anleger, die die Sonderzahlung erhalten haben, als auch für später beigetretene Anleger dargestellt.
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Zu den Publikumsfonds der Paribus Capital 

in der Assetklasse Eisenbahn werden darü-

ber hinaus folgende Angaben gemacht:

Leistungsbilanz der Paribus Capital für geschlossene Fonds (Publikumsfonds) zum 31. Dezember 20131

Über Plan Im Plan Unter Plan

Auszahlungen, kumuliert 4 3 3

Liquiditätsreserve 2 2 6

Tilgung, kumuliert 1 9 0

1 Vereinfachte Darstellung. Es wurden ausschließlich die bereits vollplatzierten Fonds berücksichtigt. 

Abweichungen von bis zu 5  % gelten als prognosegemäß und sind daher „im Plan“.

Name Emissionskapital 

(inkl. Agio) 

in Euro

Emissionsabhängige 

Kosten 

in Euro

Stand 

Fremdkapital 

in Euro

Stand 

Liquiditätsreserve 

in Euro

kumuliertes 

steuerliches 

Ergebnis1

Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist

Paribus Deutsche 

Eisenbahn 

Renditefonds IX 

GmbH & Co. KG

(Paribus Rail 

Portfolio I)

28.555.000 36.557.851 4.312.000 5.348.703 0 0 2.495.061 237.729 24,04 % –1,56 %

Paribus Deutsche 

Eisenbahn 

Renditefonds XV 

GmbH & Co. KG

(Paribus Rail 

Portfolio II)

55.018.500 52.077.828 8.954.497 8.335.972 9.412.348 7.114.459 1.378.279 425.606 6,68 % 0,6 %

Summe 83.573.500 88.635.679 13.266.497 13.684.674 9.412.348 7.114.459 3.873.340 663.335

1 Stand 31. Dezember 2013

Alle Werte mit Stand zum 31. Dezember 2014, sofern nicht anders dargestellt.
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5. Leistungsbilanz 2013 
der Paribus Capital

Die Leistungsbilanz gibt detaillierte Aus-

kunft über die Entwicklung der von Paribus 

Capital initiierten Fonds.

Der wirtschaftliche Verlauf der bereits ge-

schlossenen Immobilienfonds gestaltete sich 

2013 mehrheitlich erfolgreich. Vier Beteili-

gungen lagen über Plan, drei im Plan und 

eine unter Plan. Spitzenreiter war der Rendi-

tefonds II (Hamburg-Harburg), mit 8,5 % p. a. 

Auszahlung. Die Anleger des Renditefonds III 

konnten sich erneut über eine Auszahlung 

von über 7,5 % p. a. freuen. Der Paribus Ren-

ditefonds XI (Paribus Property Portfolio) blieb 

wie im vergangenen Jahr nur leicht unter der 

prospektierten Auszahlung von 6,0 %, wobei 

zu berücksichtigen ist, dass eine höhere Til-

gung des Darlehens vorgenommen wurde. 

Nach Genehmigung des Paribus Rendite-

fonds XXI („Imtech-Hauptniederlassung Mün-

chen“) zum öffentlichen Vertrieb durch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht (BaFin) hat sich die Geschäftsleitung 

entschieden, den Fonds kurzfristig vom Markt 

zu nehmen, nachdem Berichte über Verfeh-

lungen des Imtech-Managements und einer 

daraus resultierenden wirtschaftlichen Ver-

schlechterung des Unternehmens öffentlich 

bekannt wurden. 

Die anhaltende angespannte Situation der eu-

ropäischen Wirtschaft führte auch im Trans-

portsektor und damit in der Assetklasse Ei-

senbahn zu erheblichen Schwankungen. Die 

von Northrail betreuten Paribus Rail Portfolio 

I (Renditefonds IX) und Paribus Rail Portfolio II 

(Renditefonds XV) erwirtschafteten auch in 

diesem Marktumfeld und trotz der verzöger-

ten aufl agenfreien Zulassung einiger Loko-

motiven des Renditefonds XV Auszahlungen in 

Höhe von 6,0 % (Renditefonds IX) bzw. 5,0 % 

(Renditefonds XV) für die Anleger. Details zum 

bisherigen Verlauf der Publikumsfonds der 

Paribus Capital können Sie der vollständigen, 

geprüften Leistungsbilanz zum 31. Dezember 

2013 entnehmen, die im Internet auf www.pa-

ribus-capital.de als Download abrufbar ist. 

Die Leistungsbilanz zum 31. Dezember 2014 

befi ndet sich zum Zeitpunkt der Vertriebs-

anzeige in der Erstellung.

6. Aktuelle Entwicklungen
 
Die Geschäftsführung des Paribus Rail Port-

folio II hat die für das Jahr 2013 zwischenzeit-

lich auf 5 % p. a. reduzierten Auszahlungen ab 

2014 wieder auf den geplanten Wert von 7 % 

p. a. erhöht. Beim Paribus Rail Portfolio I ist 

die Vermietungslage der einsatzfähigen Lo-

komotiven weiterhin befriedigend. Gleich-

wohl haben sich die Lokomotiven des Paribus 

Rail Portfolio I als störungsanfälliger und auf-

wendiger in der Wartung erwiesen, so dass 

die Auslastung und die Kosten für Reparatu-

ren und Instandhaltung insgesamt nicht be-

friedigend sind. Insgesamt zahlte das Paribus 

Rail Portfolio I somit im Jahr 2014 und im ers-

ten Halbjahr 2015 4 % p. a. statt der ursprüng-

lich 2008 – in einem Umfeld hoher Anlagezin-

sen – prognostizierten 11 % p. a. an die Anle-

ger aus. Die Geschäftsführung erwartet, auch 

im Jahr 2015 Auszahlungen in Höhe von 

4–6 % p. a. an die Anleger des Paribus Rail 

Portfolio I zu leisten. 
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VII. northrail GmbH

Northrail übernimmt für die Beteiligungsge-

sellschaft und die Projektgesellschaften die 

Beratung hinsichtlich der Eisenbahninvestiti-

onsgüter. Northrail ist bereits Assetmanager 

der in den Jahren 2008 und 2010 initiierten 

Publikumsfonds „Paribus Rail Portfolio I“ 

(Paribus Deutsche Eisenbahn Renditefonds IX 

GmbH & Co. KG) und „Paribus Rail Portfo-

lio II“ (Paribus Deutsche Eisenbahn Rendite-

fonds XV GmbH & Co. KG). Das Aufgaben-

spektrum der Beratung der Beteiligungsge-

sellschaft und der Projektgesellschaften 

reicht unter anderem von der Beratung der 

Paribus KVG beim Ankauf der Eisenbahnin-

vestitionsgüter über die Vermittlung und Be-

treuung der Mieter, die Koordination von War-

tung und Reparatur der Eisenbahninvestiti-

onsgüter bis hin zur Unterstützung bei einem 

letztendlichen Verkauf. Northrail begleitet 

somit die Eisenbahninvestitionsgüter über 

den gesamten Zeitraum ihres Lebenszyklus 

innerhalb des Investmentvermögens. 

Auch für ihre zahlreichen Kunden aus dem 

Eisenbahnsegment bietet Northrail ein um-

fassendes Produkt- und Serviceangebot für 

die unterschiedlichsten Leistungsklassen an. 

Dabei kann der Kunde wählen zwischen der 

reinen Anmietung der Eisenbahninvestitions-

güter (Dry-Lease) oder dem sogenannten 

Wet-Lease – der Vermietung inkl. aller anfal-

lenden Reparaturen, Wartungen, Versiche-

rungen etc. Der diversifi zierte Kundenstamm 

setzt sich aus Werk- und Industriebahnen, 

Hafenbahnen, regionalen Verkehrsbetrieben, 

Privatbahnen sowie Staatsbahnen, Lokomo-

tivherstellern und Werkstätten zusammen. 

Dadurch vermeidet Northrail die Abhängig-

keit von einzelnen Kunden und Wirtschafts-

zweigen.

Seit der Gründung im Jahr 2008 konnte Nor-

thrail ein stetiges Wachstum verzeichnen. 

Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige über-

nimmt Northrail das Assetmanagement bzw. 

die Beratung für rund 80 Rangierlokomoti-

ven, die im leichten bis schweren Rangier-

dienst und im mittelschweren Streckendienst 

eingesetzt werden. Damit zählt Northrail in 

Deutschland zu den führenden Assetmana-

gern für Rangierlokomotiven. Northrail über-

nimmt zudem das Assetmanagement für 

rund 20 Streckenlokomotiven sowie für 90 

Reisezugwagen (ab Ende 2015).

 

Als ein Gemeinschaftsunternehmen der See-

hafen Kiel GmbH & Co. KG – einer 100 %igen 

Gesellschaft der Stadt Kiel – und der Paribus-

Capital-Gruppe zeichnet sich Northrail durch 

ein erfahrenes Managementteam aus und 

beschäftigt zum Zeitpunkt der Vertriebsan-

zeige rund 40 Mitarbeiter an seinen Standor-

ten in Hamburg und Kiel. Hierzu zählen auch 

die Mitarbeiter der northrail technical service 

GmbH & Co. KG, die als weiteres Unterneh-

men der Paribus-Capital-Gruppe zwei Loko-

motivwerkstätten betreibt. Hier können so-

wohl Instandhaltungsmaßnahmen, Haupt-

untersuchungen und Umbauten als auch 

Änderungswünsche der Mieter vorgenom-

men werden. Northrail verfügt darüber hin-

aus über ein ausgedehntes Netzwerk an un-

abhängigen Werkstätten für Eisenbahninves-

titionsgüter und bietet somit sowohl den 

Paribus Rail Portfolios als auch seinen Kun-

den aus dem Eisenbahnsegment ein umfas-

sendes Produkt- und Servicekonzept. 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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VIII. Die Investmentgesellschaft

Weitere Gründungskommanditistin der In-

vestmentgesellschaft ist die Treuhandkom-

manditistin, das heißt die Paribus Trust 

GmbH, mit Sitz in Hamburg, Geschäftsan-

schrift: Palmaille 33, 22767 Hamburg, einge-

tragen im Handelsregister des Amtsgerich-

tes Hamburg unter HRB 95393. Die für eige-

ne Rechnung gehaltene Pfl ichteinlage der 

Treuhandkommanditistin in Höhe von 10.000 

Euro ist voll eingezahlt.

Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige sind be-

reits Anleger als Treugeber oder Direktkom-

manditisten mit einer Pfl ichteinlage von ins-

gesamt 6.424.000 Euro beigetreten. Hiervon 

sind zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 

6.416.000 Euro eingezahlt.

Die mit der Beteiligung an der Investment-

gesellschaft verbundenen Rechte, insbeson-

dere die Entnahmerechte und das Recht auf 

Beteiligung am Gewinn und Verlust, sind im 

Kapitel „Anteile und Rechtsstellung der An-

leger“, Abschnitt 4. dargestellt. Die Gesamt-

bezüge der Gesellschafter sind im Kapitel 

„Kosten“, Abschnitt 1. bis 5. aufgeführt.

4. Laufzeit der 
Investmentgesellschaft

Die Laufzeit der Investmentgesellschaft ist 

entsprechend des Gesellschaftsvertrages 

der Investmentgesellschaft bis zum 31. De-

zember 2026 befristet. Wird die Platzie-

rungsphase der Investmentgesellschaft – 

ein weiteres Mal – um bis zu ein Jahr über 

den 31. Dezember 2015 hinaus verlängert, 

endet die Laufzeit der Gesellschaft am 

31. Dezember 2027. Die Investmentgesell-

schaft wird nach Ablauf dieser Laufzeit auf-

gelöst und abgewickelt (liquidiert), es sei 

denn, die Gesellschafter beschließen mit 

einfacher Mehrheit die Verlängerung der 

Laufzeit der Investmentgesellschaft. Die 

Laufzeit der Investmentgesellschaft kann 

jeweils um bis zu zwei Jahre für insgesamt 

bis zu fünf Jahre nach Maßgabe des vorste-

henden Satzes verlängert werden, wenn ei-

ner der nachfolgend aufgezählten Gründe 

vorliegt: 

1. Firma, Sitz, 
Zeitpunkt der Aufl egung, 
Vertriebsanzeige, 
Rechtsform und 
Geschäftsjahr

Die Investmentgesellschaft wurde am 7. Ja-

nuar 2013 als Kommanditgesellschaft unter 

der Firma Paribus Rail Portfolio III GmbH & 

Co. KG mit Sitz in Hamburg, Geschäftsan-

schrift: Palmaille 33, 22767 Hamburg, ge-

gründet und am 17. Januar 2013 im Handels-

register des Amtsgerichtes Hamburg unter 

HRA 115686 eingetragen. 

Die Umfi rmierung der Investmentgesell-

schaft in Paribus Rail Portfolio III GmbH & 

Co. geschlossene Investment- KG wurde am 

3. Juni 2015 im Handelsregister eingetra-

gen. 

Die Investmentgesellschaft unterliegt deut-

schem Recht.

Der beabsichtigte Vertrieb der Investment-

gesellschaft wurde der BaFin am 30. Sep-

tember 2015 angezeigt.

Das Geschäftsjahr der Investmentgesell-

schaft beginnt am 1. Januar und endet am 

31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

2. Unternehmens-
gegenstand

Unternehmensgegenstand der Investment-

gesellschaft ist die Anlage und Verwaltung 

der Mittel der Investmentgesellschaft nach 

einer festgelegten Anlagestrategie zur ge-

meinschaftlichen Kapitalanlage. Die Invest-

mentgesellschaft investiert gemäß der 

§§ 261 bis 272 KAGB:

• in Sachwerte gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 

1 KAGB, insbesondere Eisenbahnin-

vestitionsgüter, Schienenfahrzeugbe-

stand- und -ersatzteile gemäß§ 261 

Abs. 2 Nr. 5 KAGB;

• in Anteile an Gesellschaften, die nach 

ihrem Gesellschaftsvertrag nur Sach-

werte gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 5 KAGB, 

insbesondere Eisenbahninvestitions-

güter, sowie die zur Bewirtschaftung 

dieser Vermögensgegenstände er-

forderlichen Vermögensgegenstände 

oder Beteiligungen an solchen Gesell-

schaften erwerben dürfen;

• sowie in Bankguthaben gemäß §§ 261 

Abs. 1 Nr. 7 und 195 KAGB. 

Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, 

alle mit dem Gesellschaftszweck im Zusam-

menhang stehenden und zu seiner Errei-

chung notwendigen und zweckmäßig er-

scheinenden Geschäfte und Handlungen 

vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen 

zu lassen. Sie ist ferner berechtigt, Zweig-

niederlassungen zu errichten, gleichartige 

oder ähnliche Unternehmen zu erwerben 

oder zu gründen.

3. Gesellschafter der 
Investmentgesellschaft 
zum Zeitpunkt der 
Vertriebs anzeige

Gründungsgesellschafterin der Investment-

gesellschaft ist zunächst die Komplemen-

tärin der Investmentgesellschaft, die Pari-

bus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH, 

mit Sitz in Hamburg, Geschäftsanschrift: 

Palmaille 33, 22767 Hamburg, eingetragen 

im Handelsregister des Amtsgerichtes Ham-

burg unter HRB 99708. Die Komplementärin 

ist nicht am Kapital der Investmentgesell-

schaft beteiligt.

Gründungskommanditistin der Investment-

gesellschaft ist Paribus KVG, das heißt die 

Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 

mit Sitz in Hamburg, Geschäftsanschrift: 

Palmaille 33, 22767 Hamburg, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg 

unter HRB 125704. Die Pfl ichteinlage in Höhe 

von 1.000 Euro ist voll eingezahlt.
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• Eine längere Vermarktung der Inves-

titionsgüter am Laufzeitende;

• ungünstige Marktbedingungen zum 

Laufzeitende mit Aussicht auf Besse-

rung der Marktbedingungen und hö-

here Rückfl üsse für die Anleger infol-

ge der Verlängerung der Laufzeit;

• der Verkauf einiger oder aller Investi-

tionsgüter ist wegen abgeschlossener 

Mietverträge, die vom geplanten Er-

werber nicht übernommen werden, 

nicht möglich bzw. würde zu einem 

Nachteil für die Projektgesellschaften 

und mittelbar die Investmentgesell-

schaft und die Anleger führen.

Zudem kann die Investmentgesellschaft 

durch Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung, der bis zum 31. Dezember 2026 

einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen 

Stimmen und der Zustimmung der Paribus 

KVG, danach der einfachen Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen bedarf, auch vor dem 

Ende ihrer Laufzeit aufgelöst und abgewickelt 

(liquidiert) werden.

5. Angabe zur bisherigen 
Wertentwicklung der 
Investmentgesellschaft 

Die bisherigen zeitanteiligen Auszahlungen 

an die Anleger (jeweils ab dem 1. des Mo-

nats, der auf die vollständige Einzahlung des 

Beteiligungsbetrages und des Ausgabeauf-

schlags folgt) betragen 6 % p. a. Der Nettoin-

ventarwert der Investmentgesellschaft be-

trug zum 31. Dezember 2013 47,35 % der 

Pfl ichteinlage und zum 31. Dezember 2014 

74,89 % des Beteiligungskapitals (vgl. zur 

Berechnung des Nettoinventarwertes Kapi-

tel „Anteile und Rechtsstellung der Anle-

ger“, Abschnitt 3.). Die bisherige Wertent-

wicklung ist kein Indikator für die zukünftige 

Wertenwicklung.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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IX. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 

1. Firma, Sitz, Zeitpunkt 
der Gründung und 
Rechtsform

Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die Paribus 

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mit Sitz 

in Hamburg, Geschäftsanschrift: Palmaille 33, 

22767 Hamburg. Sie wurde am 12. November 

2012 als Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung gegründet und ist im Handelsregister des 

Amtsgerichts Hamburg unter der Handelsre-

gisternummer HRB 125704 eingetragen. Die 

BaFin hat der Paribus KVG mit Bescheid vom 

20. Januar 2015 den Geschäftsbetrieb als Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft gestattet.

2. Haupttätigkeiten 
der Paribus KVG 

Der Geschäftsbetrieb der Paribus KVG ist 

auf die kollektive Vermögensverwaltung im 

Sinne des § 17 KAGB in Verbindung mit § 1 

Abs. 19 Nr. 24 KAGB ausgerichtet.

Paribus KVG ist auf Grundlage des Fremdver-

waltungsvertrages vom 11. Juli 2014 zur ex-

ternen Kapitalverwaltungsgesellschaft der 

Investmentgesellschaft im Sinne des KAGB 

bestellt. Sie ist dadurch zur Vornahme der 

Rechtsgeschäfte befugt, die zur Fremdver-

waltung der Investmentgesellschaft gehören, 

insbesondere die allgemeine Verwaltung und 

Anlage des Vermögens der Investmentgesell-

schaft. Hierbei umfasst der Aufgabenbereich 

der Verwaltungsgesellschaft vornehmlich die 

Übernahme des Risikomanagements, des Li-

quiditätsmanagements und die Beauftragung 

der Verwahrstelle. Darüber hinaus über-

nimmt Paribus KVG die Eigen- und Fremdka-

pitalvermittlung.

Paribus KVG nimmt sämtliche ihr gesetzlich 

und gesellschaftsvertraglich zukommenden 

Aufgaben unter Wahrung des Fremdverwal-

tungsvertrages, der geltenden Gesetze, des 

Gesellschaftsvertrages und der Anlagebe-

dingungen der Investmentgesellschaft wahr.

3. Laufzeit und Kündigung 
des Fremdverwaltungs-
vertrages

Der Fremdverwaltungsvertrag ist für den Zeit-

raum bis zur Aufl ösung der Investmentgesell-

schaft fest abgeschlossen. Er endet automa-

tisch mit dem Beschluss über die Aufl ösung 

der Investmentgesellschaft. Sollte die Paribus 

KVG als Liquidatorin der Investmentgesell-

schaft bestellt werden, gelten die Regelungen 

des Fremdverwaltungsvertrages analog auch 

für die Liquidationsphase. 

Der Fremdverwaltungsvertrag kann von der 

Paribus KVG oder der Investmentgesell-

schaft nur aus wichtigem Grund gekündigt 

werden. Dabei ist von der Paribus KVG eine 

Kündigungsfrist von mindestens sechs Mo-

naten zu beachten. 

Daneben kann auch die Verwahrstelle den 

Fremdverwaltungsvertrag nach den gesetz-

lichen Vorschriften der §§ 154 Abs. 1 Satz 4, 

99 Abs. 4 KAGB kündigen. 

4. Übertragene 
Verwaltungs  funktionen 
auf Dritte

Nach den Vorschriften des KAGB, insbeson-

dere des § 36 KAGB, ist es der Paribus KVG 

als Kapitalverwaltungsgesellschaft gestat-

tet, die ihr obliegenden Verwaltungsaufga-

ben ganz oder teilweise auf externe Dienst-

leister zu übertragen bzw. auszulagern.

Die Paribus KVG als Kapitalverwaltungsge-

sellschaft beabsichtigt die im Kapitel „Aus-

lagerung“ dargestellten Funktionen auf Drit-

te zu übertragen.

5. Geschäftsführung 
und Aufsichtsrat

Die Geschäftsführung der Paribus KVG be-

steht aus Herrn Joachim Schmarbeck und 

Herrn Dr. Volker Simmering, beide geschäfts-

ansässig in 22767 Hamburg, Palmaille 33 

(nachfolgend gemeinsam „Geschäftsführer“). 

Die Geschäftsführer sind gemeinsam vertre-

tungsberechtigt und von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB befreit.

Der nach § 18 Abs. 2 Satz 1 KAGB zu bildende 

Aufsichtsrat besteht aus Herrn Dr. Christopher 

Schroeder, Herrn Uwe Hamann, beide ge-

schäftsansässig Palmaille 33, 22767 Ham-

burg, und Herrn Thomas Wülfi ng, geschäfts-

ansässig Lehmweg 17, 20251 Hamburg.

Die Mitglieder der Geschäftsführung und des 

Aufsichtsrates der Paribus KVG üben außer-

halb ihrer Tätigkeit bei der Paribus KVG noch 

weitere Hauptfunktionen aus, die für Paribus 

KVG von Bedeutung sind. Diese, sowie etwaig 

daraus resultierende Interessenkonfl ikte wer-

den im Kapitel „Interessenkonfl ikte“ näher 

dargestellt.

Zur Absicherung potentieller Berufshaf-

tungsrisiken, welche sich durch die Ver-

waltung von Investmentvermögen ergeben, 

hat Paribus KVG als Kapitalverwaltungsge-

sellschaft eine geeignete Berufshaftpfl icht-

versicherung abgeschlossen. Die Höhe der 

Deckungssumme je Versicherungsfall und 

Jahr beträgt 1.000.000 Euro.

6. Kapitalanforderungen 
der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft

Das Stammkapital der Paribus KVG beträgt 

125.000 Euro und ist in voller Höhe einge-

zahlt. Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 

standen 125.000 Euro als haftendes Eigen-

kapital zur Verfügung.
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7. Anlegerrechte

Der Fremdverwaltungsvertrag begründet 

ausschließlich vertragliche Beziehungen 

zwischen der Investmentgesellschaft und 

der Paribus KVG als Kapitalverwaltungsge-

sellschaft, nicht jedoch unmittelbar mit den 

Anlegern. Direkte vertragliche Ansprüche 

der Anleger gegen Paribus KVG als Kapital-

verwaltungsgesellschaft werden durch den 

Fremdverwaltungsvertrag daher nicht be-

gründet. Paribus KVG als Kapitalverwal-

tungsgesellschaft ist jedoch verpfl ichtet, die 

ihr nach dem Fremdverwaltungsvertrag ob-

liegenden Aufgaben ausschließlich im Inter-

esse der Anleger wahrzunehmen.

8. Vergütung

Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach 

dem Fremdverwaltungsvertrag erhält Paribus 

KVG von der Investmentgesellschaft die im 

Kapitel „Kosten“, Abschnitt 1. und 2. näher 

beschriebene Vergütung.

9. Weitere Investment-
vermögen, die von 
Paribus KVG als Kapital-
verwaltungsgesellschaft 
verwaltet werden

Paribus KVG unterliegt im Hinblick auf ihre 

Verwaltungsfunktion als Kapitalverwaltungs-

gesellschaft keinem Wettbewerbsverbot. Bis-

her hat Paribus KVG als Kapitalverwaltungs-

gesellschaft ein weiteres Investmentvermö-

gen, die Paribus Deutschland 05 GmbH & Co. 

geschlossene Investment-KG, aufgelegt, das 

nach dem KAGB reguliert ist. Sie kann und 

wird die Funktion als Kapitalverwaltungsge-

sellschaft künftig auch für andere Invest-

mentvermögen übernehmen und sich dafür 

auch an diesen beteiligen.

Paribus KVG hat zudem bei Vermögensanla-

gen – welche allesamt nicht in den Anwen-

dungsbereich des KAGB, sondern zuletzt in 

den des Vermögensanlagengesetzes, fallen – 

weitere Verwaltungs- und Managementfunk-

tionen übernommen.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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X. Die Verwahrstelle

5. Anlegerrechte

Durch den Verwahrstellenvertrag werden 

ausschließlich vertragliche Beziehungen 

zwischen der Investmentgesellschaft und 

der Verwahrstelle, nicht jedoch unmittelbar 

mit dem Anleger begründet. Der Verwahr-

stellenvertrag begründet daher keine direk-

ten vertraglichen Ansprüche der Anleger 

gegen die Verwahrstelle.

6. Vergütung

Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach 

dem Verwahrstellenvertrag erhält die Ver-

wahrstelle von der Investmentgesellschaft 

die im Kapitel „Kosten“, Abschnitt 2.4 näher 

beschriebene Vergütung.

1. Firma, Sitz und 
Rechtsform

Die CORDES TREUHAND GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft ist von der Paribus KVG 

in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsge-

sellschaft und von der Investmentgesell-

schaft als Verwahrstelle im Sinne des § 80 

Abs. 3 Satz 1 KAGB für die Investmentgesell-

schaft beauftragt worden. Bei der Verwahr-

stelle handelt es sich um eine Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, die in der Rechtsform 

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

fi rmiert. Sitz der Verwahrstelle ist Hermann-

straße 46, 20095 Hamburg.

2. Haupttätigkeit der 
Verwahrstelle

Die Rechte und Pfl ichten der Verwahrstelle 

sind im Verwahrstellenvertrag, den §§ 81 bis 

90 des KAGB, den Artikeln 83 bis 102 der 

Level-2-VO sowie allen für die Verwahrstel-

lentätigkeit relevanten aufsichtsrechtlichen 

Vorgaben geregelt. 

Hauptaufgabe der Verwahrstelle ist die lau-

fende Überwachung und Verwahrung der 

zu der Investmentgesellschaft gehörenden 

Vermögensgegenstände. Die Verwahrstelle 

übernimmt nach dem Verwahrstellenvertrag 

insbesondere folgende Tätigkeiten:

• Eigentumsüberprüfung und Führung 

sowie Überwachung eines Bestands-

verzeichnisses bei nichtverwahrfähi-

gen Vermögensgegenständen;

• Sicherstellung, dass der Eintritt bzw. 

das Ausscheiden eines Anlegers in 

bzw. aus der Investmentgesellschaft 

und die Ermittlung des Wertes der 

Anteile der Investmentgesellschaft 

den Vorschriften des KAGB sowie den 

Regelungen der Anlagebedingungen 

und des Gesellschaftsvertrages der 

Investmentgesellschaft entsprechen;

• Sicherstellung, dass die Erträge der 

Investmentgesellschaft nach den Vor-

schriften des KAGB sowie den Rege-

lungen der Anlagebedingungen und 

des Gesellschaftsvertrages der Invest-

mentgesellschaft verwendet werden;

• Ausführung der Weisungen der Pari-

bus KVG, sofern diese nicht gegen ge-

setzliche Vorschriften oder die Anla-

gebedingungen verstoßen;

• Erteilung der Zustimmung zu nach 

§ 84 KAGB zustimmungspfl ichtigen 

Geschäften, soweit diese den Vor-

schriften des KAGB entsprechen und 

mit den Anlagebedingungen der Invest-

mentgesellschaft übereinstimmen.

3. Unterverwahrung

Die Verwahrstelle ist nicht berechtigt, Auf-

gaben auf einen Unterverwahrer zu übertra-

gen. Unterverwahrverhältnisse bestehen da-

her nicht.

4. Haftung

Die Verwahrstelle handelt bei der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben unabhängig und im 

Interesse der Investmentgesellschaft sowie 

der Anleger. Die Haftung der Verwahrstelle 

richtet sich nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten. Die Verwahrstelle haftet daher gemäß 

§ 88 KAGB sowie ggf. nach den Vorschriften 

des bürgerlichen Rechts gegenüber der In-

vestmentgesellschaft oder gegenüber den 

Anlegern. Da die Verwahrstelle keine Unter-

verwahrverhältnisse begründet hat, besteht 

diesbezüglich keine Haftungsfreistellung. 

Sofern sich Änderungen in Bezug auf die 

Haftung der Verwahrstelle ergeben, werden 

die Anleger unverzüglich hierüber infor-

miert.
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XI. Die Treuhandkommanditistin

rechtes auf sie persönlich zu verlangen. Die 

Treuhandkommanditistin hat die Treugeber 

insoweit im Rahmen der Treuhand- und Ver-

waltungsverträge bereits bevollmächtigt. 

Die Direktkommanditisten können sich zur 

Wahrnehmung ihrer Gesellschafterrech-

te ebenfalls der Treuhandkommanditistin 

bedienen und diese beauftragen, sie bei 

der Gesellschafterversammlung zu vertre-

ten. Die Treuhandkommanditistin wird ihr 

Stimmrecht gespalten gemäß Weisung der 

Treugeber und Direktkommanditisten wahr-

nehmen (gespaltenes Stimmrecht). Die Ge-

genstände der Beschlussfassung werden 

Treugebern und Direktkommanditisten durch 

die Übersendung der Einladung zur Präsenz-

Gesellschafterversammlung bzw. der Ab-

stimmungsaufforderung bei schriftlichen 

Abstimmungen von der Treuhandkomman-

ditistin mit einer Stimmempfehlung (ggf. mit 

einer Stellungnahme) zugeleitet. Weist ein 

Treugeber die Treuhandkommanditistin nicht 

schriftlich zur Stimmabgabe an, wird sich die 

Treuhandkommanditistin ihrer Stimme inso-

weit enthalten.

Die Anleger sind berechtigt, bei Streitigkei-

ten aus dem Treuhand- und Verwaltungsver-

trag die Ombudsstelle Geschlossene Fonds 

e. V. anzurufen und gegen die Treuhandkom-

manditistin ein Schlichtungsverfahren ein-

zuleiten (vgl. das Kapitel „Anteile und 

Rechtsstellung der Anleger“, Abschnitt 2.).

3. Ausscheiden der 
Treuhandkommanditistin

Die Treuhandkommanditistin scheidet – im 

Wesentlichen ebenso wie die übrigen Ge-

sellschafter der Investmentgesellschaft – 

aus der Investmentgesellschaft aus, wenn 

ihr das Gesellschaftsverhältnis aus wichti-

gem Grund im Sinne der §§ 133, 149 HGB 

gekündigt wird, wenn sie ihren Pfl ichten ge-

mäß Geldwäschegesetz nicht nachkommt 

oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfah-

ren eröffnet wird oder ihre Geschäftsanteile 

von einem Gläubiger gepfändet und die Voll-

streckungsmaßnahmen nicht innerhalb von 

sechs Monaten aufgehoben werden. Gleich-

zeitig mit dem Ausscheiden der alten muss 

die neue Treuhandkommanditistin in die In-

vestmentgesellschaft aufgenommen wer-

1. Wesentliche Angaben 
zur Treuhand-
kommanditistin

Als Treuhandkommanditistin der Investment-

gesellschaft fungiert die Paribus Trust GmbH 

mit Sitz in Hamburg, Geschäftsanschrift: 

Palmaille 33, 22767 Hamburg. Die Treuhand-

kommanditistin ist eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung deutschen Rechtes. Die 

Treuhandkommanditistin ist für eigene Rech-

nung mit einer Pfl ichteinlage in Höhe von 

10.000 Euro und einer Haftsumme in Höhe 

von 1.000 Euro an der Investmentgesellschaft 

beteiligt. Einzelvertretungsberechtigter Ge-

schäftsführer der Treuhandkommanditistin 

ist Carsten Riemer.

2. Aufgaben und 
Rechtsgrundlage der 
Tätigkeit der Treuhand-
kommanditistin sowie 
wesentliche Rechte und 
Pfl ichten der Treuhand-
kommanditistin

Die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der 

Treuhandkommanditistin bildet der im Kapi-

tel „Wesentliche Vertragsbeziehungen und 

Identität und Pfl ichten sonstiger Dienstleis-

ter“, Abschnitt 7.8 beschriebene sowie im 

vollständigen Wortlaut abgedruckte Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag, ergänzt 

durch die Regelungen des im vollständigen 

Wortlaut abgedruckten Gesellschaftsvertra-

ges der Investmentgesellschaft. 

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kommt 

mit der Annahme der Beitrittserklärung zwi-

schen der Treuhandkommanditistin und dem 

Anleger zustande, ohne dass es des Zugangs 

einer Annahmeerklärung bedarf. Die Treu-

handkommanditistin entscheidet über die An-

nahme der Beitrittserklärungen der Anleger. 

Für Anleger, die der Investmentgesellschaft 

unmittelbar als Direktkommanditist beitreten, 

wird die Treuhandkommanditistin den vom Di-

rektkommanditisten in der Beitrittserklärung 

übernommenen Kommanditanteil verwalten. 

Für Anleger, die der Investmentgesellschaft 

mittelbar als Treugeber beitreten, wird die 

Treuhandkommanditistin ihren Kommandit-

anteil in Höhe des vom Treugeber in der Bei-

trittserklärung übernommenen Beteiligungs-

betrages erhöhen und diesen Kommanditan-

teil in eigenem Namen, jedoch für Rechnung 

des Treugebers treuhänderisch halten und 

verwalten. Die Treuhandkommanditistin hat 

ihre Rechte und Pfl ichten mit der Sorgfalt ei-

nes ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen.

Für Anleger, die im Laufe der Laufzeit der In-

vestmentgesellschaft ihre mittelbare Beteili-

gung in eine unmittelbare Kommanditbeteili-

gung umwandeln wollen, wird die Treuhand-

kommanditistin ihren Kommanditanteil an 

der Investmentgesellschaft in Höhe des vom 

Anleger in der Beitrittserklärung übernom-

menen Beteiligungsbetrages unverzüglich 

nach Eintragung der entsprechenden Haft-

summe im Handelsregister im Wege der Ab-

tretung auf den jeweiligen Anleger übertra-

gen. Damit wird der Anleger Direktkomman-

ditist. Ab der Wirksamkeit der Übertragung 

des Kommanditanteils auf den Anleger ver-

waltet die Treuhandkommanditistin den 

Kommanditanteil als Verwaltungstreuhände-

rin weiter.

Im Rahmen des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages ist die Treuhandkommandi-

tistin insbesondere zu folgenden Leistungen 

berechtigt und verpfl ichtet:

• Überwachung der Einzahlung des von 

den Anlegern geschuldeten Beteili-

gungsbetrages zzgl. Ausgabeauf-

schlag;

• Vertretung der Anleger in Gesell-

schafterversammlungen;

• Führung eines Anlegerregisters sowie 

Veranlassung der Handelsregisteran-

meldungen;

• Information der Anleger über wesent-

liche Geschäftsvorfälle in der Invest-

mentgesellschaft;

• Kommunikation mit den Anlegern und

• Koordination bei der Übertragung von 

Beteiligungen.

In Gesellschafterversammlungen der In-

vestmentgesellschaft übt die Treuhand-

kommanditistin das Stimmrecht der Treu-

geber nach vorheriger Weisung durch den 

Treugeber aus. Die Treugeber haben jedoch 

jederzeit das Recht, von der Treuhandkom-

manditistin die Übertragung des Stimm-
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den und sämtliche Rechte und Pfl ichten der 

ausgeschiedenen Treuhandkommanditistin 

im Wege der Sonderrechtsnachfolge unter 

Ausschluss der Auseinandersetzung von 

der ausscheidenden Treuhandkommandi-

tistin übernehmen. Die mit dem Ausschei-

den der Treuhandkommanditistin anfallen-

den Kosten fallen der ausscheidenden 

Treuhandkommanditistin zur Last.

4. Haftung der Treuhand-
kommanditistin

Die Treuhandkommanditistin haftet den 

Gläubigern der Investmentgesellschaft ge-

genüber wie ein Anleger, der als Direktkom-

manditist an der Investmentgesellschaft 

beteiligt ist. Allerdings haben die Treugeber 

die Treuhandkommanditistin im Falle einer 

Inanspruchnahme im Innenverhältnis frei-

zustellen, sofern die Treuhandkommanditis-

tin nicht aufgrund eigener Pfl ichtverletzung 

selbst haftet. Die Freistellungsverpfl ichtung 

des Treugebers im Zusammenhang mit dem 

Erwerb und der Verwaltung des treuhände-

risch gehaltenen Anteils ist auf den Ausga-

bepreis (Beteiligungsbetrag zzgl. Ausgabe-

aufschlag) begrenzt (vgl. hierzu § 2 Abs. 2 

des unter Lit. G. vollständig abgedruckten 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages). 

Mit Ausnahme von Schäden aus der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit ist die Haftung der Treuhandkom-

manditistin gegenüber den Anlegern auf 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhal-

ten beschränkt. Haftungsansprüche der An-

leger gegen die Treuhandkommanditistin 

verjähren innerhalb eines Jahres ab Entste-

hung des Anspruches, soweit sie nicht kraft 

Gesetzes einer kürzeren Verjährungsfrist 

unterliegen. Schadensersatzansprüche sind 

innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 

Monaten nach Kenntniserlangung des Scha-

dens geltend zu machen.

5. Gesamtbetrag der 
Vergütungen der 
Treuhandkommanditistin

Die mit der Treuhandschaft verbundenen 

Vergütungen, welche die Treuhandkomman-

ditistin von der Investmentgesellschaft er-

hält, sind im Kapitel „Kosten“, Abschnitt 1.1., 

2.1. und 3. näher dargestellt.
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XII. Vermögensgegenstände

1. Anlageziele, Anlage-
politik und -strategie; 
Verfahren zur Ände-
rung der Anlage-
politik und -strategie

Die Anlagestrategie der Investmentge-

sellschaft besteht darin, durch den Er-

werb und Betrieb von mittelbar gehal-

tenen Eisenbahninvestitionsgütern das 

Anlageziel zu erreichen.

Anlageziel ist es, aus der Vermietung 

und (bei Erreichen des Laufzeitendes 

der Investmentgesellschaft) der Veräu-

ßerung der Eisenbahninvestitionsgüter 

Einnahmenüberschüsse zu erzielen 

und diese an die Anleger auszuzahlen. 

Zu diesem Zweck wird die Investment-

gesellschaft mittelbar durch die Inves-

tition in die Beteiligungs- und Projekt-

gesellschaften ein Portfolio von Eisen-

bahninvestitionsgütern aufbauen. 

Es kann keine Zusicherung abgegeben 

werden, dass das Anlageziel tatsächlich 

erreicht wird. 

Die Anlagestrategie und -politik ist in 

den Anlagebedingungen und dem Ge-

sellschaftsvertrag der Investmentge-

sellschaft festgelegt. Eine Änderung 

der Anlagestrategie und -politik der In-

vestmentgesellschaft ist konzeptionell 

nicht vorgesehen und bedürfte einer 

Änderung der Anlagebedingungen so-

wie des Gesellschaftsvertrages der In-

vestmentgesellschaft. Die Anlagebe-

dingungen können von Paribus KVG als 

Kapitalverwaltungsgesellschaft geän-

dert werden, wenn diese nach der Än-

derung mit den bisherigen Anlage-

grundsätzen vereinbar sind. Sind die 

Änderungen der Anlagebedingungen 

nicht mit den bisherigen Anlagegrund-

sätzen vereinbar, kann Paribus KVG als 

Kapitalverwaltungsgesellschaft die An-

lagebedingungen ändern, wenn die An-

leger dies durch satzungsändernden 

Gesellschafterbeschluss der Invest-

mentgesellschaft mit einer Mehrheit 

von zwei Dritteln des gezeichneten Ka-

pitals der Investmentgesellschaft be-

schließen, der Aufsichtsrat der Paribus 

KVG zustimmt und die BaFin über die 

Änderung unterrichtet wurde und diese 

genehmigt hat. Die Treuhandkomman-

ditistin darf ihr Stimmrecht bei der Ab-

stimmung über die Änderung der Anla-

gestrategie und -politik nur nach vorhe-

riger Weisung durch einen mittelbar 

beteiligten Anleger ausüben. Die Ände-

rungen der Anlagebedingungen werden 

im Bundesanzeiger sowie in den in die-

sem Verkaufsprospekt bezeichneten 

elektronischen Informationsmedien 

veröffentlicht und treten frühestens am 

Tag nach der Veröffentlichung im Bun-

desanzeiger in Kraft.

2. Art der Vermögens-
gegenstände und 
Anlagebeschränkun-
gen, Techniken und 
Instrumente sowie 
die damit verbunde-
nen Risiken

Die Investmentgesellschaft investiert 

gemäß der §§ 261 bis 272 KAGB in:

• Sachwerte gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 

KAGB, insbesondere in Schienen-

fahrzeuge, Schienenfahrzeugbestand- 

und -ersatzteile gemäß § 261 Abs. 

2 Nr. 5 KAGB (sogenannte Eisen-

bahninvestitionsgüter),

• Anteile an Gesellschaften, die nach 

dem Gesellschaftsvertrag nur Sach-

werte gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 KAGB, 

insbesondere Eisenbahninvestitions-

güter, sowie die zur Bewirtschaftung 

dieser Vermögensgegenstände er-

forderlichen Vermögensgegenstände 

oder Beteiligungen an solchen Ge-

sellschaften erwerben dürfen sowie

• Bankguthaben gemäß §§ 261 Abs. 1 

Nr. 7 und 195 KAGB.

Die Investmentgesellschaft darf nicht in 

Vermögensgegenstände investieren, die 

nach § 81 Abs. 1 KAGB verwahrt werden 

müssen. 

Die Investmentgesellschaft hält zum 

Zeitpunkt der Vertriebsanzeige eine Be-

teiligung in Höhe von über 99 % an der 

Beteiligungsgesellschaft. Durch die 

Umsetzung des Investitions- und Fi-

nanzierungsplans wird diese Beteili-

gung auf nahezu 100 % erhöht. Die Be-

teiligungsgesellschaft darf nach ihrem 

Gesellschaftszweck nur Eisenbahnin-

vestitionsgüter sowie die zur Bewirt-

schaftung der Eisenbahninvestitions-

güter erforderlichen Vermögensgegen-

stände oder Beteiligungen an solchen 

Gesellschaften erwerben.

Dementsprechend hält die Beteili-

gungsgesellschaft wiederum Beteili-

gungen an den Projektgesellschaften 1 

und 2. Die Beteiligungsgesellschaft be-

absichtigt, entsprechend ihres Gesell-

schaftszweckes ggf. weitere gleicharti-

ge Gesellschaften zu gründen, zu er-

werben oder sich an solchen zu 

beteiligen (Projektgesellschaft 1, Pro-

jektgesellschaft 2 und die weiteren Ge-

sellschaften zusammen nachfolgend 

„Projektgesellschaften“). Diese Pro-

jektgesellschaften dürfen nach ihrem 

Gesellschaftszweck ebenfalls nur Ei-

senbahninvestitionsgüter sowie die zur 

Bewirtschaftung der Eisenbahninvesti-

tionsgüter erforderlichen Vermögens-

gegenstände erwerben.

Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 

wurden bereits eine dieselhydraulische 

Rangierlokomotive vom Typ G 6 D des 

Herstellers Vossloh Locomotives GmbH 

sowie eine gebrauchte dieselhydrauli-

sche Rangierlokomotive des Typs G322 

des Herstellers Siemens Fahrzeug-

technik (heute Vossloh Locomotives) 

durch die Projektgesellschaft 1 erwor-

ben. Weiterhin hat die Projektgesell-

schaft 2 zwei elektrische Streckenloko-

motiven vom Typ Vectron AC HP des 

Herstellers Siemens AG erworben (vgl. 

Kapitel „Wesentliche Vertragsbezie-

hungen und Identität und Pfl ichten 

sonstiger Dienstleister“, Abschnitt 4.). 
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Die Investmentgesellschaft beabsich-

tigt, mittelbar über die Projektgesell-

schaften weitere Eisenbahninvestitions-

güter zu erwerben und zu vermieten. 

Die Investition in weitere Eisenbahnin-

vestitionsgüter kann über die Beteili-

gungs- und Projektgesellschaften er-

folgen. Hierbei müssen die nachfolgend 

dargestellten Investitionskriterien be-

achtet werden. Für die Einhaltung der 

nachfolgend dargestellten Investitions-

kriterien ist die Höhe der von der Invest-

mentgesellschaft jeweils (mittelbar) 

gehaltenen Beteiligung an der Beteili-

gungsgesellschaft bzw. den Projektge-

sellschaften maßgeblich. Die Beteili-

gungsgesellschaft und die Projektge-

sellschaften haben ihren jeweiligen Sitz 

in Deutschland und somit im Geltungs-

bereich des KAGB sowie der sogenann-

ten AIFM-Richtlinie. 

Die Investitionskriterien gemäß Ziffer 

B. 2. der Anlagebedingungen für die un-

mittelbare oder mittelbare Investition in 

weitere Eisenbahninvestitionsgüter lau-

ten wie folgt: 

• Mindestens 60 % des zu investie-

renden Kapitals werden in Lokomo-

tiven und/oder Triebwagen für den 

Personen- und/oder Güterverkehr 

investiert. 

• Bezogen auf die Investitionen in Lo-

komotiven sollen max. 75 % des zu 

investierenden Kapitals in Stre-

ckenlokomotiven investiert werden. 

• Bezogen auf die Investitionen in Lo-

komotiven sollen max. 75 % des zu 

investierenden Kapitals in Rangier-

lokomotiven investiert werden. 

• Bis zu 40 % des zu investierenden 

Kapitals können in Waggons für den 

Personenverkehr investiert wer-

den. Hiervon wird die Paribus KVG 

nur Gebrauch machen, wenn hier-

für mit dem Abschluss des Kauf- 

und Liefervertrages ein verbindli-

cher Miet- oder Leasingvertrag mit 

einer Laufzeit von mindestens 10 

Jahren vorliegt. 

• Es erfolgt keine Investition in Wag-

gons für den Güterverkehr. 

• Mindestens 60 % des zu investie-

renden Kapitals werden in Eisen-

bahninvestitionsgüter investiert, 

welche in der Europäischen Union 

und/oder Norwegen und/oder der 

Schweiz eingesetzt werden. 

• Mindestens 60 % des zu investie-

renden Kapitals werden in neue 

oder gebrauchte Eisenbahninvesti-

tionsgüter mit einem Alter bei An-

kauf von max. 12 Jahren angelegt. 

Zudem sind gemäß der Anlage 2 des 

Gesellschaftsvertrages der Investment-

gesellschaft die folgenden Investitions-

kriterien zu beachten:

• Die Projektgesellschaften erwerben 

Eisenbahninvestitionsgüter für den 

Personen- und/oder Güterverkehr. 

• Die zu erwerbenden Eisenbahnin-

vestitionsgüter müssen die an-

wendbaren Abgas- und Emissions-

vorschriften erfüllen.

• Gebrauchte Eisenbahninvestitions-

güter dürfen nur zu einem Preis ge-

kauft werden, der höchstens dem 

von einem unabhängigen vereidigten 

Sachverständigen in einem Wertgut-

achten festzustellenden Marktwert 

entspricht.

• Um eine Risikodiversifi zierung zu 

erreichen, sollen die Projektgesell-

schaften Eisenbahninvestitionsgü-

ter aus mindestens drei verschie-

denen Fahrzeugklassen (vgl. hierzu 

Anlage 2 des Gesellschaftsvertra-

ges der Investmentgesellschaft) 

erwerben. Um trotz Diversifi zierung 

auch Größen- und Skalenvorteile zu 

nutzen, sollen, unter Berücksichti-

gung der weiteren von Northrail 

verwalteten Flotte, innerhalb einer 

Fahrzeugklasse nach Möglichkeit 

mehrere Fahrzeuge des gleichen 

Typs erworben werden.

• Paribus KVG hat vor dem Erwerb 

von Eisenbahninvestitionsgütern 

eine Renditeberechnung unter Ein-

beziehung des Kaufpreises und 

weiterer Anschaffungs- und Her-

stellungskosten, der erwarteten 

marktüblichen Miete sowie des er-

warteten Verkaufserlöses zu er-

stellen. Die erwartete anfängliche 

Bruttomietrendite (anfängliche 

Jahresmieteinnahmen dividiert 

durch Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten) soll zum Zeitpunkt 

des Erwerbs in jedem Fall einen 

Aufschlag gegenüber Bundesanlei-

hen mit einer Restlaufzeit von 10 

Jahren von mindestens 7 Prozent-

punkten erbringen.

Paribus KVG beabsichtigt, für die nach 

den vorstehenden Investitionskriterien 

erworbenen Eisenbahninvestitionsgüter 

Erstmietverträge abzuschließen, die im 

nach Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten gewichteten Durchschnitt bei Ab-

schluss eine Laufzeit von mindestens 12 

Monaten haben. Dabei wird eine Mi-

schung aus kurz-, mittel- und langfristi-

gen Mietvertragslaufzeiten angestrebt. 

Vereinbarte Verlängerungsoptionen wer-

den bei der Vermittlung der durchschnitt-

lichen Laufzeit zu 50 % angerechnet. 

40 % des zu investierenden Kapitals 

können ohne Einhaltung der vorstehen-

den Investitionskriterien investiert wer-

den. Hiervon wird die Investmentgesell-

schaft ggf. Gebrauch machen. 

Die mit den Vermögensgegenständen 

und Techniken verbundenen Risiken er-

geben sich aus dem Kapitel „Risiken“.

3. Kein Einsatz von 
Derivaten

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand 

haben, dürfen nur zur Absicherung der 

von der Investmentgesellschaft, der Be-

teiligungsgesellschaft oder den Projekt-

gesellschaften jeweils gehaltenen Ver-

mögensgegenstände gegen einen Wert-

verlust getätigt werden. Die damit 

verbundenen Risiken sind in dem Kapitel 

„Risiken“, Abschnitt 2.38. dargestellt.
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Über die von der Investmentgesellschaft mit-

telbar gehaltenen Vermögensgegenstände – 

das heißt die Eisenbahninvestitionsgüter – 

wurden und werden im Rahmen der Finanzie-

rung der fi nanzierenden Bank regelmäßig 

verschiedene Sicherheiten wie beispielswei-

se Sicherungsübereignungen oder Mietab-

tretungen eingeräumt. Die Handhabung der 

Sicherheiten wird im Kapitel „Wesentliche 

Vertragsbeziehungen und Identität und 

Pfl ichten sonstiger Dienstleister“, Abschnitt 

6. dargestellt.

6.2. Rechtliche oder tatsächliche 

Beschränkungen der Verwendungs-

möglichkeiten

Rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen 

der Verwendungsmöglichkeiten der Vermö-

gensgegenstände, insbesondere im Hinblick 

auf das Anlageziel der Vermögensanlage, be-

stehen zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 

nach Kenntnis der Paribus KVG nicht.

6.3. Erforderlichkeit und Vorliegen 

behördlicher Genehmigungen

Für den Betrieb der Eisenbahninvestitionsgü-

ter sind behördliche Genehmigungen erfor-

derlich. Für die bereits erworbenen Eisen-

bahninvestitionsgüter liegen die Genehmi-

gungen bereits vor (vgl. Kapitel „Wesentliche 

Vertragsbeziehungen und Identität und 

Pfl ichten sonstiger Dienstleister“, Abschnitt 

4. sowie Kapitel „Risiken“, Abschnitt 2.13.).

6.4. Voraussichtliche Gesamtkosten des 

Anlageobjekts in einer Aufgliede-

rung

Die voraussichtlichen Gesamtkosten des An-

lageobjektes können der Darstellung im 

konsolidierten Investitions- und Finanzie-

rungsplan im Kapitel „Wirtschaftliche Anga-

ben“, Abschnitt 1. entnommen werden.

4. Kein Erwerb von 
Anteilen an anderen 
Investmentvermögen, 
keine Aufnahme anderer 
sowie in andere Invest-
mentvermögen

Die Investmentgesellschaft erwirbt konzep-

tionsgemäß keine Anteile oder Aktien an an-

deren Investmentvermögen. Etwaige Anga-

ben zu Anlagezielen, Anlagegrundsätzen 

und -politik sowie sonstige wesentliche An-

gaben entsprechender Zielinvestmentver-

mögen können daher nicht gemacht werden.

Ebenso ist nicht vorgesehen, dass die Invest-

mentgesellschaft beispielsweise im Wege 

der Verschmelzung in andere Investment-

vermögen aufgenommen wird oder andere 

Investmentvermögen aufnimmt.

5. Kreditaufnahme 
und Belastungen der 
Vermögens gegenstände

Kreditaufnahmen sind bis zur Höhe von 60 % 

des Verkehrswertes der in der Investment-

gesellschaft befi ndlichen Vermögensgegen-

stände zulässig, wenn die Bedingungen der 

Kreditaufnahme marktüblich sind. 

Die Belastung der von der Investmentgesell-

schaft gehaltenen Vermögensgegenstände 

nach § 261 Abs. 1 KAGB sowie die Abtretung 

und Belastung von Forderungen aus Rechts-

verhältnissen, die sich auf diese Vermögens-

gegenstände beziehen, sind bis zur Höhe von 

60 % des Verkehrswertes der in der Invest-

mentgesellschaft befi ndlichen Vermögens-

gegenstände zulässig, wenn dies mit einer 

ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung ver-

einbar ist und die Verwahrstelle zustimmt.

Die von Gesellschaften im Sinne des § 261 

Abs. 1 Nr. 3 KAGB – das heißt von der Beteili-

gungsgesellschaft und/oder den Projektge-

sellschaften – aufgenommenen Kredite, ge-

haltenen Vermögensgegenstände und deren 

Belastung werden bei der Berechnung der 

vorgenannten 60 %-Grenzen entsprechend 

der Beteiligung der Investmentgesellschaft 

an der Beteiligungsgesellschaft und mittelbar 

an den Projektgesellschaften berücksichtigt.

Die vorstehenden Grenzen für die Kreditauf-

nahme und die Belastungen gelten nicht 

während der Dauer des erstmaligen Ver-

triebs der Investmentgesellschaft, längs-

tens jedoch nicht für einen Zeitraum von 18 

Monaten ab Beginn des Vertriebes.

Entsprechend der vorstehenden Grenzen ha-

ben die Projektgesellschaften und die Beteili-

gungsgesellschaft einen Rahmenkreditver-

trag abgeschlossen. Die Projektgesellschaften 

haben auf dessen Grundlage Einzelkreditver-

träge abgeschlossen. Art und Herkunft dieser 

Finanzierungen sind im Kapitel „Wesentliche 

Vertragsbeziehungen und Identität und Pfl ich-

ten sonstiger Dienstleister“, Abschnitt 6. dar-

gestellt. Die Projektgesellschaften sind unter 

Einhaltung der vorstehenden Grenzen und 

vertraglicher Verpfl ichtungen berechtigt, wei-

tere Finanzierungsverträge abzuschließen.

Im Rahmen der Finanzierung wurden und 

werden der fi nanzierenden Bank regelmäßig 

verschiedene Sicherheiten wie beispielsweise 

Sicherungsübereignungen oder Mietabtre-

tungen eingeräumt. Die Handhabung der Si-

cherheiten wird im Kapitel „Wesentliche Ver-

tragsbeziehungen und Identität und Pfl ichten 

sonstiger Dienstleister“, Abschnitt 6. darge-

stellt.

Die sich durch den Einsatz von Leverage er-

gebenden Risiken sind im Kapitel „Risiken“, 

Abschnitt 2.27. dargestellt.

6. Weitere Angaben zu den 
Vermögensgegenständen 

6.1. Nicht nur unerhebliche dingliche 

Belastungen der Vermögensgegen-

stände

Es bestehen nach Kenntnis der Paribus KVG 

im Zeitpunkt der Vertriebsanzeige keine 

nicht nur unerheblichen dinglichen Belas-

tungen der unmittelbar von der Investment-

gesellschaft gehaltenen Vermögensgegen-

stände, das heißt der Beteiligung an der Be-

teiligungsgesellschaft. Es kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass im Zuge etwa-

iger Kreditaufnahmen bankübliche Sicher-

heiten begeben werden und damit ggf. eine 

Verpfändung von Anteilen erfolgen wird.
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XIII. Regeln über die Vermögensbewertung

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ih-

rem Nennwert zzgl. zugefl ossener Zinsen 

angesetzt.

Die Bewertung der Vermögenswerte und die 

Berechnung des Nettoinventarwertes je An-

teil sind gegenüber den Anlegern offenzule-

gen. Eine Offenlegung hat nach jeder Bewer-

tung der Vermögenswerte und Berechnung 

des Nettoinventarwertes je Anteil zu erfol-

gen (vgl. § 272 KAGB).

Der Gesamtwert des Investmentvermögens 

selbst wird gemäß § 168 Abs. 1 KAGB auf-

grund der Verkehrswerte der zu ihm gehö-

renden Vermögensgegenstände abzgl. der 

aufgenommenen Kredite und sonstigen Ver-

bindlichkeiten ermittelt. Der für den jeweili-

gen Anleger maßgebliche Nettoinventarwert 

ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwer-

tes des Investmentvermögens durch die Ge-

samtsumme der Pfl ichteinlagen multipli-

ziert mit der vom Anleger übernommenen 

Pfl ichteinlage.

3. Ankaufsbewertung und 
Bewertungsgutachten

Darüber hinaus wird die Paribus KVG eine 

Ankaufsbewertung gemäß § 261 Abs. 5 bzw. 

Abs. 6 KAGB durchführen. Für die zum Zeit-

punkt der Vertriebsanzeige erworbenen Ei-

senbahninvestitionsgüter liegen die nachfol-

gend dargestellten Bewertungsgutachten 

vor.

Paribus KVG legt bei ihren Investitionen in 

Vermögensgegenstände (einschließlich der 

Bewertung von schwer zu bewertenden Ver-

mögensgegenständen) Wert darauf, dass 

diese mit einem konsistenten, angemesse-

nen und nachvollziehbaren Wertansatz un-

terlegt sind. 

1. Auswahl der externen 
Bewerter

Jeder externe Bewerter muss im Hinblick 

auf die gesetzlichen Anforderungen hinrei-

chend qualifi ziert sein, also insbesondere 

eine unabhängige, unparteiische und zuver-

lässige natürliche oder juristische Person 

sein und über angemessene Fachkenntnisse 

sowie ausreichende praktische Erfahrung 

hinsichtlich der von ihm zu bewertenden 

Vermögensgegenstände verfügen.

Paribus KVG wird fachkundige und erfahrene 

Bewertungsunternehmen in Übereinstim-

mung mit den gesetzlichen Regelungen be-

auftragen.

Der externe Bewerter darf erst nach Ablauf 

von zwei Jahren seit Ende seines Bestel-

lungszeitraumes, also nach Ablauf einer 

zweijährigen Karenzzeit, erneut als externer 

Bewerter bestellt werden. Der Bewerter, der 

die Bewertung der Vermögensgegenstände 

vor Ankauf durchführt, darf nicht zugleich 

die laufende Bewertung der Vermögensge-

genstände durchführen.

2. Verfahren zur 
Bewertung der 
Vermögensgegenstände 
(einschließlich der 
Bewertung schwer 
bewertbarer Vermögens-
gegenstände)

Die laufende Bewertung der Vermögensge-

genstände (samt der Bewertung der schwer 

bewertbaren Vermögensgegenstände) und 

die Berechnung des Nettoinventarwertes je 

Anteil erfolgt mindestens einmal jährlich. 

Darüber hinaus ist die Bewertung und Be-

rechnung auch durchzuführen, wenn die Ver-

mögenswerte der Investmentgesellschaft er-

höht oder herabgesetzt werden.

Für die Bewertung, das Bewertungsverfah-

ren und die Bewerter gelten die §§ 168, 169 

und 216 KAGB entsprechend. Darüber hin-

aus gelten die Art. 67–73 der Level-2-VO so-

wie die KARBV und die von Paribus KVG nach 

§ 169 Abs. 1 KAGB erstellte interne Bewer-

tungsrichtlinie.

Die laufende Bewertung der Vermögensge-

genstände der Projektgesellschaften erfolgt 

durch einen externen Bewerter. Die laufende 

Bewertung der Anteile erfolgt in Überein-

stimmung mit § 216 Abs. 1 Nr. 2 KAGB durch 

die Paribus KVG als Kapitalverwaltungsge-

sellschaft selbst.

Die Ermittlung des Marktwertes/Verkehrs-

wertes wird nach anerkannten Bewertungs-

verfahren durchgeführt. Die Bewertung soll, 

begründet durch die Ausrichtung der Invest-

mentgesellschaft auf Ertragsobjekte, im Re-

gelfall nach dem Ertragswertverfahren er-

folgen. Es obliegt jedoch dem Bewerter zu 

entscheiden, ob die verfügbaren Daten zur 

Anwendung des Ertragswertverfahrens aus-

reichend sind oder ein alternatives Verfah-

ren (z. B. Substanzwertverfahren) anzuwen-

den ist. Der Bewerter wird im Rahmen der 

Wertermittlung und des Wertermittlungsbe-

richtes (Gutachten) die Wahl des Bewer-

tungsverfahrens hinreichend begründen und 

darlegen. Dies gilt auch für den Fall, dass ein 

schwer bewertbarer Vermögensgegenstand 

bewertet werden sollte.
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Eisenbahninvestitionsgut (Typ, Hersteller) Anzahl Ersteller Datum des Gutachtens Gutachterlicher 
Wert

G6 D, Vossloh Locomotives GmbH 1 Dipl.-Ing. D. Gebel 6. Februar 2013 1.383.000 Euro

1 SCI Verkehr GmbH 27. März 2015 1.456.000 Euro

Vectron AC HP, Siemens AG 2 Dipl.-Ing. W. Schreiber 24. Oktober 2013 je 3.500.000 Euro

2 Dr. J. Kandler und 

Dipl.-Ing. M. Will

13. Dezember 2013 Kaufpreis 

„marktgerecht“

2 SCI Verkehr GmbH 27. März 2015 je 3.017.000 Euro

G322, Vossloh Locomotives GmbH 

(vormals Siemens Fahrzeugtechnik GmbH)

1 Railistics GmbH 15. April 2014 601.000 Euro
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XIV. Anteile und Rechtsstellung der Anleger

zzgl. Ausgabeaufschlag und die Eintragung 

der Haftsumme im Handelsregister von 10 % 

der Pfl ichteinlage. 

Die mit der Beteiligung verbundenen Haupt-

merkmale der Anteile der Anleger ergeben 

sich aus den Anlagebedingungen, dem 

Gesellschaftsvertrag der Investmentgesell-

schaft, dem Treuhand- und Verwaltungsver-

trag sowie der vom Anleger unterzeichneten 

Beitrittserklärung. Anleger, die sich nur mittel-

bar als Treugeber an der Investmentgesell-

schaft beteiligen, verfügen über die dargestell-

ten Gesellschafterrechte mittelbar unter Inan-

spruchnahme der Treuhandkommanditistin.

Neben den Anlegern stehen die gleichen 

Rechte ebenfalls der Komplementärin der In-

vestmentgesellschaft, der Paribus KVG und 

der Treuhandkommanditistin zu. Diese sind 

Gründungsgesellschafter der Investmentge-

sellschaft und haben im Wesentlichen die glei-

chen Rechte nach Maßgabe des Gesellschafts-

vertrages der Investmentgesellschaft. Sofern 

im Folgenden von den Rechten der Anleger 

gesprochen wird, gilt dies für die Komplemen-

tärin der Investmentgesellschaft, Paribus KVG 

und die Treuhandkommanditistin entspre-

chend, sofern sich aus den konkreten Ausfüh-

rungen nichts anderes ergibt.

4.1. Gewinn- und Verlustbeteiligung, 

Verwendung der Erträge

Die Beteiligung am Gewinn und Verlust der In-

vestmentgesellschaft richtet sich nach den 

von den Gesellschaftern der Investmentge-

sellschaft gehaltenen Kommanditanteilen. Die 

Komplementärin der Investmentgesellschaft 

erbringt keine Einlage und ist am Vermögen 

der Investmentgesellschaft und daher am Ge-

winn nicht beteiligt. Die nachfolgend darge-

stellte Gewinn- und Verlustbeteiligung bezieht 

sich daher auf die Gründungskommanditisten, 

also Paribus KVG und die Treuhandkommandi-

tistin, sowie die als Direktkommanditisten 

oder Treugeber beitretenden Anleger. Der Ein-

fachheit halber ist im Folgenden lediglich von 

„Anleger“ die Rede.

Der in der Beitrittserklärung vom Anleger 

übernommene Beteiligungsbetrag wird als 

Pfl ichteinlage des Anlegers auf einem festen 

Kapitalkonto (Kapitalkonto I) geführt. Das Kapi-

talkonto I ist unveränderlich. Es ist maßgebend 

Im Folgenden werden die Anteile und die 

Rechtsstellung der Anleger gegenüber der In-

vestmentgesellschaft näher dargestellt.

1. Art der Beteiligung

Bei der angebotenen Beteiligung handelt es 

sich um Kommanditanteile an der Investment-

gesellschaft, einer Personengesellschaft nach 

deutschem Recht mit Sitz in Hamburg. Die An-

leger treten der Investmentgesellschaft als 

Direktkommanditisten oder als Treugeber 

über die Treuhandkommanditistin bei.

2. Anteilsklassen und faire 
Behandlung der Anleger

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungs-

merkmale. Unterschiedliche Anteilsklassen 

gemäß § 149 Abs. 2 KAGB in Verbindung mit 

§ 96 Abs. 1 KAGB werden nicht gebildet.

Paribus KVG verwaltet als Kapitalverwaltungs-

gesellschaft die Investmentgesellschaft nach 

dem Prinzip der Gleichbehandlung und stellt 

so insbesondere sicher, dass die Anleger der 

Investmentgesellschaft gemäß § 26 Abs. 2 

Nr. 6 KAGB fair behandelt werden. Entschei-

dungsprozesse und Strukturen der Invest-

mentgesellschaft sind so ausgerichtet, dass 

bestimmte Anleger nicht zu Lasten anderer 

Anleger bevorzugt werden. 

Darüber hinaus hat Paribus KVG verschiede-

ne organisatorische Maßnahmen ergriffen, 

um eine faire Behandlung der Anleger sicher-

zustellen. So sind die Anleger beispielsweise 

berechtigt, bei Streitigkeiten aus oder im Zu-

sammenhang mit dem Gesellschaftsvertrag 

der Investmentgesellschaft und dem damit 

begründeten Gesellschafterverhältnis die 

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e. V. anzu-

rufen und gegen die Investmentgesellschaft 

ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. Zuläs-

sigkeit und Durchführung des Schlichtungs-

verfahrens richten sich nach den jeweils gel-

tenden Regelungen der Verfahrensordnung 

der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e. V. 

Geht eine Beteiligung an der Investmentge-

sellschaft im Wege der Sonderrechtsnachfol-

ge auf einen neuen Anleger über, so gelten 

die Regelungen dieser Schlichtungsvereinba-

rung auch für den neuen Anleger. Ein aus-

scheidender Anleger soll seinen Rechtsnach-

folger auf das Bestehen dieser Regelung 

hinweisen. Aufgrund der vorstehenden Zu-

ständigkeit der Ombudsstelle Geschlossene 

Fonds e.V. für Schlichtungsverfahren ist die 

Schlichtungsstelle der BaFin im Sinne des 

§ 342 Abs. 3 KAGB nicht zuständig für Streit-

schlichtungen im Zusammenhang mit der 

Investmentgesellschaft (vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 1 

KASchlichtV).

3. Berechnung des jüngsten 
Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert der Vermögensgegen-

stände der Investmentgesellschaft ist im Kapi-

tel „Investmentgesellschaft“, Abschnitt 5. dar-

gestellt und wird dem Anleger vor Zeichnung 

nochmals mit den Zeichnungsunterlagen mit-

geteilt.

Die weiteren Berechnungen und Angaben zum 

jüngsten Nettoinventarwert werden aktuali-

siert, sobald dies sinnvoll möglich ist, und auf 

der Homepage unter www.paribus-kvg.eu so-

wie im jeweils letzten veröffentlichten Jahres-

bericht der Investmentgesellschaft veröffent-

lich und den Anlegern zugänglich gemacht.

4. Hauptmerkmale der 
Anteile

Mit der Beteiligung an der Investmentgesell-

schaft sind die im Folgenden näher beschrie-

benen Hauptmerkmale, das heißt die Rechte 

und Pfl ichten der Anleger, verbunden. Dies 

sind die Rechte auf Gewinn- und Verlustbetei-

ligung sowie Auszahlung von freier Liquidität, 

das Stimmrecht bei Beschlussfassungen in 

Gesellschafterversammlungen der Invest-

mentgesellschaft, das Recht auf abschriftliche 

Mitteilung des Jahresberichtes und auf Prü-

fung von dessen Richtigkeit unter Einsicht in 

die Bücher der Investmentgesellschaft, das 

Recht auf Errichtung eines Beirates, auf Aus-

zahlung des Auseinandersetzungsguthabens 

beim Ausscheiden aus der Investmentgesell-

schaft, auf Übertragung der Beteiligung an der 

Investmentgesellschaft sowie auf Beteiligung 

am Liquidationserlös der Investmentgesell-

schaft sowie die Pfl ichten zur Einlageleistung 
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für die Beteiligung der Anleger am Vermögen, 

am Gewinn und Verlust der Investmentge-

sellschaft sowie für alle Gesellschafterrechte, 

soweit im Gesellschaftsvertrag der Invest-

mentgesellschaft nichts anderes geregelt ist. 

Die Kapitalkonten I können grundsätzlich nur 

durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss 

oder aufgrund einer vorzeitigen Schließung 

des Beteiligungsangebots geändert werden. 

Der von den Anlegern geleistete Ausgabeauf-

schlag wird auf einem festen Kapitalkonto II 

gebucht. Für jeden Anleger wird darüber hin-

aus ein Verlustvortragskonto (Kapitalkonto III) 

geführt, auf dem Verluste verbucht werden. 

Gewinnanteile werden nur so lange dem Ver-

lustvortragskonto gutgeschrieben, wie dieses 

negativ ist. Liquiditätsauszahlungen sind auf 

gesonderten Verrechnungskonten (Kapital-

konto IV) zu erfassen, auf denen auch die Ge-

winnanteile, die nicht auf das Verlustvortrags-

konto gutgeschrieben werden, zu verbuchen 

sind. Die Gesellschafterkonten der Anleger 

werden weder im Soll noch im Haben verzinst. 

Für den Zeitraum bis zum Ende des Ge-

schäftsjahres, in dem die Platzierungsphase 

der Investmentgesellschaft endet, gilt die so-

genannte Gleichverteilungsabrede als Ergeb-

nisverteilung. Ziel der Gleichverteilungsabrede 

ist, dass zum Ende desjenigen Geschäftsjah-

res, in dem die Platzierungsphase der Invest-

mentgesellschaft endet, das Verhältnis der 

Summe aus Kapitalkonto III (Verlustvortrags-

konto) und Kapitalkonto IV (Verrechnungskon-

to) eines Anlegers zu der Summe aus den Ka-

pitalkonten III und den Kapitalkonten IV aller 

Anleger identisch ist mit dem Verhältnis des 

Kapitalkontos I eines Anlegers zur Summe al-

ler Kapitalkonten I (Gesamtkapital der Gesell-

schaft). Das Ergebnis des jeweiligen Ge-

schäftsjahres wird denjenigen Anlegern, die 

zum Schluss des Geschäftsjahres an der In-

vestmentgesellschaft beteiligt sind, unabhän-

gig vom Zeitpunkt ihres Beitrittes, zunächst 

(entweder durch Zuweisung von Vorabgewin-

nen oder Verlustzuweisungen) so zugewiesen, 

dass die Summe der Kapitalkonten III und IV 

eines Anlegers im selben Verhältnis zu den Ka-

pitalkonten III und IV aller Anleger steht wie 

dessen Kapitalkonto I im Verhältnis zum Ge-

samtkapital der Investmentgesellschaft. Das 

danach verbleibende Ergebnis des Geschäfts-

jahres wird den Anlegern nach dem Verhältnis 

ihres Kapitalkontos I zum Gesamtkapital der 

Investmentgesellschaft zugewiesen. Dadurch 

soll sichergestellt werden, dass alle Anleger 

vorbehaltlich der während der Platzierungs-

phase der Investmentgesellschaft erhaltenen 

Auszahlungen im Hinblick auf die steuerlichen 

Ergebnisse in der Platzierungsphase der In-

vestmentgesellschaft gleichgestellt werden. 

Für den Fall, dass die Platzierungsphase der 

Investmentgesellschaft verlängert wird und/

oder die Gleichverteilung bis zum Ende der 

Platzierungsphase der Investmentgesellschaft 

nicht hergestellt werden konnte, ist die be-

schriebene Regelung auch über die Platzie-

rungsphase der Investmentgesellschaft hinaus 

so lange sinngemäß anzuwenden, bis die 

Gleichverteilung erreicht ist. 

Allen Anlegern werden Verlustanteile auch 

dann zugerechnet, wenn sie die Höhe der Ein-

lagen übersteigen. 

Überschießende von der Investmentgesell-

schaft vereinnahmte Mittelzufl üsse sollen den 

Anlegern für Auszahlungen/Entnahmen nach 

Maßgabe der folgenden Regelungen zur Ver-

fügung stehen.

An Auszahlungen der Investmentgesellschaft 

nimmt ein Anleger pro rata temporis erst ab 

dem Ersten des Monats teil, der auf den Monat 

folgt, in dem er seine Beteiligungssumme voll-

ständig geleistet hat, jedoch nur, sofern und 

soweit dies vertraglich geschuldet war und 

er dazu durch die Treuhandkommanditistin 

aufgefordert wurde. Die bis zum Zeitpunkt 

der Vertriebsanzeige geplanten halbjährli-

chen Auszahlungen sind erfolgt. Bis zum 

Ende der Platzierungsphase sind halbjährlich 

nachschüssige Vorabauszahlungen sowohl im 

Juli des jeweils aktuellen Geschäftsjahres als 

auch im Januar des Folgejahres beabsichtigt. 

Paribus KVG kann nach pfl ichtgemäßem Er-

messen angemessene Teilbeträge des Ge-

winns und/oder der erwirtschafteten und/oder 

bestehenden Liquiditätsüberschüsse zur Risi-

kovorsorge oder für etwaige Investitionen ei-

ner Rücklage zuführen und diese im Rahmen 

wirtschaftlich vertretbarer und kaufmänni-

scher Vorsicht verwenden. Über die weitere 

Verwendung von Gewinnen und Liquiditäts-

überschüssen, soweit sie nicht zur Erfüllung 

vertraglicher, gesetzlicher oder sonstiger Ver-

pfl ichtungen benötigt werden, entscheiden die 

Anleger. Es steht der Paribus KVG frei, an die 

Anleger Akontozahlungen auf die zu erwarten-

den Auszahlungen vorzunehmen. Dies ist je-

doch nur dann zulässig, wenn ein entspre-

chender Liquiditätsüberschuss bei kaufmän-

nisch vorsichtiger Kalkulation zu erwarten ist 

und die Liquiditätslage der Investmentgesell-

schaft dies zulässt. Sollten die Akontozahlun-

gen höher sein als die ermittelte Auszahlung 

für das Wirtschaftsjahr, sind sie auf die Aus-

zahlungen der Folgejahre anzurechnen.

Ab dem Jahr, das auf den Platzierungsschluss 

folgt, sind vierteljährliche Vorabauszahlungen 

im April, Juli und Oktober des jeweiligen Ge-

schäftsjahres sowie im Januar des Folgejah-

res geplant. Die erste vierteljährliche Vora-

bauszahlung bezogen auf das erste Quartal 

desjenigen Geschäftsjahres, das auf den Plat-

zierungsschluss folgt, ist für April des ersten 

Geschäftsjahres, das auf den Platzierungs-

schluss folgt, geplant. 

Erreichen die an die Anleger geleisteten 

Auszahlungen ein bestimmtes Niveau, er-

hält Paribus KVG im Jahr der vollständigen 

Veräußerung aller Vermögensgegenstände 

eine Performance Fee. Die Einzelheiten zur 

Performance Fee sind im Kapitel „Kosten“, 

Abschnitt 5. näher dargestellt.

Im Rahmen der Auszahlungen darf die 

Rückgewähr der Einlage oder die Auszah-

lung, welche den Wert der Einlage unter den 

Betrag der Hafteinlage herabmindert, ge-

mäß § 152 Abs. 2 KAGB nur mit Zustimmung 

des betroffenen Anlegers erfolgen und kann 

von etwaigen Gläubigern der Investmentge-

sellschaft zurückgefordert werden. Vor der 

Zustimmung ist der betroffene Anleger dar-

auf hinzuweisen, dass er den Gläubigern der 

Investmentgesellschaft unmittelbar haftet, 

soweit die Rückgewähr oder Auszahlung den 

Wert der Pfl ichteinlage unter den Betrag der 

Hafteinlage herabmindert. Bei mittelbarer 

Beteiligung über die Treuhandkommanditis-

tin bedarf die Rückgewähr der Einlage oder 

die Auszahlung, die den Wert der Einlage un-

ter den Betrag der Hafteinlage herabmin-

dert, zusätzlich der Zustimmung des betrof-

fenen mittelbar beteiligten Anlegers. Die 

Zahlung des Auseinandersetzungsgutha-

bens gilt gemäß § 152 Abs. 6 KAGB nicht als 

Rückzahlung der Einlage des Anlegers.
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Abweichend vom Vorstehenden ist für den Fall 

des Bestehens eines Beirates auf Ebene der 

Investmentgesellschaft für die Vornahme der 

folgenden Geschäfte nur die Zustimmung des 

Beirates erforderlich: 

• Erteilung und Widerruf von Prokuren 

und Handlungsvollmachten auf Ebene 

der Investmentgesellschaft;

• Vornahme von Rechtsgeschäften oder 

Rechtshandlungen auf Ebene der In-

vestmentgesellschaft, die einen Betrag 

von 250.000 Euro im Einzelfall oder aber 

im Kalenderjahr und Summe 1.000.000 

Euro nicht übersteigen. 

Die Anleger sind zur Zustimmung zu einer 

Maßnahme im Rahmen eines Gesellschaf-

terbeschlusses verpfl ichtet, wenn die betref-

fende Maßnahme aus regulatorischen Grün-

den, insbesondere nach Vorgabe des KAGB, 

erforderlich ist.

Gesellschafterversammlungen (ordentliche 

und außerordentliche) werden im Regelfall 

im schriftlichen Verfahren abgehalten. Ge-

sellschafterversammlungen (ordentliche und 

außerordentliche) im schriftlichen Verfahren 

oder Präsenz-Gesellschafterversammlungen 

fi nden nur auf Veranlassung der Paribus KVG 

in ihrer Funktion als geschäftsführende Kom-

manditistin oder auf schriftlichen Antrag von 

Gesellschaftern, die zusammen mindestens 

10 % des Kommanditkapitals vertreten, unter 

Angabe der Tagesordnung statt.

Zur Durchführung der schriftlichen Be-

schlussfassung hat Paribus KVG die Anleger 

schriftlich über die zur Abstimmung gestell-

ten Beschlussvorlagen zu informieren. 

Die Anleger sind berechtigt, sich bei der schrift-

lichen Beschlussfassung durch einen mit einer 

schriftlichen Vollmacht versehenen Mitge-

sellschafter, Ehegatten, eingetragenen Le-

benspartner, in gerader Linie Verwandten oder 

eine mit einer schriftlichen Vollmacht versehe-

ne und zur Berufsverschwiegenheit verpfl ich-

tete Person vertreten zu lassen. Die Vollmacht 

ist für jedes Verfahren der schriftlichen Be-

schlussfassung neu zu erteilen und vorzulegen.

Die Einberufung einer Präsenz-Gesellschafter-

versammlung erfolgt schriftlich durch Paribus 

4.2. Stimmrecht und Mitwirkung 

bei Beschlussfassungen

Die Anleger der Investmentgesellschaft be-

schließen in den im Gesellschaftsvertrag der 

Investmentgesellschaft und im Gesetz vorge-

sehenen Fällen. Sie sind insbesondere zustän-

dig für folgende Beschlussfassungen:

• Änderungen der Anlagebedingungen, 

die mit den bisherigen Anlagegrundsät-

zen der Investmentgesellschaft nicht 

vereinbar sind oder zu einer Änderung 

der Kosten oder wesentlichen Anleger-

rechte führen; 

• Genehmigung und Feststellung des 

Jahresabschlusses bzw. der Einnah-

menüberschussrechnung;

• Verwendung des Jahresergebnisses;

• Entlastung der Paribus KVG als ge-

schäftsführende Kommanditistin; 

• Entlastung der Komplementärin der In-

vestmentgesellschaft;

• Entlastung der Treuhandkommandi-

tistin; 

• ggf. Wahl und Entlastung des Beirates;

• Wahl des Abschlussprüfers, erstmals 

für das Geschäftsjahr, das auf den Plat-

zierungsschluss folgt; bis zu diesem 

Tag bestimmt Paribus KVG den Ab-

schlussprüfer;

• Genehmigung von Geschäften der 

Paribus KVG mit sich, soweit hierfür 

nach dem Gesellschaftsvertrag der 

Investmentgesellschaft eine Zustim-

mung nicht bereits erteilt ist;

• Änderung des Gesellschaftsvertrages 

der Investmentgesellschaft;

• Aufl ösung bzw. Liquidation der Invest-

mentgesellschaft;

• Verlängerung der Laufzeit der Invest-

mentgesellschaft; 

• wesentliche Änderung der Nutzung 

und/oder Verwaltung des Vermögens 

der Investmentgesellschaft, insbeson-

dere Verkauf wesentlicher Teile des 

Anlagevermögens; 

• alle sonstigen von Paribus KVG in ihrer 

Funktion als geschäftsführende Kom-

manditistin zur Beschlussfassung vor-

gelegten Angelegenheiten.

Paribus KVG bedarf zur Vornahme bestimmter 

Geschäfte, soweit diese nicht bereits durch 

den Investitionsplan der Investmentgesell-

schaft gedeckt sind, insbesondere in folgen-

den Fällen, der Zustimmung der Anleger:

• die nicht nach dem KAGB zulässige 

Änderung der Anlagebedingungen; 

• der Abschluss von Verträgen, die eine 

Beteiligung am Ergebnis oder am 

Vermögen der Investmentgesellschaft 

zum Gegenstand haben;

• Erteilung und Widerruf von Prokuren 

und Handlungsvollmachten;

• Überschreitung des in Bezug auf das 

tatsächliche Eigen- und Fremdkapital 

angepassten konsolidierten Investi-

tions- und Finanzierungsplanes (Pro-

gnose) – Anlage 3 zum Gesellschafts-

vertrag der Investmentgesellschaft – 

um mehr als 10 % der jeweiligen 

Kostenposition oder um mehr als 5 % 

der Gesamt investitionssumme;

• die Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen, die einen Be-

trag von 100.000 Euro im Einzelfall oder 

aber im Kalenderjahr in der Summe 

500.000 Euro übersteigen.

Einer Zustimmung für die Ausübung von 

Beteiligungsrechten der Investmentgesell-

schaft auf Ebene der Beteiligungsgesell-

schaft bedürfen insbesondere:

• Erwerb und Veräußerung von Beteili-

gungen an Unternehmen;

• Aufnahme und Gewährung von Darle-

hen, soweit nicht vom Gesellschafts-

vertrag der Beteiligungsgesellschaft 

gedeckt;

• Überschreitung des in Bezug auf das 

tatsächliche Eigen- und Fremdkapital 

angepassten Investitions- und Finan-

zierungsplanes auf Ebene der Beteili-

gungsgesellschaft (Prognose) um mehr 

als 10 % der jeweiligen Kostenposition 

oder um mehr als 5 % der Gesamtinves-

titionssumme;

• die Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen, die einen Be-

trag von 100.000 Euro im Einzelfall oder 

aber im Kalenderjahr in der Summe 

500.000 Euro übersteigen;

• sämtliche weiteren Handlungen, die 

über den gewöhnlichen Geschäftsbe-

trieb der Beteiligungsgesellschaft hin-

ausgehen.
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KVG unter Bekanntgabe der Tagesordnung 

und unter Einhaltung einer Frist von vier Wo-

chen. In eilbedürftigen Fällen ist Paribus KVG 

berechtigt, die Frist auf bis zu zwei Wochen zu 

verkürzen. Präsenz-Gesellschafterversamm-

lungen sollen am Sitz der Investmentgesell-

schaft abgehalten werden. Die Bestimmungen 

hinsichtlich der Vertretung im schriftlichen 

Abstimmungsverfahren gelten entsprechend. 

Die Leitung der Präsenz-Gesellschafterver-

sammlung obliegt Paribus KVG oder einem 

von dieser bestimmten Vertreter. Über den 

Verlauf der Versammlung wird vom Versamm-

lungsleiter oder einem von ihm bestimmten 

Vertreter (zu Beweiszwecken, nicht als Wirk-

samkeitsvoraussetzung) ein Beschlusspro-

tokoll gefertigt. Paribus KVG darf sich zur 

Einladung und Durchführung der Präsenz-

Gesellschafterversammlung der Hilfe der 

Komplementärin der Investmentgesellschaft 

oder, soweit Beteiligungen von der Treuhand-

kommanditistin verwaltet werden, der Treu-

handkommanditistin bedienen.

Im schriftlichen Verfahren können die Anleger 

Beschlüsse fassen, wenn die Anleger mittels 

einer Abstimmungsaufforderung ordnungs-

gemäß unterrichtet wurden und wenigstens 

25 % aller Stimmen an der schriftlichen Ab-

stimmung teilnehmen. Die Stimmen der Anle-

ger müssen innerhalb von vier Wochen nach 

Absendung der Abstimmungsaufforderung 

bei der Investmentgesellschaft eingehen. 

Stimmen, die erst nach Ablauf von vier Wo-

chen bei der Investmentgesellschaft einge-

hen, gelten weder für die Beschlussfähigkeit 

noch für die Ermittlung des Abstimmungser-

gebnisses. In eilbedürftigen Fällen ist Paribus 

KVG berechtigt, die Frist auf bis zu zwei Wo-

chen zu verkürzen. Wird in einem schriftli-

chen Verfahren die Beschlussfähigkeit nicht 

erreicht, so ist eine erneute Abstimmungsauf-

forderung zu übersenden, der ebenfalls eine 

Stimmempfehlung der Treuhandkommandi-

tistin beizufügen ist. Die Stimmen müssen 

dann innerhalb von 21 Tagen nach Absendung 

der Abstimmungsaufforderung bei der Invest-

mentgesellschaft eingehen. In Eilfällen kann 

Paribus KVG die Frist zur Abstimmung auf 14 

Tage oder – soweit dies aufgrund der Dring-

lichkeit zwingend notwendig ist – auf bis zu 

sieben Tage verkürzen. Die Beschlussfähig-

keit besteht in diesem Fall unabhängig von der 

Anzahl der an dem schriftlichen Verfahren 

teilnehmenden Stimmen. Verspätet einge-

hende Stimmen gelten als nicht abgegebene 

Stimmen. Hierauf ist in der erneuten Abstim-

mungsaufforderung hinzuweisen.

Eine Präsenz-Gesellschafterversammlung 

ist beschlussfähig, wenn die Anleger ord-

nungsgemäß geladen wurden und we-

nigstens 25 % der Stimmen der Anleger 

anwesend oder vertreten sind. Ist eine 

Präsenz-Gesellschafterversammlung nicht 

beschlussfähig, so ist eine neue Präsenz-

Gesellschafterversammlung mit einer Frist 

von 21 Tagen einzuberufen. In Eilfällen kann 

Paribus KVG die Frist zur Einberufung einer 

neuen Präsenz-Gesellschafterversammlung 

auf 14 Tage oder – soweit dies aufgrund der 

Dringlichkeit zwingend notwendig ist – auf bis 

zu sieben Tage verkürzen. Diese Versamm-

lung ist sodann ohne Rücksicht auf die Anzahl 

der vertretenen Stimmen beschlussfähig. In 

der Einberufung ist hierauf hinzuweisen.

Stimmenthaltungen zählen sowohl bei einer 

Präsenz-Gesellschafterversammlung als 

auch bei einer Abstimmung im schriftlichen 

Verfahren bei der Beschlussfähigkeit mit, 

gelten aber für die Ermittlung der Mehrheit 

als nicht abgegebene Stimmen.

Das Stimmrecht der Anleger bestimmt sich 

nach der vereinbarten Kapitaleinlage laut 

Kapitalkonto I der Anleger. Pro volle 1.000 

Euro auf dem Kapitalkonto I wird eine Stim-

me gewährt.

Bei Treugebern ist grundsätzlich die Treu-

handkommanditistin für die Ausübung des 

Stimmrechtes zuständig. Gemäß Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag können die Direkt-

kommanditisten die Treuhandkommanditis-

tin mit der Ausübung der Stimmrechte bei 

Beschlussfassungen beauftragen. Die Treu-

handkommanditistin wird die Stimmrechte 

nach Weisung der Anleger ausüben. Sofern 

ein Anleger die Treuhandkommanditistin 

nicht anweist, wird sich die Treuhandkom-

manditistin mit den entsprechenden Stim-

men enthalten. Die Treuhandkommanditistin 

kann bei Beschlussfassungen ihr Stimmrecht 

entsprechend den ihr erteilten Weisungen 

auch unterschiedlich ausüben (gespaltenes 

Stimmrecht). Jeder Treugeber hat das Recht, 

jederzeit von der Treuhandkommanditistin 

die Übertragung des Stimmrechtes auf sich 

zu verlangen und das Stimmrecht in der In-

vestmentgesellschaft selbst auszuüben. Eine 

entsprechende Vollmacht hat die Treuhand-

kommanditistin dem stimmrechtsverlangen-

den Treugeber im Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag bereits unwiderrufl ich erteilt.

Beschlüsse der Anleger bedürfen grund-

sätzlich der einfachen (relativen) Mehrheit. 

Änderungen des Gesellschaftsvertrages der 

Investmentgesellschaft, die Aufl ösung bzw. 

Liquidation der Investmentgesellschaft, die 

Verlängerung der Laufzeit der Investment-

gesellschaft und wesentliche Änderung der 

Nutzung und/oder Verwaltung des Vermö-

gens der Investmentgesellschaft, insbeson-

dere der Verkauf wesentlicher Teile des An-

lagevermögens, bedürfen stets einer qualifi -

zierten Mehrheit von 75 % der abgegebenen 

Stimmen sowie der Zustimmung der Paribus 

KVG, die diese nur aus wichtigem Grund ver-

weigern kann. Für die Änderung der Anlage-

bedingungen, die mit den bisherigen Anla-

gegrundsätzen der Investmentgesellschaft 

nicht vereinbar sind oder zu einer Änderung 

der Kosten oder der wesentlichen Anleger-

rechte führen, bedarf es einer qualifi zierten 

Mehrheit von Anlegern, die mindestens 2/3 

der Pfl ichteinlagen auf sich vereinigen, und 

einer Genehmigung durch die BaFin.

Über die Ergebnisse der Beschlussfassung ist 

(zu Beweiszwecken, nicht als Wirksamkeitsvo-

raussetzung) ein Protokoll anzufertigen, das 

von Paribus KVG zu unterzeichnen und den 

Anlegern zu übersenden ist. Eine namentliche 

Nennung erfolgt im Protokoll nicht. Einsprü-

che gegen das Protokoll sind innerhalb von 

vier Wochen nach Absendung schriftlich ge-

genüber Paribus KVG zu erklären. Über Ein-

sprüche gegen das Protokoll entscheiden die 

Anleger im Rahmen der nächsten Beschluss-

fassung. Die Unwirksamkeit eines Gesell-

schafterbeschlusses kann nur im Wege der 

Anfechtungsklage binnen einer Ausschluss-

frist von einem Monat nach Zusendung des 

Protokolls gerichtlich geltend gemacht wer-

den. Nach Ablauf dieser Frist gilt ein etwaiger 

Mangel als geheilt. Die Unwirksamkeit eines 

Beschlusses kann nicht darauf gestützt wer-

den, dass Anleger nicht ordnungsgemäß gela-

den wurden, wenn und soweit der Beschluss 

nicht auf dem Ladungsmangel beruht.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

78



weiteren Raten jeweils zwölf Monate später. 

Die jeweilige Rate wird grundsätzlich zum 

Zeitpunkt des Entstehens fällig, jedoch nur, 

sofern und soweit es die Liquiditätslage der 

Investmentgesellschaft erlaubt. Die Invest-

mentgesellschaft ist berechtigt, das Ausein-

andersetzungsguthaben ganz oder teilweise 

früher zu tilgen. 

Das Auseinandersetzungsguthaben wird in 

dem Zeitraum zwischen Stichtag der Ausein-

andersetzungsbilanz und Auszahlung der je-

weiligen Rate mit 4 % p. a. verzinst. 

Wird die Investmentgesellschaft aufgelöst, be-

vor die erste Rate des Auseinandersetzungs-

guthabens fällig ist, tritt an die Stelle des er-

mittelten Auseinandersetzungsguthabens der 

Betrag, der dem Anleger als anteiliger Liqui-

dationserlös zustünde, wenn er nicht ausge-

schieden wäre. Der Betrag erhöht sich um die 

Auszahlungen, die der ausgeschiedene Anle-

ger zusätzlich erhalten hätte, wenn er nicht 

aus der Investmentgesellschaft ausgeschie-

den wäre, so dass auch die Ergebnisse ent-

sprechend auf den ausgeschiedenen Anleger 

verteilt werden.

Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens haftet der 

ausgeschiedene Anleger gemäß § 152 Abs. 6 

KAGB nicht für Verbindlichkeiten der Invest-

mentgesellschaft.

4.6. Ausschluss der Nachschusspfl icht

Eine Erhöhung der Kommanditeinlage eines 

Direktkommanditisten kann nur mit dessen Zu-

stimmung beschlossen werden. Die Anleger 

übernehmen weder gegenüber anderen Anle-

gern noch gegenüber Dritten irgendwelche 

Zahlungsverpfl ichtungen oder Nachschuss-

pfl ichten, die über die Verpfl ichtung zur Leis-

tung des Ausgabepreises (Beteiligungsbetrag 

zzgl. Ausgabeaufschlag) hinausgehen (vgl. 

§ 152 Abs. 3 KAGB). Dieser Ausschluss einer 

Nachschusspfl icht lässt die Haftung der Anle-

ger gegenüber Gesellschaftsgläubigern gemäß 

§§ 171 ff. HGB unberührt. Die Anleger sind ge-

mäß § 152 Abs. 3 KAGB nicht verpfl ichtet, ent-

standene Verluste auszugleichen. Ab dem Zeit-

punkt seines Ausscheidens haftet der ausge-

schiedene Anleger gemäß § 152 Abs. 6 KAGB 

nicht für Verbindlichkeiten der Investmentge-

sellschaft. Entsprechendes gilt für die über die 

Treuhandkommanditistin beteiligten Treugeber.

4.3. Recht auf Auskunft

Den Anlegern stehen die gesetzlichen Infor-

mations- und Einsichtsrechte eines Komman-

ditisten nach § 166 HGB zu. Zudem wird die 

Treuhandkommanditistin die Anleger mindes-

tens einmal jährlich über die wesentlichen ge-

schäftlichen Vorgänge und die wirtschaftliche 

Situation der Investmentgesellschaft infor-

mieren.

4.4. Errichtung eines Beirats

Zur Beratung der Paribus KVG kann jederzeit 

durch Beschluss der Anleger für die Invest-

mentgesellschaft ein Beirat gebildet und ab-

berufen werden. Der Beirat besteht aus drei 

Mitgliedern, von denen zwei Mitglieder aus 

dem Kreis der Anleger durch die Anleger ge-

wählt werden und ein Mitglied von der Treu-

handkommanditistin bestimmt wird. Für den 

Fall, dass ein Beiratsmitglied – aus welchem 

Grund auch immer – aus der Investmentge-

sellschaft ausscheidet, nimmt ein von der 

Treuhandkommanditistin zu bestimmendes 

Ersatzbeiratsmitglied dessen Aufgaben bis 

zur Wahl eines neuen Beirates wahr. Zudem 

hat die Paribus KVG – anstelle eines Be-

schlusses der Gesellschafterversammlung – 

in den Fällen des § 9 Abs. 5 des Gesellschafts-

vertrages der Investmentgesellschaft die 

Zustimmung des Beirates beim Abschluss 

zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte 

einzuholen. Der Beirat ist nicht berechtigt, 

der Paribus KVG Weisungen zu erteilen. Der 

Beirat wird jeweils für drei Jahre gewählt. Die 

Wiederwahl ist zulässig.

Die weiteren Einzelheiten zur Errichtung eines 

Beirates sind unter § 11 des Gesellschaftsver-

trages der Investmentgesellschaft aufgeführt.

4.5. Recht auf Auseinandersetzungsgut-

haben beim Ausscheiden aus der 

Investment gesellschaft

Scheidet ein Anleger ohne Rechtsnachfolger 

aus der Investmentgesellschaft aus, hat er 

nach Maßgabe der Regelungen des Gesell-

schaftsvertrages der Investmentgesellschaft 

Anspruch auf ein Auseinandersetzungsgutha-

ben. Dies gilt nicht für die Komplementärin der 

Investmentgesellschaft, der entsprechend ih-

rer fehlenden Kapitalbeteiligung ein Auseinan-

dersetzungsguthaben nicht zusteht. Ein Anle-

ger, der aus der Investmentgesellschaft aus-

scheidet, weil er seine Beteiligungssumme 

nach Mahnung und Fristsetzung nicht er-

bringt, hat ebenfalls keinen Anspruch auf ein 

Auseinandersetzungsguthaben. Ein Anleger, 

der automatisch aus der Investmentgesell-

schaft gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages 

der Investmentgesellschaft oder § 150 Abs. 4 

KAGB in Verbindung mit § 131 Abs. 3 Nr. 2 und 

4 HGB ausscheidet oder der ausscheidet, weil 

ihm seine Beteiligung an der Investmentge-

sellschaft aus wichtigem Grund im Sinne der 

§§  133, 149 HGB gekündigt wird oder weil er 

seinen Pfl ichten gemäß Geldwäschegesetz 

nicht nachkommt hat einen Anspruch auf 80 % 

des nach Maßgabe des § 21 des Gesellschafts-

vertrages der Investmentgesellschaft ermit-

telten Auseinandersetzungsguthabens.

Das Auseinandersetzungsguthaben berechnet 

sich nach einer gemäß § 21 Abs. 3 des Gesell-

schaftsvertrages der Investmentgesellschaft 

aufgestellten Auseinandersetzungsbilanz, so-

fern der Anleger zum Ende eines Jahres aus 

der Investmentgesellschaft ausscheidet, ohne 

dass seine Beteiligung auf eine andere Person 

übergeht. Scheidet ein Anleger nicht zum Ende 

eines Jahres, sondern zu einem anderen Zeit-

punkt aus der Investmentgesellschaft aus, so 

ist, wenn die Investmentgesellschaft und der 

ausscheidende Anleger sich nicht auf die An-

wendbarkeit einer gemäß der Bewertungs-

richtlinien zum Jahresende des Ausscheidens 

aufgestellten bzw. aufzustellenden Auseinan-

dersetzungsbilanz einigen können, eine be-

sondere Auseinandersetzungsbilanz zum Zeit-

punkt des Ausscheidens aufzustellen.

Wird über die Auseinandersetzungsbilanz 

zwischen der Investmentgesellschaft und ei-

nem Anleger keine Einigung erzielt, so ent-

scheidet ein von der Handelskammer Ham-

burg zu benennender Wirtschaftsprüfer als 

Schiedsgutachter. Die Kosten für den 

Schiedsgutachter trägt der betreffende Anle-

ger. Weichen die Feststellungen des Schieds-

gutachters jedoch von der Auseinanderset-

zungsbilanz um mehr als 10 % nach oben ab, 

so trägt die Investmentgesellschaft die ge-

samten Kosten des Schiedsgutachtens.

Ein Auseinandersetzungsguthaben ist in drei 

gleichen Raten auszuzahlen. Die erste Rate 

entsteht zwölf Monate nach dem Stichtag der 

dem Auseinandersetzungsguthaben zugrun-

de liegenden Auseinandersetzungsbilanz, die 
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4.7. Beteiligung am Liquidationserlös

Wird die Investmentgesellschaft aufgelöst, hat 

Paribus KVG die Investmentgesellschaft durch 

die Verwertung des Gesellschaftsvermögens 

zu liquidieren. Der Liquidationserlös ist in der 

folgenden Reihenfolge zu verteilen:

• Begleichung der Verbindlichkeiten der 

Investmentgesellschaft;

• etwaig noch ausstehende Vergütungen 

und Auslagen der Komplementärin der 

Investmentgesellschaft, der Paribus 

KVG als geschäftsführenden Komman-

ditistin der Investmentgesellschaft und 

als Kapitalverwaltungsgesellschaft so-

wie der Treuhandkommanditistin nach 

dem Gesellschaftsvertrag;

• Auszahlung der Performance Fee nach 

§ 16 Abs. 3 lit. b) des Gesellschaftsver-

trages der Investmentgesellschaft;

• Auszahlung des restlichen Liquidati-

onserlöses an die Anleger im Verhältnis 

ihrer Kapitalkonten I zum Gesamtkapi-

tal der Gesellschaft (Summe aller Kapi-

talkonten I).

Die Anleger haften nach Beendigung der 

Liquidation gemäß § 161 Abs. 4 KAGB nicht 

für die Verbindlichkeiten der Investmentge-

sellschaft.

Einzelheiten zur Ermittlung des Beteiligungs-

erlöses ergeben sich aus § 23 des Gesell-

schaftsvertrages der Investmentgesellschaft.

4.8. Pfl icht zur Einlageleistung 

Die Anleger sind zur Leistung des Ausgabe-

preises (Beteiligungsbetrag zzgl. Ausgabe-

aufschlag) verpfl ichtet (vgl. hierzu Kapitel 

„Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Be-

endigung der Beteiligung an der Investment-

gesellschaft“, Abschnitt 1.).

5. Handelbarkeit und 
Übertragung von Anteilen

5.1. Übertragung von Anteilen 

Die Übertragung von Kommanditanteilen im 

Wege der Sonderrechtsnachfolge bzw. die 

Übertragung der Rechte und Pfl ichten aus 

dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag sind 

im Falle der unmittelbaren Beteiligung an der 

Investmentgesellschaft nur mit schriftlicher 

Einwilligung der Paribus KVG bzw. im Falle der 

mittelbaren Beteiligung an der Investmentge-

sellschaft nur mit schriftlicher Einwilligung 

der Treuhandkommanditistin möglich. 

Die Einwilligung kann nur aus wichtigem 

Grund verweigert werden. Ein solcher wichti-

ger Grund liegt gemäß Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag insbesondere – aber nicht 

ausschließlich – dann vor, wenn die vorgese-

hene Übertragung auf den vorgesehenen 

Erwerber oder die Art des Übertragungsver-

fahrens das wirtschaftliche oder steuerliche 

Gesamtkonzept der Investmentgesellschaft 

gefährdet, wenn durch die Übertragung ein 

Anteil an der Investmentgesellschaft von we-

niger als 10.000 Euro entsteht oder wenn der 

Erwerber nicht daran mitwirkt, die nach dem 

jeweils gültigen Geldwäschegesetz erforder-

lichen Pfl ichten zu erfüllen. 

Verstirbt ein Anleger, geht seine Beteiligung 

kraft Gesamtrechtsnachfolge auf seine Er-

ben/Vermächtnisnehmer nach Maßgabe der 

Regelungen des Gesellschaftsvertrages der 

Investmentgesellschaft über. Verstirbt ein 

Anleger, wird die Investmentgesellschaft mit 

den Erben oder Vermächtnisnehmer(n) (ge-

meinsam nachfolgend „Erben“) fortgesetzt, 

sofern bei den neuen Gesellschaftern kein 

Ausschlussgrund vorliegt. Die Erben müssen 

sich durch Vorlage eines Erbscheines oder 

einer beglaubigten Abschrift des Eröffnungs-

protokolls eines notariellen Testamentes 

oder Erbvertrages oder eines Erbnachweises 

nach § 35 Grund buchordnung legitimieren. 

Soweit durch den Erbfall Anteile von weniger 

als 10.000 Euro entstehen, sind die betreffen-

den Erben verpfl ichtet, sich durch einen ge-

meinsamen Bevollmächtigten, der die Rechte 

aus der Kommanditbeteiligung einheitlich 

geltend macht, vertreten zu lassen. Solange 

ein gemeinsamer Bevollmächtigter nicht be-

stellt ist oder die Legitimation des oder der 

Erben nicht erfolgt ist, ruhen die Rechte aus 

der Gesellschaftsbeteiligung, soweit es sich 

nicht um Beschlüsse über die Änderung oder 

Ergänzung des Gesellschaftsvertrages der 

Investmentgesellschaft handelt. Ggf. auszu-

zahlende Beträge werden entsprechend den 

gesetzlichen Vorschriften hinterlegt. Die Tes-

tamentsvollstreckung an Gesellschaftsantei-

len von Anlegern ist unzulässig. Bewertungs-

stichtag ist der 31. Dezember im Jahr des 

Todesfalles.

Kosten, die durch vorstehende Umstände ent-

stehen, sind im Kapitel „Kosten“, Abschnitt 6. 

dargestellt.

5.2. Handelbarkeit von Anteilen 

Die freie Handelbarkeit der Beteiligung an der 

Investmentgesellschaft ist wie folgt einge-

schränkt:

Die Übertragung der Anteile ist zunächst von 

der Zustimmung der Paribus KVG bzw. bei 

Treugebern von der Zustimmung der Treu-

handkommanditistin abhängig. Die freie Han-

delbarkeit der Beteiligung an der Investment-

gesellschaft ist ferner dadurch eingeschränkt, 

dass zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige kein 

geregelter Markt für Beteiligungen an Invest-

mentvermögen besteht. Die damit zusam-

menhängenden Risiken sind im Kapitel „Risi-

ken“, Abschnitt 2.34 dargestellt.

5.3. Volatilität 

Die Anteile der Investmentgesellschaft 

weisen in ihrer Zusammensetzung oder 

durch die für die Verwaltung verwendeten 

Techniken üblicherweise eine erhöhte 

Volatilität auf. Es kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass der Markt für Eisen-

bahninvestitionsgüter Schwankungen 

unterliegt und daher auch der Wert der 

Anteile innerhalb kurzer Zeiträume 

Schwankungen nach oben oder nach un-

ten unterworfen sein kann.

5.4. Wertpapierindex 

Die Anteile an der Investmentgesellschaft 

werden zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige in 

keinem Wertpapierindex abgebildet. Die An-

teile an der Investmentgesellschaft werden 

zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige weder an 

Börsen noch an sonstigen organisierten Märk-

ten gehandelt oder in diese einbezogen.

5.5. Primebroker  

Die Dienstleistungen eines Primebrokers für 

die Vermittlung der Anteile an der Invest-

mentgesellschaft werden nicht in Anspruch 

genommen.
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Der Beteiligungsbetrag und der Ausgabe-

aufschlag sind von den Anlegern wie folgt zu 

leisten: 

• Der Ausgabepreis (Beteiligungsbe-

trag zzgl. Ausgabeaufschlag) ist in-

nerhalb von zwölf Tagen nach Annah-

me der Beitrittserklärung und nach 

Zugang einer schriftlichen Einzah-

lungsaufforderung der Treuhandkom-

manditistin auf das unten stehende 

Einzahlungskonto zu zahlen.

Paribus KVG bzw. die Treuhandkommandi-

tistin ist berechtigt, den Ausgabepreis in 

zwei Einzahlungsraten abzurufen. In diesem 

Fall ist der Ausgabepreis wie folgt zu leisten:

• Ein Teilbetrag in Höhe von 20 % des Be-

teiligungsbetrages zzgl. Ausgabeauf-

schlag auf den vollen Beteiligungsbe-

trag ist innerhalb von zwölf Tagen nach 

Annahme der Beitrittserklärung und 

nach Zugang einer schriftlichen Ein-

zahlungsaufforderung der Treuhand-

kommanditistin auf das unten stehen-

de Einzahlungskonto zu zahlen.

• Ein Teilbetrag in Höhe von 80 % des 

Beteiligungsbetrages ist innerhalb 

von zwölf Tagen nach Zugang einer 

schriftlichen Einzahlungsaufforderung 

der Treuhandkommanditistin auf das 

unten stehende Einzahlungskonto zu 

zahlen, spätestens jedoch sechs Mo-

nate nach Annahme der Beitrittser-

klärung. Die Treuhandkommanditistin 

wird die zweite Einzahlungsrate in 

Abhängigkeit von den zu tätigenden 

unmittelbaren und mittelbaren Investi-

tionen und den Kosten der Investment-

gesellschaft abrufen, wenn und soweit 

der Kapitalbedarf der Investmentge-

sellschaft bzw. der Beteiligungsgesell-

schaft oder der Projektgesellschaften 

dies erfordert. Die erforderlichen Ka-

pitalabrufe der zweiten Einzahlungsra-

te erfolgen für jeden Anleger in voller 

Höhe und unter Berücksichtigung der 

zeitlichen Abfolge der Beitritte, begin-

nend mit dem zuerst der Investment-

gesellschaft beigetretenen Anleger.

1. Ausgabe der Anteile 
an der Investment-
gesellschaft

Der Anleger beteiligt sich entweder mittel-

bar als Treugeber über die Treuhandkom-

manditistin oder – ggf. durch entsprechende 

Umwandlung seiner Treugeberstellung – 

unmittelbar als Direktkommanditist an der 

Investmentgesellschaft. Der Mindestbeteili-

gungsbetrag an der Investmentgesellschaft 

beträgt 10.000 Euro (ohne Ausgabeauf-

schlag). Höhere Beteiligungsbeträge müs-

sen ohne Berücksichtigung des Ausgabeauf-

schlags ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. 

Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 % des 

jeweiligen Beteiligungsbetrages.

Der Beitritt zur Investmentgesellschaft als 

Direktkommanditist erfolgt, indem der Anle-

ger die diesem Verkaufsprospekt beigefügte 

Beitrittserklärung vollständig ausgefüllt und 

rechtsverbindlich unterzeichnet – ggf. über 

den Vertriebspartner – bei der Treuhandkom-

manditistin einreicht und die Treuhandkom-

manditistin das Angebot des Anlegers zum 

Beitritt zur Investmentgesellschaft gemäß 

Beitrittserklärung im Namen der Investment-

gesellschaft annimmt, wobei der Direktkom-

manditist auf den Zugang der Annahmeer-

klärung verzichtet. Hierdurch gibt der Anle-

ger gegenüber der Treuhandkommanditistin 

gleichzeitig ein Angebot auf Abschluss des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages mit der 

Treuhandkommanditistin als Verwaltungs-

treuhänderin ab. Die Beteiligung des Anlegers 

als Direktkommanditist kommt aufschiebend 

bedingt mit seiner Eintragung als Komman-

ditist in das Handelsregister zustande. Die 

Beteiligung an der Investmentgesellschaft als 

Treugeber erfolgt, indem der Anleger die die-

sem Verkaufsprospekt beigefügte Beitritts-

erklärung vollständig ausgefüllt und rechts-

verbindlich unterzeichnet – ggf. über den 

Vertriebspartner – bei der Treuhandkomman-

ditistin einreicht. Hierdurch gibt der Anleger 

gegenüber der Treuhandkommanditistin ein 

Angebot auf Abschluss eines Treuhandver-

trages mit der Treuhandkommanditistin und 

gleichzeitig zum Beitritt als mittelbar beteilig-

ter Treugeber an der Investmentgesellschaft 

ab. Zur Wirksamkeit des Treuhandverhältnis-

ses sowie der mittelbaren Beteiligung des An-

legers an der Investmentgesellschaft bedarf 

es zusätzlich der Annahme der Beitrittser-

klärung durch die Treuhandkommanditistin. 

Der Anleger wird über die Annahme von der 

Treuhandkommanditistin informiert. Für die 

Wirksamkeit der Annahme ist diese Infor-

mation gleichwohl nicht erforderlich, da der 

Anleger auf den Zugang der Annahmeerklä-

rung verzichtet. Aufgrund des zustande kom-

menden Treuhandvertrages ist die Treuhand-

kommanditistin beauftragt, ihre bestehende 

Kommanditeinlage in der Investmentgesell-

schaft in Höhe des vom Anleger übernom-

menen Beteiligungsbetrages (exkl. Ausgabe-

aufschlag) zu erhöhen und diese Beteiligung 

treuhänderisch für den Anleger zu halten 

und im Rahmen der einem Treugeber zuste-

henden Rechte und Pfl ichten zu verwalten. 

Die Investmentgesellschaft hat mit Wirkung 

gegenüber der Treuhandkommanditistin und 

dem beitretenden Anleger unwiderrufl ich die 

Regelungen des Treuhandvertrages in vollem 

Umfang anerkannt, insbesondere das Recht 

der Treugeber, die einem Kommanditisten 

zustehenden Rechte direkt in der Investment-

gesellschaft ausüben zu können.

Direktkommanditisten werden mit einer 

Haftsumme in Höhe von 10 % des Beteili-

gungsbetrages in das Handelsregister der 

Investmentgesellschaft eingetragen. Die von 

der Treuhandkommanditistin für die Treuge-

ber zu übernehmende und im Handelsregis-

ter einzutragende Haftsumme beträgt 10 % 

des Beteiligungsbetrages.

Die Annahme einer Beitrittserklärung durch 

die Treuhandkommanditistin kann nicht ga-

rantiert werden. Ein Anspruch auf Annahme 

besteht nicht. 
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Die Bankverbindung des Einzahlungskontos 

lautet:

Empfänger: Paribus Rail Portfolio III GmbH 

& Co. geschlossene Investment-KG

Referenz: Beteiligung Paribus Rail Portfolio III

Bank: Hamburger Sparkasse AG

BLZ: 200 505 50

Kontonummer: 1002 150 462

IBAN: DE23 2005 0550 1002 1504 62

BIC: HASPDEHHXXX

Die Zahlung des Ausgabepreises hat für die 

Empfängerin kostenfrei zu erfolgen.

Soweit ein Direktkommanditist den Ausga-

bepreis nach Mahnung und Fristsetzung 

nicht erbringt, ist Paribus KVG darüber hin-

aus ermächtigt und bevollmächtigt, den Be-

teiligungsbetrag des säumigen Direktkom-

manditisten unter entsprechender Anpas-

sung der Haftsumme auf den eingezahlten 

Betrag abzgl. Ausgabeaufschlag herabzu-

setzen, den säumigen Direktkommanditis-

ten aus der Investmentgesellschaft auszu-

schließen und/oder im entsprechenden Um-

fang neue Direktkommanditisten in die 

Investmentgesellschaft aufzunehmen. Im 

Fall der Treugeber ist die Treuhandkomman-

ditistin berechtigt, den Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag mit einem Treugeber, der 

nach Mahnung und Fristsetzung nicht die 

volle Zahlung leistet, außerordentlich zu 

kündigen oder im Falle einer nicht vollstän-

digen Zahlung den vom Treugeber in der 

Beitrittserklärung übernommenen Beteili-

gungsbetrag auf den tatsächlich eingezahl-

ten Betrag abzgl. Ausgabeaufschlag herab-

zusetzen. Die hierbei für den Anleger anfal-

lenden zusätzlichen Kosten sind im Kapitel 

„Kosten“, Abschnitt 6. näher dargestellt.

Hinsichtlich des Verzugsschadens, der im 

Zusammenhang mit der Nichtleistung des 

Ausgabepreises bzw. der Herabsetzung des 

Beteiligungsbetrages entsteht, gelten die 

gesetzlichen Regelungen.

Sollte sich während der Platzierungsphase 

der Investmentgesellschaft herausstellen, 

dass zur Umsetzung der Investitionen ein 

geringerer Kapitalbedarf ausreichend ist, ist 

Paribus KVG ohne Zustimmung der Anleger 

berechtigt, die Platzierungsphase der In-

vestmentgesellschaft vorzeitig zu beenden. 

Dies gilt auch für den Fall, dass eine neue 

Gesetzeslage eine vorzeitige Schließung des 

Beteiligungsangebots erforderlich macht. 

Übersteigt das gezeichnete Eigenkapital der 

Investmentgesellschaft im Zeitpunkt der 

vorzeitigen Schließung des Beteiligungsan-

gebots den notwendigen Kapitalbedarf zur 

Umsetzung der Investitionen, sind die Betei-

ligungssummen aller Anleger durch Ab-

schreibungen der Kapitalkonten I und II 

gleichmäßig zu kürzen und dem Verrech-

nungskonto gutzuschreiben; die Haftsum-

men sind entsprechend anzupassen. 

Wird die Platzierungsphase der Investmentge-

sellschaft vorzeitig geschlossen, werden keine 

Beitrittserklärungen mehr angenommen.

2. Rückgabe der Anteile 
an der Investment-
gesellschaft

Es bestehen keine regelmäßigen Rückgabe-

rechte der Anleger, da kein ordentliches 

Kündigungsrecht besteht. Es werden daher 

weder Maßnahmen ergriffen, um die Rück-

nahme der Anteile vorzunehmen, noch wer-

den Rücknahmepreise regelmäßig berech-

net und veröffentlicht.

3. Beendigung der 
Beteiligung an der 
Investmentgesellschaft 
und Rückgabeabschlag

Die Beteiligung eines Anlegers an der In-

vestmentgesellschaft kann insbesondere 

aus folgenden Gründen beendet werden:

• Kündigung der Beteiligung aus wich-

tigem Grund;

• Ausschluss des Anlegers aus der In-

vestmentgesellschaft;

• Übertragung der Beteiligung des An-

legers auf einen Dritten;

• Liquidation der Investmentgesellschaft.

Die ordentliche Kündigung der Beteiligung 

an der Investmentgesellschaft durch einen 

Anleger oder durch die Treuhandkommandi-

tistin für einen Anleger ist ausgeschlossen. 

Gleichwohl kann die Beteiligung durch den 

Anleger jederzeit aus wichtigem Grund ge-

kündigt werden. Paribus KVG kann das Ge-

sellschaftsverhältnis zum Anleger aus wich-

tigem Grund im Sinne der §§  133, 149 HGB 

kündigen oder weil der Anleger seinen 

Pfl ichten gemäß Geldwäschegesetz nicht 

nachkommt. Ein Anleger scheidet automa-

tisch aus der Investmentgesellschaft aus, 

wenn über sein Vermögen oder seinen 

Nachlass ein Insolvenzverfahren eröffnet 

oder die Eröffnung eines Insolvenzverfah-

rens mangels Masse abgelehnt wird oder ein 

Gläubiger den Geschäftsanteil gepfändet hat 

und die Vollstreckungsmaßnahme nicht in-

nerhalb von sechs Monaten aufgehoben 

wird, sofern Paribus KVG dies verlangt oder 

in den Fällen des § 150 Abs. 4 KAGB in Ver-

bindung mit § 131 Abs. 3 Nr. 4 HGB (Kündi-

gung eines Privatgläubigers des Anlegers).

Durch das Ausscheiden eines Anlegers wird 

die Investmentgesellschaft nicht aufgelöst, 

sondern von den verbleibenden Gesellschaf-

tern unter der bisherigen Firma fortgeführt.

Die genauen Modalitäten der Berechnung 

des Auseinandersetzungsguthabens im Fal-

le der Beendigung der Beteiligung an der 

Investmentgesellschaft ergeben sich aus 

§ 21 des Gesellschaftsvertrages der Invest-

mentgesellschaft und sind im Kapitel „.An-

teile und Rechtsstellung der Anleger“, Ab-

schnitt 4.5 näher dargelegt.
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XVI. Bedeutsame Steuervorschriften

zipierten Tochtergesellschaften der Invest-

mentgesellschaft. Für Besteuerungszwecke 

sind die für die Personengesellschaft ermit-

telten Einkünfte anteilig ihren Gesellschaf-

tern und damit den Anlegern zuzurechnen.

Durch die rechtliche Ausgestaltung des Ge-

sellschaftsvertrages der Investmentgesell-

schaft und des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages werden die Kriterien erfüllt, die die 

Finanzverwaltung für die steuerliche Aner-

kennung des Treuhandverhältnisses fordert 

(siehe Bundesministerium der Finanzen 

[nachfolgend „BMF“] vom 1. September 1994 – 

IV B 3-S 2253a-15/94, BStBl. I 1994, Seite 604).

Dies hat zur Folge, dass die Einkünfte der In-

vestmentgesellschaft den Treugebern steu-

erlich zugerechnet werden (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 

Satz 2 AO), soweit sie auf die Treuhandkom-

manditistin in ihrer Eigenschaft als Treu-

handkommanditistin entfallen. Im Folgenden 

wird zwischen den Treugebern und Direkt-

kommanditisten nicht weiter differenziert, 

soweit darauf nicht ausdrücklich hingewie-

sen wird, das heißt, die Ausführungen gelten 

im Übrigen sowohl für Treugeber als auch für 

Direktkommanditisten gleichermaßen.

3. Einkunftsarten

Der Anleger erzielt aus seiner Beteiligung an 

der Investmentgesellschaft laufende sonsti-

ge Einkünfte aus der Vermietung beweglicher 

Wirtschaftsgüter (§ 22 Nr. 3 EStG) durch die 

Projektgesellschaften, an denen sich die In-

vestmentgesellschaft über die Beteiligungs-

gesellschaft beteiligt bzw. beteiligen wird, 

und ggf. aus privaten Veräußerungsgeschäf-

ten im Rahmen der Veräußerung einzelner 

Lokomotiven bei Portfolioanpassungen. Da-

neben erzielt der Anleger Einkünfte aus Kapi-

talvermögen (§ 20 EStG) aus der verzinsli-

chen Anlage etwaiger Liquiditätsüberschüs-

se durch die Investmentgesellschaft, die 

Beteiligungsgesellschaft und die Projektge-

sellschaften. 

Die Investmentgesellschaft beteiligt sich an 

der Beteiligungsgesellschaft, die sich wie-

derum an den Projektgesellschaften betei-

ligt. Die tatsächliche Anzahl der Projektge-

sellschaften steht zum Zeitpunkt der Ver-

1. Vorbemerkungen

Die folgenden Ausführungen stellen die 

wesentlichen Grundlagen der steuerlichen 

Konzeption dieser Vermögensanlage dar. Die 

Ausführungen basieren auf der im Zeitpunkt 

der Vertriebsanzeige geltenden Rechtslage, 

die sich aus den zu diesem Zeitpunkt gelten-

den Gesetzen, veröffentlichten Verwaltungs-

anweisungen und Gerichtsurteilen ergibt. 

Geplante Gesetzesänderungen, nicht offi zi-

ell veröffentlichte Verwaltungsanweisungen 

und sonstige nicht verbindliche Äußerungen 

zum deutschen Steuerrecht wurden nicht be-

rücksichtigt, soweit darauf nachfolgend nicht 

besonders hingewiesen wird. Gesetzesände-

rungen oder Änderungen in der Verwaltungs-

auffassung oder Rechtsprechungen können 

sich während der Dauer der Beteiligung an 

der Investmentgesellschaft jederzeit ggf. 

auch mit rückwirkenden Auswirkungen erge-

ben. Die Angaben im Verkaufsprospekt sowie 

die nachfolgenden Kurzangaben über die für 

die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften 

erfolgen in Erfüllung der Aufklärungspfl icht 

der Investmentgesellschaft unter Berück-

sichtigung der Prospekthaftungsgrundsätze 

des Bundesgerichtshofes.

Die Darstellung beschränkt sich ausschließ-

lich auf die wesentlichen steuerlichen Auswir-

kungen einer Beteiligung an der Investment-

gesellschaft für in Deutschland unbeschränkt 

einkommensteuerpfl ichtige natürliche Perso-

nen, die ihre Beteiligung in ihrem Privatver-

mögen halten und diese ausschließlich mit 

Eigenkapital fi nanzieren. Die Kurzangaben 

zu den für die Anleger bedeutsamen Steuer-

vorschriften können die individuellen steuer-

lichen Umstände eines jeden Anlegers nicht 

berücksichtigen und sind keine Hilfeleistun-

gen in Steuersachen. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn der Anleger beabsichtigt, die Be-

teiligung im Betriebsvermögen zu halten, sie 

mit Fremdkapital zu fi nanzieren oder er nicht 

in Deutschland, sondern z. B. in der Schweiz 

ansässig ist. Es ist daher jedem Interessenten 

in Bezug auf diese Vermögensanlage zu emp-

fehlen, die persönlichen steuerlichen Auswir-

kungen vorab mit seinem steuerlichen Bera-

ter zu besprechen. Kirchensteuerliche Aus-

wirkungen sind in der folgenden Darstellung, 

mit Ausnahme des Kapitels „Kirchensteuer“, 

nicht berücksichtigt.

Im Folgenden werden nur Kurzangaben über 

die für die Anleger bedeutsamen Steuervor-

schriften dargestellt. Umstände, die in der 

individuellen Situation eines Anlegers be-

gründet sind, sind nicht berücksichtigt wor-

den. Die endgültige steuerliche Beurteilung 

des Beteiligungsangebotes erfolgt durch das 

Finanzamt ggf. im Rahmen einer Betriebs-

prüfung und sich eventuell anschließender 

Verfahren vor Finanzgerichten.

Es kann weder garantiert werden, dass die 

vom Anleger mit seiner Beteiligung an der 

Investmentgesellschaft erstrebten Erfolge 

tatsächlich erzielt werden noch, dass die im 

Zeitpunkt der Vertriebsanzeige geltende 

Rechtslage bis zum Ende der Laufzeit der 

Investmentgesellschaft unverändert fortbe-

steht oder die Finanzverwaltung der Rechts-

auffassung der Investmentgesellschaft in 

allen Punkten vollumfänglich folgt. Hinsicht-

lich der damit verbundenen steuerlichen Ri-

siken wird auf die Ausführungen im Kapitel 

„Risiken“, Abschnitt 2.20. verwiesen. Grund-

lage der Anlageentscheidung kann nur die 

langfristige Sicherheit und Wirtschaftlich-

keit sein. Die Erzielung einer angemessenen 

Rendite aufgrund der Ertragskraft der In-

vestmentgesellschaft und nicht die Erzie-

lung von Steuervorteilen steht im Mittel-

punkt dieses Beteiligungsangebotes. Weder 

die Investmentgesellschaft noch eine andere 

Person übernimmt die Zahlung von Steuern 

für den Anleger.

2. Einkommensteuer 
Besteuerungssubjekt

Die Investmentgesellschaft ist als Perso-

nengesellschaft Subjekt der Einkünfteer-

mittlung ihrer beteiligten Gesellschafter 

(siehe BFH vom 25. Februar 1991 – GrS 7/89, 

BStBl. II 1991, Seite 691, BFH vom 10. No-

vember 1980 – GrS 1/79, BStBl. II 1981, Seite 

164; BMF vom 20. Oktober 2003 – IV C 3-S 

2253a-48/03, BStBl. I 2003, Seite 546). Die 

Investmentgesellschaft stellt aber ihrerseits 

in einkommensteuerlicher Hinsicht kein ei-

genständiges Steuersubjekt dar. Das beson-

dere Besteuerungsregime des Investment-

steuergesetzes (InvStG) fi ndet keine Anwen-

dung (§ 18 Satz 3 InvStG). Entsprechendes 

gilt für die als Personengesellschaften kon-
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triebsanzeige noch nicht fest (Details dazu 

entnehmen Sie den Erläuterungen im Kapi-

tel „Wirtschaftliche Angaben“). Nach der An-

lagestrategie der Investmentgesellschaft 

vermieten die Projektgesellschaften mittel- 

bis langfristig Eisenbahninvestitionsgüter, 

ohne darüber hinausgehende Sonderleis-

tungen zu erbringen. 

Mit dem Halten der Beteiligung an der Beteili-

gungsgesellschaft sowie der verzinslichen 

Anlage von Liquiditätsreserven ist die Invest-

mentgesellschaft ausschließlich vermögens-

verwaltend tätig. Entsprechendes gilt für die 

Beteiligungsgesellschaft, die Beteiligungen 

an den Projektgesellschaften halten und ih-

rerseits etwaige Liquiditätsreserven verzins-

lich anlegen wird. Die Einkünfte der Invest-

mentgesellschaft und der Beteiligungsgesell-

schaft würden gewerblich werden, wenn 

mindestens eine der Projektgesellschaften 

gewerbliche Einkünfte erzielen würde. Die 

Projektgesellschaften sind mit der Vermie-

tung von Eisenbahninvestitionsgütern und der 

verzinslichen Anlage von Liquiditätsreserven 

ausschließlich vermögensverwaltend tätig. 

Sie würden jeweils eine gewerbliche Tätigkeit 

ausüben, wenn sie jeweils als Ganzes, also 

unter Einbeziehung der Anschaffungs- und 

Veräußerungsvorgänge der Eisenbahninvesti-

tionsgüter, ein gewerbliches Gepräge erhiel-

ten. Dies kann beispielsweise dadurch ge-

schehen, dass die Projektgesellschaften „wie 

Händler“ unter Ausnutzung substanzieller 

Vermögenswerte durch Umschichtungsvor-

gänge am Markt auftreten. Von der Recht-

sprechung werden darüber hinaus der Er-

werb, die Vermietung und Verpachtung sowie 

die Veräußerung von Wirtschaftsgütern als 

gewerbliche Tätigkeiten betrachtet, wenn sie 

als einheitliches Geschäftskonzept verklam-

mert sind. Ein derartiges einheitliches Ge-

schäftskonzept liege vor, wenn der angestreb-

te Totalgewinn erst durch die Erzielung eines 

Veräußerungserlöses, das heißt die Veräuße-

rung der vermieteten Wirtschaftsgüter, zu er-

reichen sei und von vornherein geplant ist, die 

vermieteten Wirtschaftsgüter vor Ablauf ihrer 

Nutzungsdauer zu veräußern. In diesem Fall 

liege händlertypisches Verhalten vor, das ge-

werblich sei. Die Veräußerung der Eisen-

bahninvestitionsgüter ist nach Ablauf von 

mehr als zehn Jahren nach dem Beitritt der 

letzten Anleger geplant. Der angestrebte To-

talüberschuss auf Ebene der Projektgesell-

schaften soll konzeptionsgemäß nicht erst 

durch die Veräußerung, sondern bereits durch 

die Vermietung erzielt werden. Fehlt es jedoch 

an einer derartigen Verklammerung, kann al-

lein aus dem Austausch von Eisenbahninvesti-

tionsgütern gegen neuere und/oder funkti-

onstüchtigere nicht auf eine gewerbliche Tä-

tigkeit geschlossen werden (BFH vom 26. Juni 

2007 – IV R 49/04, BStBl. II 2009, Seite 289; 

BFH vom 31. Mai 2007 – IV R 17/05, BStBl. II 

2007, 768). 

Die Vermietung einzelner beweglicher Wirt-

schaftsgüter geht hingegen nach ständiger 

Rechtsprechung regelmäßig nicht über den 

Rahmen einer privaten Vermögensverwal-

tung hinaus (BFH vom 2. Mai 2000 – IX R 

71/96, BStBl. II 2000, Seite 467; BFH vom 26. 

Juni 2007 – IV R 49/04, BStBl. II 2009, Seite 

289; BFH vom 1. August 2013 – IV R 18/11, 

BStBl. II 2013, Seite 910). Nach Auffassung 

der Finanzverwaltung ist das Vermieten und 

Verpachten beweglicher Wirtschaftsgüter 

insbesondere ohne die Erbringung von Son-

derleistungen und bei Erzielung eines Total-

gewinns auch ohne Einrechnung von Veräu-

ßerungserlösen regelmäßig keine gewerbli-

che Tätigkeit (R 15.7 (3) EStR 2012).

Die Investmentgesellschaft, die Beteiligungs-

gesellschaft und die Projektgesellschaften 

sind auch keine gewerblich geprägten Kom-

manditgesellschaften im Sinne von § 15 Abs. 

3 Satz 1 Nr. 2 EStG, da ausschließlich jeweils 

Paribus KVG als geschäftsführende Kom-

manditistin zur Geschäftsführung berufen ist 

und die Komplementärin der Investmentge-

sellschaft von der Geschäftsführung ausge-

schlossen wird, soweit eine organschaftliche 

Vertretung nicht zwingend erforderlich ist (R 

15.8 Abs. 6 EStR 2008). 

Insgesamt erzielen die Investmentgesell-

schaft, die Beteiligungsgesellschaft und die 

Projektgesellschaften daher konzeptionsge-

mäß keine gewerblichen Einkünfte im Sinne 

des § 15 EStG. 

Sollte die Finanzverwaltung im Rahmen ei-

ner Betriebsprüfung zu der Ansicht kom-

men, dass es sich bei den Einkünften um 

solche aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 EStG 

handelt, hätte dies zur Folge, dass zum ei-

nen die Einkünfte der Gewerbesteuer unter-

lägen und zum anderen auch die Gewinne 

aus der Veräußerung von Eisenbahninvesti-

tionsgütern, unabhängig vom Zeitpunkt der 

Veräußerung, vollständig steuerpfl ichtig wä-

ren. Die sich hieraus ergebenden Auswir-

kungen sind im Kapitel „Risiken“, Abschnitt 

2.20. dargestellt. 

Im Rahmen einer Vermögensverwaltung 

kann die Vermietung von Eisenbahninvesti-

tionsgütern zu Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung im Sinne des § 21 EStG oder 

aber zu sonstigen Einkünften aus Leistungen 

im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG führen. Eisen-

bahninvestitionsgüter zählen nicht zum un-

beweglichen Vermögen und sind auch nicht in 

der beispielhaften Aufzählung des § 21 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 EStG genannt. Das Einkommen-

steuerrecht knüpft an zivilrechtliche Vorga-

ben an. Danach sind eingetragene Schiffe 

und aufgrund der Rechtsprechung sowie 

Verwaltungsauffassung eingetragene Flug-

zeuge, anders als Eisenbahninvestitionsgü-

ter, sofern nicht eine gewerbliche Betätigung 

anzunehmen ist, wie unbewegliches Vermö-

gen zu behandeln und generieren in diesem 

Zusammenhang grundsätzlich Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung. Eisenbahnin-

vestitionsgüter sind zwar im Register des 

Eisenbahn-Bundesamtes zu erfassen, eine 

steuerliche Gleichstellung aufgrund des Re-

gistereintrages von Eisenbahninvestitionsgü-

tern mit in der Luftfahrtrolle eingetragenen 

Flugzeugen oder im Schiffsregister einge-

tragenen Schiffen ist damit aber bisher nicht 

verbunden. 

Ferner ist bei Eisenbahninvestitionsgütern 

kein Sachinbegriff anzunehmen, der aus 

mehreren funktional und technisch aufein-

ander abgestimmten Wirtschaftsgütern be-

steht, so dass auch keine Einkünfte gemäß 

§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erzielt werden.

Da sich die Vermietung von Lokomotiven so-

mit nicht in die in § 21 EStG genannten Fälle 

einordnen lässt, ist die Tätigkeit der Projekt-

gesellschaften nicht als Vermietung und 

Verpachtung im Sinne dieser Vorschrift zu 

qualifi zieren. Durch die Vermietung von Lo-

komotiven erzielen die Projektgesellschaf-

ten vielmehr sogenannte sonstige Einkünfte 

im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG.
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5. Einkunftsermittlung 
und Ergebnisverteilung

Die Investmentgesellschaft, die Beteiligungs-

gesellschaft und die Projektgesellschaften 

sind aufgrund ihrer Eintragung in das Han-

delsregister Handelsgesellschaften im han-

delsrechtlichen Sinne (§ 161 Abs. 2 und § 105 

Abs. 2 Satz 1 HGB) und unterliegen infolgedes-

sen der handelsrechtlichen Buchführungs-

pfl icht (§ 238 Abs. 1 HGB), die sie grundsätz-

lich auch für die Besteuerung zu erfüllen ha-

ben (§ 140 AO). Da die Investmentgesellschaft, 

die Beteiligungsgesellschaft und die Projekt-

gesellschaften aber vermögensverwaltende 

Gesellschaften sind, bilden die im Kalender-

jahr zugefl ossenen Einnahmen abzgl. der 

Werbungskosten die Grundlage für die Ermitt-

lung der Einkünfte und Zurechnung an den 

Anleger. Es gilt das Zu- und Abfl ussprinzip 

(§ 11 EStG). Werbungskosten können auf Ebe-

ne der Investmentgesellschaft, der Beteili-

gungsgesellschaft und der Projektgesell-

schaften, aber auch auf Ebene des Anlegers 

entstehen (sogenannte Sonderwerbungskos-

ten). Sonderwerbungskosten des Anlegers, 

das heißt Aufwendungen, die wirtschaftlich 

durch seine Beteiligung an der Investmentge-

sellschaft verursacht sind (z. B. Kreditzinsen 

für Darlehen zum Erwerb der Beteiligung an 

der Investmentgesellschaft), sind ausschließ-

lich bei der Ermittlung der Einkünfte auf Ebe-

ne der Investmentgesellschaft zu erfassen 

(siehe auch Abschnitt 14. „Verfahrensfragen, 

einheitliche und gesonderte Feststellung“). 

Maßgeblich für die Besteuerung beim Anle-

ger sind demnach nicht die jährlichen Aus-

zahlungen der Investmentgesellschaft; die-

se sind als Entnahme freier Liquidität keine 

Bemessungsgrundlage für die Besteuerung. 

Vielmehr wird mit Ablauf eines Kalenderjah-

res jedem Anleger das anteilig auf ihn ent-

fallende steuerliche Ergebnis der Invest-

mentgesellschaft und damit mittelbar das 

der Beteiligungsgesellschaft und der Pro-

jektgesellschaften zugewiesen. 

Der Gesellschaftsvertrag der Investmentge-

sellschaft sieht weiterhin vor, dass das Er-

gebnis aus der Platzierungsphase der Invest-

mentgesellschaft auf die Kommanditisten 

unabhängig vom Zeitpunkt ihres Beitrittes 

(innerhalb der Platzierungsphase) zur Invest-

Diese Einkünfte sind den Anlegern über die In-

vestmentgesellschaft steuerlich grundsätzlich 

anteilig, das heißt entsprechend der vertragli-

chen Gewinnverteilung, zuzurechnen. Hierbei 

ist die Freigrenze von 256 Euro im Kalender-

jahr zu beachten (§ 22 Nr. 3 Satz 2 EStG). So-

fern diese zusammen mit anderen Einkünften 

nach § 22 Nr. 3 Satz 1 EStG des Anlegers nicht 

überschritten wird, sind die Einkünfte für den 

Anleger im Ergebnis steuerfrei.

Guthabenzinsen aus der Anlage von Liquidi-

tätsüberschüssen stellen Einkünfte im Sinne 

des § 20 EStG dar. 

4. Einkünfteerzielungs-
absicht

Voraussetzung für die steuerliche Anerken-

nung der Ergebnisse ist das Vorliegen einer 

Einkünfteerzielungsabsicht. Diese liegt nach 

Ansicht der Rechtsprechung vor, wenn ein To-

talüberschuss der Einnahmen über die Wer-

bungskosten innerhalb der voraussichtlichen 

Dauer der Vermögensnutzung, das heißt hier 

der Laufzeit der Investmentgesellschaft bzw. 

der Beteiligung des Anlegers an der Invest-

mentgesellschaft sowohl auf Ebene der In-

vestmentgesellschaft, der Beteiligungsge-

sellschaft, der Projektgesellschaften als auch 

auf Ebene des Anlegers selbst erzielbar ist.

Prognosegemäß erzielen die Investmentge-

sellschaft, die Beteiligungsgesellschaft und 

die Projektgesellschaften bereits vor dem 

Laufzeitende der Investmentgesellschaft ei-

nen am Beteiligungskapital gemessenen To-

talüberschuss der Einnahmen über die Wer-

bungskosten. Bei der Berechnung des Total-

überschusses wurden Veräußerungserlöse 

außen vor gelassen, die nicht steuerpfl ichtig 

sind. Die Erzielbarkeit eines Totalüberschus-

ses ist nach der BFH-Rechtsprechung (BFH 

vom 21.08.1990 – VIII R 25/86, BStBl. II 1991, 

Seite 564; BFH vom 12. Dezember 1995 – VIII 

R 59/92, BStBl. II 1996, Seite 219; BFH vom 

30. September 1997 – IX R 80/94, BStBl. II 

1998, Seite 771) somit ausreichend begrün-

det, so dass auf Ebene der Investmentgesell-

schaft, der Beteiligungsgesellschaft und der 

Projektgesellschaften von Beginn an eine 

Einkünfteerzielungsabsicht gegeben ist und 

Liebhaberei daher ausscheidet.

Auf Ebene des Anlegers ist bei reiner Eigen-

kapitalfi nanzierung der Beteiligung und 

Sonderwerbungskosten, die das prognosti-

zierte Beteiligungsergebnis nicht überstei-

gen, die Einkünfteerzielungsabsicht zu beja-

hen, da insoweit die Beurteilung auf Ebene 

der Investmentgesellschaft im Wesentlichen 

auf den Anleger übertragen werden kann. 

Die Investmentgesellschaft hat eine Laufzeit 

bis zum 31. Dezember 2026, bei Verlänge-

rung der Platzierungsphase bis zum 31. De-

zember 2027. Anzeichen für eine kurzfristige 

Beteiligung im Sinne des BMF-Schreibens 

vom 8. Oktober 2004 (IV C 3-S 2253-91/04, 

BStBl. I 2004, Seite 933) oder im Sinne des 

Erlasses des Thüringer Finanzministeriums 

vom 18. März 1993 (S 2253a A-6/93-2.04.2, 

DStR 1993, Seite 725), die zu einer Verkür-

zung des Prognosezeitraumes führen und 

damit unter  Umständen zu einem Entfallen 

der Einkünfteerzielungsabsicht führen kön-

nen, liegen nicht vor.

Eine auf die persönlichen Verhältnisse des 

Anlegers abgestellte teilweise Fremdfi nan-

zierung der Beteiligung ist grundsätzlich 

möglich. Es ist jedoch darauf zu achten, dass 

die Aufwendungen für die Fremdfi nanzierung 

auf Ebene des Anlegers, einschließlich etwai-

ger anderer im Zusammenhang mit seiner 

Beteiligung stehender Werbungskosten (so-

genannte Sonderwerbungskosten), den an-

teiligen Totalüberschuss aus der Beteiligung 

an der Investmentgesellschaft nicht überstei-

gen, da ansonsten die Einkünfteerzielungs-

absicht auf Ebene des Anlegers gefährdet 

sein könnte. Dies gilt auch, falls ein Anleger 

seine Beteiligung an der Investmentgesell-

schaft vorzeitig veräußert oder unentgeltlich 

überträgt und zu diesem Zeitpunkt auf Ebene 

dieses Anlegers (noch) kein Totalüberschuss 

entstanden ist. Der einzelne Anleger sollte 

sich daher in dieser Frage mit seinem steuer-

lichen Berater vorab detailliert abstimmen. 

Des Weiteren wird hinsichtlich der sich hier-

aus ergebenden Auswirkungen ergänzend 

auf das Kapitel „Risiken“, Abschnitt 2.20. ver-

wiesen.
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mentgesellschaft so verteilt wird, dass die 

jeweilige Summe der Kapitalkonten III und IV 

dem Verhältnis der jeweiligen Kapitalkonten I 

zum Ende der Platzierungsphase der Invest-

mentgesellschaft entspricht. Eine solche Er-

gebnisverteilung wird von der Rechtspre-

chung zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige, 

mit Ausnahme der Zurechnung von Abschrei-

bungen für steuerliche Zwecke, grundsätz-

lich anerkannt (BFH vom 27. Juli 2004 – IX R 

20/03, BStBl. II 2005, Seite 33). Insoweit wird 

ergänzend auf die Ausführungen im Kapitel 

„Risiken“, Abschnitt 2.20. verwiesen.

6. Steuerliche Ergebnisse 
in der Investitionsphase

Der BFH vertritt in einem Urteil vom 28. Juni 

2001 (IV R 40/97, BStBl. II 2001, Seite 717) im 

Zusammenhang mit Immobilienfonds die 

Auffassung, dass die Kosten der Einwerbung 

des Eigenkapitals (Eigenkapitalvermittlungs-

provisionen) und Treuhandgebühren sowie 

ähnliche Ausgaben als Anschaffungskosten 

der Immobilie zu behandeln seien und nicht 

sofort als Werbungskosten mit steuerlicher 

Wirkung abgezogen werden können. Das 

BMF ist der Auffassung des BFH gefolgt und 

hat die Finanzämter mit Schreiben vom 20. 

Oktober 2003 (IV C 3-S 2253a-48/03, BStBl. I 

2003, Seite 546, nachfolgend auch „Fondser-

lass“) angewiesen, das Urteil auf geschlosse-

ne Fonds anzuwenden.

Es ist bisher nicht höchstrichterlich ent-

schieden, ob die Grundsätze des BMF-

Schreibens sowie der vorgenannten Recht-

sprechung des BFH auf alle Arten von ge-

schlossenen Fonds anzuwenden sind. Der 

BFH hat jedoch zwischenzeitlich die Auffas-

sung eingenommen, dass die vorgenannten 

Grundsätze auch auf Windkraftfonds und 

Schiffsfonds anzuwenden sind (BFH v. 14. 

April 2011, Az. IV R 15/09, BStBl. II 2011, 706; 

BFH v. 14. April 2011, Az. IV R 8/10, BStBl. II 

2011, 709). Die Anwendung bei sogenannten 

Blindpool-Fonds, das heißt Fonds, bei denen 

das konkrete Investitionsobjekt im Zeitpunkt 

des Anlegerbeitrittes noch nicht feststeht, 

bleibt weiterhin umstritten. 

Sofern sich ein negatives steuerliches Er-

gebnis ergibt, kann es nur mit einem eventu-

ellen Gewinn aus Leistungen nach § 22 Nr. 3 

EStG im vorangegangenen Zeitraum oder 

mit Gewinnen aus derselben Einkunftsart in 

den folgenden Veranlagungsjahren ausge-

glichen werden. Nicht ausgeglichene Ver-

luste werden gesondert festgestellt und bis 

zum Verbrauch vorgetragen.

7. Kein Steuerstundungs-
modell (§ 15b EStG)

Nach § 15b Abs. 1 Satz 1 EStG dürfen Verlus-

te aus sogenannten Steuerstundungsmodel-

len nicht mit positiven Einkünften aus ande-

ren Quellen ausgeglichen oder verrechnet 

werden. Sie können lediglich in späteren 

Veranlagungszeiträumen mit positiven Ein-

künften aus demselben Steuerstundungs-

modell verrechnet werden. Die Regelung 

des § 15b EStG fi ndet auf Einkünfte gemäß 

§ 22 Nr. 3 EStG und damit die Einkünfte aus 

der Vermietung der Eisenbahninvestitions-

güter keine Anwendung. Sollte die Regelung 

nach Auffassung der Finanzverwaltung hin-

gegen Anwendung fi nden, so liegen deren 

Voraussetzungen jedoch konzeptionsgemäß 

nicht vor.

Die Verlustausgleichsbeschränkung gemäß 

§ 15b Abs. 1 Satz 1 EStG setzt voraus, dass 

Verluste aus einer modellhaften Gestaltung 

zur Herbeiführung negativer Einkünfte her-

rühren (§ 15b Abs. 2 EStG). Die Finanzver-

waltung (BMF-Schreiben vom 17. Juli 2007, 

IV B 2 – S 2241 – b/07/0001, BStBl. I 2007, 

542) sieht geschlossene Investmentfonds in 

der Rechtsform von Personengesellschaf-

ten, die ihren Anlegern in der Anfangsphase 

Verluste zuweisen, regelmäßig als eine sol-

che modellhafte Gestaltung an.

Die Verlustausgleichsbeschränkung gemäß 

§ 15b Abs. 1 Satz 1 EStG setzt allerdings wei-

terhin voraus, dass das Verhältnis der Summe 

der prognostizierten Verluste zur Höhe des 

gezeichneten und konzeptionsgemäß auch 

aufzubringenden Kapitals in der Anfangspha-

se 10 % übersteigt (§ 15b Abs. 3 EStG). Diese 

Voraussetzung ist prognosegemäß weder auf 

Ebene der Projektgesellschaften noch auf 

Ebene der Beteiligungsgesellschaft oder der 

Investmentgesellschaft erfüllt, weshalb die 

Verlustausgleichsbeschränkung gemäß § 15b 

EStG nicht anwendbar ist.

8. Steuerliche Ergebnisse 
in der Nutzungsphase

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die 

steuerlichen Auswirkungen der Nutzungs-

phase auf vielen Gebieten Resultat der In-

vestitionsphase sind. Aus diesem Grund wird 

auf die vorstehenden Ausführungen verwie-

sen. Spezielle, auf die Nutzungsphase ge-

richtete steuerliche Gegebenheiten werden 

im Folgenden dargestellt.

Die erworbenen Eisenbahninvestitionsgüter 

werden gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1, 2 EStG über 

die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ab-

geschrieben. Diese beträgt gemäß BMF-

Schreiben vom 26. Januar 1998 (IV A 8-S 

1551-9/98, BStBl. I 1998, Seite 123), Tz. 

16.1.2, für neue Eisenbahninvestitionsgüter 

20 Jahre. Für gebrauchte Eisenbahninvesti-

tionsgüter richtet sich die Abschreibung 

nach der Restnutzungsdauer im Zeitpunkt 

ihres Erwerbs.

In die Bemessungsgrundlage für die Ab-

schreibung fl ießen neben dem Kaufpreis an-

teilige Erwerbsnebenkosten wie Maklerprovi-

sion, Kosten der Auswahl und der Akquisition 

der Eisenbahninvestitionsgüter sowie anteili-

ge fondsbedingte Kosten ein. Die abschlie-

ßende Feststellung der Investitions- bzw. An-

schaffungskosten, das heißt insbesondere die 

Aufteilung von Kosten in Anschaffungsneben-

kosten und sofort abzugsfähige Werbungs-

kosten, wird voraussichtlich erst im Rahmen 

einer Betriebsprüfung erfolgen. Sollte es 

hierbei zu einer abweichenden Aufteilung der 

Investitionskosten oder einer abweichenden 

Festsetzung von Nutzungsdauern kommen, 

würde dies unmittelbaren Einfl uss auf die 

Höhe der sofort abzugsfähigen Werbungs-

kosten und die Abschreibungen haben und 

damit das steuerliche Ergebnis und die Ren-

dite des Anlegers beeinfl ussen.

Im vorliegenden Beteiligungsangebot wurde 

eine Nutzungsphase bis einschließlich Dezem-

ber 2027 unterstellt. Die in der Prognoserech-

nung laufend angesetzten Kosten, die in einem 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

86



Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf 

• der Eisenbahninvestitionsgüter nebst 

anschließender Liquidation der In-

vestmentgesellschaft oder 

• von Kommanditanteilen in Bezug auf 

die mittelbare Beteiligung an den Ei-

senbahninvestitionsgütern

sind gemäß § 22 Nr. 2 in Verbindung mit § 23 

Abs. 1 Nr. 2 EStG nach der Rechtslage im 

Zeitpunkt der Vertriebsanzeige nach einer 

Haltedauer von zehn Jahren steuerfrei, so-

weit der (mittelbare) Erwerb der Eisen-

bahninvestitionsgüter zu diesem Zeitpunkt 

ebenfalls mehr als zehn Jahre zurückliegt. 

Bei Schenkungen innerhalb dieses Zehnjah-

reszeitraumes ist ferner zu beachten, dass 

es sich aufgrund der aus steuerlicher Sicht 

stattfi ndenden anteiligen Mitübertragung 

von Verbindlichkeiten auf den Beschenkten 

um einen teilentgeltlichen Übertragungs-

vorgang handelt, der ebenfalls eine teilweise 

Besteuerung als Veräußerungsvorgang zur 

Folge haben kann. Siehe hierzu auch unten 

unter Abschnitt 18. „Erbschaft- und Schen-

kungsteuer“.

Aufgrund der dargestellten möglichen steu-

erlichen Folgen sollte vor jeder Anteilsveräu-

ßerung oder anderweitigen Übertragung ein 

steuerlicher Berater hinzugezogen werden.

Der Anleger wird nach der Rechtslage im 

Zeitpunkt der Vertriebsanzeige ein steuer-

pfl ichtiges privates Veräußerungsgeschäft im 

Sinne von § 23 in Verbindung mit § 22 Nr. 2 

EStG nur dann verwirklichen, wenn die In-

vestmentgesellschaft die Eisenbahninvestiti-

onsgüter bzw. die Beteiligung an der Beteili-

gungsgesellschaft, diese ihre Beteiligungen 

an den Projektgesellschaften oder der Anle-

ger seine Beteiligung an der Investmentge-

sellschaft innerhalb von zehn Jahren nach 

dem Zeitpunkt der Anschaffung der Eisen-

bahninvestitionsgüter und seiner Beteiligung 

veräußert (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Der rele-

vante Zeitraum beginnt für jeden Anleger frü-

hestens mit seinem wirksamen Beitritt zur 

Investmentgesellschaft, da ihm erst ab die-

sem Zeitpunkt die bereits durch die Invest-

mentgesellschaft angeschafften Wirtschafts-

güter, das heißt die Eisenbahninvestitions-

güter, anteilig zugerechnet werden. Für 

wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ei-

senbahninvestitionsgütern stehen und nicht 

Anschaffungskosten oder Anschaffungsneben-

kosten der Eisenbahninvestitionsgüter sind, 

können unter Beachtung des Fondserlasses 

der Finanzverwaltung sowie sonstiger Abzugs-

beschränkungen als sofort abzugsfähige Wer-

bungskosten geltend gemacht werden. Hierzu 

zählen unter anderem die laufenden Kosten für 

die Verwaltung der Investmentgesellschaft und 

der Eisenbahninvestitionsgüter, Instandhal-

tung, Geschäftsbesorgung, Erstellung und 

Prüfung des Jahresabschlusses, Steuer- und 

Rechtsberatung, die Absetzungen für Abnut-

zung sowie sonstige nicht umlegbare Neben-

kosten und eventuell Fremdkapitalzinsen.

Etwaige Zinsaufwendungen sind grundsätz-

lich steuerlich abzugsfähig. Die sogenannte 

Zinsschranke (§ 4h EStG) kommt schon des-

halb nicht zur Anwendung, da sie Gewin-

neinkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

EStG voraussetzt, die Projektgesellschaften 

jedoch Überschusseinkünfte erzielen.

Die von der Investmentgesellschaft an die 

Anleger bzw. die Treuhandkommanditistin 

geleisteten Auszahlungen stellen Entnahmen 

dar, die als solche keiner Steuer unterliegen. 

Dies gilt auch für Auszahlungen der Projekt-

gesellschaften und der Beteiligungsgesell-

schaft. Steuerpfl ichtig sind ausschließlich die 

steuerlichen Ergebnisse, die im Rahmen der 

Feststellung der Einkünfte der Investmentge-

sellschaft, der Beteiligungsgesellschaft und 

der Projektgesellschaften ermittelt, festge-

stellt und in der letzten Stufe den Anlegern 

zugewiesen werden.

Neben den sonstigen Einkünften im Sinne des 

§ 22 Nr. 3 EStG erzielt der Anleger Einkünfte 

aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 EStG. 

Dabei handelt es sich vor allem um Zinsen aus 

der Anlage von Geldern zur Sicherung der Li-

quidität der Investmentgesellschaft, der Be-

teiligungsgesellschaft und der Projektgesell-

schaften sowie für Instandsetzungsarbeiten 

an den Eisenbahninvestitionsgütern. 

Für Einkünfte aus Kapitalvermögen ist gemäß 

§ 20 Abs. 9 EStG einmal im Veranlagungszeit-

raum ein Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro, 

bei zusammenveranlagten Ehegatten von 

1.602 Euro zu berücksichtigen. Soweit auf die-

se Einkünfte aus Kapitalvermögen auf Ebene 

der Investmentgesellschaft, der Beteiligungs-

gesellschaft, der Projektgesellschaften oder 

des Anlegers Werbungskosten entfallen, sind 

diese steuerlich nicht abzugsfähig.

9. Verluste bei Haftungs-
beschränkung (§ 15a 
EStG)

Verluste der Anleger aus ihrer Beteiligung 

an der Investmentgesellschaft oder ihrer 

mittelbaren Beteiligung an der Beteiligungs-

gesellschaft und den Projektgesellschaften 

sind jeweils auf die individuell geleistete 

Kommanditeinlage begrenzt und dürfen 

grundsätzlich nicht mit anderen Einkünften 

der Anleger verrechnet werden, wenn und 

soweit durch diese Verluste ein negatives 

Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht 

(§ 15a Abs. 1 Satz 1 EStG). Die Anleger dürf-

ten diese Verluste lediglich mit zukünftigen 

(anteiligen) Gewinnen der Investmentgesell-

schaft verrechnen (§ 15a Abs. 2 EStG). Die 

Regelung des § 15a EStG fi ndet auf Einkünf-

te gemäß § 22 Nr. 3 EStG und damit die Ein-

künfte aus der Vermietung der Lokomotiven 

keine Anwendung. Sollte die Regelung nach 

Auffassung der Finanzverwaltung hingegen 

Anwendung fi nden, so liegen deren Voraus-

setzungen jedoch konzeptionsgemäß nicht 

vor, da negative Kapitalkonten weder entste-

hen noch sich erhöhen. 

10. Steuerliche Ergebnisse 
in der Veräußerungs-
phase

Die Beendigung der Anlage kann

• sowohl durch eine Veräußerung der Ei-

senbahninvestitionsgüter oder der Be-

teiligung an der Beteiligungsgesell-

schaft bzw. den Projektgesellschaften 

und eine anschließende Liquidation der 

Investmentgesellschaft als auch

• durch eine Veräußerung oder eine 

Übertragung durch Schenkung oder 

Vererbung der Beteiligung an der In-

vestmentgesellschaft 

erfolgen. 
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Eisenbahninvestitionsgüter, die erst zu einem 

späteren Zeitpunkt erworben werden, be-

ginnt auch der Zehnjahreszeitraum entspre-

chend später. Als Veräußerung gilt sowohl die 

(mittelbare) Veräußerung der Eisenbahnin-

vestitionsgüter durch die Projektgesellschaf-

ten, der Beteiligungen an den Projektgesell-

schaften durch die Beteiligungsgesellschaft, 

der Beteiligung an der Beteiligungsgesell-

schaft durch die Investmentgesellschaft als 

auch die Veräußerung der Beteiligung des 

Anlegers an der Investmentgesellschaft. Die 

Investmentgesellschaft beabsichtigt zum 

Zeitpunkt der Vertriebsanzeige nicht, eine 

größere Anzahl von Eisenbahninvestitionsgü-

tern vor dem Jahr 2027 zu veräußern. Möglich 

ist jedoch eine Veräußerung einzelner Eisen-

bahninvestitionsgüter im Rahmen geringfügi-

ger Portfolioanpassungen, die als private Ver-

äußerungsgeschäfte zu behandeln wären. 

Darüber hinaus kann jedoch nicht ausge-

schlossen werden, dass die Anleger der In-

vestmentgesellschaft den vorzeitigen Verkauf 

einer oder aller Eisenbahninvestitionsgüter 

mehrheitlich beschließen oder einzelne Anle-

ger die Beteiligung vorzeitig veräußern. Im 

letzteren Fall hat jeder Anleger individuell zu 

prüfen, ob mit der vorzeitigen Veräußerung 

ein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne 

des § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG verwirklicht wird.

Es kann jedoch auch insgesamt nicht ausge-

schlossen werden, dass sich die Rechtslage 

im Verlauf der Beteiligung an der Investment-

gesellschaft ändert. Insbesondere könnte ein 

Veräußerungsgewinn – vorbehaltlich einer 

entsprechenden Gesetzesänderung – künftig, 

z. B. bei einer Veräußerung unabhängig von 

der Dauer der mittelbaren Beteiligung an den 

Eisenbahninvestitionsgütern, steuerpfl ichtig 

sein. Insoweit wird ergänzend auf die Ausfüh-

rungen im Kapitel „Risiken“, Abschnitt 2.20. 

verwiesen.

Verwirklicht der Anleger ein privates Veräu-

ßerungsgeschäft, bleibt dieser Gewinn steu-

erfrei, wenn der hieraus sowie aus anderen 

privaten Veräußerungsgeschäften des Anle-

gers erzielte Gesamtgewinn im Kalender-

jahr weniger als 600 Euro beträgt. Einkom-

mensteuerpfl ichtige Gewinne unterliegen in 

Deutschland ferner dem Solidaritätszu-

schlag und ggf. der Kirchensteuer. Verluste 

aus privaten Veräußerungsgeschäften kön-

nen nur mit Gewinnen aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften im gleichen Kalenderjahr 

verrechnet werden oder bis zu einem Betrag 

von 1.000.000 Euro (2.000.000 Euro bei Zu-

sammenveranlagung) in das unmittelbar 

vorhergehende Kalenderjahr zurückgetra-

gen werden (Verlustrücktrag nach § 10d Abs. 

1 S. 1 EStG). Der auf Antrag erfolgende Ver-

lustrücktrag ist auch in beschränktem Um-

fang möglich. 

Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäf-

ten von bis zu 1.000.000 Euro (2.000.000 Euro 

bei Zusammenveranlagung) können gemäß 

§ 10d Abs. 2 EStG in voller Höhe und darüber 

hinausgehende Gewinne nur zu 60 % mit vor-

getragenen Veräußerungsverlusten aus pri-

vaten Veräußerungsgeschäften verrechnet 

werden.

11. Einkommensteuersatz, 
Solidaritätszuschlag

Die steuerlichen Ergebnisse unterliegen der 

individuellen Steuerbelastung jedes Anlegers. 

Gemäß den Regelungen des Einkommensteu-

ergesetzes (§ 32a Abs. 1 EStG) beträgt der 

Spitzensteuersatz 45 % für zu versteuernde 

Einkommen im Veranlagungszeitraum von 

über 250.731 Euro bzw. bei zusammenveran-

lagten Ehegatten von über 501.462 Euro (so-

genannte Reichensteuer).

Seit dem Jahr 2009 fi ndet auf Kapitaleinkünfte 

grundsätzlich die sogenannte Abgeltungsteu-

er gemäß § 32d EStG Anwendung. Sie beträgt 

einheitlich 25 % für Kapitaleinkünfte zzgl. So-

lidaritätszuschlag. Dies betrifft die Zinsein-

nahmen aus der verzinslichen Anlage von Li-

quiditätsreserven der Investmentgesellschaft, 

der Beteiligungsgesellschaft und der Projekt-

gesellschaften. Mit dem Kapitalertragsteuer-

abzug, welcher von Banken von Guthabenzin-

sen aus der Anlage von Liquiditätsüberschüs-

sen vorzunehmen und an das Finanzamt 

abzuführen ist, ist die Einkommensbesteue-

rung des Anlegers auf diese Einkünfte grund-

sätzlich abgegolten, das heißt, dass die den 

Anlegern zuzurechnenden Guthabenzinsen 

nicht erneut im Rahmen der individuellen Ein-

kommensteuererklärung der Besteuerung 

unterliegen. Sofern der Anleger hingegen in 

einem Veranlagungszeitraum inkl. der Ein-

künfte aus Kapitalvermögen einen individuel-

len Durchschnittssteuersatz (Einkommen-

steuer ohne Solidaritätszuschlag) von weni-

ger als 25 % hat, kann er beantragen 

(sogenannte Günstigerprüfung, § 32d Abs. 6 

EStG), seine Einkünfte aus Kapitalvermögen 

insgesamt mit seinem individuellen Durch-

schnittssteuersatz zu versteuern und die ein-

behaltene Kapitalertragsteuer hierauf anzu-

rechnen. Der Abzug von im Zusammenhang 

mit den betreffenden Kapitaleinkünften ste-

henden Werbungskosten ist ausgeschlossen. 

Für jeden Veranlagungszeitraum kann jedoch 

ein Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro (für 

zusammenveranlagte Ehegatten 1.602 Euro) 

für sämtliche Kapitaleinkünfte des Anlegers 

in Anspruch genommen werden (§ 20 Abs. 9 

Sätze 1 und 2 EStG). Ein Freistellungsantrag 

ist insoweit nicht möglich. 

Im Zeitpunkt der Vertriebsanzeige wird ein 

Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % auf 

die Einkommensteuerschuld erhoben. Die 

Laufzeit des Solidaritätszuschlages ist nicht 

befristet. 

Im Rahmen der im Kapitel „Wirtschaftliche 

Angaben“, Abschnitt 4. dargestellten Kapi-

talrückfl ussrechnung wurde ein marginaler 

Einkommensteuersatz in Höhe von 42 % 

zzgl. Solidaritätszuschlag unterstellt.

12. Kirchensteuer

Bei Anlegern, die Mitglied einer kirchensteu-

erpfl ichtigen Religionsgemeinschaft sind, 

wird eine Kirchensteuer und möglicherweise 

Kirchgeld nach den Landeskirchensteuerge-

setzen erhoben. Der Kirchensteuertarif be-

trägt in Abhängigkeit vom Bundesland 8 % 

oder 9 % der festgesetzten Einkommensteu-

er. Die gezahlte Kirchensteuer und ein auf 

Basis eines Kirchensteuergesetzes gezahl-

tes Kirchgeld sind als Sonderausgabe für 

Zwecke der Einkommensteuer abzugsfähig. 

Weder Kirchensteuern noch ein etwaiges 

Kirchgeld sind im Rahmen der Kalkulation 

berücksichtigt worden.
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15. Umsatzsteuer

Gegenstand der Investmentgesellschaft und 

der Beteiligungsgesellschaft ist lediglich der 

Erwerb und das Halten der Beteiligung an 

der Beteiligungsgesellschaft bzw. den Pro-

jektgesellschaften. Soweit sie hinsichtlich 

der Anlage von Liquiditätsreserven als um-

satzsteuerliche Unternehmer anzusehen 

sein sollten, sind ihre Leistungen grundsätz-

lich umsatzsteuerfrei. Die Investmentgesell-

schaft und die Beteiligungsgesellschaft sind 

damit zwar Unternehmer im Sinne des Um-

satzsteuergesetzes (UStG), jedoch aufgrund 

der Umsatzsteuerfreiheit ihrer Leistungen 

bzw. mit den ihrem nicht unternehmeri-

schen Bereich zuzuordnenden Beteiligun-

gen nicht berechtigt, die auf Eingangsleis-

tungen lastende Umsatzsteuer als Vorsteuer 

geltend zu machen. 

Die Vermietung der Eisenbahninvestitions-

güter soll den Planungen der Investmentge-

sellschaft zufolge überwiegend im Inland 

erfolgen. Die Projektgesellschaften üben 

mit der Vermietung der Eisenbahninvestiti-

onsgüter im Sinne des Umsatzsteuerrechtes 

eine gewerbliche oder berufl iche Tätigkeit 

selbstständig aus und sind daher Unterneh-

merinnen im Sinne des § 2 UStG. Der Um-

satzsteuersatz für die Vermietungstätigkeit 

beträgt gemäß § 12 Abs. 1 UStG 19 %.

Bei der Bestimmung des Leistungsortes und 

damit der Umsatzsteuerpfl icht der Vermie-

tung der Eisenbahninvestitionsgüter ist da-

nach zu unterscheiden, ob es sich gemäß 

§ 3a Abs. 3 Nr. 2 UStG um eine kurzfristige 

(bis zu 30 Tagen) oder eine langfristige Ver-

mietungsleistung handelt. Bei kurzfristigen 

Vermietungen ist der Leistungsort dort, wo 

der Mieter die Eisenbahninvestitionsgüter in 

Empfang nimmt. Die Projektgesellschaften 

sollen konzeptionsgemäß weit überwiegend 

langfristige Vermietungsleistungen erbrin-

gen. Bei langfristigen Vermietungen ist der 

Leistungsort dort, wo der Mieter sein Unter-

nehmen betreibt. Werden demnach langfris-

tige Vermietungen an im Ausland ansässige 

Unternehmer ausgeführt, sind entsprechen-

de Umsätze in Deutschland nicht steuerbar. 

Die Umsätze sind jedoch ggf. im Ansässig-

keitsstaat des Mieters steuerbar. Mit diesen 

Umsätzen in Zusammenhang stehende Vor-

13. Gewerbesteuer

Die Investmentgesellschaft ist mit ihrer di-

rekten Beteiligung an der Beteiligungsgesell-

schaft und den mittelbaren Beteiligungen an 

den Projektgesellschaften sowie der verzins-

lichen Anlage von Liquiditätsreserven vermö-

gensverwaltend tätig und unterhält somit 

keinen Gewerbebetrieb im Sinne des § 2 Abs. 

1 Gewerbesteuergesetz. Die Einkünfte der In-

vestmentgesellschaft unterliegen damit nicht 

der Gewerbesteuer.

Entsprechendes gilt für die Beteiligungsge-

sellschaft und die Projektgesellschaften, 

auch im Hinblick auf die Vermietung der Ei-

senbahninvestitionsgüter.

Sofern auf Ebene der Investmentgesell-

schaft, der Beteiligungsgesellschaft oder 

der Projektgesellschaften eine gewerbliche 

Tätigkeit realisiert werden sollte, würden die 

laufenden Gewinne wie auch der Veräuße-

rungsgewinn der Gewerbesteuer unterlie-

gen. Hinsichtlich der damit im Zusammen-

hang stehenden Risiken wird auf das Kapitel 

„Risiken“, Abschnitt 2.20. verwiesen.

14. Verfahrensfragen, 
einheitliche und 
gesonderte Feststellung

Die Einkünfte der Investmentgesellschaft wer-

den jeweils nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 a) AO ein-

heitlich und gesondert für alle Gesellschafter 

festgestellt. 

Die von der Investmentgesellschaft, der Be-

teiligungsgesellschaft und den Projektge-

sellschaften erzielten steuerlichen Ergeb-

nisse werden den einzelnen Kommanditis-

ten anteilig als sonstige Einkünfte aus 

Leistungen gemäß § 22 Nr. 3 EStG und als 

Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 

EStG zugerechnet. Die Einbehaltung der Ab-

geltungsteuer als Kapitalertragsteuer auf 

Zinseinkünfte aus der verzinslichen Anlage 

von Liquiditätsreserven lässt für die Anleger 

die Erklärungspfl icht nicht entfallen. 

Im Rahmen der einheitlichen und gesonder-

ten Feststellung werden die im Zusammen-

hang mit der Beteiligung eventuell anfallen-

den Kosten als Sonderwerbungskosten ein-

bezogen. Eine unmittelbare Berücksichtigung 

auf Ebene des Anlegers ohne entsprechende 

Aufnahme in die einheitliche und gesonderte 

Feststellung ist nicht möglich. Die Sonder-

werbungskosten müssen daher vom Anleger 

auf Ebene der Investmentgesellschaft ange-

zeigt werden, die die Beteiligungsgesell-

schaft und die Projektgesellschaften soweit 

erforderlich entsprechend informiert. Der 

Anleger ist verpfl ichtet, seine Sonderwer-

bungskosten der Investmentgesellschaft bis 

zum 31. März des auf das abgelaufene Kalen-

derjahr folgenden Jahres einzureichen. So-

fern der Anleger seine Sonderwerbungskos-

ten unvollständig, fehlerhaft oder nicht frist-

gerecht mitteilt oder diese nicht durch Belege 

nachweist, können diese nicht in die Steuer-

erklärung der Investmentgesellschaft aufge-

nommen werden. Dies hat zu Folge, dass die 

vom Anleger geltend gemachten Sonderwer-

bungskosten auch nicht in der persönlichen 

Einkommensteuerveranlagung berücksich-

tigt werden können.

Die Investmentgesellschaft, die Beteiligungs-

gesellschaft und die Projektgesellschaften 

werden ihre Einkünfte zur einheitlichen und 

gesonderten Feststellung erklären und die 

Erklärungen beim zuständigen Finanzamt 

einreichen. Den entsprechend auf die Beteili-

gungsgesellschaft entfallenden Anteil am Er-

gebnis der jeweiligen Projektgesellschaft, 

den auf die Investmentgesellschaft entfallen-

den Anteil am Ergebnis der Beteiligungsge-

sellschaft und den auf den Anleger entfallen-

den Anteil des Ergebnisses an der Invest-

mentgesellschaft stellt das jeweils zuständige 

Finanzamt in einem von der persönlichen 

Veranlagung getrennten Verfahren einheitlich 

und gesondert fest. Diese Feststellungen 

werden den Wohnsitzfi nanzämtern für die 

Anleger verbindlich mitgeteilt (§ 182 Abs. 1 

AO) und von Amts wegen bei der Einkommen-

steuerveranlagung der einzelnen Anleger be-

rücksichtigt. Die Anleger sind unabhängig 

von der einheitlichen und gesonderten Fest-

stellung verpfl ichtet, ihre Einkünfte aus der 

Beteiligung an der Investmentgesellschaft in 

ihre Steuererklärung aufzunehmen. 
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steuerbeträge aus Eingangsleistungen sind 

abziehbar; ein Abzug ist nach § 15 Abs. 2 

UStG nicht ausgeschlossen.

16. Investmentsteuergesetz

Durch das sogenannte AIFM-Steuer-Anpas-

sungsgesetz wurde der Anwendungsbereich 

des Investmentsteuergesetzes (InvStG) inso-

weit erweitert, dass das InvStG nun auch auf 

solche Gesellschaften Anwendung fi nden 

soll, die zwar nicht der Investmentbesteue-

rung nach dem bisherigen Verständnis un-

terliegen, jedoch als sogenannte alternative 

Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 3 Ka-

pitalanlagengesetzbuch (KAGB) zu qualifi -

zieren sind. Aus Sicht der Paribus KVG als 

Kapitalverwaltungsgesellschaft erfüllt aus-

schließlich die Investmentgesellschaft die 

Voraussetzungen eines Investmentvermö-

gens. Die Projektgesellschaften wie auch die 

Beteiligungsgesellschaft erfüllen die Vor-

aussetzungen für ein Investmentvermögen 

im Sinne von § 1 Abs. 1 KAGB hingegen 

nicht. Diese Gesellschaften sammeln nicht 

Kapital von einer Anzahl von Anlegern ein.

Aber auch eine Anwendung des InvStG auf die 

Investmentgesellschaft führt aus Sicht der 

Paribus KVG nicht zur Anwendung der Invest-

mentbesteuerung nach dem InvStG. Denn 

dieser Besteuerung unterfallen ausschließ-

lich Investmentfonds bzw. Anteile an Invest-

mentfonds im Sinne des § 1 Abs. 1b InvStG. 

Die Investmentgesellschaft erfüllt jedoch 

nicht die Voraussetzungen eines Investment-

fonds im Sinne dieser Regelung, da unter an-

derem nicht einmal pro Jahr eine Rückgabe 

oder Kündigung der Beteiligung möglich ist. 

Mithin handelt es sich um eine Personen-In-

vestitionsgesellschaft in der Rechtsform ei-

ner Investmentkommanditgesellschaft. Nach 

§ 18 InvStG sind die Einkünfte von Anlegern 

im Falle von Investmentkommanditgesell-

schaften nach den allgemeinen steuerrecht-

lichen Regelungen zu versteuern.

17. Vermögensteuer

Die Vermögensteuer wird aufgrund des Be-

schlusses des Bundesfi nanzgerichtes vom 

22.06.1995 (2 BvL 37/91, BStBl. II 1995, Seite 

655) seit 1997 in Deutschland nicht mehr er-

hoben. Eine verfassungskonforme Neurege-

lung der Vermögensteuer ist im Zeitpunkt 

der Vertriebsanzeige nicht absehbar, kann 

aber auch nicht ausgeschlossen werden.

18. Erbschaft- und 
Schenkungsteuer

Der Erwerb von Anteilen an der Investment-

gesellschaft von Todes wegen und die 

Schenkung unter Lebenden unterliegen ge-

mäß § 1 Erbschaft- und Schenkungsteuer-

gesetz (ErbStG) der Erbschaft- und Schen-

kungsteuer.

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer wurde 

mit dem Erbschaftsteuerreformgesetz vom 

24. Dezember 2008 (BGBl. I 2008, Seite 3018) 

in weiten Bereichen reformiert. Einer Vorga-

be des Bundesverfassungsgerichtes folgend 

wurde unter anderem die Bewertung des 

Vermögens umfassend neu geregelt. Das 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat zwi-

schenzeitlich erneut zur Frage der Verfas-

sungsmäßigkeit des Erbschaftsteuergeset-

zes entschieden und sein diesbezügliches 

Urteil am 17. Dezember 2014 verkündet (Az. 

1 BvL 21/12). Das BVerfG hat in dieser Ent-

scheidung Verschonungsregelungen für Be-

triebsvermögen und in dieser Folge auch die 

Regelungen zu den Erbschaftsteuersätzen 

für verfassungswidrig erklärt. Gleichwohl 

hat es eine fortgesetzte Anwendung dieser 

Vorschriften angeordnet und dem Gesetzge-

ber aufgegeben, bis zum 30. Juni 2016 eine 

Neuregelung zu treffen. Eine solche Neure-

gelung kann nach den Ausführungen des 

BVerfG auch mit Rückwirkung bis zum Tag 

der Urteilsverkündung, das heißt dem 17. 

Dezember 2014, ausgestaltet sein, da die 

angeordnete Fortgeltung der Vorschriften 

für diesen Zeitraum keinen Vertrauens-

schutz im Hinblick auf die für verfassungs-

widrig erklärten Vorschriften begründet. Wie 

der Gesetzgeber auf die Entscheidung re-

agiert und in welcher Form das Erbschaft- 

und Schenkungsteuerrecht künftig ausge-

staltet werden wird, kann zum Zeitpunkt der 

Vertriebsanzeige nicht vorhergesagt wer-

den. Dies betrifft insbesondere auch die im 

Falle einer Erbschaft oder Schenkung anzu-

wendenden Steuersätze. Es ist nicht abseh-

bar, inwieweit das Verfahren zu einer Ände-

rung der Regelungen des Erbschaft- und 

Schenkungsteuergesetzes führt, die mögli-

cherweise im Verhältnis zur gegenwärtigen 

Gesetzeslage nachteilig sind. Die obersten 

Finanzverwaltungen der Länder haben die-

ses Urteil zum Anlass genommen, mit 

gleichlautenden Erlassen vom 12. März 2015 

anzuordnen, sämtliche Erbschafts- und 

Schenkungssteuerfestsetzungen, die Stich-

tage nach dem 31. Dezember 2008 betreffen, 

bis zu einer gesetzlichen Neuregelung voll-

umfänglich vorläufi g vorzunehmen. 

Anlegern, die ihre Beteiligung an der Invest-

mentgesellschaft veräußern oder verschen-

ken wollen, ist zu empfehlen, vor der Übertra-

gung der Beteiligung den Rat eines Steuerbe-

raters einzuholen. Im Folgenden werden die 

wesentlichen Eckpunkte der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer dargestellt.

18.1. Erbfall

Im Falle des Todes eines Anlegers unterliegt 

der Erwerb von Anteilen an der Investment-

gesellschaft grundsätzlich der Erbschaft-

steuer.

Direktbeteiligung

Ist der Erblasser Direktkommanditist und tritt 

der Erbe in diese Rechtsstellung ein, erwirbt 

dieser aus erbschaftsteuerlicher Sicht die an-

teiligen Wirtschaftsgüter an der vermögens-

verwaltenden Investmentgesellschaft bzw. 

der vermögensverwaltenden Beteiligungs-

gesellschaft und den Projektgesellschaften, 

das heißt insbesondere die im Vermögen der 

Projektgesellschaften befi ndlichen Eisen-

bahninvestitionsgüter sowie etwaige Verbind-

lichkeiten der Investmentgesellschaft, der 

Beteiligungsgesellschaft und der Projektge-

sellschaften.

Die Bewertung von Eisenbahninvestitions-

gütern erfolgt nach Auffassung der Paribus 

KVG auf der Grundlage des gemeinen (Ver-

kehrs-)Wertes (§ 12 ErbStG in Verbindung 

mit § 9 Bewertungsgesetz (BewG)). Der ge-

meine Wert ist der im gewöhnlichen Ge-

schäftsverkehr unter Berücksichtigung aller 

den Preis beeinfl ussenden Umstände erziel-

bare Verkaufspreis. Er kann z. B. durch zeit-

nahe Verkäufe gleichartiger Wirtschaftsgü-

ter oder durch Erstellung eines Sachver-
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Es ist zu beachten, dass bei Übernahme beste-

hender Verbindlichkeiten der Investmentge-

sellschaft, der Beteiligungsgesellschaft sowie 

der Projektgesellschaften oder eventueller 

Verbindlichkeiten des Schenkers durch den 

Beschenkten ggf. einkommensteuerliche Fol-

gen entstehen. Für den Schenkungsempfän-

ger liegt hinsichtlich des entgeltlich erworbe-

nen Anteils an der Investmentgesellschaft ein 

Anschaffungs- und für den Schenker ein Ver-

äußerungsvorgang vor.

Treuhandbeteiligung

Bei einer über einen Treuhänder gehaltenen 

Beteiligung stellt schenkungsteuerlich die Ab-

tretung des Herausgabeanspruches den steu-

erlichen Erwerb dar. Nach Auffassung einzel-

ner Finanzverwaltungen (Finanzministerium 

Baden-Württemberg vom 2. November 2010 – 

3-S 3806/51; Bayerisches Staatsministerium 

der Finanzen vom 16. September 2010 – 34-S 

3811-035-38476/10; Finanzbehörde Hamburg 

vom 18. Oktober 2010 – 53 – S 3811 – 002/09; 

Oberfi nanzdirektion Magdeburg vom 18. Okto-

ber 2011 – S 3811-37-St 271; Niedersächsi-

sches Finanzministerium vom 1. November 

2010 – S 3806-63-35 1; Ministerium der Finan-

zen des Saarlandes vom 11. November 2010 – 

B/5-S 3811-1#001; Finanzministerium des 

Landes Schleswig-Holstein vom 28. Oktober 

2010 – VI 353-S 3806-051) ist für die steuer-

rechtliche Beurteilung, insbesondere die Be-

wertung, auf den Gegenstand abzustellen, auf 

den sich der Herausgabeanspruch bezieht. Die 

vorgenannten Erlasse binden zwar nur die je-

weiligen Finanzverwaltungen der entspre-

chenden Länder, es wird jedoch davon aus-

gegangen, dass die darin zum Ausdruck 

gebrachte Auffassung auch in anderen Bun-

desländern entsprechend angewendet wird. 

Folglich ist auch in diesem Fall der Wert zu-

grunde zu legen, der bei Direktkommanditis-

ten anzusetzen ist. Einkommensteuerlich sind 

bei der Schenkung einer treuhänderisch ge-

haltenen Beteiligung etwaige Außenverpfl ich-

tungen für Verbindlichkeiten sowohl der In-

vestmentgesellschaft, der Beteiligungsgesell-

schaft und der Projektgesellschaften als auch 

des Schenkers als Entgelt zu berücksichtigen, 

was für den Schenkungsempfänger hinsicht-

lich des entgeltlich erworbenen Anteils an der 

Investmentgesellschaft zu einem Anschaf-

fungs- und für den Schenker zu einem Veräu-

ßerungsvorgang führt.

ständigengutachtens bestimmt werden. Es 

kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, 

dass die Finanzverwaltung die Bewertung 

nach § 11 Abs. 4 BewG vornimmt. Durch das 

sogenannte AIFM-Steuer-Anpassungsge-

setz wurde § 11 Abs. 4 BewG geändert, dem-

nach sind Anteile oder Aktien, die Rechte an 

einem Investmentvermögen im Sinne des 

KAGB verbriefen, mit dem sogenannten 

Rücknahmepreis anzusetzen. Zwar handelt 

es sich bei der Investmentgesellschaft um 

ein Investmentvermögen im Sinne des 

KAGB, jedoch gibt es mangels Rücknahme 

keinen Rücknahmepreis. Darüber hinaus 

fehlt es bei der Beteiligung an der Invest-

mentgesellschaft wohl an einer Verbriefung 

und der Gesetzgeber wollte auch den An-

wendungsbereich von § 11 BewG nicht er-

weitern, sondern die Vorschrift lediglich an 

die neuen Begriffl ichkeiten des KAGB an-

passen. Bei einer Anwendung von § 11 Abs. 4 

BewG könnte sich die Finanzverwaltung z. B. 

am Ausgabepreis der betreffenden Beteili-

gung oder am Auseinandersetzungsgutha-

ben, welches im Falle des Ausschlusses 

oder der Kündigung eines Gesellschafters 

zu leisten wäre, orientieren. Weiterhin könn-

te sie sich an dem Wert der betreffenden Be-

teiligung orientieren, der sich aus der jährli-

chen Bewertung des Gesellschaftsvermö-

gens ergibt.

Ein Verschonungsabschlag (§ 13a Abs. 1 

ErbStG), der Abzugsbetrag (§ 13a Abs. 2 

ErbStG) und die Tarifbegrenzung (§ 19a 

ErbStG) für begünstigtes Vermögen können 

nicht in Anspruch genommen werden, da die 

Beteiligung an der Investmentgesellschaft 

annahmegemäß nicht in einem Betriebsver-

mögen gehalten wird und das Fondsvermö-

gen selbst nicht begünstigt ist.

Treuhandbeteiligung

Bei einer treuhänderisch gehaltenen Beteili-

gung stellt im Erbfall der Herausgabeanspruch 

gegenüber der Treuhandkommanditistin den 

steuerlichen Erwerb dar. Nach Auffassung ein-

zelner Finanzverwaltungen (Finanzministeri-

um Baden-Württemberg vom 2. November 

2010 – 3-S 3806/51; Bayerisches Staatsminis-

terium der Finanzen vom 16. September 2010 – 

34-S 3811-035-38476/10; Finanzbehörde Ham-

burg vom 18. Oktober 2010 – 53 – S 3811 – 

002/09; Oberfi nanzdirektion Magdeburg vom 

18. Oktober 2011 – S 3811-37-St 271; Nieder-

sächsisches Finanzministerium vom 1. No-

vember 2010 – S 3806-63-35 1; Ministerium der 

Finanzen des Saarlandes vom 11. November 

2010 – B/5-S 3811-1#001; Finanzministerium 

des Landes Schleswig-Holstein vom 28. Okto-

ber 2010 – VI 353-S 3806-051) ist für die steuer-

rechtliche Beurteilung, insbesondere die Be-

wertung, auf den Gegenstand abzustellen, 

auf den sich der Herausgabeanspruch be-

zieht. Die vorgenannten Erlasse binden zwar 

nur die jeweiligen Finanzverwaltungen der 

entsprechenden Länder, es wird jedoch da-

von ausgegangen, dass die darin zum Aus-

druck gebrachte Auffassung auch in anderen 

Bundesländern entsprechend angewendet 

wird. Folglich ist auch in diesem Fall der 

Wert zugrunde zu legen, der bei Direktkom-

manditisten anzusetzen ist.

Auch bei einer treuhänderisch übertragenen 

Beteiligung ist die Inanspruchnahme von 

Steuerentlastungen in Form des Verscho-

nungsabschlages (§ 13a Abs. 1 ErbStG), des 

Abzugsbetrages (§ 13a Abs. 2 ErbStG), der 

Tarifbegrenzung (§ 19a ErbStG) und des Be-

wertungsabschlages (§ 13c ErbStG) ausge-

schlossen, da es sich annahmegemäß nicht 

um begünstigtes Betriebsvermögen handelt 

und das Investmentvermögen selbst nicht be-

günstigt ist.

18.2. Schenkung

Bei einer Schenkung der unmittelbar oder 

mittelbar über einen Treuhänder gehaltenen 

Beteiligung an der Investmentgesellschaft 

durch einen Anleger unterliegt der Erwerb der 

Anteile an der Investmentgesellschaft grund-

sätzlich der Schenkungsteuer. 

Direktbeteiligung

Hier ist allerdings zu beachten, dass bei einer 

direkt gehaltenen Beteiligung sowohl die in-

direkt übernommenen anteiligen Verbind-

lichkeiten auf Ebene der Investmentgesell-

schaft, der Beteiligungsgesellschaft sowie 

der Projektgesellschaften als auch die even-

tuell übernommenen Verbindlichkeiten des 

Schenkers ein vom Schenkungsempfänger 

erbrachtes Entgelt darstellen. Es liegt daher 

eine sogenannte gemischte Schenkung vor. 
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Die Schenkungsteuer ermittelt sich nach 

den gleichen Grundsätzen wie die Erbschaft-

steuer. Die in diesem Kapitel, Abschnitt 18.1 

dargestellten Regelungen bezüglich der Be-

wertung des Vermögens sind demnach auch 

im Falle der Schenkung anzuwenden.

Schuldner der Schenkungsteuer ist neben 

dem Schenkungsempfänger auch der Schen-

ker.

18.3. Freibeträge und Steuersätze

Von der Bereicherung des Erwerbers sind – 

abhängig von der Steuerklasse des Erwer-

bers und vom Verwandtschaftsverhältnis 

des Erwerbers zum Erblasser – Freibeträge 

abzuziehen.

Zusätzlich wird Ehegatten, Lebenspartnern 

und Kindern des Erblassers in bestimmten 

Fällen ein Versorgungsfreibetrag gewährt 

(§ 17 Abs. 1 ErbStG). Dieser steht im Falle 

einer Schenkung nicht zur Verfügung.

Der steuerpfl ichtige Erwerb wird mit einem 

Steuersatz belastet, der vom Wert des steu-

erpfl ichtigen Erwerbs (ggf. unter Berück-

sichtigung von Vorerwerben, § 14 ErbStG) 

und der Steuerklasse abhängig ist (7 % bis 

50 %). 

19. Schlussbemerkungen

Die vorstehende Darstellung der steuerli-

chen Grundlagen basiert auf dem gesetzli-

chen Stand im Zeitpunkt der Vertriebsanzei-

ge. Die Ausführungen geben den Stand der 

Rechtsprechung und Auffassung der Finanz-

verwaltung zum Zeitpunkt der Vertriebsan-

zeige wieder.

Eine Betriebsprüfung dieser Investmentge-

sellschaft hat noch nicht stattgefunden, so 

dass im Zeitpunkt der Vertriebsanzeige zum 

Stand der steuerlichen Anerkennung noch 

keine Angaben gemacht werden können.
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XVII. Wesentliche Vertragsbeziehungen und Identität 
und Pfl ichten sonstiger Dienstleister

gebucht. Kapitalrücklagen werden auf dem 

Kapitalkonto II, Verlustanteile auf dem Kapi-

talkonto III und Einlagen und Entnahmen auf 

einem Kapitalkonto IV gebucht. Die Konten 

der Kommanditisten sind unverzinslich.

1.4. Geschäftsführung und Vertretung 

der Beteiligungsgesellschaft

Die Komplementärin der Beteiligungsgesell-

schaft ist – vorbehaltlich des Nachstehenden – 

von der Geschäftsführung und – soweit nicht 

organschaftliche Vertretung gesetzlich zwin-

gend erforderlich ist – von der Vertretung der 

Beteiligungsgesellschaft ausgeschlossen. Die 

Komplementärin der Beteiligungsgesellschaft 

ist nur zur Geschäftsführung und Vertretung 

berechtigt, soweit die Vornahme einer Ge-

schäftsführungsmaßnahme zur Abwendung 

von Nachteilen für die Beteiligungsgesell-

schaft unaufschiebbar ist, ihr im Rahmen des 

Gesellschaftsvertrages der Beteiligungsge-

sellschaft ausdrücklich bestimmte Geschäfts-

führungsmaßnahmen zugewiesen sind oder 

sie aufgrund zwingender gesetzlicher Rege-

lungen zur Geschäftsführung verpfl ichtet ist.

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Be-

teiligungsgesellschaft ist allein die geschäfts-

führende Kommanditistin der Beteiligungsge-

sellschaft berufen. Ihre Geschäftsführungs-

befugnis erstreckt sich auf die Vornahme aller 

Geschäfte, die zum üblichen Betrieb der Be-

teiligungsgesellschaft gehören. Hierbei han-

delt es sich insbesondere um den (zukünfti-

gen) Abschluss und die Abwicklung bzw. die 

Vornahme der dem Investitions- und Finan-

zierungsplan der Beteiligungsgesellschaft 

zugrunde liegenden sowie der im Verkaufs-

prospekt der Investmentgesellschaft darge-

stellten Rechtsgeschäfte und Handlungen der 

Beteiligungsgesellschaft. Hierzu gehören ins-

besondere: 

• Abschluss, Durchführung, Änderung 

und/oder Beendigung von Verträgen 

im Rahmen des Gesellschaftszwe-

ckes unter Berücksichtigung des In-

vestitions- und Finanzierungsplanes 

der Beteiligungsgesellschaft sowie 

des veröffentlichten Verkaufspros-

pektes der Investmentgesellschaft in 

der jeweils aktuellen Fassung, soweit 

Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige hat die 

Investmentgesellschaft folgende Verträge 

über die Anschaffung oder Herstellung der 

Vermögensgegenstände oder wesentlicher 

Teile davon sowie Verträge mit sonstigen 

Dienstleistern abgeschlossen.

1. Gesellschaftsvertrag 
der Beteiligungsgesell-
schaft

Die Beteiligungsgesellschaft wurde am 17. 

Januar 2013 im Handelsregister des Amts-

gerichtes Hamburg unter HRA 115687 ein-

getragen. Der Gesellschaftsvertrag der Be-

teiligungsgesellschaft enthält im Wesentli-

chen folgende Regelungen. 

1.1. Unternehmensgegenstand 

der Beteiligungsgesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Ver-

waltung eigenen Vermögens durch den un-

mittelbaren oder mittelbaren Erwerb, die 

Verwaltung, die Vermietung und/oder die Ver-

wertung von Eisenbahninvestitionsgütern 

oder die unmittelbare oder mittelbare Beteili-

gung an Gesellschaften, deren Hauptgegen-

stand der unmittelbare oder mittelbare Er-

werb, die Verwaltung, die Vermietung und/

oder die Verwertung von Eisenbahninvestiti-

onsgütern ist. Die Beteiligungsgesellschaft 

ist berechtigt, alle mit dem Gesellschafts-

zweck im Zusammenhang stehenden und zu 

seiner Erreichung notwendig und zweckmä-

ßig erscheinenden Geschäfte und Handlun-

gen vorzunehmen oder durch Dritte vorneh-

men zu lassen. Sie ist ferner berechtigt, 

Zweigniederlassungen zu errichten, gleichar-

tige oder ähnliche Unternehmen zu gründen 

oder ganz oder teilweise zu erwerben.

1.2. Gesellschafter 

der Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin der Beteiligungsgesellschaft 

ist die Komplementärin der Investmentgesell-

schaft, die Paribus-SK-Rail Verwaltungsge-

sellschaft mbH. Die Komplementärin der Be-

teiligungsgesellschaft ist am Kapital der Betei-

ligungsgesellschaft nicht beteiligt. 

Die Investmentgesellschaft ist zum Zeit-

punkt der Vertriebsanzeige als Kommandi-

tistin an der Beteiligungsgesellschaft mit 

einer Pfl ichteinlage in Höhe von 4.672.441,21 

Euro (davon ins Handelsregister einzutra-

gende Haftsumme in Höhe von 467.244,12 

Euro) beteiligt. 

Weitere Kommanditistin der Beteiligungsge-

sellschaft als geschäftsführende Komman-

ditistin der Beteiligungsgesellschaft ist Pa-

ribus KVG mit einer Pfl ichteinlage in Höhe 

von 1.000 Euro (davon ins Handelsregister 

einzutragende Haftsumme in Höhe von 100 

Euro). 

Es können weitere Kommanditisten in die Be-

teiligungsgesellschaft aufgenommen wer-

den. Die Kommanditeinlagen der neu beitre-

tenden Kommanditisten müssen mindestens 

500.000 Euro betragen. Höhere Pfl ichteinla-

gen müssen ein ganzzahliges Vielfaches von 

10.000 Euro ausmachen. Die für die beitre-

tenden Kommanditisten im Handelsregister 

einzutragende Haftsumme beträgt mindes-

tens 10 % der Pfl ichteinlage.

1.3. Kapital der Beteiligungsgesellschaft

Die von der Investmentgesellschaft und der 

geschäftsführenden Kommanditistin der Be-

teiligungsgesellschaft (zusammen nachfol-

gend „Kommanditisten“ genannt) zu leisten-

den Pfl ichteinlagen bilden das Kapital der 

Beteiligungsgesellschaft. Die von den Kom-

manditisten geschuldeten Pfl ichteinlagen 

werden innerhalb von zehn Kalendertagen 

nach Abruf durch die geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungsgesellschaft 

zur Einzahlung fällig. Zur Realisierung des 

Gesellschaftszweckes sind die Kommanditis-

ten darüber einig und berechtigt, jedoch nicht 

verpfl ichtet, entweder die Pfl ichteinlagen der 

Kommanditisten zu erhöhen oder Zahlungen 

in die Kapitalrücklage der Beteiligungsge-

sellschaft zu leisten. Bei einer Erhöhung der 

Pfl ichteinlage wird die in das Handelsregister 

eingetragene Hafteinlage im Verhältnis ange-

passt.

Die Pfl ichteinlagen werden zusammen mit 

den Kapitalerhöhungsbeträgen der Kom-

manditisten auf Festkonten (Kapitalkonten I) 
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• Überschreitung des in Bezug auf das 

tatsächliche Eigen- und Fremdkapital 

angepassten Investitions- und Finan-

zierungsplanes auf Ebene der Pro-

jektgesellschaft um mehr als 10 % der 

jeweiligen Kostenposition oder um 

mehr als 5 % der Gesamtinvestitions-

summe;

• die Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen, die einen 

Betrag von 200.000 Euro im Einzelfall 

oder aber im Kalenderjahr in der 

Summe 500.000 Euro übersteigen;

• sämtliche weitere Handlungen, die 

über den gewöhnlichen Geschäftsbe-

trieb der Projektgesellschaften hin-

ausgehen.

Die geschäftsführende Kommanditistin der 

Beteiligungsgesellschaft darf in Ausnah-

mefällen auch ohne die erforderliche Zu-

stimmung der Gesellschafterversammlung 

handeln, soweit dies zur Abwehr schwerer 

wirtschaftlicher Nachteile für die Beteili-

gungsgesellschaft geboten und die Zustim-

mung der Gesellschafterversammlung mit 

angemessenem Aufwand nicht rechtzeitig 

möglich ist. In einem derartigen Fall sind die 

Gesellschafter nachträglich unverzüglich zu 

unterrichten.

Die Komplementärin der Beteiligungsgesell-

schaft, die geschäftsführende Kommanditis-

tin der Beteiligungsgesellschaft und deren 

jeweilige Organe sind von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB befreit. Die Komplemen-

tärin der Beteiligungsgesellschaft und die 

geschäftsführende Kommanditistin der Be-

teiligungsgesellschaft handeln jeweils mit 

der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

1.5. Vergütungen der Gesellschafter

Die Vergütungsstruktur der Gesellschafter 

der Beteiligungsgesellschaft ist im Kapitel 

„Kosten“, Abschnitt 1.2., 2.2. und 3. näher 

dargelegt. 

1.6. Gesellschafterversammlung

Gesellschafterversammlungen (ordentliche 

und außerordentliche) werden im Regelfall 

im schriftlichen Umlaufverfahren abgehal-

ten. Gesellschafterversammlungen (ordent-

liche und außerordentliche) im schriftlichen 

Verfahren wie auch Präsenz-Gesellschafter-

der Gesellschaftsvertrag der Beteili-

gungsgesellschaft keine gesonderten 

Zustimmungserfordernisse vorsieht;

• Abwicklung bzw. Vornahme der dem 

Investitions- und Finanzierungsplan 

der Beteiligungsgesellschaft zugrunde 

liegenden sowie der im veröffentlichten 

Verkaufsprospekt der Investmentge-

sellschaft in der jeweils aktuellen Fas-

sung dargestellten Rechtsgeschäfte und 

-handlungen, soweit der Gesellschafts-

vertrag der Beteiligungsgesellschaft 

keine gesonderten Zustimmungserfor-

dernisse vorsieht;

• Wahrnehmung der Rechte der Beteili-

gungsgesellschaft in den Projektgesell-

schaften, soweit nicht im Gesellschafts-

vertrag der Beteiligungsgesellschaft 

anderweitig geregelt;

• Herbeiführung einer Fremdfi nanzie-

rung für die jeweiligen Investitionen mit 

entsprechenden üblichen Sicherheiten 

für die fremdfi nanzierende Bank auf 

Ebene der Beteiligungsgesellschaft 

und/oder auf Ebene der Projektgesell-

schaften;

• Aufnahme eines Kontokorrentkredites 

zur Sicherung der Liquidität bis max. 

200.000 Euro;

• Aufnahme einer Eigenkapitalzwischen-

fi nanzierung bzw. Abschluss eines Ei-

genkapitalzwischenfinanzierungsver-

trages.

Die geschäftsführende Kommanditistin der 

Beteiligungsgesellschaft bedarf sowohl für 

die Vornahme von Geschäften auf Ebene der 

Beteiligungsgesellschaft als auch für die 

Ausübung von Beteiligungsrechten der Be-

teiligungsgesellschaft auf Ebene der Pro-

jektgesellschaften, die nicht von der vorste-

henden Geschäftsführungsbefugnis umfasst 

sind, der Zustimmung der Gesellschafter 

der Beteiligungsgesellschaft. Einer Zustim-

mung für die Vornahme von Geschäften auf 

Ebene der Beteiligungsgesellschaft bedür-

fen insbesondere:

• Änderungen der Anlagestrategien und 

-prinzipien;

• Veräußerung oder Belastung (z. B. 

Verpfändung, Nießbrauch oder Siche-

rungsübereignung) der eingegange-

nen unmittelbaren oder mittelbaren 

Beteiligungen der Beteiligungsgesell-

schaft an den Projektgesellschaften; 

• Erwerb und Veräußerung von Beteili-

gungen an Unternehmen;

• Erteilung und Widerruf von Prokuren 

und Handlungsvollmachten;

• Abschluss von Verträgen, die eine Be-

teiligung am Ergebnis oder am Ver-

mögen der Beteiligungsgesellschaft 

zum Gegenstand haben;

• Aufnahme und Gewährung von Darle-

hen, soweit nicht vom Gesellschafts-

vertrag der Beteiligungsgesellschaft 

gedeckt;

• Überschreitung des in Bezug auf das 

tatsächliche Eigen- und Fremdkapital 

angepassten Investitions- und Finan-

zierungsplanes der Beteiligungsge-

sellschaft um mehr als 10 % der jewei-

ligen Kostenposition oder um mehr als 

5 % der Gesamtinvestitionssumme;

• Vornahme von Rechtsgeschäften oder 

Rechtshandlungen, die nicht im Ge-

sellschaftsvertrag der Beteiligungs-

gesellschaft gestattet sind oder über 

den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 

des Unternehmens hinausgehen oder 

für die Beteiligungsgesellschaft von 

besonderer Bedeutung sind und einen 

Betrag von 200.000 Euro im Einzelfall 

oder aber im Kalenderjahr in der 

Summe 500.000 Euro übersteigen.

Einer Zustimmung für die Ausübung der Be-

teiligungsrechte auf Ebene der Projektge-

sellschaften bedürfen insbesondere:

• Veräußerung oder Belastung (z. B. Ver-

pfändung, Nießbrauch oder Siche-

rungsübereignung) der Eisenbahnin-

vestitionsgüter der Projektgesellschaft;

• Erwerb und Veräußerung von Beteili-

gungen an Unternehmen auf Ebene 

der Projektgesellschaften;

• Aufnahme und Gewährung von Darle-

hen, soweit nicht vom Gesellschafts-

vertrag der Projektgesellschaft ge-

deckt;
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versammlungen fi nden nur auf Veranlas-

sung der geschäftsführenden Kommanditis-

tin der Beteiligungsgesellschaft oder auf 

schriftlichen Antrag von Gesellschaftern, die 

zusammen mindestens 10 % des Komman-

ditkapitals vertreten, unter Angabe der Ta-

gesordnung statt.

Zur Durchführung der schriftlichen Be-

schlussfassung hat die geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungsgesellschaft 

die übrigen Gesellschafter schriftlich zu in-

formieren und zur Stimmabgabe über die zur 

Abstimmung gestellten Beschlussvorlagen 

aufzufordern (nachfolgend „Abstimmungs-

aufforderung“). Über das Ergebnis der Be-

schlussfassung wird von der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin der Beteiligungsge-

sellschaft oder einem von ihr bestimmten 

Vertreter ein Ergebnisprotokoll gefertigt. 

Die Einberufung einer Präsenz-Gesellschaf-

terversammlung erfolgt schriftlich durch die 

geschäftsführende Kommanditistin der Be-

teiligungsgesellschaft unter Bekanntgabe 

der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 

Frist von sechs Wochen. In eilbedürftigen Fäl-

len ist die geschäftsführende Kommanditistin 

der Beteiligungsgesellschaft berechtigt, die 

Frist auf bis zu drei Wochen zu verkürzen. 

Die Einberufung hat unter Berücksichtigung 

des Willensbildungsverfahrens bei der In-

vestmentgesellschaft, insbesondere unter 

Berücksichtigung der Einberufungsfristen 

von Gesellschafterversammlungen, zu erfol-

gen. Präsenz-Gesellschafterversammlungen 

sollen am Sitz der Beteiligungsgesellschaft 

abgehalten werden. 

Im schriftlichen Umlaufverfahren können die 

Gesellschafter Beschlüsse fassen, wenn die 

Gesellschafter mittels einer Abstimmungs-

aufforderung ordnungsgemäß unterrichtet 

wurden und mindestens 75 % aller Stimmen 

an der schriftlichen Beschlussfassung teil-

nehmen. Die Stimmabgabe der Gesellschaf-

ter muss innerhalb von drei Wochen nach 

Absendung der Abstimmungsaufforderung 

bei der Beteiligungsgesellschaft eingehen 

(nachfolgend „Abstimmungsfrist“). Stimmab-

gaben, die erst nach Ablauf der Abstim-

mungsfrist bei der Beteiligungsgesellschaft 

eingehen, gelten weder für die Feststellung 

der Beschlussfähigkeit noch für die Ermitt-

lung des Abstimmungsergebnisses. Wird in 

einem schriftlichen Verfahren die Beschluss-

fähigkeit nicht erreicht, so ist eine erneute 

Abstimmungsaufforderung zu übersenden. 

Die Stimmen müssen dann innerhalb von 21 

Tagen nach Absendung der Abstimmungs-

aufforderung bei der Beteiligungsgesell-

schaft eingehen. In Eilfällen kann die ge-

schäftsführende Kommanditistin der Beteili-

gungsgesellschaft die Frist zur Abstimmung 

auf 14 Tage oder – soweit dies aufgrund der 

Dringlichkeit zwingend notwendig ist – auf bis 

zu sieben Tage verkürzen. Die Beschlussfä-

higkeit besteht in diesem Fall unabhängig von 

der Anzahl der an dem schriftlichen Verfah-

ren teilnehmenden Stimmen. Verspätet ein-

gehende Stimmen gelten als nicht abgegebe-

ne Stimmen. Hierauf ist in der erneuten Ab-

stimmungsaufforderung hinzuweisen.

In einer Präsenz-Gesellschafterversamm-

lung können die Gesellschafter Beschlüsse 

fassen, wenn mindestens 75 % aller Stim-

men an der Beschlussfassung teilnehmen. 

Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, 

so ist erneut eine Präsenz-Gesellschafter-

versammlung einzuberufen. Die Beschluss-

fähigkeit besteht in diesem Fall unabhängig 

von der Anzahl der an der Beschlussfassung 

teilnehmenden Stimmen.

Das Stimmrecht der Gesellschafter der Be-

teiligungsgesellschaft bestimmt sich je nach 

der auf dem Kapitalkonto I gebuchten 

Pfl ichteinlage der Gesellschafter. Je 100 

Euro Pfl ichteinlage gewähren eine Stimme. 

Stimmenthaltungen zählen bei der Be-

schlussfähigkeit sowohl bei der Präsenz-

Gesellschafterversammlung als auch bei ei-

ner Abstimmung im schriftlichen Verfahren 

mit, gelten aber nicht als abgegebene Stim-

men für die Ermittlung der Mehrheit. 

Gegenstand der Beschlussfassung in der 

Gesellschafterversammlung sind insbeson-

dere folgende Beschlusspunkte: 

• Genehmigung und Feststellung des 

Jahresabschlusses sowie Beauftra-

gung eines Wirtschaftsprüfers zur 

Prüfung des Jahresabschlusses für 

das Jahr 2015 und folgend, soweit ge-

setzlich oder vertraglich erforderlich; 

vor diesem Zeitpunkt bestimmt die 

geschäftsführende Kommanditistin 

der Beteiligungsgesellschaft den Ab-

schlussprüfer, soweit gesetzlich oder 

vertraglich erforderlich;

• Verwendung des Jahresergebnisses;

• Entlastung der Komplementärin der 

Beteiligungsgesellschaft und der ge-

schäftsführenden Kommanditistin der 

Beteiligungsgesellschaft;

• Entscheidung über zustimmungsbe-

dürftige Rechtsgeschäfte;

• Genehmigung von Geschäften der ge-

schäftsführenden Kommanditistin der 

Beteiligungsgesellschaft mit sich, so-

weit hierfür nach diesem Vertrag eine 

Zustimmung nicht bereits erteilt ist;

• Änderung des Gesellschaftsvertrages 

der Beteiligungsgesellschaft;

• Aufl ösung bzw. Liquidation der Betei-

ligungsgesellschaft;

• wesentliche Änderung der Nutzung 

und/oder Verwaltung des Vermö-

gens der Beteiligungsgesellschaft, 

insbesondere Verkauf wesentlicher 

Teile des Anlagevermögens oder 

Zustimmung zum Verkauf wesentli-

cher Teile des Anlagevermögens der 

Projektgesellschaft(en);

• zustimmungsbedürftige Rechtsge-

schäfte gemäß des Gesellschaftsver-

trages der Beteiligungsgesellschaft.

Im Übrigen unterliegen der Beschlussfassung 

durch die Gesellschafter sämtliche Beschluss-

gegenstände, die den Gesellschaftern von der 

geschäftsführenden Kommanditistin der Be-

teiligungsgesellschaft vorgelegt werden oder 

kraft zwingender gesetzlicher Regelungen ei-

nes Gesellschaftsbeschlusses bedürfen. 

Grundsätzlich sind die Beschlüsse der Ge-

sellschafter, soweit nicht zwingende gesetzli-

che Regelungen entgegenstehen, mit einfa-

cher Mehrheit zu fassen. Beschlüsse über die 

Änderungen des Gesellschaftsvertrages der 

Beteiligungsgesellschaft sowie über die we-

sentliche Änderung der Nutzung und/oder 

Verwaltung des Vermögens der Beteiligungs-

gesellschaft sind mit einer qualifi zierten 

Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stim-

men sowie der Zustimmung der geschäfts-

führenden Kommanditistin der Beteiligungs-

gesellschaft, die diese nur aus wichtigem 

Grund verweigern kann, zu fassen. 
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Dem ausscheidenden Gesellschafter steht 

ein Auseinandersetzungsguthaben entspre-

chend dem Wert seiner Beteiligung zu. Dies 

gilt im Falle des Rechts der Investment-

gesellschaft, ihre Pfl ichteinlage ab dem 

31. Dezember 2025 zu reduzieren, entspre-

chend. Die Höhe des Auseinandersetzungs-

guthabens bemisst sich nach der aufzustel-

lenden Auseinandersetzungsbilanz, in die 

sämtliche Wirtschaftsgüter unter Aufl ösung 

stiller Reserven mit ihrem Verkehrswert ein-

zusetzen sind, wobei ein etwaiger Firmen-

wert sowie Ergebnisse etwaiger schweben-

der Geschäfte, soweit sie nicht passivie-

rungspfl ichtig sind, außer Betracht bleiben. 

Abzusetzen sind ebenfalls mit ihrem Ver-

kehrswert zu bewertende Verbindlichkeiten 

der Gesellschaft. Der Anteil des ausschei-

denden Gesellschafters am Verkehrswert 

entspricht dabei dem Verhältnis des Kapital-

konto I des ausscheidenden Gesellschafters 

zu der Summe der Kapitalkonten I aller Ge-

sellschafter. Ist der errechnete Betrag nega-

tiv, besteht kein Anspruch auf ein Auseinan-

dersetzungsguthaben, aber auch keine Ver-

pfl ichtung zum Ausgleich des Fehlbetrages. 

Endet ein Gesellschaftsverhältnis nicht zum 

Ende eines Geschäftsjahres, so wird bei der 

Berechnung des Auseinandersetzungsgut-

habens das Ergebnis des laufenden Ge-

schäftsjahres nicht berücksichtigt. 

Im Fall einer Aufl ösung ist die Beteiligungs-

gesellschaft durch die geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungsgesell-

schaft zu liquidieren. Ein Beschluss über die 

Aufl ösung der Beteiligungsgesellschaft be-

darf einer qualifi zierten Mehrheit von 75 % 

der abgegebenen Stimmen und der Zustim-

mung der Investmentgesellschaft sowie der 

geschäftsführenden Kommanditistin. Die 

geschäftsführende Kommanditistin der Be-

teiligungsgesellschaft darf ihre Zustimmung 

nur aus wichtigem Grund verweigern (z. B. 

wegen der Liquiditätslage der Beteiligungs-

gesellschaft). Der Erlös aus der Verwertung 

des Gesellschaftsvermögens (Liquidations-

erlös) wird nach Begleichung der Verbind-

lichkeiten an die Gesellschafter im Verhält-

nis ihrer auf dem Kapitalkonto I gebuchten 

Pfl ichteinlagen ausgezahlt.

1.7. Gewinn- und Verlustbeteiligung 

Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer 

Kapitalkonten I zueinander am Ergebnis und 

am Vermögen der Beteiligungsgesellschaft 

beteiligt. Maßgeblich für die Ergebnisver-

teilung ist der von der geschäftsführenden 

Kommanditistin der Beteiligungsgesellschaft 

erstellte, ggf. von einem Wirtschaftsprüfer 

oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

geprüfte und von der Gesellschafterver-

sammlung festgestellte Jahresabschluss, 

bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-

rechnung und Anhang. Die geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungsgesellschaft 

kann nach pfl ichtgemäßem Ermessen ange-

messene Teilbeträge des Gewinns und/oder 

der erwirtschafteten Geldüberschüsse zur 

Risikovorsorge oder für etwaige Investitionen 

einer Liquiditätsrücklage zuführen und diese 

im Rahmen wirtschaftlich vertretbarer und 

kaufmännischer Vorsicht verwenden. Die Ein-

willigung der Gesellschafter der Beteiligungs-

gesellschaft ist hierfür nicht erforderlich.

1.8. Übertragung und Belastung von 

Kommanditanteilen

Veräußerung, Beleihung und Abtretung von 

Kommanditanteilen sowie rechtsgeschäftli-

che Verfügungen eines Kommanditisten über 

einen Kommanditanteil an der Beteiligungs-

gesellschaft sind zulässig. Eine Teilung der 

Kommanditeinlage ist zulässig, wenn die neu 

entstehenden Kommanditeinlagen mindes-

tens 500.000 Euro betragen oder wenn höhe-

re Pfl ichteinlagen ein ganzzahliges Vielfaches 

von 10.000 Euro ausmachen.

1.9. Dauer der Beteiligungsgesellschaft /

 Ausscheiden aus der Beteiligungs-

gesellschaft / Recht auf 

Auseinander setzung 

Die Beteiligungsgesellschaft ist für unbe-

stimmte Zeit geschlossen. Eine ordentliche 

Kündigung der Beteiligungsgesellschaft ist 

für die Dauer der Beteiligungsgesellschaft 

ausgeschlossen. Eine erstmalige Kündigung 

ist unter Einhaltung einer Frist von sechs 

Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres 

erstmals zum 31. Dezember 2025 möglich. 

Die Investmentgesellschaft ist ab dem Zeit-

punkt der erstmaligen Kündigungsmöglich-

keit berechtigt, ihre Pfl ichteinlage zu redu-

zieren. Die Beteiligungsgesellschaft endet 

spätestens zum Zeitpunkt der Beendigung 

des Geschäftszweckes. Das Recht der Ge-

sellschafter zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt.

Ein Gesellschafter scheidet aus der Beteili-

gungsgesellschaft aus, wenn 

• er das Gesellschaftsverhältnis wirk-

sam gekündigt hat oder

• ihm durch die geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungsge-

sellschaft das Gesellschaftsverhältnis 

aus wichtigem Grund im Sinne der 

§§  133, 149 HGB gekündigt wird, mit 

Wirksamwerden der Kündigungser-

klärung bzw. der Ausschlusserklä-

rung, wobei die Kündigung oder der 

Ausschluss mit Zugang der Erklärung 

bei dem Gesellschafter wirksam wird 

oder

• über sein Vermögen oder seinen 

Nachlass das Insolvenzverfahren er-

öffnet, die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt 

oder der Geschäftsanteil von einem 

Gläubiger gepfändet und die Vollstre-

ckungsmaßnahme nicht innerhalb 

von sechs Monaten aufgehoben wird, 

sofern die Komplementärin der Betei-

ligungsgesellschaft dies verlangt.

Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters 

wird die Beteiligungsgesellschaft nicht aufge-

löst, sondern wird von den verbleibenden Ge-

sellschaftern unter der bisherigen Firma fort-

geführt. Ist nur eine Komplementärin vorhan-

den, scheidet sie erst aus, wenn vor ihrem 

Ausscheiden eine neue Komplementärin in 

die Beteiligungsgesellschaft aufgenommen 

worden ist. Die Komplementärin der Beteili-

gungsgesellschaft ist bei ihrem Ausscheiden 

von ihrer Haftung gemäß §§ 128, 160, 161 HGB 

freizustellen. Ein Anspruch auf Sicherheits-

leistung besteht nicht. Ist nur eine geschäfts-

führende Kommanditistin vorhanden, so ist 

vor ihrem Ausscheiden eine andere Komman-

ditistin zur Geschäftsführung und Vertretung 

zu berufen. Die bisherige geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungsgesellschaft 

verpfl ichtet sich, auf Verlangen der Komple-

mentärin der Beteiligungsgesellschaft ihren 

Anteil zu diesem Zweck ganz oder teilweise 

auf eine andere Person vor ihrem Ausschei-

den zu übertragen.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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Die Beteiligungsgesellschaft ist bzw. wird 

Gesellschafterin der Projektgesellschaften. 

Diese sind bzw. werden Eigentümer von Ei-

senbahninvestitionsgütern. Die Beteili-

gungsgesellschaft beabsichtigt, über die 

Projektgesellschaften weitere Eisenbahnin-

vestitionsgüter hinzuzuerwerben. Die Pro-

jektgesellschaften sind daher jeweils be-

rechtigt, in den Fahrzeugeinstellungsvertrag 

in Bezug auf sämtliche oder einzelne in ih-

rem Eigentum stehende Eisenbahninvestiti-

onsgüter einzutreten, ohne dass hierdurch 

eine Gesamtschuld begründet würde. Die 

jeweilige Projektgesellschaft zeigt dem Hal-

ter den Eintritt in den Fahrzeugeinstellungs-

vertrag und somit die Übernahme sämtli-

cher Rechte und Pfl ichten schriftlich an. Der 

Halter stimmt diesem Eintritt bereits im 

Fahrzeugeinstellungsvertrag zu. Durch den 

Eintritt der Projektgesellschaften werden 

voneinander unabhängige Vertragsverhält-

nisse begründet. Die Unwirksamkeit oder 

die Kündigung des einen Vertrages beein-

fl usst nicht die Wirksamkeit bzw. das Beste-

hen des mit der Beteiligungsgesellschaft 

bzw. des jeweils mit den anderen Projektge-

sellschaften abgeschlossenen Vertrages. 

Die Beteiligungsgesellschaft sowie die in 

den Vertrag eintretenden Projektgesell-

schaften sind Einsteller im Sinne des Fahr-

zeugeinstellungsvertrages. 

Die Beteiligungsgesellschaft bzw. bei erfolg-

tem Vertragseintritt die jeweilige Projektge-

sellschaft (nachfolgend gemeinsam in die-

sem Abschnitt „Einsteller“) ist berechtigt, 

jedoch nicht verpfl ichtet, bei dem Halter 

Schienenfahrzeuge einzustellen, die sich 

unmittelbar oder mittelbar in seinem Eigen-

tum befi nden. Mit der Einstellung über-

nimmt der Halter sämtliche Verpfl ichtungen 

und Obhutspfl ichten in Bezug auf die im Ei-

gentum des Einstellers befi ndlichen und bei 

dem Halter eingestellten Schienenfahrzeu-

ge, welche einem Halter von Schienenfahr-

zeugen obliegen. Für sämtliche Schienen-

fahrzeuge, die der Einsteller bei dem Halter 

einstellt, wird der Einsteller Kasko- und Ma-

schinenbruchversicherungen abschließen 

und aufrechterhalten oder den Mieter zum 

Abschluss und zur Aufrechterhaltung einer 

entsprechenden Versicherung verpfl ichten. 

Der Halter ist verpfl ichtet, sämtliche der 

eingestellten Schienenfahrzeuge bei dem 

1.10. Sonstiges

Mit Ausnahme von Schäden aus Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit haben alle Gesellschafter im Rahmen 

der Gesellschaftsverhältnisse untereinan-

der sowie im Verhältnis zu der Beteiligungs-

gesellschaft nur Vorsatz und grobe Fahrläs-

sigkeit zu vertreten. 

Das Geschäftsjahr der Beteiligungsgesell-

schaft ist das Kalenderjahr. Gerichtsstand 

für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Ver-

trag ist der Sitz der Gesellschaft.

2. Gesellschaftsvertrag 
der Projektgesellschaften 
1 und 2

Die Projektgesellschaft 1 wurde am 28. Ja-

nuar 2013 im Handelsregister des Amtsge-

richtes Hamburg unter HRA 115727 einge-

tragen. 

Die Projektgesellschaft 2 wurde am 10. Ok-

tober 2013 im Handelsregister des Amtsge-

richtes Hamburg unter HRA 116693 einge-

tragen. 

Für die Projektgesellschaften wurde jeweils 

ein Gesellschaftsvertrag gefasst, welcher im 

Wesentlichen den Regelungen des Gesell-

schaftervertrages der Beteiligungsgesell-

schaft entspricht, sofern nicht nachfolgend 

anders dargestellt. Ähnliche Gesellschafts-

verträge sollen auch entsprechend für ggf. 

zukünftig zu gründende weitere Projektge-

sellschaften gefasst werden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Ver-

waltung eigenen Vermögens durch den un-

mittelbaren oder mittelbaren Erwerb, die 

Verwaltung, die Vermietung und/oder die 

Verwertung von Eisenbahninvestitionsgü-

tern. Die Projektgesellschaft ist berechtigt, 

alle mit dem Gesellschaftszweck im Zusam-

menhang stehenden und zu seiner Errei-

chung notwendig und zweckmäßig erschei-

nenden Geschäfte und Handlungen vorzu-

nehmen oder durch Dritte vornehmen zu 

lassen. Sie ist ferner berechtigt, Zweignie-

derlassungen zu errichten, gleichartige oder 

ähnliche Unternehmen zu erwerben oder zu 

gründen.

2.2. Gesellschafter 

der Projektgesellschaften

Komplementärin der Projektgesellschaften 

ist die Komplementärin der Investmentge-

sellschaft, die Paribus-SK-Rail Verwal-

tungsgesellschaft mbH. Die Komplementä-

rin der Projektgesellschaften ist am Kapital 

der Projektgesellschaften nicht beteiligt. 

Die Beteiligungsgesellschaft ist zum Zeit-

punkt der Vertriebsanzeige als Kommandi-

tistin der Projektgesellschaften mit einer 

Pfl ichteinlage in Höhe von 1.197.860,60 Euro 

(davon ins Handelsregister einzutragende 

Haftsumme in Höhe von 119.786,06 Euro) an 

der Projektgesellschaft 1 und in Höhe von 

3.465.580,61 Euro (davon ins Handelsregis-

ter einzutragende Haftsumme in Höhe von 

346.558,06 Euro) an der Projektgesellschaft 

2 beteiligt. 

Als weitere Kommanditistin der Projektge-

sellschaften ist die geschäftsführende Kom-

manditistin der Investmentgesellschaft, also 

Paribus KVG, mit einer Pfl ichteinlage in 

Höhe von jeweils 1.000 Euro (davon ins Han-

delsregister einzutragende Haftsumme in 

Höhe von 100 Euro) an den Projektgesell-

schaften beteiligt. Paribus KVG übernimmt 

auch bei den Projektgesellschaften die 

Funktion der geschäftsführenden Komman-

ditistin. 

Weitere Kommanditisten können in die Pro-

jektgesellschaft nur mit einem Gesellschaf-

terbeschluss aufgenommen werden.

2.3. Vergütungen der Gesellschafter

Die Vergütungsstruktur der Gesellschafter 

der Projektgesellschaften ist im Kapitel 

„Kosten“, Abschnitt 2.3. und 3. näher darge-

legt.

3. Fahrzeugeinstellungs-
vertrag

Die Beteiligungsgesellschaft hat mit der nor-

thrail Fahrzeugverwaltungs GmbH (nachfol-

gend in diesem Abschnitt „Halter“) am 29. 

April 2013 einen Vertrag über die Fahr-

zeugeinstellung geschlossen. 
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gung des Umfanges der auszuführen-

den Arbeiten und bei dem Testat der 

HU (HU-Intervalle alle 6 bis 8 Jahre);

• das Erlassen von betrieblichen An-

weisungen betreffend den sicheren 

Zustand der eingestellten Schienen-

fahrzeuge (insbesondere im nicht ver-

mieteten Zustand);

• das Erlassen einer Stillsetzungsver-

fügung für eingestellte Schienenfahr-

zeuge im Falle einer unzureichenden 

(ggf. vom Mieter zu erbringenden) Do-

kumentationslage;

• das Führen der eisenbahnrechtlich 

geforderten Statistiken.

Der Einsteller übernimmt die Verantwort-

lichkeit für:

• den Erwerb der Eisenbahninvestiti-

onsgüter einschließlich der für die 

Haltereigenschaft erforderlichen Un-

terlagen (Betriebsbuch);

• den Abschluss und die Aufrechterhal-

tung einer Kaskoversicherung (Ma-

schinenbruchversicherung) der im 

Eigentum stehenden Eisenbahninves-

titionsgüter.

Der Einsteller übernimmt insbesondere die 

folgenden Aufgaben:

• das Sicherstellen, dass im Rahmen 

des Erwerbs und der Vermietung der 

Eisenbahninvestitionsgüter die Anfor-

derungen und Vorgaben für den siche-

ren Betrieb und für den Werterhalt 

der Eisenbahninvestitionsgüter erfüllt 

werden können;

• die Prüfung der vollständigen Doku-

mentation beim Erwerb der Eisen-

bahninvestitionsgüter;

• die zeitnahe Information des Halters 

über den Erwerb eines einzustellen-

den Schienenfahrzeuges mit Über-

sendung des Kaufvertrages (Voraus-

setzung für die Anmeldung beim EBA) 

sowie der weiteren Unterlagen (Be-

triebsbuch usw.);

• die zeitnahe Information des Halters 

über den Verkauf eines eingestellten 

Schienenfahrzeuges sowie die Ver-

pfl ichtung des Käufers, einem Halter-

wechsel schriftlich zuzustimmen;

vom Eisenbahn-Bundesamt (nachfolgend 

„EBA“) geführten Fahrzeugeinstellungsre-

gister im eigenen Namen eintragen zu las-

sen und für diese eine Versicherung gemäß 

§ 1 Abs. 1 und Abs. 4 Eisenbahnhaftpfl icht-

versicherungsverordnung (nachfolgend 

„EBHaftPfl V“) abzuschließen und aufrecht-

zuerhalten.

Der Halter übernimmt für die beim Halter 

eingestellten Schienenfahrzeuge, die sich 

unmittelbar oder mittelbar im Eigentum des 

Einstellers befi nden (nachfolgend „einge-

stellte Schienenfahrzeuge“) die Verantwort-

lichkeit für:

• die eisenbahnbetrieblichen und -recht-

lichen Angelegenheiten insbesondere 

gegenüber den Eisenbahnaufsichtsbe-

hörden EBA und Bundesnetzagentur – 

sogenannte „Halterfunktion“ gemäß 

Allgemeinem Eisenbahngesetz (nach-

folgend „AEG“);

• den sicheren Zustand der eingestell-

ten Schienenfahrzeuge sowie dessen 

Dokumentation nach den Vorgaben 

des § 4 a AEG zur Instandhaltungsver-

antwortung (ECM);

• das Instandhaltungsmanagement, das 

die ausführenden Funktionen beauf-

sichtigt und koordiniert sowie die 

Übereinstimmung der eingestellten 

Schienenfahrzeuge mit den Anforde-

rungen des Eisenbahnsystem sichert 

(ECM Teil I);

• die Weiterentwicklung des Instand-

haltungssystems, das Management 

der Instandhaltungsdaten, die Be-

rücksichtigung der konstruktiven und 

betrieblichen Daten sowie der In-

standhaltungsergebnisse und Erfah-

rungsrückläufe (ECM Teil II);

• die Gewährleistung des instandhal-

tungsbezogenen Flottenmanagements 

(ECM Teil III);

• das Sicherstellen, dass die Instandhal-

terfunktion wahrgenommen und die In-

standhaltung (einschließlich des Nach-

weises der Instandhaltung) durchge-

führt wird (ECM Teil IV).

Der Halter übernimmt darüber hinaus ins-

besondere die folgenden Aufgaben: 

• das Sicherstellen, dass die eisen-

bahnrechtlichen Anforderungen und 

die Vorgaben für die eingestellten 

Schienenfahrzeuge erfüllt werden 

und erhalten bleiben;

• die Anmeldung/Ummeldung der ein-

gestellten Schienenfahrzeuge und auf 

Anforderung der sonstigen Schienen-

fahrzeuge des Einstellers bei dem 

EBA einschließlich des dazugehörigen 

Schriftverkehrs;

• den Nachweis des betriebssicheren 

Zustandes der eingestellten Schienen-

fahrzeuge im Rahmen der aufsichts-

rechtlichen Bereisungen/Überprüfun-

gen durch die Eisenbahn-Aufsichtsbe-

hörden (turnusmäßig alle 2 Jahre);

• den Abschluss und die Aufrechterhal-

tung einer Halterhaftpfl ichtversiche-

rung auf eigene Kosten bei einem 

Haftpfl ichtversicherer samt Übernah-

me der Korrespondenz zu Verände-

rungen sowie Schäden;

• die Beratung des Einstellers und der 

von ihm beauftragten Dienstleister in 

eisenbahnbetrieblichen Fragen sowie 

Mithilfe bei der Klärung eisenbahn-

rechtlicher Fragen;

• das Sicherstellen, dass die notwendi-

ge Anzahl der Betriebsbücher der ein-

gestellten Schienenfahrzeuge erstellt 

und diese auf aktuellem Stand gehal-

ten werden;

• das Führen des Betriebsbuches (2. 

Ausfertigung) mit entsprechend den 

Eisenbahnvorschriften belastbarer 

Dokumentation über den Zustand der 

eingestellten Schienenfahrzeuge;

• die Überwachung der Wartungs- und 

Instandsetzungsintervalle der einge-

stellten Schienenfahrzeuge sowie ggf. 

die Veranlassung der Arbeiten;

• die Überwachung der Dokumentation 

der Wartungs- und Instandsetzungs-

arbeiten in den weiteren Ausfertigun-

gen der Betriebsbücher der einge-

stellten Schienenfahrzeuge;

• die Beratung des Einstellers und der 

von ihm beauftragten Dienstleister bei 

der Beauftragung der Hauptuntersu-

chung (nachfolgend „HU“) der einge-

stellten Schienenfahrzeuge sowie 

Wahrnehmung der Aufgaben der Ei-

senbahnbetriebsleitung bei Festle-
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entsteht dem Halter hieraus ein Schaden, 

kann der Halter den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen.

Der Halter erhält für seine nach dem Vertrag 

zu erbringenden Leistungen eine Vergütung, 

welche im Kapitel „Kosten“, Abschnitt 2.2. 

dargestellt ist.

Der Einsteller hält den Halter von allen An-

sprüchen Dritter im Zusammenhang mit den 

eingestellten Schienenfahrzeugen (nachfol-

gend „Ansprüche Dritter“) frei, es sei denn, 

die Ansprüche Dritter beruhen auf einem 

Verschulden oder Unterlassen des Halters. 

Sämtliche Ansprüche Dritter wird der Ein-

steller dem Halter unverzüglich schriftlich 

anzeigen. Der Halter ist verpfl ichtet, sämtli-

che Ansprüche Dritter der abgeschlossenen 

Versicherung gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 4 

EBHaftPfl V zu melden. Kommt der Halter 

dieser vorstehend dargestellten Verpfl ich-

tung nicht nach, hat er dem Einsteller Ersatz 

zu leisten, soweit der vorstehend benannte 

Versicherungsschutz durch die Pfl ichtverlet-

zung entfällt. Kommt der Halter seiner Ver-

pfl ichtung zum Abschluss einer Versiche-

rung gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 4 EBHaftPfl V 

nicht nach, hat er dem Einsteller jeden dar-

aus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

Der Halter kann den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen, wenn der Einsteller sei-

ner Zahlungsverpfl ichtung trotz Mahnung in-

nerhalb einer Nachfrist von einem Monat 

nach Zugang der Mahnung nicht nachkommt. 

Zudem kann der Halter den Vertrag fristlos 

kündigen, wenn der Einsteller den Halter 

nicht laufend über die Nutzungsüberlassun-

gen der eingestellten Schienenfahrzeuge in-

formiert und dem Halter daraus ein Schaden 

entstanden ist. Der Einsteller kann den Ver-

trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 

wenn der Halter seinen Pfl ichten

• zur Eintragung der Schienenfahrzeu-

ge im Fahrzeugeinstellungsregister,

• zum Abschluss und zur Aufrechter-

haltung einer Haftpfl ichtversicherung 

gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 4 EBHaft-

Pfl V oder

• Ansprüche Dritter der Versicherung 

gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 4 EBHaft-

Pfl V anzuzeigen, 

• die Überprüfung, dass der Einsteller 

und die von ihm beauftragten Dienst-

leister ihren nachfolgenden Verpfl ich-

tungen nachkommt:

– Verpfl ichtung, die Mieter der Schie-

nenfahrzeuge zur zeitgerechten 

Lieferung von Informationen an den 

Halter (regelmäßige Betriebsdaten, 

Unfälle mit Untersuchungsunterla-

gen usw.) in den Mietverträgen zu 

verpfl ichten;

– Verpfl ichtung, eine zeitnahe Infor-

mation des Halters über Mieter-

wechsel einschließlich Übersen-

dung des Mietvertrages, der Über-

gabeprotokolle usw. vorzunehmen;

– Verpfl ichtung, eine zeitnahe Infor-

mation des Halters über den Stand-

ort von nicht vermieteten Schienen-

fahrzeugen wegen der rechtlich de-

fi nierten Obhutspfl icht des Halters 

sowie die Umsetzung der erforderli-

chen Maßnahmen zur Gewährleis-

tung der Sicherheit für das Fahrzeug 

in Abstimmung mit dem Einsteller 

sowie der von ihm beauftragten 

Dienstleister vorzunehmen;

– Verpfl ichtung zur Wahrnehmung 

des ECM Teil III Flottenmanage-

ment (operativer/kaufmännischer 

Teil);

– Verpfl ichtung, dafür Sorge zu tra-

gen, dass die Wahrnehmung der 

Instandhaltungsveranwortung ge-

mäß ECM Teil IV (Durchführung der 

Instandhaltung einschließlich Do-

kumentation) vertraglich mit den 

Mietern der Eisenbahninvestitions-

güter geregelt wird, oder diese 

selbst zu veranlassen;

– Verpfl ichtung, dafür Sorge zu tra-

gen, dass der Halter zeitgerecht die 

Dokumentation der durchgeführten 

Instandhaltungen (ECM Teil IV) er-

hält; 

– Verpfl ichtung, einen Mieter, der die 

Instandhaltung eigenverantwortlich 

regelt, zu verpfl ichten, dass dieser 

dem Vermieter oder Halter die Qua-

lität der Instandhaltung gemäß § 4 a 

AEG – in der Papierlage (Audit) und/

oder in der Werkstatt (Zugang zum 

Fahrzeug) – nachweist.

Die Einstellung eines Schienenfahrzeuges 

bei dem Halter beginnt eine Woche, nach-

dem der Einsteller dem Halter schriftlich, 

per Telefax oder per E-Mail angezeigt hat, 

dass er unmittelbarer oder mittelbarer Ei-

gentümer des eingestellten Schienenfahr-

zeuges ist und dass er dieses bei dem Hal-

ter einstellen möchte, sowie nachdem der 

Einsteller dem Halter alle erforderlichen 

Unterlagen zur Verfügung gestellt hat. Nach 

dem Zugang der Anzeige beim Halter darf 

das eingestellte Schienenfahrzeug erst im 

Eisenbahnbetrieb bewegt werden, nachdem 

der Halter dem Einsteller den Versiche-

rungsschutz bestätigt hat. Die Einstellung 

eines eingestellten Schienenfahrzeuges 

endet, wenn der Einsteller dem Halter an-

gezeigt hat, dass er nicht mehr Eigentümer 

eines beim Halter eingestellten Schienen-

fahrzeuges ist. Der Einsteller zeigt dem Hal-

ter unverzüglich schriftlich an, wenn er das 

Eigentum an einem bei dem Halter einge-

stellten Schienenfahrzeug an einen Dritten 

übertragen hat. Die Einstellung eines Schie-

nenfahrzeuges, nicht jedoch das Auftrags-

verhältnis, endet ferner, wenn der Einsteller 

dem Halter anzeigt, dass ein vormals beim 

Halter eingestelltes Schienenfahrzeug zu 

dem in der Anzeige genannten Termin bei ei-

nem anderen Halter eingestellt ist oder wird. 

In diesem Fall übernimmt der Halter für den 

Einsteller die Kontrolle der ordnungsgemä-

ßen Ausübung und Erfüllung der aufsichts-

rechtlichen Pfl ichten des anderen Halters. 

Der Halter übernimmt darüber hinaus die 

Überwachung der ordnungsgemäßen Ein-

stellung solcher Schienenfahrzeuge, welche 

nicht bei ihm, sondern bei einem anderen 

Halter eingestellt werden.

Während der Nutzungsüberlassung der ein-

gestellten Schienenfahrzeuge an Dritte 

übernimmt der Halter keine Obhutspfl ichten 

betreffend die eingestellten Schienenfahr-

zeuge. Im Fall einer Nutzungsüberlassung 

der eingestellten Schienenfahrzeuge an 

Dritte stellt der Einsteller sicher, dass für 

die eingestellten Schienenfahrzeuge die er-

forderlichen Kasko- und Maschinenbruch-

versicherungen abgeschlossen sind. Der 

Einsteller informiert den Halter laufend über 

die Nutzungsüberlassung der eingestellten 

Schienenfahrzeuge. Kommt der Einsteller 

dieser Informationspfl icht nicht nach und 
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gen, Instandsetzungs- und Wartungsarbei-

ten verursacht werden, sind ebenfalls von 

der Haftung ausgenommen.

Für die bis zur Übergabe durchgeführten Ar-

beiten (Wartungsarbeiten, Mängelbeseiti-

gung etc.) beträgt die Gewährleistungsfrist 

12 Monate ab Gefahrübergang.

4.2. Vertrag über den Kauf zweier 

Lokomotiven mit der Siemens AG

Zwischen der Projektgesellschaft 2 und der 

Siemens AG (nachfolgend „Siemens“) wurde 

am 28. Oktober 2013 ein Kaufvertrag über 

die Bestellung und Lieferung von zwei Loko-

motiven des Typs Vectron AC geschlossen. 

Vertragsgegenstand des Kaufvertrages sind 

zwei bei Vertragsunterzeichnung in Deutsch-

land zugelassene Vorserien-Lokomotiven 

des Typs Vectron AC, die von Siemens vor 

Lieferung für den Einsatz in Schweden um-

gebaut werden. Die Lokomotiven haben fol-

gende Eckdaten: 

• Gewicht: 89 t,

• Leistung: 6.400 kW,

• Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h,

• Spurweite: 1.435 mm,

• Zulassung: Die Lokomotiven sind für 

den Einsatz auf europäischen Stre-

ckennetzen konzipiert. Die beschrie-

benen Lokomotiven haben eine Zulas-

sung für die Länder Schweden und 

Norwegen.

(nachfolgend „Lokomotiven“).

Der Kaufpreis pro Lokomotive beträgt 3.897.250 

Euro inkl. Umsatzsteuer (3.275.000 Euro zzgl. 

Umsatzsteuer), mithin insgesamt 7.794.500 

Euro. Die Zahlungen der Kaufpreise sind wie 

folgt zu leisten:

• 30 % des Gesamtvertragspreises nach 

Vertragsschluss

• 30 % des Kaufpreises je Lokomotive 3 

Monate vor dem vertraglichen Liefer-

termin

• 20 % je Lokomotive bei Lieferung ab 

Herstellerwerk

• 10 % je Lokomotive nach erfolgreicher 

oder fi ktiver Abnahme

nicht nachkommt und dem Einsteller daraus 

ein Schaden entstanden ist oder zu entste-

hen droht.

Das Vertragsverhältnis endet automatisch, 

wenn in Bezug auf eine der Vertragsparteien 

ein Insolvenzantrag gestellt wird. Im Übrigen 

kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist 

von sechs Monaten gekündigt werden.

4. Kaufverträge über 
Eisenbahninvestitions-
güter

4.1. Vertrag über den Kauf einer 

Lokomotive des Typs G6 D mit 

Vossloh Locomotives GmbH

Zwischen der Projektgesellschaft 1 und der 

Vossloh Locomotives GmbH (nachfolgend 

„Vossloh Locomotives“) wurde am 15. April 

2013 ein Kaufvertrag über die Lieferung ei-

ner gebrauchten dieselhydraulischen Loko-

motive des Typs G 6 D mit den folgenden 

Eckdaten geschlossen: 

• Gewicht: 60 t,

• Leistung: 671 kW,

• Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h,

• Spurweite: 1.435 mm,

• Zulassung: in Deutschland gemäß der 

Verordnung über die Interoperabilität 

des transeuropäischen Eisenbahn-

systems (TEIV) für den Streckendienst 

im Güterverkehr unter Berücksich-

tigung der Einschränkungen durch 

die Infrastruktur (z. B. Streckenklasse 

(nachfolgend „Lokomotive G 6 D“).

Der Kaufpreis für die Lokomotive beträgt 

1.370.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer. Der Preis 

gilt ex works Vossloh Locomotives GmbH 

Kiel gemäß INCOTERMS 2010. Der Kaufpreis 

war nach der Übergabe der Lokomotive zur 

Zahlung fällig. 

Die Übergabe der Lokomotive ist am 15. Ok-

tober 2013 erfolgt. Die Gefahr ist mit der 

Übergabe der Lokomotive auf die Projektge-

sellschaft 1 übergegangen. 

Unmittelbar bei der Übergabe erfolgte die 

Kundenabnahme durch einen von der Pro-

jektgesellschaft 1 benannten Dritten (nach-

folgend „Abnahme“). Die Übernahme und 

die Abnahme wurden in einem schriftlichen 

Protokoll, das von beiden Parteien unter-

zeichnet wurde, dokumentiert.

Vossloh Locomotives trägt dafür Sorge und 

steht dafür ein, dass die Lokomotive G6 D im 

Zeitpunkt der Übergabe jeweils über die für 

den Betrieb erforderlichen öffentlichrechtli-

chen Zulassungen und Genehmigungen ver-

fügt. Die Lokomotive G 6 D wird insbesonde-

re einschließlich der uneingeschränkten In-

betriebnahme-Genehmigung gemäß TEIV 

des Eisenbahn-Bundesamtes für den Güter-

verkehr in Deutschland unter Berücksichti-

gung der Einschränkung durch die Infra-

struktur geliefert. 

Die Projektgesellschaft 1 hatte die Gelegen-

heit, die Lokomotive G6 D eingehend zu un-

tersuchen. Über die Untersuchung wurde 

ein gemeinschaftliches Untersuchungspro-

tokoll erstellt. Im Protokoll wurden die be-

reits durchgeführten und noch durchzufüh-

renden Mängelbeseitigungsarbeiten festge-

halten. Vorbehaltlich der in diesem Protokoll 

aufgelisteten und noch durchzuführenden 

Maßnahmen, wurde die Lokomotive der Pro-

jektgesellschaft 1 in dem technischen und 

sonstigen Zustand ohne jedwede Haftung 

und/oder Gewährleistung übergeben, in dem 

sie sich zum Zeitpunkt der Untersuchung 

befand bzw. befi nden müsste. Von dem Haf-

tungsausschluss unberührt bleibt die Haf-

tung von Vossloh Locomotives für arglistig 

verschwiegene Mängel. Vom Zeitpunkt der 

Unterzeichnung des Kaufvertrages über die 

Lokomotive G 6 D versicherte Vossloh Loco-

motives, dass nach ihrer Kenntnis die Loko-

motive G 6 D keine nicht nur unwesentlichen 

Mängel aufweist, dass alle gesetzlich, vom 

Hersteller oder in sonstiger Weise vorge-

schriebenen Wartungen und Instandhal-

tungsfristen durchgeführt, eingehalten und 

dokumentiert wurden sowie alle bis zur 

Übergabe fälligen Gebühren und sonstigen 

Lasten gezahlt wurden. Für Fehler, die infol-

ge natürlicher Abnutzung, nicht sachgerech-

ter Behandlung oder Beanspruchung, Ver-

wendung ungeeigneter Betriebsmittel sowie 

Nichtbeachtung der Betriebs- und War-

tungsvorschriften entstanden sind, haftet 

Vossloh Locomotives nicht. Schäden und 

Folgen, die durch unsachgemäße Änderun-
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Siemens haftet für von ihr zu vertretende 

Sachschäden, welche nicht die Lokomotiven 

selbst betreffen, bis zu einem Betrag von 

4.000.000 Euro. Im Übrigen ist die Haftung 

von Siemens, insbesondere für entgangenen 

Gewinn, Betriebsunterbrechung oder Un-

möglichkeit des Gebrauchs ausgeschlossen. 

Die Gesamthaftung von Siemens wegen ei-

ner Verletzung dieses Vertrages, also insbe-

sondere wegen Ansprüchen aus Gewährleis-

tung oder Verzugshaftung, ist auf 10% des 

Gesamtauftragswertes begrenzt.

4.3. Vertrag über den Kauf einer 

gebrauchten Lokomotive der 

Baureihe G 322 mit Paribus-SK-Rail 

Management GmbH

Zwischen der Projektgesellschaft 1 und der 

Paribus-SK-Rail Management GmbH (nach-

folgend „SK-Rail Management“) wurde am 

3. September 2014 ein Kaufvertrag über die 

Lieferung einer gebrauchten Lokomotive 

des Typs G 322 (nachfolgend „Lokomotive G 

322“) geschlossen.

Der Kaufpreis für die Lokomotive G 322 be-

trägt 601.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer und 

war in zwei Raten zu 25% des Kaufpreises 

bei Vertragsschluss (1. Anzahlungsrate) so-

wie 75% des Kaufpreises bei Übergabe 

(Schlussrate) innerhalb von 20 Kalenderta-

gen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.

Die Übergabe der Lokomotive ist am 28. Ap-

ril 2015 erfolgt. Das Eigentum an der Loko-

motive G 322 sowie die Gefahr des zufälligen 

Untergangs und der zufälligen Verschlech-

terung der Lokomotive G 322 sind mit der 

Übergabe der Lokomotive G 322 auf die Pro-

jektgesellschaft 1 übergegangen. 

SK-Rail Management hat die Lokomotive G 

322 vor Übergabe durch eine Fachwerkstatt 

aufbereiten lassen sowie eine Untersuchung 

nach § 32 EBO durchführen lassen. 

Die Projektgesellschaft 1 konnte die Lokomo-

tive G 322 und die zugehörige Dokumentation 

vor Vertragsabschluss einer eigenständigen 

Prüfung unterziehen und insbesondere auf 

ihre Gebrauchsfähigkeit und auf eventuelle 

Mängel hin testen und sich so umfassend ein 

eigenständiges und umfassendes Bild vom 

Zustand der Lokomotive G 322 machen. SK-

• 10 % bei Vorhandensein aller vertrag-

lich zugesicherten Zulassungen, ins-

besondere der Zulassung für und in 

Schweden, je Lokomotive, frühestens 

bei Lieferung.

Die Projektgesellschaft 2 hat vertraglich die 

Option, die Lokomotiven auch in eine Varian-

te für den Einsatz in Deutschland und Öster-

reich umbauen zu lassen. Der vertraglich 

vereinbarte Preis für die Option galt bei 

Durchführung bis spätestens 30. Juni 2014. 

Danach erhöht sich der Preis halbjährig um 

0,9 % bis zum 31. Dezember 2016. Danach ist 

der Preis freibleibend.

Darüber hinaus besteht die Option eine 

Schulung für Lokführer sowie eine Instand-

halterschulung wahrzunehmen. Die vertrag-

lich vereinbarten Preise für die Schulungen 

galten bei Durchführung bis spätestens 30. 

Juni 2014. Danach erhöhen sich die Preise 

halbjährig um 0,9 % bis zum 31. Dezember 

2016. Danach ist der Preis freibleibend.

Vor Lieferung der jeweiligen Lokomotive er-

folgte im Prüfcenter Wegberg-Wildenrath 

eine gemeinsame Prüfung der Lokomotiven, 

in der insbesondere eine visuelle Kontrolle 

sowie eine Funktionsprüfung im Stand und 

eine Probefahrt durchgeführt wurden. Da-

nach wurde ein Prüfungsprotokoll erstellt, in 

dem insbesondere bestehende Mängel fest-

gehalten wurden. Nach erfolgter Prüfung 

fand die Lieferung der jeweiligen Lokomoti-

ve statt. Nach Lieferung hat die Projektge-

sellschaft 2 einen einmaligen 3-wöchigen 

Probebetrieb mit Lastprobefahrten durchge-

führt. 

Die Bereitstellung und die Abnahme und 

Lieferung der Lokomotiven erfolgten am 10. 

Dezember 2013. Die Gefahr ist spätestens 

mit der Lieferung der jeweiligen Lokomotive 

ab Prüfcenter Wegberg-Wildenrath auf die 

Projektgesellschaft 2 übergegangen.

Siemens ist verpfl ichtet, die Lokomotiven 

frei von Sachmängeln zu liefern. Die Be-

schaffenheit der Lokomotiven ist vertraglich 

vereinbart. Siemens haftet für Sachmängel 

wie folgt:

• Nach angezeigtem Mangel hat Sie-

mens nach ihrer Wahl den Mangel 

durch Reparatur oder Nachlieferung 

zu beseitigen und die hierfür anfallen-

den Kosten zu tragen.

• Schlägt die Nachbesserung fehl, kann 

die Projektgesellschaft 2 ein weiteres 

Mal Nachbesserung verlangen.

• Schlägt die Nachbesserung ein zwei-

tes Mal fehl, kann die Projektgesell-

schaft 2 den Kaufpreis der Lokomotive 

mindern oder einen Dritten auf Rech-

nung von Siemens mit der Behebung 

des Mangels beauftragen. 

Eine weitergehende Haftung von Siemens 

für Mängel ist vertraglich ausgeschlossen. 

Die Gewährleistungsfrist für etwaige Mängel 

am Vertragsgegenstand beträgt 24 Monate 

ab Abnahme der jeweiligen Lokomotive. Für 

Lokomotiv- und Drehgestellrahmen beträgt 

sie 48 Monate. Die Parteien haben Details 

zur Gewährleistungsabwicklung vertraglich 

vereinbart, in denen insbesondere Repara-

turzeitstufen defi niert wurden. Sollte Sie-

mens diese jeweiligen Reparaturzeitstufen 

überschreiten, ist eine Vertragsstrafe in 

Höhe von 1.500 Euro pro angefangener 24 

Stunden zu zahlen, sofern der Projektgesell-

schaft 2 hierdurch ein Schaden entsteht.

Siemens ist darüber hinaus verpfl ichtet, die 

Lieferungen und Leistungen von in den ge-

planten Einsatzländern der Lokomotiven be-

stehenden gewerblichen Schutzrechten und 

Urheberrechten Dritter zu erbringen. Sie-

mens ist vertraglich verpfl ichtet, die Projekt-

gesellschaft 2 von allen Ansprüchen frei zu 

stellen, die ein Dritter wegen der Verletzung 

von Schutzrechten erhebt.

Die Projektgesellschaft 2 hat ein vertragli-

ches Rücktrittsrecht, sofern Siemens mit 

der Bereitstellung, Lieferung und Abnahme 

der Lokomotiven mehr als vier Monate in 

Verzug gerät sowie wenn ein Festhalten am 

Vertrag für die Projektgesellschaft 2 auf-

grund einer nicht erfolgenden Mängelbesei-

tigung unzumutbar wird. Siemens wiederum 

hat ein Rücktrittsrecht, wenn sich die Pro-

jektgesellschaft 2 mit einer fälligen Zahlung 

mit mehr als 90 Tagen in Verzug befi ndet.
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die Projektgesellschaft 2 berechtigt, das 

Mietverhältnis aus wichtigem Grund fristlos 

zu kündigen, insbesondere wenn 

• der Mieter mit der Zahlung der Brut-

to-Monatsmiete für einen Zeitraum 

von mehr als 40 Tagen in Verzug ist,

• der Mieter entgegen der ausdrückli-

chen Regelung im Mietvertrag die 

vertragsgegenständlichen Lokomoti-

ven ohne Einwilligung der Projektge-

sellschaft 2 außerhalb des Schienen-

netzes, für das die vertragsgegen-

ständlichen Lokomotiven zugelassen 

sind, nutzt.

Der Mieter ist zur fristlosen Kündigung des 

Mietverhältnisses aus wichtigem Grund 

nach schriftlicher Mahnung mit angemesse-

ner Frist (mindestens 30 Tage) berechtigt, 

insbesondere wenn 

• die Zulassung der vertragsgegen-

ständlichen Lokomotive für den ge-

planten Betrieb widerrufen wird oder 

auf andere Weise entfällt, es sei denn, 

der Widerruf oder der Entfall der Zu-

lassung beruht auf einer Pfl ichtverlet-

zung des Mieters, oder 

• die Projektgesellschaft 2 ihre Pfl ich-

ten aus dem Vertrag schuldhaft ver-

letzt hat und dem Mieter deswegen 

die Fortsetzung des Vertragsverhält-

nisses nicht zumutbar ist.

Die Haftung der Projektgesellschaft 2 wegen 

eines Mangels an den vertragsgegenständli-

chen Lokomotiven ist – soweit gesetzlich zu-

lässig – ausgeschlossen.

Mit der Übergabe der vertragsgegenständli-

chen Lokomotiven haftet der Mieter für die 

Zerstörung, Beschädigung oder das Abhan-

denkommen der vertragsgegenständlichen 

Lokomotiven, es sei denn, die Zerstörung, 

Beschädigung oder das Abhandenkommen 

beruht auf vorsätzlichem oder grob fahrläs-

sigen Verhalten der Projektgesellschaft 2 

oder eines ihrer Erfüllungsgehilfen.

Der Mieter ist nach dem Mietvertrag verpfl ich-

tet eine Haftpfl ichtversicherung sowie eine 

Maschinen- und Kaskoversicherung mit aus-

reichender Deckungssumme abzuschließen.

Rail Management hat die im Rahmen der Ins-

pektion getroffenen Feststellungen der Pro-

jektgesellschaft weder auf Richtigkeit noch 

auf Vollständigkeit hin überprüft. Darüber hi-

naus hat SK-Rail Management die Dokumen-

tation keiner gesonderten Prüfung welcher 

Zielrichtung auch immer unterzogen. SK-Rail 

Management kann daher nicht ausschließen, 

dass die Lokomotive G 322 und die zugehöri-

ge Dokumentation mit ihr unbekannten Män-

geln behaftet sind. Die Projektgesellschaft 

und SK-Rail Management sind daher darüber 

einig, dass der Verkauf der Lokomotive G 322 

wie besehen und unter Ausschluss jeglicher 

Gewährleistung erfolgt. Insbesondere gibt 

SK-Rail Management keine Zusicherungen 

oder Garantien über den Zustand der Loko-

motive G 322 und der Dokumentation bzw. 

deren Gebrauchsfähigkeit ab. Dies gilt auch 

für den von der Projektgesellschaft 1 beab-

sichtigten Verwendungszweck. 

5. Mietverträge
 

5.1. Mietvertrag mit Railpool 9 GmbH & 

Co. KG über zwei Lokomotiven vom 

Typ Siemens Vectron AC

Zwischen der Projektgesellschaft 2 und der 

Railpool 9 GmbH & Co. KG (nachfolgend „Mie-

ter“) besteht ein Mietvertrag über eine Lokomo-

tive des Typs Siemens Vectron AC (Fabrik-Nr. 91 

80 6193 921-4) (nachfolgend „vertragsgegen-

ständliche Lokomotive 1“) sowie ein Mietvertrag 

über eine Lokomotive des Typs Siemens Vect-

ron AC (Fabrik-Nr. 91 80 6193 921-4) (nachfol-

gend „vertragsgegenständliche Lokomotive 2“) 

(beide vertragsgegenständlichen Lokomotiven 

nachfolgend zusammen „vertragsgegenständ-

liche Lokomotiven“). Beide Mietverträge sind 

inhaltlich identisch ausgestaltet.

Die wesentlichen Konditionen des Mietver-

trages sollen – unter Anpassung insbeson-

dere der jeweiligen Miethöhe – auch für die 

weiteren Projektgesellschaften vereinbart 

werden und stellen sich wie folgt dar:

Der Mieter mietet von der Projektgesell-

schaft 2 die vertragsgegenständlichen Loko-

motiven zu einer monatlichen Grundmiete in 

Höhe von jeweils 26.500 Euro zzgl. Umlagen 

und Umsatzsteuer. Im Hinblick auf die Um-

satzsteuer wird davon ausgegangen, dass 

auf den Mietvertrag deutsche Umsatzsteuer 

anfällt. Sofern nicht die deutsche Umsatz-

steuer zum Tragen kommt, hat der Mieter 

die jeweils geltende Umsatzsteuer in ge-

setzlicher Höhe zu zahlen. Zu der monatli-

chen Grundmiete tritt eine sogenannte Revi-

sionsumlage. Die Revisionsumlage wird als 

monatliche Abschlagszahlung in Höhe von 

3.375 Euro vom Mieter geleistet. Eine exakte 

Berechnung der zum Jahresende zu zahlen-

den Revisionsumlage erfolgt auf Basis der 

gefahrenen Kilometer. Berechnungsbasis 

für die Revisionsumlage sind Kosten pro Ki-

lometer in Höhe von 0,15 Euro.

Die vertragsgegenständlichen Lokomotiven 

sind für einen Betrieb in Schweden ausge-

rüstet. Dadurch ist der Betrieb der Lokomo-

tiven auf dem deutschen öffentlichen Schie-

nennetz nicht mehr gestattet.

Das jeweilige Mietverhältnis hat mit Liefe-

rung und Übergabe der Lokomotiven im De-

zember 2013 begonnen. Die Pfl icht des Mie-

ters zur Zahlung der Miete einschließlich der 

anfallenden Umlagen und Umsatzsteuer 

beginnt am Tag des betrieblichen Einsatzes 

der Lokomotiven. Alle weiteren Pfl ichten des 

Mieters, einschließlich der Übernahme der 

Halterschaft, Abschluss aller gesetzlich 

und/oder vertraglich notwendigen Versiche-

rungen und Durchführung aller Instandhal-

tungsmaßnahmen, haben mit Übergabe der 

Lokomotive begonnen.

Das jeweilige Mietverhältnis endet automa-

tisch drei Jahre nach Beginn der Pfl icht zur 

Zahlung der Miete, ohne dass es einer Kün-

digung bedarf. Der Mieter hat das Recht, das 

Mietverhältnis durch einseitige Erklärung 

einmalig um drei Jahre zu verlängern (nach-

folgend „Verlängerungsoption“). Die monat-

liche Grundmiete beträgt im Falle der Aus-

übung der Verlängerungsoption 27.700 Euro.

Die ordentliche Kündigung des Vertrages ist 

bis zum Ende dieser Laufzeit ausgeschlos-

sen. Das Vertragsverhältnis endet außer-

dem, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 

wenn über das Vermögen des Mieters ein 

Insolvenzantrag gestellt wird oder ein Gläu-

biger des Mieters einen Vollstreckungsver-

such gegen die vertragsgegenständliche 

Lokomotiven übernimmt. Darüber hinaus ist 
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6.2. Zustandekommen und Kreditbetrag

Der Rahmenkreditbetrag beträgt zunächst 

5.000.000 Euro. Die Laufzeit der Einzelkre-

ditverträge beträgt max. 120 Monate, jedoch 

nicht länger als bis zum 31. Dezember 2025. 

Die Abrufzeit der Einzelkredite ist zunächst 

befristet bis zum 31. Juli 2014. Am 9. Sep-

tember 2015 bestätigte die UniCredit die 

Verlängerung des Rahmenvertrages und so-

mit der Abrufzeit bis Juli 2016. Die Abruf-

summe beträgt maximal 15.000.000 Euro. 

Die entsprechende Dokumentation soll kurz-

fristig erfolgen.

Der Mindestwert für den Abschluss eines 

Einzelkreditvertrages beträgt 250.000 Euro. 

Der Einzelkreditvertrag kommt mit Auszah-

lung des Kreditbetrages, spätestens mit Zu-

gang der schriftlichen Annahme des Kredit-

vertrages durch die UniCredit zustande.

Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige sind  die 

in der Tabelle auf der folgenden Seite darge-

stellten Einzelkreditverträge abgeschlossen.

6.3. Zinsen

Der Zinssatz der Einzelkreditverträge be-

rechnet sich bei einer langfristigen Zinsbin-

dung nach dem Refi nanzierungszinssatz 

(Einstand UniCredit) zzgl. 150 Basispunkten 

Marge. Die Zinsbindung beträgt max. 120 

Monate. Alternativ ist eine kurzfristige Fi-

nanzierung auf Basis des 3-Monats-Durch-

schnitts-EURIBOR zzgl. Funding Spreads 

zzgl. 165 Basispunkten Marge möglich. Der 

im Rahmen einer Anzahlungsfi nanzierung 

fällige Zins berechnet sich ebenfalls nach 

dem 3-Monats-Durchschnitts-EURIBOR 

zzgl. Funding Spreads zzgl. 165 Basispunk-

ten Marge.

Die Abrechnung erfolgt quartalsweise nach-

schüssig. 

UniCredit ist berechtigt, ab dem Tag der Fäl-

ligkeit einer Forderung Verzugszinsen in 

Höhe von 8 % p. a. über dem jeweiligen Ba-

siszinssatz gemäß § 247 BGB zu verlangen.

Die Wartungs- und Instandsetzungsarbei-

ten, also die präventive und korrektive In-

standhaltung der vertragsgegenständlichen 

Lokomotiven erbringt der Mieter auf seine 

Kosten selbst. Während dieser Arbeiten be-

stehen die Zahlungs- und Versicherungs-

pfl ichten des Mieters unverändert fort. Die 

im Regelfall nach einer Laufl eistung von 1,2 

Mio. Kilometern anfallenden Revisionen er-

folgen hingegen durch die Projektgesell-

schaft 2 auf ihre Kosten.

Der Mieter ist nur nach vorheriger schriftli-

cher Zustimmung der Projektgesellschaft 

berechtigt, Änderungen an den vertragsge-

genständlichen Lokomotiven vorzunehmen. 

Sofern diese Änderungen nicht erforderlich 

sind, um die bestehende Zulassung der ver-

tragsgegenständlichen Lokomotiven auf-

recht zu erhalten, sind die Kosten der Ände-

rung durch den Mieter zu tragen.

Zum Ende des Mietvertrages hat der Mieter 

die vertragsgegenständliche Lokomotive in 

betriebsfähigem und zum Betrieb auf dem 

öffentlichen Schienennetz in der Bundesre-

publik Deutschland zugelassenem Zustand 

zurückzugeben. Bei Rückgabe der vertrags-

gegenständlichen Lokomotiven erfolgt eine 

Verrechnung für den Radverschleiß. Der 

vom Mieter an die Projektgesellschaft 2 

zu zahlende Ausgleichsbetrag für Radver-

schleiß berechnet sich aus dem Verschleiß-

vorrat (Differenz im Durchmesser zwischen 

neuen und zu ersetzenden Radscheiben) und 

den Kosten der Neubescheibung in Höhe von 

50.000 Euro. Im Falle der Vornahme von Än-

derungen an den vertragsgegenständlichen 

Lokomotiven kann die Projektgesellschaft 2 

die Herstellung des ursprünglichen Zustan-

des auf Kosten des Vermieters verlangen.

Der Mieter ist zur Untervermietung nach 

Maßgabe der Vorgaben des jeweiligen Miet-

vertrages berechtigt.

6. Rahmenkreditvertrag 
zwischen der Projekt-
gesellschaft 1,
Projektgesellschaft 2, 
der Beteiligungs-
gesellschaft und der 
UniCredit Leasing 
Finance GmbH

6.1. Allgemeines

Die Projektgesellschaften (nachfolgend auch 

„Kreditnehmer“) und die Beteiligungsge-

sellschaft haben zur Finanzierung und zur 

Anlage eines Fahrzeugpools von Lokomoti-

ven oder Triebzügen (nachfolgend „Finan-

zierungsobjekt“) mit der UniCredit Leasing 

Finance GmbH (nachfolgend „UniCredit“) 

am 18. Oktober 2013 einen Kreditvertrag ab-

geschlossen (nachfolgend „Kreditvertrag“). 

Weitere Projektgesellschaften können dem 

Kreditvertrag beitreten. Konzept des Kredit-

vertrages ist, dass die Auszahlung der Darle-

hensvaluta in mehreren Tranchen analog zum 

Portfolioaufbau des Fahrzeug-Pools erfolgen 

soll. Die einzelnen Tranchen werden dabei 

auf Grundlage von Einzelkreditverträgen mit 

den Projektgesellschaften 1 und 2 oder wei-

teren Projektgesellschaften auf Basis dieses 

Kreditvertrages ausgezahlt. Zum Zeitpunkt 

der Vertriebsanzeige sind bereits insgesamt 

drei Einzelkreditverträge über eine Gesamt-

summe von 3.960.000 Euro abgeschlossen 

worden. UniCredit ist nach dem Kreditvertrag 

bereit, für die zu beschaffenden Finanzie-

rungsobjekte eine Anzahlungsfi nanzierung 

zu übernehmen und einer Endfi nanzierung 

vorzuschalten. Dabei ist die Auszahlung des 

entsprechenden Anzahlungsbetrages nur 

unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

Diese sind insbesondere:

• Abschluss eines Einzelkreditvertra-

ges

• Vorlage des unterzeichneten Kaufver-

trages zwischen der jeweiligen Pro-

jektgesellschaft und dem Verkäufer

• Bereits erfolgte Zahlung von mindes-

tens 50 % des Kaufpreises des Finan-

zierungsobjekts aus Mitteln des Kre-

ditnehmers.
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6.4. Auszahlungsvoraussetzungen 

und Fälligkeit

Der jeweilige Kreditbetrag ist nur unter be-

stimmten Voraussetzungen zur Auszahlung 

fällig. Diese sind insbesondere:

• Bei erstmaligem Abruf die Vorlage von 

Handelsregisterauszügen und Gesell-

schaftsverträgen, eines endgültigen 

und von der BaFin zur Veröffentlichung 

gebilligten Verkaufsprospektes oder 

eines Prospektgutachtens,

• Bei sämtlichen Abrufen der Nachweis 

über die Bezahlung des Eigenanteils 

und die unterzeichneten Kaufverträge 

nebst Rechnungen und Bezahlnach-

weisen über die Finanzierungsobjekte.

Die Kreditraten werden vierteljährlich nach-

schüssig fällig. Die Fälligkeit der einzelnen 

Kreditraten ergibt sich aus dem jeweiligen 

Einzelkreditvertrag.

6.5. Bereitstellungsprovision

Die Kreditnehmer haben auf die zugesagten 

und nicht in Anspruch genommenen Kredit-

mittel ab dem vierten Monat nach Kreditzu-

sage eine Bereitstellungsprovision in Höhe 

von 1,0 % p. a. bis zur endgültigen Inan-

spruchnahme zu zahlen.

6.6. Gesamtschuldnerische Haftung

Die Projektgesellschaften übernehmen, so-

fern und soweit sie dem Rahmenkreditver-

trag beigetreten sind, die gesamtschuldneri-

sche Mithaftung für alle bestehenden und 

künftigen, auch bedingten Ansprüche die 

der UniCredit gegen die Projektgesellschaf-

ten zustehen.

6.7. Widerruf

UniCredit ist berechtigt, eine bereits gege-

bene Rahmenkreditzusage zu widerrufen 

bzw. von einem bereits geschlossenen Ein-

zelkreditvertrag zurückzutreten, wenn ihr in 

der Zeit zwischen der Rahmenkreditzusage 

bzw. dem Abschluss des Einzelkreditvertra-

ges und der vorgesehenen Kreditauszahlung 

Umstände bekannt werden, aus denen bei 

den Kreditnehmern oder Sicherheitenge-

bern eine wesentliche Verschlechterung 

oder Gefährdung der Vermögensverhältnis-

se ersichtlich wird. Im Falle eines Widerrufs 

steht UniCredit ein Anspruch auf Ersatz der 

entstandenen Aufwendungen zu.

6.8. Strukturierungsgebühren

Mit Unterzeichnung dieses Kreditvertrages 

haben die Kreditnehmer eine einmalige 

Strukturierungsgebühr in Höhe von 0,1 % 

des Rahmenkreditbetrages an UniCredit zu 

zahlen. Mit Auszahlung des jeweiligen Kre-

ditbetrages aus den jeweiligen Einzelkredi-

ten zahlen die Kreditnehmer eine weitere 

Strukturierungsgebühr in Höhe von 0,4% 

des jeweiligen Einzelkreditbetrages.

6.9. Kündigung

Die Kreditnehmer sind jederzeit berechtigt, 

die Einzelkreditverträge ganz oder teilweise 

vorzeitig zu kündigen. Die UniCredit ist in 

diesem Fall berechtigt, eine Vorfälligkeits-

entschädigung in Rechnung zu stellen.

Darüber hinaus ist UniCredit berechtigt, je-

den Einzelkreditvertrag sowie den Kredit-

vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kün-

digen, insbesondere wenn einer der Kredit-

nehmer trotz schriftlicher Mahnung mit 

fälligen Raten von mindestens 2/3 einer Rate 

in Verzug ist, in den Vermögensverhältnis-

sen der Kreditnehmer eine wesentliche Ver-

schlechterung eintritt oder sich die gesell-

schaftsrechtlichen Beteiligungsverhältnisse 

der Kreditnehmer ohne vorherige Zustim-

mung von UniCredit wesentlich ändern.

Mit der Kündigung werden betreffende Ein-

zelkreditverträge zur sofortigen Rückzah-

lung fällig.

6.10. Sicherheiten

Die Kreditnehmer räumen der UniCredit si-

cherungshalber das Eigentum an den jewei-

ligen Finanzierungsobjekten bzw., solange 

dieses noch nicht vom jeweiligen Verkäufer 

übertragen wurde, entsprechende Anwart-

schaftsrechte ein. Die Sicherungsübereig-

nung erstreckt sich auf sämtliche zu den Fi-

nanzierungsobjekten gehörenden Zubehör, 

Bestand- und Ersatzteile. UniCredit ist be-

rechtigt, die jeweiligen betroffenen Finanzie-

rungsobjekte nach Ankündigung unter Vor-

gabe einer zweiwöchigen Frist zu verwerten, 

wenn der Kreditnehmer mit fälligen Forde-

rungen aus einem Einzelkreditvertrag trotz 

Mahnung in Verzug ist oder ein Einzelkredit-

vertrag fristlos gekündigt wurde. UniCredit 

ist weiter berechtigt, einen etwaigen Überer-

lös bis zu 12 Monate nach der Verwertung 

der Finanzierungsobjekte zur Abdeckung 

etwaiger Pfl ichtverletzungsansprüche aus 

dem Verkauf der Finanzierungsobjekte zu-

rückzuhalten.

Lfd. Nr. Darlehenstranche 

in Euro

davon abgerufen 

in Euro

Zinssatz 

in % p. a.

Laufzeitbeginn Laufzeitende Zinsfest-

schreibung 

bis

1 2.292.500 2.292.500 3,24 % 15.2.2014 14.2.2024 14.2.2019

2 982.500 655.000 3-Monats-

EURIBOR zzgl. 

205 Basispunkte

15.2.2014 14.2.2024 n. a.

3 685.000 685.000 3-Monats-

EURIBOR zzgl. 

250 Basispunkte

1.7.2014 30.6.2024 n. a.
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Außerdem unterliegen die Kreditnehmer und 

die Beteiligungsgesellschaft bestimmten 

Verfügungsverboten über ihre Einnahmen-

Konten. So sind insbesondere zuerst Steuer-

zahlungen der Kreditnehmer oder Kreditra-

ten von UniCredit zu begleichen, ehe andere 

Verfügungen vorgenommen werden dürfen.

Darüber hinaus sind die Kreditnehmer wäh-

rend der Laufzeit des Kreditvertrages ver-

pfl ichtet, bestimmte Handlungen zu unterlas-

sen. Beispielsweise dürfen sie sich nicht ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung von Uni-

Credit gesellschaftsrechtlich umwandeln oder 

weitere Finanzverbindlichkeiten eingehen.

6.12. Behandlung 

der Finanzierungsobjekte

Die Kreditnehmer bleiben für die Inspektion, 

Wartung und Reparaturen nach den gelten-

den Vorschriften verantwortlich und haben 

diese auf eigene Kosten durchzuführen bzw. 

durchführen zu lassen. Darüber sind die 

Kreditnehmer zur Überprüfung, Erhaltung, 

Zertifi zierung und Pfl ege der Finanzierungs-

objekte verpfl ichtet. Die Kreditnehmer ga-

rantieren gegenüber UniCredit, dass zu kei-

nem Zeitpunkt eine durch die Kreditnehmer 

vermeidbare Gefahr für Sachen oder Perso-

nen von den Finanzierungsobjekten ausgeht. 

Eine etwaige Weiterveräußerung der Finan-

zierungsobjekte an Dritte ist UniCredit un-

verzüglich offenzulegen.

6.13. Versicherungen

Die Kreditnehmer sind für die Laufzeit der 

Einzelkreditverträge und darüber hinaus bis 

zur vollständigen Rückführung der Kredit-

mittel verpfl ichtet, dafür Sorge zu tragen, 

dass die Finanzierungsobjekte gegen alle in 

Frage kommenden Schäden und Sachgefah-

ren versichert sind. Dies sind z. B. Eisen-

bahnunfälle, Transportschäden oder Terror-

akte. Die Versicherungssumme muss bei 

Abschluss des Einzelkreditvertrages dem 

Zeitwert, mindestens jedoch dem Kaufpreis 

der Finanzierungsobjekte entsprechen.

Die Kreditnehmer haben darüber hinaus 

eine Haftpfl ichtversicherung für alle Risiken 

aus dem Eigentum, dem Besitz und der Ver-

wendung der Finanzierungsobjekte abzu-

schließen und die UniCredit als zusätzlichen 

Versicherten mit aufzunehmen.

Darüber hinaus verpfänden die Kreditneh-

mer bzw. die Beteiligungsgesellschaft die 

jeweiligen Mieteinnahmen sowie Hauptun-

tersuchungsrücklagen. Hierzu haben die 

Parteien jeweils weitere Vereinbarungen ab-

geschlossen.

Darüber hinaus tritt der jeweilige Kreditneh-

mer sicherungshalber alle Ansprüche und 

Rechte aus Mietverträgen oder Manage-

ment/Geschäftsbesorgungsverträgen sowie 

zukünftig zu schließenden Kaufverträgen 

über Finanzierungsobjekte an UniCredit ab.

Die Investmentgesellschaft hat der UniCredit 

darüber hinaus am 29. April 2013 alle Ansprü-

che und Rechte aus der von Paribus Capital 

gewährten Platzierungsgarantie abgetreten. 

Mit den abgetretenen Forderungen gehen 

auch die Rechte aus den zugrunde liegen-

den Rechtsgeschäften auf die UniCredit über. 

Soweit für die abgetretenen Forderungen Si-

cherheiten bestellt sind, die nicht schon kraft 

Gesetzes auf die UniCredit übergehen, kann 

die UniCredit deren Übertragung auf sich 

verlangen. Der Investmentgesellschaft ist 

es gestattet, die abgetretenen Forderungen 

im Rahmen eines ordnungsgemäßen Ge-

schäftsbetriebes einzuziehen. Die UniCredit 

kann zur Wahrung ihrer berechtigten Inter-

essen die Einziehungsbefugnis der Invest-

mentgesellschaft beschränken oder für die 

Einziehung Aufl agen erteilen. Die UniCredit 

ist berechtigt, eine der Investmentgesell-

schaft eingeräumte Einziehungsbefugnis zu 

widerrufen, die Forderungsabtretung auch 

im Namen der Investmentgesellschaft ge-

genüber dem jeweiligen Drittschuldner offen 

zu legen und die Forderungen einzuziehen, 

wenn die Investmentgesellschaft mit fälli-

gen Zahlungen auf die durch diesen Vertrag 

gesicherten Forderungen im Verzug ist, ihre 

Zahlungen eingestellt hat oder die Eröffnung 

eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen der Investmentgesellschaft 

beantragt worden ist. Die Investmentgesell-

schaft ist verpfl ichtet, der UniCredit jederzeit 

auf Verlangen alle Auskünfte, Nachweise und 

Urkunden zu geben, die zur Prüfung, Bewer-

tung und zur Geltendmachung der abgetre-

tenen Forderungen erforderlich sind.

Der jeweilige Kreditnehmer tritt der UniCre-

dit darüber hinaus alle Garantieansprüche, 

die ihm aus dem Erwerb der Finanzierungs-

objekte zustehen, alle Ansprüche auf Zu-

rückzahlung eventuell bezahlter Anzahlun-

gen nebst dazugehöriger Bürgschaften und 

Garantien sicherungshalber ab.

Neben den bereits eingeräumten Sicherhei-

ten kann UniCredit unter bestimmten Vor-

aussetzungen die Einräumung weiterer Si-

cherheiten verlangen. Dies ist insbesondere 

der Fall, wenn bestehende Finanzierungsob-

jekte untergehen oder die Vermögensver-

hältnisse des jeweiligen Kreditnehmers sich 

nachhaltig verschlechtern. 

Die eingeräumten Sicherheiten dienen der Si-

cherung aller bestehenden und künftigen An-

sprüche der UniCredit aus Geschäftsbezie-

hungen zwischen ihr und den Projektgesell-

schaften sowie der Beteiligungsgesellschaft. 

Die Finanzierungsobjekte sind von UniCredit 

freizugeben, sobald alle besicherten Ansprü-

che befriedigt sind oder sofern UniCredit dazu 

verpfl ichtet ist, diese auf einen Dritten zu 

übertragen. UniCredit ist schon vor vollständi-

ger Befriedigung der gesicherten Ansprüche 

verpfl ichtet, auf Verlangen der Kreditnehmer 

eingeräumte Sicherheiten freizugeben, sofern 

der realisierte Wert sämtlicher Sicherheiten 

140 % der gesicherten Ansprüche nicht nur 

vorübergehend überschreitet. UniCredit hat in 

diesem Zusammenhang ein Wahlrecht, muss 

aber gleichzeitig auf die Belange des Siche-

rungsgebers Rücksicht nehmen.

6.11. Wahrung sonstiger Rechte 

des Kreditgebers

Die Kreditnehmer tragen alle Steuern, Ge-

bühren, Beiträge und anderen öffentlichen 

Abgaben, die aufgrund dieses Kreditvertra-

ges, der Einzelkreditverträge sowie in Zu-

sammenhang mit dem Sicherungseigentum 

anfallen. Ausgenommen hiervon sind Steuern 

vom Einkommen, von Erträgen und Vermö-

gen von UniCredit. Im Übrigen stellen die Kre-

ditnehmer UniCredit von allen berechtigten 

Ansprüchen Dritter aufgrund des Siche-

rungseigentums oder sonstiger Sicherungs-

rechte frei. UniCredit ist berechtigt, hierfür im 

Falle der Geltendmachung etwaiger Ansprü-

che Dritter ebenfalls die Einräumung einer 

angemessenen Sicherheit zu verlangen.
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Zugunsten der UniCredit ist von den Kredit-

nehmern eine sogenannte Loss-Payee-Clause 

zu zeichnen.

6.14. Aufrechnungsverbot und Abtretung

Die Kreditnehmer sind nicht berechtigt, mit 

Gegenansprüchen gegenüber Ansprüchen 

der UniCredit aufzurechnen oder ein Zurück-

behaltungsrecht geltend zu machen, es sei 

denn, die Gegenansprüche sind rechtskräftig 

festgestellt worden, unbestritten oder von 

UniCredit ausdrücklich anerkannt.

Die Abtretung von Rechten und Ansprüchen 

der Kreditnehmer ist nur nach vorheriger 

Zustimmung der UniCredit zulässig. Der 

UniCredit hingegen ist es jederzeit gestattet, 

die ihr aus dem Kreditvertrag zustehenden 

Ansprüche einschließlich zugehöriger Si-

cherheiten auf Dritte zu übertragen.

7. Sonstige Verträge 
mit wesentlichen 
Dienstleistern

7.1. Fremdverwaltungsvertrag

Der Inhalt des Fremdverwaltungsvertrages 

zwischen der Investmentgesellschaft und 

der Paribus KVG ist im Kapitel „Die Kapital-

verwaltungsgesellschaft“ dargestellt. 

7.2. Fondskonzeption, Prospekt-

entwicklung und Marketing

Zwischen der Investmentgesellschaft und 

der Paribus Capital bestand ein Vertrag über 

die Fondskonzeption, Prospektentwicklung 

und das Marketing vom 1. Februar 2013.

Vertragsgegenstand waren die Erstellung 

eines Fondskonzeptes, das heißt insbeson-

dere die Konzeption zur Gründung der In-

vestmentgesellschaft, sowie die Fondsauf-

bereitung, Vertriebsanzeige und -entwick-

lung sowie sonstige zur Initiierung des 

Beteiligungsangebotes notwendige Aufga-

ben und die Durchführung von Marketing-

maßnahmen einschließlich der Erstellung 

von Marketingunterlagen im Rahmen der 

Fondsaufl age nach dem Vermögensanla-

gengesetz im Geschäftsjahr 2013. Hierbei 

hat Paribus Capital insbesondere folgende 

Leistungen erbracht:

• Erstellung der erforderlichen Investi-

tions- und Finanzierungspläne;

• Erstellung der wirtschaftlichen Prog-

noserechnung, soweit erforderlich;

• Mitwirkung bei der Gründung der Be-

teiligungsgesellschaft und der Pro-

jektgesellschaften;

• Koordinierung und Erstellung bzw. – 

falls erforderlich – Überarbeitung des 

Gesellschaftsvertrages der Invest-

mentgesellschaft, der Beteiligungs-

gesellschaft und der Projektgesell-

schaften;

• Koordinierung und Erstellung aller er-

forderlichen Dienstleistungsverträge; 

• Koordination und Erstellung bzw. – 

falls erforderlich – Überarbeitung des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages;

• Aufbereitung der für die Prospekter-

stellung notwendigen Unterlagen;

• Entwicklung und Erstellung des Pros-

pektes (beschreibender, wirtschaftli-

cher, steuerlicher, rechtlicher Pros-

pektteil)und sonstiger regulatorischer 

Unterlagen sowie etwaiger Nachträge 

zum Verkaufsprospekt;

Zudem hat Paribus Capital in eigenem Er-

messen Marketingmaßnahmen durchge-

führt, die nach ihrer Einschätzung für die Ein-

werbung des Beteiligungskapitals zweckmä-

ßig und geeignet waren. Dazu oblag es der 

Paribus Capital, die Prospekte, die weiteren 

für den Beitritt von Anlegern erforderlichen 

Zeichnungsunterlagen sowie sonstige für den 

Vertrieb des Beteiligungsangebotes förderli-

che Unterlagen (z. B. Factsheet) nach Bedarf 

zu erstellen und zu vervielfältigen. Die Kosten 

dieser Marketingmaßnahmen trug allein die 

Paribus Capital.

Die für die Erbringung der Dienstleistungen 

Fondskonzeption, Prospektentwicklung und 

Marketing an Paribus Capital zu zahlende 

Vergütung ist im Kapitel „Kosten“, Ab-

schnitt 3. näher dargelegt.

Der Vertrag begann mit der Vertragsunter-

zeichnung und endete, ohne dass es einer 

gesonderten Kündigung bedarf, da alle Auf-

gaben beendet sind.

Paribus Capital haftet gegenüber der In-

vestmentgesellschaft lediglich, soweit ihr 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 

gelegt werden kann oder die Verletzung 

wesentlicher Vertragspfl ichten (Kardinal-

pfl ichten) vorliegt. Die Haftungsbegren-

zungen gelten nicht, sofern Paribus Capi-

tal aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 

zwingend haftet (z. B. bei der Verletzung des 

Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 

der Freiheit). Schadensersatzansprüche der 

Parteien gegeneinander verjähren, sofern 

sie nicht kraft Gesetzes einer kürzeren Ver-

jährung unterliegen und außer im Falle ei-

ner Verletzung von Leben, Körper, Gesund-

heit, Freiheit oder einer Verletzung wesent-

licher Vertragspfl ichten (Kardinalpfl ichten), 

innerhalb von einem Jahr ab dem Schluss 

des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 

ist und der Anspruchsberechtigte von den 

haftungsbegründenden Umständen und der 

Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat 

oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlan-

gen müssen.

7.3. Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie

Zwischen der Investmentgesellschaft und 

der Paribus Capital besteht ein Vertrag vom 

29. April 2013 in der Fassung des 1. Nach-

trages vom 11. Juli 2014. Darin garantiert 

Paribus Capital der Investmentgesellschaft, 

dass das Beteiligungskapital (Pfl ichteinlage 

ohne Ausgabeaufschlag) zum Platzierungs-

schluss in Höhe von mindestens 10.000.000 

Euro platziert und eingezahlt ist (im Folgen-

den „garantiertes Eigenkapital“). Der Plat-

zierungsschluss im Sinne des vorstehenden 

Satzes liegt vor, wenn die Platzierungsphase 

der Investmentgesellschaft endet. Derzeiti-

ges Ende der Platzierungsphase ist – nach 

bereits einmalig erfolgter Verlängerung um 

ein Jahr – der 31. Dezember 2015. Sofern 

die Paribus KVG von ihrem Recht Gebrauch 

macht, die Platzierungsphase nochmals 

um ein Jahr zu verlängern, ist der für die 

Platzierungs- und Finanzierungsgarantie 

maßgebliche Platzierungsschluss der 31. 

Dezember 2016 (vgl. zur Dauer der Platzie-

rungsphase § 4 Abs. 1 des Gesellschaftsver-

trages der Investmentgesellschaft).
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Paribus KVG ist gegenüber der Beteiligungs-

gesellschaft verpfl ichtet, Kredit- und Fi-

nanzdienstleistungsinstitute, die zur Ausrei-

chung von Fremdkapital an die Beteiligungs-

gesellschaft zu banküblichen Bedingungen 

für die teilweise Finanzierung der beabsich-

tigten Investitionen geeignet und bereit sind, 

zu identifi zieren und an die Beteiligungsge-

sellschaften zu vermitteln sowie Treffen, 

Vertragsverhandlungen und Closings zwi-

schen den identifi zierten Kredit- und Finanz-

dienstleistungsinstituten und der Beteili-

gungsgesellschaft zu koordinieren. Zudem 

ist sie zur Erbringung sämtlicher Tätigkeiten 

und Maßnahmen, die zur Durchführung der 

oder im Zusammenhang mit den vorstehen-

den Maßnahmen notwendig oder wün-

schenswert sind, verpfl ichtet. Die Paribus 

KVG hat bei der Durchführung der vorge-

nannten Maßnahmen zwingend darauf hin-

zuwirken und die identifi zierten Kredit- und 

Finanzdienstleistungsinstitute darüber zu 

informieren, dass es der Beteiligungsgesell-

schaft erlaubt sein muss, den Kreditvertrag 

vollständig oder teilweise auf Dritte, insbe-

sondere die Projektgesellschaften, zu über-

tragen. 

Paribus KVG garantiert nicht, dass die identi-

fi zierten Kredit- und Finanzdienstleistungsin-

stitute zur Ausreichung von Fremdmitteln an 

die Beteiligungsgesellschaft bereit und/oder 

in der Lage sind.

Die für die Erbringung der Dienstleistung 

Fremdkapitalvermittlung an Paribus KVG 

gezahlte Vergütung ist im Kapitel „Kosten“, 

Abschnitt 1.2. und 3. näher dargelegt.

Der Vertrag beginnt mit der Vertragsunter-

zeichnung und endet, ohne dass es einer ge-

sonderten Kündigung bedarf, sobald alle 

Aufgaben beendet sind. Daneben kann der 

Vertrag mit einer Frist von drei Wochen zum 

Quartalsende gekündigt werden. Davon un-

berührt bleibt die Kündigung aus wichtigem 

Grund.

Paribus KVG haftet gegenüber der Invest-

mentgesellschaft lediglich, soweit ihr Vor-

satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 

gelegt werden kann oder die Verletzung 

wesentlicher Vertragspfl ichten (Kardinal-

pfl ichten) vorliegt. Die Haftungsbegren-

Die für die Stellung der Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie an Paribus Capital zu 

zahlende Vergütung ist im Kapitel „Kosten“, 

Abschnitt 1. und 3. näher dargelegt. 

Wirbt die Investmentgesellschaft nach Ein-

tritt des Garantiefalles weiteres Eigenkapital 

ein, ist sie verpfl ichtet, dieses im Falle der 

Garantieleistung durch Paribus Capital auf 

Anforderung von Paribus Capital dazu zu 

verwenden, das von Paribus Capital einge-

zahlte ausstehende Eigenkapital in der ent-

sprechenden Höhe zurückzuzahlen und ggf. 

die Pfl ichteinlage der Paribus Capital ent-

sprechend herabzusetzen bzw. im Falle der 

Drittleistung auf Anforderung des Drittleis-

tenden dieses dazu zu verwenden, die aus-

gereichte Drittleistung entsprechend zu til-

gen. Der Anspruch der Investmentgesell-

schaft auf Leistung des ausstehenden 

Eigenkapitals erlischt, sobald das Beteili-

gungskapital in Höhe von 10.000.000 Euro 

rechtswirksam platziert worden ist oder das 

Beteiligungsangebot vorzeitig, das heißt vor 

dem Erreichen des Beteiligungskapitals in 

Höhe von 10.000.000 Euro, geschlossen wird.

Die Parteien des Vertrages sind jeweils zur 

Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, 

insbesondere wenn und soweit neue gesetz-

liche Regelungen für die Gewährung der 

vertragsgegenständlichen Garantie eine Er-

laubnis oder anderweitige Genehmigungen 

(z. B. § 32 Kreditwesengesetz) vorschreiben 

und der Paribus Capital daher die vertrags-

gegenständliche Garantie nicht (mehr) er-

laubt ist.

Paribus Capital hatte mit Stand zum 10. April 

2015 gemäß Wirtschaftsauskunft Creditre-

form einen Bonitätsindex von 233 „gute Bo-

nität“ mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit 

von 0,64 %.

7.4. Eigenkapitalbeschaffungsvertrag

Zwischen der Investmentgesellschaft, Pari-

bus KVG und Paribus Vertrieb besteht ein 

Vertrag über die Beschaffung von Eigenkapi-

tal vom 29. April 2013 in der Fassung des 1. 

Nachtrages vom 11. Juli 2014.

Der Vertragsgegenstand ist die Platzierung 

des Kapitals der Investmentgesellschaft, 

das heißt, die Paribus Vertrieb hat für die In-

vestmentgesellschaft das Kapital einzuwer-

ben. 

Die für die Erbringung der Dienstleistung „Ei-

genkapitalbeschaffung“ an Paribus Vertrieb 

zu zahlende Vergütung ist in Kapitel „Kosten“, 

Abschnitt 1. und 3. näher dargelegt. 

Der Vertrag beginnt mit der Vertragsunter-

zeichnung und endet, ohne dass es einer ge-

sonderten Kündigung bedarf, sobald alle 

Aufgaben beendet sind, spätestens mit der 

Schließung des Beteiligungsangebots. Da-

neben kann der Vertrag mit einer Frist von 

drei Wochen zum Quartalsende gekündigt 

werden. Das Recht zur Kündigung aus wich-

tigem Grund bleibt unberührt.

Paribus Vertrieb haftet gegenüber der In-

vestmentgesellschaft lediglich, soweit ihr 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 

gelegt werden kann oder die Verletzung we-

sentlicher Vertragspfl ichten (Kardinalpfl ich-

ten) vorliegt. Die Haftungsbegrenzungen 

gelten nicht, sofern Paribus Vertrieb auf-

grund gesetzlicher Bestimmungen zwin-

gend haftet (z. B. bei der Verletzung des Le-

bens, des Körpers, der Gesundheit oder der 

Freiheit). Schadensersatzansprüche der 

Parteien gegeneinander verjähren, sofern 

sie nicht kraft Gesetzes einer kürzeren Ver-

jährung unterliegen und außer im Falle ei-

ner Verletzung von Leben, Körper, Gesund-

heit, Freiheit oder einer Verletzung wesentli-

cher Vertragspfl ichten (Kardinalpfl ichten), 

innerhalb von einem Jahr ab dem Schluss 

des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 

ist und der Anspruchsberechtigte von den 

haftungsbegründenden Umständen und der 

Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat 

oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlan-

gen müssen.

7.5. Fremdkapitalvermittlung

Die Beteiligungsgesellschaft und Paribus 

KVG haben am 1. Februar 2013 einen Ver-

trag über die Vermittlung von geeigneten 

Fremdkapitalgebern zur teilweisen Finan-

zierung des Erwerbs der Investitionsobjekte 

geschlossen.
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zungen gelten nicht, sofern die Paribus 

KVG aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 

zwingend haftet (z. B. bei der Verletzung des 

Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 

der Freiheit). Schadensersatzansprüche der 

Parteien gegeneinander verjähren, sofern 

sie nicht kraft Gesetzes einer kürzeren Ver-

jährung unterliegen und außer im Falle ei-

ner Verletzung von Leben, Körper, Gesund-

heit, Freiheit oder einer Verletzung wesent-

licher Vertragspfl ichten (Kardinalpfl ichten), 

innerhalb von einem Jahr ab dem Schluss 

des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 

ist und der Anspruchsberechtigte von den 

haftungsbegründenden Umständen und der 

Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat 

oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlan-

gen müssen.

Die Vertragspartner sind darüber einig, dass 

der Fremdkapitalvermittlungsvertrag mit al-

len Rechten und Pfl ichten, insbesondere in 

Bezug auf die zu zahlende Vergütung, durch 

die jeweilige Projektgesellschaft, übernom-

men werden soll, wenn und soweit diese un-

mittelbar Vertragspartner des Kreditvertra-

ges wird. Die Übernahme des Fremdkapital-

vermittlungsvertrages begründet insoweit 

ein eigenes, von der Beteiligungsgesellschaft 

bzw. den anderen Projektgesellschaften un-

abhängiges Rechtsverhältnis mit der jeweils 

übernehmenden Projektgesellschaft.

7.6. Dienstleistungsvertrag über 

schienengebundenes Rollmaterial 

Zwischen der Beteiligungsgesellschaft und 

der Northrail besteht ein Dienstleistungs-

vertrag über schienengebundenes Rollma-

terial vom 20. Januar 2015 (nachfolgend 

„Dienstleistungsvertrag“).

Die Beteiligungsgesellschaft ist bzw. wird 

Gesellschafterin der Projektgesellschaften. 

Die Projektgesellschaften sind bzw. werden 

Eigentümer von Eisenbahninvestitionsgü-

tern. Die Projektgesellschaften sind jeweils 

berechtigt, in den Dienstleistungsvertrag in 

Bezug auf sämtliche oder einzelne in ihrem 

Eigentum stehende Eisenbahninvestitions-

güter einzutreten, ohne dass hierdurch eine 

Gesamtschuld begründet würde. Die jeweili-

ge Projektgesellschaft zeigt Northrail den 

Eintritt in den Dienstleistungsvertrag und 

somit die Übernahme sämtlicher Rechte 

und Pfl ichten schriftlich an. Northrail stimmt 

diesem Eintritt in den Dienstleistungsver-

trag bereits bei Abschluss des Dienstleis-

tungsvertrages zu. Durch den Eintritt der 

Projektgesellschaften werden voneinander 

unabhängige Vertragsverhältnisse begrün-

det. Die Unwirksamkeit oder die Kündigung 

des einen Vertrages beeinfl usst nicht die 

Wirksamkeit bzw. das Bestehen des mit der 

Beteiligungsgesellschaft bzw. des jeweils 

mit den anderen Projektgesellschaften ab-

geschlossenen Vertrages. Gemäß dem Vor-

stehenden sind die Projektgesellschaften 1 

und 2 bereits dem Dienstleistungsvertrag 

am 20. Januar 2015 beigetreten.

Gegenstand des Vertrages ist die Unterstüt-

zung der Beteiligungsgesellschaft bzw. Pro-

jektgesellschaft durch Northrail bei der Ver-

waltung der im Eigentum der Beteiligungs-

gesellschaft bzw. – im Fall des Eintritts der 

Projektgesellschaften in den Dienstleis-

tungsvertrag – der Projektgesellschaften 

stehenden Eisenbahninvestitionsgüter. Dazu 

gehören die umfassende Beratung und Be-

treuung der Beteiligungsgesellschaft bzw. 

der Projektgesellschaften beim Ankauf und 

Verkauf, bei der Vermietung und der techni-

schen Betreuung der Eisenbahninvestitions-

güter. Dies umfasst insbesondere folgende 

Leistungen:

• Prüfung der vollständigen Dokumen-

tation bei einem Erwerb von Eisen-

bahninvestitionsgütern (u. a. Zulas-

sungsunterlagen, Servicehandbuch, 

Wartungsvorschriften, Lokführerhand-

buch, Betriebsbuch, Fristenpläne und 

-nachweise, Reparaturpläne usw.);

• Unterstützung beim An- und Verkauf 

von Eisenbahninvestitionsgütern;

• Unterstützung bei der Suche nach ge-

eigneten Mietinteressenten für und 

der Verhandlung von Mietverträgen 

über Eisenbahninvestitionsgüter;

• Beratung der Beteiligungs- bzw. Pro-

jektgesellschaften bei dem Abschluss 

bzw. der Sicherstellung ordnungsge-

mäßer Versicherungen gegen Maschi-

nenbruch und Kaskoschäden;

• Betreuung des Einzugs von Mieten, 

Nebenkosten und sonstigen Nut-

zungsentgelten zu den Fälligkeitster-

minen, Eingangskontrolle, Geltend-

machung vereinbarter Mieterhöhun-

gen, Entgegennahme sonstiger mit 

der Verwaltung der Eisenbahninvesti-

tionsgüter im weitesten Sinn im Zu-

sammenhang stehender Zahlungen;

• Unterstützung und Beratung der Ge-

sellschaft bei der Organisation von 

Wartung und Instandhaltung sowie 

der Reparatur der Eisenbahninvestiti-

onsgüter, soweit dies nicht durch die 

Mieter erfolgt; 

• Überprüfung und Information an die 

Gesellschaft, ob alle behördlichen Vo-

raussetzungen für den Betrieb der 

Eisenbahninvestitionsgüter beachtet 

werden;

• geordnete rechnerische Erfassung al-

ler Zahlungsvorgänge, Übermittlung 

der Daten an die Steuerberatungsge-

sellschaft der Beteiligungs- bzw. Pro-

jektgesellschaften in Form einer vor-

bereitenden Buchhaltung, Prüfen der 

monatlichen Buchhaltungsergebnisse 

hinsichtlich der Einnahmen und Aus-

gaben der Beteiligungs- bzw. Projekt-

gesellschaften, die unmittelbar mit 

dem Vermietungsgeschäft zusam-

menhängen, sowie Übermittlung von 

Quartalsabrechnungen;

• Unterstützung der Gesellschaft bei 

rechtlichen Auseinandersetzungen mit 

Mietern, Behörden und sonstigen Par-

teien.

Northrail ist darüber hinaus verpfl ichtet, die 

Beteiligungsgesellschaft über alle wesentli-

chen, die Beteiligungsgesellschaft, die Pro-

jektgesellschaften sowie die Eisenbahninves-

titionsgüter betreffenden Vorgänge zu unter-

richten. Für Rechtsgeschäfte und Handlungen, 

die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 

im Rahmen dieses Dienstleistungsvertrages 

hinausgehen, hat Northrail zuvor die Einwilli-

gung der Beteiligungsgesellschaft bzw. Pro-

jektgesellschaft einzuholen. Eine dement-

sprechende Einwilligung ist insbesondere 

notwendig, sofern das Geschäft oder eine 

Rechtshandlung ein bestimmtes Volumen 

übersteigt. Darüber hinaus ist die Beteili-

gungsgesellschaft bzw. die Projektgesell-

schaft berechtigt, Northrail im Hinblick auf die 

Wahrnehmung ihrer vertraglichen Aufgaben 

jederzeit Weisung zu erteilen.
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• Schriftliche Erklärung der Treuhand-

kommanditistin gegenüber der In-

vestmentgesellschaft über die Erhö-

hung ihrer Kommanditeinlage sowie 

Nachweis über verbindliche Beitritte 

von Direktkommanditisten, zusam-

men mindestens in Höhe eines Betra-

ges, der die vorgesehenen Verfügun-

gen ermöglicht;

• Unterzeichnete Platzierungs- und Fi-

nanzierungsgarantie in der prospek-

tierten Form.

Die weiteren Rechte und Pfl ichten der Mit-

telverwendungskontrolleurin sind die Fol-

genden:

• Die Mittelverwendungskontrolleurin 

prüft die betragsmäßige Übereinstim-

mung der von den Mittelverwendern 

veranlassten Verfügungen über die auf 

den Mittelverwendungskontrollkonten 

vorhandenen Mittel mit dem konzepti-

onsmäßig vorgesehenen Kommandit-

kapital und den entsprechenden Ver-

trägen und Vergütungsvereinbarun-

gen. Sie ist dabei vorbehaltlich des 

Nachstehenden zur Unterzeichnung 

dieser Verfügungen berechtigt und 

verpfl ichtet, wenn die Zahlungen dem 

dort genannten Zweck dienen und an 

die ggf. dort genannten Empfänger in 

der dort genannten Höhe (ggf. zzgl. 

Umsatzsteuer) gehen.

• Verfügungen, die Verpfl ichtungen bzw. 

Verbindlichkeiten einer Projektgesell-

schaft erfüllen bzw. begleichen sollen, 

dürfen nur vorgenommen werden, 

nachdem diese dem vorliegenden Ver-

trag beigetreten ist. Zudem muss die 

Gesamtfi nanzierung eines Eisen-

bahninvestitionsgutes sichergestellt 

sein, z. B. durch eine zweckgebundene 

Finanzierungszusage, bevor Verfügun-

gen bzgl. der Anschaffung dieses Ei-

senbahninvestitionsgutes vorgenom-

men werden dürfen. Soweit ein Schie-

nenfahrzeug ganz oder teilweise mit 

Mitteln fi nanziert wurde, die der Mittel-

verwendungskontrolle gemäß diesem 

Vertrag unterliegen, und sofern ein Teil 

dieser Mittel zu einem späteren Zeit-

punkt während der Laufzeit dieses 

Vertrages durch Fremdkapital ersetzt 

Die für die Erbringung der Leistungen nach 

dem „Dienstleistungsvertrag über schienen-

gebundenes Rollmaterial“ an Northrail zu 

zahlende Vergütung ist im Kapital „Kosten“, 

Abschnitt 2.3. und 3. näher dargelegt.

Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft. 

Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abge-

schlossen. Er kann von jedem Vertragspart-

ner einzeln mit einer Frist von sechs Mona-

ten zum jeweiligen Ende eines Quartals ge-

kündigt werden. Die Kündigung durch einen 

Eigentümer berührt das Vertragsverhältnis 

mit den anderen Eigentümern nicht.

Northrail ist verpfl ichtet, die in dem Vertrag 

übernommenen Pfl ichten mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmannes durchzu-

führen. Sofern Northrail Dritte mit der Er-

bringung von Leistungen aus diesem Vertrag 

beauftragt, ist sie verpfl ichtet, die Dritten 

sorgfältig auszuwählen. Northrail ist ver-

pfl ichtet, die ihr obliegenden Sorgfaltspfl ich-

ten an die Dritten dergestalt weiterzuleiten, 

dass diese sich gegenüber der Beteiligungs-

gesellschaft bzw. den Projektgesellschaften 

entsprechend verpfl ichten. Die mögliche 

Übertragung von Leistungen auf Dritte lässt 

die Haftung von Northrail gegenüber der Be-

teiligungsgesellschaft bzw. den Projektge-

sellschaften unberührt. 

Northrail haftet gegenüber der Beteili-

gungsgesellschaft und den Projektgesell-

schaften lediglich, soweit ihr Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden 

kann oder die Verletzung wesentlicher Ver-

tragspfl ichten (Kardinalpfl ichten) vorliegt. 

Die Haftungsbegrenzungen gelten nicht, so-

fern Northrail aufgrund gesetzlicher Be-

stimmungen zwingend haftet (z. B. bei der 

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Ge-

sundheit oder der Freiheit).

7.7. Mittelverwendungskontrollvertrag

Mit Datum vom 29. April 2013 haben die In-

vestmentgesellschaft, die Treuhandkomman-

ditistin, die Beteiligungsgesellschaft und die 

Projektgesellschaft 1 (nachfolgend gemein-

sam „Mittelverwender“) mit der CORDES 

TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft mit Sitz in Hamburg (nachfolgend 

in diesem Abschnitt „Mittelverwendungskon-

trolleurin“) einen Mittelverwendungskontroll-

vertrag geschlossen. Die Projektgesellschaft 

2 ist mit schriftlicher Erklärung vom 14. Ok-

tober 2013 dem Mittelverwendungsvertrag 

beigetreten. 

Weitere Projektgesellschaften können dem 

Vertrag durch schriftliche Erklärung beitre-

ten. Die Mittelverwender und die Mittelver-

wendungskontrolleurin stimmen dem Bei-

tritt bereits mit Abschluss des Mittelverwen-

dungskontrollvertrages zu.

Der Mittelverwendungskontrollvertrag ist 

Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Mittelver-

wendungskontrolleurin. Die Aufgabe der 

Mittelverwendungskontrolleurin besteht in 

der Kontrolle des Kommanditkapitals sowie 

des darauf entfallenden Ausgabeaufschla-

ges in Höhe von bis zu 5 %. Gegenstand der 

Kontrolltätigkeit sind nicht die Freigabe und 

die Verwendung der Fremdfi nanzierung und 

der sonstigen Eigenmittel. 

Die Kontrollkonten sind wie folgt auszuge-

stalten: Die Vertretungsberechtigungen/Kon-

tovollmachten für das Treuhandkonto und die 

Mittelverwendungskontrollkonten sind durch 

den jeweiligen Kontoinhaber so auszugestal-

ten, dass für alle Verfügungen des jeweiligen 

Kontoinhabers die Mitzeichnung der Mittel-

verwendungskontrolleurin notwendig ist. Die 

jeweils kontoführende Bank ist anzuweisen, 

dass Änderungen hinsichtlich der Vertre-

tungsberechtigungen/Kontovollmachten je-

weils der schriftlichen Zustimmung der Mit-

telverwendungskontrolleurin bedürfen und 

dass der Mittelverwendungskontrolleurin 

Zweitschriften der Auszüge des jeweiligen 

Kontos und sämtlicher das jeweilige Konto 

betreffender Korrespondenz unverzüglich zur 

Kontrolle zu übersenden sind. 

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist bei 

Vorlage der nachfolgend genannten Voraus-

setzungen zur Mittelfreigabe berechtigt und 

verpfl ichtet, wenn der Mittelverwendungs-

kontrolleurin von der Investmentgesellschaft 

die folgenden Nachweise vorliegen:

• Unterzeichnete Gesellschaftsverträge 

der Investmentgesellschaft, der Be-

teiligungsgesellschaft und der Pro-

jektgesellschaften 1 und 2;
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wird, so ist dieser Teil der Mittel unver-

züglich wieder auf das entsprechende 

Mittelverwendungskontrollkonto zu-

rückzuführen.

• In sachlicher Hinsicht sind Überschrei-

tungen der im Investitionsplan festge-

legten Positionen – soweit Festpreise 

bzw. feste Vergütungen vereinbart 

wurden – nicht zulässig. Soweit sich 

Abweichungen ergeben, ist eine Mit-

zeichnung der Mittelverwendungskon-

trolleurin nur bei Vorliegen wirtschaft-

lich gerechtfertigter Gründe zulässig.

• Sofern der Mittelverwendungskontrol-

leurin durch die Mittelverwender nach-

gewiesen wird, dass Honorare, Vergü-

tungen oder sonstige Kosten, die im 

Investitionsplan enthalten waren, von 

einem nicht der Mittelverwendungs-

kontrolle unterliegenden Konto begli-

chen wurden, erfolgt bei Verfügungen 

der Mittelverwender über die Auskeh-

rung des entsprechenden Betrages auf 

ein laufendes Konto der Mittelverwen-

der die unverzügliche Mitzeichnung 

der Mittelverwendungskontrolleurin.

• Werden der Mittelverwendungskont-

rolleurin Rechnungen über Honorare, 

Vergütungen und sonstige Kosten inkl. 

Umsatzsteuer vorgelegt, die jedoch im 

Investitionsplan als Nettobeträge aus-

gewiesen sind, kann die in den Rech-

nungen ausgewiesene Umsatzsteuer 

mit überwiesen werden, allerdings nur 

solange, wie die Summe der überwie-

senen und noch nicht zurückgeführten 

Umsatzsteuerbeträge die nicht in An-

spruch genommene Liquiditätsreserve 

nicht übersteigt. Jeder Mittelverwender 

ist verpfl ichtet, ihm etwaig erstattete 

Umsatzsteuer für Rechnungen, die von 

einem Mittelverwendungskontrollkonto 

gezahlt wurden, unverzüglich wieder auf 

dieses zurückzuführen. Wird diese Liqui-

ditätsreserve überschritten, ist die Mit-

telverwendungskontrolleurin berechtigt 

und verpfl ichtet, Verfügungen bzgl. der 

vollständigen Umsatzsteuer mitzuzeich-

nen, wenn ihr eine zusätzliche Verpfl ich-

tung eines Dritten mit angemessener 

Bonität zur Rückführung des tatsächlich 

erstatteten Teils des Differenzbetrages 

auf das entsprechende Mittelverwen-

dungskontrollkonto vorgelegt wird.

• Sofern einzelne Positionen des Investi-

tionsplanes hinsichtlich ihrer Gesamt-

höhe kalkuliert bzw. geschätzt wurden, 

kann der Differenzbetrag zwischen 

dem kalkulierten Betrag und dem be-

reits insgesamt verwendeten Betrag 

auf ein laufendes Konto eines Mittel-

verwenders überwiesen werden, wenn 

der bereits verwendete Teil mindes-

tens 75 % des kalkulierten Wertes be-

trägt oder die in der betreffenden Posi-

tion enthaltenen wesentlichen Hono-

rare, Vergütungen oder sonstigen 

Kosten bereits beglichen wurden.

• Die Kontrolle erstreckt sich nur auf die 

Investitionsphase und ist mit vollstän-

diger Abwicklung der im Investitions- 

und Finanzierungsplan (Prognose) ge-

nannten Zahlungen und anschließender 

Auskehrung der nach der Abwicklung 

auf den Mittelverwendungskontroll-

konten verbleibenden Beträge an die 

Mittelverwender abgeschlossen. Die 

Mittelverwendungskontrolleurin darf 

die Kontrolle einseitig fristlos beenden, 

wenn sie sich aufgrund der Änderung 

gesetzlicher Vorschriften nicht mehr in 

der Lage sieht, die Kontrolle weiterhin 

durchzuführen.

Die für die Erbringung der Dienstleistung 

der Mittelverwendungskontrolleurin an die-

se zu zahlende Vergütung ist im Kapitel 

„Kosten“, Abschnitt 3. näher dargelegt.

Für die Durchführung der Kontrolltätigkeit 

und die Haftung der Mittelverwendungskon-

trolleurin auch gegenüber Dritten gelten 

die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

herausgegebenen „Allgemeinen Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 

2002“. Danach ist die Haftung der Mittelver-

wendungskontrolleurin für Schadensersatz-

ansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schä-

den aus der Verletzung von Leben, Körper 

und Gesundheit, bei einem fahrlässig verur-

sachten einzelnen Schadensfall auf 4.000.000 

Euro beschränkt. Der einzelne Schadensfall 

umfasst sämtliche Folgen einer Pfl ichtver-

letzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden 

in einem oder in mehreren aufeinanderfol-

genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt 

mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger 

Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlas-

sen als einheitliche Pfl ichtverletzung, wenn 

die betreffenden Angelegenheiten miteinan-

der in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zu-

sammenhang stehen. In diesem Fall kann die 

Mittelverwendungskontrolleurin nur bis zur 

Höhe von 5.000.000 Euro in Anspruch genom-

men werden. 

Ein Schadensersatzanspruch kann nur in-

nerhalb einer Ausschlussfrist von einem 

Jahr geltend gemacht werden, nachdem 

der Anspruchsberechtigte vom Schaden 

und dem anspruchsbegründenden Ereignis 

Kenntnis erlangt hat, spätestens aber inner-

halb von fünf Jahren nach dem anspruchs-

begründenden Ereignis. Der Anspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von 

sechs Monaten seit der schriftlichen Ab-

lehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 

wird und die Mittelverwender auf diese Folge 

hingewiesen wurden. Das Recht, die Einre-

de der Verjährung geltend zu machen, bleibt 

unberührt.

Ist neben dem fahrlässigen Verhalten der 

Mittelverwendungskontrolleurin zugleich 

ein Verhalten eines Dritten für einen Scha-

den ursächlich, so haftet die Mittelverwen-

dungskontrolleurin anteilig in Höhe ihres 

Verursachungsbeitrages. Dies gilt nicht bei 

Schäden aus der Verletzung von Leben, Kör-

per und Gesundheit. Eine Begrenzung der 

Höhe nach bleibt unberührt. 

Umstände oder Beziehungen, die Interes-

senkonfl ikte der Mittelverwendungskontrol-

leurin begründen könnten, liegen nicht vor.

7.8. Vertrag über die Einrichtung der 

Treuhandverwaltung in der Investi-

tions- und Finanzierungsphase

Zwischen der Investmentgesellschaft und 

der Treuhandkommanditistin besteht ein 

Vertrag über die Einrichtung der Treuhand-

verwaltung in der Investitions- und Finanzie-

rungsphase vom 29. April 2013.

In diesem Vertrag hat sich die Treuhand-

kommanditistin verpfl ichtet, während der 

Investitions- und Finanzierungsphase die 

Treuhandverwaltung für die Anleger einzu-

richten, die Anleger zu betreuen, die erfor-

derliche Korrespondenz mit den Anlegern 
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durchzuführen, über die Annahme der Bei-

trittserklärungen der Anleger zu entschei-

den sowie das Treuhandkonto einzurichten.

Die für die Erbringung der Leistungen nach 

dem Vertrag über die Einrichtung der Treu-

handverwaltung in der Investitions- und Fi-

nanzierungsphase an den Treuhandkom-

manditistin zu zahlende Vergütung ist im 

Kapital „Kosten“, Abschnitt 1.1. und 3. näher 

dargelegt.

Der Vertrag beginnt mit seiner Unterzeich-

nung und endet – ohne dass es einer Kündi-

gung bedürfte – sobald alle Aufgaben been-

det sind, spätestens mit Schließung des Be-

teiligungsangebotes. Daneben kann der 

Vertrag mit einer dreiwöchigen Frist zum 

Quartalsende ordentlich gekündigt werden. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 

bleibt hiervon unberührt.

Die Treuhandkommanditistin haftet gegen-

über der Investmentgesellschaft lediglich, so-

weit ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 

Last gelegt werden kann oder die Verletzung 

wesentlicher Vertragspfl ichten (Kardinal-

pfl ichten) vorliegt. Die Haftungsbegrenzungen 

gelten nicht, sofern die Treuhandkommandi-

tistin aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 

zwingend haftet (z. B. bei der Verletzung des 

Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der 

Freiheit). Schadensersatzansprüche der Par-

teien gegeneinander verjähren, sofern sie 

nicht kraft Gesetzes einer kürzeren Verjäh-

rung unterliegen und außer im Falle einer 

Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 

Freiheit oder einer Verletzung wesentlicher 

Vertragspfl ichten (Kardinalpfl ichten), inner-

halb von einem Jahr ab dem Schluss des Jah-

res, in dem der Anspruch entstanden ist und 

der Anspruchsberechtigte von den haftungs-

begründenden Umständen und der Person 

des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder 

ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen 

müssen.

7.9. Vertrag über die Durchführung 

der Abschlussprüfung

Mit der Prüfung der Investmentgesellschaft 

einschließlich des Jahresberichtes für das 

Jahr 2013 war die WZR GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Hamburg, beauftragt. 

Die Jahresabschlussprüfung für das Jahr 

2013 ist erfolgt und wurde mit einem ein-

wendungsfreien Bestätigungsvermerk des 

Abschlussprüfers abgeschlossen. Mit der 

Prüfung der Investmentgesellschaft ein-

schließlich des Jahresberichtes für das 

Jahr 2014 war die MAZARS GmbH, Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am 

Main, beauftragt. Die Jahresabschlussprü-

fung für das Jahr 2014 ist erfolgt und wurde 

ebenfalls mit einem einwendungsfreien Be-

stätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

abgeschlossen.
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XVIII. Auslagerung und übertragene Funktionen

Im Folgenden werden die von Paribus KVG 

als Kapitalverwaltungsgesellschaft einge-

kauften bzw. ausgelagerten Beratungs- und 

sonstigen Unterstützungsleistungen darge-

stellt.

1. Auslagerungen 
nach § 36 KAGB

Paribus KVG ist personell so strukturiert, 

dass sie die ihr gemäß KAGB zugewiesenen 

Funktionen und Aufgaben wie unter ande-

rem Portfoliomanagement, Risikomanage-

ment, Liquiditätsmanagement und Bewer-

tungen vollumfänglich selbst wahrnehmen 

kann. Für bestimmte Aufgabenbereiche be-

dient sie sich allerdings Unternehmen mit 

Spezialexpertise, um von diesen Leistungen 

in Anspruch zu nehmen. Paribus KVG hat da-

bei sichergestellt und wird im Falle weiterer 

Auslagerungen sicherstellen, dass die Über-

tragung von Leistungsbereichen auf externe 

Dienstleister im Einklang mit den Vorgaben 

des § 36 KAGB erfolgt.

Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige hat Pa-

ribus KVG als Kapitalverwaltungsgesell-

schaft auf Ebene der Investmentgesellschaft 

die folgenden Leistungen an Dritte ausgela-

gert:

• Geschäftsbesorgungsvertrag über die 

Erbringung von Anlegerbetreuung- 

und Beschwerdemanagement-Leis-

tungen und Leistungen der Geldwä-

scheprävention mit der Treuhand-

kommanditistin Paribus Trust GmbH, 

Palmaille 33, 22767 Hamburg, einge-

tragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Hamburg unter HRB 95393.

• Geschäftsbesorgungsvertrag über die 

Erbringung von Buchhaltungs-, Rech-

nungswesen-, Interne Revision- und 

Compliance-Leistungen von der Wirt-

schaftsprüfungs- und Steuerbera-

tungsgesellschaft Dr. Steinberg & 

Partner GmbH, Schauenburgerstraße 

27, 20095 Hamburg, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts 

Hamburg unter HRB 35932.

2. Zusätzliche Hinweise

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

in Folge von Änderungen der Beratungsan-

forderungen auf Ebene der Paribus KVG 

oder sonstiger Umstände, beispielsweise in 

Folge einer Umstrukturierung der Arbeits-

organisation, die vorstehenden Angaben 

modifi ziert werden oder gar gänzlich entfal-

len. Insbesondere kommt in Betracht, dass 

in einem solchen Fall weitere Dienstleister 

beauftragt werden, die bisher nicht aufge-

führt wurden. Im Zuge der eventuellen Neu-

beauftragung von Dritten kann weiter nicht 

ausgeschlossen werden, dass es zu Interes-

senkonfl ikten sowie zusätzlichen Risiken 

kommen kann.
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XIX. Verfl echtungen und Interessenkonfl ikte

1. Überblick der wesentlichen 
Vertragspartner

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Funktion Investmentgesellschaft

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRA 115686

Tag der ersten Eintragung 17. Januar 2013

Komplementärin Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Kommanditkapital 6.435.000 Euro (wird erhöht auf bis zu 60.000.000 Euro inkl. Platzierungsreserve)

Haftkapital 10 % des Kommanditkapitals

Kommanditisten • Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

• Paribus Trust GmbH, Hamburg

• Weitere Anleger, welche im Handelsregister eingetragen sind

Geschäftsführung Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Funktionen Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des KAGB (seit 20. Januar 2015), geschäftsfüh-

rende Kommanditistin der Investmentgesellschaft, der Beteiligungsgesellschaften und 

der Projektgesellschaft 1 und 2, zukünftige geschäftsführende Kommanditistin weiterer 

Projektgesellschaften, Fremdkapitalvermittlung

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 125704

Tag der ersten Eintragung 19. Dezember 2012

Stammkapital 125.000 Euro

Gesellschafter CSB Beteiligungen GmbH, Hamburg

Geschäftsführung • Dr. Volker Simmering, Hamburg

• Joachim Schmarbeck, Hamburg
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Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Funktionen Komplementärin und Gründungsgesellschafterin der Investmentgesellschaft, 

der Beteiligungsgesellschaft und der Projektgesellschaft 1 und 2, 

künftige Komplementärin der weiteren Projektgesellschaften

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 99708

Tag der ersten Eintragung 2. Januar 2007

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter Paribus Beteiligungen GmbH, Hamburg

Haftung unbeschränkt mit ihrem eigenen Vermögen, jedoch faktisch beschränkt auf ihr 

Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro.

Geschäftsführung • Dr. Christopher Schroeder, Hamburg

• Dr. Volker Simmering, Hamburg

Paribus Trust GmbH

Funktionen Treuhänderin, Gründungskommanditistin der Investmentgesellschaft

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 95393

Tag der ersten Eintragung 10. November 2005

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter • JGS Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

• CSB Beteiligungen GmbH, Hamburg 

• DueCon Invest GmbH, Hamburg 

Geschäftsführung Carsten Riemer, Klein Nordende
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Paribus Capital GmbH

Funktionen Ursprüngliche Konzeption, Marketing und Prospektentwicklung, 

Platzierungs- und Finanzierungsgarantin  

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 76594

Tag der ersten Eintragung 15. August 2000

Stammkapital 1.033.200 Euro

Gesellschafter • Paribus Beteiligungen GmbH, Hamburg

• CSB Beteiligungen GmbH, Hamburg

• DueCon Invest GmbH, Hamburg

Geschäftsführung • Dr. Christopher Schroeder, Hamburg

• Joachim Schmarbeck, Hamburg

• Thomas Böcher, Hamburg

• Dr. Volker Simmering, Hamburg

Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Funktion Beteiligungsgesellschaft

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRA 115687

Tag der ersten Eintragung 17. Januar 2013

Komplementärin Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Kommanditisten • Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Hamburg

• Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Kommanditkapital 4.673.441,21 Euro (wird bei einem Beteiligungskapital der Investmentgesellschaft 

von 29.989.000 Euro voraussichtlich erhöht auf bis zu 26.363.176 Euro)

Haftkapital 10 % des Kommanditkapitals

Geschäftsführung Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
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Paribus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG

Funktionen Eigentümerin und Vermieterin von den Eisenbahninvestitionsgütern (Projektgesellschaft 1)

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRA 115727

Tag der ersten Eintragung 28. Januar 2013

Komplementärin Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Kommanditisten • Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg

• Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Kommanditkapital 1.198.860,60 Euro (wird bei einem Beteiligungskapital der Investmentgesellschaft 

von 29.989.000 Euro voraussichtlich erhöht auf bis zu 26.307.922 Euro)

Haftkapital 10 % des Kommanditkapitals

Geschäftsführung Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Paribus Rail Portfolio III SPV 2 GmbH & Co. KG

Funktionen Eigentümerin und Vermieterin von den Eisenbahninvestitionsgütern (Projektgesellschaft 2)

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRA 116693

Tag der ersten Eintragung 10. Oktober 2013

Komplementärin Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Kommanditisten • Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg

• Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Kommanditkapital 3.466.580,61 Euro (wird bei einem Beteiligungskapital der Investmentgesellschaft 

von 29.989.000 Euro voraussichtlich erhöht auf bis zu 26.307.922 Euro)

Haftkapital 10 % des Kommanditkapitals

Geschäftsführung Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
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Paribus Vertrieb GmbH

Funktion Eigenkapitalvermittlung

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 94678

Tag der ersten Eintragung 30. August 2005

Stammkapital 37.500 Euro

Gesellschafter • CSB Beteiligungen GmbH, Hamburg

• JGS Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

• Thomas Böcher, Hamburg

• DueCon Invest GmbH, Hamburg

Geschäftsführung • Thomas Böcher, Hamburg

• Dr. Johannes Stahl, Hamburg

northrail GmbH

Funktion Beratung in Bezug auf das schienengebundene Rollmaterial

Geschäftsanschrift/Sitz Große Elbstraße 86, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 116060

Tag der ersten Eintragung 8. Februar 2008

Stammkapital 400.000 Euro  

Gesellschafter • northrail Management GmbH, Hamburg

• SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG, Kiel

• Volker Simmering UG, Hamburg

Geschäftsführung • Dr. Volker Simmering, Hamburg

• Ralf Wattenberg, Sehnde
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northrail Fahrzeugverwaltungs GmbH

Funktion Fahrzeughalter

Geschäftsanschrift/Sitz Dietrichstraße 9, 24143 Kiel

Handelsregister Amtsgericht Kiel, HRB 13984 KI

Tag der ersten Eintragung 30. Mai 2012

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter northrail Management GmbH, Hamburg

Geschäftsführung • Ralf Wattenberg, Sehnde

• Uwe Hamann, Hamburg

CORDES TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Funktionen Mittelverwendungskontrolleurin und Verwahrstelle

Geschäftsanschrift/Sitz Hermannstraße 46, 20095 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 123302

Tag der ersten Eintragung 11. Juni 2012

Stammkapital 150.000 Euro

Gesellschafter • Jan Bernhardt, Hamburg

• Christian Harms, Adendorf

• Ralf Krüger, Elmshorn

• Dr. Christian Reiß, Hamburg

• Thies Goßmann, Tornesch

Geschäftsführung • Jan Bernhardt, Hamburg

• Ralf Krüger, Elmshorn

• Christian Harms, Adendorf

• Cord Cordes, Hamburg

• Dr. Christian Reiß, Hamburg

• Thies Goßmann, Tornesch

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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Kapitalmäßige Verfl echtungen

Gesellschaft Kapitalmäßig beteiligte Gesellschafter

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene 

Investment-KG

• Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

• Paribus Trust GmbH

• Weitere Anleger, welche im Handelsregister eingetragen sind

Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH CSB Beteiligungen GmbH

Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG • Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

• Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene 

Investment-KG

Paribus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG • Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

• Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH 

& Co. KG

Paribus Rail Portfolio III SPV 2 GmbH & Co. KG • Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

• Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH 

& Co. KG

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH Paribus Beteiligungen GmbH

Paribus Trust GmbH • CSB Beteiligungen GmbH

• DueCon Invest GmbH

• JGS Verwaltungsgesellschaft mbH

Paribus Capital GmbH • CSB Beteiligungen GmbH

• DueCon Invest GmbH

• Paribus Beteiligungen GmbH

Paribus Vertrieb GmbH • Thomas Böcher

• CSB Beteiligungen GmbH

• DueCon Invest GmbH

• JGS Verwaltungsgesellschaft mbH

northrail GmbH • northrail Management GmbH

• SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

• Volker Simmering UG

northrail Fahrzeugverwaltungs GmbH northrail Management GmbH

CSB Beteiligungen GmbH Dr. Christopher Schroeder

2. Verfl echtungen

Die vorstehenden Tabellen stellen die kapi-

talmäßigen und personellen Verfl echtungen 

dar, die zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 

bestehen. Die Auswirkungen der gesell-

schaftsrechtlichen Verhältnisse und der per-

sonellen Verfl echtungen sind im nachfol-

genden Abschnitt in Kürze dargestellt.

3. Interessenkonfl ikte

Interessenkonfl ikte und personelle wie kapi-

talmäßige Verfl echtungen können dazu füh-

ren, dass die Investmentgesellschaft, die 

Beteiligungsgesellschaft und/oder die Pro-

jektgesellschaften benachteiligt werden.

Paribus KVG in ihrer Funktion als geschäfts-

führende Kommanditistin der Investmentge-

sellschaft kann gleichzeitig geschäftsführende 

Kommanditistin weiterer Fonds- und Invest-

mentgesellschaften sein. Die Treuhandkom-

manditistin ist auch Treuhandkommanditistin 

in weiteren Fonds- und Investmentgesell-

schaften der Paribus-Capital-Gruppe. Ebenso 

ist die Komplementärin der Investmentgesell-
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Personelle Verfl echtungen

Person Mitglied der Geschäftsführung von 

Thomas Böcher • Paribus Capital GmbH

• Paribus Vertrieb GmbH

Joachim Schmarbeck • DueCon Invest GmbH

• Paribus Capital GmbH

• Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Christopher Schroeder • CSB Beteiligungen GmbH

• northrail Management GmbH

• Paribus Beteiligungen GmbH

• Paribus Capital GmbH

• Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Volker Simmering • northrail GmbH

• Paribus Capital GmbH

• Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

• Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

• ab 1. Oktober 2015: northrail Management GmbH

Dr. Johannes Stahl • Alex Asset Verwaltungsgesellschaft mbH

• JGS Verwaltungsgesellschaft mbH

• Paribus Beteiligungen GmbH 

• Paribus Vertrieb GmbH

Dritter verfolgen. Die sich aus den personel-

len und kapitalmäßigen Verfl echtungen erge-

benden Risiken sind im Kapitel „Risiken“, 

Abschnitt 2.25. dargelegt. 

Der Aufsichtsrat der Paribus KVG als Kapi-

talverwaltungsgesellschaft besteht zum Zeit-

punkt der Vertriebsanzeige aus Herrn Uwe 

Hamann, Herrn Dr. Christopher Schroeder 

und Herrn Thomas Wülfi ng. Dr. Christopher 

Schroeder ist als Aufsichtsrat der Kapital-

verwaltungsgesellschaft ebenfalls Mitglied 

der Geschäftsführung der Paribus Capital 

und der Komplementärin der Investment-

gesellschaft und mittelbar oder unmittelbar 

unter anderem an Paribus Capital, Paribus 

KVG, Paribus Vertrieb, der Komplementärin 

der Investmentgesellschaft, der Treuhand-

kommanditistin, Northrail und northrail 

Fahrzeugverwaltungs GmbH beteiligt. Uwe 

Hamann ist als Aufsichtsrat der Paribus KVG 

ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung der 

northrail Fahrzeugverwaltungs GmbH und 

für Paribus Capital tätig.

schaft auch Komplementärin bei weiteren 

Fonds- und Investmentgesellschaften der 

Paribus-Capital-Gruppe. Alle drei Gesell-

schaften beabsichtigen, diese Stellung auch 

bei künftigen Beteiligungsangeboten der 

Paribus-Capital-Gruppe zu übernehmen.

Die in diesem Kapitel in Abschnitt 1. genann-

ten Gesellschaften üben die jeweils genann-

ten Funktionen aus. Ferner bestehen die in 

diesem Kapital in Abschnitt 2. dargestellten 

personellen und kapitalmäßigen Verfl echtun-

gen. Daher sind die vorgenannten Gesell-

schaften gesellschaftsrechtlich miteinander 

verbunden. Insoweit können sich Interessen-

konfl ikte ergeben, die unter Umständen zum 

wirtschaftlichen Nachteil der Investmentge-

sellschaft und/oder der Beteiligungsgesell-

schaft und/oder der Projektgesellschaft(en) 

gelöst werden. Es kann ferner nicht ausge-

schlossen werden, dass die handelnden Per-

sonen nicht oder nicht ausschließlich die In-

teressen der Investmentgesellschaft, son-

dern auch eigene Interessen oder Interessen 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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XX. Kosten

2. Laufende Kosten ab dem 
Geschäftsjahr 2015

Neben den Initialkosten fallen während der 

Laufzeit der Investmentgesellschaft die 

nachfolgend näher dargestellten laufenden 

Kosten auf Ebene der Investmentgesell-

schaft, der Beteiligungsgesellschaft und den 

Projektgesellschaften an.

2.1. Vergütungen und Kosten auf Ebene 

der Investmentgesellschaft

Als Bemessungsgrundlage für die Berech-

nung der laufenden Vergütungen gilt die 

Summe aus dem durchschnittlichen Netto-

inventarwert der Investmentgesellschaft im 

jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum 

jeweiligen Berechnungsstichtag von der In-

vestmentgesellschaft an die Anleger geleis-

teten Auszahlungen, max. aber 100 % des 

von den Anlegern gezeichneten Beteili-

gungsbetrages (vorstehend und nachste-

hend „Bemessungsgrundlage“).

Wird der Nettoinventarwert nur einmal er-

mittelt, wird für die Berechnung des Durch-

schnitts der Wert am Anfang und am Ende 

des Wirtschaftsjahres zugrunde gelegt. Die 

Beträge berücksichtigen die zum Zeitpunkt 

der Vertriebsanzeige geltenden Steuersätze, 

insbesondere der Umsatzsteuer. Bei einer 

Änderung der gesetzlichen Steuersätze wer-

den die genannten Bruttobeträge bzw. Pro-

zentsätze entsprechend angepasst. 

Die Summe aller von der Investmentgesell-

schaft zu zahlenden laufenden Vergütungen 

an Paribus KVG als Kapitalverwaltungsge-

sellschaft und an Gesellschafter der Invest-

mentgesellschaft kann jährlich insgesamt 

bis zu 0,7 % der Bemessungsgrundlage im 

jeweiligen Geschäftsjahr betragen, für den 

1. Initialkosten 

Auf Ebene der Investmentgesellschaft, der 

Beteiligungsgesellschaft und der Projektge-

sellschaften fallen die nachfolgend näher 

dargestellten Initialkosten und einmalig an-

fallenden Kosten an. Die Beträge berücksich-

tigen die zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 

geltenden Steuersätze, insbesondere der 

Umsatzsteuer. Bei einer Änderung der ge-

setzlichen Steuersätze werden die genannten 

Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entspre-

chend angepasst.

1.1. Initialkosten auf Ebene 

der Investmentgesellschaft 

Die Initialkosten, welche neben dem Ausga-

beaufschlag während der Platzierungspha-

se der Investmentgesellschaft einmalig an-

fallen, betragen bis zu 14,1 % des Beteili-

gungsbetrages. Abhängig vom platzierten 

Beteiligungsbetrag sind  die Initialkosten auf 

Ebene der Investmentgesellschaft in neben-

stehender Tabelle dargestellt. 

Im Einzelnen fallen auf Ebene der Investment-

gesellschaft die folgenden Initialkosten an:

Paribus Capital hat für die Geschäftsjahre 

2013 bis 2014 für die Erstellung und Aktuali-

sierung der Verkaufsunterlagen von der In-

vestmentgesellschaft eine einmalige Vergü-

tung in Höhe von 2,3205 % des Kommanditka-

pitals der Investmentgesellschaft erhalten. 

Paribus KVG wird ab dem Geschäftsjahr 2015 

für die Erstellung und Aktualisierung der Ver-

kaufsunterlagen von der Investmentgesell-

schaft eine einmalige Vergütung in Höhe von 

2,3205 % des vom Anleger gezeichneten Be-

teiligungsbetrages erhalten. Die Vergütung 

der Paribus Capital ist bereits bezahlt wor-

den. Die Vergütung der Paribus KVG entsteht 

mit Ende der Platzierungsphase der Invest-

mentgesellschaft und ist sofort zur Zahlung 

fällig. Die Paribus KVG ist berechtigt, Ab-

schlagsrechnungen entsprechend dem Plat-

zierungsverlauf zu stellen. 

Paribus Capital erhält für die Stellung der 

Platzierungs- und Finanzierungsgarantie 

eine einmalige Vergütung in Höhe von 2,25 % 

des vom Anleger gezeichneten Beteiligungs-

betrages.

Paribus Vertrieb erhält von der Investment-

gesellschaft für die Platzierung des vom An-

leger gezeichneten Beteiligungskapitals ein-

schließlich eines etwaigen Erhöhungsbetra-

ges eine Vergütung in Höhe von 5 % des vom 

Anleger gezeichneten Beteiligungsbetrages 

und den Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 

5 % des vom Anleger gezeichneten Beteili-

gungsbetrages (d. h. insgesamt in Höhe von 

bis zu 10 % des vom Anleger gezeichneten 

Beteiligungsbetrages).

Die Treuhandkommanditistin erhält für die 

Einrichtung der Treuhand eine einmalige 

Vergütung in Höhe von 0,2 % des vom Anle-

ger gezeichneten Beteiligungsbetrages ein-

schließlich des Kapitals der Gründungskom-

manditisten.

Für rechtliche und steuerliche Beratung so-

wie für die Erstellung von Gutachten erhal-

ten die von der Investmentgesellschaft be-

auftragten Berater Vergütungen in der je-

weils vereinbarten und abgerechneten Höhe, 

in Summe voraussichtlich bis zu 329.595 

Euro inkl. Umsatzsteuer.

1.2. Einmalig anfallende Kosten auf 

Ebene der Beteiligungsgesellschaft 

und der Projektgesellschaften

Die Paribus KVG erhält für die Vermittlung 

von geeigneten Fremdkapitalgebern auf Ebe-

ne der Beteiligungsgesellschaft eine einmali-

ge Vergütung in Höhe von 2 % des in Anspruch 

genommenen Fremdkapitals. Sofern und so-

weit dieses von den Projektgesellschaften in 

Anspruch genommen wird, schulden diese 

die Vergütung.

Beteiligungskapital 

in Euro

Initialkosten in % 
des Beteiligungsbetrages

10.000.000 (Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie)

bis zu 14,1 % 

30.000.000 (geplantes Beteiligungskapital) bis zu 11,4 %

60.000.000 (max. Beteiligungskapital) bis zu 10,8 %
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Zeitraum ab dem 1. Januar 2015 bis zum 31. 

Dezember 2015 jedoch mindestens 102.638 

Euro. Daneben können die nachfolgend dar-

gestellte Transaktionsvergütung und erfolgs-

abhängige Vergütung berechnet werden.

Im Einzelnen fallen auf Ebene der Invest-

mentgesellschaft die folgenden laufenden 

Kosten an:

Paribus KVG erhält als Kapitalverwaltungs-

gesellschaft für die Verwaltung der Invest-

mentgesellschaft von dieser erstmalig für 

das Geschäftsjahr 2015 eine jährliche Vergü-

tung in Höhe von bis zu 0,2975 % der Bemes-

sungsgrundlage. Für die Zeit vom 1. Januar 

2015 bis zum 31. Dezember 2015 beträgt 

die jährliche Vergütung jedoch mindestens 

44.625 Euro p. a. Ab Liquidationseröffnung 

durch Laufzeitende, Gesellschafterbeschluss 

oder sonstige Gründe nach § 131 HGB beträgt 

die jährliche Vergütung bis zu 0,2975 % der 

Bemessungsgrundlage. Paribus KVG ist be-

rechtigt, auf die jährliche Vergütung quartals-

weise anteilige Vorschüsse auf Basis der je-

weils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mög-

liche Überzahlungen sind nach Feststellung 

des tatsächlichen Nettoinventarwertes sowie 

der tatsächlich geleisteten Auszahlungen 

auszugleichen.

Die Komplementärin der Investmentgesell-

schaft erhält von der Investmentgesellschaft 

als Entgelt für ihre Haftungsübernahme erst-

malig für das Geschäftsjahr 2015 eine jährli-

che Vergütung in Höhe von bis zu 0,00595 % 

der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Ge-

schäftsjahr. Für die Zeit vom 1 Januar 2015 

bis zum 31. Dezember 2015 beträgt die jährli-

che Vergütung jedoch mindestens 1.488 Euro 

p. a. Die Komplementärin ist berechtigt, hier-

auf quartalsweise anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu er-

heben.

Paribus KVG in ihrer Funktion als geschäfts-

führende Kommanditistin der Investmentge-

sellschaft erhält von der Investmentgesell-

schaft als Entgelt für ihre Geschäftsfüh-

rungstätigkeit erstmalig für das Geschäftsjahr 

2015 eine jährliche Vergütung in Höhe von bis 

zu 0,0595 % der Bemessungsgrundlage im 

jeweiligen Geschäftsjahr. Für die Zeit vom 1. 

Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 be-

trägt die jährliche Vergütung jedoch mindes-

tens 14.875 Euro p. a. Sie ist berechtigt, hier-

auf quartalsweise anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu er-

heben.

Die Treuhandkommanditistin erhält für die 

gegenüber allen Anlegern einschließlich der 

Direktkommanditisten erbrachten administ-

rativen Verwaltungsfunktionen von der In-

vestmentgesellschaft erstmalig für das Ge-

schäftsjahr 2015 eine jährliche Vergütung in 

Höhe von bis zu 0,2618 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Für 

die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. De-

zember 2015 beträgt die jährliche Vergütung 

jedoch mindestens 41.650 Euro p. a. Die 

Treuhandkommanditistin ist berechtigt, hie-

rauf quartalsweise anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu 

erheben.

Darüber hinaus gehen folgende Kosten ein-

schließlich darauf ggf. entfallender Steuern 

zu Lasten der Investmentgesellschaft:

• Kosten für die externen Bewerter für 

die Bewertung der Vermögensgegen-

stände gemäß §§ 261, 271 KAGB;

• Kosten für Geldkonten und Zahlungs-

verkehr, ggf. einschließlich der bank-

üblichen Kosten für Auslandsüber-

weisungen;

• Aufwendungen für Fremdkapital ein-

schließlich Zwischenfi nanzierung von 

Eigenkapital, insbesondere an Dritte 

gezahlte Zinsen sowie Kosten für die 

Vermittlung und Bereitstellung des 

Fremdkapitals, nicht jedoch für die 

Stellung der Platzierungs- und Finan-

zierungsgarantie;

• für die Vermögensgegenstände entste-

hende Bewirtschaftungskosten (Ver-

waltungs-, Instandhaltungs- und Be-

triebskosten, die von Dritten in Rech-

nung gestellt werden);

• Kosten für die Prüfung der Investment-

gesellschaft durch deren Abschluss-

prüfer;

• von Dritten in Rechnung gestellte 

Kosten für die Geltendmachung und 

Durchsetzung von Rechtsansprüchen 

der Investmentgesellschaft sowie die 

Abwehr von gegen die Investmentge-

sellschaft erhobenen Ansprüchen;

• Gebühren und Kosten, die von staatli-

chen und anderen öffentlichen Stellen 

in Bezug auf die Investmentgesell-

schaft erhoben werden;

• ab Zulassung der Investmentgesell-

schaft zum Vertrieb entstandene Kos-

ten für Rechts- und Steuerberatung im 

Hinblick auf die Investmentgesellschaft 

und ihre Vermögensgegenstände (ein-

schließlich steuerrechtlicher Beschei-

nigungen), die von externen Rechts- 

oder Steuerberatern in Rechnung ge-

stellt werden;

• Kosten für die Beauftragung von 

Stimmrechtsbevollmächtigten, soweit 

diese gesetzlich erforderlich sind;

• Steuern und Abgaben, die die Invest-

mentgesellschaft schuldet.

2.2. Vergütungen und Kosten auf Ebene 

der Beteiligungsgesellschaft

Auf Ebene der von der Investmentgesell-

schaft gehaltenen Beteiligungsgesellschaft 

fallen die nachfolgend dargestellten Vergü-

tungen an. Diese werden nicht unmittelbar 

der Investmentgesellschaft in Rechnung ge-

stellt, wirken sich aber mittelbar über den 

Wert der Beteiligungsgesellschaft auf den 

Nettoinventarwert der Investmentgesell-

schaft aus. Im Einzelnen handelt es sich da-

bei um folgende Kosten:

Die Komplementärin der Beteiligungsge-

sellschaft erhält von der Beteiligungsgesell-

schaft als Entgelt für ihre Haftungsübernah-

me eine jährliche Vergütung in Höhe von 

1.250 Euro zzgl. Umsatzsteuer sowie den 

Ersatz der im Zusammenhang mit der Tätig-

keit für die Beteiligungsgesellschaft stehen-

den und dem Umfang nach einem ordentli-

chen Geschäftsbetrieb entsprechenden Auf-

wendungen. Die Vergütung erhöht sich ab 

dem Jahr 2015 um 2 % p. a. Sie entsteht zum 

31. Dezember des betreffenden Jahres und 

wird mit Entstehung zur Zahlung fällig. Die 

Komplementärin der Beteiligungsgesell-

schaft ist berechtigt, Abschlagszahlungen 

vor Fälligkeit zu verlangen.

Paribus KVG in ihrer Funktion als geschäfts-

führende Kommanditistin der Beteiligungs-

gesellschaft erhält von der Beteiligungsge-

sellschaft als Entgelt für ihre Geschäftsfüh-
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• Für die Unterstützung beim Manage-

ment der Lokomotiven und den eisen-

bahnrechtlich vorgeschriebenen Kon-

trollen und Fristen („Hauptuntersu-

chungen“) erhält Northrail von den 

Projektgesellschaften ab Vertragsab-

schluss oder ab Erwerb der jeweiligen 

Lokomotive, je nachdem was später 

eintritt, jeweils eine Pauschalvergü-

tung in Höhe von 5.500 Euro pro Loko-

motive p. a. zzgl. Umsatzsteuer. Die 

Vergütung erhöht sich ab dem Jahr 

2015 um 2 % p. a. (Stand 2015: 5.610 

Euro zzgl. Umsatzsteuer). Die Vergü-

tung ist im Jahr des An- und Verkau-

fes der Lokomotive bzw. des Vertrags-

abschlusses pro rata temporis zu zah-

len. Zudem erhält Northrail eine 

Vergütung in Höhe von 5 % zzgl. Um-

satzsteuer der vereinbarten und ge-

zahlten Nettokalt-Miete des schie-

nengebundenen Rollmaterials. Die 

Umsatzsteuer, Kostenerstattungen, 

Umlagen (inkl. Wartungspauschale) 

oder Ersatzleistungen unterliegen 

dieser Vergütung nicht. Übernimmt 

Northrail gemäß dem Mietvertrag 

auch die Organisation der laufenden 

Wartung und Instandhaltung, erhält 

Northrail hierfür von der jeweiligen 

Projektgesellschaft eine Vergütung in 

Höhe von 15 % zzgl. Umsatzsteuer der 

zusätzlich zur Miete vereinbarten und 

vom Mieter gezahlten Wartungspau-

schale.

• Für die Unterstützung bei dem Ma-

nagement der SPNV-Fahrzeuge erhält 

Northrail von den Projektgesellschaf-

ten ab Vertragsabschluss oder ab Er-

werb der jeweiligen SPNV-Fahrzeuge 

jeweils eine Pauschalvergütung von 

3.000 Euro pro Zugeinheit p. a. zzgl. 

Umsatzsteuer. Die Vergütung erhöht 

sich ab dem Jahr 2015 um 2 % p. a. 

(Stand 2015: 3.060 Euro zzgl. Umsatz-

steuer). Die Vergütung ist im Jahr des 

An- und Verkaufes der SPNV-Fahr-

zeuge pro rata temporis zu zahlen. Bei 

dem Erwerb der Zugeinheit und vor 

Auslieferung dieser vom Werk erhält 

der Auftragnehmer eine Vergütung ab 

dem Kaufdatum, sofern der Auftrag-

nehmer die baubegleitende Betreu-

ung und Bauüberwachung über-

rungstätigkeit eine jährliche Vergütung in 

Höhe von 1.250 Euro zzgl. Umsatzsteuer so-

wie den Ersatz der im Zusammenhang mit 

der Tätigkeit für die Beteiligungsgesellschaft 

stehenden und dem Umfang nach einem or-

dentlichen Geschäftsbetrieb entsprechenden 

Aufwendungen. Die Vergütung erhöht sich ab 

dem Jahr 2015 um 2 % p. a. Sie entsteht zum 

31. Dezember des betreffenden Jahres und 

wird mit Entstehung zur Zahlung fällig. Pari-

bus KVG ist berechtigt, Abschlagszahlungen 

vor Fälligkeit zu verlangen.

Die northrail Fahrzeugverwaltungs GmbH 

erhält für ihre nach dem Fahrzeugeinstel-

lungsvertrag zu erbringenden Leistungen 

für jedes eingestellte Schienenfahrzeug von 

der Beteiligungsgesellschaft bzw. – sofern 

ein Vertragseintritt erfolgt ist – von den Pro-

jektgesellschaften ab dem 1. Januar 2014 

220 Euro pro Monat sowie eine laufende Ver-

gütung in Höhe von 110 Euro pro Monat für 

jedes überwachte Schienenfahrzeug, jeweils 

zzgl. Umsatzsteuer. Die Abrechnung erfolgt 

monatlich. Die Vergütung ist spätestens 30 

Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung 

fällig. Die vorgenannten Vergütungen erhö-

hen sich jährlich um 2 % bezogen auf den 

Vorjahreswert (Stand 2015: 228,89 Euro bzw. 

114,44 Euro, jeweils zzgl. Umsatzsteuer).

Darüber hinaus können auf Ebene der Betei-

ligungsgesellschaft ebenfalls die unter Zif-

fer 2.1. am Ende dargestellten Kosten ein-

schließlich darauf ggf. entfallender Steuern 

anfallen. Hinzu kommen Kosten für die 

Buchhaltung und die Erstellung der Jahres-

abschlüsse sowie weitere Kosten im Zusam-

menhang mit dem Ankauf der Vermögens-

gegenstände. 

Aufwendungen, die bei der Beteiligungsge-

sellschaft aufgrund von besonderen Anfor-

derungen des KAGB entstehen, sind von den 

darin beteiligten Gesellschaftern, die diesen 

Anforderungen unterliegen, im Verhältnis 

ihrer Anteile zu tragen. 

2.3. Vergütungen und Kosten auf Ebene 

der Projektgesellschaften

Auf Ebene der Projektgesellschaften fallen 

die nachfolgend dargestellten Vergütungen 

an. Diese werden nicht unmittelbar der In-

vestmentgesellschaft in Rechnung gestellt, 

wirken sich aber mittelbar über den Wert 

der Projektgesellschaften auf das Ergebnis 

der von der Investmentgesellschaft gehalte-

nen Beteiligungsgesellschaft und damit auf 

den Nettoinventarwert der Investmentge-

sellschaft aus. Im Einzelnen handelt es sich 

dabei um folgende Kosten:

Die Komplementärin der jeweiligen Projekt-

gesellschaft erhält von der jeweiligen Projekt-

gesellschaft als Entgelt für ihre Haftungs-

übernahme jeweils eine jährliche Vergütung 

in Höhe von 1.250 Euro zzgl. Umsatzsteuer 

sowie den Ersatz der im Zusammenhang mit 

der Tätigkeit für die jeweilige Projektgesell-

schaft stehenden und dem Umfang nach ei-

nem ordentlichen Geschäftsbetrieb entspre-

chenden Aufwendungen. Die Vergütung er-

höht sich ab dem Jahr 2014 um 2 % p. a. (Stand 

2015: 1.300,50 Euro zzgl. Umsatzsteuer). Sie 

entsteht zum 31. Dezember des betreffenden 

Jahres und wird mit Entstehung zur Zahlung 

fällig. Die Komplementärin der Projektgesell-

schaften ist jeweils berechtigt, Abschlagszah-

lungen vor Fälligkeit zu verlangen.

Paribus KVG in ihrer Funktion als geschäfts-

führende Kommanditistin der jeweiligen 

Projektgesellschaft erhält von der jeweiligen 

Projektgesellschaft als Entgelt für ihre Ge-

schäftsführungstätigkeit eine jährliche Ver-

gütung in Höhe von 0,16 % des zum Ende des 

jeweiligen Geschäftsjahres von der jeweili-

gen Projektgesellschaft tatsächlich für 

Kaufpreise und sonstige Anschaffungs- und 

Herstellungskosten einschließlich Erwerbs-

nebenkosten investierten Eigenkapitals zzgl. 

Umsatzsteuer sowie den Ersatz der im Zu-

sammenhang mit der Tätigkeit für die jewei-

lige Projektgesellschaft stehenden und dem 

Umfang nach einem ordentlichen Geschäfts-

betrieb entsprechenden Aufwendungen. Die 

Vergütung erhöht sich ab dem Jahr 2014 um 

2 % p. a. Sie entsteht zum 31. Dezember des 

betreffenden Jahres und wird mit Entste-

hung zur Zahlung fällig. Paribus KVG ist je-

weils berechtigt, Abschlagszahlungen vor 

Fälligkeit zu verlangen.

Northrail erhält für ihre nach dem Dienst-

leistungsvertrag über schienengebundenes 

Rollmaterial zu erbringenden Dienstleistun-

gen die folgenden Vergütungen:
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nimmt. Zudem erhält Northrail eine 

Vergütung von 2 % p. a. zzgl. Umsatz-

steuer der vereinbarten und gezahlten 

Nettokalt-Miete über die gesamte 

Vertragslaufzeit der abgeschlossenen 

Mietverträge über schienengebunde-

nes Rollmaterial. Die Umsatzsteuer, 

Kostenerstattungen oder Ersatzleis-

tungen unterliegen nicht der Vergü-

tung.

• Für die Unterstützungsleistungen im 

Rahmen der Ankaufsberatung und 

-betreuung bei dem Erwerb von schie-

nengebundenem Rollmaterial erhält 

Northrail von der jeweiligen Projektge-

sellschaft eine Vergütung in Höhe von 

1,5 % des vereinbarten Kaufpreises 

zzgl. Umsatzsteuer. 

Darüber hinaus können auf Ebene der Pro-

jektgesellschaft ebenfalls die unter Ziffer 2.1. 

am Ende dargestellten Kosten einschließlich 

darauf ggf. entfallender Steuern anfallen. 

Hinzu kommen Kosten für die Buchhaltung 

und die Erstellung der Jahresabschlüsse so-

wie weitere Kosten im Zusammenhang mit 

dem Ankauf der Vermögensgegenstände. 

Aufwendungen, die bei der Projektgesell-

schaft aufgrund von besonderen Anforde-

rungen des KAGB entstehen, sind von den 

darin beteiligten Gesellschaftern, die diesen 

Anforderungen unterliegen, im Verhältnis 

ihrer Anteile zu tragen. 

2.4. Verwahrstellenvergütung

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstel-

le beträgt bis zu 0,5 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, min-

destens jedoch 33.320 Euro. Die Vergütung 

ist jeweils hälftig zum 31. März und 30. Sep-

tember eines Jahres fällig.

3. Kosten für die Geschäfts  -
jahre 2013 und 2014

In der nebenstehenden Übersicht sind die 

Kosten und Vergütungen dargestellt, die Pa-

ribus KVG, die Gesellschafter der Invest-

mentgesellschaft, die Gesellschafter der 

Beteiligungsgesellschaft und der Projekt-

gesellschaften sowie weitere Dienstleister 

für ihre Tätigkeiten für die Geschäftsjahre 

2013 und 2014 erhalten haben. Diese Kosten 

sind zwar bereits gezahlt worden; wegen 

der Gleichverteilungsabrede in § 16 Abs. 3 

des Gesellschaftervertrages der Invest-

mentgesellschaft können den neu beitre-

tenden Anlegern die Kosten dennoch mittel-

bar belastet werden.

Die in der Tabelle dargestellten Kosten und 

Vergütungen der Jahre 2013 und 2014 ver-

stehen sich in Euro inklusive Umsatzsteuer, 

auch sofern diese als Vorsteuer abziehbar 

ist. Die weiteren laufenden Vergütungen be-

treffen insbesondere Vergütungen für Jah-

resabschlusserstellung und -prüfung. 

4. Transaktionsgebühr 
sowie Transaktions- und 
Investitionskosten

Werden die Vermögensgegenstände ver-

kauft, so erhält Paribus KVG eine Transakti-

onsgebühr in Höhe von 1,785 % des Veräuße-

rungswertes. Die Transaktionsgebühr fällt 

auch an, wenn Paribus KVG die Veräußerung 

für Rechnung der Beteiligungs- oder Pro-

jektgesellschaft tätigt, an der die Invest-

mentgesellschaft (mittelbar) beteiligt ist und 

zwar zu Lasten der Gesellschaft, für deren 

Rechnung die Veräußerung erfolgt (nachfol-

gend „veräußernde Gesellschaft“). Der ver-

äußernden Gesellschaft werden darüber hi-

naus die auf die Transaktion ggf. entfallen-

den Steuern und Gebühren gesetzlich 

vorgeschriebener Stellen belastet. 

Im Falle der Veräußerung der Eisenbahninves-

titionsgüter der Projektgesellschaften für 

Rechnung der Projektgesellschaften bemisst 

sich die Transaktionsgebühr an dem erzielten 

Nettoverkaufspreis ohne Umsatzsteuer. Im 

Falle der Veräußerung der Gesellschaftsantei-

le an einer oder allen Projektgesellschaften 

für Rechnung der Beteiligungsgesellschaft 

oder der Gesellschaftsanteile an der Beteili-

gungsgesellschaft für Rechnung der Invest-

mentgesellschaft bemisst sich die Transakti-

onsgebühr an dem Verkehrswert der mittelbar 

veräußerten Eisenbahninvestitionsgüter. Das 

heißt, dem Kaufpreis für die Gesellschaftsan-

teile ist insbesondere das Fremdkapital der 

Projektgesellschaft(en) und ggf. der Beteili-

gungsgesellschaft hinzuzurechnen und weite-

re Vermögensgegenstände der Projektgesell-

schaften und ggf. der Beteiligungsgesellschaft 

(z. B. Forderungen und Bankguthaben) hiervon 

abzuziehen. Vom Verkaufserlös bzw. dem Ver-

kehrswert ist jeweils ein Anteil in Höhe des 

mittelbar über die Beteiligungsgesellschaft 

gehaltenen Anteils der Investmentgesell-

schaft an der Projektgesellschaft anzusetzen.

Der veräußernden Gesellschaft können die 

im Zusammenhang mit diesen Transaktio-

nen von Dritten beanspruchten Kosten un-

abhängig vom tatsächlichen Zustandekom-

men des Geschäfts belastet werden.

Der Investmentgesellschaft werden darüber 

hinaus die im Zusammenhang mit nicht von 

vorstehend erfassten Transaktionen, ggf. der 

Belastung oder Vermietung der Vermögens-

gegenstände von Dritten beanspruchten 

Kosten belastet. Diese Aufwendungen ein-

schließlich der in diesem Zusammenhang 

anfallenden Steuern können der Invest-

mentgesellschaft unabhängig vom tatsäch-

lichen Zustandekommen des Geschäfts be-

lastet werden.

5. Erfolgsabhängige 
Vergütung

Paribus KVG hat Anspruch auf eine zusätzli-

che erfolgsabhängige Vergütung, wenn zum 

Berechnungszeitpunkt folgende Vorausset-

zungen erfüllt sind:

• Die Anleger haben Auszahlungen in 

Höhe ihres geleisteten Beteiligungs-

betrages erhalten, wobei die Haft-

summe erst im Rahmen der Liquidati-

on ausgekehrt wird und

• die Anleger haben darüber hinaus 

Auszahlungen in Höhe einer durch-

schnittlichen jährlichen Verzinsung 

von 7,0 % bezogen auf ihren geleiste-

ten Beteiligungsbetrag für den Zeit-

raum von der jeweiligen vollständigen 

Zahlung des Ausgabepreises bis zum 

Berechnungszeitpunkt erhalten.

Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsab-

hängige Vergütung für Paribus KVG in Höhe 

von 20 % aller weiteren Auszahlungen aus 

Gewinnen der Investmentgesellschaft.
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Beteiligungs-

gesellschaft

Paribus KVG Geschäftsführung 1.487,50 1.487,50 2.975,00

Komplementärin 

der Beteiligungs -

gesellschaft

Haftungsvergütung 1.487,50 1.487,50 2.975,00

diverse weitere laufende 

Vergütungen

5.463,01 24.265,55 29.728,56

Summe 8.438,01 27.240,55 35.678,56

Gesellschaft Empfänger Bezeichnungen 2013 2014 Summe

Euro Euro Euro

Investment-

gesellschaft

diverse Initialkosten 1.079.347,59 556.538,31 1.635.885,90

Paribus KVG Geschäftsführung 1.631,01 5.467,56 7.098,57

Fondsmanagement 2.330,02 44.625,00 46.955,02

Komplementärin der 

Investmentgesellschaft

Haftungsvergütung 1.487,50 1.487,50 2.975,00

Treuhandkommanditistin Treuhandvergütung 0,00 11.486,47 11.486,47

diverse weitere laufende 

Vergütungen

41.706,54 30.600,16 74.925,01

Summe 1.126.502,66 650.205,00 1.779.325,97

Projektgesell-

schaft 1

Paribus KVG Geschäftsführung 353,60 1.391,92 1.745,52

Komplementärin 

der Projekt-

gesell schaft 1

Haftungsvergütung 1.487,50 1.517,25 3.004,75

diverse weitere laufende 

Vergütungen

15.286,74 38.579,36 53.866,10

Summe 17.127,84 41.488,53 58.616,37

Projektgesell-

schaft 2

Paribus KVG Geschäftsführung 0,00 4.991,38 4.991,38

Komplementärin 

der Projekt-

gesellschaft 2

Haftungsvergütung 1.487,50 1.517,25 3.004,75

diverse weitere laufende 

Vergütungen

3.024,04 59.514,58 62.538,62

Summe 4.511,54 66.023,21 70.534,75

Gesamtsumme der Kosten und Vergütungen 1.157.006,32 787.149,33 1.944.155,65

Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängi-

ge Vergütung wird nach der Veräußerung 

aller Vermögensgegenstände zur Zahlung 

fällig. Nach den in diesem Prospekt darge-

stellten Prognosen fällt eine erfolgsabhän-

gige Vergütung der Paribus KVG nicht an.

6. Sonstige vom Anleger 
zu entrichtende Kosten

Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der In-

vestmentgesellschaft oder Veräußerung 

eines Anteils auf dem Zweitmarkt kann die 

Paribus KVG bzw. die Treuhandkommandi-

tistin vom Anleger Erstattung für notwendi-

ge Auslagen in nachgewiesener Höhe, je-

doch nicht mehr als 100 % des Anteilswer-

tes verlangen. Daneben können dem 

Anleger selbst Kosten entstehen. Die sons-

tigen vom Anleger zu entrichteten Kosten 

sind insbesondere die folgenden: 
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manditistin kann die Erstattung der vorste-

henden Kosten maximal in Höhe von 100 % 

des Anteilswertes verlangen.

Finanziert der Anleger seine Beteiligung 

durch ein Darlehen, fallen neben den laufen-

den Zins- und Tilgungszahlungen möglicher-

weise weitere Kosten (z. B. Bearbeitungsge-

bühren, Vorfälligkeitsentschädigungen bei 

vorzeitiger Rückzahlung) an.

7. Keine Rückvergütungen

Der Paribus KVG fl ießen keine Rückvergütun-

gen der aus dem Vermögen der Investment-

gesellschaft an die Verwahrstelle oder an 

Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwands-

erstattungen zu. Vergütungen, die aus dem 

Vermögen der Investmentgesellschaft an die 

Paribus KVG geleistet werden, werden nicht 

für Vergütungen an Vermittler von Anteilen 

an der Investmentgesellschaft auf den Be-

stand von vermittelten Anteilen verwendet.

8. Gesamtkostenquote

Im Jahresbericht werden die im Geschäfts-

jahr zulasten der Investmentgesellschaft 

angefallenen Kosten (ohne Transaktionsge-

bühr- und kosten) offengelegt und als Quote 

des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 

ausgewiesen. Diese Gesamtkostenquote be-

trägt ca. 13,49 % des Nettoinventarwertes 

zum 31. Dezember 2014. Sie setzt sich zu-

sammen aus der Vergütung für die Verwal-

tung der Investmentgesellschaft (wie der 

Vergütung der Gesellschafter der Invest-

mentgesellschaft, der Treuhandkommandi-

tistin und der Vergütung der Paribus KVG), 

der Vergütung für die Verwahrstelle sowie 

den Aufwendungen, die der Investmentge-

sellschaft zusätzlich belastet wurden ein-

schließlich der in dem Geschäftsjahr ange-

fallenen einmaligen Initialkosten. Transakti-

onsgebühren und -kosten werden nicht 

berücksichtigt.

Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb 

bestehen aus dem Ausgabeaufschlag in 

Höhe von bis zu 5 % des Beteiligungsbetra-

ges. Beteiligt sich ein Anleger als Direkt-

kommanditist an der Investmentgesell-

schaft, fallen bei dem Erwerb der Beteili-

gung außerdem Kosten für die notarielle 

Beglaubigung der Handelsregistervollmacht 

und die Veröffentlichung im Handelsregister 

an. Ferner können Kosten für den eigenen 

Vermögensberater oder -vermittler anfallen, 

falls der Anleger von sich aus und ohne Mit-

wirkung der Investmentgesellschaft einen 

solchen einschaltet. Außerdem können Kos-

ten durch die Aufnahme einer Fremdfi nan-

zierung für den Erwerb der Beteiligung und/

oder bei Einzahlung des Beteiligungsbetra-

ges zzgl. Ausgabeaufschlag für Bankgebüh-

ren entstehen. Die Höhe der vorgenannten 

Kosten ist einzelfallabhängig und kann da-

her nicht konkret beziffert werden. 

Bei nicht fristgerechter Einzahlung des Aus-

gabepreises können Kosten durch Verzugs-

zinsen in gesetzlicher Höhe von fünf Pro-

zentpunkten (Verbraucher) bzw. acht Pro-

zentpunkten (Nichtverbraucher) über dem 

Basiszinssatz entstehen. Scheidet ein Anle-

ger wegen Nichtleistung seiner Beteili-

gungssumme aus der Investmentgesell-

schaft aus, kann die Paribus KVG bzw. die 

Treuhandkommanditistin die Erstattung der 

vorstehenden Kosten maximal in Höhe von 

100 % des Anteilswertes verlangen.

Kosten im Zusammenhang mit der Verwal-

tung können durch die Beglaubigung der 

Handelsregistervollmacht beim Wechsel 

eines Anlegers von der Treugeberstellung 

zum Direktkommanditisten, durch Reisekos-

ten für die Teilnahme an ordentlichen und 

außerordentlichen Gesellschafterversamm-

lungen oder durch Kosten der Bevollmächti-

gung und des Bevollmächtigten für Gesell-

schafterversammlungen, für Aufwendungen 

bei der Ausübung des Rechtes zur Einsicht-

nahme in Bücher und Aufzeichnungen oder 

die diesbezügliche Beauftragung eines von 

Berufs wegen zur Verschwiegenheit ver-

pfl ichteten Vertreters sowie für Kommunika-

tions- und Portokosten für die Kommunikati-

on mit der Investmentgesellschaft oder der 

Treuhandkommanditistin und für die Teilnah-

me an schriftlichen Abstimmungen entste-

hen. Diese Kosten entstehen jeweils individu-

ell; ihre Höhe ist einzelfallabhängig und kann 

daher nicht konkret beziffert werden. 

Kosten im Zusammenhang mit der Veräuße-

rung bzw. einer dinglichen Belastung können 

entstehen, wenn der Anleger seine Beteili-

gung überträgt bzw. dinglich belastet, wobei 

die Paribus KVG bzw. Treuhandkommanditis-

tin die Erstattung in Höhe von max. 100 % des 

Anteilswertes verlangen kann. Dazu gehören 

ggf. die Kosten für das Handelsregister. Kos-

ten für den eigenen Vermögensberater oder 

-vermittler entstehen, falls der Anleger solche 

Dienstleister selbst einschaltet. Die Höhe die-

ser Kosten ist einzelfallabhängig und kann 

daher nicht konkret beziffert werden. Schließ-

lich können dem Anleger Kosten für die Ablö-

sung einer von ihm individuell aufgenomme-

nen Fremdfi nanzierung entstehen.

Bei einem vorzeitigen Ausscheiden des An-

legers aus der Investmentgesellschaft kön-

nen weitere Kosten durch die Ermittlung des 

Abfi ndungsanspruches entstehen. Scheidet 

der Anleger nicht zum Ende des Kalender-

jahres, sondern unterjährig aus der Invest-

mentgesellschaft aus, ist ggf. eine besonde-

re Auseinandersetzungsbilanz auf den Zeit-

punkt des Ausscheidens aufzustellen, deren 

Kosten der Anleger zu tragen hat. Eine kon-

krete Bezifferung dieser Kosten ist zum Zeit-

punkt der Vertriebsanzeige nicht möglich, 

weil sie von mehreren nicht feststehenden 

Faktoren abhängt. 

Ferner haben die Treuhandkommanditisten 

gegen den Treugeber ggf. einen Anspruch 

auf Freistellung von weiteren Kosten (insbe-

sondere Rechtsverfolgungs- und -verteidi-

gungskosten, Haftungsansprüche und sons-

tige Schadensfälle, die im Rahmen ihrer Tä-

tigkeit entstehen). Sofern und soweit Anleger 

von Dritten aufgrund eines Haftungstatbe-

standes in Anspruch genommen werden, 

können zusätzliche Kosten für die Einschal-

tung von Rechtsberatern, Gerichtskosten 

und sonstige Kosten für die Befriedung von 

Haftungsansprüchen entstehen. Ein der In-

vestmentgesellschaft als Treugeber beige-

tretener Anleger hat die Treuhandkomman-

ditistin bei einer solchen Inanspruchnahme 

von einer entsprechenden Haftung freizu-

stellen. Paribus KVG bzw. die Treuhandkom-
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Da der Anleger grundsätzlich kein Recht auf 

Rückgabe von Anteilen hat, beschränkt sich 

das Liquiditätsmanagement bei der Invest-

mentgesellschaft auf das Vorhalten ausrei-

chender Liquidität für das Bestreiten der Zah-

lungen an die Anleger und der laufenden Kos-

ten auf Ebene der Investmentgesellschaft. 

Zur Gewährleistung des Liquiditätsmanage-

ments hat Paribus KVG als Kapitalverwal-

tungsgesellschaft für die von ihr verwalteten 

Investmentvermögen schriftlich grundsätzli-

che Verfahren festgelegt, die es ihr ermögli-

chen, die Liquiditätsrisiken der Investment-

gesellschaft zu überwachen. Paribus KVG hat 

hierzu ein angemessenes Liquiditätsma-

nagement, insbesondere auf Grundlage 

• von § 30 KAGB, 

• der AIFM-Richtlinie,

• der Level-2-VO

implementiert. 

Zur Steuerung der Liquiditätsrisiken wird im 

Rahmen des Liquiditätsmanagements stets 

festgehalten, welche Zahlungsverpfl ichtungen 

der Investmentgesellschaft – z. B. Auszahlun-

gen an die Anleger oder Zahlungen aus einer 

außerordentlichen Kündigung der Beteiligung 

durch einen Anleger aus wichtigem Grund – 

sowie deren mittelbaren und unmittelbaren 

Tochtergesellschaften (das heißt der Beteili-

gungsgesellschaft und der Projektgesell-

schaften; Investmentgesellschaft, Beteili-

gungsgesellschaft und Projektgesellschaften 

nachfolgend zusammen „Gesellschaften“ ge-

nannt) bestehen oder grundsätzlich entstehen 

können, und zwar sowohl kurzfristig als auch 

langfristig. Dagegen wird der Anteil der liqui-

den Vermögensgegenstände der Investment-

gesellschaft für verschiedene Leistungsräume 

gerechnet.

Da die Dimensionen der Liquidität der Ge-

sellschaften, die Marktliquidität der Vermö-

gensgegenstände wie auch die Zahlungsver-

pfl ichtungen nicht statisch sind, sondern 

sich über die Zeit verändern und von ver-

schiedenen Faktoren beeinfl usst werden, 

wird Paribus KVG die Liquidität nach Maßga-

be des Vorstehenden stets überwachen. Da-

rüber hinaus werden vorbeugende Maßnah-

men und Vorkehrungen getroffen, um Liqui-

ditätsengpässe vorab zu prognostizieren und 

angemessen entgegenzuwirken.

Neben einer langfristigen Liquiditätsüber-

sicht und einer quartalsweisen Stichtagsli-

quidität führt die Paribus KVG regelmäßig 

Stresstests durch und legt dabei sowohl nor-

male als auch außergewöhnliche Liquidi-

tätsbedingungen zugrunde, was die Bewer-

tung und Überwachung der Liquiditätsrisi-

ken ermöglicht. 

So wird gewährleistet, dass sich das Liquidi-

tätsprofi l der Anlagen der Gesellschaften 

mit den zugrunde liegenden Verbindlichkei-

ten deckt und Liquiditätsrisiken, die sich auf 

Ebene der Investmentgesellschaft oder auf 

Ebene der Vermögensgegenstände der In-

vestmentgesellschaft ergeben können, kon-

trolliert werden.
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XXII. Berichte und Prüfer

1. Stellen, an denen die 
Jahresberichte und die 
nach dem Jahresbericht 
ggf. veröffentlichten 
Halbjahresberichte über 
die Investitionsgesell-
schaft erhältlich sind

Die Jahresberichte und die soweit gesetzlich 

vorgeschrieben nach dem Jahresbericht ggf. 

veröffentlichten Halbjahresberichte über die 

Investmentgesellschaft können von einem 

Anleger bei der Treuhandkommanditistin kos-

tenlos telefonisch, per Post oder E-Mail ange-

fordert werden. Die Kontaktdaten der Treu-

handkommanditistin lauten:

Paribus Trust GmbH

Palmaille 33 

22767 Hamburg

E-Mail: info@paribus-trust.de

Tel.: 040-88 88 00 6-0

2. Zusätzliche 
Informationen 
nach § 300 KAGB

Für zusätzliche Informationen nach § 300 

KAGB gibt es derzeit keine Veranlassung. 

Sollten sich während der Platzierungsphase 

der Investmentgesellschaft Änderungen be-

züglich der prospektierten Daten ergeben, 

legt Paribus KVG die erforderlichen Infor-

mationen, einschließlich neuer Regelungen 

zum Liquiditätsmanagement sowie zum ak-

tuellen Risikoprofi l der Investmentgesell-

schaft sowie der von der Paribus KVG einge-

setzten Steuerungssysteme (Risikomanage-

mentsysteme) im Jahresbericht oder einem 

Nachtrag zu diesem Dokument offen.

3. Maßnahmen zur 
Verbreitung der Berichte 
und der sonstigen 
Informationen über die 
Investmentgesellschaft

Die Jahresberichte der Investmentgesell-

schaft werden innerhalb der gesetzlichen 

Fristen gemäß § 158 KAGB in Verbindung mit 

§ 135 KAGB und in Verbindung mit § 101 Abs. 

2 KAGB erstellt. Im Hinblick auf die Beteili-

gung der Investmentgesellschaft an der Be-

teiligungsgesellschaft werden die in § 148 

Abs. 2 KAGB genannten Angaben im Anhang 

des Jahresberichtes gemacht. 

Die Berichte werden den Anlegern von der 

Treuhandkommanditistin in elektronischer 

Form per E-Mail übermittelt. Auf Verlangen 

der Anleger können die Berichte auch in 

Papierform an die von den Anlegern anzuge-

bende Adresse versandt werden.
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• die Vermögensgegenstände gemäß 

§ 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB und

• zu Liquiditätszwecken in Wertpapiere 

gemäß § 193 KAGB, welche die Anfor-

derungen des § 253 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 

lit. a) KAGB erfüllen, Geldmarktinst-

rumente gemäß § 194 KAGB sowie 

Bankguthaben gemäß § 195 KAGB.

Paribus KVG darf Geschäfte betreiben, die 

zur Anlage ihres eigenen Vermögens erfor-

derlich sind. Paribus KVG darf sich an Unter-

nehmen beteiligen oder Unternehmen grün-

den, wenn der Geschäftszweck des Unter-

nehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im 

Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet 

ist, welche Paribus KVG selbst betreiben 

darf und eine Haftung der Paribus KVG aus 

der Beteiligung durch die Rechtsform des 

Unternehmens beschränkt ist. Paribus KVG 

kann im In- und Ausland Zweigniederlas-

sungen errichten oder erwerben. Weitere 

Geschäfte oder Tätigkeiten darf Paribus KVG 

nicht betreiben.

Geschäftsführung: Die geschäftsführende 

Kommanditistin wird durch ihre gemein-

schaftlich vertretungsberechtigten Geschäfts-

führer Dr. Volker Simmering und Joachim 

Schmarbeck vertreten.

Angaben zur persönlich haftenden 

Gesellschafterin (Komplementärin)

Die Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft 

mbH, Geschäftsadresse: Palmaille 33, 22767 

Hamburg, Telefon: +49 (0) 40-88 88 00 6-0, Te-

lefax: +49 (0) 40-88 88 00 6-99, E-Mail: info@
paribus.eu, Internet: www.paribus-capital.de, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Hamburg unter HRB 99708, ist persön-

lich haftende Gesellschafterin der Invest-

mentgesellschaft und ausnahmsweise zur 

Geschäftsführung berechtigt, sofern die Vor-

nahme einer Geschäftsführungsmaßnahme 

zur Abwendung von Nachteilen für die Invest-

mentgesellschaft unaufschiebbar ist oder sie 

aufgrund zwingender gesetzlicher Regelun-

gen zur Geschäftsführung verpfl ichtet ist. 

Anlegern, deren Beteiligung an der Paribus 

Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene 

Investment-KG unter ausschließlicher Ver-

wendung von Fernkommunikationsmitteln 

zustande kommt, sind rechtzeitig vor Abga-

be ihrer Vertragserklärung (Beitrittserklä-

rung) die nachfolgend dargestellten Infor-

mationen zur Verfügung zu stellen:

Angaben zur Investmentgesellschaft

Die Investmentgesellschaft ist die Paribus 

Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene 

Investment-KG, Geschäftsadresse: Palmaille 

33, 22767 Hamburg, Telefon: +49 (0) 40-88 88 

00 6-0, Telefax: +49 (0) 40-88 88 00 6-99, E-

Mail: info@paribus.eu, Internet: www.pari-

bus-capital.de, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Hamburg unter HRA 115686. 

Hauptgeschäftstätigkeit der Investmentge-

sellschaft: Gegenstand des Unternehmens 

ist die Anlage und Verwaltung der Mittel der 

Gesellschaft nach einer festgelegten Anla-

gestrategie zur gemeinschaftlichen Kapital-

anlage. Die Gesellschaft investiert gemäß 

der §§ 261 bis 272 KAGB in:

• Sachwerte gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 

KAGB, insbesondere Schienenfahrzeu-

ge, Schienenfahrzeugbestand- und -er-

satzteile gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 5 KAGB 

(nachfolgend „Eisenbahninvestitionsgü-

ter“),

• Anteile an Gesellschaften, die nach ih-

rem Gesellschaftsvertrag nur Sachwer-

te gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 KAGB, ins-

besondere Eisenbahninvestitionsgüter, 

sowie die zur Bewirtschaftung dieser 

Vermögensgegenstände erforderlichen 

Vermögensgegenstände oder Beteili-

gungen an solchen Gesellschaften er-

werben dürfen sowie 

• Bankguthaben gemäß §§ 261 Abs. 1 

Nr. 7 und 195 KAGB. 

Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, 

alle mit dem Gesellschaftszweck im Zusam-

menhang stehenden und zu seiner Errei-

chung notwendigen und zweckmäßig er-

scheinenden Geschäfte und Handlungen 

vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen 

zu lassen. Sie ist ferner berechtigt, Zweig-

niederlassungen zu errichten, gleichartige 

oder ähnliche Unternehmen zu erwerben 

oder zu gründen.

Geschäftsführung: Zur Geschäftsführung und 

zur Vertretung der Investmentgesellschaft ist 

ausschließlich die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbH als geschäftsführende Kommanditistin 

berechtigt und verpfl ichtet. Persönlich haften-

de Gesellschafterin der Investmentgesell-

schaft ist die Paribus-SK-Rail Verwaltungsge-

sellschaft mbH.

Angaben zur geschäftsführenden 

Kommanditistin und Kapitalverwaltungs-

gesellschaft

Die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbH, Geschäftsadresse: Palmaille 33, 22767 

Hamburg, Telefon: +49 (0) 40-88 88 00 6-0, 

Telefax: +49 (0) 40-88 88 00 6-99, E-Mail: 

info@paribus.eu, Internet: www.paribus-

capital.de, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 

125704, ist zur Geschäftsführung der Invest-

mentgesellschaft berechtigt und verpfl ichtet. 

Hauptgeschäftstätigkeit der Paribus KVG: Pa-

ribus KVG ist eine Kapitalverwaltungsgesell-

schaft im Sinne des Kapitalanlagegesetz-

buchs (KAGB). Gegenstand des Unterneh-

mens ist die Verwaltung von inländischen 

Investmentvermögen (kollektive Vermögens-

verwaltung). Folgende inländische Invest-

mentvermögen sind Gegenstand der kollekti-

ven Vermögensverwaltung:

• geschlossene inländische Publikums-

AlF gemäß §§ 261 ff. KAGB sowie

• geschlossene inländische Spezial-AlF 

gemäß §§ 285 ff. KAGB, welche in die 

folgenden Vermögensgegenstände in-

vestieren:

• Immobilien, einschließlich Wald, Forst 

und Agrarland,

• Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeug-

bestandteile und Schienenfahrzeuger-

satzteile,
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Hauptgeschäftstätigkeit der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin: Unternehmensge-

genstand der Komplementärin ist die Ver-

waltung eigenen Vermögens.

Geschäftsführung: Die Paribus-SK-Rail Ver-

waltungsgesellschaft mbH wird durch ihre ge-

meinschaftlich vertretungsberechtigten Ge-

schäftsführer Dr. Christopher Schroeder und 

Dr. Volker Simmering vertreten.

Angaben zur Treuhandkommanditistin

Treuhandkommanditistin ist die Paribus Trust 

GmbH, Geschäftsadresse: Palmaille 33, 

22767 Hamburg, Telefon: +49 (0) 40-88 88 00 

6-0, Telefax: +49 (0) 40-88 88 00 6-99, E-Mail: 

info@paribus.eu, Internet: www.paribus-

capital.de, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 95393. 

Hauptgeschäftstätigkeit der Treuhandkom-

manditistin: Die Hauptgeschäftstätigkeiten 

der Treuhänderin sind insbesondere die 

Überwachung der Einzahlung der Beteili-

gungsbeträge der Anleger, die Vertretung 

der Anleger in Gesellschafterversammlun-

gen, die Führung eines Anlegerregisters, die 

Veranlassung der Handelsregisteranmel-

dungen sowie die Koordination der Anleger-

kommunikation.

Geschäftsführung: Die Paribus Trust GmbH 

wird durch ihren einzelvertretungsberech-

tigten Geschäftsführer Carsten Riemer ver-

treten. 

Aufsichtsbehörde

Nach Rechtslage zum Zeitpunkt der Ver-

triebsanzeige ist für die Investmentgesell-

schaft, die Treuhänderin und die Komple-

mentärin die Zulassung durch eine Auf-

sichtsbehörde nicht vorgesehen.

Zuständige Aufsichtsbehörde der Kapital-

verwaltungsgesellschaft ist die Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Name und ladungsfähige Anschrift des für 

die Anbieterin handelnden Vermittlers

Siehe Eintragung auf der Beitrittserklärung.

Vertragssprache

Die Sprache, in der die Vertragsbedingungen 

und die vorliegenden Vorabinformationen 

mitgeteilt werden, sowie die Sprache, in der 

die Investmentgesellschaft die Kommunika-

tion während der Vertragslaufzeit zu führen 

sich verpfl ichtet, ist Deutsch.

Rechtsordnung und Gerichtsstand

Der Unternehmer legt bei Aufnahme der Ver-

tragsbeziehungen zum Anleger vor Abschluss 

des Fernabsatzvertrages deutsches Recht 

zugrunde. Auf den Fernabsatzvertrag ist 

deutsches Recht anwendbar. Ist der Anleger 

Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, gelten 

im Hinblick auf das zuständige Gericht die ge-

setzlichen Regelungen. Handelt es sich bei 

dem Anleger nicht um einen Verbraucher, ist 

der Gerichtsstand für den Gesellschaftsver-

trag der Investmentgesellschaft und den 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag Hamburg.

Außergerichtliche Streitschlichtung

Erwirbt der Anleger die Beteiligung im Wege 

des Fernabsatzes im Sinne des § 312b und c 

BGB, kann er bei Streitigkeiten aus der An-

wendung der Vorschriften des BGB betref-

fend Fernabsatzverträge über Finanzdienst-

leistungen die bei der 

Deutsche Bundesbank

– Schlichtungsstelle –

Postfach 11 12 32

60047 Frankfurt am Main

Telefon: 069-2388-1907

Telefax: 069-2388-1919

Internet: www.bundesbank.de

eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Die 

Beschwerde ist unter kurzer Schilderung des 

Sachverhalts und unter Beifügung der zum 

Verständnis der Beschwerde erforderlichen 

Unterlagen zu erheben. Der Anleger (Be-

schwerdeführer) hat zu versichern, dass er in 

der Streitigkeit noch kein Gericht, keine 

Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, 

die Streitbeilegung betreibt, angerufen und 

auch noch keinen außergerichtlichen Ver-

gleich mit dem Beschwerdegegner abge-

schlossen hat. Im Übrigen gilt die Schlich-

tungsstellen-Verfahrensordnung. Diese ist 

unter der vorgenannten Adresse der Deut-

schen Bundesbank erhältlich. Der Anleger 

kann jedoch unabhängig davon Klage vor den 

zuständigen Gerichten erheben.

Bei Streitigkeiten, die das Rechtsverhältnis 

zur Investmentgesellschaft und zur Treu-

handkommanditistin sowie alle mit der Ver-

waltung ihrer Beteiligung im Zusammenhang 

stehenden Sachverhalte betreffen, können 

die Anleger, unbeschadet ihres Rechts, die 

Gerichte anzurufen, zudem ein außergericht-

liches Schlichtungsverfahren bei der Om-

budsstelle Geschlossene Fonds e. V. einleiten. 

Die Anschrift, bei der die Verfahrensordnung 

der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e. V., 

die die Voraussetzungen für den Zugang zur 

Schlichtungsstelle regelt, sowie ein Merk-

blatt erhältlich sind, lautet:

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

Postfach 640222, 10048 Berlin

Telefon: 030-257 616 90

Telefax: 030-257 616 91

info@ombudsstelle-gfonds.de

www.ombudsstelle-gfonds.de

Zu weiteren Einzelheiten vgl. im Kapitel „An-

teile und Rechtsstellung der Anleger“, Ab-

schnitt 2.

Garantiefonds

Ein Garantiefonds oder andere Entschädi-

gungsregelungen, wie bspw. der Einlagensi-

cherungsfonds des Bundesverbandes deut-

scher Banken, stehen für Beteiligungsange-

bote wie das vorliegende nicht zur Verfügung. 

Die wesentlichen Risiken der Beteiligung 

sind im Kapitel „Risiken“ dargestellt.

Wesentliche Leistungsmerkmale

Der Anleger beteiligt sich entweder mittel-

bar als Treugeber über die Treuhandkom-

manditistin oder – ggf. durch entsprechende 

Umwandlung seiner Treugeberstellung – 

unmittelbar als Direktkommanditist an der 

Investmentgesellschaft. Die Anleger partizi-

pieren indirekt über Ergebniszuweisungen 

und Ausschüttungen der Investmentgesell-

schaft an den Erträgen der von der Invest-

mentgesellschaft (teilweise mittelbar) ge-

haltenen Beteiligungen an der Beteiligungs-

gesellschaft und den Projektgesellschaften.

Der Beitritt zur Investmentgesellschaft als 

Direktkommanditist erfolgt, indem der Anle-

ger die diesem Verkaufsprospekt beigefügte 

Beitrittserklärung vollständig ausgefüllt und 

rechtsverbindlich unterzeichnet– ggf. über 

den Vertriebspartner – bei der Treuhand-
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Zahlung und Erfüllung der Verträge, 

Verzugszinsen, weitere Vertragsbedingungen

Der Beteiligungsbetrag und der Ausgabe-

aufschlag sind von den Anlegern wie folgt zu 

leisten: 

• Der Ausgabepreis (Beteiligungsbe-

trag zzgl. Ausgabeaufschlag) ist in-

nerhalb von zwölf Tagen nach Annah-

me der Beitrittserklärung und nach 

Zugang einer schriftlichen Einzah-

lungsaufforderung der Treuhandkom-

manditistin auf das unten stehende 

Einzahlungskonto zu zahlen.

Paribus KVG bzw. die Treuhandkommandi-

tistin ist berechtigt, den Ausgabepreis in 

zwei Einzahlungsraten abzurufen. In diesem 

Fall ist der Ausgabepreis wie folgt zu leisten:

• Ein Teilbetrag in Höhe von 20 % des Be-

teiligungsbetrages zzgl. Ausgabeauf-

schlag auf den vollen Beteiligungsbe-

trag ist innerhalb von zwölf Tagen nach 

Annahme der Beitrittserklärung und 

nach Zugang einer schriftlichen Ein-

zahlungsaufforderung der Treuhand-

kommanditistin auf das unten stehen-

de Einzahlungskonto zu zahlen.

• Ein Teilbetrag in Höhe von 80 % des Be-

teiligungsbetrages ist innerhalb von 

zwölf Tagen nach Zugang einer schrift-

lichen Einzahlungsaufforderung der 

Treuhandkommanditistin auf das un-

ten stehende Einzahlungskonto zu 

zahlen, spätestens jedoch sechs Mo-

nate nach Annahme der Beitrittserklä-

rung. Die Treuhandkommanditistin 

wird die zweite Einzahlungsrate in Ab-

hängigkeit von den zu tätigenden un-

mittelbaren und mittelbaren Investitio-

nen und den Kosten der Investmentge-

sellschaft abrufen, wenn und soweit 

der Kapitalbedarf der Investmentge-

sellschaft bzw. der Beteiligungsgesell-

schaft oder der Projektgesellschaften 

dies erfordert. Die erforderlichen Kapi-

talabrufe der zweiten Einzahlungsrate 

erfolgen für jeden Anleger in voller 

Höhe und unter Berücksichtigung der 

zeitlichen Abfolge der Beitritte, begin-

nend mit dem zuerst der Investment-

gesellschaft beigetretenen Anleger.

kommanditistin einreicht und die Treuhand-

kommanditistin das Angebot des Anlegers 

zum Beitritt zur Investmentgesellschaft ge-

mäß Beitrittserklärung im Namen der In-

vestmentgesellschaft annimmt. Hierdurch 

gibt der Anleger gegenüber der Treuhand-

kommanditistin gleichzeitig ein Angebot auf 

Abschluss des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages mit der Treuhandkommanditistin 

als Verwaltungstreuhänderin ab. Die Beteili-

gung des Anlegers als Direktkommanditist 

kommt aufschiebend bedingt mit seiner Ein-

tragung als Kommanditist in das Handelsre-

gister zustande. Die Beteiligung an der In-

vestmentgesellschaft als Treugeber erfolgt, 

indem der Anleger die diesem Verkaufspros-

pekt beigefügte Beitrittserklärung vollstän-

dig ausgefüllt und rechtsverbindlich unter-

zeichnet – ggf. über den Vertriebspartner –

bei der Treuhandkommanditistin einreicht. 

Hierdurch gibt der Anleger gegenüber der 

Treuhandkommanditistin ein Angebot auf 

Abschluss eines Treuhandvertrages mit der 

Treuhandkommanditistin und gleichzeitig 

zum Beitritt als mittelbar beteiligter Treuge-

ber an der Investmentgesellschaft ab. Zur 

Wirksamkeit des Treuhandverhältnisses so-

wie der mittelbaren Beteiligung des Anle-

gers an der Investmentgesellschaft bedarf 

es zusätzlich der Annahme der Beitrittser-

klärung durch die Treuhandkommanditistin.

Mit der Beteiligung sind das Recht auf Teil-

nahme am Gewinn und Verlust der Invest-

mentgesellschaft, das Recht auf Auszahlung 

von freier Liquidität, das Stimmrecht bei Be-

schlussfassung in der Gesellschafterver-

sammlung der Investmentgesellschaft, das 

Recht auf abschriftliche Mitteilung des Jah-

resberichtes und auf Prüfung von dessen 

Richtigkeit unter Einsichtnahme in die Bü-

cher der Investmentgesellschaft, das Recht 

auf Errichtung eines Beirates, auf Auszah-

lung des Auseinandersetzungsguthabens 

beim Ausscheiden aus der Investmentge-

sellschaft, auf Übertragung der Beteiligung 

an der Investmentgesellschaft und auf Be-

teiligung am Liquidationserlös der Invest-

mentgesellschaft sowie die Pfl ichten zur 

Einlageleistung zzgl. Ausgabeaufschlag und 

zur Eintragung der Haftsumme im Handels-

register von 10 % der Pfl ichteinlage verbun-

den Die Einzelheiten zu den wesentlichen 

Leistungsmerkmalen sind dem Gesell-

schaftsvertrag der Investmentgesellschaft 

und dem Kapitel „Anteile und Rechtsstellung 

der Anleger“ zu entnehmen.

Preise

Der Anleger hat den in der Beitrittserklä-

rung vereinbarten Beteiligungsbetrag zzgl. 

eines Ausgabeaufschlages in Höhe von bis 

zu 5 % zu leisten. Der Mindestbeteiligungs-

betrag eines Anlegers beträgt 10.000 Euro 

(ohne Ausgabeaufschlag). Höhere Beteili-

gungsbeträge müssen ohne Berücksichti-

gung des Ausgabeaufschlags ohne Rest 

durch 1.000 teilbar sein.

Weitere vom Anleger zu zahlende 

Steuern und Kosten, zusätzliche 

Telekommunikationskosten

Liefer- und Versandkosten, sonstige Kosten, 

Telekommunikationskosten oder gesondert 

berechnete Kommunikationskosten fallen 

nicht an. Zu den weiteren Kosten des Anle-

gers siehe das Kapitel „Kosten“, Abschnitt 6.

Die steuerlichen Auswirkungen einer Betei-

ligung sind ausführlich im Kapitel „Bedeut-

same Steuervorschriften“ beschrieben. Bei 

Fragen sollte sich der Anleger an die für ihn 

zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steu-

erlichen Berater wenden.

Eigene Kosten für z. B. Telefon, Internet, Porto, 

Überweisungen etc. hat der Anleger selbst zu 

tragen.

Spezielle Risiken der Beteiligung

Die Beteiligung an der Investmentgesell-

schaft unterliegt speziellen Risiken, die mit 

einer Investition in geschlossene Invest-

mentvermögen verbunden sind. Die mit der 

Beteiligung verbundenen Risiken sind aus-

führlich im Kapitel „Risiken“ dargestellt.

Sprache und Gültigkeitsdauer der zur 

Verfügung gestellten Informationen 

Die hier zur Verfügung gestellten Informati-

onen beruhen auf dem Stand zum Zeitpunkt 

der Vertriebsanzeige. Sie sind während der 

Dauer des Vertriebs der Anteile an der In-

vestmentgesellschaft wirksam und werden 

während dieses Zeitraums, ggf. durch einen 

Nachtrag zum Verkaufsprospekt, aktuali-

siert. Sämtliche Informationen stehen nur in 

deutscher Sprache zur Verfügung.
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Die Bankverbindung des Einzahlungskontos 

lautet:

Empfänger: Paribus Rail Portfolio III GmbH 

& Co. geschlossene Investment-KG

Referenz: Beteiligung Paribus Rail Portfolio III

Bank: Hamburger Sparkasse AG

BLZ: 200 505 50

Kontonummer: 1002 150 462

IBAN: DE23 2005 0550 1002 1504 62

BIC: HASPDEHHXXX

Die Zahlung des Ausgabepreises hat für die 

Empfängerin kostenfrei zu erfolgen.

Soweit ein Direktkommanditist den Ausga-

bepreis nach Mahnung und Fristsetzung 

nicht erbringt, ist Paribus KVG darüber hin-

aus ermächtigt und bevollmächtigt, den Be-

teiligungsbetrag des säumigen Direktkom-

manditisten unter entsprechender Anpas-

sung der Haftsumme auf den eingezahlten 

Betrag abzgl. Ausgabeaufschlag herabzu-

setzen, den säumigen Direktkommanditis-

ten aus der Investmentgesellschaft auszu-

schließen und/oder im entsprechenden Um-

fang neue Direktkommanditisten in die 

Investmentgesellschaft aufzunehmen. Im 

Falle der Treugeber ist die Treuhandkom-

manditistin berechtigt, den Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag mit einem Treugeber, 

der nach Mahnung und Fristsetzung nicht 

die volle Zahlung leistet, außerordentlich zu 

kündigen oder im Falle einer nicht vollstän-

digen Zahlung den vom Treugeber in der 

Beitrittserklärung übernommenen Beteili-

gungsbetrag auf den tatsächlich eingezahl-

ten Betrag abzgl. Ausgabeaufschlag herab-

zusetzen. Die hierbei für den Anleger anfal-

lenden zusätzlichen Kosten sind im Kapitel 

„Kosten“, Abschnitt 6. näher dargestellt.

Hinsichtlich des Verzugsschadens, der im 

Zusammenhang mit der Nichtleistung des 

Ausgabepreises bzw. der Herabsetzung des 

Beteiligungsbetrages entsteht, gelten die 

gesetzlichen Regelungen.

Widerrufsrechte

Dem Anleger steht ein gesetzliches Wider-

rufsrecht zu. Einzelheiten zu der Widerrufs-

belehrung und zu den Rechtsfolgen des Wi-

derrufes sind in der Beitrittserklärung ent-

halten.

Mindestlaufzeit der Verträge, vertragliche 

Kündigungsregelungen

Die Laufzeit der Investmentgesellschaft ist 

entsprechend des Gesellschaftsvertrages 

der Investmentgesellschaft bis zum 31. De-

zember 2026 befristet. Wird die Platzie-

rungsphase der Investmentgesellschaft – 

ein weiteres Mal – um bis zu ein Jahr über 

den 31. Dezember 2015 hinaus verlängert, 

endet die Laufzeit der Gesellschaft am 31. 

Dezember 2027. Die Investmentgesellschaft 

wird nach Ablauf dieser Laufzeit aufgelöst 

und abgewickelt (liquidiert), es sei denn, die 

Gesellschafter beschließen mit einfacher 

Mehrheit die Verlängerung der Laufzeit der 

Investmentgesellschaft. Die Laufzeit der In-

vestmentgesellschaft kann jeweils um bis zu 

zwei Jahre für insgesamt bis zu fünf Jahre 

nach Maßgabe des vorstehenden Satzes ver-

längert werden, wenn einer der nachfolgend 

aufgezählten Gründe vorliegt: 

• Eine längere Vermarktung der Investi-

tionsgüter am Laufzeitende,

• ungünstige Marktbedingungen zum 

Laufzeitende mit Aussicht auf Besse-

rung der Marktbedingungen und hö-

here Rückfl üsse für die Anleger infol-

ge der Verlängerung der Laufzeit,

• der Verkauf einiger oder aller Investi-

tionsgüter ist wegen abgeschlossener 

Mietverträge, die vom geplanten Er-

werber nicht übernommen werden, 

nicht möglich bzw. würde zu einem 

Nachteil für die Projektgesellschaften 

und mittelbar die Investmentgesell-

schaft und die Anleger führen.

Zudem kann die Investmentgesellschaft durch 

Beschluss der Gesellschafterversammlung, 

der bis zum 31. Dezember 2026 einer Mehrheit 

von 75 % der abgegebenen Stimmen und der 

Zustimmung der Paribus KVG, danach der ein-

fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

bedarf, auch vor dem Ende ihrer Laufzeit auf-

gelöst und abgewickelt (liquidiert) werden.

Für Anleger, die während der Laufzeit der 

Investmentgesellschaft ihre mittelbare Be-

teiligung in eine unmittelbare Kommandit-

beteiligung umwandeln wollen, wird die 

Treuhandkommanditistin ihren Kommandit-

anteil an der Investmentgesellschaft in Höhe 

des vom Anleger in der Beitrittserklärung 

übernommenen Beteiligungsbetrages un-

verzüglich nach Eintragung der entspre-

chenden Haftsumme im Handelsregister im 

Wege der Abtretung auf den jeweiligen Anle-

ger übertragen. Damit wird der Anleger Di-

rektkommanditist. Ab der Wirksamkeit der 

Übertragung des Kommanditanteils auf den 

Anleger verwaltet die Treuhandkommandi-

tistin den Kommanditanteil als Verwaltungs-

treuhänderin weiter.

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kann 

gemäß § 9 des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages gekündigt werden.

Die Rechtsfolgen der Beendigung des Ver-

tragsverhältnisses ergeben sich aus § 21 f. 

des Gesellschaftsvertrages der Investment-

gesellschaft sowie § 4 und § 9 des Treuhand- 

und Verwaltungsvertrages. Die Übertragung 

der Kommanditbeteiligung an der Invest-

mentgesellschaft ist nach Maßgabe des § 18 

des Gesellschaftsvertrages der Investment-

gesellschaft möglich. Vertragsstrafen sind 

nicht vorgesehen.

Ende der Verbraucherinformationen bei 

außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-

senen Verträgen und bei Fernabsatzverträ-

gen über Finanzdienstleistungen.
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2. Investitionskriterien

Die Investition in weitere Eisenbahninvestiti-

onsgüter nach Ziffer A. 1. dieser Anlagebe-

dingungen kann über die Beteiligungs- und 

Projektgesellschaften erfolgen. Für die Ein-

haltung der nachfolgend dargestellten In-

vestitionskriterien ist die Höhe der von der 

Investmentgesellschaft jeweils (mittelbar) 

gehaltenen Beteiligung an der Beteiligungs-

gesellschaft bzw. den Projektgesellschaften 

maßgeblich. Die Beteiligungsgesellschaft 

und die Projektgesellschaften haben ihren 

jeweiligen Sitz in Deutschland und somit im 

Geltungsbereich des KAGB sowie der sog. 

AIFM-Richtlinie. Darüber hinaus gelten fol-

gende Investitionskriterien für die unmittel-

bare oder mittelbare Investition in weitere 

Eisenbahninvestitionsgüter:

• Mindestens 60 % des zu investieren-

den Kapitals werden in Lokomotiven 

und/oder Triebwagen für den Perso-

nen- und/oder Güterverkehr inves-

tiert. 

• Bezogen auf die Investition in Loko-

motiven sollen maximal 75 % des zu 

investierenden Kapitals in Streckenlo-

komotiven investiert werden.

• Bezogen auf die Investition in Loko-

motiven sollen maximal 75 % des zu 

investierenden Kapitals in Rangierlo-

komotiven investiert werden.

• Bis zu 40 % des zu investierenden Ka-

pitals können in Waggons für den Per-

sonenverkehr investiert werden. Hier-

von wird die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft nur Gebrauch machen, wenn 

hierfür mit Abschluss des Kauf- oder 

Liefervertrages ein verbindlicher Miet- 

oder Leasingvertrag mit einer Laufzeit 

von mindestens 10 Jahre vorliegt.

• Es erfolgt keine Investition in Wag-

gons für den Güterverkehr.

• Mindestens 60 % des zu investieren-

den Kapitals werden in Eisenbahnin-

vestitionsgüter investiert, welche in 

der Europäischen Union und/oder in 

Norwegen und/oder der Schweiz ein-

gesetzt werden. 

• Mindestens 60 % des zu investieren-

den Kapitals werden in neue oder ge-

brauchte Eisenbahninvestitionsgüter 

mit einem Alter bei Ankauf von maxi-

mal 12 Jahren angelegt. 

Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-

schen den Anlegern der

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. 

geschlossene Investment-KG,

Palmaille 33, 22767 Hamburg

(im Folgenden „Investmentgesellschaft“)

und der

Paribus Capital Management GmbH

(künftig fi rmierend als „Paribus Kapital-

verwaltungsgesellschaft mbH“)

Palmaille 33, 22767 Hamburg

(im Folgenden „Kapitalverwaltungsgesell-

schaft“),

die nur in Verbindung mit dem Gesellschafts-

vertrag der Investmentgesellschaft gelten.

A. Vermögensgegenstände

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für 

die Investmentgesellschaft in die folgenden 

Vermögensgegenstände investieren:

1. Sachwerte gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 

KAGB, insbesondere in Schienenfahr-

zeuge, Schienenfahrzeugbestand- und 

-ersatzteile gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 5 

KAGB (nachfolgend „Eisenbahninvesti-

tionsgüter“),

2. Anteile an Gesellschaften, die nach dem 

Gesellschaftsvertrag nur Sachwerte 

gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 KAGB, ins-

besondere Eisenbahninvestitionsgüter, 

sowie die zur Bewirtschaftung dieser 

Vermögensgegenstände erforderlichen 

Vermögensgegenstände oder Beteili-

gungen an solchen Gesellschaften er-

werben dürfen sowie

3. Bankguthaben gemäß §§ 261 Abs. 1 

Nr. 7 und 195 KAGB.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für 

die Investmentgesellschaft nicht in Vermö-

gensgegenstände investieren, die nach § 81 

Abs. 1 Nr. 1 KAGB verwahrt werden müssen. 

B. Anlagegrenzen

1. Vermögensgegenstände der 

Investmentgesellschaft

Die Investmentgesellschaft hält eine Beteili-

gung in Höhe von über 99 % an der Paribus 

Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft 

mbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (nachfol-

gend „Beteiligungsgesellschaft“). Durch die 

Umsetzung des Investitions- und Finanzie-

rungsplans wird diese Beteiligung auf nahe-

zu 100 % erhöht. Die Beteiligungsgesell-

schaft darf nach ihrem Gesellschaftszweck 

nur Eisenbahninvestitionsgüter sowie die 

zur Bewirtschaftung der Eisenbahninvestiti-

onsgüter erforderlichen Vermögensgegen-

stände oder Beteiligungen an solchen Ge-

sellschaften erwerben. 

Dementsprechend hält die Beteiligungsge-

sellschaft wiederum Beteiligungen an der 

Paribus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG 

mit Sitz in Hamburg (nachfolgend „Projektge-

sellschaft 1“) und der Paribus Rail Portfolio 

III SPV 2 GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg 

(nachfolgend „Projektgesellschaft 2“). Die 

Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, ent-

sprechend ihres Gesellschaftszweckes weite-

re gleichartige Gesellschaften zu gründen, zu 

erwerben oder sich an solchen zu beteiligen 

(Projektgesellschaft 1, Projektgesellschaft 2 

und die weiteren Gesellschaften zusammen 

nachfolgend „Projektgesellschaften“). Diese 

Projektgesellschaften dürfen nach ihrem Ge-

sellschaftszweck ebenfalls nur Eisenbahnin-

vestitionsgüter sowie die zur Bewirtschaftung 

der Eisenbahninvestitionsgüter erforderli-

chen Vermögensgegenstände erwerben. 

Entsprechend ihrem Gesellschaftszweck 

haben die Projektgesellschaften 1 und 2 be-

reits Eisenbahninvestitionsgüter erworben 

und vermietet. Die Projektgesellschaften 1 

und 2 sowie etwaige weitere Projektgesell-

schaften beabsichtigen zudem, weitere Ei-

senbahninvestitionsgüter entsprechend ih-

rem Gesellschaftszweck zu erwerben und an 

einen oder mehrere Mieter zu vermieten. 
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Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beabsich-

tigt, für die nach den vorstehenden Investiti-

onskriterien erworbenen Eisenbahninvestiti-

onsgüter Erstmietverträge abzuschließen, die 

im nach Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten gewichteten Durchschnitt bei Abschluss 

eine Laufzeit von mindestens 12 Monaten ha-

ben. Dabei wird eine Mischung aus kurz-, mit-

tel- und langfristigen Mietvertragslaufzeiten 

angestrebt. Vereinbarte Verlängerungsoptio-

nen werden bei der Ermittlung der durch-

schnittlichen Laufzeit zu 50 % angerechnet.

40 % des zu investierenden Kapitals können 

ohne Einhaltung der vorstehenden Investiti-

onskriterien nach Maßgabe von A. investiert 

werden. Hiervon wird die Investmentgesell-

schaft gegebenenfalls Gebrauch machen.

C. Leverage und 
Belastungen

Kreditaufnahmen sind bis zur Höhe von 60 % 

des Verkehrswertes der in der Investment-

gesellschaft befi ndlichen Vermögensgegen-

stände zulässig, wenn die Bedingungen der 

Kreditaufnahme marktüblich sind. 

Die Belastung der von der Investmentgesell-

schaft gehaltenen Vermögensgegenstände 

nach § 261 Abs. 1 KAGB sowie die Abtretung 

und Belastung von Forderungen aus Rechts-

verhältnissen, die sich auf diese Vermögens-

gegenstände beziehen, sind bis zur Höhe von 

60 % des Verkehrswertes der in der Invest-

mentgesellschaft befi ndlichen Vermögens-

gegenstände zulässig, wenn dies mit einer 

ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung ver-

einbar ist und die Verwahrstelle zustimmt.

Die von Gesellschaften im Sinne des § 261 

Abs. 1 Nr. 3 KAGB – d. h. von der Beteiligungs-

gesellschaft und/oder den Projektgesell-

schaften – aufgenommenen Kredite, gehalte-

nen Vermögensgegenstände und deren Be-

lastung werden bei der Berechnung der 

vorgenannten 60 %-Grenzen entsprechend 

der Beteiligung der Investmentgesellschaft 

an der Beteiligungsgesellschaft und mittelbar 

an den Projektgesellschaften berücksichtigt.

Die vorstehenden Grenzen für die Kreditauf-

nahme und die Belastungen gelten nicht 

während der Dauer des erstmaligen Ver-

triebs der Investmentgesellschaft, längs-

tens jedoch nicht für einen Zeitraum von 18 

Monaten ab Beginn des Vertriebes nach den 

Vorschriften des KAGB. 

D. Derivate

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand ha-

ben, dürfen nur zur Absicherung der von der 

Investmentgesellschaft, der Beteiligungsge-

sellschaft oder den Projektgesellschaften 

jeweils gehaltenen Vermögensgegenstände 

gegen einen Wertverlust getätigt werden.

E. Anteilsklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungs-

merkmale. Unterschiedliche Anteilsklassen 

gemäß § 149 Abs. 2 KAGB in Verbindung mit 

§ 96 Abs. 1 KAGB werden nicht gebildet.

F. Ausgabepreis und 
Rückgabeabschlag

1. Ausgabepreis 

Der Ausgabepreis für einen Anleger ent-

spricht der Summe aus seinem – ggf. mittel-

bar über die Paribus Trust GmbH als Treu-

handkommanditistin (nachfolgend „Treuhand-

kommanditistin“ genannt) – gezeichneten 

Beteiligungsbetrag und dem Ausgabeauf-

schlag in Höhe von bis zu 5 % des von dem 

Anleger gezeichneten Beteiligungsbetrages 

(Beteiligungsbetrag und Ausgabeaufschlag 

zusammen nachfolgend „Ausgabepreis“). Der 

gezeichnete Beteiligungsbetrag beträgt für 

jeden Anleger mindestens 10.000 Euro. Höhe-

re Summen müssen ohne Rest durch 1.000 

teilbar sein. 

2. Summe aus Ausgabeaufschlag und 

Initialkosten

Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und 

den während der Platzierungsphase anfal-

lenden Initialkosten beträgt maximal 18,2 % 

des Ausgabepreises. Dies entspricht 19,1 % 

des gezeichneten Beteiligungsbetrages.

3. Ausgabeaufschlag 

Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % des Be-

teiligungsbetrages. Es steht der Kapitalver-

waltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren 

Ausgabeaufschlag zu berechnen.

4. Initialkosten

Neben dem Ausgabeaufschlag werden der 

Investmentgesellschaft während der Plat-

zierungsphase einmalige Kosten in Höhe 

von bis zu 14,1 % des Beteiligungsbetrages 

belastet (Initialkosten). Die Initialkosten sind 

spätestens mit dem Ende der Platzierungs-

phase zur Zahlung fällig. Die Initialkosten 

und deren Fälligkeit sind detailliert im Ver-

kaufsprospekt dargestellt.

Abhängig vom platzierten Beteiligungskapi-

tal betragen die Initialkosten:

Beteiligungskapital 

in Euro

Initialkosten in % 
des Beteiligungsbetrages

10.000.000 (Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie)

bis zu 14,1 % 

30.000.000 (geplantes Beteiligungskapital) bis zu 11,4 %

60.000.000 (maximales Beteiligungskapital) bis zu 10,8 %
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d) Die Treuhandkommanditistin erhält 

für die gegenüber allen Anlegern ein-

schließlich der Direktkommanditisten 

erbrachten administrativen Verwal-

tungsfunktionen von der Investment-

gesellschaft eine jährliche Vergütung 

in Höhe von bis zu 0,2618 % der Be-

messungsgrundlage im jeweiligen 

Geschäftsjahr. Für die Zeit vom 1. Ja-

nuar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 

beträgt die jährliche Vergütung jedoch 

mindestens 41.650 Euro. Die Treu-

handkommanditistin ist berechtigt, 

hierauf quartalsweise anteilige Vor-

schüsse auf Basis der jeweils aktuel-

len Planzahlen zu erheben.

e) Die Vergütungen, die die Kapitalver-

waltungsgesellschaft und die Gesell-

schafter der Investmentgesellschaft 

für ihre Tätigkeiten für die Jahre 2013 

und 2014 erhalten haben, werden in 

dem Verkaufsprospekt ausführlich 

dargestellt. 

4. Vergütungen und Kosten auf Ebene 

der Beteiligungsgesellschaft und 

der Projektgesellschaften

Auf Ebene der von der Investmentgesellschaft 

gehaltenen Beteiligungsgesellschaft sowie 

der von dieser gehaltenen Projektgesell-

schaften fallen Vergütungen, etwa für deren 

Organe und Geschäftsleiter sowie für mit der 

Unterstützung der Verwaltung der Schienen-

fahrzeuge beauftragte Dritte, und weitere 

Kosten an. Diese werden nicht unmittelbar 

der Investmentgesellschaft in Rechnung ge-

stellt, wirken sich aber mittelbar über den 

Wert der Projektgesellschaften und der Betei-

ligungsgesellschaft auf den Nettoinventar-

wert der Investmentgesellschaft aus. Der Ver-

kaufsprospekt enthält hierzu konkrete Erläu-

terungen.

5. Verwahrstellenvergütung

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstel-

le beträgt bis zu 0,5 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, min-

destens jedoch 33.320 Euro. Die Verwahr-

stelle kann hierauf quartalsweise anteilige 

Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 

Planzahlen erhalten.

5. Steuern

Die Beträge berücksichtigen die aktuellen 

Steuersätze, insbesondere der Umsatzsteuer. 

Bei einer Änderung der gesetzlichen Steuer-

sätze werden die genannten Bruttobeträge 

bzw. Prozentsätze entsprechend angepasst.

G. Laufende Kosten

1. Summe aller laufenden Vergütungen

Die Summe aller von der Investmentgesell-

schaft zu zahlenden laufenden Vergütungen 

an die Kapitalverwaltungsgesellschaft und an 

Gesellschafter der Investmentgesellschaft 

gemäß den nachstehenden Ziffern 2 bis 3 

kann jährlich insgesamt bis zu 0,7 % der Be-

messungsgrundlage im jeweiligen Geschäfts-

jahr betragen, für den Zeitraum ab dem 1. Ja-

nuar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 jedoch 

mindestens 102.638 Euro. Daneben können 

Transaktionsvergütungen nach Ziffer 7 und 

eine erfolgsabhängige Vergütung nach Ziffer 8 

berechnet werden.

2. Bemessungsgrundlage

Als Bemessungsgrundlage für die Berech-

nung der laufenden Vergütungen gilt die 

Summe aus dem durchschnittlichen Netto-

inventarwert der Investmentgesellschaft im 

jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum 

jeweiligen Berechnungsstichtag von der In-

vestmentgesellschaft an die Anleger geleis-

teten Auszahlungen, maximal aber 100 % 

des von den Anlegern gezeichneten Beteili-

gungsbetrages (vorstehend und nachste-

hend „Bemessungsgrundlage“).

Wird der Nettoinventarwert nur einmal jähr-

lich ermittelt, wird für die Berechnung des 

Durchschnitts der Wert am Anfang und am 

Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

3. Vergütungen, die an die 

Kapitalverwaltungs gesellschaft und 

die Gesellschafter der Investment-

gesellschaft zu zahlen sind 

a) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft er-

hält für die Verwaltung der Investment-

gesellschaft von dieser erstmalig für 

das Geschäftsjahr 2015 eine jährliche 

Vergütung in Höhe von bis zu 0,2975 % 

der Bemessungsgrundlage.

Für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 

zum 31. Dezember 2015 beträgt die 

jährliche Vergütung jedoch mindestens 

44.625 Euro. Ab Liquidationseröffnung 

durch Laufzeitende, Gesellschafterbe-

schluss oder sonstige Gründe nach 

§ 131 HGB beträgt die jährliche Vergü-

tung bis zu 0,2975 % der Bemessungs-

grundlage.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist 

berechtigt, auf die jährliche Vergütung 

quartalsweise anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 

zu erheben. Mögliche Überzahlungen 

sind nach Feststellung des tatsächli-

chen Nettoinventarwerts sowie der 

tatsächlich geleisteten Auszahlungen 

auszugleichen. 

b) Die Komplementärin der Investment-

gesellschaft, d. h. die Paribus-SK-Rail 

Verwaltungsgesellschaft mbH, erhält 

von der Investmentgesellschaft als 

Entgelt für ihre Haftungsübernahme 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 

bis zu 0,00595 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäfts-

jahr. Für die Zeit vom 1. Januar 2015 

bis zum 31. Dezember 2015 beträgt 

die jährliche Vergütung jedoch min-

destens 1.488 Euro. Die Komplemen-

tärin ist berechtigt, hierauf quartals-

weise anteilige Vorschüsse auf Basis 

der jeweils aktuellen Planzahlen zu 

erheben.

c) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft in 

ihrer Funktion als geschäftsführende 

Kommanditistin der Investmentge-

sellschaft erhält von der Investment-

gesellschaft als Entgelt für ihre Ge-

schäftsführungstätigkeit eine jährli-

che Vergütung in Höhe von bis zu 

0,0595 % der Bemessungsgrundlage 

im jeweiligen Geschäftsjahr. Für die 

Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. 

Dezember 2015 beträgt die jährliche 

Vergütung jedoch mindestens 14.875 

Euro. Sie ist berechtigt, hierauf quar-

talsweise anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzah-

len zu erheben.
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6. Aufwendungen, die zu Lasten der 

Investmentgesellschaft gehen

a) Folgende Kosten einschließlich dar-

auf ggf. entfallender Steuern hat die 

Investmentgesellschaft zu tragen: 

1. Kosten für die externen Bewerter für 

die Bewertung der Vermögensgegen-

stände gem. §§ 261, 271 KAGB; 

2. Kosten für Geldkonten und Zahlungs-

verkehr, ggf. einschließlich der bank-

üblichen Kosten für Auslandsüber-

weisungen;

3. Aufwendungen für Fremdkapital ein-

schließlich Zwischenfi nanzierung von 

Eigenkapital, insbesondere an Dritte 

gezahlte Zinsen sowie Kosten für die 

Vermittlung und Bereitstellung des 

Fremdkapitals, nicht jedoch für die 

Stellung der Platzierungs- und Finan-

zierungsgarantie;

4. für die Vermögensgegenstände entste-

hende Bewirtschaftungskosten (Ver-

waltungs-, Instandhaltungs- und Be-

triebskosten, die von Dritten in Rech-

nung gestellt werden);

5. Kosten für die Prüfung der Invest-

mentgesellschaft durch deren Ab-

schlussprüfer;

6. Von Dritten in Rechnung gestellte 

Kosten für die Geltendmachung und 

Durchsetzung von Rechtsansprüchen 

der Investmentgesellschaft sowie der 

Abwehr von gegen die Investmentge-

sellschaft erhobenen Ansprüchen;

7. Gebühren und Kosten, die von staatli-

chen und anderen öffentlichen Stellen 

in Bezug auf die Investmentgesell-

schaft erhoben werden;

8. Ab Zulassung der Investmentgesell-

schaft zum Vertrieb entstandene Kos-

ten für Rechts- und Steuerberatung 

im Hinblick auf die Investmentgesell-

schaft und ihre Vermögensgegen-

stände (einschließlich steuerrechtli-

cher Bescheinigungen), die von exter-

nen Rechts- oder Steuerberatern in 

Rechnung gestellt werden;

9. Kosten für die Beauftragung von 

Stimmrechtsbevollmächtigten, soweit 

diese gesetzlich erforderlich sind;

10. Steuern und Abgaben, die die Invest-

mentgesellschaft schuldet.

b) Auf Ebene der von der Investmentge-

sellschaft gehaltenen Beteiligungs-

gesellschaft sowie der von dieser ge-

haltenen Projektgesellschaften kön-

nen ebenfalls Kosten nach Maßgabe 

der vorstehenden lit. a) anfallen. Hin-

zu kommen Kosten für die Buchhal-

tung und die Erstellung der Jahresab-

schlüsse sowie weitere Kosten im Zu-

sammenhang mit dem Ankauf der 

Vermögensgegenstände gem. A. Die-

se Kosten werden nicht unmittelbar 

der Investmentgesellschaft in Rech-

nung gestellt, gehen aber unmittelbar 

in die Rechnungslegung der Beteili-

gungsgesellschaft und der Projektge-

sellschaften ein, schmälern ggf. deren 

Vermögen und wirken sich mittelbar 

über den Wertansatz der Beteiligung 

in der Rechnungslegung auf den Net-

toinventarwert der Investmentgesell-

schaft aus. 

c) Aufwendungen, die bei der Beteili-

gungsgesellschaft oder den Projekt-

gesellschaften aufgrund von beson-

deren Anforderungen des KAGB ent-

stehen, sind von den daran beteiligten 

Gesellschaften, die diesen Anforde-

rungen unterliegen, im Verhältnis ih-

rer Anteile zu tragen.

7. Transaktionsgebühr sowie Transak-

tions- und Investitionskosten

a) Werden die Vermögensgegenstände 

gemäß A. dieser Anlagebedingungen 

verkauft, so erhält die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft eine Transaktionsge-

bühr in Höhe von 1,785 % des Veräuße-

rungswertes. Die Transaktionsgebühr 

fällt auch an, wenn die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft die Veräußerung für 

Rechnung der Beteiligungs- oder Pro-

jektgesellschaft tätigt, an der die In-

vestmentgesellschaft (mittelbar) betei-

ligt ist, und zwar jeweils zu Lasten der 

Gesellschaft, für deren Rechnung die 

Veräußerung erfolgt (nachfolgend „ver-

äußernde Gesellschaft“). Der veräu-

ßernden Gesellschaft werden darüber 

hinaus die auf die Transaktion ggf. ent-

fallenden Steuern und Gebühren ge-

setzlich vorgeschriebener Stellen be-

lastet. 

Im Falle der Veräußerung der Eisen-

bahninvestitionsgüter der Projektge-

sellschaften für Rechnung der Projekt-

gesellschaften bemisst sich die Trans-

aktionsgebühr an dem erzielten 

Nettoverkaufspreis ohne Umsatzsteu-

er. Im Falle der Veräußerung der Ge-

sellschaftsanteile an einer oder allen 

Projektgesellschaften für Rechnung 

der Beteiligungsgesellschaft oder der 

Gesellschaftsanteile an der Beteili-

gungsgesellschaft für Rechnung der 

Investmentgesellschaft bemisst sich 

die Transaktionsgebühr an dem Ver-

kehrswert der mittelbar veräußerten 

Eisenbahninvestitionsgüter. Das heißt, 

dem Kaufpreis für die Gesellschaftsan-

teile ist insbesondere das Fremdkapital 

der Projektgesellschaft(en) und ggf. 

der Beteiligungsgesellschaft hinzuzu-

rechnen und weitere Vermögensge-

genstände der Projektgesellschaften 

und ggf. der Beteiligungsgesellschaft 

(z. B. Forderungen und Bankguthaben) 

hiervon abzuziehen. Von dem Verkaufs-

erlös bzw. dem Verkehrswert ist jeweils 

ein Anteil in Höhe des mittelbar über 

die Beteiligungsgesellschaft gehalte-

nen Anteils der Investmentgesellschaft 

an der Projektgesellschaft anzusetzen. 

Der veräußernden Gesellschaft kön-

nen die im Zusammenhang mit diesen 

Transaktionen von Dritten beanspruch-

ten Kosten unabhängig vom tatsächli-

chen Zustandekommen des Geschäfts 

belastet werden.

b) Der Investmentgesellschaft werden 

die im Zusammenhang mit nicht von 

vorstehender lit. a) erfassten Trans-

aktionen, ggf. der Belastung oder Ver-

mietung der Vermögensgegenstände 

von Dritten beanspruchten Kosten be-

lastet. Diese Aufwendungen ein-

schließlich der in diesem Zusammen-

hang anfallenden Steuern können der 

Investmentgesellschaft unabhängig 

vom tatsächlichen Zustandekommen 

des Geschäfts belastet werden.
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• Der Verkauf einiger oder aller Investi-

tionsgüter ist wegen abgeschlossener 

Mietverträge, die vom geplanten Er-

werber nicht übernommen werden, 

nicht möglich bzw. würde zu einem 

Nachteil für die Projektgesellschaften 

und mittelbar die Investmentgesell-

schaft und die Anleger führen.

Zudem kann die Investmentgesellschaft durch 

Beschluss der Gesellschafterversammlung, 

der bis zum 31. Dezember 2026 einer Mehrheit 

von 75 % der abgegebenen Stimmen und der 

Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft, danach der einfachen Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen bedarf, auch vor dem 

Ende ihrer Laufzeit aufgelöst und abgewickelt 

(liquidiert) werden.

Im Rahmen der Liquidation der Investment-

gesellschaft werden die laufenden Geschäf-

te beendet (sofern nicht bereits zuvor been-

det), etwaige noch offene Forderungen der 

Investmentgesellschaft eingezogen, das üb-

rige Vermögen in Geld umgesetzt und etwai-

ge verbleibende Verbindlichkeiten der In-

vestmentgesellschaft beglichen. Ein nach 

Abschluss der Liquidation verbleibendes 

Vermögen der Investmentgesellschaft wird 

nach den Regeln des Gesellschaftsvertrages 

und den anwendbaren handelsrechtlichen 

Vorschriften verteilt. 

Spätestens sechs Monate nach Ablauf des 

Geschäftsjahres der Investmentgesellschaft 

legt die Investmentgesellschaft einen ge-

prüften Jahresbericht gemäß § 158 KAGB in 

Verbindung mit § 135 KAGB, auch in Verbin-

dung mit § 101 Absatz 2 KAGB, vor. Für die 

Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft 

werden die in § 148 Absatz 2 KAGB genann-

ten Angaben im Anhang des Jahresberichtes 

gemacht.

Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufs-

prospekt und in den Wesentlichen Anleger-

informationen angegebenen Stellen erhält-

lich. Ferner wird er im Bundesanzeiger be-

kannt gemacht. 

8. Erfolgsabhängige Vergütung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat An-

spruch auf eine zusätzliche erfolgsabhängige 

Vergütung, wenn zum Berechnungszeitpunkt 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die Anleger haben Auszahlungen in 

Höhe ihres geleisteten Beteiligungs-

betrages erhalten, wobei die Haft-

summe erst im Rahmen der Liquidati-

on ausgekehrt wird.

b) Die Anleger haben darüber hinaus Aus-

zahlungen in Höhe einer durchschnitt-

lichen jährlichen Verzinsung von 7,0 % 

bezogen auf ihren geleisteten Beteili-

gungsbetrag für den Zeitraum von der 

jeweiligen vollständigen Zahlung des 

Ausgabepreises bis zum Berechnungs-

zeitpunkt erhalten.

Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsab-

hängige Vergütung für die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft in Höhe von 20 % aller 

weiteren Auszahlungen aus Gewinnen der 

Investmentgesellschaft.

Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängi-

ge Vergütung wird nach der Veräußerung 

aller Vermögensgegenstände, zur Zahlung 

fällig.

9. Sonstige vom Anleger 

zu entrichtende Kosten

Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Invest-

mentgesellschaft oder Veräußerung eines 

Anteils auf dem Zweitmarkt kann die Kapi-

talverwaltungsgesellschaft bzw. die Treu-

handkommanditistin vom Anleger Erstat-

tung für notwendige Auslagen in nachgewie-

sener Höhe, jedoch nicht mehr als 100 % des 

Anteilwertes verlangen.

10. Steuern

Die Beträge berücksichtigen die aktuellen 

Steuersätze insbesondere der Umsatzsteuer. 

Bei einer Änderung der Steuergesetzgebung, 

insbesondere der gesetzlichen Steuersätze, 

werden die genannten Bruttobeträge bzw. 

Prozentsätze entsprechend angepasst.

H. Auszahlungen

Die verfügbare Liquidität der Investmentge-

sellschaft soll an die Anleger ausgezahlt 

werden, soweit sie nicht nach Auffassung 

der Geschäftsführung der Investmentgesell-

schaft als angemessene Liquiditätsreserve 

zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

Fortführung der Geschäfte der Investment-

gesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zah-

lungsverpfl ichtungen oder zur Substanzer-

haltung bei der Investmentgesellschaft be-

nötigt wird. 

Die Höhe der Auszahlung kann variieren. Es 

kann zur Aussetzung von Auszahlungen 

kommen. 

I. Geschäftsjahr und 
Jahresbericht

Das Geschäftsjahr der Investmentgesell-

schaft beginnt am 1. Januar und endet am 

31. Dezember. 

Die Laufzeit der Investmentgesellschaft ist 

entsprechend des Gesellschaftsvertrages der 

Investmentgesellschaft bis zum 31. Dezem-

ber 2026 befristet. Wird die Platzierungsfrist 

der Investmentgesellschaft um bis zu ein 

Jahr über den 31. Dezember 2015 hinaus ver-

längert, endet die Laufzeit der Investmentge-

sellschaft am 31. Dezember 2027. Sie wird 

nach Ablauf dieser Laufzeit aufgelöst und ab-

gewickelt (liquidiert), es sei denn, die Gesell-

schafter beschließen mit einfacher Mehrheit 

die Verlängerung der Laufzeit der Invest-

mentgesellschaft. Die Laufzeit der Invest-

mentgesellschaft kann jeweils um bis zu zwei 

Jahre für insgesamt bis zu fünf Jahre nach 

Maßgabe des vorstehenden Satzes verlängert 

werden, wenn einer der nachfolgend aufge-

zählten Gründe vorliegt: 

• Eine längere Vermarktung der Investi-

tionsgüter am Laufzeitende.

• Ungünstige Marktbedingungen zum 

Laufzeitende mit Aussicht auf Besse-

rung der Markbedingungen und höhe-

re Rückfl üsse für die Anleger infolge 

der Verlängerung der Laufzeit.

137

E. Anlagebedingungen



F. Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft

ren Gesellschafter das Kapital der Ge-

sellschaft (ohne Ausgabeaufschlag 

gem. § 4 Abs. 4) durch das öffentliche 

Angebot von Vermögensanlagen, das 

heißt durch Aufnahme weiterer Kom-

manditisten oder durch Erhöhung der 

Pfl ichteinlage der Treuhandkomman-

ditistin, um bis zu 29.989.000 Euro auf 

bis zu 30.000.000 Euro zu erhöhen (im 

Folgenden „Kapitalerhöhung“). Die ge-

schäftsführende Kommanditistin ist 

nach eigenem Ermessen berechtigt, 

das Kommanditkapital einmalig oder 

in mehreren Schritten um weitere bis 

zu 30.000.000 Euro auf bis zu 

60.000.000 Euro zu erhöhen und die 

Dauer der Platzierungsphase zweimal 

um jeweils maximal ein Jahr, mithin 

höchstens bis zum 31. Dezember 2016, 

zu verlängern.

2. Die Kapitalerhöhung wird durchge-

führt, indem

a. eine Person/Personenmehrheit (im 

Folgenden „Direktkommanditisten“) 

der Gesellschaft den Beitritt zur Ge-

sellschaft sowie der Treuhänderin 

den Abschluss eines Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages als Verwal-

tungstreuhand (Anlage 1) anbietet, die 

Treuhandkommanditistin das Angebot 

des Anlegers zum Beitritt zur Gesell-

schaft gemäß Beitrittserklärung im 

Namen der geschäftsführenden Kom-

manditistin annimmt, wobei der Di-

rektkommanditist auf den Zugang der 

Annahmeerklärung verzichtet und die 

Treuhandkommanditistin das Ange-

bot des Anlegers zum Abschluss des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

als Verwaltungstreuhand gemäß Bei-

trittserklärung annimmt und somit 

das Kommanditkapital entsprechend 

erhöht wird, oder

b. eine Person/Personenmehrheit (im 

Folgenden „Treugeber“) der Treu-

handkommanditistin durch Abgabe ei-

ner Beitrittserklärung den Abschluss 

eines Treuhand- und Verwaltungsver-

trages (Anlage 1) anbietet, die Treu-

handkommanditistin das Angebot des 

Anlegers gemäß Beitrittserklärung 

annimmt, wobei der Treugeber auf 

den Zugang der Annahmeerklärung 

§ 1 

Firma; Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet:

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. 

geschlossene Investment-KG (nach-

folgend “Gesellschaft”).

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 

Hamburg.

3. Die Gesellschaft beginnt mit ihrer 

Eintragung in das Handelsregister.

§ 2 

Unternehmensgegenstand

1. Gegenstand des Unternehmens ist die 

Anlage und Verwaltung der Mittel der 

Gesellschaft nach einer festgelegten 

Anlagestrategie zur gemeinschaftli-

chen Kapitalanlage. Die Gesellschaft 

investiert gemäß der §§ 261 bis 272 

KAGB:

• Sachwerte gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 

KAGB, insbesondere Schienenfahr-

zeuge, Schienenfahrzeugbestand- und 

-ersatzteile gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 5 

KAGB (nachfolgend „Eisenbahninvesti-

tionsgüter“),

• Anteile an Gesellschaften, die nach 

ihrem Gesellschaftsvertrag nur Sach-

werte gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 KAGB, 

insbesondere Eisenbahninvestitions-

güter, sowie die zur Bewirtschaftung 

dieser Vermögensgegenstände er-

forderlichen Vermögensgegenstände 

oder Beteiligungen an solchen Gesell-

schaften erwerben dürfen sowie 

• in Bankguthaben gemäß §§ 261 Abs. 1 

Nr. 7 und 195 KAGB. 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle 

mit dem Gesellschaftszweck im Zu-

sammenhang stehenden und zu 

seiner Erreichung notwendigen und 

zweckmäßig erscheinenden Geschäf-

te und Handlungen vorzunehmen oder 

durch Dritte vornehmen zu lassen. Sie 

ist ferner berechtigt, Zweigniederlas-

sungen zu errichten, gleichartige oder 

ähnliche Unternehmen zu erwerben 

oder zu gründen.

§ 3 

Gesellschafter und Kapital

1. Persönlich haftende Gesellschafterin 

ist die Paribus-SK-Rail Verwaltungs-

gesellschaft mbH, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichtes 

Hamburg unter HRB 99708, (im Fol-

genden „Komplementärin“). Sie er-

bringt keine Einlage und ist am Vermö-

gen der Gesellschaft nicht beteiligt. 

2. Gründungskommanditistinnen sind: 

a. Paribus Capital Management GmbH 

mit einer Pfl ichteinlage in Höhe von 

1.000 Euro, eingetragen im Handels-

register des Amtsgerichtes Hamburg 

unter HRB 125704 (im Folgenden 

„geschäftsführende Kommanditistin“) 

und

b. Paribus Trust GmbH mit einer Pfl icht-

einlage in Höhe von 10.000 Euro, 

eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichtes Hamburg unter HRB 

95393 (im Folgenden „Treuhandkom-

manditistin“).

3. Die für die Gründungskommanditis-

tinnen ins Handelsregister einzutra-

gende Haftsumme beträgt jeweils 

10 % der Pfl ichteinlage.

4. Die Aufnahme von Kommanditisten 

erfolgt im Außenverhältnis unter der 

aufschiebenden Bedingung ihrer Ein-

tragung in das Handelsregister. 

5. Auf alle Gesellschafter und ihre Orga-

ne fi ndet § 112 HGB (Wettbewerbsver-

bot) keine Anwendung. Insoweit bedarf 

eine Änderung des Gesellschaftsver-

trages eines einstimmigen Gesell-

schafterbeschlusses.

§ 4 

Beitritt neuer Gesellschafter; 

Kapitalerhöhung und -senkung

1. Zur Durchführung der Investitionen 

gemäß § 7 ist die geschäftsführende 

Kommanditistin in ihrer Funktion als 

Kapitalverwaltungsgesellschaft bis 

zum 31. Dezember 2014 (im Folgenden 

„Platzierungsphase“) unter Befreiung 

von § 181 BGB unwiderrufl ich bevoll-

mächtigt, ohne Zustimmung der ande-
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verzichtet und die Treuhänderin ihre 

Kommanditeinlage entsprechend er-

höht.

3. Der Betrag, mit dem sich die Treuge-

ber oder Direktkommanditisten (im 

Folgenden gemeinsam „Anleger“) an 

der Gesellschaft beteiligen, soll min-

destens 10.000 Euro betragen und 

ohne Rest durch 1.000 teilbar sein (im 

Folgenden „Beteiligungsbetrag“).

4. Direktkommanditisten sowie die 

Treuhänderin – soweit sie ihre bei 

der Gründung übernommene Einlage 

erhöht – haben einen Ausgabeauf-

schlag in Höhe von 5 % des jeweiligen 

Beteiligungsbetrages zu zahlen (im 

Folgenden „Ausgabeaufschlag“). Die 

Verpfl ichtung zur Zahlung des Aus-

gabeaufschlags wird die Treuhand-

kommanditistin auf Grundlage eines 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

(Anlage 1) an jeden Treugeber weiter-

reichen. 

5. Direktkommanditisten werden mit ei-

ner Haftsumme in Höhe von 10 % des 

Beteiligungsbetrages in das Handels-

register eingetragen. Die von der 

Treuhandkommanditistin für die Treu-

geber zu übernehmende und im Han-

delsregister einzutragende Haftsum-

me beträgt 10 % des Beteiligungsbe-

trages. 

6. Der Beteiligungsbetrag und der Aus-

gabeaufschlag sind von den Anlegern 

wie folgt zu leisten: 

• Ein Teilbetrag in Höhe von 20 % des 

Beteiligungsbetrages zzgl. Ausgabe-

aufschlag auf den vollen Beteiligungs-

betrag ist innerhalb von zwölf Tagen 

nach Annahme der Beitrittserklärung 

und nach Zugang einer schriftlichen 

Einzahlungsaufforderung der Treu-

handkommanditistin auf das Einzah-

lungskonto zu zahlen.

• Ein Teilbetrag in Höhe von 80 % des 

Beteiligungsbetrages (nachfolgend 

„zweite Einzahlungsrate“) ist inner-

halb von zwölf Tagen nach Zugang ei-

ner schriftlichen Einzahlungsauffor-

derung der Treuhandkommanditistin 

auf das Einzahlungskonto zu zahlen, 

spätestens jedoch sechs Monate nach 

Annahme der Beitrittserklärung. Die 

Treuhandkommanditistin wird die 

zweite Einzahlungsrate in Abhängig-

keit von den zu tätigenden unmittel-

baren und mittelbaren Investitionen 

und den Kosten der Gesellschaft ab-

rufen, wenn und soweit der Kapitalbe-

darf der Gesellschaft bzw. Paribus 

Rail Portfolio III Beteiligungsgesell-

schaft mbH & Co. KG (nachfolgend 

„Beteiligungsgesellschaft“) oder der 

Gesellschaften, an denen sich die Be-

teiligungsgesellschaft beteiligt und 

die die Eisenbahninvestitionsgüter er-

werben (nachfolgend „Projektgesell-

schaften“), dies erfordert. Die erfor-

derlichen Kapitalabrufe der zweiten 

Einzahlungsrate erfolgen für jeden 

Anleger in voller Höhe und unter Be-

rücksichtigung der zeitlichen Abfolge 

der Beitritte, beginnend mit dem zu-

erst der Gesellschaft beigetretenen 

Anleger.

• Die Treuhandkommanditistin ist be-

rechtigt, die erste und zweite Einzah-

lungsrate, mithin den vollen Beteili-

gungsbetrag und den Ausgabeauf-

schlag, zeitgleich abzurufen.

7. Soweit ein Kommanditist seine Beteili-

gungssumme nach Mahnung und 

Fristsetzung nicht erbringt, ist die ge-

schäftsführende Kommanditistin er-

mächtigt und bevollmächtigt, die Be-

teiligungssumme des säumigen Kom-

manditisten auf den eingezahlten 

Betrag unter entsprechender Anpas-

sung der Haftsumme herabzusetzen, 

den säumigen Kommanditisten aus 

der Gesellschaft auszuschließen oder 

– unter Befreiung von § 181 BGB – im 

entsprechenden Umfang neue Kom-

manditisten in die Gesellschaft aufzu-

nehmen. Scheidet ein Kommanditist 

nach Maßgabe von Satz 1 aus der Ge-

sellschaft aus, trägt er die im Zusam-

menhang mit seinem Ausscheiden 

entstehenden Kosten, mindestens je-

doch einen Betrag in Höhe des Ausga-

beaufschlags auf den übernommenen 

Beteiligungsbetrag. Der Nachweis ei-

nes geringeren Schadens bleibt dem 

Kommanditisten unbenommen. Ein 

etwaiges Auseinandersetzungsgutha-

ben steht dem Kommanditisten nicht 

zu. 

Hinsichtlich des Verzugsschadens, der 

im Zusammenhang mit der Nichtleis-

tung des Beteiligungsbetrages bzw. 

der Herabsetzung des Beteiligungsbe-

trages entsteht, gelten die gesetzli-

chen Regelungen.

8. Sollte sich während der Platzierungs-

phase herausstellen, dass zur Umset-

zung der Investitionen (vgl. § 7) ein 

geringerer Kapitalbedarf ausreichend 

ist, ist die geschäftsführende Kom-

manditistin ohne Zustimmung der Ge-

sellschafter berechtigt, das öffentli-

che Angebot von Vermögensanlagen 

vorzeitig zu beenden (im Folgenden 

„vorzeitige Schließung der Vermö-

gensanlage“). Satz 1 gilt auch für den 

Fall, dass eine neue Gesetzeslage 

eine vorzeitige Schließung erforder-

lich macht. Übersteigt das gezeichne-

te Eigenkapital der Gesellschaft im 

Zeitpunkt der vorzeitigen Schließung 

der Vermögensanlage den notwendi-

gen Kapitalbedarf zur Umsetzung der 

Investitionen, sind die Beteiligungs-

summen aller Anleger durch Ab-

schreibungen der Kapitalkonten I und 

II (vgl. § 5 Abs. 1 lit. a.) gleichmäßig zu 

kürzen und dem Verrechnungskonto 

gutzuschreiben; die Haftsummen sind 

entsprechend anzupassen.

9. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin kann sich für die Organisation und 

Strukturierung in der Platzierungs-

phase der Dienste Dritter, insbeson-

dere der Treuhänderin, bedienen.

§ 5 

Gesellschafterkonten, Entnahmen

1. Für jeden Gesellschafter werden fol-

gende Konten geführt:

a. Der Beteiligungsbetrag wird auf ei-

nem festen Kapitalkonto (Kapitalkon-

to I) geführt. Der Betrag des Kapital-

kontos I allein ist maßgebend für die 

Beteiligung des Gesellschafters am 

Vermögen und am Ergebnis der Ge-
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§ 8 

Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Komplementärin ist von der Ge-

schäftsführung und – soweit nicht or-

ganschaftliche Vertretung gesetzlich 

zwingend erforderlich ist – auch von 

der Vertretung der Gesellschaft aus-

geschlossen.

2. Zur Geschäftsführung und Vertretung 

ist die geschäftsführende Kommandi-

tistin berechtigt und verpfl ichtet. Sie 

ist zur Einzelvertretung befugt. Die 

Komplementärin, die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin und deren je-

weilige Organe sind von den Be-

schränkungen des § 181 BGB befreit. 

Ihnen steht ein uneingeschränktes 

Informations-, Auskunfts- und Bü-

chereinsichtsrecht zu. Die geschäfts-

führende Kommanditistin übernimmt 

zudem die Funktion der Kapitalver-

waltungsgesellschaft nach § 18 

KAGB. Die Komplementärin und die 

geschäftsführende Kommanditistin 

sind berechtigt und – soweit nach dem 

KAGB erforderlich – verpfl ichtet, ihre 

Geschäftsführungsaufgaben auf Drit-

te zu übertragen. Insbesondere sind 

sie berechtigt und verpfl ichtet, die 

Verwaltung der Gesellschaft im Sinne 

des § 18 KAGB im Namen und für 

Rechnung der Investmentgesellschaft 

auf Dritte, die über die Erlaubnis zum 

Geschäftsbetrieb nach § 20 KAGB ver-

fügen, zu übertragen. Hierzu haben 

die Komplementärin und die ge-

schäftsführende Kommanditistin im 

Namen und für Rechnung der Gesell-

schaft am 11. Juli 2014 einen Fremd-

verwaltungsvertrag geschlossen und 

die geschäftsführende Kommanditis-

tin in ihrer Funktion als Kapitalver-

waltungsgesellschaft mit der exter-

nen Verwaltung der Investmentge-

sellschaft beauftragt. 

3. Die Geschäftsführungsbefugnis der 

geschäftsführenden Kommanditis-

tin erstreckt sich auf den Abschluss 

sämtlicher Verträge und die Vornah-

me aller Geschäfte, die zum üblichen 

Betrieb der Gesellschaft gehören, 

insbesondere auf den Abschluss und 

sellschaft sowie für alle Gesellschaf-

terrechte, soweit nichts anderes gere-

gelt ist. Die Kapitalkonten I können 

nur durch einstimmigen Gesellschaf-

terbeschluss geändert werden, soweit 

in diesem Vertrag nichts anderes ge-

regelt ist.

b. Der Ausgabeaufschlag wird auf dem 

Kapitalkonto II gebucht.

c. Daneben wird für jeden Gesellschaf-

ter ein Verlustvortragskonto (Kapital-

konto III) eingerichtet. Von diesem 

werden die Verlustanteile der Gesell-

schafter abgeschrieben. Gewinnan-

teile werden dem Kapitalkonto III zu-

geschrieben, solange dies durch Ver-

lustanteile negativ ist.

d. Außerdem wird für jeden Gesellschaf-

ter ein Verrechnungskonto geführt, auf 

dem seine Gewinnanteile verbucht 

werden, soweit sie nicht nach Absatz 1 

c) dem Kapitalkonto III gutgebracht 

werden, und alle weiteren Buchungen, 

insbesondere der übrige Zahlungsver-

kehr zwischen der Gesellschaft und 

den Gesellschaftern aufgrund von Ein-

lagen, Entnahmen und sonstigen Liqui-

ditätsauszahlungen (Kapitalkonto IV).

2. Die Konten der Gesellschafter sind 

unverzinslich.

§ 6 

Rechtsstellung der Treugeber; Umwand-

lung in eine Direktbeteiligung

1. Mit Ausnahme ihrer Gründungseinla-

ge erwirbt, hält und verwaltet die 

Treuhandkommanditistin ihre Kom-

manditbeteiligung treuhänderisch für 

die Treugeber. Die Treuhandverhält-

nisse sind in den mit den jeweiligen 

Treugebern geschlossenen Treuhand- 

und Verwaltungsverträgen geregelt, 

die dem Muster gemäß Anlage 1 ent-

sprechen. 

2. Die Treuhandkommanditistin ist be-

rechtigt, ihre Beteiligung vollständig 

oder teilweise im Wege der Sonder-

rechtsnachfolge zu übertragen.

3. Im Innenverhältnis der Gesellschafter 

werden die Treugeber wie unmittelbar 

beteiligte Kommanditisten behandelt. 

Dies gilt insbesondere für die Beteili-

gung am Gesellschaftsvermögen, am 

Gewinn und Verlust, an einem Ausein-

andersetzungsguthaben und einem Li-

quidationserlös sowie für die Ausübung 

von Gesellschafterrechten. Die Teilnah-

me an Gesellschafterversammlungen 

sowie die Ausübung des Stimmrechtes 

der Treugeber ist in den Treuhand- und 

Verwaltungsverträgen geregelt.

4. Jeder Treugeber ist berechtigt, sei-

ne mittelbare Beteiligung unter den 

Voraussetzungen des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages in eine unmit-

telbare Kommanditbeteiligung um-

zuwandeln. Für die in das Handelsre-

gister einzutragende Haftsumme gilt 

§ 3 Abs. 3 entsprechend. Wandelt ein 

Treugeber seine mittelbare Beteili-

gung in eine unmittelbare Beteiligung 

um, wird seine Beteiligung weiterhin 

von der Treuhandkommanditistin ver-

waltet.

5. Mit Ausnahme der Komplementärin 

und der geschäftsführenden Kom-

manditistin beauftragen die Komman-

ditisten die Treuhandkommanditistin 

mit der Verwaltung ihrer Beteiligung. 

Sie können sich zur Wahrnehmung ih-

rer Gesellschafterrechte ebenfalls 

der Treuhandkommanditistin bedie-

nen. Im Rahmen der Verwaltung und 

der Wahrnehmung der Gesellschaf-

terrechte gelten die Bestimmungen 

des Treuhand- und Verwaltungsver-

trages entsprechend.

§ 7 

Investition und Finanzierung

Die beabsichtigten Investitionen sollen nach 

Maßgabe des „Investitions- und Finanzie-

rungsplanes auf Ebene der Gesellschaft 

(Prognose)“, des „konsolidierten Investi-

tions- und Finanzierungsplanes (Prognose)“ 

(im Folgenden „Investitionsplan“) sowie 

nach Maßgabe der in Anlage 2 dargestellten 

Investitionskriterien durchgeführt werden. 

Die Investitionspläne sind diesem Vertrag 

als Anlage 3 beigefügt.
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die Abwicklung bzw. die Vornahme 

der den Investitionsplänen (Anlage 2) 

zugrunde liegenden sowie der im Ver-

kaufsprospekt dargestellten Rechts-

geschäfte und -handlungen. Hierzu 

gehören insbesondere der Abschluss 

und die Umsetzung von Verträgen 

der Gesellschaft mit der Komple-

mentärin, der geschäftsführenden 

Kommanditistin und mit ihnen ver-

bundenen Gesellschaften und Dritten 

bezüglich der Fondskonzeption, Pros-

pektentwicklung und des Marketings, 

der Einwerbung von Eigenkapital, der 

Einrichtung der Treuhand und der 

Mittelverwendungskontrolle. Ferner 

ist die geschäftsführende Komman-

ditistin berechtigt, einen Wirtschafts-

prüfer/eine Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft mit der Prüfung des Jah-

resabschlusses für das Jahr bzw. die 

Jahre bis zum Ende der öffentlichen 

Platzierung zu beauftragen. Sämtli-

che vorgenannten Geschäftstätigkei-

ten und Handlungen bedürfen zu ihrer 

Durchführung keiner gesonderten 

Zustimmung oder Genehmigung der 

Gesellschafter und sind gestattet. 

Die Geschäftsführungsbefugnis der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

umfasst auch die Ausübung der Be-

teiligungsrechte der Gesellschaft an 

der Beteiligungsgesellschaft, soweit 

dieser Gesellschaftsvertrag keine ge-

sonderten Zustimmungserfordernis-

se vorsieht. 

4. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin kann zudem ohne Zustimmung der 

Gesellschafter jegliche Umstrukturie-

rungen der Gesellschaft veranlassen 

und durchführen, die aufgrund neu-

er regulatorischer Anforderungen, 

z. B. durch die Umsetzung der AIFM-

Richtlinie in deutsches Recht, erfor-

derlich sind, sofern diese die Rechte 

und Pfl ichten der Gesellschafter nicht 

wesentlich beeinträchtigen. Hiervon 

umfasst sind insbesondere die Beauf-

tragung einer Verwahrstelle, die Ein-

richtung einer regelmäßigen Bewer-

tung, das Entwerfen, das Einführen 

und das Ändern von Anlagebedingun-

gen, die Umgestaltung der Geschäfts-

führung – z. B. durch Austausch der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

mit einer Kapitalverwaltungsgesell-

schaft im Sinne der AIFM-Richtlinie 

oder durch den Neuabschluss eines 

Geschäftsführungsvertrages (unter 

Ausschluss des § 181 BGB) – und 

der Einrichtung von Risiko- und Li-

quiditätsmanagementsystemen. Dies 

umfasst auch die Beantragung sowie 

die Aufrechterhaltung ggf. erforderli-

cher aufsichtsrechtlicher Erlaubnisse 

einschließlich etwaiger Verwaltungs-

verfahren und/oder eventueller Ge-

richtsverfahren sowie – sofern erfor-

derlich – die Erstellung eines neuen 

Verkaufsprospektes. Zudem ist die 

geschäftsführende Kommanditistin 

ohne Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung berechtigt, die Kün-

digungsfrist zu verlängern, wenn und 

soweit Änderungen aufsichtsrechtli-

cher Vorschriften eine Verlängerung 

der Kündigungsfrist notwendig ma-

chen, um die Qualifi kation der Ge-

sellschaft als geschlossener Fonds zu 

erhalten sowie eine Eigenkapitalzwi-

schenfi nanzierung aufzunehmen bzw. 

einen Eigenkapitalzwischenfi nanzie-

rungsvertrag abzuschließen.

5. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin ist berechtigt, die Geschäftsfüh-

rungsaufgaben auf Dritte zu übertra-

gen und diesen die für die Geschäfts-

führung erforderlichen Vollmachten 

zu erteilen. Die eigene Geschäftsfüh-

rungs- und Vertretungsbefugnis der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

und ihre Verantwortung für die Ge-

schäftsführung bleiben hiervon unbe-

rührt. Die geschäftsführende Kom-

manditistin ist verpfl ichtet, ihren 

Kommanditanteil an der Gesellschaft 

einschließlich ihrer Stellung als ge-

schäftsführende Kommanditistin voll-

ständig auf eine neue Kommanditistin 

zu übertragen, wenn und soweit dies 

aus regulatorischen Gründen erfor-

derlich ist, um eine externe Verwal-

tung im Sinne der regulatorischen 

Vorschriften zu gewährleisten. Die 

geschäftsführende Kommanditistin 

ist verpfl ichtet, bei der Ausführung ih-

rer Tätigkeit als Kapitalverwaltungs-

gesellschaft § 153 KAGB, insbesonde-

re dessen Absatz 1, zu beachten. 

§ 9 

Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte

1. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin bedarf für die Vornahme von Ge-

schäften auf Ebene der Gesellschaft 

bzw. für die Ausübung von Beteili-

gungsrechten der Gesellschaft auf 

Ebene der Beteiligungsgesellschaft, 

die nicht von der Geschäftsführungs-

befugnis nach § 8 umfasst sind, der 

Zustimmung der Gesellschafter nach 

Maßgabe dieses Gesellschafterver-

trages. 

2. Einer Zustimmung für die Vornahme 

von Geschäften gem. Absatz 1 auf Ebe-

ne der Gesellschaft bedürfen, soweit 

nicht in § 8 gestattet, insbesondere:

a. die nicht nach dem KAGB zulässige 

Änderung der Anlagebedingungen im 

Sinne des § 267 KAGB (nachfolgend 

„Anlagebedingungen“) 

b. Erwerb und Veräußerung von Beteili-

gungen an Unternehmen;

c. der Abschluss von Verträgen, die eine 

Beteiligung am Ergebnis oder am Ver-

mögen der Gesellschaft zum Gegen-

stand haben;

d. Erteilung und Widerruf von Prokuren 

und Handlungsvollmachten;

e. Überschreitung des in Bezug auf das 

tatsächliche Eigen- und Fremdkapital 

angepassten konsolidierten Investi-

tions- und Finanzierungsplanes (Prog-

nose) – Anlage 2 zum Gesellschafts-

vertrag – um mehr als 10 % der jeweili-

gen Kostenposition oder um mehr als 

5 % der Gesamtinvestitionssumme;

f. die Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen, die einen 

Betrag von 100.000 Euro im Einzelfall 

oder aber im Kalenderjahr in der 

Summe 500.000 Euro übersteigen.

3. Einer Zustimmung für die Ausübung 

von Beteiligungsrechten der Gesell-

schaft gem. Absatz 1 auf Ebene der 

Beteiligungsgesellschaft bedürfen, 

soweit nicht in § 8 gestattet, insbeson-

dere:
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schaft eine einmalige Vergütung in 

Höhe von 2,3205 % des von den Anle-

gern auf Grundlage des von der ge-

schäftsführenden Kommanditistin zu 

erstellenden KAGB-konformen Pros-

pektes gezeichneten Beteiligungsbe-

trages (exklusive Ausgabeaufschlag). 

Die Vergütung gemäß diesem Para-

graphen entsteht mit dem Ende der 

Platzierungsphase der Gesellschaft 

und ist sofort zur Zahlung fällig. Die 

geschäftsführende Kommanditistin 

ist berechtigt Abschlagsrechnungen 

entsprechend des Platzierungsstan-

des zu stellen;

b. als Entgelt für ihre Geschäftsfüh-

rungstätigkeit eine jährliche Vergü-

tung in Höhe von bis zu 0,0595 % der 

Bemessungsgrundlage im jeweiligen 

Geschäftsjahr. Für die Zeit vom 1. Ja-

nuar 2014 bis zum 31. Dezember 2015 

beträgt die jährliche Vergütung jedoch 

mindestens 14.875 Euro. ; 

c. als Entgelt für die Verwaltung der Ge-

sellschaft nach dem Fremdverwal-

tungsvertrag von der Gesellschaft 

erstmalig für das Geschäftsjahr 2014 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 

bis zu 0,2975 % der Bemessungs-

grundlage. Für die Zeit vom 1. Januar 

2014 bis zum 31. Dezember 2015 be-

trägt die jährliche Vergütung jedoch 

mindestens 44.625 Euro;

d. ab Liquidationseröffnung durch Lauf-

zeitende, Gesellschafterbeschluss oder 

sonstige Gründe nach § 131 HGB eine 

jährliche Vergütung bis zu 0,2975 % der 

Bemessungsgrundlage;

e. im Falle des Verkaufs der Vermögens-

gegenstände gemäß § 2 Ziffer 1 dieses 

Gesellschaftsvertrages durch die Ver-

äußerung der Beteiligung an der Betei-

ligungsgesellschaft erhält die ge-

schäftsführende Kommanditistin eine 

Transaktionsgebühr in Höhe von 

1,785 % des anteiligen Verkehrswertes 

der mittelbar veräußerten Eisenbahnin-

vestitionsgüter. Das heißt, dem Kauf-

preis für die Gesellschaftsanteile ist 

insbesondere das Fremdkapital der 

Projektgesellschaft(en) und der Beteili-

gungsgesellschaft hinzuzurechnen und 

weitere Vermögensgegenstände der 

Projektgesellschaften und ggf. der Be-

• Erwerb und Veräußerung von Beteili-

gungen an Unternehmen;

• Aufnahme und Gewährung von Darle-

hen, soweit nicht vom Gesellschafts-

vertrag der Beteiligungsgesellschaft 

gedeckt;

• Überschreitung des in Bezug auf das 

tatsächliche Eigen- und Fremdkapital 

angepassten Investitions- und Finan-

zierungsplanes auf Ebene der Beteili-

gungsgesellschaft (Prognose) um 

mehr als 10 % der jeweiligen Kosten-

position oder um mehr als 5 % der Ge-

samtinvestitionssumme;

• die Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen, die einen 

Betrag von 100.000 Euro im Einzelfall 

oder aber im Kalenderjahr in der 

Summe 500.000 Euro übersteigen;

• sämtliche weitere Handlungen, die 

über den gewöhnlichen Geschäftsbe-

trieb der Beteiligungsgesellschaft hi-

nausgehen.

4. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin darf in Ausnahmefällen auch ohne 

die nach Abs. 2 und 3 erforderliche Zu-

stimmung handeln, soweit dies zur Ab-

wehr schwerer wirtschaftlicher Nach-

teile für die Gesellschaft geboten und 

eine vorherige Willensbildung der Ge-

sellschafter mit angemessenem Auf-

wand nicht rechtzeitig möglich ist; in 

einem derartigen Fall sind die Gesell-

schafter nachträglich unverzüglich zu 

unterrichten.

5. Abweichend von Absatz 1, 2 und 3 ist 

für den Fall des Bestehens eines Bei-

rates für die folgenden Rechtsge-

schäfte, Rechtshandlungen und Maß-

nahmen nur die Zustimmung des Bei-

rates erforderlich: 

a. Erteilung und Widerruf von Prokuren 

und Handlungsvollmachten auf Ebene 

der Gesellschaft;

b. die Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen auf Ebene der 

Gesellschaft, die einen Betrag von 

250.000 Euro im Einzelfall oder aber im 

Kalenderjahr in der Summe 1.000.000 

Euro nicht übersteigen.

6. Die Gesellschafter sind zur Zustim-

mung zu einer Maßnahme im Sinne 

dieses § 9 im Rahmen eines Gesell-

schafterbeschlusses verpfl ichtet, wenn 

die betreffende Maßnahme aus regula-

torischen Gründen, insbesondere nach 

Vorgabe des KAGB, erforderlich ist. 

§ 10

Vergütungen der Gesellschafter

1. Die Gesellschafter erhalten die in die-

sem § 10 näher dargelegten laufenden 

Vergütungen. Als Bemessungsgrund-

lage für die Berechnung der laufenden 

Vergütungen gilt die Summe aus dem 

durchschnittlichen Nettoinventarwert 

der Investmentgesellschaft im jeweili-

gen Geschäftsjahr und den bis zum je-

weiligen Berechnungsstichtag von der 

Investmentgesellschaft an die Anleger 

geleisteten Auszahlungen, maximal 

aber 100 % des von den Anlegern ge-

zeichneten Beteiligungsbetrages (vor-

stehend und nachstehend „Bemes-

sungsgrundlage“). Wird der Nettoin-

ventarwert nur einmal jährlich 

ermittelt, wird für die Berechnung des 

Durchschnitts der Wert am Anfang und 

am Ende des Geschäftsjahres zugrun-

de gelegt. 

2. Die Komplementärin erhält als Ent-

gelt für die Haftungsübernahme eine 

jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 

0,00595 % der Bemessungsgrundlage 

im jeweiligen Geschäftsjahr. Für die 

Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. 

Dezember 2015 beträgt die jährliche 

Vergütung jedoch mindestens 1.488 

Euro. Die Komplementärin ist berech-

tigt, hierauf quartalsweise anteilige 

Vorschüsse auf Basis der jeweils ak-

tuellen Planzahlen zu erheben. Soll-

ten neben die Komplementärin weite-

re persönlich haftende Gesellschafter 

treten, so wird die Vergütung unter 

ihnen aufgeteilt. 

3. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin erhält 

a. für die Erstellung und Aktualisierung 

der Verkaufsunterlagen gemäß § 4 

Abs. 3 des Fremdverwaltungsvertra-

ges vom 11. Juli 2014 von der Gesell-
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teiligungsgesellschaft (z. B. Forderun-

gen und Bankguthaben) hiervon abzu-

ziehen.. 

Sofern die Vermögensgegenstände auf 

Ebene der Projektgesellschaften oder 

der Beteiligungsgesellschaft veräu-

ßert werden, erhält die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin eine entspre-

chende Transaktionsgebühr auf dieser 

Ebene. 

Die geschäftsführende Kommanditistin 

ist berechtigt, auf die jährliche Vergü-

tung gemäß vorstehenden lit. b) bis d) 

quartalsweise anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 

zu erheben. Mögliche Überzahlungen 

sind nach Feststellung des tatsächli-

chen Nettoinventarwerts sowie der tat-

sächlich geleisteten Auszahlungen 

auszugleichen.

4. Die Treuhandkommanditistin erhält 

für die gegenüber allen Kommanditis-

ten einschließlich der Direktkomman-

ditisten erbrachten administrativen 

Verwaltungsfunktionen von der Ge-

sellschaft eine jährliche Vergütung in 

Höhe von bis zu 0,2618 % der Bemes-

sungsgrundlage im jeweiligen Ge-

schäftsjahr. Für die Zeit vom 1. Januar 

2014 bis zum 31. Dezember 2015 be-

trägt die jährliche Vergütung jedoch 

mindestens 41.650 Euro. Die Treu-

handkommanditistin ist berechtigt, 

hierauf quartalsweise anteilige Vor-

schüsse auf Basis der jeweils aktuel-

len Planzahlen zu erheben.

5. Die in den Absätzen 2, 3 und 4 ge-

nannten Vergütungen

a. stellen Aufwand der Gesellschaft dar 

und sind unabhängig vom Gewinn der 

Gesellschaft auch in Verlustjahren zu 

zahlen;

b. entstehen, soweit in diesem Vertrag 

nicht etwas anderes geregelt ist, je-

weils zum 31. Dezember des betref-

fenden Geschäftsjahres und werden 

jeweils mit Entstehung zur Zahlung 

fällig; für das Geschäftsjahr 2013 fi n-

det im Hinblick auf die erbrachten 

Leistungen und deren Vergütung der 

Gesellschaftsvertrag in der Fassung 

vom 29. April 2013 Anwendung;

c. verstehen sich brutto inkl. Umsatz-

steuer in gesetzlicher Höhe; sie wer-

den angepasst, sofern und soweit sich 

die Höhe der Umsatzsteuer ändert.

6. Die Gesellschaft kann der geschäfts-

führenden Kommanditistin, der Kom-

plementärin und eventuellen für die 

Gesellschaft tätigen oder aufgrund 

von Maßnahmen nach § 8 Abs. 4 tätig 

werdenden Dritten alle zusätzlichen 

Aufwendungen ersetzen, die diesen 

aus der Umsetzung der Maßnahmen 

nach Ziffer § 8 Abs. 4 entstehen. Der 

Aufwendungsersatz gem. Satz 1 um-

fasst nicht etwaige, den Gesellschaf-

ten entstehende Kosten im Zusam-

menhang mit der Beantragung einer 

etwaig erforderlichen aufsichtsrecht-

lichen Erlaubnis.

§ 11

Beirat

1. Zur Beratung der geschäftsführenden 

Kommanditistin kann jederzeit durch 

Beschluss der Gesellschafter für die 

Gesellschaft ein Beirat gebildet und ab-

berufen werden. Der Beirat besteht aus 

drei Mitgliedern, von denen zwei Mit-

glieder aus dem Kreis der Gesellschaf-

ter durch die Gesellschafter gewählt 

werden und ein Mitglied von der Treu-

handkommanditistin bestimmt wird. 

Für den Fall, dass ein Beiratsmitglied – 

aus welchem Grund auch immer – aus 

der Gesellschaft ausscheidet, nimmt 

ein von der Treuhandkommanditistin 

zu bestimmendes Ersatzbeiratsmit-

glied dessen Aufgaben bis zur Wahl ei-

nes neuen Beirates wahr.

2. Der Beirat wird jeweils für drei Jahre 

gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. 

3. Der Beirat gibt sich selbst eine Ge-

schäftsordnung. Er entscheidet über 

die Zustimmung zu den Rechtsge-

schäften, Rechtshandlungen und Maß-

nahmen gem. § 9 Abs. 5.

4. Der Beirat ist kein Organ im Sinne des 

§ 52 GmbH-Gesetz und/oder des § 95 

Aktiengesetz. Der Beirat ist nicht be-

rechtigt, der geschäftsführenden Kom-

manditistin Weisungen zu erteilen. Der 

Beirat ist jedoch berechtigt, von der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

Berichte über die einzelnen Geschäfts-

führungsangelegenheiten zu verlan-

gen. Auf Beschluss des Beirates ist ei-

nes seiner Mitglieder oder ein auf Ver-

langen des Beirates auf Kosten der 

Gesellschaft beauftragter Dritter be-

rechtigt, die Geschäftsbücher der Ge-

sellschaft einzusehen.

5. Die Mitglieder des Beirates haften – 

mit Ausnahme von Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit – nur für Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit. Schadens-

ersatzansprüche gegen den Beirat 

verjähren drei Jahre nach Kenntniser-

langung des die Ersatzpfl icht begrün-

denden Sachverhaltes, soweit sie 

nicht kraft Gesetzes einer kürzeren 

Verjährung unterliegen.

§ 12

Gesellschafterversammlung

1. Gesellschafterversammlungen (ordent-

liche und außerordentliche) werden im 

Regelfall im schriftlichen Verfahren ab-

gehalten. 

2. Gesellschafterversammlungen (or-

dentliche und außerordentliche) im 

schriftlichen Verfahren oder Präsenz-

Gesellschafterversammlungen fi nden 

nur auf Veranlassung der geschäfts-

führenden Kommanditistin oder auf 

schriftlichen Antrag von Gesellschaf-

tern, die zusammen mindestens 10 % 

des Kommanditkapitals vertreten, un-

ter Angabe der Tagesordnung statt. 

3. Zur Durchführung der schriftlichen Be-

schlussfassung hat die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin die Gesellschaf-

ter schriftlich über die zur Abstimmung 

gestellten Beschlussvorlagen zu infor-

mieren. Soweit Beteiligungen von der 

Treuhandkommanditistin verwaltet 

werden, sind dem Schreiben eine 

Stimmempfehlung sowie ggf. eine Stel-

lungnahme der Treuhandkommandi-

tistin hierzu beizufügen. Die Übersen-

dung des Schreibens (im Folgenden 
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men gelten als nicht abgegebene 

Stimmen. Hierauf ist in der erneuten 

Abstimmungsaufforderung hinzuwei-

sen.

3. Eine Präsenz-Gesellschafterversamm-

lung ist beschlussfähig, wenn die Ge-

sellschafter ordnungsgemäß geladen 

wurden und wenigstens 25 % der Stim-

men der Gesellschafter anwesend oder 

vertreten sind. Ist eine Präsenz-Gesell-

schafterversammlung nicht beschluss-

fähig, so ist eine neue Präsenz-Gesell-

schafterversammlung mit einer Frist 

von 21 Tagen einzuberufen. In Eilfällen 

kann die geschäftsführende Komman-

ditistin die Frist zur Einberufung einer 

neuen Präsenz-Gesellschafterver-

sammlung auf 14 Tage oder – soweit 

dies aufgrund der Dringlichkeit zwin-

gend notwendig ist – auf bis zu sieben 

Tage verkürzen. Diese Versammlung ist 

sodann ohne Rücksicht auf die Anzahl 

der vertretenen Stimmen beschlussfä-

hig. In der Einberufung ist hierauf hinzu-

weisen.

4. Stimmenthaltungen zählen sowohl 

bei einer Präsenz-Gesellschafterver-

sammlung als auch bei einer Abstim-

mung im schriftlichen Verfahren bei 

der Beschlussfähigkeit mit, gelten 

aber für die Ermittlung der Mehrheit 

als nicht abgegebene Stimmen. 

5. Pro volle 1.000 Euro auf dem Kapital-

konto I wird eine Stimme gewährt. 

6. Die Treuhandkommanditistin kann bei 

Beschlussfassungen ihr Stimmrecht 

entsprechend den ihr erteilten Weisun-

gen der Treugeber auch unterschiedlich 

ausüben (gespaltenes Stimmrecht). 

7. Über die Ergebnisse der Beschluss-

fassung ist ein Protokoll anzufertigen, 

das von der geschäftsführenden Kom-

manditistin zu unterzeichnen und den 

Gesellschaftern zu übersenden ist. 

Eine namentliche Nennung erfolgt im 

Protokoll nicht. Einsprüche gegen das 

Protokoll sind – unbeschadet der Re-

gelung des nachfolgenden Abs. 8 – in-

nerhalb von vier Wochen nach Absen-

„Abstimmungsaufforderung“) erfolgt 

mittels eines einfachen Briefes an die 

der Gesellschaft zuletzt mitgeteilten 

Anschrift. Über das Ergebnis der Be-

schlussfassung wird von der geschäfts-

führenden Kommanditistin oder einem 

von ihr bestimmten Vertreter (zu Be-

weiszwecken, nicht als Wirksamkeits-

voraussetzung) ein Ergebnisprotokoll 

gefertigt. Die geschäftsführende Kom-

manditistin darf sich für die schriftliche 

Beschlussfassung der Hilfe der Kom-

plementärin oder, soweit Beteiligun-

gen von der Treuhänderin verwaltet 

werden, der Treuhandkommanditistin 

bedienen.

4. Die Gesellschafter sind berechtigt, 

sich bei der schriftlichen Beschluss-

fassung durch einen mit einer schrift-

lichen Vollmacht versehenen Mitge-

sellschafter, Ehegatten, eingetrage-

nen Lebenspartner, in gerader Linie 

Verwandten oder eine mit einer 

schriftlichen Vollmacht versehene 

und zur Berufsverschwiegenheit ver-

pfl ichtete Person vertreten zu lassen. 

Die Vollmacht ist für jedes Verfahren 

der schriftlichen Beschlussfassung 

neu zu erteilen und vorzulegen. 

5. Die Einberufung einer Präsenz-Gesell-

schafterversammlung erfolgt schrift-

lich durch die geschäftsführende Kom-

manditistin unter Bekanntgabe der Ta-

gesordnung und unter Einhaltung einer 

Frist von vier Wochen. In eilbedürftigen 

Fällen ist die geschäftsführende Kom-

manditistin berechtigt, die Frist auf bis 

zu zwei Wochen zu verkürzen. Präsenz-

Gesellschafterversammlungen sollen 

am Sitz der Gesellschaft abgehalten 

werden. Die Bestimmungen hinsicht-

lich der Vertretung im schriftlichen Ab-

stimmungsverfahren gelten entspre-

chend. Die Leitung der Präsenz-Gesell-

schafterversammlung obliegt der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

oder einem von dieser bestimmten Ver-

treter. Über den Verlauf der Versamm-

lung wird von dem Versammlungsleiter 

oder einem von ihm bestimmten Vertre-

ter (zu Beweiszwecken, nicht als Wirk-

samkeitsvoraussetzung) ein Beschluss-

protokoll gefertigt. Die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin darf sich zur 

Einladung und Durchführung der Prä-

senz-Gesellschafterversammlung der 

Hilfe der Komplementärin oder, soweit 

Beteiligungen von der Treuhandkom-

manditistin verwaltet werden, der Treu-

handkommanditistin bedienen.

§ 13

Beschlussfassung, Beschlussfähigkeit, 

Beschlussanfechtung

1. Die Gesellschafter beschließen in den 

in diesem Vertrag und den im Gesetz 

vorgesehenen Fällen.

2. Im schriftlichen Verfahren können die 

Gesellschafter Beschlüsse fassen, 

wenn die Gesellschafter mittels einer 

Abstimmungsaufforderung ordnungs-

gemäß unterrichtet wurden und we-

nigstens 25 % aller Stimmen an der 

schriftlichen Abstimmung teilnehmen. 

Die Stimmen der Gesellschafter müs-

sen innerhalb von vier Wochen nach 

Absendung der Abstimmungsauffor-

derung bei der Gesellschaft eingehen. 

Stimmen, die erst nach Ablauf von vier 

Wochen bei der Gesellschaft eingehen, 

gelten weder für die Beschlussfähig-

keit noch für die Ermittlung des Ab-

stimmungsergebnisses. In eilbedürfti-

gen Fällen ist die geschäftsführende 

Kommanditistin berechtigt, die Frist 

auf bis zu zwei Wochen zu verkürzen. 

Wird in einem schriftlichen Verfahren 

die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, 

so ist eine erneute Abstimmungsauf-

forderung zu übersenden, der eben-

falls eine Stimmempfehlung der Treu-

handkommanditistin beizufügen ist. 

Die Stimmen müssen dann innerhalb 

von 21 Tagen nach Absendung der Ab-

stimmungsaufforderung bei der Ge-

sellschaft eingehen. In Eilfällen kann 

die geschäftsführende Kommanditistin 

die Frist zur Abstimmung auf 14 Tage 

oder – soweit dies aufgrund der Dring-

lichkeit zwingend notwendig ist – auf 

bis zu sieben Tage verkürzen. Die Be-

schlussfähigkeit besteht in diesem Fall 

unabhängig von der Anzahl der an dem 

schriftlichen Verfahren teilnehmenden 

Stimmen. Verspätet eingehende Stim-
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dung schriftlich gegenüber der ge-

schäftsführenden Kommanditistin zu 

erklären. Über Einsprüche gegen das 

Protokoll entscheiden die Gesell-

schafter im Rahmen der nächsten Be-

schlussfassung.

8. Die Unwirksamkeit eines Gesellschaf-

terbeschlusses kann nur im Wege der 

Anfechtungsklage binnen einer Aus-

schlussfrist von einem Monat nach 

Zusendung des Protokolls gerichtlich 

geltend gemacht werden. Nach Ablauf 

dieser Frist gilt ein etwaiger Mangel 

als geheilt. Die Unwirksamkeit eines 

Beschlusses kann nicht darauf ge-

stützt werden, dass Gesellschafter 

nicht ordnungsgemäß geladen wur-

den, wenn und soweit der Beschluss 

nicht auf dem Ladungsmangel beruht. 

9. Das Widerspruchsrecht der Komman-

ditisten nach § 164 HGB ist ausge-

schlossen.

§ 14

Gegenstand der Beschlussfassung, 

Mehrheitserfordernisse 

1. Beschlüsse der Gesellschafter bedür-

fen grundsätzlich der einfachen 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

soweit nicht in diesem Gesellschafts-

vertrag oder gesetzlich zwingend et-

was anderes geregelt ist.

2. Die Gesellschafter sind insbesondere 

zuständig für folgende Beschlussfas-

sungen:

a. Änderungen der Anlagebedingungen, 

die mit den bisherigen Anlagegrund-

sätzen der Gesellschaft nicht verein-

bar sind oder zu einer Änderung der 

Kosten oder wesentlichen Anleger-

rechte führen; 

b. Genehmigung und Feststellung des 

Jahresabschlusses bzw. der Einnah-

menüberschussrechnung;

c. Verwendung des Jahresergebnisses;

d. Entlastung der geschäftsführenden 

Kommanditistin;

e. Entlastung der Komplementärin;

f. Entlastung der Treuhandkommandi-

tistin;

g. ggf. Wahl und Entlastung des Beira-

tes;

h. Wahl des Abschlussprüfers, erstmalig 

für das Geschäftsjahr, das auf den 

Platzierungsschluss folgt; bis zu die-

sem Tag bestimmt die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin den Abschluss-

prüfer;

i. Genehmigung von Geschäften der ge-

schäftsführenden Kommanditistin mit 

sich, soweit hierfür nach diesem Ver-

trag eine Zustimmung nicht bereits 

erteilt ist;

j. Änderung des Gesellschaftsvertra-

ges;

k. Aufl ösung bzw. Liquidation der Ge-

sellschaft gemäß § 22;

l. Verlängerung der Laufzeit der Gesell-

schaft gemäß § 22

m. wesentliche Änderung der Nutzung 

und/oder Verwaltung des Vermögens 

der Gesellschaft, insbesondere Ver-

kauf wesentlicher Teile des Anlage-

vermögens;

n. alle sonstigen von der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin zur Be-

schlussfassung vorgelegten Angele-

genheiten.

3. Beschlüsse zu Abs. 2 lit. j) und m) be-

dürfen – vorbehaltlich abweichender 

Regelungen in diesem Vertrag – einer 

qualifi zierten Mehrheit von 75 % der 

abgegebenen Stimmen sowie der Zu-

stimmung der geschäftsführenden 

Kommanditistin, die diese nur aus 

wichtigem Grund verweigern kann. 

Die Liquiditätslage der Gesellschaft 

kann ein solcher wichtiger Grund 

sein.

4. Für die Änderung der Anlagebedin-

gungen, die mit den bisherigen Anla-

gegrundsätzen der Gesellschaft nicht 

vereinbar sind oder zu einer Änderung 

der Kosten oder der wesentlichen An-

legerrechte führen, bedarf es einer 

qualifi zierten Mehrheit von Anlegern, 

die mindestens 2/3 der Pfl ichteinla-

gen auf sich vereinigen und einer Ge-

nehmigung durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

§ 15

Geschäftsjahr, Jahresabschluss, steuerli-

che Veranlagung

1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Die geschäftsführende Kommanditistin 

wird in ihrer Funktion als Kapitalverwal-

tungsgesellschaft dafür Sorge tragen, 

dass die Verwahrstelle ihren Pfl ichten 

nach § 83 Abs. 6 Satz 2 und Satz 3 KAGB 

nachkommen kann. Innerhalb von 

sechs bzw. soweit gesetzlich zulässig 

innerhalb von neun Monaten nach Ab-

schluss eines jeden Geschäftsjahres ist 

von der geschäftsführenden Komman-

ditistin unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsgemäßer Buchführung und 

Bilanzierung, insbesondere nach 

§§ 158, 135 KAGB sowie der gesetzli-

chen Vorschriften der Jahresbericht der 

Gesellschaft anzufertigen. Die ge-

schäftsführende Kommanditistin wird 

den Jahresbericht spätestens 6 Monate 

nach Ende des Geschäftsjahres gemäß 

§ 160 KAGB offenlegen. 

3. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin wird den zum Jahresbericht gehö-

renden Jahresabschluss und Lagebe-

richt durch einen Wirtschaftsprüfer 

prüfen und testieren lassen. Im Fall 

nachträglicher Änderungen des Jah-

resabschlusses, ist dieser als für das 

Verhältnis der Gesellschafter unterei-

nander bindend anzusehen. 

4. Der Jahresbericht ist den Gesell-

schaftern zuzusenden.

5. Jeder Gesellschafter ist verpfl ichtet, 

seine persönlichen Sondereinnahmen 

und Sonderwerbungskosten des jewei-

ligen Vorjahres bis spätestens zum 31. 

März eines jeden Kalenderjahres un-

aufgefordert der Gesellschaft mitzutei-

len. Unterbleibt die fristgerechte Mittei-

lung, ist eine Berücksichtigung bei der 

einheitlichen und gesonderten Gewinn-

feststellungserklärung der Gesell-

schaft nicht mehr möglich. Der Einzel-

nachweis der Sonderwerbungskosten 

für einen ggf. erforderlichen Einspruch 
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tin wird nach Veräußerung aller 

Vermögensgegenstände zur Zah-

lung fällig.

4. Bei einem Gesellschafterwechsel tritt 

der Rechtsnachfolger hinsichtlich der 

Ergebnisverteilung in die Rechtspositi-

on seines Vorgängers ein. Wird das 

steuerliche Ergebnis im Rahmen einer 

steuerlichen Betriebsprüfung durch 

das zuständige Finanzamt der Gesell-

schaft nachträglich geändert, ist der 

Mehr-/Mindergewinn oder Verlust 

rückwirkend nach den vorstehenden 

Grundsätzen zu verteilen.

5. Allen Gesellschaftern werden Verlust-

anteile auch dann zugerechnet, wenn 

sie die Höhe der Einlagen überstei-

gen. Die Regelungen der Abs. 2 und 4 

gelten, soweit steuerrechtlich zuläs-

sig, auch für die steuerliche Ergebnis-

verteilung.

6. Überschießende von der Gesellschaft 

vereinnahmte Mittelzufl üsse sollen 

den Gesellschaftern mit Ausnahme 

der Komplementärin für Auszahlun-

gen/Entnahmen nach Maßgabe der 

folgenden Regelungen zur Verfügung 

stehen.

7. An Auszahlungen der Gesellschaft 

nimmt ein Kommanditist pro rata tem-

poris erst ab dem Ersten des Monats 

teil, der auf den Monat folgt, in dem er 

seine Beteiligungssumme vollständig 

geleistet hat, jedoch nur, sofern und 

soweit dies nach diesem Vertrag ge-

schuldet war und er dazu durch die 

Treuhänderin aufgefordert wurde. Eine 

vollständige Einzahlung der zweiten 

Einzahlungsrate vor Aufforderung 

durch die Treuhänderin berechtigt 

nicht zur Teilnahme an den Auszahlun-

gen der Gesellschaft.

8. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin kann nach pfl ichtgemäßem Ermes-

sen angemessene Teilbeträge des Ge-

winns und/oder der erwirtschafteten 

und/oder bestehenden Liquiditäts-

überschüsse zur Risikovorsorge oder 

für etwaige Investitionen einer Rückla-

gegen den Feststellungsbescheid des 

für die Gesellschaft zuständigen Fi-

nanzamtes obliegt den Gesellschaftern.

§ 16

Ergebnisbeteiligung; 

Auszahlung freier Liquidität

1. Maßgeblich für die Ergebnisverteilung 

ist der von der geschäftsführenden 

Kommanditistin erstellte, ggf. von ei-

nem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft geprüfte 

und von der Gesellschafterversamm-

lung festgestellte Jahresabschluss, be-

stehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung und Anhang.

2. Die Vergütungs- und Auslagenersatz-

ansprüche der Komplementärin, der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

und der Treuhandkommanditistin sind 

vorab zu begleichen und werden im 

Verhältnis der Gesellschafter zuein-

ander als Kosten der Gesellschaft be-

handelt. Sie sind auch in Verlustjah-

ren zu zahlen. 

3. An dem verbleibenden Ergebnis sind 

die Gesellschafter im Verhältnis ihres 

Kapitalkontos I zur Summe aller Kapi-

talkonten I (Gesamtkapital der Gesell-

schaft) beteiligt, soweit in den nach-

stehenden lit. nichts anderes geregelt 

ist; Treugeber sind im Innenverhältnis 

so zu behandeln, als wären sie direkt 

als Kommanditisten an der Gesell-

schaft beteiligt:

a. Für den Zeitraum bis zum Ende des 

Geschäftsjahres, in dem die Platzie-

rungsphase endet, gilt die folgende ab-

weichende Ergebnisverteilung (Gleich-

verteilungsabrede). Ziel der Gleich-

verteilungsabrede ist, dass zum Ende 

desjenigen Geschäftsjahres, in dem 

die Platzierungsphase endet, das Ver-

hältnis der Summe aus Kapitalkonto III 

(Verlustvortragskonto) und Kapitalkonto 

IV (Verrechnungskonto) eines Komman-

ditisten zu der Summe aus den Kapital-

konten III und den Kapitalkonten IV aller 

Kommanditisten identisch ist mit dem 

Verhältnis des Kapitalkontos I eines 

Kommanditisten zu dem Gesamtkapital 

der Gesellschaft:

i. Das Ergebnis des jeweiligen Ge-

schäftsjahres wird denjenigen 

Kommanditisten, die zum Schluss 

des Geschäftsjahres an dieser be-

teiligt sind, unabhängig vom Zeit-

punkt ihres Beitrittes, zunächst 

(entweder durch Zuweisung von 

Vorabgewinnen oder Verlustzuwei-

sungen) so zugewiesen, dass die 

Summe der Kapitalkonten III und 

IV eines Kommanditisten im sel-

ben Verhältnis zu den Kapitalkon-

ten III und IV aller Kommanditisten 

steht wie dessen Kapitalkonto I im 

Verhältnis zum Gesamtkapital der 

Gesellschaft. Das danach verblei-

bende Ergebnis des Geschäftsjah-

res wird den Gesellschaftern nach 

dem Verhältnis ihres Kapitalkon-

tos I zum Gesamtkapital der Ge-

sellschaft zugewiesen.

ii. Für den Fall, dass die Platzie-

rungsphase verlängert wird und/

oder die Gleichverteilung bis zum 

Ende der Platzierungsphase nicht 

hergestellt werden konnte, ist die 

vorstehende Regelung auch über 

die Platzierungsphase hinaus so 

lange sinngemäß anzuwenden, bis 

die Gleichverteilung erreicht ist.

b. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin hat Anspruch auf eine zusätzliche 

erfolgsabhängige Vergütung in Höhe 

von 20% aller weiteren Auszahlungen 

aus Gewinnen der Gesellschaft, wenn 

zum Berechnungszeitpunkt folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind:

i. Die Anleger haben Auszahlungen 

in Höhe ihres geleisteten Beteili-

gungsbetrages erhalten, wobei die 

Haftsumme erst im Rahmen der 

Liquidation ausgekehrt wird.

ii. Die Anleger haben darüber hinaus 

Auszahlungen in Höhe einer 

durchschnittlichen jährlichen Ver-

zinsung von 7,0 % bezogen auf ih-

ren geleisteten Beteiligungsbetrag 

für den Zeitraum von der jeweili-

gen vollständigen Zahlung des 

Ausgabepreises bis zum Berech-

nungszeitpunkt erhalten.

Der jeweilige Anspruch auf er-

folgsabhängige Vergütung für die 

geschäftsführende Kommanditis-
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ge zuführen und diese im Rahmen 

wirtschaftlich vertretbarer und kauf-

männischer Vorsicht verwenden. Die 

Einwilligung der Gesellschafter gemäß 

§ 9 ist hierfür nicht erforderlich.

9. Über die weitere Verwendung von Ge-

winnen und Liquiditätsüberschüssen, 

soweit sie nicht zur Erfüllung vertragli-

cher, gesetzlicher oder sonstiger Ver-

pfl ichtungen benötigt werden, ent-

scheiden die Gesellschafter. Es steht 

der geschäftsführenden Kommanditis-

tin frei, an die Kommanditisten Akonto-

zahlungen auf die zu erwartenden 

Auszahlungen vorzunehmen. Dies ist 

jedoch nur dann zulässig, wenn ein 

entsprechender Liquiditätsüberschuss 

bei kaufmännisch vorsichtiger Kalku-

lation zu erwarten ist und die Liquidi-

tätslage der Gesellschaft dies zulässt. 

Sollten die Akontozahlungen höher 

sein als die ermittelte Auszahlung für 

das Wirtschaftsjahr, sind sie auf die 

Auszahlungen der Folgejahre anzu-

rechnen.

10. Bis zum Platzierungsschluss sind 

halbjährliche Vorabauszahlungen so-

wohl im Juli des aktuellen Geschäfts-

jahres als auch im Januar des Folge-

jahres beabsichtigt. Ab dem Jahr, das 

auf den Platzierungsschluss folgt, 

sind vierteljährliche Vorabauszahlun-

gen im April, Juli und Oktober des je-

weiligen Geschäftsjahres sowie im 

Januar des Folgejahres geplant. Die 

erste vierteljährliche Vorabauszah-

lung bezogen auf das erste Quartal 

desjenigen Geschäftsjahres, das auf 

den Platzierungsschluss folgt, ist für 

April des ersten Geschäftsjahres, das 

auf den Platzierungsschluss folgt, ge-

plant. 

Die Auszahlungen an die Gesellschaf-

ter können nach pfl ichtgemäßem Er-

messen der geschäftsführenden Kom-

manditistin als Gewinnauszahlungen 

und/oder als Rückzahlung des einge-

zahlten Kapitals erfolgen. Soweit 

Rückzahlungen auf das eingezahlte 

Kapital erfolgen, fi ndet § 16 Abs. 4 S. 1 

entsprechende Anwendung.

11. Die Rückgewähr der Einlage oder die 

Auszahlung, welche den Wert der 

Pfl ichteinlage unter den Betrag der 

Hafteinlage herabmindert, darf ge-

mäß § 152 Abs. 2 KAGB nur mit Zu-

stimmung des betroffenen Komman-

ditisten erfolgen und kann von etwai-

gen Gläubigern der Gesellschaft 

zurückgefordert werden. Vor der Zu-

stimmung ist der betroffene Kom-

manditist darauf hinzuweisen, dass er 

den Gläubigern der Gesellschaft un-

mittelbar haftet, soweit die Rückge-

währ oder Auszahlung den Wert der 

Pfl ichteinlage unter den Betrag der 

Hafteinlage herabmindert. Bei mittel-

barer Beteiligung über die Treuhän-

derin bedarf die Rückgewähr der Ein-

lage oder die Auszahlung, die den 

Wert der Pfl ichteinlage unter den Be-

trag der Hafteinlage herabmindert, 

zusätzlich der Zustimmung des be-

troffenen mittelbar beteiligten Anle-

gers. Die Zahlung der Abfi ndung gilt 

gemäß § 152 Abs. 6 KAGB nicht als 

Rückzahlung der Einlage des Gesell-

schafters. 

§ 17

Ausschluss der Nachschusspfl icht

Eine Erhöhung der Kommanditeinlage eines 

Kommanditisten kann nur mit seiner Zu-

stimmung beschlossen werden. Die Kom-

manditisten übernehmen weder gegenüber 

Gesellschaftern noch gegenüber Dritten ir-

gendwelche Zahlungsverpfl ichtungen oder 

Nachschusspfl ichten, die über die Verpfl ich-

tung zur Leistung der Pfl ichteinlage zzgl. 

Ausgabeaufschlag hinausgehen. Dieser 

Ausschluss einer Nachschusspfl icht lässt 

die Haftung der Kommanditisten gegenüber 

Gesellschaftsgläubigern gem. §§ 171 ff. HGB 

unberührt. Die Kommanditisten sind gemäß 

§ 152 Abs. 3 KAGB nicht verpfl ichtet, ent-

standene Verluste auszugleichen. Ab dem 

Zeitpunkt seines Ausscheidens haftet der 

ausgeschiedene Gesellschafter gemäß § 152 

Abs. 6 KAGB nicht für Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft. 

§ 18

Übertragung von Kommanditanteilen

1. Die Treuhandkommanditistin ist be-

rechtigt, ihre Beteiligung vollständig 

oder teilweise im Wege der Sonder-

rechtsnachfolge zu übertragen.

2. Im Übrigen ist eine Übertragung von 

Kommanditanteilen im Wege der Son-

derrechtsnachfolge nur mit schriftli-

cher Einwilligung der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin möglich. Sie 

kann nur aus wichtigem Grund ver-

weigert werden. Als wichtiger Grund 

gilt insoweit insbesondere der Nicht-

abschluss des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages als Verwaltungstreu-

hand. 

3. Eine Teilung der Kommanditeinlage 

ist zulässig, wenn die neu entstehen-

den Kommanditeinlagen die Voraus-

setzungen des § 4 Abs. 3 erfüllen.

4. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin ist berechtigt, ihre Beteiligung an 

der Gesellschaft und/oder ihre Funk-

tion als geschäftsführende Komman-

ditistin auf eine andere Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung zu übertra-

gen, ohne dass es eines Gesellschaf-

terbeschlusses bedarf oder ihre 

Funktion als geschäftsführende Kom-

manditistin der Gesellschaft nieder-

zulegen, sofern dies aus regulatori-

schen Gründen geboten und/oder für 

ihre Tätigkeit als externe Kapitalver-

waltungsgesellschaft im Sinne des 

KAGB bei der Gesellschaft oder bei 

anderen Gesellschaften notwendig 

ist.

§ 19

Ausscheiden von Gesellschaftern 

1. Ein Gesellschafter scheidet aus der 

Gesellschaft aus, wenn 

a. er das Gesellschaftsverhältnis wirk-

sam gekündigt hat;

b. ihm durch die geschäftsführende 

Kommanditistin das Gesellschafts-

verhältnis aus wichtigem Grund im 

Sinne der §§  133, 149 HGB gekündigt 

wird oder weil er seinen Pfl ichten ge-

mäß Geldwäschegesetz nicht nach-
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benenfalls auszuzahlende Beträge 

werden entsprechend der gesetzli-

chen Vorschriften hinterlegt. Die Tes-

tamentsvollstreckung an Gesell-

schaftsanteilen von Kommanditisten 

ist unzulässig.

3. Bewertungsstichtag ist der 31. De-

zember im Jahr des Todesfalles.

§ 21

Auseinandersetzungsguthaben

1. Scheidet ein Gesellschafter ohne 

Rechtsnachfolger aus der Gesellschaft 

aus, hat er nach Maßgabe der nachste-

henden Regelungen Anspruch auf ein 

Auseinandersetzungsguthaben. Dies 

gilt nicht für die Komplementärin, der 

entsprechend ihrer fehlenden Kapital-

beteiligung ein Auseinandersetzungs-

guthaben nicht zusteht. Ein Gesell-

schafter, der gem. § 4 Abs. 7 aus der 

Gesellschaft ausscheidet, weil er seine 

Beteiligungssumme nach Mahnung 

und Fristsetzung nicht erbringt, hat 

ebenfalls keinen Anspruch auf ein Aus-

einandersetzungsguthaben gem. die-

ses § 21. Ein Gesellschafter, der gem. 

§ 19 Abs. 1 b) ausscheidet, hat einen 

Anspruch auf 80 % des nach Maßgabe 

dieses § 21 aufgestellten Auseinander-

setzungsguthabens.

2. Das Auseinandersetzungsguthaben 

wird dem ausgeschiedenen Gesell-

schafter durch eingeschriebenen Brief 

gegen Rückschein mitgeteilt. 

3. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin hat erstmals zum Laufzeitende 

gem. § 22 und sodann zum Ende eines 

jeden folgenden Kalenderjahres auf 

Kosten der Gesellschaft eine Ausein-

andersetzungsbilanz aufzustellen, in 

die sämtliche Wirtschaftsgüter unter 

Aufl ösung stiller Reserven mit ihrem 

Verkehrswert einzusetzen sind; ein 

etwaiger Firmenwert bleibt jedoch 

außer Betracht. Der Verkehrswert ist 

auf Basis der §§ 271, 168 KAGB in Ver-

bindung mit der Kapitalanlage-Rech-

nungslegungs- und Bewertungsver-

ordnung (KARBV) zu ermitteln. Abzu-

setzen sind ebenfalls mit ihrem 

kommt, mit Wirksamwerden der Kün-

digungserklärung bzw. der Ausschlus-

serklärung, wobei die Kündigung oder 

der Ausschluss mit Zugang der Erklä-

rung bei dem Gesellschafter wirksam 

wird;

c. über sein Vermögen oder seinen Nach-

lass ein Insolvenzverfahren eröffnet 

oder die Eröffnung eines Insolvenzver-

fahrens mangels Masse abgelehnt 

wird oder ein Gläubiger den Geschäfts-

anteil gepfändet hat und die Vollstre-

ckungsmaßnahme nicht innerhalb von 

sechs Monaten aufgehoben wird, so-

fern die geschäftsführende Komman-

ditistin dies verlangt.

2. Durch das Ausscheiden eines Gesell-

schafters wird die Gesellschaft nicht 

aufgelöst, sondern von den verblei-

benden Gesellschaftern unter der bis-

herigen Firma fortgeführt. 

3. Ist nur ein persönlich haftender Ge-

sellschafter vorhanden, scheidet die-

ser erst aus, wenn vor seinem Aus-

scheiden ein neuer persönlich haften-

der Gesellschafter in die Gesellschaft 

aufgenommen worden ist. Die Kom-

plementärin ist bei ihrem Ausschei-

den von ihrer Haftung gem. §§ 128, 

160, 161 HGB freizustellen. Ein An-

spruch auf Sicherheitsleistung be-

steht jedoch nicht.

4. Die Treuhandkommanditistin kann erst 

ausscheiden, wenn die Gesellschafter 

eine neue Treuhandkommanditistin ge-

wählt haben. Gleichzeitig mit dem Aus-

scheiden der Treuhandkommanditistin 

muss die neue Treuhandkommanditis-

tin in die Gesellschaft aufgenommen 

werden. Die Gesellschaft wird dann mit 

der neu gewählten Treuhandkomman-

ditistin fortgesetzt. Dabei gehen im 

Wege der Sonderrechtsnachfolge alle 

Rechte und Pfl ichten der ausgeschie-

denen Treuhandkommanditistin unter 

Ausschluss der Auseinandersetzung 

auf die neue Treuhandkommanditistin 

über. Die Gesellschafter stimmen hier-

mit der Übertragung des von der bishe-

rigen Treuhandkommanditistin gehal-

tenen Kommanditanteils auf die neu 

gewählte Treuhandkommanditistin zu. 

Die Übertragung der Rechte und 

Pfl ichten der ausscheidenden Treuhän-

derin auf eine neue Treuhandkomman-

ditistin bzw. den Treugeber erfolgt auf 

Kosten des Treugebers.

5. Ist nur ein geschäftsführender Kom-

manditist vorhanden, so ist vor sei-

nem Ausscheiden ein anderer Kom-

manditist zur Geschäftsführung und 

Vertretung zu berufen. Der bisherige 

geschäftsführende Kommanditist ver-

pfl ichtet sich, auf Verlangen der Kom-

plementärin seinen Anteil zu diesem 

Zweck ganz oder teilweise auf eine 

andere Person vor seinem Ausschei-

den zu übertragen.

§ 20

Tod eines Gesellschafters

1. Stirbt ein Gesellschafter, wird die Ge-

sellschaft mit den Erben oder 

Vermächtnisnehmer(n) (gemeinsam 

nachfolgend „Erben“) fortgesetzt, so-

fern bei den neuen Gesellschaftern 

kein Ausschlussgrund vorliegt. Erben 

müssen sich durch Vorlage einer Aus-

fertigung des Erbscheines oder einer 

beglaubigten Abschrift des Eröffnungs-

protokolls eines notariellen Testamen-

tes oder Erbvertrages oder eines Erb-

nachweises entsprechend § 35 GBO 

legitimieren. Die Gesellschaft kann die 

Vorlage weiterer Unterlagen verlangen, 

sofern sich aus den vorgelegten Unter-

lagen nicht zweifelsfrei die Erbfolge 

ergibt.

2. Soweit durch den Erbfall Kommandit-

anteile von weniger als 10.000 Euro 

entstehen, haben die betreffenden Er-

ben einen gemeinsamen, schriftlich 

bevollmächtigten Vertreter zu bestel-

len, der zur Entgegennahme von Zah-

lungen und Schriftverkehr zu ermäch-

tigen ist. Solange ein gemeinsamer 

Bevollmächtigter nicht bestellt ist 

oder die Legitimation des oder der Er-

ben nicht erfolgt ist, ruhen die Rechte 

aus der Gesellschaftsbeteiligung, so-

weit es sich nicht um Beschlüsse über 

die Änderung oder Ergänzung des Ge-

sellschaftsvertrages handelt. Gege-
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Verkehrswert zu bewertende Verbind-

lichkeiten der Gesellschaft. Ist der so 

errechnete Betrag negativ, besteht 

kein Anspruch auf ein Auseinander-

setzungsguthaben, aber auch keine 

Verpfl ichtung zum Ausgleich des 

Fehlbetrages.

4. Die Auseinandersetzungsbilanz der 

Gesellschaft wird nach Ablauf von 

zwei Monaten nach Absendung an die 

Gesellschafter verbindlich. 

5. Scheidet ein Gesellschafter – gleich-

gültig aus welchem Grunde – zum 

Ende eines Kalenderjahres aus der 

Gesellschaft aus, ohne dass seine Be-

teiligung auf eine andere Person 

übergeht, so berechnet sich sein Aus-

einandersetzungsguthaben nach ei-

ner nach den Bestimmungen des Abs. 

3 aufgestellten Auseinandersetzungs-

bilanz. 

6. Scheidet ein Gesellschafter nicht zum 

Zeitpunkt gem. Abs. 3, sondern zu ei-

nem anderen Zeitpunkt aus, so ist, 

wenn die Gesellschaft und der aus-

scheidende Gesellschafter sich nicht 

auf die Anwendbarkeit einer gem. der 

Bewertungsrichtlinien des Abs. 3 zum 

Jahresende des Ausscheidens aufge-

stellten bzw. aufzustellenden Ausein-

andersetzungsbilanz einigen können, 

eine besondere Auseinanderset-

zungsbilanz zum Zeitpunkt des Aus-

scheidens aufzustellen. Für diese be-

sondere Auseinandersetzungsbilanz 

gilt Abs. 3 entsprechend. Dies gilt 

auch für den Fall, dass ein Gesell-

schafter vor dem Laufzeitende gem. 

§ 22 aus der Gesellschaft ausschei-

det. Die Kosten dieser Bilanzaufstel-

lung trägt der ausscheidende Gesell-

schafter, es sei denn, der Gesell-

schafter scheidet gem. § 22 Abs. 2 

aus. Der ausscheidende Gesellschaf-

ter ist am Ergebnis des laufenden Ge-

schäftsjahres beteiligt. 

7. Wird über die Auseinandersetzungsbi-

lanz zwischen der Gesellschaft und ei-

nem Gesellschafter keine Einigung er-

zielt, so entscheidet ein von der Han-

delskammer Hamburg zu benennender 

Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutach-

ter. Die Kosten für den Schiedsgutach-

ter trägt der betreffende Gesellschaf-

ter. Weichen die Feststellungen des 

Gutachters jedoch von der Auseinan-

dersetzungsbilanz um mehr als 10 % 

nach oben ab, so trägt die Gesellschaft 

die gesamten Kosten des Schiedsgut-

achtens.

8. Ein Auseinandersetzungsguthaben ist 

in drei gleichen Raten auszuzahlen. 

Die erste Rate entsteht zwölf Monate 

nach dem Stichtag der dem Auseinan-

dersetzungsguthaben zugrunde lie-

genden Auseinandersetzungsbilanz, 

die weiteren Raten jeweils zwölf Mo-

nate später. Die jeweilige Rate wird 

grundsätzlich zum Zeitpunkt des Ent-

stehens fällig, jedoch nur, sofern und 

soweit es die Liquiditätslage der Ge-

sellschaft erlaubt. Die Gesellschaft ist 

berechtigt, das Auseinandersetzungs-

guthaben ganz oder teilweise früher 

zu tilgen. 

9. Das Auseinandersetzungsguthaben 

wird in dem Zeitraum zwischen Stich-

tag der Auseinandersetzungsbilanz 

und Auszahlung der jeweiligen Rate 

mit 4 % p. a. verzinst. 

10. Eine persönliche Haftung der ge-

schäftsführenden Kommanditistin oder 

der weiteren Gesellschafter für die Zah-

lung des Auseinandersetzungsgutha-

bens ist ausgeschlossen.

11. Die Gesellschaft ist nicht verpfl ichtet, 

für das Auseinandersetzungsgutha-

ben des ausgeschiedenen Gesell-

schafters eine Sicherheit zu leisten. 

Der ausgeschiedene Gesellschafter 

hat keinen Anspruch auf Freistellung 

von den Gesellschaftsverbindlichkei-

ten.

12. Wird die Gesellschaft aufgelöst, bevor 

die erste Rate des Auseinanderset-

zungsguthabens fällig ist, tritt an die 

Stelle des nach den vorstehenden Re-

gelungen ermittelten Auseinander-

setzungsguthabens der Betrag, der 

dem Gesellschafter als anteiliger Li-

quidationserlös zustünde, wenn er 

nicht ausgeschieden wäre. Für die 

Fälligkeit des Anspruches gilt dann 

Abs. 8. Der Betrag erhöht sich um die 

Auszahlungen, die der ausgeschiede-

ne Gesellschafter zusätzlich erhalten 

hätte, wenn er nicht aus der Gesell-

schaft ausgeschieden wäre, so dass 

auch die Ergebnisse entsprechend auf 

den ausgeschiedenen Gesellschafter 

verteilt werden.

§ 22

Dauer der Gesellschaft, Kündigung

1. Die Laufzeit der Gesellschaft ist bis 

zum 31. Dezember 2025 befristet 

(nachfolgend „Laufzeitende“). Sofern 

die geschäftsführende Kommanditis-

tin von Ihrem Recht zur Verlängerung 

der Platzierungsphase gem. § 4 Abs. 1 

dieses Vertrages Gebrauch macht, 

ändert sich das Laufzeitende der Ge-

sellschaft jeweils automatisch ent-

sprechend. Die Gesellschaft wird nach 

Ablauf dieser Laufzeit aufgelöst und 

abgewickelt (liquidiert), es sei denn, 

die Gesellschafter beschließen eine 

weitere Verlängerung der Laufzeit. 

Die Laufzeit der Gesellschaft kann je-

weils um bis zu zwei Jahre für insge-

samt bis zu fünf Jahre verlängert wer-

den, wenn einer der nachfolgend auf-

gezählten Gründe vorliegt:

• Eine längere Vermarktung der Investi-

tionsgüter am Laufzeitende;

• ungünstige Marktbedingungen zum 

Laufzeitende mit Aussicht auf Besse-

rung der Marktbedingungen und hö-

here Rückfl üsse für die Anleger infol-

ge der Verlängerung der Laufzeit;

• der Verkauf einiger oder aller Investi-

tionsgüter ist wegen abgeschlossener 

Mietverträge, die vom geplanten Er-

werber nicht übernommen werden, 

nicht möglich bzw. würde zu einem 

Nachteil für die Projektgesellschaften 

und mittelbar für die Gesellschaft und 

die Gesellschafter führen.

Zudem kann die Gesellschaft durch 

Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung, der bis zum Laufzeitende 

einer Mehrheit von 75 % der abgege-

benen Stimmen und der Zustimmung 
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3. Jeglicher Schriftverkehr mit den Ge-

sellschaftern erfolgt an die in der Bei-

trittserklärung angegebene Anschrift, 

es sei denn, der Gesellschafter hat ge-

genüber der Gesellschaft zwischen-

zeitlich in Textform eine andere An-

schrift angegeben.

4. Jeglicher Schriftverkehr mit den Ge-

sellschaftern gilt innerhalb von drei 

Werktagen nach der Aufgabe bei der 

Post als zugegangen. Dies gilt insbe-

sondere – aber nicht ausschließlich – 

für Einberufungen von Präsenz-Ge-

sellschafterversammlungen und Ab-

stimmungsaufforderungen im 

schriftlichen Verfahren. 

5. Sämtliche Kenntnisse, die die Gesell-

schafter in ihrer Eigenschaft als Gesell-

schafter über die Gesellschaft erlangen, 

sind vertraulich zu behandeln. Diese 

Vertraulichkeitsverpfl ichtung gilt auch 

über die Beendigung der Gesellschaf-

terstellung und der Gesellschaft hinaus. 

Die Gesellschaft ist zur Herausgabe von 

persönlichen Informationen (insbeson-

dere Name, Anschrift und Beteiligungs-

höhe) über Gesellschafter an andere 

Gesellschafter (ausgenommen an die 

Komplementärin, die geschäftsführen-

de Kommanditistin und die Treuhände-

rin) nur verpfl ichtet, wenn ihr dazu die 

schriftliche Zustimmung der betroffe-

nen Gesellschafter erteilt wird.

§ 25

Haftung der Gesellschafter untereinander

1. Alle Gesellschafter haben im Rahmen 

der Verhältnisse der Gesellschafter 

untereinander sowie im Verhältnis zu 

der Gesellschaft nur Vorsatz und gro-

be Fahrlässigkeit zu vertreten, soweit 

ein Schaden nicht auf der Verletzung 

von Leben, Körper und Gesundheit 

beruht. Das gilt auch für ein Verhalten 

vor Abschluss dieses Vertrages. 

2. Schadensersatzansprüche der Gesell-

schafter untereinander verjähren in 

einem Jahr ab der Entstehung des An-

spruches, soweit sie nicht kraft Geset-

zes einer kürzeren Verjährungsfrist 

unterliegen. 

4. Der Liquidationserlös ist in der fol-

genden Reihenfolge zu verteilen:

a. Begleichung der sonstigen Verbind-

lichkeiten der Gesellschaft;

b. etwaig noch ausstehende Vergütungen 

und Auslagen der Komplementärin, 

der geschäftsführenden Kommanditis-

tin und Treuhänderin nach diesem Ge-

sellschaftsvertrag;

c. Auszahlung der erfolgsabhängigen 

Vergütung (§ 16 Abs. 3 lit. b));

d. Auszahlung des restlichen Liquidati-

onserlöses an die Gesellschafter im 

Verhältnis ihrer Kapitalkonten I zum 

Gesamtkapital der Gesellschaft (Sum-

me aller Kapitalkonten I).

5. Die geschäftsführende Kommanditis-

tin hat jährlich sowie auf den Tag, an 

dem die Abwicklung beendet ist, einen 

Abwicklungsbericht gemäß §§ 161 

Abs. 2 in Verbindung mit 158 KAGB zu 

erstellen. 

6. Die Gesellschafter haften nach Been-

digung der Liquidation gemäß § 161 

Abs. 4 KAGB nicht für die Verbindlich-

keiten der Gesellschaft. 

§ 24

Mitwirkungspfl ichten und Zustellungen, 

Vertraulichkeit 

1. Jeder Gesellschafter hat die geschäfts-

führende Kommanditistin in der gehö-

rigen Form zu bevollmächtigen, für ihn 

Anmeldungen zum Handelsregister 

vorzunehmen, insbesondere beim Ein-

tritt und Ausscheiden von Gesellschaf-

tern (auch des Vollmachtgebers) sowie 

bei Kapitalmaßnahmen. Diese formge-

rechte Handelsregistervollmacht darf 

nur aus wichtigem Grund widerrufl ich 

sein und muss über den Tod des Ge-

sellschafters hinaus wirksam sein. Der 

Gesellschafter hat die insoweit anfal-

lenden Kosten zu tragen.

2. Die Gesellschafter sind gegenüber 

der Gesellschaft verpfl ichtet, unver-

züglich alle Änderungen von Namen, 

Anschrift, Finanzamt, Steuernummer 

und Bankverbindung in Textform mit-

zuteilen.

der geschäftsführenden Kommandi-

tistin, danach der einfachen Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen bedarf, 

auch vor dem Ende ihrer Laufzeit auf-

gelöst und abgewickelt (liquidiert) 

werden.

2. Die ordentliche Kündigung der Beteili-

gung ist ausgeschlossen. Im Übrigen 

können die Gesellschafter während der 

Dauer der Gesellschaft ihre Beteiligung 

nur aus wichtigem Grund unter Einhal-

tung einer Frist von vier Wochen kündi-

gen. Die Kündigung ist schriftlich an die 

Gesellschaft zu richten. Die Treuhand-

kommanditistin kann die von ihr gehal-

tenen Beteiligungen auch teilweise 

nach Weisung der Treugeber kündigen.

3. Die Komplementärin kann ihre Mit-

gliedschaft an der Gesellschaft nur 

unter Einhaltung einer angemesse-

nen Frist kündigen, um den Gesell-

schaftern die Aufnahme einer neuen 

Komplementärin zu ermöglichen. 

§ 23

Aufl ösung der Gesellschaft

1. Die geschäftsführende Kommanditistin 

kann den Gesellschaftern jederzeit vor-

schlagen, die Gesellschaft aufzulösen.

2. Ein Beschluss über die Aufl ösung der 

Gesellschaft bedarf bis zum Laufzei-

tende gem. § 22 einer qualifi zierten 

Mehrheit von 75 % der abgegebenen 

Stimmen und der Zustimmung der 

geschäftsführenden Kommanditistin, 

die diese nur aus wichtigem Grund 

verweigern kann. Die Liquiditätslage 

der Gesellschaft kann ein solcher 

wichtiger Grund sein. Ab dem Tag, der 

auf das Laufzeitende gem. § 22 folgt, 

fi ndet § 14 Abs. 1 Anwendung.

3. Wird die Gesellschaft aufgelöst, hat 

die geschäftsführende Kommanditis-

tin die Gesellschaft durch die Verwer-

tung des Gesellschaftsvermögens zu 

liquidieren. Für ihre Tätigkeiten im 

Rahmen der Liquidation der Gesell-

schaft erhält die geschäftsführende 

Kommanditistin die in § 10 Abs. 2 lit. 

b) geregelte Vergütung. 
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3. Die Schadensersatzansprüche sind 

innerhalb einer Ausschlussfrist von 

sechs Monaten nach Kenntniserlan-

gung des Schadens gegenüber dem 

Verpfl ichteten schriftlich geltend zu 

machen. Die Schriftform ist Wirksam-

keitsvoraussetzung.

§ 26

Schlichtungsvereinbarung

Bei Streitigkeiten aus oder im Zusammen-

hang mit dem Gesellschaftsvertrag und dem 

damit begründeten Gesellschafterverhältnis 

sind die Anleger berechtigt, die Ombudsstel-

le Geschlossene Fonds e. V. anzurufen und 

gegen die Gesellschaft ein Schlichtungsver-

fahren einzuleiten. Zulässigkeit und Durch-

führung des Schlichtungsverfahrens richten 

sich nach den jeweils geltenden Regelungen 

der Verfahrensordnung der Ombudsstelle 

Geschlossene Fonds e. V. Geht eine Beteili-

gung an der Gesellschaft im Wege der Son-

derrechtsnachfolge auf einen neuen Gesell-

schafter über, so gelten die Regelungen 

dieser Schlichtungsvereinbarung auch für 

den neuen Gesellschafter. Ein ausscheiden-

der Gesellschafter soll seinen Rechtsnach-

folger auf das Bestehen dieser Regelung 

hinweisen.

§ 27

Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, 

Gerichtsstand

1. Die aufgrund des Abschlusses und 

der Durchführung dieser Vereinba-

rung entstehenden Kosten trägt die 

Gesellschaft. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen ganz 

oder teilweise unwirksam, nichtig 

oder undurchführbar sein oder wer-

den, berührt dies die Gültigkeit der 

getroffenen Vereinbarungen im Übri-

gen nicht. Die Parteien werden in ei-

nem solchen Fall die ganz oder teil-

weise ungültige und/oder nichtige 

und/oder undurchführbare Bestim-

mung durch eine Vereinbarung erset-

zen, die dem angestrebten rechtlichen 

und wirtschaftlichen Zweck der zu 

ersetzenden Bestimmung so weit wie 

möglich nahe kommt. Vorstehende 

Regelung gilt im Fall von Vertragslü-

cken entsprechend.

3. Mündliche Nebenabreden wurden nicht 

getroffen. Änderungen und Ergänzun-

gen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform, soweit nicht die notarielle 

Beurkundung notwendig ist. 

4. Auf das Erfordernis der Schriftform 

kann ebenfalls nur schriftlich verzich-

tet werden. 

5. Auf diesen Vertrag fi ndet das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland An-

wendung. 

6. Gerichtsstand ist der Sitz der Gesell-

schaft. 

 

Hamburg, den 13. Mai 2015

Paribus-SK-Rail 

Verwaltungsgesellschaft mbH

(gesamtvertretungsberechtigte 

Geschäftsführer 

Dr. Christopher Schroeder und 

Dr. Volker Simmering)

Paribus Trust GmbH

(einzelvertretungsberechtigter 

Geschäftsführer Carsten Riemer)

Paribus Capital Management GmbH

(gesamtvertretungsberechtigte 

Geschäftsführer 

Dr. Volker Simmering und 

Joachim Schmarbeck)

Anlage  1

Treuhand- und Verwaltungsvertrag (siehe 

nachfolgendes Kapitel G.)

Anlage  2

Investitionskriterien

Anlage  3

„Konsolidierter Investitions- und Finanzie-

rungsplan (Prognose)“, „Investitions- und 

Finanzierungsplan auf Ebene der Invest-

mentgesellschaft (Prognose)“ (identisch mit 

dem im Kapitel „Wirtschaftliche Angaben“ 

unter Abschnitt 1. abgedruckten „Konsoli-

dierter Investitions- und Finanzierungsplan 

(Prognose)“, „Investitions- und Finanzie-

rungsplan auf Ebene der Investmentgesell-

schaft (Prognose)“) 

 

Anlage 2 zum Gesellschaftsvertrag der In-

vestmentgesellschaft

Investitionsstrategie und 

Investitionskriterien

Der Investitionsstrategie des Paribus Rail 

Portfolio III GmbH & Co. geschlossene In-

vestment-KG (nachfolgend „Investmentge-

sellschaft“) liegt ein Portfolioansatz zugrun-

de. Für den Aufbau des Portfolios hat die 

Paribus Capital Management GmbH (nach-

folgend „Paribus Capital Management“) die 

folgenden verbindlichen Investitionskriteri-

en entwickelt, die beim Ankauf der Schie-

nenfahrzeuge durch die Projektgesellschaf-

ten einzuhalten sind.

•  Die Projektgesellschaften erwerben 

Schienenfahrzeuge für den Personen- 

und/oder Güterverkehr. 

Diese Vorgabe umfasst insbesondere Loko-

motiven für den Personen- und Güterver-

kehr sowie Triebzüge und Zugeinheiten inkl. 

Waggons für den Personenverkehr. Nicht 

erworben werden hingegen beispielsweise 

Baufahrzeuge, Schleifzüge oder Ähnliches 

sowie Waggons für den Güterverkehr.
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Finanzierungsrichtlinien

Die Investmentgesellschaft und die Beteili-

gungsgesellschaft nehmen prognosegemäß 

weder Endfi nanzierungs- noch Zwischenfi -

nanzierungsmittel auf. Die Projektgesell-

schaften beabsichtigen, neben dem einge-

worbenen Kommanditkapital auch Fremd-

kapital zum Erwerb von Schienenfahrzeugen 

oder zur Beteiligung an vergleichbaren Pro-

jekten einzusetzen. Der Einsatz von Fremd-

kapital hat den Vorteil, dass dessen Verzin-

sung in der Regel niedriger ist als die Rendi-

teansprüche der Eigenkapitalgeber. Durch 

den Einsatz von Fremdkapital steigt folglich 

die erwartete Rendite des Eigenkapitals. Da 

die Ansprüche der Fremdkapitalgeber auf 

Zahlung der Zinsen und Rückzahlung des 

Fremdkapitals jedoch vorrangig vor den 

Auszahlungen an die Eigenkapitalgeber zu 

bedienen sind, steigt mit der Fremdkapital-

quote auch das Risiko der Kommanditisten. 

Daher ist es wichtig, eine Fremdkapitalfi -

nanzierung zu wählen, bei der Rendite und 

Risiko in einem ausgewogenen Verhältnis 

zueinander stehen. Durch den Einsatz von 

Fremdkapital kann ein sogenannter Hebel-

effekt auf das Eigenkapital entstehen, da mit 

einem dem gleichen Eigenkapitalbetrag ver-

gleichsweise größere Vermögenswerte ge-

steuert werden können als ohne Fremdkapi-

tal. Auf diese Weise kann die Eigenkapital-

rendite einer Investition gesteigert werden. 

Das setzt jedoch voraus, dass das eingesetz-

te Fremdkapital zu einem niedrigeren Zins-

satz aufgenommen wird, als die Gesamtka-

pitalrendite beträgt. Die tatsächliche Wir-

kung des Hebeleffekts ist abhängig von 

Zins- und Renditeentwicklung.

•  Die zu erwerbenden Fahrzeuge müs-

sen die anwendbaren Abgas- und 

Emissionsvorschriften erfüllen oder 

übererfüllen.

Um ein langfristig emissionsarmes und 

wirtschaftlich vermietbares Portfolio aufzu-

bauen sollen mindestens 75 % der Investiti-

onen in Elektrolokomotiven, elektrisch an-

getriebene Triebzüge oder in Dieselfahrzeu-

ge mit Rußpartikelfi lter erfolgen.

•  Gebrauchte Schienenfahrzeuge dürfen 

nur zu einem Preis gekauft werden, 

der höchstens dem von einem unab-

hängigen vereidigten Sachverständi-

gen in einem Wertgutachten festzu-

stellenden Marktwert entspricht.

Bei einem Kauf von einem Zwischenerwer-

ber der Paribus-Gruppe darf der Kaufpreis 

außerdem nicht die Anschaffungs- und Her-

stellungskosten des Zwischenerwerbers 

inkl. Instandsetzungs- und Revitalisierungs-

kosten sowie zzgl. eventuell aufgelaufener 

Bauzeit- oder Zwischenfi nanzierungszinsen 

übersteigen.

•  Um eine Risikodiversifi zierung zu er-

reichen, sollen die Projektgesellschaf-

ten Schienenfahrzeuge aus mindes-

tens drei verschiedenen Fahrzeug-

klassen erwerben.

Eine Fahrzeugklasse soll sich dabei aus un-

terschiedlichen Fahrzeugtypen mit jedoch 

einheitlichen Merkmalen zusammensetzen. 

Die Kriterien, nach denen die Fahrzeuge den 

Fahrzeugklassen zugeordnet werden, und 

entsprechend beispielhafte Merkmale der 

Schienenfahrzeuge, gibt die unten stehende 

Tabelle wieder. Eine Fahrzeugklasse würde 

sich demnach beispielsweise durch die 

Merkmale Lokomotive für den Güterverkehr 

im Streckendienst mit Elektroantrieb und 

einer Leistung von 4.000 bis 4.500 kW erge-

ben. Eine Lokomotive mit denselben Merk-

malen, jedoch nicht für den Güter- sondern 

den Personenverkehr wäre einer anderen 

Fahrzeugklasse zuzuordnen.

Um trotz Diversifi zierung auch Größen- und 

Skalenvorteile zu nutzen, sollen, unter Be-

rücksichtigung der weiteren von der north-

rail GmbH verwalteten Flotte, innerhalb ei-

ner Fahrzeugklasse nach Möglichkeit meh-

rere Fahrzeuge des gleichen Typs erworben 

werden.

•  Die northrail GmbH hat vor dem Er-

werb von Schienenfahrzeugen eine 

Renditeberechnung unter Einbezie-

hung des Kaufpreises und weiterer An-

schaffungs- und Herstellungskosten, 

der erwarteten marktüblichen Miete 

sowie des erwarteten Verkaufserlöses 

zu erstellen. Die erwartete anfängliche 

Bruttomietrendite (anfängliche Jah-

resmieteinnahmen dividiert durch An-

schaffungs- und Herstellungskosten) 

soll zum Zeitpunkt des Erwerbes in 

jedem Fall einen Aufschlag gegenüber 

Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit 

von 10 Jahren von mindestens 7 Pro-

zentpunkten betragen.

Die Projektgesellschaften werden Kauf-

verträge über Neu- und Gebrauchtfahr-

zeuge zu marktüblichen Konditionen 

abschließen. Dies kann auch Anzah-

lungen an Hersteller oder Verkäufer 

vor Ablieferung der Schienenfahrzeuge 

umfassen. In Bezug auf Gebraucht-

fahrzeuge wird die jeweilige Projekt-

gesellschaft darüber hinaus nach dem 

Erwerb gegebenenfalls in nicht uner-

heblichem Umfang in die Instandset-

zung und/oder Umrüstung investieren, 

soweit dies zu einer Wertsteigerung der 

Schienenfahrzeuge führt. Das dafür in-

vestierte Kapital wäre ebenfalls als An-

schaffungs- und Herstellungskosten zu 

klassifi zieren.

Kriterien zur Bildung 

von Fahrzeugklassen

Beispielmerkmale

Fahrzeugart Lokomotiven, Triebzüge 

Nutzungsart Rangierbetrieb, Streckendienst

Verkehrsart Personenverkehr, Güterverkehr

Antrieb Elektrisch (Drehstrom [AC], Gleichstrom [DC], 

Mehrsystem [AC + DC]), Diesel (diesel-

hydraulisch, dieselelektrisch), Hybrid

Leistung Motorleistung in kW

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

152



Der Einsatz von Fremdkapital unterliegt den 

folgenden Richtlinien.

Höhe des Fremdkapitals

Die Paribus Capital Management strebt über 

alle Investitionsobjekte und Projektgesell-

schaften eine durchschnittliche Fremdkapi-

talquote von rund 25 % der Anschaffungs- 

und Herstellungskosten an. 

Für einzelne Investitionsobjekte soll der 

langfristige Fremdfi nanzierungsanteil der 

Investmentgesellschaft zwischen 0 % und 

40 % der Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten (Kaufpreis zzgl. eventueller nach-

träglicher Investitionen für Instandsetzung 

oder Modernisierung) des jeweiligen Schie-

nenfahrzeuges betragen und sich am Rendi-

te-Risiko-Profi l der Investition orientieren. 

Dabei werden nur dann 40 % des Kaufprei-

ses mit Fremdkapital fi nanziert, wenn für 

das Finanzierungsobjekt ein lang laufender 

Mietvertrag über mindestens sechs Jahre 

mit einem Mieter mit guter Bonität vorliegt. 

Bei anderen Projekten soll ein niedrigerer Fi-

nanzierungsanteil festlegt werden. Dieser ist 

von verschiedenen Faktoren abhängig, insbe-

sondere der anfänglichen Mietvertragslauf-

zeit und Bonität des Erstmieters sowie dem 

Alter und der Restnutzungsdauer des Schie-

nenfahrzeuges. 

Eine kurzfristige Zwischenfi nanzierung von 

Anschaffungs- und Herstellungskosten über 

den oben dargestellten Rahmen hinaus ist 

insbesondere während der Dauer des erst-

maligen Vertriebs möglich. Diese Zwischen-

fi nanzierungsmittel sollen so zurückgeführt 

werden, dass die gesetzlichen Vorschriften 

und die oben dargestellten Richtlinien zur 

Höhe des Fremdkapitals zu einem möglichst 

frühen Zeitpunkt eingehalten werden.

Zinsbindung

Die für die aufzunehmenden Einzelkredite 

Zinsbindung soll jeweils angemessen sein. Die 

Zinsbindung soll sich u. a. nach der Mietver-

tragslaufzeit der Finanzierungsobjekte rich-

ten, im Regelfall jedoch mindestens zwei und 

höchstens zehn Jahre betragen. Für Zwi-

schenfi nanzierungsmittel soll eine kurzfristi-

ge variable Verzinsung auf Basis z. B. des 1- 

oder 3-Monats-EURIBOR vereinbart werden.

Eine kürzere Zinsbindung kann bei kürzeren 

Mietvertragslaufzeiten vorteilhaft sein, da hö-

here Zinsen meist mit einer höheren Infl ation 

einhergehen. Bei kürzeren Mietvertragslauf-

zeiten ist der Vermieter dann eher in der 

Lage, eine höhere Miete bei Neuabschluss 

eines Mietvertrages durchzusetzen und kann 

folglich auch eine gestiegene Zinsbelastung 

besser tragen. Auch bei lang laufenden Miet-

verträgen ist es im Schienenverkehr bisher 

eher unüblich, eine Indexierung der Miete zu 

vereinbaren. Daher sollte die Zinsbindung bei 

länger laufenden Mietverträgen entspre-

chend länger vereinbart werden. 

Gegen Ende der geplanten Laufzeit der In-

vestmentgesellschaft wird nach Auslaufen 

von Zinsbindungsperioden eine kürzere 

Zinsbindung für die Restvaluta angestrebt, 

um eine Vorfälligkeitsentschädigung bei der 

Rückführung von Darlehen aus Veräuße-

rungserlösen für Schienenfahrzeuge und bei 

der Aufl ösung der Investmentgesellschaft 

zu vermeiden.

Tilgung

Es kann eine annuitätische Tilgung verein-

bart werden, ansonsten werden die Darle-

hen regelmäßig linear zu tilgen sein. Sollte 

es die Liquidität der Projektgesellschaften 

zulassen, kann die vorzeitige Tilgungen ins-

besondere von variabel verzinsten Tranchen 

vorgenommen werden.

Die laufende Tilgung der Darlehen soll so 

gestaltet werden, dass ein Teil von mindes-

tens 40 % des ursprünglichen Darlehensvo-

lumens über die geplante Laufzeit der In-

vestmentgesellschaft getilgt wird. Ange-

strebt wird eine laufende Tilgung von 

durchschnittlich rund 60 % des ursprüngli-

chen Darlehensvolumens. Eine eventuelle 

Restvaluta soll aus dem Veräußerungserlös 

der Schienenfahrzeuge getilgt werden.

Besicherung der Fremdfi nanzierung

Die Schienenfahrzeuge können zur Besiche-

rung der Fremdfi nanzierung verpfändet , die 

Mieteinnahmen sicherungshalber abgetre-

ten und weitere marktübliche Sicherheiten 

an die fremdkapitalgebenden Banken ge-

stellt werden. Sogenanntes Cross-Collate-

ralization, also die Überkreuzbesicherung 

der Vermögensgegenstände unterschiedli-

cher Projektgesellschaften, ist nur dann zu-

lässig, sofern die Beteiligungsgesellschaft 

und die Paribus Capital Management jeweils 

die einzigen Gesellschafter der Projektge-

sellschaft sind und die fi nanzierende Bank 

identisch ist.
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G. Treuhand- und Verwaltungsvertrag

waltet, wirtschaftlich nebst allen da-

mit verbundenen Rechten und Pfl ich-

ten dem Treugeber zu. Wirtschaftlich 

wird jeder Treugeber wie ein im Han-

delsregister eingetragener Direkt-

kommanditist der Investmentgesell-

schaft behandelt. Die Beteiligung des 

Treugebers erstreckt sich mittelbar 

auf das anteilige Vermögen der In-

vestmentgesellschaft einschließlich 

der stillen Reserven sowie auf Gewinn 

und Verlust der Investmentgesell-

schaft. Steuerlich wird der treuhände-

risch gehaltene Kommanditanteil 

dem Treugeber zugerechnet.

5. Die Treuhandkommanditistin kann 

ihre Kommanditeinlage auch für wei-

tere Treugeber treuhänderisch halten. 

Alle von ihr treuhänderisch gehalte-

nen Kommanditeinlagen hält sie als 

einheitliche Einlage.

6. Die Treuhandkommanditistin hat das 

Vermögen, das sie im Rahmen des 

Treuhandverhältnisses erwirbt, von 

ihrem eigenen und dem von Dritten 

anvertrauten Vermögen getrennt zu 

halten und zu verwalten. Sie wird al-

les, was sie aufgrund ihrer formalen 

Stellung als Treuhandkommanditistin 

erlangt, an den Treugeber herausge-

ben.

7. Die Treuhandkommanditistin hat bei 

der Investitionsentscheidung der In-

vestmentgesellschaft weder mitge-

wirkt, noch hat der Treugeber eine 

irgendwie geartete Mitwirkung oder 

Beratung durch die Treuhandkom-

manditistin hierbei erwartet, noch er-

wartet er sie für die Zukunft, noch wird 

eine solche Beratung von der Treu-

handkommanditistin angeboten oder 

geleistet.

§ 2

Freistellung der Treuhandkommanditistin

1. Der Treugeber stellt die Treuhand-

kommanditistin von allen Verbindlich-

keiten frei, die sich aus dem Treu-

handverhältnis ergeben können. Wird 

die Treuhandkommanditistin aus sol-

chen Verbindlichkeiten in Anspruch 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag

in der Fassung vom 13. Mai 2015

(Anlage 1 zum Gesellschaftsvertrag der 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. 

geschlossene Investment-KG)

zwischen

Paribus Trust GmbH, 

Palmaille 33,

22767 Hamburg

– im Folgenden: „Treuhandkommanditistin“ –

und

der in der Beitrittserklärung genannten

Person/Personenmehrheit

Vorbemerkung

Die Treuhandkommanditistin ist als Komman-

ditistin an der Paribus Rail Portfolio III GmbH & 

Co. geschlossene Investment-KG (im Folgen-

den „Investmentgesellschaft“) beteiligt. Ge-

mäß dem Gesellschaftsvertrag der Invest-

mentgesellschaft (im Folgenden: „Gesell-

schaftsvertrag“) steht der Paribus Capital 

Management GmbH als geschäftsführenden 

Kommanditistin das Recht zu, das Komman-

ditkapital durch das öffentliche Angebot von 

Vermögensanlagen um 29.989.000 Euro auf 

30.000.000 Euro (zzgl. eines Erhöhungsbetra-

ges von bis zu 30.000.000 Euro auf bis zu 

60.000.000 Euro) zu erhöhen (ohne Ausgabe-

aufschlag). Die Treuhandkommanditistin ist 

berechtigt, ihre Kommanditeinlage auch treu-

händerisch für Dritte zu halten. Die in der Bei-

trittserklärung genannte Person/Personen-

mehrheit wird entweder mittelbar als Treuge-

ber (im Folgenden: „Treugeber“) oder als 

Kommanditist (im Folgenden: „Direktkom-

manditist“) eine Kommanditeinlage an der In-

vestmentgesellschaft erwerben.

§ 1

Treuhandverhältnis und Verwaltungs-

treuhandverhältnis

1. Der Direktkommanditist bietet der 

Treuhandkommanditistin mit Unter-

zeichnung der Beitrittserklärung an, 

die von dem Direktkommanditisten ge-

zeichnete Kommanditeinlage an der 

Investmentgesellschaft in Höhe des in 

der Beitrittserklärung angegebenen 

Betrages (im Folgenden: „Beteili-

gungsbetrag“) im Sinne des § 5 zu ver-

walten. Der Treugeber bietet der Treu-

handkommanditistin mit Unterzeich-

nung der Beitrittserklärung an, ihre 

Kommanditeinlage an der Investment-

gesellschaft um den in der Beitrittser-

klärung angegebenen Betrag (im Fol-

genden: „Beteiligungsbetrag“) im ei-

genen Namen und für Rechnung des 

Treugebers zu erhöhen und sodann die 

mittelbare Beteiligung des Treugebers 

an der Investmentgesellschaft für ihn 

im Sinne des § 5 zu verwalten. Die Ver-

waltungstätigkeit für die Direktkom-

manditisten sowie für die Treugeber 

wird im Folgenden auch „Verwaltungs-

treuhand“ genannt. Soweit im Folgen-

den vom Treugeber gesprochen wird, 

gelten die Regelungen – soweit sie die 

Verwaltungstreuhand und somit nicht 

die mittelbare Kommanditistenstel-

lung eines Treugebers an sich betref-

fen – entsprechend für den Direktkom-

manditisten.

2. Der Beteiligungsbetrag soll mindes-

tens 10.000 Euro betragen und ohne 

Rest durch 1.000 teilbar sein. Der Di-

rektkommanditist und der Treugeber 

(nachfolgend gemeinsam „Anleger“) 

sollen einen Ausgabeaufschlag in 

Höhe von 5 % des jeweiligen Beteili-

gungsbetrages zahlen (im Folgenden: 

„Ausgabeaufschlag“). Die Anleger sind 

jeweils für die Dauer von drei Monaten 

ab Unterzeichnung der Beitrittserklä-

rung an ihr Angebot gebunden.

3. Der Vertrag kommt durch die Annah-

me dieses Angebotes durch die Treu-

handkommanditistin innerhalb dieser 

Frist zustande, ohne dass es des Zu-

gangs einer Annahmeerklärung be-

darf. Gleichwohl wird die Treuhand-

kommanditistin den Anleger über die 

Annahme informieren.

4. Im Innenverhältnis zwischen der 

Treuhandkommanditistin und dem 

Treugeber steht der Kommanditanteil 

der Treuhandkommanditistin, soweit 

sie ihn für den Treugeber hält und ver-
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genommen, hat der Treugeber in vol-

lem Umfang Ersatz zu leisten. Eine 

gesamtschuldnerische Haftung der 

Treugeber ist ausgeschlossen. 

2. Die Treuhandkommanditistin hat ge-

gen den Treugeber einen Anspruch auf 

Freistellung von sämtlichen Verbind-

lichkeiten, die im Zusammenhang mit 

dem Erwerb, der Veräußerung und der 

Verwaltung des von ihr für den Treuge-

ber treuhänderisch gehaltenen Teiles 

ihrer Einlage stehen. Die Freistel-

lungsverpfl ichtung des Treugebers ist 

auf den Beteiligungsbetrag (zzgl. Aus-

gabeaufschlag) begrenzt, wobei die 

Treuhandkommanditistin vom Anleger 

die Erstattung für notwendige Ausla-

gen in nachgewiesener Höhe maximal 

in Höhe von 100 % des Anteils verlan-

gen kann. Soweit der Treugeber diesen 

Betrag auf das Treuhandkonto einge-

zahlt hat, ist er – vorbehaltlich des fol-

genden Satzes – zu einer Freistellung 

der Treuhandkommanditistin nicht 

mehr verpfl ichtet. Die Freistellungs-

verpfl ichtung des Treugebers lebt in 

entsprechender Anwendung der §§ 

171 Abs. 1 in Verbindung mit 172 Abs. 4 

HGB anteilig – im Verhältnis seines Be-

teiligungsbetrages zur Einlage der 

Treuhandkommanditistin – wieder auf, 

wenn und soweit die im Handelsregis-

ter eingetragene Haftsumme der Treu-

handkommanditistin an diese zurück-

bezahlt wird oder die Treuhandkom-

manditistin Gewinnanteile entnimmt, 

während ihr Kapitalanteil durch Ver-

lust unter den Betrag der Haftsumme 

herabgemindert ist oder ihr Kapitalan-

teil durch die Entnahme unter den Be-

trag der Haftsumme herabgemindert 

wird.

3. Im Fall einer Inanspruchnahme der 

Treuhandkommanditistin durch Gläu-

biger der Investmentgesellschaft auf-

grund der gesetzlichen Kommanditis-

tenhaftung kann die Treuhandkom-

manditistin im Zusammenwirken mit 

der geschäftsführenden Kommandi-

tistin der Investmentgesellschaft die 

Weiterleitung von Auszahlungen an 

die Treugeber davon abhängig ma-

chen, dass diese bis zur Höhe der auf 

sie entfallenden Freistellungsver-

pfl ichtung der Treuhandkommanditis-

tin Sicherheit leisten.

§ 3

Einzahlung des Beteiligungsbetrages

1. Der Beteiligungsbetrag und der Aus-

gabeaufschlag sind wie folgt zu leis-

ten: 

• Ein Teilbetrag in Höhe von 20 % des 

Beteiligungsbetrages zzgl. des Aus-

gabeaufschlags auf den vollen Beteili-

gungsbetrag (im Folgenden: „erste 

Einzahlungsrate“) ist innerhalb von 

zwölf Tagen nach Annahme der Bei-

trittserklärung und nach Zugang ei-

ner schriftlichen Einzahlungsauffor-

derung der Treuhandkommanditistin 

auf das in der Beitrittserklärung ge-

nannte Konto der Treuhandkomman-

ditistin (nachfolgend „Einzahlungs-

konto“) zu zahlen.

• Ein Teilbetrag in Höhe von 80 % des 

Beteiligungsbetrages (nachfolgend 

„zweite Einzahlungsrate“) ist innerhalb 

von zwölf Tagen nach Zugang einer 

schriftlichen Einzahlungsaufforderung 

der Treuhandkommanditistin auf das 

Einzahlungskonto zu zahlen, spätes-

tens jedoch sechs Monate nach Annah-

me der Beitrittserklärung. Die Treu-

handkommanditistin wird die zweite 

Einzahlungsrate in Abhängigkeit von 

den zu tätigenden unmittelbaren und 

mittelbaren Investitionen und den Kos-

ten der Investmentgesellschaft abru-

fen, wenn und soweit der Kapitalbedarf 

der Investmentgesellschaft bzw. der 

Paribus Rail Portfolio III Beteiligungs-

gesellschaft mbH & Co. KG (nachfol-

gend „Beteiligungsgesellschaft“), der 

Paribus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & 

Co. KG oder der weiteren Gesellschaf-

ten, an denen sich die Beteiligungsge-

sellschaft beteiligt und die die Eisen-

bahninvestitionsgüter erwerben, dies 

erfordert. Die erforderlichen Kapitala-

brufe der zweiten Einzahlungsrate er-

folgen für jeden Anleger in voller Höhe 

und unter Berücksichtigung der zeitli-

chen Abfolge der Beitritte, beginnend 

mit dem zuerst der Gesellschaft beige-

tretenen Anleger. 

• Die Treuhandkommanditistin ist be-

rechtigt, die erste und zweite Einzah-

lungsrate, mithin den vollen Beteili-

gungsbetrag und den Ausgabeauf-

schlag, zeitgleich abzurufen.

§ 4

Außerordentliches Kündigungsrecht der 

Treuhandkommanditistin

1. Soweit ein Treugeber seine Beteili-

gungssumme nach Mahnung und Frist-

setzung nicht erbringt kann die Treu-

handkommanditistin

a. diesen Vertrag außerordentlich kündi-

gen,

b. unter Befreiung von § 181 BGB im ent-

sprechenden Umfang neue Treuhand- 

und Verwaltungsverträge schließen 

und

c. die Beteiligungssumme des Treuge-

bers auf den eingezahlten Betrag her-

absetzen.

Sofern ein Direktkommanditist auf-

grund § 4 Abs. 7 des Gesellschafts-

vertrages der Investmentgesellschaft 

aus der Investmentgesellschaft aus-

geschlossen wird, endet das zwischen 

der Treuhandkommanditistin und 

dem Direktkommanditisten beste-

hende Verwaltungstreuhandverhält-

nis automatisch.

2. Absatz 1 gilt entsprechend, soweit ein 

Treugeber nicht daran mitwirkt, dass 

die Treuhandkommanditistin ihren 

Verpfl ichtungen gemäß dem jeweils 

gültigen Geldwäschegesetz nach-

kommen kann. 

3. Ein gemäß Absatz 1 und 2 vollständig 

oder teilweise ausscheidender Treu-

geber trägt die im Zusammenhang 

mit seinem Ausscheiden entstehen-

den Kosten, mindestens jedoch einen 

Betrag in Höhe des Ausgabeauf-

schlags. Zudem gilt Ziffer G., 9. der 

Anlagebedingungen der Investment-

gesellschaft. Der Nachweis eines ge-

ringeren Schadens bleibt dem Treu-

geber unbenommen.

4. Hinsichtlich des Verzugsschadens, 

der insbesondere im Zusammenhang 

mit der außerordentlichen Kündigung 
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8. Schadensersatzansprüche des Treu-

gebers verjähren in drei Jahren ab 

dem Zeitpunkt der Entstehung des 

Anspruchs, soweit nicht gesetzlich 

eine kürzere Verjährung vorgeschrie-

ben ist. Der Treugeber hat Schadens-

ersatzansprüche innerhalb einer Aus-

schlussfrist von sechs Monaten nach 

Kenntniserlangung des Schadens ge-

genüber der Treuhandkommanditistin 

schriftlich geltend zu machen.

§ 6

Gesellschafterversammlungen

1. Die Gegenstände der Beschlussfassung 

werden den Treugebern durch die Über-

sendung der Einladung zur Präsenz-

Gesellschafterversammlung bzw. der 

Abstimmungsaufforderung bei schriftli-

chen Abstimmungen von der Treuhand-

kommanditistin mit einer Stimmemp-

fehlung (ggf. mit einer Stellungnahme) 

zugeleitet. Hinsichtlich des Zugangs gel-

ten die Vorschriften des Gesellschafts-

vertrages der Investmentgesellschaft.

2. Direktkommanditisten können die Treu-

handkommanditistin damit beauftra-

gen, sie bei Gesellschafterversamm-

lungen zu vertreten und ihr Stimm-

recht weisungsgemäß auszuüben. 

Das Stimmrecht des Treugebers bei 

Gesellschafterversammlungen übt die 

Treuhandkommanditistin aus. Die Treu-

handkommanditistin kann ihr Stimm-

recht gespalten ausüben. Die Treuhand-

kommanditistin hat das Stimmrecht 

nach Weisung des Treugebers auszu-

üben. Liegt keine schriftliche Weisung 

eines Treugebers vor, so wird sich die 

Treuhandkommanditistin insoweit ihrer 

Stimme enthalten. 

3. Der Treugeber kann jederzeit von der 

Treuhandkommanditistin verlangen, 

dass das auf ihn entfallende Stimm-

recht anteilig auf ihn übertragen wird, 

ohne dass hierdurch das Treuhand-

verhältnis im Übrigen berührt wird. 

Die Treuhandkommanditistin bevoll-

mächtigt den Treugeber bereits jetzt 

unwiderrufl ich, das ihr in der Gesell-

schafterversammlung insoweit zuste-

hende Stimmrecht auszuüben. 

bzw. der Herabsetzung des Beteili-

gungsbetrages entsteht, gelten die 

gesetzlichen Regelungen.

5. Im Übrigen ist die Treuhandkomman-

ditistin insoweit berechtigt, diesen Ver-

trag außerordentlich zu kündigen, wie 

die Beteiligung der Treuhandkomman-

ditistin an der Investmentgesellschaft 

aufgrund einer vorzeitigen Schließung 

der Vermögensanlage (vgl. § 4 Abs. 8 

des Gesellschaftsvertrags der Invest-

mentgesellschaft) gekürzt wird. Der 

Umfang der Kündigung hat quotal dem 

Verhältnis der Kürzung der Beteiligung 

der Treuhandkommanditistin an der 

Investmentgesellschaft zu entspre-

chen.

§ 5

Verwaltung der Beteiligung

1. Die Treuhandkommanditistin verwal-

tet die Beteiligungen der Treugeber 

und der Direktkommanditisten. 

2. Die Treuhandkommanditistin ist ins-

besondere zur Durchführung der fol-

genden Verwaltungsleistungen ver-

pfl ichtet:

a. Annahme der Beitrittserklärung des 

Treugebers und Aufnahme des Treuge-

bers in das Treuhandverhältnis durch 

Abschluss des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages sowie Annahme der 

Beitrittserklärung des Direktkomman-

ditisten im Namen der geschäftsfüh-

renden Kommanditsitin und im eigenen 

Namen und Aufnahme des Direktkom-

manditisten in die Verwaltungstreuhand 

durch Abschluss des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages;

b. Überwachung der Einzahlung der Be-

teiligungssumme des Treugebers;

c. Vertretung des Treugebers in Gesell-

schafterversammlungen;

d. Führung eines Treugeber-/Anlegerre-

gisters;

e. Veranlassung erforderlicher Handels-

registeranmeldungen;

f. Kommunikation und Schriftwechsel 

mit dem Treugeber, insbesondere 

über wesentliche Geschäftsvorfälle in 

der Investmentgesellschaft;

g. Koordination bei der Übertragung der 

Beteiligung.

3. Die Direktkommanditisten sind ver-

pfl ichtet, der Treuhandkommanditis-

tin formgerechte Handelsregister-

vollmachten über den Tod hinaus für 

Handelsregisteranmeldungen jegli-

cher Art gemäß einem von der Treu-

handkommanditistin zur Verfügung 

zu stellenden Mustertext zu erteilen. 

Die damit verbundenen Kosten trägt 

der Direktkommanditist.

4. Die Treuhandkommanditistin wird ihre 

Rechte und Pfl ichten mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns wahr-

nehmen. Sie wird die Weisungen des 

Treugebers befolgen, sofern gesetzli-

che Bestimmungen nicht entgegenste-

hen.

5. Die Treuhandkommanditistin darf ge-

genüber Dritten, mit Ausnahme der 

Finanzverwaltung, die Beteiligung ei-

nes Treugebers nur mit seiner schrift-

lichen Einwilligung offenlegen. Dies 

gilt nicht, soweit eine Offenlegung 

zwingend gesetzlich vorgeschrieben 

ist oder der Zweck des Vertragsver-

hältnisses mit der Investmentgesell-

schaft oder ein Vertrag des Treugebers 

mit anderen Dritten dies erfordert.

6. Die Tätigkeitsvergütung der Treu-

handkommanditistin ist in dem Ge-

sellschaftsvertrag der Investmentge-

sellschaft abschließend geregelt; eine 

gesonderte Vergütung wird von Seiten 

des Treugebers nicht geschuldet. 

7. Die Haftung der Treuhandkommandi-

tistin und ihrer Organe ist auf Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Die Haftungsbegrenzung gilt nicht, 

wenn und soweit die Treuhandkom-

manditistin oder deren Organe auf-

grund gesetzlicher Bestimmungen 

zwingend haften, d. h. z. B. bei der Ver-

letzung des Lebens, des Körpers, der 

Gesundheit oder der Freiheit. Der 

Umfang der Haftung ist auf die jewei-

lige Höhe des Beteiligungsbetrages 

des Treugebers beschränkt.
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4. Der Treugeber ist berechtigt, bei Prä-

senz-Gesellschafterversammlungen 

persönlich oder durch einen Vertreter 

anwesend zu sein. Hinsichtlich des Ver-

treters gelten die Vorschriften des Ge-

sellschaftsvertrages der Investmentge-

sellschaft entsprechend.

§ 7

Übertragung von Rechten und Pfl ichten

1. Jeder Treugeber kann seine Rechte 

und Pfl ichten aus diesem Vertrag oder 

Teile davon nur mit schriftlicher Zu-

stimmung der Treuhandkommanditis-

tin übertragen. Die Zustimmung kann 

nur aus wichtigem Grund verweigert 

werden.

2. Ein solcher wichtiger Grund liegt ins-

besondere vor, wenn 

a. die Übertragung auf den vorgesehenen 

Erwerber oder die Art und Weise der 

Übertragung das wirtschaftliche und 

steuerliche Gesamtkonzept der Invest-

mentgesellschaft gefährden. Dies ist 

insbesondere anzunehmen, wenn der 

Investmentgesellschaft steuerliche 

Nachteile erwachsen.

b. durch die Übertragung ein Anteil von 

weniger als 10.000 Euro entstehen 

würde oder der entstehende Anteil 

nicht ohne Rest durch 1.000 teilbar 

wäre; 

c. der Erwerber nicht daran mitwirkt, 

die nach dem jeweils gültigen Geld-

wäschegesetz erforderlichen Pfl ich-

ten zu erfüllen. 

3. Der Erwerber tritt mit allen Rechten 

und Pfl ichten an die Stelle des bishe-

rigen Treugebers. Die Treuhandkom-

manditistin kann einen Nachweis 

über die Übertragung verlangen.

4. Stirbt der Treugeber, so gehen alle 

Rechte und Pfl ichten aus diesem Ver-

trag auf seine Erben bzw. Vermächt-

nisnehmer über. Entstehen durch den 

Erbfall Anteile von weniger als 10.000 

Euro, so sind die betreffenden Erben 

verpfl ichtet, sich durch einen gemein-

samen Bevollmächtigten, der die 

Rechte aus der Kommanditbeteiligung 

und aus diesem Vertrag einheitlich 

geltend macht, vertreten zu lassen. Die 

Erben bzw. Vermächtnisnehmer haben 

der Treuhandkommanditistin unver-

züglich, spätestens auf deren Nachfra-

ge hin, die nach dem jeweils gültigen 

Geldwäschegesetz zur Identifi zierung 

notwendigen Angaben zu machen und 

zu belegen. 

§ 8

Personenmehrheit

1. Soweit die Treuhandkommanditistin 

eine Beteiligung für mehrere Personen 

gleichzeitig treuhänderisch erhält, 

übernehmen diese sämtliche Verpfl ich-

tungen aus diesem Vertrag und aus 

dem Gesellschaftsvertrag der Invest-

mentgesellschaft als Gesamtschuldner 

mit der Maßgabe, dass Tatsachen, die 

nur hinsichtlich eines Gesamtschuld-

ners vorliegen oder eintreten, für oder 

gegen jeden von ihnen wirken.

2. Zur Wahrnehmung der Rechte aus die-

sem Vertrag hat die Personenmehrheit 

einen Bevollmächtigten zu bestimmen. 

Dieser wird insbesondere sämtliche Er-

klärungen und Schriftstücke für die 

Personenmehrheit mit rechtsverbindli-

cher Wirkung entgegennehmen. Die 

Abgabe von Erklärungen einschließlich 

der Stimmrechtsausübung wird eben-

falls von dem Bevollmächtigten durch-

geführt. Bis zur Benennung eines Be-

vollmächtigten gegenüber der Treu-

handkommanditistin ruhen sämtliche 

Rechte aus der treuhänderisch gehalte-

nen Beteiligung.

§ 9

Kündigung; Umwandlung in eine unmittel-

bare Kommanditbeteiligung

1. Die Parteien können diesen Vertrag 

mit einer Frist von drei Monaten zum 

30. Juni oder 31. Dezember eines je-

den Jahres kündigen, wenn und so-

weit sie ihre Pfl ichteinlage vollständig 

eingezahlt haben und der kündigende 

Treugeber eine Handelsregistervoll-

macht für die Zwecke des Abs. 2 Satz 

2 erteilt. 

2. Kündigt der Treugeber, hat die Treu-

handkommanditistin den auf den 

Treugeber entfallenden Kommandit-

anteil zum Kündigungszeitpunkt auf 

ihn zu übertragen (Umwandlung in 

eine unmittelbare Kommanditbeteili-

gung). Der Treugeber ist zum Vollzug 

der Umwandlung seiner mittelbaren 

in eine unmittelbare Kommanditbe-

teiligung verpfl ichtet, alle (insbeson-

dere die für die Eintragung in das 

Handelsregister) erforderlichen Er-

klärungen und Vollmachten unver-

züglich abzugeben. Die Übertragung 

der Kommanditbeteiligung steht un-

ter der aufschiebenden Bedingung 

der Eintragung des ehemaligen Treu-

gebers in das Handelsregister. 10 % 

des Beteiligungsbetrages werden als 

Haftsumme in das Handelsregister 

eingetragen. Die im Zusammenhang 

mit der Kündigung und der Übertra-

gung entstehenden Kosten trägt der 

Treugeber.

3. Die Umwandlung in eine unmittelbare 

Kommanditbeteiligung lässt die Ver-

waltung der Beteiligung durch die 

Treuhandkommanditistin im Übrigen 

unberührt; die Regelungen des § 4 

und § 5 sind entsprechend anzuwen-

den. 

4. Kündigt die Treuhandkommanditistin, 

trägt sie die Kosten für die Kündigung 

und die Übertragung. § 4 Abs. 3 bleibt 

unberührt. 

5. Die Treuhandkommanditistin ist be-

rechtigt, die Rechte und Pfl ichten aus 

dieser Vereinbarung auf eine andere 

Treuhandkommanditistin zu übertra-

gen, sofern dieser Vertrag von der neu-

en Treuhandkommanditistin übernom-

men wird und der Treugeber zustimmt. 

Der Treugeber kann seine Zustim-

mung nur aus wichtigem Grund ver-

weigern.

6. Das Treuhandverhältnis mit dem Treu-

geber endet im Übrigen, ohne dass es 

einer gesonderten Kündigung bedarf,
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a. wenn über das Vermögen des Treuge-

bers ein Insolvenzverfahren eröffnet 

wird, es sei denn, die Beteiligung des 

Treugebers ist nicht zur Insolvenz-

masse gehöriges Vermögen,

b. wenn der Treugeber mit seiner ver-

traglich übernommenen Einzahlungs-

verpfl ichtung ganz oder teilweise in 

Verzug gerät und die Treuhandkom-

manditistin ihm gegenüber den Rück-

tritt vom Treuhand- und Verwaltungs-

vertrag erklärt hat (vgl. § 4 Abs. 1) und/

oder 

c. mit Beendigung der Investmentgesell-

schaft.

Das Verwaltungstreuhandverhältnis 

mit dem Direktkommanditisten endet 

im Übrigen, ohne dass es einer geson-

derten Kündigung bedarf, wenn der 

Direktkommanditist aus der Invest-

mentgesellschaft ausscheidet oder 

ausgeschlossen wird. Abs. 3 bleibt un-

berührt.

§ 10

Datenschutz

1. Personenbezogene Daten des Treu-

gebers werden, auch über seinen 

Wechsel in die Stellung als Direkt-

kommanditist hinaus (Treugeber und 

ehemalige Treugeber im Folgenden 

auch „Anleger“), mittels EDV-Anlagen 

gemäß den Regelungen der gelten-

den Datenschutzgesetze gespeichert 

und verarbeitet. Die in diesem Vertrag 

und in dem Gesellschaftsvertrag der 

Investmentgesellschaft genannten 

Gesellschaften der Paribus-Gruppe 

verarbeiten und nutzen die Daten zu 

Zwecken der Anlegerverwaltung, zur 

Betreuung der Vertriebspartner so-

wie für Werbezwecke.

2. Gegen die Verwendung der Daten für 

Werbezwecke steht jedem Anleger 

ein jederzeitiges und kostenloses Wi-

derspruchsrecht zu (vgl. § 28 Abs. 4 

BDSG). Der Widerspruch ist in Text-

form an die Treuhandkommanditistin 

zu richten.

3. Jeder Anleger erklärt sich damit einver-

standen, dass seine personenbezoge-

nen Daten an die CORDES TREUHAND 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Verwahrstelle und Mittelverwendungs-

kontrolleur), die in diesem Vertrag und 

in dem Gesellschaftsvertrag der Invest-

mentgesellschaft genannten Gesell-

schaften der Paribus-Gruppe sowie de-

ren Vertragspartner (z.B. Vermittler) im 

Interesse der Erfüllung von Vertrags-

verpfl ichtungen in dem jeweils erfor-

derlichen Umfang oder an eine Behör-

de, soweit dies gesetzlich erforderlich 

ist, übermittelt werden dürfen. § 5 Abs. 

4 bleibt unberührt.

4. Der Anleger kann nicht verlangen, 

dass ihm die Treuhandkommanditis-

tin Daten über andere Anleger mit-

teilt.

§ 11

Schlichtungsvereinbarung

Bei Streitigkeiten aus oder im Zusammen-

hang mit dem Treuhandvertrag und dem da-

mit begründeten Vertragsverhältnis sind die 

Treugeber berechtigt, die Ombudsstelle Ge-

schlossene Fonds e. V. anzurufen und gegen 

die Treuhandkommanditistin ein Schlich-

tungsverfahren einzuleiten. Zulässigkeit und 

Durchführung des Schlichtungsverfahrens 

richten sich nach den jeweils geltenden Re-

gelungen der Verfahrensordnung der Om-

budsstelle Geschlossene Fonds e. V. Gehen 

sämtliche Rechte und Pfl ichten aus diesem 

Treuhandvertrag im Wege der Vertragsüber-

nahme auf einen neuen Treugeber über, so 

gelten die Regelungen dieser Schlichtungs-

vereinbarung auch für den neuen Treugeber. 

Ein ausscheidender Treugeber soll seinen 

Rechtsnachfolger auf das Bestehen dieser 

Regelung hinweisen.

§ 12

Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, 

Gerichtsstand

1. Sollten Einzelbestimmungen dieses 

Vertrages unwirksam sein oder wer-

den, wird dadurch die Gültigkeit die-

ses Vertrages im Übrigen nicht be-

rührt. An die Stelle der unwirksamen 

Bestimmung tritt eine solche Rege-

lung, die dem wirtschaftlichen Ziel 

der Parteien entspricht. Entspre-

chendes gilt, wenn sich bei der Durch-

führung des Vertrages ergänzungs-

bedürftige Lücken ergeben sollten.

2. Mündliche Nebenabreden bestehen 

nicht. Änderungen und Ergänzungen 

des Vertrages, inklusive dieser Rege-

lung, bedürfen der Schriftform.

3. Das Schriftformerfordernis gilt auch 

für die Änderung des Abs. 2.

4. Dieser Vertrag unterliegt deutschem 

Recht. Erfüllungsort und Gerichts-

stand für sämtliche Streitigkeiten aus 

diesem Vertrag sowie für das Zustan-

dekommen dieses Vertrages ist der 

Sitz der Treuhandkommanditistin, so-

weit dies gesetzlich zulässig verein-

bart werden kann.

Hamburg, den 13. Mai 2015

Paribus Trust GmbH
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